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1 Einführung 
Der Einzelhandel unterliegt seit Jahren einer deutlichen Dynamik mit erheblichen 

Auswirkungen auf städtische Strukturen und Funktionen. Den 

betriebswirtschaftlich bedingten Entwicklungen stehen raumordnerische und 

städtebauliche Zielvorstellungen auf Basis gesetzlicher Grundlagen verschiedener 

räumlicher Ebenen aufgrund politischer Beschlüsse gegenüber, die mit den 

Vorstellungen der Einzelhandelsanbieter sowie von Investoren in Einklang zu 

bringen sind. Die einzelhandelsbezogenen Steuerungsinstrumente des Bau- und 

Planungsrechts wurden in den vergangenen Jahren mehrfach modifiziert und den 

aktuellen Herausforderungen angepasst. Für eine absatzwirtschaftlich und 

städtebaulich begründete Abwägung wird in einer Vielzahl von ober- und 

bundesverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen und Urteilen die besondere 

Bedeutung von beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzepten (gemäß § 1 

Abs. 6 Satz 11 BauGB) hervorgehoben.  

Das 2013 beschlossene und im Mai 2015 sowie im März 2019 ergänzte kommunale 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle (Saale) hat sich als ein 

Instrument zur Steuerung des Einzelhandels gemäß den gesetzten 

städtebaulichen Zielvorstellungen einer Sicherung und Stärkung der Zentren 

sowie der Nahversorgung etabliert und stellt einen wesentlichen Baustein für die 

Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) dar.  

In der praktischen Anwendung des Konzeptes haben sich in den vergangenen 

Jahren vielfältige Modifizierungs- und Fortschreibungsbedarfe gezeigt. Ferner 

erfordern die dynamischen Entwicklungen des Handels sowie der 

stadtentwicklungspolitischen Rahmenbedingungen eine Überprüfung und ggf. 

Modifizierung der 2013 beschlossenen konzeptionellen Instrumentarien.  

Im Rahmen der Fortschreibung stehen entsprechend der Angebotsaufforderung 

insbesondere einzelhandelssteuerungsrelevante Themen im Betrachtungsfokus: 

 Darstellung der allgemeinen Entwicklungstrends im Einzelhandel, 

insbesondere auch das Thema des Online-Handels und dessen 

Auswirkungen auf den stationären Handel, die Zentren- und 

Nahversorgungsentwicklung. 

 Aktualisierung der Markt- und Standortdaten für die Stadt Halle (Saale) 

(Analyse und Beurteilung der allgemeinen IST-Situation, Analyse des 

Einzelhandelsbestands, Branchen- und lagespezifische Kennzahlen (u.a. 

Zentralität nach Branchen etc.) 

 Aktualisierung der Kenndaten zur Nachfragesituation und Aufzeigen des 

teilräumlichen Versorgungsbedarfs für die Nahversorgung 

 Überprüfung der Entwicklungsleitbilder und Zielsetzungen zur 

Einzelhandels- und Zentrenentwicklung. Überprüfung der 

Aktualität/Realisierungsfähigkeit bestehender Ziele aus 2013. 

 Überprüfung und Aktualisierung des Zentren- und Standortkonzepts 

inklusive Abgrenzung, Beschreibung und Bewertung von bestehenden 

zentralen Versorgungsbereichen (gestuftes Zentrensystem) und 

Sonderstandorten.  
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 Entwicklung eines qualifizierten Nahversorgungskonzeptes zur 

standortdifferenzierten Steuerung des nahversorgungsrelevanten 

Einzelhandels unterhalb der Ebene der zentralen Versorgungsbereiche 

(u. a. Differenzierung von Standorttypen inkl. darauf anwendbare 

konzeptionelle Regelungen) 

 Überprüfung und ggf. Überarbeitung der Halleschen Sortimentsliste. 

 Definition und Überprüfung von Steuerungsleitsätzen. 

 

Um eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur in Halle (Saale) zu sichern und 

dauerhaft zu stärken, stellt das vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Empfehlungen und Umsetzungsinstrumente primär für die kommunale 

Baugenehmigungspraxis und die örtliche Bauleitplanung sowie Grundlagen für die 

Beratung von Projektentwicklern, Investoren und Immobilieneigentümern zur 

Verfügung. Zudem enthält das Einzelhandels- und Zentrenkonzept auch Inhalte 

und Empfehlungen, die für weitere Adressaten von Interesse sein können: die 

Wirtschaftsförderung, die örtliche Händlergemeinschaft, das Stadtmarketing 

sowie die Bürgerinnen und Bürger aus Kunden- und Besucherperspektive. 

Aufgrund der Tragweite der Empfehlungen und Konzeptbausteine für die künftige 

Stadtentwicklung wurden alle wichtigen Zwischenschritte und erarbeiteten 

Empfehlungen eng zwischen dem erstellenden Gutachterbüro und der 

Verwaltung abgestimmt und zusätzlich in Arbeitskreisen erörtert. Auf diese 

Weise wurde im Erarbeitungsprozess sichergestellt, dass alle relevanten Aspekte 

in die Bearbeitung einfließen und auch die besonderen örtlichen Gegebenheiten in 

Halle (Saale) Berücksichtigung finden. 
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2 Rechtliche Rahmenvorgaben 
Nach einführenden Hinweisen zur rechtlichen Einordnung von Einzelhandels- und 

Zentrenkonzepten werden die relevanten landes- und regionalplanerischen 

Vorgaben skizziert. Weitere rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. zur Abgrenzung 

und Schutzfunktion von zentralen Versorgungsbereichen, zu 

Nahversorgungsstandorten und zur Sortimentsliste) finden sich in den einzelnen 

Teilkapiteln in inhaltlicher Zuordnung zu den jeweiligen Themenbereichen. 

2.1 RECHTLICHE EINORDNUNG VON EINZELHANDELS- UND 
ZENTRENKONZEPTEN 

Die räumlich-funktionale Steuerung der Einzelhandelsstruktur obliegt der Hoheit 

der Kommune: Durch das Bau- und Planungsrecht ist sie mit Befugnissen 

ausgestattet, die Standortwahl von Handelsbetrieben im Sinne 

gesamtstädtischer gewinnbringender Grundsätze zu steuern, ohne jedoch 

Konkurrenzschutz oder Marktprotektionismus zu betreiben. Durch die 

kommunale Genehmigungspraxis und Bauleitplanung kann die öffentliche Hand 

aktiv Einfluss darauf nehmen, den für die Bürgerinnen und Bürger sowie 

Besucherinnen und Besucher interessanten Nutzungsmix der Innenstadt, in 

Nebenzentren und an Nahversorgungs- und Sonderstandorten dauerhaft zu 

stabilisieren und auszubauen. 

Jede Steuerung von Bauvorhaben mittels Genehmigungsverfahren bzw. der 

Bauleitplanung bedarf einer aus dem Bauplanungsrecht abgeleiteten, sorgfältig 

erarbeiteten Begründung. Da die Steuerung im Einzelfall auch eine Untersagung 

oder eine Einschränkung von Vorhaben bedeuten kann, werden an die Begründung 

dieses hoheitlichen Handelns bestimmte rechtsstaatliche Anforderungen gestellt. 

Im Zentrum der kommunalen Steuerungsbemühungen müssen stets 

raumordnerische oder städtebauliche – also bodenrechtliche – Aspekte stehen, zu 

denen insbesondere der Schutz zentraler Versorgungsbereiche (ZVB) gehört. 

Rechtliche Grundlagen für das vorliegende Zentren- und Nahversorgungskonzept 

sind das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

sowie die dazu ergangene Rechtsprechung1. Der Bundesgesetzgeber hat mit den 

Novellen des BauGB den Stellenwert kommunaler Einzelhandels- und 

Zentrenkonzepte im Rahmen der Bauleitplanung gestärkt.  

Nachdem sie bereits als besonderer Abwägungsbelang in § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 

verankert waren, stellen sie auch in § 9 Abs. 2a BauGB (einfache Innenbereichs-

Bebauungspläne zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche) 

eine wesentliche Abwägungsgrundlage dar.2 Die Bedeutung von kommunalen 

 
1  vgl. zahlreiche Urteile zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung, u. a. 

OVG NRW Urteil vom 19.06.2008 – AZ: 7 A 1392/07, bestätigt das BVerwG Urteil vom 17.12.2009 – AZ: 4 C 

2.08; OVG NRW Urteil vom 15.02.2012 – AZ: 10 D 32/11.NE). 
2  Auf Grundlage des Einzelhandelskonzeptes besteht die Möglichkeit einfache Innenbereichs-Bebauungspläne 

nach § 9 Abs. 2a BauGB aufzustellen, in deren Geltungsbereich können bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 

und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zugelassen oder nicht zugelassen oder nur ausnahmsweise zugelassen 

werden; die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

unterschiedlich getroffen werden. 
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Einzelhandels- und Zentrenkonzepten für die Rechtfertigung der Planung hat das 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) deutlich hervorgehoben.3 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept soll als politisch gestützter Fachbeitrag 

eine grundlegende und strategische Arbeitsbasis für die Bauleitplanung und den 

Stadtentwicklungsprozess der nächsten Jahre bilden. Wesentliche 

Voraussetzung für die gewinnbringende Nutzung des Konzeptes ist u. a. der 

politische Beschluss im Sinne eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB, damit es in der bauleitplanerischen Abwägung zu 

berücksichtigen ist. 

2.2 RAUMORDNERISCHE REGELUNGEN 

Eine wichtige Grundlage der kommunalen Einzelhandelssteuerung bilden trotz 

der kommunalen Planungshoheit die landes- und regionalplanerischen Vorgaben. 

Die kommunale Bauleitplanung hat deren Ziele und Grundsätze entsprechend der 

lokalen Gegebenheiten zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Im Folgenden sind 

die für die Entwicklung des Einzelhandels in Sachsen-Anhalt wesentlichen 

Vorgaben aus der Landesplanung und der Regionalplanung beschrieben. 

Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010 

Im Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt finden sich folgende Ziele und 

Grundsätze zur Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsvorhaben, die im 

Folgenden zusammenfassend dargestellt werden und die bei der Erstellung des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für Halle (Saale) Beachtung bzw. 

Berücksichtigung finden müssen: 

 Z 33 „Oberzentren sind als Standorte hochwertiger spezialisierter 

Einrichtungen im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen 

und politischen Bereich mit überregionaler und zum Teil landesweiter 

Bedeutung zu sichern und zu entwickeln. Mit ihren 

Agglomerationsvorteilen sollen sie sich auf die Entwicklung ihrer 

Verflechtungsbereiche nachhaltig auswirken. Sie sollen darüber hinaus als 

Verknüpfungspunkte zwischen großräumigen und regionalen 

Verkehrssystemen wirken.“ 

 Z 36 „Oberzentrum ist jeweils der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als 

zentrales Siedlungsgebiet der Stadt einschließlich seiner Erweiterungen im 

Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in den Städten: 

 1. Dessau-Roßlau (siehe Beikarte 2a) 

 2. Halle (Saale) (siehe Beikarte 2b) 

 3. Magdeburg (siehe Beikarte 2c) 

 Z 46 „Die Ausweisung von Sondergebieten für Einkaufszentren, 

großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige 

Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung ist 

an Zentrale Orte der oberen oder mittleren Stufe zu binden. Die 

Ausweisung von Sondergebieten für eine spezifische Form großflächiger 

Einzelhandelsbetriebe, Hersteller-Direktverkaufszentren (Factory-Outlet-

Center - FOC), ist nur an integrierten Standorten in Zentralen Orten der 

 
3  vgl. BVerwG Urteile vom 27.03.2013 – AZ: 4 CN 6/11, 4 CN 7/11, 4 C 13/11. 
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oberen Stufe (Oberzentren) vorzusehen und darf die Attraktivität der 

Innenstädte nicht gefährden.“ 

 Z 47 „Verkaufsfläche und Warensortiment von Einkaufszentren, 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen 

Handelsbetrieben müssen der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und 

dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen.“ 

 Z 48 „Die in diesen Sondergebieten entstehenden Projekte 

1. dürfen mit ihrem Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des 

Zentralen Ortes nicht wesentlich überschreiten, 

2.  sind städtebaulich zu integrieren, 

3. dürfen eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung nicht 

gefährden, 

4. sind mit qualitativ bedarfsgerechten Linienverkehrsangeboten 

des ÖPNV sowie mit Fuß- und Radwegenetzen zu erschließen, 

5. dürfen durch auftretende Personenkraftwagen- und 

Lastkraftwagenverkehre zu keinen unverträglichen Belastungen 

in angrenzenden Siedlungs-, Naherholungs- und 

Naturschutzgebieten führen.“ 

 Z 49 „Erweiterungen bestehender Sondergebiete für Einkaufszentren und 

großflächige Einzelhandelsbetriebe sind auf städtebaulich integrierte 

Standorte in Zentralen Orten in Abhängigkeit des Verflechtungsbereiches 

des jeweiligen Zentralen Ortes zu beschränken.“ 

 Z 50 „Nutzungsänderungen in bestehenden Sondergebieten für 

Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe an nicht 

städtebaulich integrierten Standorten dürfen nicht zulasten von 

innenstadtrelevanten Sortimenten an innerstädtischen Standorten 

erfolgen.“ 

 Z 51 „Bei planerischen Standortentscheidungen zugunsten von nicht 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist auch die kumulative Wirkung mit 

bereits am Standort vorhandenen Einrichtungen hinsichtlich der 

Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und ihrer 

Innenstadtentwicklung in die Bewertung einzubeziehen.“ 

 Z 52 „Die Ausweisung von Sondergebieten für großflächige 

Einzelhandelsbetriebe, die ausschließlich der Grundversorgung der 

Einwohner dienen und keine schädlichen Wirkungen, insbesondere auf die 

zentralen Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Versorgung der 

Bevölkerung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne erwarten lassen, ist 

neben den Ober- und Mittelzentren auch in Grundzentren unter 

Berücksichtigung ihres Einzugsbereiches zulässig. Ausschließlich der 

Grundversorgung dienen großflächige Einzelhandelsbetriebe, deren 

Sortiment Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Getränke und 

Drogerieartikel umfasst. Voraussetzung ist die Anpassung des 

grundzentralen Systems durch die Regionalen Planungsgemeinschaften 

an die Kriterien im Landesentwicklungsplan.“ 
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Regionalplanerische Vorgaben  

Der für die Stadt Halle (Saale) relevante Regionale Entwicklungsplan aus dem 

Jahr 20104 wurde aus dem Landesentwicklungsplan 1999 entwickelt. Durch das 

Inkrafttreten des Landesentwicklungsplans 2010 sind die im Regionalen 

Entwicklungsplan aus dem Landesentwicklungsplan 1999 übernommen 

Grundsätze (5.2.6 G und 5.2.7. G) sowie das übernommene Ziel (5.2.7. Z) obsolet. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft ist aktuell dabei die regionalplanerischen 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungsstruktur mittels des 

Sachlichen Teilplans „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der 

Daseinsvorsorge sowie großflächiger Einzelhandel“ für die Planungsregion Halle 

fortzuschreiben und an den aktuell gültigen LEP anzupassen. Die 

regionalplanerischen Festlegungen des 3. Entwurfs des Sachlichen Teilplans sind 

als in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung zu berücksichtigen. Der 3. 

Entwurf des Sachlichen Teilplans enthält über den Zielen 46 bis 52 des 

Landesentwicklungsplans 2010 hinaus folgende einzelhandelsrelevante Ziele und 

Grundsätze für die Stadt Halle (Saale):  

Kapitel 3 3.1.2.2 

 G 1: „Unter Zugrundelegung des zentralörtlichen Systems können die 

Gemeinden und Verbandsgemeinden zur Absicherung der Daseinsvorsorge 

der Bevölkerung, unter Berücksichtigung des demografischen Wandels, 

Entwicklungskonzepte erarbeiten.“ 

 Z 1: „Die überörtliche Grundversorgung in den Zentralen Orten ist auf 

städtebaulich integrierte, verbrauchernahe Standorte auszurichten.“ 

Kapitel 3.1.2.3 

 Z 1: „In den unter Punkt 3.1.2.1. Z 2 festgelegten Grundzentren ist die 

Ausweisung von Sondergebieten für großflächige Einzelhandelsbetriebe 

gemäß Ziel 52 LEP LSA 2010 nur innerhalb ihrer räumlichen Abgrenzung 

zulässig.“ 

 G 1: „In Grundzentren ist auf eine maßvolle Erweiterung bzw. Ansiedlung 

von großflächigem Einzelhandel zur Grundversorgung zu achten. Vor einer 

Neuinanspruchnahme von unversiegelten Flächen ist eine nachvollziehbare 

Alternativenprüfung durchzuführen.“ 

 G 2: „Zur Sicherung der Grundversorgung in ländlichen Teilräumen mit 

Angebots- und Erreichbarkeitsdefiziten sollen alternative 

Nahversorgungsangebote unterstützt werden.“ 

Die Regionalen Rahmenvorgaben zur Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Halle 

(Saale) sind im vorliegenden Einzelhandels- und Zentrenkonzept entsprechend 

berücksichtigt worden. Das kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

konkretisiert diese Zielstellungen auf der gesamtstädtischen Ebene und ist 

künftig als wichtige Abwägungsgrundlage im Rahmen der Bauleitplanung zu 

berücksichtigen.  

 
4  Vgl. Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle 2010 
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3 Methodik 
Um die Untersuchungsfragen, die diesem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

zugrunde liegen, beantworten zu können, sind verschiedene aufeinander folgende 

Erarbeitungsschritte erforderlich. In diese Erarbeitungsschritte sind analytische 

und bewertende Leistungsbausteine eingebunden, die wiederum auf 

primärstatistische, empirische Erhebungen zurückgreifen. 

Zur Erfassung und Bewertung der Angebots- und Nachfragesituation sowie der 

städtebaulichen Standortmerkmale wurden im Rahmen der vorliegenden 

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes folgende 

Leistungsbausteine zugrunde gelegt und aufeinander abgestimmt: 

 
Abbildung 1:  Erarbeitungsschritte der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Städtebauliche Analyse 

Für zentrale Versorgungsbereiche und sonstige durch 

Einzelhandelsagglomerationen geprägte Standorte erfolgt eine an den 

untersuchungsrelevanten Fragestellungen (siehe dazu Kapitel 1) orientierte 

städtebauliche Analyse. Ein wesentlicher Aspekt ist, angesichts der hohen 

Bedeutung für die bauleitplanerische Steuerung, die räumliche Abgrenzung von 

zentralen Versorgungsbereichen. Eine entsprechend städtebaulich-funktional 

abgeleitete Abgrenzung bildet die Basis zukünftiger sortimentsspezifischer und 

räumlicher Steuerung von Einzelhandelsvorhaben in der Bauleitplanung. 

Empirische Untersuchungsmethoden und sekundärstatistische Quellen 

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der angebots- und nachfrageseitigen 

Analysen kommen die nachfolgend benannten empirischen 

Untersuchungsmethoden und sekundärstatistischen Quellen zur Anwendung: 
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Tabelle 1: Verwendete empirische Untersuchungsmethoden und sekundärstatistischen Quellen 
 Datengrundlage Zeitraum Methode Inhalt 

B
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d
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h
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g
 

Erhebung durch GMA, 
Stadt + Handel 

2017/2018 
Flächendeckende 

Vollerhebung 

Standortdaten, Verkaufsfläche und 
Sortimente aller Einzelhandelsbetriebe, 
erfasst im Rahmen des Handelsatlas für 

den IHK-Bezirk Halle-Dessau, 
Ergänzung von zwischenzeitlich neu 
entstandenen/bereits in Umsetzung 

befindlichen Planvorhaben durch S+H, 
Aufschlüsselung der 

Gesamtverkaufsfläche der 
strukturprägenden Anbieter nach 

Einzelsortimenten durch S+H 

E
rh

eb
u

n
g
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er

 
ze

n
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rn
er

ä
n

ze
n

d
en

 F
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 Stadt + Handel 03/2018 Vor-Ort-Analyse 

Analyse der Entwicklung der Zentren, 
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Kaufkraftzahlen  
IFH RETAIL 

CONSULTANTS 
GmbH 2019 

Berechnung der Umsatzwerte durch Stadt + Handel auf Basis branchen- und 
betriebsüblicher Kennwerte der Fachliteratur und aus Unternehmens-

veröffentlichungen (u. a. EHI Handel aktuell, Factbook Einzelhandel, laufende 
Auswertung der LM-Zeitung) 

Einwohnerzahlen  
Stadt Halle (Saale) 

31.12.2018 
Ortsteilgenaue Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) u.a. zur Analyse 

der Nachfragesituation und zur Ermittlung 
Verkaufsflächenausstattung 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Bestandserhebung der Einzelhandelsbetriebe 

Für den Handelsatlas Halle-Dessau erfolgte 2017 im Auftrag der Industrie- und 

Handelskammer eine flächendeckende Bestandserhebung der 

Einzelhandelsbetriebe durch die GMA. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung für 

die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Untersuchungen sind dabei 

neben dem Ladeneinzelhandel auch Betriebe des Lebensmittelhandwerks (z. B. 

Fleischer, Bäcker), Tankstellenshops sowie Kioske erfasst worden. Erhoben 

wurden dabei die Gesamtverkaufsfläche und das Hauptsortiment. Darüber 

hinaus sind Ladenleerstände – soweit eine vorherige Einzelhandels- oder 

ladenähnliche Dienstleistungsnutzung erkennbar war – als wichtiger Indikator der 

Einzelhandelsstruktur und städtebaulicher Implikationen in zentralen Bereichen 

aufgenommen worden.  
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Die im Rahmen der Erstellung des Handelsatlas erhobenen 

Einzelhandelsbestandsdaten wurden im März 2018 durch Stadt+Handel ergänzt 

bzw. präzisiert. So wurden zwischenzeitlich neu entstandene oder in der 

Realisierung befindliche Planvorhaben ergänzt.5 Zusätzlich wurde im gleichen 

Zeitraum vor Ort bei den großflächigen Einzelhandelsbetrieben die 

Gesamtverkaufsfläche in die Verkaufsfläche für Einzelsortimente differenziert, 

um die tatsächlichen Angebotsverhältnisse sowohl der Kern- als auch 

Nebensortimente realitätsnah abbilden zu können. 

Außerdem wurden im März 2018 durch Stadt + Handel die zentrenergänzenden 

Funktionen der Zentren in den Erdgeschosszonen erhoben, da Art und Dichte 

ergänzender öffentlicher wie privater Einrichtungen (wie etwa Dienstleistungen 

und Verwaltung, Gastronomie, Bildung und Kultur etc.) Bestandteile von 

zentralen Versorgungsbereichen sind.  

Nachfrageanalyse 

Zur Ermittlung der Nachfragesituation wurden Pro-Kopf-Kaufkraftzahlen der 

IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH6 für das Jahr 2019 verwendet. Diese liegen auf 

der Ebene der Postleitzahlgebiete differenziert nach Warengruppen und 

Fristigkeit der nachgefragten Güter vor. Hochgerechnet wurden die 

Kaufkraftzahlen anhand der zum Berechnungszeitpunkt aktuellsten, 

stadtteilspezifischen Einwohnerzahlen der Stadt Halle (Saale) (Stichtagsprinzip, 

Stand: 30.12.2018). Während des Bearbeitungszeitraums und der 

Beteiligungsphase zur Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 

haben sich die Einwohnerzahlen der Stadt Halle (Saale) lediglich marginal 

verändert, eine wesentliche auf die Einwohnerentwicklung zurückzuführende 

Veränderung der Nachfragesituation kann deshalb für den Zeitraum 

ausgeschlossen werden. 

 
5  Dazu zählen u. a. der Möbelmarkt-Mömax am Sonderstandort Neustadt (in Nutzung), das Einkaufszentrum 

Am Treff (im Bau), der Edeka-Neubau an der Vogelweide (in Nutzung) und der Hornbach-Baumarkt an der 

Delitzscher Straße (in Nutzung). Ergänzt wurden die Planvorhaben, bei denen die konkrete Nutzung 

(Betriebstyp, Verkaufsfläche, ggf. Betreiber) bekannt waren. 
6  IFH = Institut für Handelsforschung Köln 
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4 Trends im Handel 
Bevor im Folgenden die konkrete Situation des Einzelhandels in Halle (Saale) 

analysiert wird, werden einleitend wichtige Trends der bundesdeutschen 

Einzelhandelsentwicklung skizziert und bezugnehmend auf Halle (Saale) 

dargestellt. Dabei handelt es sich um Faktoren, die es bei der Erstellung dieses 

Konzepts aufgrund ihrer räumlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu 

beachten gilt.  

Der Einzelhandel als Wirtschaftsbereich unterliegt seit einigen Jahrzehnten 

einem fortwährenden, dynamischen Veränderungsprozess. Maßgeblich sind dabei 

Veränderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite, die in 

einem engen gegenseitigen Wirkungszusammenhang stehen. 

4.1 ENTWICKLUNGEN AUF DER ANGEBOTSSEITE 

Filialisierung/Konzentration: Die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe ist in 

Deutschland bereits seit Jahrzehnten rückläufig. Neben dem absoluten Rückgang 

der Betriebszahlen ist auch eine Verschiebung innerhalb der verschiedenen 

Betriebsformen des Einzelhandels zu erkennen (s. u.). Hierbei kann man von einem 

Trend zur Großflächigkeit und einer stark ausgeprägten Filialisierung sprechen. Im 

Rahmen der Standortpräferenzen der Einzelhandelsunternehmen geht dies mit 

einer Orientierung auf autokundenorientierte, meist städtebaulich nicht 

integrierte Standorte einher. Daneben liegen die Innenstädte (insb. A-Lagen) im 

Fokus der Expansionsabteilungen. Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte sowie B-

Lagen in Stadtquartieren (außerhalb der Innenstadt) sind für den filialisierten 

Einzelhandel hingegen deutlich weniger stark von Interesse bzw. stark geprägt 

durch discountorientierte Angebote. Neben dem Lebensmitteleinzelhandel lassen 

sich Konzentrationsprozesse auch in vielen anderen Einzelhandelsbranchen 

feststellen – insbesondere bei SB-Warenhaus-Unternehmen (z. B. Real, 

Kaufland), Drogeriemärkten (insb. dm, Rossmann), Buchhandlungen (z. B. Thalia, 

Hugendubel), Textil-Kaufhäusern (u. a. H&M, P&C, C&A, SinnLeffers), 

Unterhaltungselektronik-Märkten (insb. Media Markt, Saturn) und Sporthaus-

Betreibern (z. B. Intersport, SportScheck, Decathlon). 

Wandel der Betriebsformen: Neben dem Entstehen und dem Bedeutungsgewinn 

meist großflächiger Betriebsformen von städtebaulicher Bedeutung, wie z. B. 

Shopping-Centern, Factory-Outlet-Centern und Fachmarkzentren, verlieren 

andere Handelsformate (z. B. Warenhäuser) unter anderem aufgrund ihrer 

undifferenzierten Zielgruppenansprache und der Einkommens- und 

Zielgruppenpolarisierung bei den Verbrauchern an Bedeutung. Eindrucksvoll 

belegt wird diese Entwicklung durch die zahlreichen Schließungen von 

Warenhäusern (u. a. Hertie, Karstadt). Moderne Handelsformate weisen in vielen 

Fällen ein hohes Maß an Spezialisierung (z. B. Bio-Supermärkte, Mode-Geschäfte 

für spezielle Zielgruppen) und vertikalisierte Wertschöpfungsketten (z. B. Fast-

Fashion-Anbieter) auf und haben das kundenseitige Bedürfnis nach 

Emotionalität, Multikontextualität und multisensorischer Erfahrung erkannt. 

Insbesondere Shopping-Center investieren verstärkt in Branchenmix, 

Verweilqualität und Nutzungsvielfalt jenseits des Einzelhandels, v. a. in 

Gastronomieangebote. Sie entwickeln sich systematisch zu sozialen Orten und 
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vermarkten sich als „Ort der Überraschung“. Die Aufgabe von Innenstädten wird 

es zukünftig sein, einen für Besucher attraktiven Mix aus Einkauf, Erlebnis, 

Gastronomie, Kultur und Entertainment sicherzustellen. 

Umsatzentwicklung: Der bis 2009 zu beobachtende Trend zurückgehender 

Flächenproduktivitäten im Einzelhandel hat sich umgekehrt – seit 2014 steigen 

stationärer Einzelhandelsumsatz und Flächenproduktivitäten deutlich an. Neben 

einem dauerhaft verbesserten Konsumklima wird dies jedoch vornehmlich durch 

die weiter oben beschriebenen Entwicklungen im Lebensmittel- und 

Drogeriewarenhandel bedingt.7 Insbesondere in innenstadtaffinen 

Sortimentsbereichen (z. B. Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, 

Glas/Porzellan/Keramik) sinken (stationäre) Umsätze und 

Flächenproduktivitäten v. a. bedingt durch den Online-Handel. Besonders 

betroffen sind davon insbesondere kleinere Zentren (z. B. Nebenzentren). 

Digitalisierung: Die Bedeutung des Online-Handels am gesamten 

Einzelhandelsumsatz wächst kontinuierlich und lag laut letzten Prognosen im 

Jahr 2018 bei rd. 53,4 Mio. Euro (rd. 10,2 % des Einzelhandelsumsatzes) (siehe 

nachfolgende Abbildung). Es sind allerdings sortimentsspezifisch große 

Unterschiede festzustellen. Ob dieser Trend für die nächsten Jahre 

fortgeschrieben werden kann, ist derzeit allerdings nicht präzise vorherzusagen. 

Aktuell vorliegende Prognosen gehen davon aus, dass der Anteil des E-Commerce 

am Gesamtumsatz des Einzelhandels im Jahr 2025 bei rd. 20 bis 25 % liegen wird. 

In einzelnen online-affinen und gleichzeitig höchst innenstadtrelevanten 

Warengruppen wie Unterhaltungselektronik, Bekleidung, Büro- und Schreibwaren 

sowie Freizeit- und Hobbyartikel werden in aktuellen Studien mit 35 bis 40 % 

sogar erheblich höhere Umsatzanteile des Online-Handels prognostiziert.8 

 
Abbildung 2: Entwicklung des B2C-E-Commerce-Anteils am Einzelhandelsumsatz 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE); * Prognose; 

B2C= Business-to-Consumer (Verkauf an den privaten Konsumenten, kein Großhandel) 

 
7  In den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren wird rd. 49 % des gesamten 

Einzelhandelsumsatzes erwirtschaftet (vgl. EHI Retail Institute 2017). 
8  Vgl.: Handelsverband Deutschland (HDE), Institut für Handelsforschung (IFH) 2017, BBSR 2017; Prognose: 
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Hinsichtlich der Bedeutung des E-Commerce sind zwischen den einzelnen 

Warengruppen große Unterschiede zu verzeichnen. So sind insbesondere in den 

Warengruppen Bekleidung, Schuhe und Lederwaren sowie 

Unterhaltungselektronik die Marktanteile des Online-Handels sprunghaft 

angestiegen und weisen bereits heute signifikante Marktanteile bis zu 26 % auf 

(vgl. nachfolgende Abbildung). In anderen (insbesondere kurzfristigen) 

Warengruppen des täglichen Bedarfs (u. a. Nahrungs- und Genussmittel) 

vollzieht sich die Steigerung der Online-Einkäufe hingegen auf einem deutlich 

niedrigeren Niveau und wird zukünftig maßgeblich vom Markteintritt 

entsprechender Akteure abhängen (vgl. dazu auch nachfolgender Fokus-

Abschnitt). Auch der Online-Handel hat die Service- und Erlebnisorientierung der 

Verbraucher erkannt und versucht in den letzten „stationären Tugenden“, 

Beratung, Service und Erlebnis, mittels telefonischer Stilberatung (z. B. 

Outfittery), Same-Hour-Delivery (z. B. Amazon Prime Now) und stationären 

Showrooms in Großstädten (z. B. Zalando) zu punkten. 

 
Abbildung 3: Anteil B2C-E-Commerce am Einzelhandelsumsatz in Deutschland 2016 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Handelsverband Deutschland (HDE), Institut für Handelsforschung (IFH) 2017; B2C= Business-

to-Consumer (Verkauf an den privaten Konsumenten, kein Großhandel) 

Fokus: Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel 

Die bereits seit längerem beobachtbaren Entwicklungstrends zu weniger und 

größeren Einheiten sowie die zunehmende Standortvergesellschaftung in Form 

von Fachmarktstandorten haben in den vergangenen Jahren weiter an 

Bedeutung gewonnen. Betriebswirtschaftliche Konzepte, Standortwahl und 

Verbraucherverhalten determinieren sich grundsätzlich wechselseitig, weswegen 

eine klare Differenzierung zwischen „Triebfeder“ und „Folgeeffekt“ nicht immer 

zweifelsfrei möglich und sinnvoll ist. 

Wandel der Betriebsformen: Der in den letzten Jahrzehnten vollzogene Wandel 

der Betriebsformen umfasst erhebliche Veränderungen der Betriebs- und 

Standortstrukturen im Lebensmittel- und Drogeriewareneinzelhandel. 

Betrachtet man beispielsweise die Entwicklung der absoluten Anzahl der 

Einzelhandelsbetriebe im Lebensmitteleinzelhandel, so lässt sich deutschlandweit 

zwischen 2006 und 2017 ein Rückgang der Höhe von 15 % attestieren (vgl. 

nachfolgende Abbildung). 



 

Trends im Handel 16 
 

Differenziert man die Gesamtwerte anhand der jeweiligen Betriebstypen, sind 

deutlich unterschiedliche Entwicklungen zu registrieren. Signifikante 

Steigerungen der Marktanteile (hinsichtlich Anzahl der Betriebe und Umsätze) 

ergeben sich insbesondere für die Supermärkte, welche maßgeblich von der 

zunehmenden Verbreitung gesundheits- und nachhaltigkeitsorientierter 

Lebensstile profitieren und deutschlandweit ihr Filialnetz zwischen 2006 und 2017 

um 1.335 Standorte (+12 %) erhöhen konnten. Darin enthalten ist auch ein 

deutlicher Ausbau des Filialnetzes von Bio-Supermärkten. Ein analoges Bild ergibt 

sich für die großen Supermärkte/Verbrauchermärkte (> 2.500 m² G-VKF), welche 

sogar im gleichen Zeitraum ein Wachstum um 23 % verzeichnen konnten (+268 

Märkte). 

 
Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl der Betriebe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: EHI Retail Institute 

Demgegenüber befindet sich die Betriebsform der Lebensmitteldiscounter nach 

einer dynamischen Entwicklung in den 1990er und teilweise den 2000er Jahren 

gegenwärtig im Übergang zu einer Reifephase. Von 1975 bis ins Jahr 2006 

verzehnfachte sich die Anzahl der Verkaufsstellen in Deutschland. Anschließend 

kam es zu einer deutlich verlangsamten Entwicklung (zwischen 2006 und 2011: 

+8 %), die inzwischen partiell in eine degressive Entwicklung umgeschlagen ist 

(zwischen 2011 und 2017 bundesweit: -2 %). Diese Entwicklung ist maßgeblich auf 

die Optimierung des Bestandsnetzes der Marktteilnehmer infolge eines trading-

up-Prozesses und einer Neuausrichtung des Betriebstypus zurückzuführen und 

vollzieht sich (aufgrund des günstigen Marktumfeldes) bei gleichzeitig steigenden 

Umsatz- und Flächenleistungen der Betriebsform. 

Das Gros der Rückgänge betrifft die kleinen Lebensmittelgeschäfte, deren Anzahl 

sich binnen der letzten zehn Jahre bundesweit halbiert hat. Nahmen diese 

Betriebe noch im Jahre 2006 qua Anzahl die bedeutendste Stellung unter den 

Angebotsformen im Lebensmitteleinzelhandel ein, so ist ihr gegenwärtiger Anteil 

mit 23 % inzwischen deutlich hinter demjenigen der Lebensmitteldiscounter 

(43 %) und der Supermärkte (29 %) zurückgefallen. Mit Blick auf die 
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Nachfolgeproblematik und das ungünstige Marktumfeld werden diese 

Entwicklungen auch perspektivisch anhalten. Ferner ist seit Mitte der 2000er 

Jahre auch bei den SB-Warenhäusern eine Sättigungsgrenze erreicht, die in den 

vergangenen Jahren sowohl in Bezug auf die Anzahl der Betriebe als auch auf die 

Umsatzkennwerte und Verkaufsflächen, rückläufige Entwicklungen zu 

verzeichnen hatte. 

Verkaufsflächenentwicklung: Parallel zu der sinkenden Anzahl der 

Verkaufsstätten ist sowohl im Lebensmittel- als auch im Drogeriewarenhandel 

eine Zunahme der Gesamtverkaufsfläche zu beobachten, die sich aus 

Anpassungsstrategien der Marktteilnehmer an den demografischen Wandel (z. B. 

Verbreiterung der Gänge, Reduktion der Regalhöhen), den wachsenden 

Konsumansprüchen sowie einer steigenden Sortimentsbreite und -tiefe (z. B. 

Frischware, Bio- und Convenience-Produkte, Singlepackungen) ergibt. Bei den 

Lebensmitteldiscountern ist zeitgleich zu den sinkenden Filialzahlen eine moderat 

steigende Verkaufsfläche zu verzeichnen. Dies ist Resultat eines grundlegenden 

trading-up-Prozesses des Betriebstypus, welcher im Bereich der Expansion und 

der Modernisierung von Bestandsstandorten eine deutliche Tendenz zu signifikant 

größeren Markteinheiten erkennen lässt und mit einer Überprüfung/Straffung 

des Standortnetzes durch die Marktteilnehmer einhergeht. 

 
Abbildung 5: Gesamtverkaufsfläche der Lebensmittelgeschäfte in Deutschland nach Betriebsformen 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: EHI Retail Institute 

Auch wenn es für Supermärkte (und neuerdings auch verstärkt für 

Lebensmitteldiscounter) kleinere City- und Metropolfilialkonzepte gibt, werden 

diese von den Einzelhandelsunternehmen nur an sehr frequenzstarken Lagen bzw. 

Standorten mit einem überdurchschnittlich hohen Kaufkraftpotenzial realisiert. 

Bei Standard-Betriebskonzepten außerhalb der hoch verdichteten Stadträume 

ist aktuell von einer Mindestgröße von 800 m² bis 1.200 m² VKF bei 

Neuansiedlungen auszugehen.9 

 
9  Werte gelten für Lebensmitteldiscounter, Supermärkte i. d. R. mit deutlich höheren 

Verkaufsflächenansprüchen. 
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Als Reaktion auf zunächst sinkende Marktanteile und auf die gewandelte 

Verbrauchernachfrage sind auch im Segment der Supermärkte deutliche 

Umstrukturierungen erkennbar. Diese zeigen sich insbesondere in einer 

differierenden Sortimentsausrichtung (Frischesegment, Auswahl an 

Eigenmarken, Convenience Ausrichtung, Gastronomie) und einer attraktiven, 

zumeist großzügigeren Ladengestaltung, welche auch mit einer wachsenden 

Verkaufsflächengröße je Betriebseinheit einhergeht (vgl. nachfolgende 

Abbildung). 

 
Abbildung 6: Verkaufsflächenansprüche von Lebensmittelmärkten 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Eigene Recherchen auf Grundlage  

Unternehmens- und Umsatzkonzentrationen: Fusionen, Übernahmen und internes 

Wachstum haben in den vergangenen Jahrzehnten zu sukzessiven 

Konzentrationsprozessen von Unternehmen und Umsätzen in nahezu allen 

Teilsegmenten des Einzelhandels geführt. So sind im Lebensmittel- und 

Drogeriewareneinzelhandel partiell bereits Oligopolisierungstendenzen 

erkennbar, die in der Folge auch eine Sektoruntersuchung des Bundeskartellamtes 

im Zusammenhang mit der Übernahme der Tengelmann/Kaisers Märkte nach 

sich zogen.10 So weisen die dominierenden Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe 

gegenwärtig bereits einen Marktanteil von rd. 90 % auf, wobei drei Viertel des 

Umsatzes auf die TOP 5 Betreiber entfallen. 

Dies führt in der Folge zu einer Ausdünnung des Filialnetzes und somit letztlich zu 

längeren Wegen für den Verbraucher. Eine wohnortnahe (fußläufige) adäquate 

Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs ist damit 

insbesondere im ländlicheren Raum und in Gebieten mit negativem 

Wanderungssaldo häufig nicht mehr gesichert, wie auch die Ergebnisse der 

nachfolgend dargestellten Untersuchung des Thünen-Instituts für Ländliche 

Räume zur Erreichbarkeit von strukturprägenden Lebensmittelmärkten in 

Deutschland nahelegt (vgl. nachfolgende Abbildung). Jedoch ergeben sich auch in 

Kernstädten durchschnittliche Entfernungen von etwa 1.500 - 2.000 m, wodurch 

eine fußläufige Erreichbarkeit nicht überall verfügbar ist. 

 
10  vgl. Bundeskartellamt (2014): Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel. 
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Abbildung 7: Erreichbarkeit von Supermärkten und Discountern (Realentfernung im m) nach Kreistypen 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Neumeier 2014 

Auch der Drogeriewareneinzelhandel weist hohe Unternehmens- und 

Umsatzkonzentrationen auf. Als Reaktion auf Unternehmensinsolvenzen und 

damit einhergehend starken Rückgängen der Drogeriemärkte (vgl. nachfolgende 

Abbildung) lässt sich aktuell ein lebhaftes Expansionsgeschehen der verbliebenen 

Marktteilnehmer beobachten, welches sich im besonderen Maße auf rentable 

Standorte mit einer hohen Mantelbevölkerung im Einzugsbereich der Märkte 

(insbesondere in den Mittel- und Oberzentren) fokussiert. So liegt die zur 

Wirtschaftlichkeit erforderliche Einwohnerzahl je nach anstehendem 

Kaufkraftniveau für einen marktadäquaten Drogeriewarenfachmarkt bei 10.000 

bis 15.000, teilweise 20.000 Einwohner. 

 
Abbildung 8: Entwicklung der Anzahl der Drogeriemärkte in Deutschland 2007-2016 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: dm-Drogerie Markt, Dirk Rossmann GmbH, EHI Retail Institute auf Grundlage von Daten von 

Nielsen TradeDimensions, Bundesanzeiger auf Grundlage von Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG, EHI Retail Institute auf Grundlage von 
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Standortentwicklung: Auch die Anforderungen an den Mikro- und Makrostandort 

steigen zusehends und entwickeln sich aus dem Trend hin zu größerer Mobilität 

sowie dem Wandel der Ansprüche an Preis, Sortimentsauswahl und 

Kopplungsmöglichkeiten. Entscheidende Standortkriterien für eine 

Neuansiedlung im nahversorgungsrelevanten Einzelhandel sind neben 

flächenseitigen Aspekten (Flächenangebot) und verkehrsseitigen Aspekten 

(innerörtliche Verkehrsanbindung, Parkplatzangebot) in erster Linie 

absatzwirtschaftliche Gesichtspunkte (Nähe zum Verbraucher, Kaufkraft, 

Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsstruktur, Zentralität des Ortes). Je nach 

Standortqualität (und damit auch je nach Renditeerwartung) sind Betreiber auch 

zunehmend bereit, von ihren standardisierten Marktkonzepten abzuweichen (z. B. 

Realisierung im Bestand, geringere Parkplatzzahl, Geschossigkeit, Mix aus Handel 

und Wohnen). Dies betrifft jedoch i. d. R. hoch verdichtete und hochfrequentierte 

Lagen in Großstadtregionen oder Standorte mit vergleichbaren 

Rahmenbedingungen. 

Mit dem Dimensionssprung der Märkte sind auch die Expansionsziele hinsichtlich 

der Mindesteinwohnerzahl im Einzugsbereich eines Betriebes des Lebensmittel- 

bzw. Drogeriewarensegmentes gestiegen (vgl. nachfolgende Tabelle). Im Bereich 

Lebensmittel lag diese im Jahre 2000 bei rd. 3.500 Einwohnern, während heute 

z. T. bereits bis zu 5.000 Einwohner benötigt werden, um beispielsweise die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Discounters unter Wettbewerbsbedingungen 

gewährleisten zu können. Damit einhergehend steigen auch die Anforderungen an 

die Anzahl der Parkplätze und die Größe des Grundstücks. 

Tabelle 2: Expansionsanforderungen ausgewählter Lebensmitteldiscounter 

Kriterium 
   

Einwohnerzahlen min. 3.000 
min. 5.000  

min. 15.000 Einzugsgebiet 
min. 5.000 

min. 10.000 Einzugsgebiet 

Grundstücksgrößen ab 3.500 m² Ab 6.000 m² 4.000 m2 

Verkaufsfläche 800-1.200 m² 
ab 600 m² innenstädtisch 

ab 1.000 m²  
400–1.000 m2 

Kundenparkplätze min. 60 min. 120 min. 60 

Sonstige Kriterien 

Haupt- und Nebenstraßen 
Nähe zu Wohngebieten mit 

sehr guter Verkehrsanbindung 
innerhalb von Fachmarktlagen 

sowie neben Supermärkten; 
derzeit nur ausgewählte 

Bundesländer 

hochfrequentierte Lagen mit 
guter verkehrstechnischer 

Erreichbarkeit und Sichtbarkeit 
Gute 

Anlieferungsmöglichkeiten 

Geschäfts-, Einkaufs- oder 
Fachmarktzentren 

hochverdichtete 
Nahversorgungslagen in 

Ballungsräumen, Lauf- und 
Sichtlagen zu 

Hauptverkehrsachsen und/oder 
Anbindung ÖPNV-Haltestellen, 
in Ausnahmefällen in anderen 

Geschossebenen 
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Betreiberangaben 

Die filialisierten Supermärkte weisen ebenfalls differenziert nach Standort 

unterschiedliche Anforderungen auf, wobei innerstädtische bzw. 

hochfrequentierte Lage mit höheren Einwohnerzahlen und geringeren 

Verkaufsflächenansprüchen einhergehen (vgl. nachfolgende Tabelle). 
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Tabelle 3: Expansionsanforderungen ausgewählter Supermärkte 

Kriterium 
   

Einwohnerzahlen min. 5.000 ab 100.000 min. 4.000 

Grundstücksgrößen - - 3.500-15.000 m2 

Verkaufsfläche 1.000-3.500 m2 500-1.000 m2 ab 1.500 m2 

Kundenparkplätze - - 
1 Stellplatz pro 15m2 

Verkaufsfläche 

Sonstige Kriterien 

auch in Geschäfts-, Einkaufs- 
oder Fachmarktzentren 
Lauf- und Sichtlagen zu 

Hauptverkehrsachsen und/oder 
Anbindung an ÖPNV-

Haltestellen 
 

Nahversorgung in der 
Großstadt 

Fußgängerzonen oder 
hochverdichtete 

Nahversorgungslagen. 
auch in oder an Bahnhöfen und 

Flughäfen oder ähnlichen 
hochfrequentierten Lagen 
gegebenenfalls in anderen 

Geschossebenen 

vor allem in einwohnerstarken 
Citylagen 

weitgehend barrierefreie 
Märkte 

 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Betreiberangaben 

Distanzhandel im nahversorgungsrelevanten Einzelhandel: Neben dem 

klassischen stationären Einzelhandel gewinnt auch der Online-Handel (E-

Commerce bzw. M-Commerce) zunehmend an Bedeutung. Im Bereich des 

Lebensmitteleinzelhandels sowie der Drogeriewaren vollzieht sich der Online-

Handel bislang noch in einem vergleichsweise geringen Maße, was insbesondere 

auf die diffizile Transportlogistik (Kühlkette) und die bislang noch nicht in einem 

ausreichenden Maße erfolgreich umgesetzten Konzepte des Mobile-Commerce 

(z. B. per Smartphone) bzw. von Abholstationen zurückzuführen ist. Insbesondere 

in den Metropolen sind aufgrund der Ballungsvorteile in den vergangenen Jahren 

allerdings erfolgversprechende Modelle zur Online-Lieferung von Lebensmitteln 

umgesetzt worden, die sich einer schnell wachsenden Beliebtheit erfreuen. Daher 

ist insbesondere in den Oberzentren wie der Stadt Halle (Saale) von einem 

zukünftig erhöhten Anteil des Online-Handels auszugehen. 

4.2 ENTWICKLUNGEN AUF DER NACHFRAGESEITE 

Neben den skizzierten Veränderungen auf der Angebotsseite nehmen auch 

Veränderungen auf der Nachfrageseite Einfluss auf die Handelslandschaft. Die 

derzeit beobachtbaren Verwerfungen im Einzelhandel sind lediglich Vorboten der 

zukünftigen Entwicklungen. Umso wichtiger ist es, die innenstadtbezogenen 

Wandlungsprozesse systematisch zu erfassen und in ihren Zusammenhängen zu 

bewerten. Dabei lassen sich folgende Entwicklungsmuster erkennen: 

Wertewandel: Mit jeder Generation ändern sich Wertvorstellungen, 

Gewohnheiten und Ansprüche an die Lebensumwelt. Folge dieser zunehmenden 

Pluralisierung sind deutlich stärker ausdifferenzierte und neue Lebensstile u. a. 

mit Fokus auf Erlebnis, körperliches Wohlbefinden und Nachhaltigkeit11, an denen 

sich auch der Handel hinsichtlich seiner Angebote und Betriebstypen ausrichtet 

und diversifiziert. Insbesondere mit dem Bedeutungsgewinn des bewussten 

Konsums steigt die Ausgabebereitschaft (eines Teils) der Konsumenten für 

Lebensmittel wieder an. Zudem wird dem Konsum neben der materiellen 

 
11  LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) 
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Bedeutung auch zunehmend ein immaterieller Erlebniswert (s. u.) beigemessen. 

Der Drang nach Selbstverwirklichung sowie die Ausdifferenzierung von 

Lebensstilen führen zu vielfältigeren Ansprüchen an den Stadtraum und den 

Einzelhandel. Die Innenstadtbesucher von morgen bewegen sich in situativ 

wechselnden Lebens- und Konsumwelten und haben ein tiefes Bedürfnis nach 

Erlebnis auf der einen Seite sowie Authentizität und lokalem Kontext auf der 

anderen Seite. 

Individualisierung: Die Zahl der Privathaushalte steigt in Deutschland weiter an, 

wobei sich die durchschnittliche Personenzahl je Haushalt stetig reduziert.12 

Neben dieser quantitativen Entwicklung führen auch qualitative Aspekte der 

Individualisierung (z. B. Ausdifferenzierung von Zielgruppen, Individualisierung von 

Lebensbiografien) zu neuen Konsumverhaltensmustern (s. u.). 

Demografischer Wandel: Die Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt – trotz 

kurzfristiger, migrationsbedingter Sondereffekte – weniger und durchschnittlich 

älter, wobei mit erheblichen regionalen Unterschieden zu rechnen ist. Zudem 

nimmt innerhalb der Gruppe der Über-65-Jährigen der Anteil der Hochbetagten 

zu.13 Relevant ist diese Entwicklung vor allem für die örtliche 

Nahversorgungsstruktur, da die Nahraumversorgung für diese Kundengruppe 

gerade dann an Bedeutung gewinnt, wenn mit dem Alter die motorisierte 

Individualmobilität eingeschränkt wird. Der Handel selbst reagiert auf diese 

Entwicklungen bereits in Ansätzen mit bestimmten Betriebsformaten, 

angepasster Ladengestaltung und Serviceleistungen für Senioren (z. B. 

Bringdienste). Gerade in wachsenden Großstädten (s. u.) sind die Auswirkungen 

des demografischen Wandels sowohl sektoral (z. B. verstärkter Zuzug jüngerer 

Bevölkerungsgruppen bzw. Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund) als 

auch räumlich differenziert (z. B. Nebeneinander von Wachstum und 

Schrumpfung in verschiedenen Stadtteilen) zu betrachten. Insbesondere bei den 

unter 25-Jährigen ist ebenfalls ein anderes Mobilitätsverhalten erkennbar. So ist 

die Verfügbarkeit eines PKW zumeist nicht gegeben, auch diese Altersgruppe ist 

somit verstärkt auf den ÖPNV oder eine gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad 

angewiesen. Ein Umstand der bspw. auch für die Ausweisung von Standorten für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment 

von Relevanz ist. 

 
12  2016: rd. 41 Mio. Haushalte, davon rd. 41 % Einpersonenhaushalte; 2035: rd. 43 Mio. Haushalte, davon rd. 56 % 

Einpersonenhaushalte (vgl. Mikrozensus und Haushaltsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes). 
13  2015: rd. 20 % älter als 65 Jahre, rd. 5 % älter als 79 Jahre; 2060: rd. 33 % älter als 65 Jahre, rd. 13 % älter als 

79 Jahre (vgl. Statistisches Bundesamt 2015). 
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Abbildung 9: Gesellschaftliche Wandlungsprozesse 

Quelle: Fotos (von links nach rechts) © M-SUR/Fotolia, pixabay, © oneinchpunch/Fotolia, © zapp2photo/Fotolia 

Reurbanisierung: Mit den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen geht eine 

zunehmende „Kraft des Ortes“ einher, welche u. a. ein Grund für die Debatte um 

Schwarmstädte und Reurbanisierungstendenzen ist. Dabei ist dieser Teilaspekt 

des „genius loci“ nicht neu. Neu ist allerdings, dass in einer zunehmend digitalen 

und virtuellen Welt ein tiefes Bedürfnis nach lokaler Verankerung oder 

„Rückbettung“14 in einen physischen Kontext entsteht und sich u. a. in der 

Innenstadt als städtischen Treffpunkt für die nomadische und digitale 

Gesellschaft manifestiert. Treiber der Reurbanisierung sind aktuell insbesondere 

junge und hochqualifizierte Bevölkerungsgruppen sowie zukünftig auch im 

zunehmenden Maße die so genannten „jungen Alten“ (nach der familienbedingten 

Haushaltsverkleinerung). Diese „Wiederentdeckung der Stadt“ als Wohn- und 

Arbeitsort und die Vermischung von Lebens- und Arbeitswelten (lokal 

manifestiert in Form so genannter „Dritter Orte“) bedingt auch neue 

Konsumverhaltensmuster. 

Digitalisierung: Die Wirkungen des Online-Handels auf den stationären 

Einzelhandel wurden bereits in Kapitel 4.1 thematisiert. Allerdings erstreckt sich 

die Digitalisierung auf fast alle Handlungsfelder der Innenstadt – von 

Infrastrukturinvestitionen auf dem Weg zur „Smart City“ über innovative Formen 

der Raumaneignung (z. B. Gamification) bis zum sinkenden Bedürfnis nach 

physischem Besitz in der Share Economy. 

Sharing-/Online-Affinität: Eine wesentliche Triebfeder des Strukturwandels im 

Einzelhandel ist die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche. Auch bei 

älteren Bevölkerungsgruppen steigt die Online-Affinität deutlich an. Der damit 

einhergehende Sharing-Gedanke („Nutzen statt Besitzen“) wird auf 

Konsumentenseite immer deutlicher – die reine Nutzungsmöglichkeit wird 

wichtiger als der eigentliche Besitz. Die Auswirkungen auf den stationären 

Einzelhandel sind entsprechend disruptiv. Dies betrifft insbesondere 

innenstadtaffine Warengruppen. Auch wenn sich Innenstadtzentren von 

Großstädten noch am ehesten gegenüber den Wettbewerbsvorteilen von Online-

 
14 vgl. Läpple 2003. 
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Vertriebskanälen behaupten können, ist vielerorts eine auf die jeweilige 

Innenstadt individuell abgestimmte Positionierungsstrategie notwendig. 

Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs zeigen sich hingegen derzeit noch als 

überaus „robust“. Dies liegt zum einen in der Natur der Sache (schnell zu 

verbrauchende Konsumgüter lassen sich nicht teilen bzw. mieten), zum anderen 

aber auch an einer (noch) vorhandenen Skepsis beim Online-Einkauf von frischen 

Lebensmitteln sowie der dafür nicht ausgelegten Transportlogistik (z. B. 

Kühlkette). Es ist jedoch davon auszugehen, dass mittel- bis langfristig auch in 

diesem Marktsegment gesellschaftliche und technische Hürden überwunden 

werden. Die Entwicklung wird zunächst vornehmlich Großstädte bzw. hoch 

verdichtete Großstadtregionen betreffen. 

Kopplung und Entkopplung von Konsum: Aufgrund der bereits skizzierten 

gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, des hohen Motorisierungsgrades und 

sinkender Zeitkontingente (insb. durch die individualisierten Lebensformen und 

die „doppelte“ Erwerbstätigkeit in Familien) wird der Einkaufsaufwand weiter 

durch weniger, aber dafür umfassendere Einkäufe reduziert. Das so genannte 

one-stop-shopping begünstigt die Bildung von flächenintensiven 

Kopplungsstandorten. Der Vorteil der Bequemlichkeit und der Angebotsvielfalt 

schlägt dabei aus Kundensicht oft das Kriterium der räumlichen Nähe von 

Versorgungsstandorten. Einkaufswege werden dabei zumeist mit beruflichen 

oder freizeitbedingten Wegen gekoppelt. Auf der anderen Seite führt die weiter 

zunehmende Nutzerfreundlichkeit von Online-Einkäufen (insb. durch die 

Entwicklung des Mobile-Commerce auf dem Smartphone) zu einer zeitlichen und 

räumlichen Entkopplung von Konsum – der Einkauf „abends auf der Couch“ ist 

keine Seltenheit. Dieser Faktor kann durchaus auch positive Impulse auf die 

generelle einzelhandelsbezogene Ausgabebereitschaft haben. 

Erlebnisorientierung: Das Verbraucherverhalten ist bei einem Innenstadtbesuch 

schon längst nicht mehr rein versorgungsorientiert – eine klassische Einkaufsliste 

und ein klares Ziel gibt es nur selten. Stattdessen wünschen sich 

Innenstadtbesucher darüber hinaus eine Ansprache auf verschiedenen Ebenen – 

dazu gehören insbesondere Authentizität, Multikontextualität und Emotionalität. 

Aufgrund steigender Erwartungshaltungen in gewissen sozialen Milieus (auch 

durch den Vergleich auf nationaler und internationaler Ebene), erwarten Kunden 

neben kulturellen, touristischen und städtebaulichen Highlights zusätzliche 

Shopping-Erlebnisse, z. B. in Form von Showrooms, Pop-Up-Stores, visuellen, 

akustischen, haptischen und olfaktorischen Sinnesreizen, zusätzlichen (auch 

gastronomischen) Services sowie qualifizierter Beratung durch geschultes 

Personal. 

Der Erlebniseinkauf spielt jedoch nicht nur beim klassischen Shopping eine 

wichtige Rolle. Auch im Bereich der Nahversorgung versuchen die Anbieter durch 

hochwertigere Warenpräsentation, Erhöhung der Angebotsvielfalt (insb. auch 

regionale und zielgruppenspezifische Produkte) sowie spezielle Serviceangebote 

die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Der Einkauf wird dabei ähnlich 

emotional aufgeladen wie in anderen Branchen auch. Dies führt u. a. zu einem 

erhöhten Platzbedarf und damit verbunden höheren Verkaufsflächenansprüchen. 
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Abbildung 10: Wandel des Einkaufsverhaltens 

Quelle: Fotos Stadt + Handel, pixabay 

Individualmobilität der Konsumenten: Mit der wachsenden Motorisierung in den 

vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich im Zusammenspiel mit den 

Marktentwicklungen die fußläufige Nahversorgung vor allem im ländlichen Raum 

in eine motorisierte Fernversorgung. Die verbreitete Pkw-Verfügbarkeit 

ermöglicht heute vielen Konsumenten eine hohe räumliche Nachfrageflexibilität 

bei der Auswahl der Einkaufsstätten. Da gleichzeitig auch die Ansprüche der 

Verbraucher an die Einzelhandelseinrichtungen gestiegen sind, werden 

verkehrsgünstig gelegene Standorte mit einem großen Parkplatzangebot sowie 

einem gut sortierten Warenangebot häufig bevorzugt aufgesucht. 

Um die für den Einkauf zurückzulegenden Distanzen möglichst zeitsparend zu 

bewältigen, werden Einkaufswege zumeist mit beruflichen oder freizeitbedingten 

Wegen bzw. Aktivitäten gekoppelt. Darüber hinaus tätigen viele Konsumenten 

nur noch ein- bis zweimal wöchentlich einen Lebensmitteleinkauf, welcher 

aufgrund der Menge an gekaufter Ware die Pkw-Nutzung voraussetzt. Ähnliche 

Kopplungstendenzen sind in Bezug auf den Erlebniseinkauf festzustellen. 

Auf der anderen Seite ist insbesondere in Großstädten und bei jüngeren 

Personengruppen die Bedeutung des Pkw als Verkehrsmittel (und damit auch der 

Motorisierungsgrad) in den letzten Jahren zurückgegangen. Der innerstädtische 

Einzelhandel muss sich hinsichtlich seines Serviceangebotes also nicht nur auf ein 

im Wandel begriffenes Mobilitätsverhalten einstellen (z. B. vermehrte Nutzung 

von Car-Sharing-Diensten und öffentlichen Verkehrsmitteln), sondern muss auch 

auf veränderte Kundengewohnheiten (z. B. Warenlieferung, Ausnutzung von 

Omni-Channel-Marketing) reagieren. 

Segmentierung der Nachfragemärkte: Im Wesentlichen können vier Typen des 

situativen Konsumverhaltens unterschieden werden: Erlebniseinkauf (lifestyle 
shopping), Bequemlichkeitseinkauf (convenience shopping), Preiseinkauf 

(discount shopping) und Schnäppcheneinkauf (smart shopping). Neben dem für 

den nahversorgungsrelevanten Einzelhandel immer noch prägenden 

preisbewussten Einkauf haben in den vergangenen Jahren zunehmend der 

Bequemlichkeitseinkauf und in gewissen sozialen Milieus auch durchaus der 

Erlebniseinkauf an Bedeutung gewonnen. Je nach aktueller Preisorientierung und 

aktuellem Bedarf bzw. der jeweiligen Zeitsensibilität verfällt der so genannte 

„hybride Verbraucher“ je nach Situation in eine der entsprechenden Konsumtypen 

(siehe Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Typisierung situativer Konsumverhaltensmuster 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Fotos Stadt + Handel, pixabay 

Preis-/Zielgruppenpolarisierung: Obwohl insgesamt ein Wachstum der 

Haushaltseinkommen zu verzeichnen ist, führt die Einkommenssteigerung erst 

seit den letzten Jahren wieder zu einer minimalen Erhöhung des 

einzelhandelsrelevanten Ausgabeanteils. Ein stetig wachsender Teil des Budgets 

der privaten Haushalte wird weiterhin für Wohnen (steigende Mieten und 

Mietnebenkosten), Vorsorge, sowie freizeitorientierte Dienstleistungen 

ausgegeben. Darüber hinaus schlägt sich die zu beobachtende 

Einkommenspolarisierung auch in einer Polarisierung von Zielgruppen und 

Nachfrage nieder: Hochwertige und hochpreisige Angebote finden ebenso ihren 

Absatz wie discountorientierte Produkte. Mittelpreisige Anbieter ohne klaren 

Zielgruppenfokus geraten hingegen zunehmend unter Druck.  

4.3 ZWISCHENFAZIT 

Der Einzelhandel in Deutschland befindet sich seit Jahrzehnten in einem 

tiefgreifenden Strukturwandel, der sich vor allem durch die Dynamik des Online-

Handels zunehmend verstärkt. Dieser ist mit einer zunehmenden Segmentierung 

der Konsumverhaltensmuster der Kunden verbunden:  

Während im kurzfristigen Bedarfsbereich (v. a. Lebensmittel, Drogeriewaren) der 

sogenannte Versorgungseinkauf dominiert, bei dem wohnortnah, im Idealfall an 

einem Kopplungsstandort, Einkäufe in einem häufig funktional gestalteten 

Einkaufsambiente getätigt werden, wird im Bereich der mittel- bis langfristigen 

Konsumgüter – sofern es sich hierbei nicht um sperrige, großvolumige Waren wie 

Baumarktsortimente handelt – der Versorgungseinkauf zunehmend über das 

Internet getätigt. Die Besuchshäufigkeit der Kunden in den Innenstädten, in denen 

v. a. online-affinen Warengruppen wie Bekleidung, Schuhe oder Unterhaltungs-

elektronik verortet sind, nimmt ab. Entscheidet sich der Kunde in diesen 

Warengruppen zu einem Einkauf im stationären Handel, so geschieht dies 

zunehmend in Form eines „Erlebniseinkaufens“, bei dem das Einkaufen mit 
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anderen Angeboten wie bspw. Gastronomie, Dienstleistungen, kulturelle 

Angebote oder Freizeitaktivitäten verbunden wird. Neben dem vorhandenen 

Angebot gewinnen bei der Wahl des Einkaufsortes auch zunehmend weiche 

Standortfaktoren wie eine ansprechende städtebauliche Gestaltung, Architektur, 

Einkaufsatmosphäre und Aufenthaltsqualität an Bedeutung. 

Der Handel reagiert auf die nachfrageseitigen Veränderungen im Wesentlichen 

mit zwei Strategien: So ist zu beobachten, dass einige Anbieter wie bspw. Non-

Food-Discounter sich über einen sehr günstigen Preis gegenüber dem Online-

Handel positionieren. Als Standort werden in der Regel Kopplungsstandorte wie 

bspw. Fachmarktzentren teilweise aber auch Zentren favorisiert, Ziel ist es sich 

möglichst wohnortsnah zu präsentieren.  

Eine andere Strategie des stationären Einzelhandels greift das Bedürfnis nach 

Erlebnisshopping auf und setzt insbesondere auf eine attraktive 

Warenpräsentation, Kundenberatung, Events, Gastronomie und sonstige 

Freizeitelemente.  

Beide Strategien erfordern erhebliche Investitionen, die in der Regel nur von 

leistungsfähigen Handelsunternehmen zu stemmen sind.  

Insbesondere inhabergeführten Fachgeschäften ist es häufig aufgrund zu 

geringer finanzieller Möglichkeiten nur bedingt möglich, eine der beiden 

Strategien zu verfolgen und so eine erfolgreiche Positionierung gegenüber dem 

Online-Handel zu erreichen. In der Folge ist bei diesem Betriebstyp ein besonders 

stark ausgeprägter Betriebsrückgang zu beobachten. 

Für die Stadt Halle (Saale) bedeuten die angebots- und nachfrageseitigen 

Entwicklungen, dass auf der einen Seite die handelsseitige Nachfrage nach 

attraktiven Kopplungsstandorten (insbesondere Fachmarktzentren) weiterhin 

Bestand haben wird. Der Angebotsschwerpunkt entsprechender Standorte liegt 

dabei auf dem kurzfristigen Bedarf (v. a. Nahrungs- und Genussmittel und 

Drogeriewaren) sowie auf discountorientierten Nonfood-Artikeln, die in 

Fachmärkten angeboten werden.  

Auf der anderen Seite stehen Anbieter mit einem mittel- bis höherpreisigen und 

online-affinen Warenangebot zunehmend unter einem besonderen 

Wettbewerbsdruck. Besonders betroffen hierbei ist der Betriebstyp 

Fachgeschäft, der insbesondere für die Nebenlagen und funktionalen 

Ergänzungsbereiche des Hauptzentrums sowie für gründerzeitliche 

Geschäftsstraßen prägend ist.  

Das Hauptzentrum weist jedoch gleichzeitig durch seinen hohen Denkmalbestand 

eine besondere städtebauliche Attraktivität auf, die insbesondere im 

Zusammenhang mit der Positionierung des Standortes gegenüber dem Online-

Handel als „Ort des Erlebnisshoppings“ im besonderen Maße Chancen bietet. 

Entscheidend ist dabei die Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität in 

Kombination mit einer attraktiven Nutzungsmischung, die es auch offensiv zu 

vermarkten gilt. Darüber hinaus sollte eine konsequente Steuerung des 

zentrenrelevanten Einzelhandels erfolgen, um diesen auf die städtebaulich 

gewünschten Bereiche (bspw. auf das Hauptzentrum oder Nebenzentren) zu 

lenken und keine zusätzliche stationäre Konkurrenz an Standorten auf der 

„Grünen Wiese“ oder in Gewerbegebieten zu schaffen, die die 
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Entwicklungschancen des Hauptzentrums oder gar dessen Einzelhandelsbestand 

negativ beeinträchtigt. 

 



 

Gesamtstädtische Strukturanalyse 29 
 

5 Gesamtstädtische 
Strukturanalyse 
Die Markt- und Standortanalyse besteht einerseits aus der Untersuchung und 

Bewertung der im Rahmen dieses Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes wichtigen 

Angebots- und Nachfragedaten, andererseits aus einer flankierenden Analyse 

städtebaulicher Merkmale der bedeutenden Einzelhandelsstandorte, welche 

unter anderem im folgenden Kapitel stadtbezirksspezifisch dargestellt und im 

Rahmen der Analyse der zentralen Versorgungsbereiche in Kapitel 8 spezifiziert 

werden. Einführend werden zunächst die wesentlichen 

Standortrahmenbedingungen erörtert. 

5.1 SIEDLUNGS- UND VERKEHRSINFRASTRUKTUR 

Das Oberzentrum Halle (Saale) ist mit derzeit 241.333 Einwohnern die größte 

Stadt Sachsen-Anhalts sowie die viertgrößte Stadt in den ostdeutschen 

Bundesländern.15 Die aktuelle Bevölkerungsprognose der Stadt Halle (Saale) geht 

im Zeitraum von 2016 bis 2025 von einer weitgehend stagnierenden 

Bevölkerungsentwicklung aus.16 

Einordnung in den regionalen Kontext 

Das Umland der Stadt Halle (Saale) ist überwiegend ländlich geprägt und dünn 

besiedelt (vgl. nachfolgende Abbildung). Das Oberzentrum wird durch den 

Saalekreis (184.582 Einwohner) mit seinen Grundzentren in Bad Dürrenberg, Bad 

Lauchstädt, Braunsbedra, Gröbers, Landsberg, Leuna, Mücheln, Teutschenthal 

sowie Wettin vollständig umgeben. Darüber hinaus finden sich die Mittelzentren 

Merseburg, Schkeuditz, Bitterfeld-Wolfen, Köthen, Lutherstadt Eisleben und 

Delitzsch in einem Umkreis von rd. 35 km. Oberzentren in räumlicher Nähe zu Halle 

(Saale) sind Leipzig rd. 45 km südöstlich (587.857 Einwohner17), Dessau-Roßlau rd. 

50 km nordöstlich (81.237 Einwohner18) und Magdeburg rd. 85 km nördlich 

(238.697 Einwohner19). 

Als hauptsächlicher Konkurrenzstandort des Einzelhandels ist das überregional 

bedeutsame Oberzentrum Leipzig hervorzuheben. Neben Leipzig stellen 

insbesondere das große Shopping-Center Nova Eventis, das Halle-Center in 

Peißen sowie das Designer Outlet in Brehna relevante Konkurrenzstandorte dar. 

Die Stadt Halle (Saale) bildet gemeinsam mit dem Oberzentrum Leipzig den 

geographischen Mittelpunkt der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland, 

zu der weiterhin die Städte Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt, Chemnitz und 

Zwickau in Sachsen sowie Jena und Gera in Thüringen gehören. 

 
15  Bevölkerungszahlen Stadt Halle (Saale), Stand: 30.12.2018. 
16  Statistik Stadt Halle (Saale) 2017. 
17  Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen (Stand: 31.12.2018) 
18  Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (Stand: 31.12.2018) 
19  Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (Stand: 31.12.2018) 
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Abbildung 12: Halle (Saale) im regionalen Kontext 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Zentralörtliche Funktionen: BBSR 2008 (aktualisiert durch Stadt + Handel); Kartengrundlage: 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2018, OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Verkehrliche Anbindung 

Halle (Saale) ist über verschiedene Bundesautobahnen aus dem Umland zu 

erreichen. Dazu zählen die A 14 als Anbindung an Magdeburg und Leipzig, die A 9 

(Berlin-München) sowie A 38 Richtung Göttingen und Kassel. Dadurch bestehen 

leistungsfähige Verkehrsverbindungen in den Norden (Berlin, Magdeburg), den 

Süden (Thüringen, Bayern), den Westen (Göttingen, Kassel) und den Osten 

(Leipzig, Dresden). Innerstädtisch unterstützen die Bundesstraßen 6, 80, 91 und 

100 das Verkehrsnetz. 

Halle (Saale) ist Mitglied des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes und durch 

seinen Hauptbahnhof an das Schienennetzwerk der Deutschen Bahn über den 

ICE, IC, RE, RB und den S-Bahnverkehr angeschlossen. Damit bestehen auf 

nationaler Ebene Verbindungen in den sachsen-anhaltischen sowie sächsischen 

Raum sowie bundesweit in die wichtigsten Großstädte (z. B. Berlin, Hamburg, 

Frankfurt, München). Darüber hinaus sind durch den Flughafen Leipzig/Halle 

sowie durch das Fernbussystem deutschlandweite Verbindungen sowie 

ausgewählte Verbindungen in Europa möglich (z. B. Spanien, Niederlande, 

Dänemark, Polen, Rumänien). 

Innerstädtisch besteht eine Anbindung über das Straßenbahn- und Busliniennetz, 

betrieben von der Halleschen Verkehrs-AG sowie über S-Bahn Verbindungen. 

Weiterhin werden Busse für die Anbindung des Umlandes eingesetzt. Die 

Halleschen Stadtteile sind durch dieses System an ein eng getaktetes Netz 
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angeschlossen und verfügen insbesondere im Bereich der Kernstadt über eine 

gute Erreichbarkeit. 

Insgesamt verfügt Halle (Saale) über eine sehr gute Erreichbarkeit sowohl 

innerhalb der Stadt als auch in das Umland sowie in den nationalen und 

internationalen Raum. Insbesondere die starken S-Bahn Verbindungen in die 

Region bedingen hohe räumliche und funktionale Verflechtungen. 

Siedlungsstruktur und Bevölkerung 

Die Stadt Halle (Saale) erstreckt sich auf einer Fläche von rd. 135 km² über eine 

maximale Länge von rd. 15 km und einer maximalen Breite von rd. 16 km. Halle 

(Saale) teilt sich in die Stadtbezirke Mitte, Ost, West, Süd und Nord, welche sich 

in 43 Stadtteile/-viertel gliedern. 

Die Bevölkerung konzentriert sich in Halle (Saale) weitestgehend insb. auf die 

Stadtbezirke West und Süd (vgl. nachfolgende Tabelle), wobei insbesondere in 

den gründerzeitlich geprägten Stadtquartieren der Stadtbezirke Mitte und Nord 

ebenfalls eine hohe Bevölkerungsdichte erreicht wird.  

Tabelle 4: Bevölkerung nach Stadtbezirken in Halle (Saale) 

Bevölkerung Anteil der Bevölkerung

Stadtbezirk Mitte 46.722 19 %

Stadtbezirk Süd 67.539 28 %

Stadtbezirk Ost 15.946 7 %

Stadtbezirk West 69.779 29 %

Stadtbezirk Nord 41.347 17 %

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Bevölkerungszahlen: Stadt Halle (Saale) (Stand: 31.12.2018) 

 

5.2 GESAMTSTÄDTISCHE ANGEBOTSSITUATION 

Im Stadtgebiet von Halle (Saale) wurden im Rahmen der Bestandserhebung 

insgesamt 1.385 Einzelhandelsbetriebe erfasst, welche über eine 

Gesamtverkaufsfläche von rd. 388.000 m² verfügen. Gegenüber dem Jahr 2010 

ist somit ein leichter Rückgang der Anzahl der Betriebe von rd. 3 % zu verzeichnen 

(vgl. nachfolgende Tabelle). Gegenüber dem bundesweiten Trend (Rückgang der 

Betriebszahlen um ca. 1 % per anno20) fällt die Entwicklung der Anzahl der 

Einzelhandelsbetriebe in Halle (Saale) somit deutlich positiver aus. 

Im Vergleich zu der Bestandserhebung des Jahres 2010 ist hingegen in Hinblick 

auf die Gesamtverkaufsfläche eine weitgehende Stagnation festzustellen 

(Steigerung (um rd. 1 %; rd. 3.500 m²) (vgl. nachfolgende Tabelle).  

 

 
20 Vgl. EHI 2018. 
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Tabelle 5: Einzelhandelsbestand in Halle (Saale) 

 
Einzelhandelsbestandserhebung 

2010 
Einzelhandelsbestandserhebung 

2017/18 
Entwicklung21 

Anzahl der Betriebe 1.435 1.385 -3 % 

Gesamtverkaufsfläche (in 
m²)* 

384.500 388.000 +1 % 

Verkaufsfläche je Einwohner 
(in m² je EW)* 

1,67 1,61 - 0,06  

Durchschnittliche 
Betriebsgröße* 

268 279 +4 % 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; EHK 2013, Verkaufsfläche auf 100 m² 

gerundet; * ohne Leerstände. 

Um eine Bewertung der Ausstattung vornehmen zu können, wird die 

Einzelhandelsverkaufsfläche auf die Einwohnerzahl bezogen. Hierbei zeigt sich, 

dass die Stadt Halle (Saale) mit einer Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner 

von rd. 1,61 m² deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt (1,50 m² 

VKF/Einwohner).22  

Ein Vergleich zu anderen ost- und westdeutschen Oberzentren zeigt, dass die 

Verkaufsflächenausstattung je Einwohner sich je nach Lage im Raum und 

Entfernung zum nächsten leistungsfähigen zentralen Ort deutlich unterscheidet. 

Auch die Gemeindegröße bzw. der Umfang der Eingemeindungen in den letzten 

Jahren ist eine entscheidende Einflussgröße für die Pro-Kopf-

Verkaufsflächenausstattung eines Oberzentrums. Mit die höchsten Werte 

werden dabei in kleineren Oberzentren in ländlichen Räumen erzielt, die eine große 

Entfernung zu den nächsten Oberzentren aufweisen (bspw. Celle, Brandenburg 

an der Havel, Frankfurt/Oder). Die Verkaufsflächenausstattung der Stadt Halle 

(Saale) liegt in etwa auf einem Niveau mit Leipzig und Hannover. 

 
21 Verkaufsflächenabweichungen gegenüber den vorausgegangenen Untersuchungen können aus 

Betriebsverlagerungen und -aufgaben, aber auch aus Betriebsverkleinerungen bzw. -vergrößerungen oder -

zusammen-schlüssen sowie einer unterschiedlichen Beurteilung von Außen(verkaufs)flächen (u. a. 

Verkaufsflächen vs. Anbauflächen/Ausstellungsflächen) und reinen Handwerksbetrieben resultieren. 

Veränderungen lassen sich ebenso auf zwischenzeitlich geänderte höchstgerichtliche Anforderungen an die 

Verkaufsflächendefinition durch das Bundesverwaltungsgericht zurückführen (vgl. BVerwG, Urteil 4 C 10.04 

vom 24.11.2005) 
22 Vgl. EHI 2018. 
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Abbildung 13: Verkaufsflächenausstattung je Einwohner der Stadt Halle (Saale) im Vergleich zu anderen Oberzentren 

Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: Eigene Erhebungen, Handelsatlas Halle-Dessau (2017), Landesweite 

Einzelhandelsbestandserhebung Brandenburg (2016), EHK Erfurt 2016 

Gegenüber dem Jahr 2010 ist hierbei trotz weitgehender Stagnation der 

Verkaufsflächen ein Rückgang der Verkaufsflächenausstattung je Einwohner 

festzustellen. Dieser ist dabei im Wesentlichen auf eine wachsende 

Einwohnerzahl zurückzuführen (vgl. nachfolgende Abbildung). 

 
 
Abbildung 14: Relative Entwicklung der Verkaufsfläche, der Einwohnerzahl und der Verkaufsfläche je Einwohner in der Stadt Halle 
(Saale) von 2002 bis 2018, Jahr 2002 = Index 1) 

Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: Stadt Halle (Saale), EHK 2013, Einzelhandelsbestandserfassungen GMA 2017 und Stadt + Handel 
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Die Verkaufsflächen nach Bedarfsstufen des Einzelhandels weisen in Halle (Saale) 

im Bereich des mittelfristen Bedarf mit rd. 159.000 m² Verkaufsfläche den 

höchsten Anteil auf (vgl. nachfolgende Abbildung). Des Weiteren sind rd. 

110.000 m² Verkaufsfläche der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 

zuzuordnen sowie rd. 42.000 m² Verkaufsfläche dem sonstigen kurzfristigen 

Bedarfsbereich und rd. 78.000 m² Verkaufsfläche dem langfristigen 

Bedarfsbereich. Aufgrund der unterschiedlichen Beurteilung der 

Fristigkeitsstufen ist nur ein eingeschränkter Vergleich der Verkaufsflächen zur 

Bestandserfassung 2010 möglich, wobei sich zeigt, dass die Ausstattung im 

Bereich Nahrungs- und Genussmittel um acht Prozentpunkte gestiegen ist. Die 

Verkaufsfläche der Sortimente der mittel- und langfristigen Bedarfsstufe 

angeboten werden, sind hingegen im gleichen Zeitraum um rd. 1 % gesunken.  

  
Abbildung 15: Einzelhandelsbestand in Halle (Saale) nach Bedarfsstufen 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018 

Das Hauptzentrum weist hierbei insgesamt rd. 18 % der Gesamtverkaufsfläche in 

Halle (Saale) auf; insbesondere die innerstädtischen Leitsortimente Bekleidung 

(rd. 57 %), Schuhe/Lederwaren (rd. 54 %), Uhren/Schmuck (54 %) und Neue 

Medien/Unterhaltungselektronik (rd. 44 %) haben ihren Angebotsschwerpunkt im 

Hauptzentrum und prägen dieses wesentlich. 

Die beiden Nebenzentren Neustadt und Südstadt (rd. 13 % der Halleschen 

Gesamtverkaufsfläche) weisen insgesamt einen breiten Angebotsmix auf, so 

entfallen rd. 35 % der Verkaufsfläche auf die Warengruppen des kurzfristigen 

Bedarf, weitere 31 % der Verkaufsfläche entfallen auf die Sortimente der 

mittelfristigen Bedarfsgruppe, während auf die Güter der langfristigen 

Bedarfsgruppe rd. 34 % entfallen. Dominierende Sortimente sind hierbei bedingt 

durch die beiden Verbrauchermärkte Nahrungs- und Genussmittel (rd. 22 % der 

G-VKF), daneben nehmen Möbel (rd. 20 %) und Bekleidung (rd. 16 %) hohe 

relative Verkaufsflächenanteile ein. 

Die Nahversorgungszentren (rd. 7 % der Gesamtverkaufsfläche Halle (Saale)) 

verfügen über einen starken Angebotsschwerpunkt im kurzfristigen Bedarf (rd. 

73 %). Der Fokus liegt auf der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel mit rd. 
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52 %. Die Nahversorgungszentren sind somit stark auf die wohnortnahe 

Grundversorgung der Bevölkerung ausgerichtet. 

Weitere rd. 61 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche sind in sonstigen Lagen 

verortet. Hierzu zählen neben den Sonderstandorten auch diverse Streu- und 

Solitärlagen sowie die (besonderen) Nahversorgungsstandorte. 

Angebotsschwerpunkte liegen hierbei zum einen auf den kurzfristigen 

Bedarfsgütern sowie bei den nicht zentrenrelevanten Sortimenten 

Baumarktsortimente, Pflanzen und Gartenbedarf und Möbel (vgl. nachfolgende 

Abbildung). 

 
Abbildung 16: Einzelhandelsbestand in Halle (Saale) nach Warengruppen und Lagebereichen in m² 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; GPK = Glas/Porzellan/Keramik; PBS 

= Papier/Bürobedarf/Schreibwaren; Sonstiges = u. a. Kfz-Zubehör 

5.3 GESAMTSTÄDTISCHE NACHFRAGESITUATION 

Neben den räumlichen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen sind bei einer 

Markt- und Standortanalyse auch die Merkmale der örtlichen Nachfrageseite von 

hoher Bedeutung. Zur Abbildung der Nachfragesituation wird in der vorliegenden 

Untersuchung auf sekundärstatistische Rahmendaten des Instituts für 

Handelsforschung (IfH) zurückgegriffen. 

Die Stadt Halle (Saale) verfügt über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft in 

Höhe von rd. 1.382,6 Mio. Euro. Dies entspricht einer einzelhandelsrelevanten 

Kaufkraft von rd. 5.729 Euro je Einwohner, wobei der größte Anteil der Kaufkraft 

mit etwa 2.243 Euro auf die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (einschl. 

Backwaren/Fleischwaren und Getränke) entfällt (vgl. nachfolgende Tabelle). Die 

einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beträgt in Halle (Saale) rd. 90,4 und 
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liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 10023. Im Vergleich zum 

Jahre 2010 ist die Kaufkraftkennziffer in etwa konstant geblieben. Auffällig ist 

hierbei, dass im nördlichen Stadtbezirk West (Heide-Süd, Dölau, Kröllwitz) sowie 

im östlichen Stadtbezirk Ost (Dautzsch, Büschdorf, Reideburg) die höchsten 

Kaufkraftkennziffern erreicht werden, sie liegen in diesen Bereichen entgegen 

dem gesamtstädtischen Wert in etwa im Bundesdurchschnitt. Die höchste 

Kaufkraftkennziffer ist hierbei im Bereich Büschdorf, Dautzsch, Reideburg, 

Diemitz und Kanena mit rd. 101,5 vorzufinden. In den Stadtvierteln Nördliche und 

Südliche Neustadt sind hingegen die niedrigsten Kaufkraftniveaus vorzufinden 

(85,7 bzw. 84,5). 

 
Abbildung 17: Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau für Halle (Saale) und Umgebung 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: IfH Kaufkraftkennziffern Deutschland 2019, Kartengrundlage: ESRI (2005) PLZ-5-Gebiete 

 
23  Kaufkraftkennziffer: Sie beschreibt die Höhe des verfügbaren Einkommens der Einwohner einer Kommune, 

welches im Einzelhandel ausgegeben wird, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (= 100).  
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Tabelle 6: Sortimentsspezifische Kaufkraft 

Warengruppe Kaufkraft pro Kopf Kaufkraft in Mio. € 

Nahrungs- und Genussmittel 2.243 541,3 

Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken 360 86,8 

Blumen, zoologischer Bedarf 108 26,0 

PBS, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher 146 35,3 

Kurzfristiger Bedarfsbereich 2.856 689,3 

Bekleidung 452 109,0 

Schuhe/Lederwaren 132 31,8 

Pflanzen/Gartenbedarf; Baumarktsortiment i.e.S. 584 140,8 

GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör 58 14,0 

Spielwaren/Basteln/Hobby/Musikinstrumente 120 29,0 

Sportartikel/Fahrräder/Camping 131 31,7 

Mittelfristiger Bedarfsbereich 1.476 356,3 

Medizinische und orthopädische Artikel/Optik 82 19,8 

Teppiche/Gardinen/Dekostoffe/Sicht- und 
Sonnenschutz; Bettwaren, HBT 

112 27,0 

Möbel 298 71,8 

Elektro/Leuchten/Haushaltsgeräte 156 37,5 

Neue Medien/Unterhaltungselektronik 359 86,6 

Uhren/Schmuck 58 14,1 

Sonstiges 332 80,1 

Langfristiger Bedarfsbereich 1.396 337,0 

GESAMT 5.729 1.382,6 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; Daten: Kaufkraftzahlen IfH 2019; GPK 
= Glas/Porzellan/Keramik; PBS = Papier/Bürobedarf/Schreibwaren; HBT = Haus-, Bett-, Tischwäsche; Sonstiges = u. a. Kinderwagen und 
Waffen/Jagd/Angeln; Kaufkraft auf 0,1 Mio. EUR gerundet; Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Rundungen  

Einwohnerentwicklung/-prognose 

Seit 2013 weist die Einwohnerzahl Halle (Saale) ein Wachstum auf, welches 

insbesondere auf positive Wanderungssalden (rd. +4 %) zurückzuführen ist.24 Für 

den Prognosezeitraum von 2016 bis 2025 wird Halle (Saale) eine stagnierende 

Einwohnerentwicklung vorausgesagt; innerhalb der Stadtbezirke wird allerdings 

eine sehr heterogene Entwicklung vorausberechnet: Während dem Stadtbezirk 

Mitte in Folge der Reurbanisierungstendenzen ein deutliches Bevölkerungs-

wachstum von rd. 9 % vorhergesagt wird, ist in den teilweise von Plattenbau-

siedlungen geprägten Stadtbezirken gemäß der Prognose eine Bevölkerungs-

schrumpfung zu erwarten (Stadtbezirk Süd -6 %, Stadtbezirk West -5 %).25 

 
24  Zeitraum: 31.12.2013 bis 31.12.2018 
25  Vgl. Stadt Halle (Saale) Korrigierte Bevölkerungsprognose 2016 
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Abbildung 18: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung (2016-2025) für die Stadtbezirke der Stadt Halle (Saale) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Stadt Halle (Saale), Korrigierte Bevölkerungsprognose 2016 

Einzugsgebiet der Stadt Halle (Saale) 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Einzugsgebiete nicht als statisches Gebilde 

anzusehen sind, sondern vielmehr als modellhafte Abbildung eines Teilraumes, aus 

dem potenziell der wesentliche Kundenanteil der betrachteten Stadt stammt. 

Mögliche diffuse Zuflüsse von außerhalb und Abflüsse von innerhalb liegen in der 

Natur der Sache. Das aufgezeigte Einzugsgebiet endet deshalb nicht an den 

dargestellten Grenzen. Der über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinausgehende 

Bereich ist als Streueinzugsgebiet zu definieren, aus welchem mit Streuumsätzen 

zu rechnen ist. Dieses Gebiet ist nicht zum Einzugsgebiet zu zählen, da die 

Verflechtungsintensität deutlich nachlässt und die Einflüsse von 

Konkurrenzstandorten deutlich überwiegen. 

Bei Überprüfung der Abgrenzung des Einzugsgebietes der Stadt Halle (Saale) aus 

dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013 haben insbesondere folgende 

Punkte Berücksichtigung gefunden: 

 die Attraktivität und Anziehungskraft der Bestandsstrukturen in Halle 

(Saale) (u. a. Branchen, Betreiber, Größen, Standorteigenschaften) 

 die relevante Wettbewerbssituation, wie z. B. Entfernung und 

Attraktivität der relevanten Wettbewerber im engeren und weiteren 

Umfeld 

 die sozioökonomischen Rahmenbedingungen von Halle (Saale) im 

Vergleich zum engeren und weiteren Umfeld (insb. Bedeutung als 

Arbeitsort) 

 die verkehrlichen, topografischen und naturräumlichen Gegebenheiten im 

engeren und weiteren Umfeld 

 die sich durch Raum-Zeit-Distanzen ergebenden Einkaufsorientierungen 

der Wohnbevölkerung 

 die administrative Gliederung im engeren und näheren Umfeld 



 

Gesamtstädtische Strukturanalyse 39 
 

 die Versorgungsfunktion von Halle (Saale) 

 traditionelle Einkaufsorientierungen der Bevölkerung 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte kann für die Stadt Halle 

(Saale) das in der nachfolgenden Abbildung dargestellte Einzugsgebiet 

abgegrenzt werden. 

 
Abbildung 19: Einzugsgebiet der Stadt Halle (Saale) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2018, OpenStreetMap – veröffentlicht 

unter ODbL. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil des Einzelhandelsumsatzes in Halle 

(Saale) überwiegend aus dem aufgezeigten Einzugsgebiet generiert wird. Dabei 

ist eine Differenzierung des Einzugsgebietes in mehrere Zonen zielführend. 

Zone I (Kerneinzugsgebiet) umfasst das Stadtgebiet von Halle (Saale). Es ist 

davon auszugehen, dass der überwiegende Teil des Einzelhandelsumsatzes aus 

dem eigenen Stadtgebiet generiert wird.  

Zone II (Naheinzugsgebiet) umfasst zum einen die angrenzenden Kommunen des 

Saalekreises. Aufgrund der räumlichen Nähe, der Angebotssituation und der 

verkehrlichen Erreichbarkeit sind Einkaufsfahrten in relevanter Zahl nach Halle 

(Saale) zu erwarten.  

Zone III (Ferneinzugsgebiet) umfasst die weiteren Bereiche des Saalekreises 

sowie Teilbereiche angrenzender Landkreise in Sachsen-Anhalt (Mansfeld-

Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis und Burgenlandkreis). Aufgrund von 

Raum-Zeit-Distanzen und der ausgeprägten Wettbewerbsstruktur (v. a. mit dem 

Oberzentrum Leipzig und dem nicht integrierten Shopping-Center Nova Eventis) 

sind hier jedoch Einkaufsfahrten im geringeren Umfang zu erwarten. Das im 
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Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013 zum Ferneinzugsgebiet zählende 

sächsische Schkeuditz wird nun dem Streueinzugsgebiet zugeordnet. Grund 

hierfür ist die deutliche Attraktivitätssteigerung des Einzelhandelsangebotes im 

Oberzentrum Leipzig, die insbesondere durch die Eröffnung der Höfe am Brühl, 

der Ansiedlung von größeren Filialisten (bspw. Primark) und durch den Ausbau des 

Sonderstandortes Alte Messe erreicht wurde. 

 

Einzelhandelsumsatz 

Die Ermittlung der aktuellen Umsätze26 im Halleschen Einzelhandel basiert auf 

allgemeinen und für die Stadt Halle (Saale) spezifizierten angebots- wie 

nachfrageseitigen Eingangsparametern: 

Als Ausgangsbasis der Umsatzschätzung werden die durchschnittlichen 

Flächenproduktivitäten der Vertriebsformen sowie spezifische Kennwerte 

einzelner Anbieter zugrunde gelegt. Ein Datenportfolio des Büros Stadt + Handel 

wird laufend entsprechend der Werte aus der aktuellen Handelsfachliteratur 

aktualisiert (u. a. Branchenveröffentlichungen, EHI, Hahn-Retail Report). 

Hochgerechnet auf den Verkaufsflächenbestand ergibt sich unter 

Berücksichtigung nachfrageseitiger Rahmenbedingungen (insbesondere des 

einzelhandelsrelevanten Kaufkraftniveaus in Halle (Saale) und dem 

Einzugsbereich) eine Datenübersicht des Umsatzes im Halleschen Einzelhandel.  

Durch die Vor-Ort-Begehungen konnte neben der Erfassung der Verkaufsflächen 

je Warengruppe die konkrete Situation vor Ort berücksichtigt werden. So fließt 

die Qualität der jeweiligen mikroräumlichen Standortrahmenbedingungen in die 

Umsatzberechnung ebenso mit ein wie die mit Blick auf das mögliche Umsatz-

potenzial relevante Qualität der jeweiligen siedlungsstrukturellen Lage eines 

Betriebs (Zentren, Sonderstandorte, städtebaulich (nicht) integriert etc.). Des 

Weiteren sind die Auswirkungen des Online-Handels in die 

Zentralitätsberechnung miteingeflossen.  

Weitere Parameter, die bei der Umsatzschätzung berücksichtigt wurden, sind 

u. a.: 

 sortimentsspezifische Kaufkraftzahlen des IfH differenziert nach 

Postleitzahl-Gebieten 

 Einwohnerzahlen auf Stadtteilebene 

 Erreichbarkeitsanalysen (insb. Fahrzeiten) 

 Beschäftigten-/Pendlerzahlen 

 Tourismuskennzahlen 

 Wettbewerbsstandorte im Halleschen Umland 

 empirische Grundlagendaten aus Fremdgutachten  

 Zentralitätskennziffern aus Fremdgutachten 

Insgesamt lässt sich für Halle (Saale) ein gesamtstädtischer 

Einzelhandelsumsatz von rund 1.528,9 Mio. € brutto je Jahr ermitteln (vgl. 

nachfolgende Tabelle). Gemessen an der vorhandenen Kaufkraft ergibt sich somit 

 
26 Umsätze nachfolgend angegeben als Brutto-Jahresumsatz. 
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eine Gesamtzentralität von rd. 111 %27. Dies entspricht seit dem Beschluss des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2013 einem Rückgang der Zentralität von 

rd. 8 Prozentpunkten, trotz einer weitgehenden Stagnation der Verkaufsfläche. 

Diese Entwicklung ist sowohl auf die gegenläufige Bevölkerungsentwicklung in 

Halle (Saale) und der des Einzugsbereiches, die Entwicklung im Online-Handel, als 

auch auf die sonstigen Entwicklungen in den einzelnen Warengruppen 

zurückzuführen.28  

Wie nachfolgender Tabelle zu entnehmen ist, fällt die Zentralität in Halle (Saale) 

je nach Warengruppe sehr differenziert aus. So können im Bereich der Nahrungs- 

und Genussmittel und im Bereich der Drogeriewaren/Parfümerie/Kosmetik, 

Apotheken mit Zentralitäten von rd. 106 % bzw. rd. 126 % deutliche 

Kaufkraftzuflüsse aus dem Einzugsgebiet generiert werden. In den 

Warengruppen der überwiegend kurzfristigen Bedarfsstufe ist in der Summe mit 

einer Zentralität von rd. 108 % ebenfalls ein Kaufkraftzufluss festzustellen. Im 

Bereich der mittelfristigen und langfristigen Bedarfsstufe weist Halle (Saale) zum 

Teil noch deutlich höhere Zentralitäten auf. Die höchsten Werte werden im 

Bereich Bekleidung (rd. 142 %), Schuhe/Lederwaren (rd. 146 %) und 

GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör (rd. 158 %) generiert. Im Saldo geringfügige 

Kaufkraftabflüsse sind hingegen bei den Baumarktsortimenten zu beobachten. 

Im langfristigen Bedarfsbereich ergeben sich ebenfalls einzelne hohe 

Zentralitäten (z. B. medizinische und orthopädische Artikel/Optik, Bettwaren, 

Haus- /Bett- / Tischwäsche, Uhren/Schmuck) in Sortimenten. Flächenintensive 

Sortimente hingegen verfügen häufig über geringere Zentralitäten 

(Teppiche/Gardinen/Dekostoffe/ Sicht- und Sonnenschutz; Möbel). Insbesondere 

im Möbelsegment stellen sich die Standorte Nova Eventis (Ikea, Möbel Höffner) 

sowie das Halle-Center in Peißen (Möbel Kraft und Möbel Boss) als wesentliche 

Konkurrenzstandorte dar. Ebenfalls für ein Oberzentrum vergleichsweise niedrige 

Zentralitäten sind in Elektrowaren zu verzeichnen (Elektro/ Leuchten/ 

Haushaltsgeräte und Neue Medien/ Unterhaltungselektronik). Diese sind sowohl 

auf die leistungsfähigen Konkurrenzstandorte im stationären Einzelhandel als 

auch auf die erheblichen Abflüsse von sortimentsspezifischer Kaufkraft in den 

Online-Handel zurückzuführen. 

 

 

 

 
27 Zentralität: Sie gibt das Verhältnis des örtlichen Umsatzes zur örtlichen Kaufkraft wieder. Bei einer 

Zentralität von über 100 % ist im Saldo der Kaufkraftabflüsse und -zuflüsse ein Nachfragezufluss 

anzunehmen, bei einem Wert unter 100 % ist im Saldo von Nachfrageabflüssen auszugehen.  
28 Im Handelsatlas für den IHK-Bezirk Halle-Dessau wird für die Stadt Halle (Saale) für das Jahr 2012 ein 

Zentralitätswert von 105 % und für das Jahr 2016 ein Wert von 102 % ausgewiesen. Die Abweichung zwischen 

diesen Werten und den ausgewiesenen Zentralitäten des EHK 2013 und der vorliegenden Fortschreibung sind 

methodisch begründet (Abweichende Datengrundlagen, wie u. a. differierende Grundlagen zum 

Einzelhandelsbestand, Differenzierung der Sortimente bei der Bestandserhebung, abweichende Quellen für 

die Ermittlung der Kaufkraft in Halle (Saale) und Unterschiede bei der Umsatzmodellierung). Hinzu kommt, 

dass seit der Erstellung des Handelsatlas 2016 im Halleschen Stadtgebiet mehrere großflächige Planvorhaben 

realisiert wurden/aktuell umgesetzt werden, die von Stadt + Handel bei der Ermittlung der Zentralität mit 

berücksichtigt wurden (dazu zählen u. a. der Möbelmarkt-Mömax am Sonderstandort Neustadt (in Nutzung), 

das Einkaufszentrum Am Treff (im Bau), der Edeka-Neubau an der Vogelweide (in Nutzung) und der 

Hornbach-Baumarkt an der Delitzscher Straße (in Nutzung), Ansiedlungen am NVZ Ammendorf (in Nutzung). 
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Tabelle 7: Angebots- und Nachfragedaten sowie Zentralitätswerte in Halle (Saale) 
Warengruppe Verkaufsfläche Umsatz Kaufkraft Zentralität 

Nahrungs- und Genussmittel 109.700 575,4 541,3 106 % 

Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, 
Apotheken 

21.800 108,9 86,8 126 % 

Blumen, zoologischer Bedarf 9.600 27,0 26,0 104 % 

PBS, Zeitungen/Zeitschriften, 
Bücher 

10.200 36,0 35,3 102 % 

Kurzfristiger Bedarfsbereich 151.300 747,3 689,3 108 % 

Bekleidung 54.900 154,7 109,0 142 % 

Schuhe/Lederwaren 9.300 46,4 31,8 146 % 

Pflanzen/Gartenbedarf 18.100 27,3 24,1 113 % 

Baumarktsortiment i.e.S. 43.700 114,4 116,7 98 % 

GPK/Hausrat/Einrichtungszubeh
ör 

20.700 22,1 14,0 158 % 

Spielwaren/Basteln/Hobby/Musi
kinstrumente 

5.700 29,6 29,0 102 % 

Sportartikel/Fahrräder/Camping 6.600 35,8 31,7 113 % 

Mittelfristiger Bedarfsbereich 159.100 430,3 356,3 121 % 

Medizinische und orthopädische 
Artikel/Optik 

4.100 27,9 19,8 141 % 

Teppiche/Gardinen/Dekostoffe/
Sicht- und Sonnenschutz;  

4.600 14,4 14,4 100 % 

Bettwaren, Haus-/Bett-/ 
Tischwäsche 

7.600 13,9 12,5 111 % 

Möbel 37.000 72,5 71,8 101 % 

Elektro/Leuchten/Haushaltsgerä
te 

9.100 38,3 37,5 102 % 

Neue 
Medien/Unterhaltungselektronik 

9.400 86,6 86,6 100 % 

Uhren/Schmuck 2.100 16,6 14,1 118 % 

Sonstiges 3.600 80,9 80,1 101 % 

Langfristiger Bedarfsbereich 77.500 351,3 337,0 104 % 

GESAMT 388.000 1.528,9 1.382,6 111 % 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, Stadt + Handel 2018; Kaufkraftzahlen IfH 2019; GPK = 

Glas/Porzellan/Keramik; PBS = Papier/Bürobedarf/Schreibwaren; VKF auf 100 m² gerundet; Umsatz/Kaufkraft auf 0,1 Mio. EUR 

gerundet; Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Rundungen 
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6 Stadtbezirksspezifische 
Strukturanalyse 
Die stadtbezirksspezifische Betrachtung zeigt eine heterogene Verteilung der 

Betriebe und Verkaufsflächen über das Stadtgebiet von Halle (Saale). 

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über Anzahl der Betriebe, die 

Verkaufsflächen sowie die Verkaufsflächen je Einwohner nach Stadtbezirken. 

Tabelle 8: Einzelhandelsbestand in Halle (Saale) nach Stadtteilen 

Anzahl der Betriebe Verkaufsfläche Verkaufsfläche je Einwohner

Stadtbezirk Mitte 571 92.200 1,97

Stadtbezirk Nord 175 40.300 0,97

Stadtbezirk Ost 171 80.900 5,07

Stadtbezirk Süd 221 73.200 1,08

Stadtbezirk West 247 101.500 1,46

Gesamte Stadt Halle 

(Saale) 
1.385 388.000 1,61

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, Stadt + Handel 2018; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, 

Stadt + Handel 2018. Einwohnerzahlen Stadt Halle (Saale) 31.12.2018 

 

Einzelhandelsstruktur im Stadtbezirk Mitte 
Der Stadtbezirk Mitte umfasst die Altstadt sowie die südliche und nördlichen 

Innenstadt (vgl. nachfolgende Abbildung). Die dominierende 

Einzelhandelsagglomeration ist das Hauptzentrum Altstadt sowie daran 

anschließend die innerstädtischen Quartiersgeschäftsstraßen mit dem für sie 

charakteristischen Geschäftsbesatz als Funktionsunterlagerung in einer 

überwiegend gründerzeitlichen Bebauung. Ebenfalls prägend für die 

Einzelhandelsstruktur sind die größeren Lebensmittelmärkte, die wie in einem 

Rechteck um das Hauptzentrum herum verteilt sind (vgl. Kap. 9.1) verteilt sind. 

Außerhalb des Hauptzentrums weist in Standortagglomeration mit einem E-

Center ein Pfennigpfeiffer-Sonderpostenmarkt in der Merseburger Straße die 

höchste Verkaufsfläche mit einem nicht-nahversorgungsrelevanten Sortiment 

auf. 

Insgesamt ist die Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk Mitte als stabil 

einzustufen. Während das Hauptzentrum entgegen dem Bundestrend eine 

steigende Anzahl an Betrieben verzeichnet, sind in den Streulagen moderat 

rückläufige Betriebszahlen zu verzeichnen. In der oberen Leipziger Straße als 

zentrale Verbindungsachse zwischen dem Hauptbahnhof und dem Hauptzentrum 

konnte zum Zeitpunkt der städtebaulichen Analyse (März 2018) ein erhöhter 

Leerstandbesatz sowie ein teilweise banalisiertes Angebot (teilweise 

Vergnügungsstätten, discountorientiertes Angebot, wenig hochwertige 

Dienstleistungen) festgestellt werden. Im Laufe des Jahres 2019 konnte im 

Bereich der oberen Leipziger Straße der Leerstand reduziert werden, insgesamt 

deutet sich ein Wandel zu einer verstärkt gastronomiebetonten Nutzung an, der 
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sich im Zuge der Aufwertung des Riebeckplatzes voraussichtlich weiter verstärken 

könnte.  

Als besonders dynamisch zeigt sich insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel, 

so kam es hier im Bereich des Hallmarktes aber auch im Bereich der Leipziger 

Straße zu Neuansiedlungen, darüber hinaus wurde während der Erstellung der 

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Edeka-Supermarkt 

in der oberen Leipziger Straße zurückgebaut und neu errichtet. 

 
Abbildung 20: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Stadtbezirk Mitte differenziert nach Fristigkeit des Hauptsortiments 
und Größenklasse 
Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel. Datengrundlage: Bestandserhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018. Kartengrundlage: 
Stadt Halle (Saale). 

Tabelle 9: Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk Mitte 

2010 2017/2018

Anzahl der Betriebe 573 571

Verkaufsfläche 94.000 92.200

Durchschnittliche Betriebsgröße in m² 164 161

Einwohnerzahl 42.768 46.722

Verkaufsflächenausstattung je Einwohner 2,20 1,97

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, Stadt + Handel 2018. Einwohnerzahlen Stadt Halle (Saale) 
31.12.2010 und 31.12.2018. 

 

Einzelhandelsstruktur im Stadtbezirk Nord 
Der Stadtbezirk Nord ist hinsichtlich seiner Siedlungsstruktur heterogen geprägt, 

während die Bereiche Paulusviertel und Giebichenstein, die an den Stadtbezirk 

Mitte angrenzen (vgl. nachfolgende Abbildung), eine verdichtete überwiegend 

gründerzeitliche Bebauung aufweisen, sind die daran angrenzenden Stadtviertel 

wie Frohe Zukunft oder die Gottfried-Keller-Siedlung eher durch eine 
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aufgelockerte Bebauung von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie weitläufigen 

Kleingartenanlagen geprägt. Insbesondere im Nordosten befinden sich 

siedlungsräumlich abgesetzte Stadtteile, die eher ländlich geprägt sind. Der 

nordwestliche Bereich des Stadtbezirks ist hingegen überwiegend durch Industrie 

geprägt (Industriegebiet Nord). 

Im Stadtbezirk Nord ist mit dem Nahversorgungszentrum Reileck ein zentraler 

Versorgungsbereich verortet, der zwar durch seinen kleinteiligen 

Einzelhandelsbesatz über eine vergleichsweise hohe Anzahl an Betrieben verfügt, 

das Verkaufsflächengewicht ist jedoch aufgrund fehlender großflächiger Anbieter 

(vgl. Kap. 8.3) vergleichsweise schwach ausgeprägt. Neben dem 

Nahversorgungszentrum Reileck, das als einziger Standortbereich im Stadtbezirk 

Nord perspektivisch die rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich erfüllt, sind für den Stadtbezirk die großformatigen 

Einzelhandelsangebote am Sonderstandort Magdeburger Chaussee/Trothaer 

Straße sowie am Standortbereich Hermes-Areal kennzeichnend, deren Lage als 

nicht integriert und autokundenorientiert einzustufen ist. Der Standortbereich 

Hermes-Areal weist dabei ein nahversorgungsrelevantes Angebot auf, welches 

Versorgungsfunktionen insbesondere für die nordöstlich und nördlich gelegenen 

Stadtteile übernimmt, die bislang über kein bzw. nur über ein schwach 

ausgeprägtes Einzelhandelsangebot verfügen. Der Sonderstandort Magdeburger 

Chaussee/Trothaer Straße verfügt mit Angebotsschwerpunkt im 

Baumarktsegment über Versorgungsfunktionen im nicht zentrenrelevanten 

Sortimentsbereich, darüber hinaus weist er auch ein diversifiziertes Angebot im 

Lebensmittelsegment (Verbrauchermarkt, Lebensmitteldiscounter) auf. Das 

Einzugsgebiet des Sonderstandorts erstreckt sich neben dem Stadtbezirk Nord 

auch auf den nördlichen Saalekreis (insbesondere durch Pendlerverkehr). Der 

Standort weist dabei ein Konkurrenzverhältnis zu den unmittelbar südlich 

gelegenen Lebensmittelmärkten auf, die überwiegend in Wohnbebauung 

eingebettet sind. 
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Abbildung 21: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Stadtbezirk Nord differenziert nach Fristigkeit des Hauptsortiments und 
Größenklasse 
Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel. Datengrundlage: Bestandserhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018. Kartengrundlage: 
Stadt Halle (Saale) 

Insgesamt ist die Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk Nord in der Summe 

als stabil einzustufen (vgl. nachfolgende Tabelle). Die größte Neuentwicklung war 

hierbei das Hermes-Areal, wo u. a. ein Verbrauchermarkt realisiert wurde. 

Während u. a. ein Lebensmitteldiscounter (Mühlrain) und ein Teppichfachmarkt 

marktabgängig sind. Die Verkaufsflächenausstattung je Einwohner ist gegenüber 

dem Bundesdurchschnitt von 1,50 m² je Einwohner als deutlich 

unterdurchschnittlich einzustufen. Dies ist insbesondere in dem geringen 

Einzelhandelsbesatz in den östlichen und nordöstlichen Stadtteilen (u. a. 

Landrain, Frohe Zukunft, Gottfried-Keller-Siedlung, Seeben, Mötzlich, Tornau 

begründet. In diesen Bereichen ist auch die räumliche Nahversorgungssituation 

auf Grund des geringen Angebotes als nicht optimal einzustufen (vgl. Kap. 8).  

Tabelle 10: Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk Nord 

2010 2017/2018

Anzahl der Betriebe 173 175

Verkaufsfläche 39.200 40.300

Durchschnittliche Betriebsgröße in m² 227 230

Einwohnerzahl 39.955 41.347

Verkaufsflächenausstattung je Einwohner 0,98 0,97

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, Stadt + Handel 2018. Einwohnerzahlen Stadt Halle (Saale) 
31.12.2010 und 31.12.2018 

 
Einzelhandelsstruktur im Stadtbezirk Ost 
Der Stadtbezirk Ost ist hinsichtlich seiner Siedlungsstruktur ebenfalls heterogen 

geprägt. Während der Bereich zwischen den Bahngleisen im Westen und der 
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Haupterschließungsstraße (HES) im Osten (Diemitz, Freiimfelde/Kanenaer Weg, 

Teilbereiche von Büschdorf) von weitläufigen Gewerbegebieten sowie Bereichen 

mit gemischten Bauflächen sowie Wohnbauflächen geprägt ist, ist für die 

östlichen und teilweise südlichen Bereiche eher eine aufgelockerte Ein- und 

Mehrfamilienhausbebauung in z. T. siedlungsräumlich abgesetzten Ortslagen 

charakteristisch. Der östliche Bereich der Leipziger Chaussee zwischen der 

Leuchtturmsiedlung und Bruckdorf ist hingegen gewerblich und durch 

Einzelhandel geprägt.  

Im Stadtbezirk Ost ist mit dem Nahversorgungszentrum Büschdorf ein zentraler 

Versorgungsbereich verortet, der über ein diversifiziertes 

Nahversorgungsangebot verfügt und insbesondere für die östlich und nördlich 

gelegenen Stadtteile, die einen geringen Einzelhandelsbesatz aufweisen, wichtige 

Versorgungsfunktionen übernimmt. Im Süden des Stadtbezirkes dominiert 

deutlich der nicht integrierte und autokundenorientierte Sonderstandort 

Leipziger Chaussee (vgl. Kap. 10), insbesondere das dort verortete 

Einkaufszentrum HEP, mit seinem breiten Angebot an zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten, sowie die benachbarten Anbieter mit 

überwiegend nicht zentrenrelevantem Sortiment weisen ein hohes 

Verkaufsflächengewicht auf. Der Standort verfügt dabei über ein Einzugsgebiet, 

welches über die Stadtgrenze bis etwa zum Ortsteil Gröbers in der Gemeinde 

Kabelsketal reicht. Das standörtliche Angebot mit zentrenrelevanten 

Sortimenten steht dabei in einem deutlichen Konkurrenzverhältnis insbesondere 

zum Stadtteilzentrum Südstadt sowie zum Hauptzentrum. Darüber hinaus 

besteht ein deutliches Konkurrenzverhältnis mit den nächstgelegenen 

integrierten Anbietern und den nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereichen 

in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren. 

Abseits des Standortbereichs Leipziger Chaussee ist im Süden des Stadtbezirks 

nur ein geringes Einzelhandelsangebot vorhanden. 
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Abbildung 22: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Stadtbezirk Ost differenziert nach Fristigkeit des Hauptsortiments und 
Größenklasse 
Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel. Datengrundlage: Bestandserhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018. Kartengrundlage: 
Stadt Halle (Saale) 

 

Im Vergleich zur Einzelhandelsbestandserfassung 2010 ist im Stadtbezirk Ost 

sowohl die Anzahl der Betriebe als auch die Verkaufsfläche deutlich angestiegen 

(vgl. nachfolgende Tabelle). Die Verkaufsflächenausstattung je Einwohner liegt 

erheblich über dem gesamtstädtischen Durchschnitt, was insbesondere auf den 

Sonderstandort Leipziger Chaussee zurückzuführen ist. Neben 

Umstrukturierungen im Einkaufszentrum HEP sind signifikante Veränderungen 

insbesondere Neuansiedlungen im Nahversorgungszentrum Büschdorf (u. a. ein 

Drogeriefachmarkt, Textilfachmärkte, Sonderpostenmarkt), die Neuansiedlung 

eines Baumarktes in der Delitzscher Straße sowie die Ansiedlung von 

Fachmärkten am Sonderstandort Leipziger Chaussee außerhalb des 

Einkaufskomplexes. 

Obschon die Verkaufsflächenausstattung als hoch einzustufen ist, sollten 

Einzelhandelsvorhaben in integrierten Lagen einzelfallbezogen geprüft werden, 

inwieweit diese insbesondere zur Verbesserung der räumlichen 

Nahversorgungssituation beitragen und gleichzeitig vorhabenbedingt keine 

negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die 

Nahversorgung zu erwarten sind. 
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Tabelle 11: Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk Ost 

2010 2017/2018

Anzahl der Betriebe 150 171

Verkaufsfläche 63.100 80.900

Durchschnittliche Betriebsgröße in m² 421 473

Einwohnerzahl 14.789 15.946

Verkaufsflächenausstattung je Einwohner 4,27 5,07

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, Stadt + Handel 2018. Einwohnerzahlen Stadt Halle (Saale) 
31.12.2010 und 31.12.2018 

 

Einzelhandelsstruktur im Stadtbezirk Süd 
Der Stadtbezirk Süd weist im Stadtviertel Lutherplatz/Thüringer Bahnhof 

überwiegend verdichteten, teilweise genossenschaftlichen 

Geschosswohnungsbau auf, die angrenzenden Stadtviertel Damaschkestraße 

und Gesundbrunnen sind überwiegend von Zeilenbebauung und 

Einfamilienhäusern geprägt, während im Süden des Stadtbezirkes im Stadtviertel 

Südstadt sowie im Stadtteil Silberhöhe überwiegend Plattenbauten verortet sind. 

Daneben befinden sich im Süden des Stadtbezirks in teilweise siedlungsräumlich 

abgesetzten Ortslagen überwiegend Ein- und Mehrfamilienhäuser. 

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013/15 wurden im Stadtbezirk insgesamt 

fünf zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen. Der Einzelhandels–

agglomeration am Südstadtring wurde dabei der Status eines Nebenzentrums 

(B-Zentrum) zugewiesen. Dieses übernimmt Versorgungsfunktionen für den 

gesamten Stadtbezirk. Die weiteren zentralen Versorgungsbereiche sind als 

Nahversorgungszentren (Diesterwegstraße, Vogelweide, Silberhöhe und 

Ammendorf) klassifiziert, sie übernehmen überwiegend Versorgungsfunktionen 

für die jeweiligen Stadtteile. Darüber hinaus existiert im Stadtbezirk Süd mit einer 

Einzelhandelsagglomeration an der Beesener Straße ein Standortbereich, der im 

hinreichenden Maße die rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich erfüllt. 

Prägend für den Stadtbezirk ist ein verhältnismäßig dichtes Netz an 

Lebensmittelmärkten, lediglich die siedlungsräumlich abgesetzten Stadtviertel im 

Süden (bspw. Radewell/Osendorf) verfügen nicht über einen entsprechenden 

Anbieter. 
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Abbildung 23: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Stadtbezirk Süd differenziert nach Fristigkeit des Hauptsortiments und 
Größenklasse 
Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel. Datengrundlage: Bestandserhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018. Kartengrundlage: 
Stadt Halle (Saale) 

 

Im Vergleich zur Einzelhandelsbestandserfassung 2010 ist im Stadtbezirk Süd 

sowohl die Anzahl der Betriebe als auch die Verkaufsfläche deutlich rückläufig 

(vgl. nachfolgende Tabelle). Der Rückgang der Betriebszahlen ist insbesondere 

auf die Schließung kleinere Geschäfte zurückzuführen, die überwiegend 

inhabergeführt waren und sich in einer Streulage befanden, ein Trend der auch 

bundesweit zu beobachten ist. Der Rückgang der Verkaufsfläche ist insbesondere 

auf den Marktabgang des Hela-Baumarktes an der Zeppelinstraße/Dieselstraße 

zurückzuführen.  

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013/2015 wurde mit dem 

Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Halle 

(Saale), lfd. Nr. 30 „Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel Dieselstraße“ 

(Beschluss Nr. VI/2019/04740) in der Stadtratssitzung am 27.03.2019 geändert. 

Mit dieser zweiten Änderung wurde dem Standort Dieselstraße die Funktion eines 

„Sonderstandortes SB-Warenhaus“ im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

zugewiesen (vgl. Ausführungen Kap. 10). Zum Zeitpunkt der Bestandserhebung 

befand sich am Sonderstandort ein Zoofachmarkt sowie ein Angelbedarf-

Fachgeschäft. Das SB-Warenhaus Globus befindet sich momentan im Bau und 

wird voraussichtlich Mitte 2020 eröffnen. 
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Tabelle 12: Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk Süd 

2010 2017/2018

Anzahl der Betriebe 267 221

Verkaufsfläche 81.300 73.200

Durchschnittliche Betriebsgröße in m² 304 331

Einwohnerzahl 67.949 67.539

Verkaufsflächenausstattung je Einwohner 1,19 1,08

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, Stadt + Handel 2018. Einwohnerzahlen Stadt Halle (Saale) 
31.12.2010 und 31.12.2018 

 
Einzelhandelsstruktur im Stadtbezirk West 
Der Stadtbezirk West umfasst neben dem Stadtteil Neustadt mit dessen 

weitläufigen Gebäudebeständen der Plattenbauweise auch den nördlich 

anschließenden Stadtteil Nietleben, der durch eine Ein- und 

Mehrfamilienhausbebauung geprägt ist. Die nördlicheren Stadtteile Heide-Süd, 

Kröllwitz, Dölau und Lettin sind hingegen siedlungsräumlich stärker abgesetzt 

und verfügen über eine aufgelockerte, überwiegend aus Ein- und 

Mehrfamilienhäusern bestehende Bebauung. Die beiden Stadtteile Saaleaue und 

Dölauer Heide weisen eine vergleichsweise geringe Einwohneranzahl auf, üben 

aber durch die Saale, die Auenlandschaft sowie den Wald eine deutliche räumliche 

Trennwirkung im Stadtgebiet aus. 

Wie im Stadtbezirk Süd ist im Stadtbezirk West ein B-Zentrum (Nebenzentrum 

Neustadt) verortet, dessen Versorgungsgebiet sich über den gesamten 

Stadtbezirk erstreckt. Daneben wurden im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

2013 mit den Standortbereichen Hubertusplatz und Heide-Nord 

(Heideringpassage) zwei weitere Nahversorgungszentren ausgewiesen, die für 

die jeweiligen Stadtteile Versorgungsfunktionen übernehmen. Neben den 

zentralen Versorgungsbereichen befindet sich im Gewerbegebiet Neustadt ein 

Einzelhandelsstandort, der durch großflächigen Möbeleinzelhandel geprägt ist 

und als solcher über die Funktion eines Sonderstandortes für den nicht 

zentrenrelevanten Einzelhandel verfügt. 
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Abbildung 24: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Stadtbezirk West differenziert nach Fristigkeit des Hauptsortiments 
und Größenklasse 
Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel. Datengrundlage: Bestandserhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018. Kartengrundlage: 
Stadt Halle (Saale) 

 

Im Vergleich zur Einzelhandelsbestandserfassung 2010 ist im Stadtbezirk West 

sowohl die Anzahl der Betriebe als auch die Verkaufsfläche rückläufig (vgl. 

nachfolgende Tabelle). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein erheblicher 

Anteil des Verkaufsflächenrückgangs auf den Marktabgang des Max-Bahr-

Baumarktes am Sonderstandort zurückzuführen ist. Zwar wird das Gebäude 

inzwischen durch ein Möbelhaus nachgenutzt, die Außenverkaufsfläche wird 

jedoch nicht mehr als solche genutzt. Hinsichtlich der Betriebszahl sind 

insbesondere kleinere Fachgeschäfte in Streulage rückläufig, aber auch im 

Nebenzentrum Neustadt sowie im Saale-Center als größte 

Einzelhandelsagglomerationen sind rückläufige Betriebszahlen zu verzeichnen. 

Die Verkaufsflächenausstattung je Einwohner ist im Stadtbezirk mit -0,11 m² je 

Einwohner deutlich rückläufig, diese Entwicklung ist dabei sowohl auf eine 

rückläufige Verkaufsfläche als auch auf eine wieder wachsende Bevölkerung 

zurückzuführen.29 

 

 

 

 

 

 
29  Entgegen der momentanen Bevölkerungsprognose der Stadt Halle (Saale) (vgl. Abb. 18) verzeichnete der 

Stadtbezirk West zwischen 2010 und 2017 einen Bevölkerungszuwachs von rd. 1.400 Einwohnern. 
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Tabelle 13: Einzelhandelsentwicklung im Stadtbezirk West 

2010 2017/2018

Anzahl der Betriebe 272 247

Verkaufsfläche 106.900 101.400

Durchschnittliche Betriebsgröße in m² 421 473

Einwohnerzahl 68.390 69.779

Verkaufsflächenausstattung je Einwohner 1,56 1,45

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017, Stadt + Handel 2018. Einwohnerzahlen Stadt Halle (Saale) 
31.12.2010 und 31.12.2018 
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7 Übergeordnete 
Entwicklungszielstellungen für 
Halle (Saale) 
Als optimal ausgewogene und den Entwicklungszielen der Stadt Halle (Saale) 

bestmöglich entsprechende Zielperspektive sollen nach Teilräumen differenzierte 

Entwicklungszielstellungen angestrebt werden. Die nachfolgende Grafik 

veranschaulicht zusammenfassend die übergeordneten Entwicklungsziel-

stellungen. 

 
Abbildung 25: Übergeordnete Entwicklungsziele für die Stadt Halle (Saale) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Im Mittelpunkt steht die Erhaltung und Stärkung der oberzentralen 

Versorgungsfunktion der Stadt Halle (Saale) mit fünf Entwicklungszielstellungen. 

Die Sicherung und Stärkung der Einzelhandelszentralität ist dabei unter Wahrung 

des Ziels der Stadt der kurzen Wege mit einer funktionsgerechten Arbeitsteilung 

zwischen den Zentren vorzunehmen. Der übergeordneten Zielstellung für die 

Gesamtstadt folgen räumlich differenzierte Entwicklungszielstellungen für die 

einzelnen Zentren- und Standorttypen. Die übergeordnete Entwicklungs-

zielstellung Erhalt und Stärkung der oberzentralen Funktion der Stadt Halle 

(Saale) wird somit im Rahmen der weiteren Entwicklungszielstellungen räumlich 

konkretisiert. Eine einseitige Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion 

zulasten des Hauptzentrums, der weiteren zentralen Versorgungsbereiche oder 

zulasten der verbrauchernahen Versorgung soll ausdrücklich nicht vorgenommen 

werden. 
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In Bezug auf das Hauptzentrum Altstadt stehen die Stärkung der 

Versorgungsfunktion durch eine qualitative Weiterentwicklung der 

Angebotsstrukturen sowie die Sicherung und der Ausbau der Angebots- und 

Funktionsvielfalt im Fokus. Die Innenstadt stellt den bedeutendsten 

Einzelhandelsstandort in Halle (Saale) mit einer Versorgungsfunktion für die 

Gesamtstadt und die Umgebung mit Waren der kurz-, mittel- und langfristigen 

Bedarfsbereiche dar. Vor diesem Hintergrund ist der zentrale Versorgungsbereich 

durch Ergänzung des Angebotes und Etablierung leistungsfähiger Strukturen als 

Ganzes zu sichern, zu stärken und qualitativ aufzuwerten. Insbesondere die 

gewachsenen Lauflagen mit Fokus auf die Hauptgeschäftslage (u. a. Marktplatz, 

Große Ulrichstraße (Teile), untere Leipziger Straße) und die Nebenlagen sollen als 

primärer Ansiedlungsraum zur Weiterentwicklung des Hauptzentrums gelten. Da 

neben den Einzelhandelsbetrieben die zentrenergänzenden Funktionen 

maßgeblich zur Belebung des Hauptzentrums beitragen und die 

Gesamtfunktionalität des zentralen Versorgungsbereichs deutlich fördern, sind 

ergänzend zur handelsbezogenen Entwicklung die ergänzenden 

Zentrenfunktionen (Dienstleistung, Gastronomie, Verwaltung, soziale 

Einrichtungen) zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Hierbei gilt es, die Multifunktionalität des Hauptzentrums sowie die 

Einkaufsatmosphäre und die Aufenthaltsqualität zu erhalten bzw. auszubauen. 

Dies sind zunehmend wichtige Parameter, um sich gegenüber dem erstarkenden 

Online-Handel mit seinem stets verfügbaren Warenangebot zu positionieren (vgl. 

nachfolgende Abbildung). 

 
Abbildung 26: Sich ändernde Anspruchshaltung der Kunden in Hinblick auf die Wahl des Einkaufsortes aus Sicht von 
Einzelhandelsinvestoren 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis EHI Retail Institute, Hahn Gruppe; Whitepaper: Expansionstrends 2015 

 

Insgesamt sollte somit die Gewährleistung eines emotionsgeladenen 

Innenstadterlebnisses Ziel der Stadtentwicklungspolitik sein (vgl. Kapitel 4.2). Die 

Altstadt von Halle soll sich auch weiterhin und verstärkt als multifunktionaler und 

multikontextueller Erlebnisort etablieren und sich stärker gegenüber Leipzig, 

Konkurrenzstandorten in städtebaulich nicht integrierter Lage (bspw. Nova 
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Eventis, DesignerOutlet in Brehna) sowie dem Online-Handel positionieren, 

hierbei ist eine integrierte Gesamtstrategie in Bezug auf den Handel, 

Freizeitangebote, Wohnen, Arbeiten, Kultur, Mobilität etc. notwendig. 

Klassische Einzelhandelssteuerung bleibt dabei die Basis bauleitplanerischen 

Handelns, reicht aber längst alleine nicht mehr aus. Andere Funktionen gewinnen 

zunehmend an Bedeutung für Besucherfrequenzen und Erlebnisorientierung. Der 

Erfolg neuer Shopping Center und die gelungene Entwicklung von Boulevards und 

Plätzen in Großstädten mit hohem Anteil von Erlebnisgastronomie zeigen, wie 

sehr Innenstädte als soziale Begegnungsstätten von der Dynamik 

gastronomischer und freizeitorientierter Nutzungen profitieren. 

Umso wichtiger ist eine (bauleit-)planerisch unterstützte Steuerung dieser 

atmosphärischen und frequenzsteigernden Highlights auf die Innenstadt. Denn 

auch städtebaulich nicht integrierte Lagen erfahren eine hohe 

Entwicklungsdynamik für Gastronomie und Freizeit. Waren früher Fast-Food-

Ketten Usus an Autobahnkreuzen und in Gewerbegebieten, so findet man heute 

auch innenstadtaffine Diner-, Café- und Fast-Casual-Konzepte wie z. B. 

L’Osteria, Café Del Sol oder Vapiano an Ausfallstraßen. Ungesteuerte 

Fehlentwicklungen, wie sie beim Einzelhandel in vielen Kommunen zu finden sind, 

sollten daher für andere Nutzungen vermieden werden. Masterpläne für 

Gastronomie und Entertainment sind ein Beispiel für zielführende sektorale 

Steuerungskonzepte vergleichbar zur Steuerung des Einzelhandels. 

In Anlehnung an eine funktionsgerechte Arbeitsteilung zwischen den zentralen 

Versorgungsbereichen in Halle (Saale) sollen nachrangig die Nebenzentren in ihrer 

Versorgungsfunktion gestärkt werden, ohne dabei schädliche Auswirkungen auf 

das Hauptzentrum und die sonstige Nahversorgung (inkl. 

Nahversorgungszentren) auszuüben. Deshalb sollen die Nebenzentren 

entsprechend ihrer Versorgungsfunktion gesichert und weiterentwickelt werden. 

Der Fokus liegt dabei klar auf einer eher niedrigschwelligen 

Stadtbezirksversorgung sowie angrenzender Bereiche. Die Nebenzentren 

verfolgen dabei den Zweck einer Bündelung von erlebnisorientierten 

Einkaufsangeboten, außerhalb des Hauptzentrums mit hoher Funktionsvielfalt 

und Aufenthaltsqualität. 

Als das Ziel nächster Priorität ist die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung 

in Halle (Saale) zu verfolgen. Der Gewährleistung einer wohnortnahen 

Grundversorgung kommt insbesondere aufgrund der Herausforderungen des 

demografischen Wandels und der angebotsseitigen Entwicklungen eine immer 

höhere Bedeutung zu. Demnach soll das Nahversorgungsangebot in den zentralen 

Versorgungsbereichen gesichert und weiterentwickelt werden. Weiter ist das 

integrierte Nahversorgungsangebot außerhalb der zentralen 

Versorgungsbereiche zu sichern und bedarfsgerecht sowie differenziert nach 

konzeptionell abgeleiteten Standortkategorien weiterzuentwickeln. Für die 

dezentralen Siedlungsbereiche ohne ausreichendes Kaufkraftpotenzial für die 

Ansiedlung eines marktüblichen Supermarktes oder Lebensmitteldiscounters sind 

zudem alternative Nahversorgungsmodelle zu prüfen. 

Zwischen diesen jeweils unterschiedlichen Zielen ist nachfolgend ein präzise 

abgestimmtes Umsetzungsinstrumentarium zu entwickeln, sodass die 

Verfolgung des einen Zieles nicht die Umsetzung eines anderen Zieles gefährdet. 
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8 Zentrenkonzept 
Aufbauend auf die Markt- und Standortanalyse und abgeleitet aus den Leitlinien 

für die künftige Einzelhandelsentwicklung werden im Folgenden die zentralen 

Versorgungsbereiche des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2013/2015/2019 

der Stadt Halle (Saale) überprüft. Des Weiteren werden Standortbereiche 

dargestellt, die aktuell oder kurz- bis mittelfristig die Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich erfüllen.  

Wesentlicher Bestandteil der Überprüfung des Zentrenkonzeptes ist die 

räumliche und funktionale Festlegung der zu empfehlenden künftigen zentralen 

Versorgungsbereiche. 

Im Folgenden wird zunächst eine planungsrechtliche Einordnung zentraler 

Versorgungsbereiche (insb. Festlegungskriterien) vorgenommen. Anschließend 

erfolgen zunächst eine übergeordnete Beurteilung der zentralen 

Versorgungsbereiche hinsichtlich ihrer Versorgungsfunktion und darauf die 

detaillierte städtebauliche Analyse inkl. der fortgeschriebenen Abgrenzungen der 

zentralen Versorgungsbereiche und Entwicklungsempfehlungen in Form von 

Steckbriefen. Abschließend wird das fortgeschriebene Zentrenmodell für die 

Stadt Halle (Saale) dargestellt. 

8.1 PLANUNGSRECHTLICHE EINORDNUNG VON ZENTRALEN 
VERSORGUNGSBEREICHEN 

Die Hauptzentren sowie die Nebenzentren und Nahversorgungszentren sind als 

Ausprägung zentraler Versorgungsbereiche städtebaurechtliches Schutzgut im 

Sinne des BauGB und der BauNVO. An ihre Bestimmung bzw. Abgrenzung werden 

rechtliche Anforderungen gestellt, die sich aus bundesrechtlichen Normen und vor 

allem aus der aktuellen Rechtsprechung ergeben. Zentrale Versorgungsbereiche 

bilden die essentielle Grundlage zur Konkretisierung der bauleitplanerischen 

Umsetzung der empfohlenen Einzelhandelsentwicklung. 

Entwicklungen in Planungsrecht und Rechtsprechung 

Der Begriff des zentralen Versorgungsbereiches ist schon länger Bestandteil der 

planungsrechtlichen Normen (§ 11 Abs. 3 BauNVO) und beschreibt diejenigen 

Bereiche, die aus städtebaulichen Gründen vor mehr als unwesentlichen 

Auswirkungen bzw. vor Funktionsstörungen geschützt werden sollen. Durch das 

Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) wurde der Begriff im Jahr 2004 

in den bundesrechtlichen Leitsätzen zur Bauleitplanung (§ 2 Abs. 2 BauGB) sowie 

den planungsrechtlichen Vorgaben für den unbeplanten Innenbereich ergänzend 

verankert (§ 34 Abs. 3 BauGB). Durch die Novellierung des BauGB zum 01.01.2007 

wurde die „Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche“ schließlich 

auch zum besonders zu berücksichtigenden Belang der Bauleitplanung erhoben 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). Das Sicherungs- und Entwicklungsziel für zentrale 

Versorgungsbereiche berechtigt nunmehr zur Aufstellung einfacher 

Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2a BauGB. Darüber hinaus sieht § 5 Abs. 2 BauGB 

vor, dass im Flächennutzungsplan die Ausstattung des Gemeindegebiets mit 

zentralen Versorgungsbereichen dargestellt werden kann, um Einzelhandels- und 
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Zentrenkonzepten als informellem Planungsinstrument stärkeres rechtliches 

Gewicht zu verleihen. Schließlich ist die hervorgehobene Bedeutung zentraler 

Versorgungsbereiche auch als Grundsatz der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 

Satz 3 ROG) eine Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung. Nach 

dieser Vorschrift sind die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der 

Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen. 

Festlegungskriterien für zentrale Versorgungsbereiche 

In der planerischen Praxis der Zentrendefinition ergibt sich, je nach Größe und 

Struktur einer Kommune, ein hierarchisch abgestuftes kommunales System aus 

einem Hauptzentrum, aus Neben- oder Stadtteilzentren sowie 

Nahversorgungszentren (siehe Abbildung 27). Zusammen mit den übrigen 

Einzelhandelsstandorten im Stadtgebiet bilden die zentralen Versorgungs-

bereiche das gesamtstädtische Standortsystem. 

 
Abbildung 27: Das hierarchisch abgestufte Zentren- und Standortsystem (modellhaft) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Die einzelnen Zentrentypen unterscheiden sich hinsichtlich der Tiefe und der 

Breite der Versorgungsfunktion: 30 

1. Das Hauptzentrum verfügt über einen großen Einzugsbereich (i. d. R. 

gesamtes Stadtgebiet, ggf. weiteres Umland) und bietet regelmäßig ein 

breites Spektrum an Waren und Dienstleistungen des kurz-, mittel- und 

langfristigen Bedarfsbereiches an. 

2. Stadtteil- oder Nebenzentren verfügen über einen mittleren 

Einzugsbereich (i. d. R. beschränkt auf bestimmte Stadtbezirke oder -teile 

größerer Städte) und bieten regelmäßig ein größeres Spektrum an Waren 

und Dienstleistungen des kurz- und mittelfristigen (ggf. auch 

langfristigen) Bedarfsbereiches an. 

3. Nahversorgungszentren verfügen über einen kleinen Einzugsbereich 

(i. d. R. beschränkt auf bestimmte Quartiere größerer Städte) und bieten 

ein begrenztes Spektrum an Waren und Dienstleistungen des kurzfristigen 

(ggf. auch Teilbereiche des mittel- und langfristigen) Bedarfsbereiches an. 

Der Bundesgesetzgeber erläutert zu zentralen Versorgungsbereichen, dass sich 

ihre Festlegung 

 
30  vgl. Kuschnerus/Bischopink/Wirth 2018, S. 101. 
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 aus planerischen Festsetzungen in Bauleitplänen und Festlegungen in 

Raumordnungsplänen, 

 aus sonstigen städtebaulichen oder raumordnerischen Konzepten (also 

insbesondere Einzelhandels- und Zentrenkonzepten), 

 oder aus nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen ergeben 

kann.31 

Nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind zentrale 

Versorgungsbereiche i. S. d. § 34 Abs. 3 BauGB räumlich abgrenzbare Bereiche 

einer Stadt, denen aufgrund vorhandener Einzelhandelsnutzungen – häufig 

ergänzt durch diverse Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe – eine 

Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt.32 

Bei der Beurteilung, ob ein Versorgungsbereich einen zentralen 

Versorgungsbereich i. S. d. § 34 Abs. 3 BauGB bildet, bedarf es einer wertenden 

Gesamtbetrachtung der städtebaulich relevanten Gegebenheiten. Entscheidend 

für die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereichs ist, dass der Bereich eine 

für die Versorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Einzugsbereich zentrale 

Funktion hat und die Gesamtheit der dort vorhandenen baulichen Anlagen 

aufgrund ihrer Zuordnung innerhalb des räumlichen Bereichs und aufgrund ihrer 

verkehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung in der Lage sind, den 

Zweck eines zentralen Versorgungsbereichs – sei es auch nur die Sicherstellung 

der Grund- oder Nahversorgung – zu erfüllen.33 

Die Funktionszuweisung eines zentralen Versorgungsbereichs setzt demnach eine 

integrierte Lage voraus. Ein isolierter Standort mit einzelnen 

Einzelhandelsbetrieben bildet keinen zentralen Versorgungsbereich, auch wenn 

dieser über einen weiteren Einzugsbereich verfügt und eine beachtliche 

Versorgungsfunktion erfüllt.34 

EIN ZENTRALER VERSORGUNGSBEREICH IST EIN 

 räumlich abgrenzbarer Bereich, 

 der nach Lage, Art und Zweckbestimmung eine zentrale Funktion für einen bestimmten 

Einzugsbereich übernimmt, 

 eine integrierte Lage aufweist und durch vorhandene Einzelhandelsnutzung – häufig ergänzt 

durch Dienstleistungs- und Gastronomieangebote – geprägt ist. 

Grundsätzlich geht es dem Bundesgesetzgeber zufolge bei dem Schutz und der 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche im Kern darum, die Innenentwicklung 

und die Urbanität der Städte zu stärken und damit angesichts des 

demografischen Wandels und der geringeren Mobilität älterer Menschen auch die 

verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung zu sichern.35 

In der Planungspraxis ist die Beurteilung, ob bestimmte Lagen noch als zentrale 

Versorgungsbereiche mit der Funktion eines Nahversorgungszentrums 

einzustufen sind, zuweilen überaus anspruchsvoll. Regelmäßig ergeben sich 

 
31  vgl. Bundestag 2004: Begründung zum Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004. Bundestagsdrucksache 

15/2250, S. 54. 
32  vgl. BVerwG Urteil 11. Oktober 2007 – AZ: 4 C 7.07. 
33  vgl. BVerwG Beschluss vom 20. November 2006 – AZ: 4 B 50.06. 
34  vgl. BVerwG Urteil 11. Oktober 2007 – AZ: 4 C 7.07. 
35  vgl. Gesetzentwurf zur BauGB-Novelle 2007. Bundestagsdrucksache 16/2496, S. 10. 
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Streitfälle bei zwar städtebaulich integrierten Bereichen mit einer historischen 

Zentrenfunktion, die aber nur über eine eingeschränkte Versorgungsfunktion über 

den unmittelbaren Nahbereich hinaus verfügen. Standortbereiche, die nicht über 

eine ausreichende Größe und ein Spektrum von Waren und Dienstleistungen sowie 

keinen marktgängigen Lebensmittelmarkt verfügen, können gemäß aktueller 

Rechtsprechung keine zentrale Versorgungsfunktion in größeren Städten 

übernehmen und sind somit bei fehlender Entwicklungsperspektive (z. B. in Form 

konkreter Potenzialflächen) nicht als zentraler Versorgungsbereich einzustufen.36 

Ebenso ist eine Ausweisung eines zentralen Versorgungsbereiches, der zu einem 

faktischen Schutz von Einzelhandelsbetrieben führt, unzulässig. Aus diesem 

Grunde werden in der Stadt Halle (Saale) nur Standortbereiche als zentrale 

Versorgungsbereiche ausgewiesen, die aktuell oder in der kurz- bis mittelfristigen 

Entwicklungsperspektive (bspw. durch die Entwicklung von Potenzialflächen) 

über mindestens zwei strukturprägende Nahversorgungsmärkte verfügen (bspw. 

zwei Lebensmittelmärkte oder Lebensmittelmarkt in Kombination mit einem 

Drogeriefachmarkt). 

Sind die Definition und hierarchische Struktur von zentralen 

Versorgungsbereichen durch die erläuternde Rechtsprechung hinreichend 

gegeben, fehlen allgemein gültige Kriterien für eine räumliche Abgrenzung. 

Insbesondere für die Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche im Rahmen von 

Einzelhandels- und Zentrenkonzepten sind diese unabdingbar, um eine 

transparente Vorgehensweise zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist der 

konkrete Bezugsraum für die vom Gesetzgeber vorgesehene Schutzfunktion zu 

berücksichtigen. Wird im Rahmen des § 34 Abs. 3 BauGB auf die faktischen 

(tatsächlichen) Gegebenheiten abgestellt, ist hiervon abweichend bei der 

Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen im Rahmen eines Einzelhandels- 

und Zentrenkonzepts auch der Erhalt und die Entwicklung (i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 4 

und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB, § 9 Abs. 2a sowie § 11 Abs. 3 BauNVO) solcher zu 

betrachten. 

Abbildung 28 veranschaulicht ergänzend, inwiefern die Festlegung zentraler 

Versorgungsbereiche über die vereinfachte Beschreibung der Bestandsstruktur 

hinausgeht. 

 

 
36  vgl. OVG NRW Urteil 15. Februar 2012 – AZ: 10 A 1770/09. 
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Abbildung 28: Methodik der Ableitung von zentralen Versorgungsbereichen 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Im Rahmen der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche werden daher – 

ausgehend von der Leitfunktion des Einzelhandels unter Berücksichtigung einer 

gewissen erforderlichen Nutzungsmischung und -dichte – folgende Kriterien zur 

Festlegung für zentrale Versorgungsbereiche zugrunde gelegt: 

FESTLEGUNGSKRITERIEN FÜR ZENTRALE VERSORGUNGSBEREICHE 

Aspekte des Einzelhandels 

 Warenspektrum, Branchenvielfalt, räumliche Dichte und Anordnung des Einzelhandelsbesatzes 

(u. a. mindestens zwei strukturprägende Nahversorgungsmärkte im Bestand oder in der kurz- 

bis mittelfristigen Entwicklungsperspektive), 

 aktuelle und/oder zukünftig vorgesehene Versorgungsfunktion des Zentrums (räumlich und 

funktional). 

Sonstige Aspekte 

 Art und Dichte ergänzender öffentlicher wie privater Einrichtungen (wie etwa Dienstleistungen 

und Verwaltung, Gastronomie, Bildung und Kultur etc.), 

 städtebauliche Gestaltung und Dichte, stadthistorische Aspekte sowie Aufenthaltsqualität des 

öffentlichen Raums, 

 integrierte Lage innerhalb des Siedlungsgebiets,  

 verkehrliche Anbindung in das öffentliche Personennahverkehrsnetz, verkehrliche 

Erreichbarkeit für sonstige Verkehrsträger, bedeutende Verkehrsanlagen wie etwa 

Busbahnhöfe und Stellplatzanlagen, 

 ggf. Einbezug potenzieller und städtebaulich vertretbarer Entwicklungsareale auch in 

Abhängigkeit von der empfohlenen Funktionszuweisung. 

Zur Darstellung der Gesamtattraktivität des zentralen Versorgungsbereiches 

werden ggf. auch Leerstände von Ladenlokalen und erkennbare städtebauliche 
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Missstände im Zentrum erfasst – sie verdichten qualitativ wie auch quantitativ 

die städtebaulich-funktionale Bewertungsgrundlage.37 

Eine sinnvolle Begrenzung in ihrer Ausdehnung erfahren zentrale 

Versorgungsbereiche stets dadurch, dass Flächen, die nicht mehr im 

unmittelbaren, fußläufig erlebbaren städtebaulich-funktionalen Zusammenhang 

mit den zentralen Bereichen eines Zentrums stehen und deren mögliche 

Entwicklung nicht mehr zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches als 

Ganzem beitragen würden, nicht in die zentralen Versorgungsbereiche 

einbezogen werden sollten. Aus diesem Grunde werden auch städtebauliche 

Barrieren näher untersucht, die eine Begrenzung eines zentralen 

Versorgungsbereichs begründen können.38 

Grundsätzlich sollte die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereichs 

parzellenscharf vorgenommen werden, um der Anforderung späterer 

Bauleitplanverfahren an eine hinreichende Bestimmtheit und Bestimmbarkeit 

gerecht zu werden. Von einer parzellenscharfen Abgrenzung sollte in begründeten 

Einzelfällen abgewichen werden, etwa wenn 

 kartografische Parzellenstrukturen nicht (mehr) mit realen 

Grundstücksnutzungen übereinstimmen (insofern ist neben der 

Parzellenstruktur auch die Baulichkeit vor Ort zugrunde zu legen), 

 in einem Bereich homogener Grundstückszuschnitte bestimmte einzelne 

Grundstücke den Rahmen sprengen, also etwa gegenüber der Mehrzahl 

der anderen besonders tief geschnitten sind, und daher nur in Teilen zum 

zentralen Versorgungsbereich hinzugefügt werden sollten oder 

 wenn potenzielle, empfohlene Entwicklungsflächen nur angeschnitten 

werden. 

Weitere Ausstattungsmerkmale von zentralen Versorgungsbereichen, die 

insbesondere zur städtebaulichen Einordnung der Nahversorgungszentren 

dienen, sind in Kapitel 8.4 aufgeführt. 

8.2 ÜBERGEORDNETE BEURTEILUNG DER ZENTRALEN 
VERSORGUNGSBEREICHE IN HALLE (SAALE) 

In dem von dem Stadtrat der Stadt Halle (Saale) 2013 beschlossenen und im Mai 

2015 sowie im März 2019 ergänzten Einzelhandels- und Zentrenkonzept sind für 

die Stadt Halle (Saale) mit dem Hauptzentrum, den beiden Nebenzentren 

Neustadt und Südstadt sowie den acht Nahversorgungszentren insgesamt elf 

zentrale Versorgungsbereiche enthalten (vgl. nachfolgende Abbildung).  

 

 
37  Das Bundesverwaltungsgericht hat die Auffassung des OVG NRW bestätigt, wonach die 

Verträglichkeitsbewertung zu Vorhaben in Bezug auf zentrale Versorgungsbereiche im Einzelfall auch die 

konkrete städtebauliche Situation des betroffenen Versorgungsbereichs einbeziehen sollte, etwa wenn ein 

zentraler Versorgungsbereich durch Leerstände besonders empfindlich gegenüber zusätzlichen 

Kaufkraftabflüssen ist (vgl. BVerwG, Urteil 11. Oktober 2007 – AZ: 4 C 7.07). 
38  Als städtebauliche Barrieren wirken etwa Bahnanlagen, Gewässer, stark befahrene Hauptverkehrsstraßen, 

Hangkanten, Höhenversätze, nicht zugängliche Areale wie etwa größere Gewerbebetriebe oder 

Industrieanlagen usw. 
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Abbildung 29:  Zentrale Versorgungsbereich in Halle (Saale) gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013/2015/2019 

Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale) und OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL 

Aus fachgutachterlicher Sicht erfüllen das Hauptzentrum sowie die beiden 

Nebenzentren eindeutig die Kriterien an einen zentralen Versorgungsbereich und 

können beihalten werden, eine vertiefende Darstellung ist hierbei den 

Zentrensteckbriefen zu entnehmen. Für die bestehenden Nahversorgungszentren 

sowie für sonstige durch die Stadtverwaltung als prüfungsrelevant eingestufte 

Standortbereiche wird zunächst eine Analyse durchgeführt, inwieweit diese im 

hinreichenden Maße die rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich erfüllen.  

Als plakative Darstellungsform der Analyseergebnisse dient eine 

Ampelsystematik, aus der sich ein Erfüllen bzw. ein Nicht-Erfüllen der einzelnen 

Kriterien aufzeigen lässt. Folgende Kriterien kommen hierbei zur Anwendung: 

 Räumliche Integration: Einstufung, inwieweit ein Standort als 

städtebaulich integriert (Einbettung in Wohnbebauung bzw. direkter 

räumlich-funktionaler Bezug zur Wohnbebauung, d. h. er ist in der Regel 

von mindestens zwei (besser drei) Seiten von Wohnbebauung umgeben 

und fußläufig erreichbar) oder als städtebaulich nicht integriert 

(gewerbliche Lage/„Grüne Wiese-Standort“) einzustufen ist. 

 Versorgungsfunktion: Prüfung, ob ein Standort eine Versorgungsfunktion 

über den unmittelbaren Nahbereich (modellhaft 500-700 m Radius) 

hinaus aufweist.  

 Verkaufsflächengewicht und Angebotsvielfalt: Einstufung, ob ein 

Standort hinsichtlich seines Verkaufsflächengewichtes und seiner 

Angebotsvielfalt für eine Ausweisung als Nahversorgungszentrum eine 

hinreichende Ausstattung aufweist.  

 Anker-/Magnetbetriebe: Prüfung inwieweit die Anzahl und die 

Diversifizierung der Anker-/Magnetbetriebe an einem Standortbereich 

hinreichend für die Ausweisung eines Nahversorgungszentrums sind. 
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 Zentrenergänzende Funktionen (ZEF): Bewertung und Vielfalt der ZEF 

(private und öffentliche Dienstleitungen, Gastronomie, Kultur- oder 

Bildungseinrichtungen) an einem Standortbereich. 

 Städtebauliche Gestaltung: Bewertung der städtebaulichen Gestaltung 

und der Aufenthaltsqualität eines Standortes. 

 ÖPNV-Anbindung: Bewertung der standörtlichen ÖPNV-Anbindung als 

Maßstab der Erreichbarkeit eines zentralen Versorgungsbereiches für 

mobil eingeschränkte Personen. 

Zunächst werden hierbei die Bestandsstrukturen der im Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept 2013/2015/2019 ausgewiesenen Nahversorgungszentren 

analysiert:  

 

Tabelle 14: Bewertung der Nahversorgungszentren gem. Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013/2015/2019 
(Bestand) 

Standortbereich 
Räumliche 
Integration 

Versorgungs-
funktion 

Verkaufs-
flächengewicht 

und  
Angebotsvielfalt 

Anker-/ 
Magnetbetriebe

ZEF 
Städtebau-

liche  
Gestaltung 

ÖPNV-  
Anbindung

Fazit 

Stadtbezirk West         

Heide-Nord  
Hubertusplatz     
Stadtbezirk Nord 

Reileck     
Stadtbezirk Süd         

Diesterwegstraße  
Vogelweide     
Silberhöhe     
Ammendorf     
Stadtbezirk Ost 

Büschdorf     
Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Es zeigt sich hierbei, dass die Standortbereiche 

 Heide Nord, 

 Hubertusplatz, 

 Silberhöhe und 

 Büschdorf 

in der Bestandssituation im hinreichenden Maße die rechtlichen Kriterien an einen 

zentralen Versorgungsbereich erfüllen. Die weiteren bislang als 

Nahversorgungszentrum ausgewiesenen Standortbereiche Reileck, Vogelweide 

und Diesterwegstraße erfüllen zwar in ihrer Bestandssituation nicht hinreichend 

die Kriterien an einen zentralen Versorgungsbereich, sind jedoch aufgrund von 
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Planvorhaben oder von vorhandenen Potenzial- bzw. Entwicklungsflächen als 

solche perspektivisch kurz- bis mittelfristig entwickelbar („Zielebene“, vgl. 

Zentren-Steckbriefe). 

Für die weiteren zu prüfenden Standortbereiche im Stadtgebiet von Halle (Saale) 

wurden folgende Bewertungen vorgenommen:  

Tabelle 15: Bewertung der zu prüfenden Standortbereiche (Bestand) 

Standortbereich 
Räumliche 
Integration 

Versorgungs-
funktion 

Verkaufs-
flächengewicht 

und  
Angebotsvielfalt 

Anker-/ 
Magnetbetriebe

ZEF 
Städte-
bauliche  

Gestaltung

ÖPNV-  
Anbindung 

Fazit 

Stadtbezirk 
West 

      
 

 

Saale-Center   
Eselsmühle     
Am Treff  
Zollrain, 
Südpark     
Blücherstraße         

Cloppenburger 
Straße  
Stadtbezirk 
Nord    
Trotha,  
Endhaltestelle     
Frohe Zukunft, 
Dessauer 
Straße 

    

Hermes-Areal   
Stadtbezirk Süd 

Weißenfelser 
Straße  
Beesener Straße  
Stadtbezirk 
Mitte 

Krausenstraße     
Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Hierbei zeigt sich, dass im Bestand lediglich drei weitere Standortbereiche im 

hinreichenden Maße die rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich erfüllen: 

 Saale-Center, 

 Weißenfelser Straße und 

 Beesener Straße. 

Darüber hinaus wird der Standortbereich Am Treff aufgrund der aktuell in der 

Umsetzung befindlichen Planvorhaben (u.a. Vollsortimenter, 

Lebensmitteldiscounter, Drogeriefachmarkt) perspektivisch ebenfalls die 

Kriterien an einen zentralen Versorgungsbereich im hinreichenden Maße erfüllen. 
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Auf Grund der Nähe des Standortbereiches Weißenfelser Straße zu den weiteren 

zentralen Versorgungsbereichen Nebenzentrum Südstadt sowie den beiden 

Nahversorgungszentren Silberhöhe und Ammendorf, der Angebotsmischung aus 

zentrenrelevanten bzw. nahversorgungsrelevanten sowie nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten, des begrenzten Kaufkraftpotenzials im Nahbereich, der 

städtebaulichen Gestaltung sowie der deutlich ausgeprägteren 

Autokundenorientierung wird in Abstimmung mit der Stadt Halle (Saale) der 

Standortbereich Weißenfelser Straße nicht als Nahversorgungszentrum 

ausgewiesen. 

Der Standortbereich Krausenstraße verfügt mit einem Lidl 

Lebensmitteldiscounter sowie einem REWE-Vollsortimenter (Neueröffnung im 

Mai 2019) über zwei strukturprägende Lebensmittelmärkte. Als weiterer 

Einzelhandelsbetrieb ist am Standort lediglich ein Tankstellenshop verortet. 

Durch die direkte Lage an der Volkmannstraße und die verhältnismäßig großzügig 

dimensionierten Parkplatzflächen sind die beiden Lebensmittelmärkte in 

Kombination mit der Tankstelle als autokundenorientiert einzustufen. Auf Grund 

der fehlenden ergänzenden Angebote (kleinteiliger Einzelhandelsbesatz, 

zentrenergänzende Funktionen in Form von ladenähnlichen 

Dienstleistungsbetrieben oder Gastronomie), der autokundenorientierten 

Gestaltung, des fehlenden ÖPNV-Anschlusses und des fehlenden städtebaulichen 

Zentrencharakters wird keine Ausweisung eines Nahversorgungszentrums 

vorgenommen.  

Der Standortbereich Frohe Zukunft, Dessauer Straße erfüllt auf Grund seiner 

bislang fehlenden Einbettung in Wohnbebauung, seines gewerblich geprägten 

Umfeldes und des unzureichenden Einzelhandelsangebotes nicht im 

hinreichenden Maße die rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich. Auf Grund eines geplanten mittel- bis längerfristig 

anvisierten Standortumbaus ist es jedoch möglich, dass der Standortbereich 

perspektivisch sowohl die angebotsseitigen als auch die städtebaulichen Kriterien 

an einen zentralen Versorgungsbereich im hinreichenden Maße erfüllt. 

Den Status eines städtebaulichen Schutzgutes im Sinne eines zentralen 

Versorgungsbereiches erhält der Standortbereich mit einer hinreichenden 

Erfüllung der dargestellten Kriterien an einen zentralen Versorgungsbereich, 

besonders hervorzuheben ist hierbei eine Verbesserung der städtebaulichen 

Integration durch die Schaffung weiterer Wohnbaubebauung in direkter 

Nachbarschaft zum Standortbereich. 

 

8.3 ZENTRALE VERSORGUNGSBEREICHE 

Im folgenden Kapitel werden die im Rahmen des Zentren- und 

Nahversorgungskonzeptes definierten zentralen Versorgungsbereiche in Form 

von Zentrensteckbriefen vorgestellt. Für jeden zentralen Versorgungsbereich 

sowie für die Sonderstandorte werden die relevanten räumlichen, funktionalen 

und städtebaulichen Aspekte sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 

Hinsicht analysiert und übersichtlich aufbereitet dargestellt. 
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Die Karten beinhalten ebenfalls die auf Grundlage der städtebaulichen Analysen 

festgelegte Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche. Sofern hier im 

Vergleich zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013/2015/2019 Änderungen 

vorgenommen wurden, sind diese aus den jeweiligen Karten zu entnehmen.  

Beim Hauptzentrum Altstadt wird zudem differenziert zwischen dem 

Hauptgeschäftsbereich (Haupt- und Nebenlage) sowie funktionalen 

Ergänzungsbereichen. Darüber hinaus werden bei einigen 

Nahversorgungszentren strukturprägende Potenzialflächen dargestellt, sofern 

sie identifiziert werden konnten. 

Sofern innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches nachweislich keine 

geeigneten Flächen für Neuansiedlungen zur Verfügung gestellt werden können, 

ist es möglich, Entwicklungsflächen für die Ansiedlung eines 

einzelhandelsbasierten Vorhabens in den zentralen Versorgungsbereich auf-

zunehmen, wenn das Vorhaben in unmittelbarer räumlicher Nähe liegt und im 

funktionalen Zusammenhang zum zentralen Versorgungsbereich steht. Dies ist 

an eine intensive Einzelfallprüfung geknüpft, welche mindestens folgende 

Prüfkriterien enthalten sollte: 

 Für das Einzelhandelsvorhaben stehen im zentralen Versorgungsbereich 

nachweislich39 keine Entwicklungsflächen zur Verfügung. 

 Das Einzelhandelsvorhaben ist mit der Einzelhandelsstruktur im zentralen 

Versorgungsbereich funktional abgestimmt (sowohl sortiments- als auch 

verkaufsflächenbezogen) und ergänzt/arrondiert das Angebot im 

zentralen Versorgungsbereich. 

 Die Entwicklungsfläche steht in einem direkten städtebaulich-

funktionalen Zusammenhang mit dem zentralen Versorgungsbereich. 

 Die Erweiterung entspricht einer stadtentwicklungspolitisch 

abgewogenen Fortentwicklung des zentralen Versorgungsbereiches (als 

Ganzes) und ist abgestimmt mit den gesamtstädtischen Leitsätzen zur 

verkaufsflächen-, standorts- und sortimentsbezogenen Fortentwicklung 

der Einzelhandelsstruktur in Halle (Saale). 

Abschließend werden in den Zentrensteckbriefen die Entwicklungsperspektive 

und Entwicklungsziele für das jeweilige Zentrum formuliert. 

  

 
39  Dieser Nachweis sollte sich nicht an kurzfristiger, einzelflächenbezogener Verfügbarkeit, sondern langfristigen, 

strukturellen Entwicklungsoptionen unter Beachtung absehbarer Standortanforderungen der Betreiber 

orientieren. 
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HAUPTZENTRUM ALTSTADT 

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Mitte 
Stadtteile: Altstadt, Südliche Innenstadt und Nördliche Innenstadt 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

Einwohner im Stadtteil (Stand: 31.12.2018) 

Altstadt 

Südliche Innenstadt 

Nördliche Innenstadt 

 

6.037 

23.000 

17.685 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 

Altstadt 

Südliche Innenstadt 

Nördliche Innenstadt 

 

+ 14 % 

+ 9 % 

+ 8 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 306 324 + 18 23,4 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 72.000 71.000 - 1.000 18,2 % 

Zentrenergänzende Funktionen 541 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 276 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 117 

Vergnügungsstätten 9 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 61 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 16 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 62 
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Städtebauliche Analyse 

   
 

Räumliche Analyse 

Räumliche 

Integration 

Mikroräumliche Integration:  

 optimale Integration in umgebene Bebauungsstrukturen, 

 geschlossene Bebauungsstruktur mit funktionsdurchmischtem Besatz, 

 unterschiedliche Baustile mit hohem Besatz an attraktiver historischer Bebauung, 

 durch Sanierungsmaßnahmen deutliche Aufwertung des Stadtbildes  

Versorgungs- 

funktion 

 oberzentrale Versorgungsfunktion, die deutlich über die Stadtgrenzen Halles (Saale) 

hinaus reicht, 

 mit Abstand leistungsstärkster zentraler Versorgungsbereich in Halle (Saale), 

 hohes städtebauliches Gewicht  
 

   

Funktionale Analyse 

Angebots- 
funktion 

Hauptlage 

 dichte Einzelhandelsstrukturen mit großflächigen, frequenzerzeugenden Ankerbetrieben, 

 Angebotsqualität reicht von höherwertigem bis zu preisorientiertem 

Einzelhandelsangebot, Schwerpunkt liegt bei niedrig- bis mittelpreisigen Angeboten, für 

das Hauptzentrum eines Oberzentrums sind qualitativ hochwertige Angebote 

unterrepräsentiert, 

 in den letzten Jahren: Deutliche Aufwertung der Nahversorgungsangebote im 

Hauptzentrum (bspw. Ansiedlung von Supermärkten am Hallmarkt und in der Leipziger 

Straße), 

 Kundenläufe konzentrieren sich zwischen den Ankerbetrieben Müller in der Großen 

Ulrichstraße bis hin zu Peek & Cloppenburg in der Leipziger Straße, 

 im Vergleich zu den weiteren Lagen hoher Filialisierungsgrad, 

 Marktplatz befindet sich zentral in der Hauptlage und stellt einen Knotenpunkt v.a. durch 

seine sehr gute ÖPNV-Anbindung dar, somit optimale Erreichbarkeit des Zentrums für 

Kunden ohne PKW, 

 mit 22 % für eine Hauptlage erhöhte Leerstandsquote, leerstehend insbesondere kleine 

Geschäftseinheiten bis 100 m² Verkaufsfläche, Konzentration insbesondere in der 1. Etage 

des Stadtcenters Rolltreppe, größter Leerstand befindet sich in der Großen Klausstraße 22 

mit rd. 1.300 m² Verkaufsfläche 

 

Nebenlage 

 prägend v. a. Fachgeschäfte (bspw. mittlere Große Ulrichstraße, Große Steinstraße), 

deutlich geringerer Filialisierungsgrad, 

 Abnahme der Einzelhandelsdichte mit einhergehender geringerer Passantenfrequenz, 

 zentrenergänzende Funktionen sind in der Nebenlage deutlich stärker vertreten als in der 

Hauptlage, teilweise Profilbildung der einzelnen Teillagen (Kleine Ulrichstraße: 

Gastronomie), 

 teilweise hohe touristische Bedeutung (Marktkirche, Händelhaus) 

 

Funktionaler Ergänzungsbereich 

 Schwerpunktraum für öffentliche und private Dienstleistungen und Gastronomie, 

sekundär weitgehend Fachgeschäfte, 

 umfangreiches und attraktives Angebot an zentrenergänzenden Funktionen (bspw. 

Gastronomie Sternstraße, Universitätseinrichtungen und Kulturinsel rund um den 

Universitätsplatz), Insbesondere die universitären Einrichtungen stellen neben dem Handel 

wichtige Frequenzbringer für das Hauptzentrum dar   
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Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Galeria Kaufhof, C&A, Saturn, Peek & Cloppenburg, Müller, H&M, New Yorker, TK Maxx,  

Woolworth, Rossmann, Edeka, Rewe, dm, Depot,  

 weitgehend moderner Marktauftritt der Magnetbetriebe, jedoch Aufteilung des Kaufhofes 

auf zwei Gebäude betriebswirtschaftlich nicht optimal 
 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 vor allem in den Neben- und Randlagen, 

 in der Hauptlage Ansiedlung rund um den Marktplatz,  

 gastronomische Agglomeration vor allem in der Kleinen Ulrichstraße sowie in der 

Sternstraße, 

 in den Randlagen z.T. geringe Attraktivität der zentrenergänzenden Funktionen 

  
  

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 hohe architektonische Qualität, attraktive Einkaufsatmosphäre, 

 attraktive städtebauliche Gestaltung insbesondere durch weitgehend erhaltene 

historische Bebauung, am Marktplatz jedoch wenige Möglichkeiten zum Verweilen 

(fehlende Sitzplätze, Kinderspielgeräte), 

 Straßenbahnhaltestelle am Markt als wichtiger Quellpunkt für Fußgängerfrequenzen, 

Marktplatz fungiert als „Scharnier“ zwischen den einzelnen Teillagen   

Erreichbarkeit  gute Erreichbarkeit durch die Anbindung an die B80 und B6, Verkehrsführung für 

Auswärtige jedoch nur bedingt erfassbar, 

 Vielzahl von vorhanden Parkplätzen; bspw. Tiefgarage Hansering mit 400 und 

„Ritterhaus“ mit 345 Stellplätzen, 

 sehr gute Anbindung mit dem ÖPNV sowie über das Fernverkehrsnetz (über nahe 

gelegenen Hauptbahnhof), 

 fußläufig und für den Radverkehr gute Erreichbarkeit gegeben  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 leichte Zunahme der Betriebe seit 2010 (+6%) bei einer stagnierenden Verkaufsfläche (-1,4%), 

 prägnante Veränderungen: Ansiedlung von TK Maxx am Markt, Rewe City und Edeka am 

Hallmarkt, Denn’s-Biosupermarkt, dm und Depot in der Leipziger Straße 

Verlagerung Saturn aus Galeria Kaufhof in die Leipziger Straße zum neuen REWE City und 

Rossmann, 

Marktabgang Wöhrl und Einrichtungshaus Reinecke & Andag 

Entwicklungsziele  Das Hauptzentrum Altstadt hat die höchste Priorität innerhalb der halleschen Zentrenstruktur, 

dem sich alle weiteren Standorte und Ziele im Rahmen einer hierarchischen Gliederung 

unterordnen. 

 Ziel ist die Konzentration des zentrenrelevanten Einzelhandels in der Altstadt, um die dortige 
Dichte und Vielfalt des Angebotes langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Hierbei soll 

folgende Lagedifferenzierung vorgenommen werden: 

 Hauptlage: Positivraum insb. für Filialisten, Magnetbetriebe und frequenzabhängige Betriebe, 

Weiterentwicklung und Sicherung der Einzelhandelsdichte, 

 Nebenlagen: Positivraum insb. für Fachgeschäfte, mit der Hauptlage abgestimmte 

Entwicklung von größerflächigen Einzelhandelsbetrieben, Ergänzung des Angebotes der 

Hauptlage, Stärkung und Sicherung einer attraktiven Nutzungsmischung aus Einzelhandel 

und zentrenergänzenden Funktionen, 

 Funktionaler Ergänzungsbereich: Positivraum insb. für Fachgeschäfte, nur ausnahmsweise 

Ansiedlung von größerflächigen Einzelhandelsbetrieben, sofern in Haupt- und Nebenlagen 

keine Ansiedlungsmöglichkeiten vorhanden sind, abgestimmte Entwicklung, Positivraum für  

zentrenergänzende Funktionen, insb. mit örtlichem oder überörtlichem Einzugsgebiet, 
 Die Scharnierfunktion des Marktplatzes zwischen den einzelnen Teillagen des Hauptzentrums 

soll erhalten bleiben. 

 Zentrale Bedeutung hat das Hauptzentrum nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für alle 

weiteren innerstädtischen Funktionen (Kultur, Verwaltung, Gastronomie). 

 Ziel ist es, trotz des zunehmenden Konkurrenzdrucks durch den überörtlichen Einzelhandel 

(bspw. Innenstadt Leipzig, Nova Eventis, Designer Outlet Brehna) sowie durch den Online-
Handel die positive Entwicklung des Einzelhandels in der Halleschen Altstadt zu verstetigen, 

hierbei sollen insbesondere die Chancen der zunehmenden Urbanisierung genutzt werden. 

 Im Vordergrund steht dabei die Gestaltung der Innenstadt als Freizeitort, entscheidende 

Parameter für Zukunftsfähigkeit des Hauptzentrums ist dabei eine attraktive Verknüpfung 

zwischen Einzelhandel – Freizeitangeboten – Gastronomie und Dienstleitungen. Weitere 

wichtige Parameter sind eine attraktive historische Gestaltung, das Ambiente/Flair sowie ein  
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attraktiver Online-Auftritt der Innenstadt, der auf die aktuellen Bedürfnisse der Kunden 

zugeschnitten ist (papierloser Kassenbon, Bewertung von Geschäften, Möglichkeit zur Prüfung 
der Warenverfügbarkeit, kostenloses Wlan etc.). 

 Des Weiteren sollte eine offensive Entwicklung und Vermarktung einzelner Quartiere/ 

Innenstadtbereiche durch das Stadtmarketing, die Gewerbetreibenden, die Eigentümer und die 

Stadt erfolgen (gutes Beispiel: Gastromeile Kleine Ulrichstraße…). 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 

Direkt an das Hauptzentrum angrenzend wurden im Rahmen des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes 2013/2015/2019 im Bereich des Steinwegs, der 

Geiststraße, der Großen Steinstraße sowie im Bereich der oberen Leipziger 

Straße sogenannte Ergänzungsbereiche abgegrenzt.  

In einem Ergänzungsbereich zu einem zentralen Versorgungsbereich sollen dabei 

üblicherweise solche Angebote angesiedelt werden, die aus mangelnder 

Flächenverfügbarkeit nicht im Zentrum realisiert werden können. Zwischen dem 

Zentrum und dem Ergänzungsbereich sollen dabei Kopplungsbeziehungen 

entstehen, die zu einer zusätzlichen Frequentierung des Zentrums beitragen. 

Voraussetzung für die Entstehung entsprechender Kopplungsbeziehungen ist 

dabei üblicherweise eine unmittelbare Nachbarschaft eines Ergänzungsbereiches 

zu einem Zentrum. Je weiter der Ergänzungsstandort im Einzelfall von einem 

zentralen Versorgungsbereich entfernt liegt, desto deutlicher müssen die Indizien 

dafür sein, dass er seine Unterstützungsfunktion für den zentralen 

Versorgungsbereich tatsächlich erfüllt. Fehlt eine fußläufige Anbindung, so 

kommt eine Ausweisung als Ergänzungsbereich i.d.R. nicht mehr in Betracht. In 

keinem Fall dürfen Ergänzungsbereiche so weit von einem Zentrum entfernt 

liegen und ein so breites und attraktives Angebot aufweisen, dass sie ein vom 

Zentrum unabhängiges Eigenleben führen und in Konkurrenz zum Zentrum treten 

können.40 

Bei den im Einzelhandels- und Zentrenkonzept ausgewiesenen 

Ergänzungsbereichen handelt es sich jedoch überwiegend um gründerzeitliche 

Geschäftsstraßen, die über Versorgungsfunktionen für die umliegenden Quartiere 

verfügen. Sie weisen dabei weitgehend ein „Eigenleben“ auf und dienen weniger 

zur Ansiedlung von Angeboten, die aufgrund geringer Flächenverfügbarkeit nicht 

im Zentrum untergebracht werden können. Auf Grund der räumlichen Trennung 

durch den Altstadtring und der überwiegenden Ausrichtung des Angebotes auf 

die Quartiersversorgung können diese Bereiche nicht dem Hauptzentrum 

zugeordnet werden, die Angebotsstrukturen erfüllen des Weiteren auch nicht im 

hinreichenden Maße die rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich. Da die Bereiche dennoch wichtige Versorgungsfunktionen 

für die umliegenden verdichteten Gründerzeit-Quartiere aufweisen, sollen diese 

als „innerstädtische Quartiersgeschäftsstraßen“ ausgewiesen werden. Die 

Abgrenzung der „innerstädtischen Quartiersschäftsstraßen“ soll dabei analog 

dem Geltungsbereich der Erhaltungssatzung Nr. 7 „Gründerzeitliche 

Hauptgeschäftsstraßen“ vorgenommen werden. Städtebauliche Zielstellung für 

die Bereiche ist dabei, die für die Gründerzeit charakteristische attraktive 

Nutzungsmischung und Funktionsunterlagerung langfristig zu sichern und zu 

stärken. 

 
40 Vgl.: OVG Lüneburg Beschluss v. 29.09.2014, Az.: 1 MN 102/14 
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Abbildung 30: Abgrenzung der „Innerstädtischen Quartiersgeschäftsstraßen“ 

Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale). 
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NEBENZENTRUM NEUSTADT 

Räumliche Analyse 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: West 
Stadtteil: Nördliche Neustadt 

   

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil Nördliche Neustadt (Stand: 31.12.2018) 16.291 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 - 6 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 82 72 - 10 5,2 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 33.000 32.000 - 900 8,2 % 

Zentrenergänzende Funktionen 49 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 16 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 10 

Vergnügungsstätten 1 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 1 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 1 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 20 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 
Integration 

Mikroräumliche Integration:  
 Einkaufszentrum Neustadt Centrum und Ladenpassage in der Neustädter Passage bilden 

das Nebenzentrum, 

 integriert in umgebenden Geschosswohnungsbau, 

 zentrale Lage im Verdichtungsbereich Neustadt, 

 nach Stadtumbauprozessen in den letzten Jahren aktuell Stabilisierung der 

Bevölkerungsentwicklung  

Versorgungs- 

funktion 

 hohe quantitative Ausstattung des Einzelhandelsangebotes, 

 für Nebenzentrum vergleichsweise hohes städtebauliches Gewicht mit 

Versorgungsfunktion über den Stadtteil hinaus, 

 angesichts der hochverdichteten umliegenden Wohnsiedlungsbereiche funktionsgerechte 

Dimensionierung  
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 weitgehend dem Kaufkraftniveau angepasstes Angebot im niedrig- bis mittelpreisigen 

Segment, 

 Angebote umfasst sämtliche Bedarfsbereiche,  

 überwiegende filialisierte Angebote im Einkaufszentrum  
 

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Real, Aldi, Norma, Medi Max, Helü, Deichmann, Rossmann, Kik, Fielmann, Woolworth, 

 modernes und attraktives Erscheinungsbild der Ankerbetriebe im Einkaufszentrum, 

 z. T. mangelnde zeitgemäße Gestaltung der zweigeschossigen Einkaufspassage 

 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 zentrenergänzende Funktionen mit quantitativ sehr hohen Ausstattungswerten,  

 attraktiver Angebotsmix, 

 hohe Vielzahl an Dienstleistungs-und Gastronomiebetrieben sowie an medizinischen 

Angeboten (GHZ) 
 

   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 eher funktional geprägte architektonische Gestaltung, 

 wesentlicher Frequenzbringer ist vor allem das Neustadt Centrum, 

 zahlreiche Verweilmöglichkeiten im Bereich der Einkaufspassage und innerhalb des 

Einkaufszentrums 
 

Erreichbarkeit  für motorisierten Individualverkehr über die L159 und die L163 sowie großräumig über die 

B80 erreichbar,  

 großflächiges Parkplatzaufkommen (Parkhaus und Parkplatz), 

 gute ÖPNV-Anbindung durch den S-Bahnhof Halle-Neustadt, die Haltestelle „Zentrum 

Neustadt“ (Tram), die Haltestelle „Am Bruchsee“ (Bus)und die Haltestelle „Albert-

Einstein-Straße“ (Bus),  

 gute fußläufige Anbindung  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 Entwicklung der Betriebe rückläufig (-10), 

 Verkaufsfläche nahezu konstant (-3%), 

 keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der strukturprägenden Betriebe, bei den 

marktabgängigen Einzelhandelsbetrieben handelt es sich im Wesentlichen um Fachgeschäfte 

Entwicklungsziele  Beibehaltung der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches, 

 Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebotes, 

 Versorgungsgebiet: Stadtbezirk West und angrenzende Bereiche, 

 Positivraum für Sortimente sämtlicher Bedarfsstufen, der Standort soll sich dabei dem 

Hauptzentrum funktional unterordnen., 

deshalb: Im zentrenrelevanten Bereich mit dem Hauptzentrum abgestimmte Entwicklung, 
Vermeidung der Entstehung von erheblichen Konkurrenzbeziehungen zum höherrangigen Zentrum, 

 Stärkung der Kopplungsbeziehungen zwischen Neustadt Centrum und Neustädter Passage durch 

sich gegenseitig ergänzende Angebote (Einzelhandel, weitere zentrenergänzende Funktionen), 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Bereich der Neustädter Passage durch Sanierung der 

Hochhausscheiben,  
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 Weiterentwicklung des Angebotes des Nahversorgungszentrums sowohl im Einzelhandel als auch 

im Bereich der zentrenergänzenden Funktionen entsprechend des idealtypischen 
Ausstattungskataloges für Nebenzentren (vgl. Kap. 8.4) 

 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NEBENZENTRUM SÜDSTADT 

Räumliche Analyse 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Süd 
Stadtteil: Südstadt 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil Südstadt (Stand: 31.12.2018) 15.603 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 - 15 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 32 29 - 3 2,1 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 18.000 20.000 + 2.200 5,1 % 

Zentrenergänzende Funktionen 17 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 9 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 2 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 1 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 3 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 3 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 
Integration 

Mikroräumliche Integration:  
 integriert in umliegenden verdichteten Geschosswohnungsbau, 

 Einkaufscenter sowie westlicher Bereich mit Fachmärkten bilden das Nebenzentrum, 

 Verkaufsflächenschwerpunkt bildet dabei das östlich gelegene Einkaufscenter  
 

Versorgungs- 

funktion 

 Das diversifizierte Angebot des Zentrums weist eine Versorgungsfunktion über den 

Stadtteil hinaus auf. 

 Angebotsschwerpunkt im kurz- und mittelfristigen Bedarfsbereich,  

 hohes städtebauliches Gewicht, 

 funktionsgerechte Dimensionierung  
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Branchenmix mit Fokus auf kurzfristigen Bedarfsbereich insb. Nahrungs- und 

Genussmittel, vollumfängliches Nahversorgungsangebot (Verbrauchermarkt, 

Lebensmitteldiscounter und Drogeriefachmarkt), 

 überwiegende filialisiertes Angebot, 

 Zielgruppenspezifisches und dem Kaufkraftniveau angepasstes, preisorientiertes bis 

mittelpreisiges Einzelhandelsangebot  

Anker-/ 
Magnetbetriebe 

 Kaufland als großflächiger Ankerbetrieb im Einkaufszentrum, 

 weitere Magnetbetriebe im Einkaufszentrum: Medi Max, Woolworth, Tedi, Kik, dm, 

 im westlichen Teilbereich Lidl, Dänisches Bettenlager und Pfennigpfeifer als 

Magnetbetriebe, 

 insgesamt marktadäquates Erscheinungsbild der Magnetbetriebe  

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 insgesamt vergleichsweise geringe Anzahl an zentrenergänzenden Funktionen, 

 breiter Funktionsmix der zentrenergänzenden Funktionen 

 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 innerhalb des Einkaufscenters funktionelle, zweckmäßige  Gestaltung, geringe 

Aufenthaltsqualität mit wenigen Verweilmöglichkeiten, 

 eher autokundenorientiert gestaltet mit hohem Stellplatzaufkommen, 

 geringe städtebauliche Qualität  
 

Erreichbarkeit  großzügig dimensionierte Stellplatzanlagen (Kaufland-Parkhaus, Lidl-Parkplatz), 

 gute ÖPNV-Anbindung durch den S-Bahnhof „Halle-Südstadt“ und die Tram-Haltestellen 

„Veszpremer Straße“ und „Südstadtring“, seit 2010: Verbesserung des standörtlichen 

ÖPNV-Anschlusses (Stadtbahnprogramm: Zentralhaltestelle Südstadt, 

Angebotssteigerung, weiterer standörtlicher Ausbau des SPNV vorgesehen, Einbindung 

des westlichen Regionalverkehr in die S-Bahn Strecke, 

 fußläufig erreichbar aus dem Nahbereich  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 Entwicklung der Betriebe seit 2010 moderat rückläufig (3 Betriebe marktabgängig), 

 Anstieg der Verkaufsfläche (+2.500 m² (14 %)), 

 Veränderungen strukturprägender Betriebe: Marktabgang eines Aldi Lebensmitteldiscounters, 

eines Reno Schuhfachmarktes und eines Gebrauchtwarenhändlers, Vergrößerung der 

Verkaufsfläche des Kaufland-Verbrauchermarktes, Ansiedlung von Woolworth und Tedi  

Entwicklungsziele  Abgrenzung des Nebenzentrums kann beibehalten werden, 

 Positivraum für Angebote sämtlicher Bedarfsstufen, Versorgungsgebiet: Stadtbezirk Süd, 

 im zentrenrelevanten Bereich mit dem Hauptzentrum abgestimmte Entwicklung,  
 Vermeidung der Entstehung von erheblichen Konkurrenzbeziehungen zum höherrangigen 

Zentrum, 

 restriktiver Umgang mit weiteren Ansiedlungen von Einzelhandelsbetrieben im westlichen 

Bereich des Nebenzentrums, um Funktionsverluste des Einkaufszentrums zu vermeiden, 

 restriktiver Umgang mit strukturprägenden Ansiedlungs-/ Erweiterungsvorhaben (insb. 

zentrenrelevanter Einzelhandel) im Nahbereich zur Sicherung des Einzelhandelsangebotes 
im Nebenzentrum, hierbei insbesondere keine Ansiedlung von jeweils für sich kleinflächigen 

Fachmärkten mit zentrenrelevantem Hauptsortiment in einer Standortgemeinschaft,  
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 Weiterentwicklung des Angebotes des Nahversorgungszentrums sowohl im Einzelhandel 

als auch im Bereich der zentrenergänzenden Funktionen entsprechend des idealtypischen 
Ausstattungskataloges für Nebenzentren (vgl. Kap. 8.4) 

 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM REILECK 

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Nord und Mitte 
Stadtteile: Giebichenstein; Paulusviertel sowie Nördliche Innenstadt 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

Einwohner im Stadtteil (Stand: 30.12.2018) 

Giebichenstein 

Paulusviertel 

Nördliche Innenstadt 

 

10.447 

12.721 

17.685 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 

Giebichenstein 

Paulusviertel 

Nördliche Innenstadt 

 

+ 8 % 

+ 10 % 

+ 8 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 34 36 - 2 2,6 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 1.700 1.700 - 0,4 % 

Zentrenergänzende Funktionen 66 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 24 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 24 

Vergnügungsstätten 1 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 1 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 1 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 15 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 
Integration 

Mikroräumliche Integration:  
 optimale Integration in die umliegende Wohnbebauung, 

 historische Bausubstanz in attraktivem und zum Großteil saniertem Zustand,  

 sternförmiges Nahversorgungszentrum, verdichtete Gründerzeitbebauung im Nahbereich 
 

Versorgungs- 

funktion 

 hinsichtlich des Einzelhandelsangebotes wirkt lediglich der Rossmann-Drogeriefachmarkt 

über den unmittelbaren Nahbereich hinaus, 

 weiteres Angebot übernimmt lediglich für die umgebene Wohnbevölkerung 

Versorgungsfunktionen (Quartiersversorgung),  

 vergleichsweise geringes städtebauliches Gewicht hinsichtlich der Verkaufsfläche, 

 rechtliche Anforderungen an einen zentralen Versorgungsbereich aktuell nicht hinreichend 

erfüllt   
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 
funktion 

 Angebotsschwerpunkt im kurzfristigen Bedarfsbereich, ergänzt durch mittelfristigen  

Bedarfsbereich, 

 Funktionsunterlagerung in gründerzeitlicher Bebauung, 

 hohe Anzahl an Einzelhandelsbetrieben, da jedoch überwiegend kleinteiliger 

Einzelhandelsbesatz vergleichsweise geringes Verkaufsflächengewicht, 

 kein adäquates Lebensmittelangebot für ein Nahversorgungszentren (kein struktur-

prägender Lebensmittelmarkt), südöstlich verorteter Supermarkt zu weit entfernt, um ihn 

in die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches aufzunehmen, 

 insbesondere in Randbereichen kein durchgehender Einzelhandelsbesatz oder Besatz an 

zentrenergänzenden Funktionen  

Anker-/ 
Magnetbetriebe 

 Rossmann als einziger Ankerbetrieb, 

 kein strukturprägender Lebensmittelmarkt, somit rechtliche Anforderungen an einen 

zentralen Versorgungsbereich aktuell nur bedingt erfüllt, 

 jedoch Potenzialfläche für die perspektivische Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf 

dem Gelände des ehemaligen Gravo-Drucks  

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 breites Angebot an zentrenergänzenden Funktionen, 

 ausgeprägtes gastronomisches Angebot mit Imbissen und Restaurants  

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 ansprechende städtebauliche Gestaltung durch Gründerzeitbebauung, 

 durch Verkehrsbelastung (Straßen- und Schienenverkehr) jedoch eingeschränkte 

Aufenthaltsqualität 

 

Erreichbarkeit  Parkmöglichkeiten nur straßenbegleitend, z. B. entlang der Hauptstraße „Reilstraße“, 

daher nicht optimale Parkplatzsituation,  

 aber gute ÖPNV-Anbindung über die Tram-Haltestelle „Reileck“, 

 sehr gute fußläufige Erreichbarkeit von den umliegenden Wohngebieten aus 
 

   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 Entwicklung der Betriebe seit 2010 nahezu konstant,  

 Schließung der Drogerie Rasch, bisher ohne Nachnutzung, 

 Schließung „Zum Schad“ (Gastronomie), bisher ohne Nachnutzung, 

 keine Veränderung der Verkaufsfläche  

Entwicklungsziele  Entwicklung der Potenzialfläche im Bereich des Gravo-Druck-Geländes durch die Ansied-

lung eines Lebensmittelmarktes zur Stärkung des Nahversorgungsangebotes im NVZ, 

 Entwicklung der Baulücke im Bereich Bernburger Straße/Mühlweg zur quantitativen und 

qualitativen Stärkung des Einzelhandelsangebotes,  

 Sicherung der Einzelhandelsstrukturen, insbesondere der kleinteiligen 
Einzelhandelsgeschäfte als Funktionsunterlagerung,  

 Weiterentwicklung des Angebotes des Nahversorgungszentrums sowohl im Einzelhandel 

als auch im Bereich der zentrenergänzenden Funktionen entsprechend des idealtypischen 

Ausstattungskataloges für Nahversorgungszentren (vgl. Kap. 8.4)  

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM BÜSCHDORF 

Räumliche Analyse 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Ost 
Stadtteil: Büschdorf 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil Büschdorf (Stand: 31.12.2018) 4.500 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 + 6 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 12 15 + 3 1,1 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 2.600 4.000 + 1.400 1,0 % 

Zentrenergänzende Funktionen 5 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 3 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 0 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 1 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 0 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 1 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 

 



 

Zentrenkonzept 82 
 

Räumliche Analyse 

Räumliche 
Integration 

Mikroräumliche Integration: 

 städtebaulich integriert in die umgebende Wohnbebauung (überwiegend 

Einfamilienhäuser) 

 

Versorgungs- 

funktion 

 Versorgungsbereich übernimmt Versorgungsfunktionen für die umgebenden 

Siedlungsbereiche (Büschdorf, Reideburg) und Stadtviertel im nordöstlichen Stadtgebiet, 

 Standort wirkt somit deutlich über den unmittelbaren Nahbereich hinaus, 

 funktionsgerechte Dimensionierung des Einzelhandelsbesatzes 

  
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Angebotsschwerpunkt im kurzfristigen Bedarfsbereich, 

 ergänzendes Angebot in den weiteren Bedarfsstufen im Sinne eines erweiterten 

Grundbedarfs, 

 geringe Anzahl an Leerständen 

  

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Vollsortimenter als stark frequentierter Magnetbetrieb, 

 außerdem Drogeriefachmarkt mit einer deutlich über den Nahbereich hinaus reichenden 

Versorgungsfunktion, 

 weitere Fachmärkte mit einer gewissen Magnetfunktion: Textilfachmarkt und 

Sonderpostenfachmarkt  

Zentrenergänzende 
Funktionen 

 vergleichsweise geringe Ausstattung an zentrenergänzenden Funktionen, 

 insb. Fokus auf einzelhandelsnahe Dienstleistungsbetriebe  

 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 Nahversorgungszentrum überwiegend geprägt durch eine moderne, jedoch funktionale 

Bebauung, 

 geringe Aufenthaltsqualität,  

 fehlende Verweilmöglichkeiten, 

 Querungsmöglichkeiten der starkbefahrenen Delitzscher Straße (L165) durch 

Lichtsignalanlagen gegeben 

   

Erreichbarkeit  sehr gute Erreichbarkeit für den MIV über die Delitzscher Straße, 

 ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden, 

 leistungsfähige Anbindung an den ÖPNV über die Haltestelle Bitterfelder Straße 

(Straßenbahnlinie 7) vorhanden 
 

   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 deutlich positive Entwicklung der Betriebe seit 2010 durch Entwicklung eines 

Fachmarktkomplexes (+25%), 

 Marktabgang eines Lebensmitteldiscounters, 

 signifikanter Zuwachs in der Verkaufsfläche (+54%) 

Entwicklungsziele  Die Abgrenzung des Nahversorgungszentrums kann beibehalten werden. 

 Langfristige Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebotes im 

Nahversorgungszentrum zur Sicherstellung der verbrauchernahen Nahversorgung in 

Büschdorf sowie den nicht optimal versorgten Stadtvierteln insbesondere im Norden und 

Osten des Stadtbezirks (vgl. Aussagen Kap. 9.3.3 (Nahversorgungskonzept)), 

 Weiterentwicklung des Angebotes des Nahversorgungszentrums sowohl im Einzelhandel 

als auch im Bereich der zentrenergänzenden Funktionen entsprechend des idealtypischen 

Ausstattungskataloges für Nahversorgungszentren (vgl. Kap. 8.4), 

 hier insbesondere: Stärkung des Angebotes im Bereich Dienstleistungen, 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Verweilmöglichkeiten 

  
 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM SILBERHÖHE 

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Süd 
Stadtteil: Silberhöhe 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil Silberhöhe (Stand: 31.12.2018) 12.667 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 - 9 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 21 19 - 2 1,4 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 2.300 3.000 + 700 0,8 % 

Zentrenergänzende Funktionen 32 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 9 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 3 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 3 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 1 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 19 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 

 



 

Zentrenkonzept 84 
 

Räumliche Analyse 

Räumliche 
Integration 

Mikroräumliche Integration: 
 städtebaulich integriert in umgebende Wohnbebauung, 

 Nahbereich geprägt von Geschosswohnungsbau (verdichtete Wohnbebauung), 

 Nahversorgungszentrum bestehend aus mehreren Gebäudekomplexen 
 

Versorgungs- 

funktion 

 Versorgungsfunktion für umliegende Wohnsiedlungsbereiche sowie die angrenzenden 

Ortslagen, 

 für ein Nahversorgungszentrum funktionsgerechte Verkaufsflächendimensionierung 

 
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Angebotsschwerpunkt insbesondere im Bereich der Nahrungs- und Genussmittel sowie im 

sonstigen kurzfristigen Bedarfsbereich, 

 neben strukturprägenden Lebensmittelmärkten ergänzend kleinteiliger 

Einzelhandelsbesatz, 

 Angebote eher discountorientiert und mittelpreisig, auf ein geringes Kaufkraftniveau 

ausgerichtet  

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Vollsortimenter und Lebensmitteldiscounter als Magnetbetriebe,  

 marktadäquate Dimensionierung der Magnetbetriebe, 

 Marktauftritt des Edeka-Supermarktes jedoch nicht mehr zeitgemäß 

 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 hohe quantitative Ausstattung an zentrenergänzenden Funktionen, 

 breiter Angebotsmix an zentrenergänzenden Funktionen 

 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 erschwerte Querungsmöglichkeiten der Wilhelm-von-Klewitz-Straße durch 

Straßenbahntrasse, 

 geringe Aufenthaltsqualität, eher funktionale Einkaufsatmosphäre somit insgesamt 

fehlende Verweilqualität, 

 insgesamt Modernisierungsbedarf und geringe Aufenthaltsqualität   

Erreichbarkeit  gute Parksituation; großzügig dimensionierte Stellplatzanlagen an der „Wittenberger 

Straße“, 

 optimale ÖPNV-Anbindung über den S-Bahnhof und Tram/Bus-Haltestelle „Halle-

Silberhöhe“ und die Tram/Bus-Haltestelle „Gustav-Staude-Straße“, insbesondere die 

Tram- und Bushaltestellen üben am Standort eine Frequenzbringerfunktion aus. Weiterer 

Ausbau des SPNV vorgesehen, dabei Einbindung des westlichen Regionalverkehrs in die S-

Bahnstrecke, 

 von den umliegenden Wohngebieten aus fußläufig gut erreichbar  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 leicht rückläufige Entwicklung der Betriebsanzahl bei steigender Verkaufsfläche, die steigende 

Verkaufsfläche ist insbesondere auf die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters 

zurückzuführen 

Entwicklungsziele  Weiterentwicklung des Angebotes des Nahversorgungszentrums sowohl im Einzelhandel 

als auch im Bereich der zentrenergänzenden Funktionen entsprechend des idealtypischen 

Ausstattungskataloges für Nahversorgungszentren (vgl. Kap. 8.4), 

 zu diesem Zweck wird die Abgrenzung des Nahversorgungszentrums um eine 

Potenzialfläche nördlich des Netto-Lebensmitteldiscounters erweitert, 

 Sicherung des leistungsfähigen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebotes am Standort 

insbesondere vor dem Hintergrund der prognostizierten Einwohnerrückgänge, deshalb 

kritische Prüfung von Ansiedlungen und Verkaufsflächenerweiterungen von 

Lebensmittelmärkten insbesondere im direkten Umfeld des Nahversorgungszentrums, 

Fokus hierbei: Langfristig die Zukunftsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches 

erhalten, 

 langfristige Sicherung eines frequenzerzeugenden Magnetbetriebes im Zentrumsbereich 

östlich der Wilhelm-von-Klewiz-Straße, um die für den Erhalt des kleinteiligen  
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Einzelhandelsbesatzes notwendige Frequentierung langfristig zu sichern und mögliche 

Leerständen/trading-down-Tendenzen zu vermeiden, 
 Aufwertung der Aufenthaltsqualität sowie der Einkaufsatmosphäre 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM DIESTERWEGSTRAẞE 

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Süd 
Stadtteil: Südstadt 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil Südstadt (Stand: 31.12.2018) 15.603 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027  - 15 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 10 6 - 4 0,4 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 2.000 1.300 - 700 0,3 % 

Zentrenergänzende Funktionen 5 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 3 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 1 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 0 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 1 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 0 
  

Städtebauliche Analyse 

   

 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 
Integration 

Mikroräumliche Integration:  

 städtebaulich integrierter Standortbereich, Einbettung in Wohnbebauung,  

 im Nahbereich überwiegend Geschosswohnungsbau 

 
 

Versorgungs- 

funktion 

 kompaktes Nahversorgungszentrum, 

 Versorgungsfunktion für umliegende Siedlungsbereiche (Stadtviertel Gesundbrunnen 

sowie die nördliche Südstadt,  

 geringes städtebauliches Gewicht und fehlende funktionsgerechte Dimensionierung des 

Einzelhandelsangebotes, 

 geringe Diversifikation des Angebotes  

   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Anforderung an ein Nahversorgungszentrum bedingt erfüllt, Angebot wirkt nur 

eingeschränkt über den unmittelbaren Nahbereich hinaus, 

 insgesamt geringe Betriebsanzahl und Verkaufsflächendimensionierung, 

 dominierendes Angebot im kurzfristigen Bedarfsbereich, 

 hoher Anteil an Leerständen  

Anker-/ 
Magnetbetriebe 

 Edeka als einziger Ankerbetrieb, 

 Magnetbetrieb ist jedoch hinsichtlich seines Marktauftritts als nicht mehr zeitgemäß 

einzustufen 

 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 vergleichsweise geringe Anzahl an zentrenergänzenden Funktionen,  

 überwiegend dienstleistungsorientierte zentrenergänzende Funktionen 

 

 

   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 geringe Aufenthaltsqualität und Einkaufsatmosphäre u.a. durch wenig ansprechende 

Gestaltung des Nahversorgungszentrums sowie aufgrund der erhöhten 

Leerstandssituation, 

 unattraktive städtebauliche Gestaltung  

  

Erreichbarkeit  Parkmöglichkeiten nur straßenbegleitend entlang der „Diesterwegstraße“ und 

„Kattowitzer Straße“, 

 keine großzügig dimensionierten Stellplatzangebote, 

 ÖPNV-Anbindung erfolgt durch die Tram/Bus-Haltestelle „Diesterwegstraße“ (Tram-Linie 

1, Bus Linie 26), bis 2022 weiterer Ausbau des ÖPNV vorgesehen (Erweiterung um 

Anbindung Pfingstanger mit neuer 3. Linie, Bus Linie 23), 

 fußläufig gute Erreichbarkeit  

   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 Rückgang der Betriebe bei geringem Ausgangsniveau (-4), 

 Verkaufsfläche ebenfalls deutlich rückläufig, bei geringem Ausgangsniveau, 

 wesentliche Veränderungen: Insolvenzbedingter Marktabgang eines Schlecker-

Drogeriefachmarktes, Rückgang der Anzahl an Fachgeschäften und Lebensmittelhandwerkern  

Entwicklungsziele  Abgrenzung des Nahversorgungszentrums kann beibehalten werden. 

 Sicherung und Stärkung der Einzelhandelsfunktion des Standortes. 

 Quantitative und qualitative Aufwertung des Einzelhandelsangebotes und der 

zentrenergänzenden Funktionen anhand Ausstattungskataloges für 

Nahversorgungszentren. 

 Insbesondere: kurz- bis mittelfristige Entwicklung der Potenzialflächen, Ansiedlung 

weiterer Magnetbetriebe (Lebensmitteldiscounter/Drogeriefachmarkt). 

 Deutliche Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Verbesserung der Einkaufsatmosphäre 

notwendig.  

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM VOGELWEIDE 

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Süd 
Stadtteile: Gesundbrunnen und Damaschkestraße 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil (Stand: 31.12.2018) 

Gesundbrunnen 

Damaschkestraße 

 

10.009 

8.522 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 

Gesundbrunnen 

Damaschkestraße 

 

- 3 % 

- 1 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 8 8  0 0,6 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 1.300 1.600 + 300 0,4 % 

Zentrenergänzende Funktionen 6 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 3 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 1 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 0 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 0 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 2 
  

Städtebauliche Analyse 

   

 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 

Integration 

Mikroräumliche Integration:  
 Einzelhandelsbesatz optimal städtebaulich integriert in umgebende Wohnbebauung, 

 Wohnbebauung des Nahbereiches überwiegend geprägt durch Geschosswohnungsbau 

sowie Einfamilienhäuser, 

 gewisse Trennwirkung durch die Straßen Vogelweide und Damaschkestraße gegeben, 

durch Lichtsignalanlagen Querung jedoch für Fußgänger möglich  

  

Versorgungs- 

funktion 

 Versorgungsfunktion für umgebene Siedlungsbereiche, Angebot wirkt bislang nur 

eingeschränkt über den unmittelbaren Nahbereich hinaus, 

 vergleichsweise geringe Verkaufsflächendimensionierung, daraus resultierend geringes 

städtebauliches Gewicht 

  

   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Angebot überwiegend auf den kurzfristigen Bedarfsbereich ausgerichtet, 

 geringe Einzelhandelsdichte südlich der Damaschkestraße/Vogelweide, hier jedoch 

Magnetbetrieb in Form des Edeka-Vollsortimenters verortet, 

 entlang der Elsa-Brandström-Straße kleinteiliger Einzelhandelsbesatz und 

zentrenergänzende Funktionen, 

 regelmößiger Wochenmarkt mit Frischwaren  (mittwochs, donnerstags, freitags), 

insgesamt 15 Stände  

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Edeka als einziger Magnetbetrieb, 

 Magnetbetrieb ist deutlich modernisiert worden und stellt sich nun als marktadäquat dar 

 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 attraktiver Angebotsmix im Dienstleistungssektor, Schwerpunkt im Bereich 

Ärzte/medizinische Angebote (Zahnärzte, Ärztehaus, Zahntechnik), 

 zentrenergänzende Funktionen ausschließlich entlang der Elsa-Brändström-Straße 

verortet 

  

   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 geringe Aufenthaltsqualität und wenig ansprechende Gestaltung,  

 geringe Einkaufsatmosphäre, 

 Straßenbahn- und Autoverkehr der Vogelweide erschwert die Etablierung einer Lauflage 

zwischen Edeka als Frequenzbringer sowie den weiteren Einzelhandelsangeboten nördlich 

der Damaschkestraße/Vogelweide, jedoch Lichtsignalanlage zur Querung gegeben  

Erreichbarkeit  Erreichbarkeit für den MIV innerstädtisch über die Vogelweide, Elsa-Brändström-Straße 

sowie die Damaschkestraße, 

 ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden, 

 optimale ÖPNV-Anbindung über die Haltestelle „Vogelweide“ durch die Linien 2, 3, 16 und 8 

sowie die Buslinie 26, 

 fußläufig gute Erreichbarkeit   

   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 konstante Entwicklung der Betriebe seit 2010, 

 leichter Zuwachs in der Verkaufsfläche (+23%) durch Modernisierung des Vollsortimenters 

Entwicklungsziele  Abgrenzung des Nahversorgungszentrums kann beihalten werden, 

 das Einzelhandelsangebot am Standortbereich erfüllt aktuell nur bedingt die rechtlichen 

Kriterien an einen zentralen Versorgungsbereich, Entwicklungszielstellung sollte somit die 

Sicherung und Stärkung der Einzelhandelsfunktion des Standortes sein, 

 vorrangig hierbei: Ansiedlung weiterer Magnetbetriebe (Lebensmitteldiscounter/ 

Drogeriefachmarkt).  

 darüber hinaus: Aufwertung des weiteren Angebotes anhand des Ausstattungskataloges 

für Nahversorgungszentren, 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Verbesserung der Einkaufsatmosphäre  
 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM AMMENDORF  

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Süd 
Stadtteile: Ortslage Ammendorf / Beesen 

  

Funktionale Analyse* Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil (Stand: 31.12.2018) 

Ammendorf/Beesen 

 
7.001 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 - 13,1 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18* Differenz anteilig** 

Anzahl der Betriebe 9 7 - 2 0,5 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 1.900 
1.200 

(+3.500) 

- 700 

(+2.800) 

0,3 % 

(1,2 %) 

Zentrenergänzende Funktionen 12 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 7 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 3 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 0 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 0 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 2 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + Handel (2018); Fotos 
Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * ohne neuentwickelte Einzelhandelsnutzungen östlich 
der Merseburger Straße, da zum Zeitpunkt der Bestandserhebungen noch nicht realisiert und unklare Nutzung des 3. Baukörpers, ** anteilig bezogen auf 
Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 
Integration 

Mikroräumliche Integration:  
 Integration in die Bebauungsstruktur, Umgebung überwiegend durch Gewerbe, Wohnen 

und Einzelhandel geprägt, 

 umliegende Wohnbebauung geprägt durch mehrgeschossige Wohnhäuser  
 

Versorgungs- 

funktion 

 deutliche Steigerung der Verkaufsflächenausstattung durch Neuentwicklung von 

Einzelhandelsnutzungen östlich der Merseburger Straße, 

 Versorgungsfunktion für die umliegenden Siedlungsbereiche v.a. die Ortslagen 

Ammendorf/Beesen und Radewell/Osendorf,  

 für die Versorgungsfunktion infolge der Neuentwicklung (u. a. REWE und Rossmann 

östlich der Merseburger Straße) angemessenes städtebauliches Gewicht  
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Anforderung an Nahversorgungszentrum durch Stärkung der Einzelhandelsfunktion 

erfüllt, 

 angemessene Verkaufsflächendimensionierung, 

 Angebot insb. auf den kurzfristigen Bedarfsbereich ausgerichtet, ergänzt durch Angebote 

der mittelfristigen Bedarfsstufe (bspw. Kik)  

Anker-/ 
Magnetbetriebe 

 REWE, Aldi und Rossmann als Magnetbetriebe, 

 vollumfängliches Nahversorgungsangebot (Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, 

Drogeriefachmarkt) 

 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 geringe quantitative Ausstattung an zentrenergänzenden Funktionen, 

 Fokus auf Gastronomie 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 überwiegend funktionale Bebauung, 

 neuentwickeltes, funktionell gestaltetes Fachmarktzentrum auf dem Gelände des 

ehemaligen Straßenbahndepots, 

 durch Verkehrsbelastung der Merseburger Straße vergleichsweise geringe 

Aufenthaltsqualität, 

 funktionale Verbindung des Standortbereichs Aldi mit dem neuentwickelten 

Fachmarktzentrum durch die Merseburger Straße nicht optimal, zwischen beiden 

Standortbereichen nur bedingt Entwicklung einer Lauflage möglich  

Erreichbarkeit  Erreichbarkeit für den motorisierten Individualverkehr überörtlich und innerstädtisch über 

die Merseburger Straße optimal gegeben,  

 Parkplatzsituation am Standort ausreichend (Stellplatz Aldi/ Kik, Kundenparkplätze der 

Neuansiedlungen), 

 direkte ÖPNV-Anbindung über die Bus- und Bahnhaltestelle „Kurt-Wüsteneck-Straße“ 

gegeben,  

 barrierefreie fußläufige Erreichbarkeit ist aus der Umgebung möglich, jedoch Merseburger 

Straße mit einer gewissen Barrierewirkung  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2006 

 größere Veränderung: Marktabgang Fressnapf, 

 Steigerung der Betriebsanzahl und deutliche Steigerung der Verkaufsflächen durch Realisierung 

des Fachmarktzentrums östlich der Merseburger Straße 

Entwicklungsziele  Abgrenzung des Nahversorgungszentrums kann beibehalten werden. 

 Sicherung des vollumfänglichen Nahversorgungsangebotes  

 Stärkung der Kopplungsbeziehung zwischen dem Fachmarktzentrum östlich der 

Merseburger Straße und dem Aldi-Standort durch sich ergänzende Angebote (Einzelhandel 

oder zentrenergänzende Funktionen), 

 Weiterentwicklung des Angebotes des Nahversorgungszentrums insbesondere im Bereich 

der zentrenergänzenden Funktionen entsprechend des idealtypischen 

Ausstattungskataloges für Nahversorgungszentren (vgl. nachfolgende Ausführungen)  

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM BEESENER STRAẞE   

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Süd 
Stadtteil: Lutherplatz / Thüringer Bhf. und Gesundbrunnen 

   

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil (Stand: 31.12.2018) 

Lutherplatz / Thüringer Bhf. 

Gesundbrunnen 

 

9.333 

10.009 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 

Lutherplatz / Thüringer Bhf. 

Gesundbrunnen 

 

+6 % 

-3 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 8 8 0 0,6 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 2.600 2.600 0 0,7 % 

Zentrenergänzende Funktionen 16 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 6 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 7 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 0 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 1 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 2 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 

Integration 

Mikroräumliche Integration:  

 Standortbereich mit unmittelbarem funktionalem Bezug zur Wohnbebauung 

(insbesondere im Süden), nördlich angrenzender Bereich geprägt durch 

Berufsförderungswerk für Blinde und Sehbehinderte sowie Pflegeeinrichtungen und 

betreutes Wohnen, nordöstlicher Bereich überwiegend gewerblich geprägt, 

 im Nahbereich überwiegend Geschosswohnungsbau  

Versorgungs- 

funktion 

 Versorgungsfunktion für umliegende Siedlungsbereiche insb. Lutherviertel und 

Gesundbrunnen, 

 Standort profitiert von der Nähe zu gewerblichen Einrichtungen (bspw. KSB) und den 

daraus resultierenden Pendlerströmen 
 

   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Angebot überwiegend ausgerichtet auf den kurzfristigen Bedarf, 

 mit zwei Lebensmitteldiscountern, einem Drogeriefachmarkt sowie ergänzenden 

Angeboten (bspw. Getränkemarkt, Lebensmittelhandwerk) umfängliches 

Nahversorgungsangebot 
 

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Aldi, Netto, Rossmann, 

 Duplizierung des Betriebstypus Lebensmitteldiscounter, kein Vollsortimenter am Standort 

verortet, 

 funktionsgerecht dimensionierter Drogeriefachmarkt  
 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 breites Angebot an zentrenergänzenden Funktionen,  

 Schwerpunkt überwiegend bei ladenähnlichen Dienstleistungen, medizinischen 

Dienstleistungen sowie gastronomischen Angeboten  

 
 

   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 im südlichen Bereich überwiegend Einzelhandelsbesatz als Funktionsunterlagerung, 

Funktionsmix aus Wohnen, Dienstleistungen sowie Einzelhandel, Lebensmitteldiscounter 

befinden sich in funktional gestalteten Zweckbauten, 

 gewisse Trennwirkung durch die Beesener Straße (Autoverkehr, Straßenbahn) 
 

Erreichbarkeit  Standort für motorisierten Individualverkehr über die Beesener Straße gut erreichbar,  

 großzügiges Parkplatzangebot durch die Kundenparkplätze von Lebensmitteldiscountern 

sowie den Parkplätzen vor der Getränkequelle, 

 durch die Bus- und Bahnhaltestelle „Robert-Koch-Straße‘‘ gute ÖPNV-Anbindung (Tram-

Linie 3, 8, 16, Buslinie 26), 

 gute fußläufige Erreichbarkeit von den umliegenden Wohnbereichen aus  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 Entwicklung der Betriebe und der Verkaufsfläche ist konstant 

  

Entwicklungsziele  Die Abgrenzung des Nahversorgungszentrums ist der vorstehenden Karte zu entnehmen. 

 Weiterentwicklung des Angebotes des Nahversorgungszentrums vor allem im Bereich der 

zentrenergänzenden Funktionen entsprechend des idealtypischen Ausstattungskataloges für 

Nahversorgungszentren (vgl. Kap. 8.4), 

 Sicherung der Versorgungsfunktion durch funktionsgerechte Verkaufsflächendimensionierung 

der Magnetbetriebe, hierbei müssen negative Auswirkungen auf den Bestand und die 

Entwicklung der benachbarten zentralen Versorgungsbereiche (insb. Vogelweide und 

Diesterwegstraße) sowie auf die Nahversorgungssituation ausgeschlossen werden können, 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität  
 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM HUBERTUSPLATZ 

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: West 
Stadtteile: Kröllwitz und Heide-Süd 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

Einwohner im Stadtteil (Stand: 31.12.2018) 

Kröllwitz 

Heide-Süd 

 

5.286 

4.523 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 

Kröllwitz 

Heide-Süd 

 

+ 3 % 

+ 4 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 3 7 + 4 0,5 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 600 1.900 + 1.315 0,5 % 

Zentrenergänzende Funktionen 6 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 3 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 3 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 0 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 0 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 1 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 

Integration 

Mikroräumliche Integration:  

 städtebaulich integrierter Standort, 

 umliegende Wohnbebauung überwiegend freistehende Ein- bis Mehrfamilienhäuser, 

 direkte Nachbarschaft zu Forschungseinrichtungen, Technologie-Park und dem 

Universitätsklinikum  

Versorgungs- 

funktion 

 Nahversorgungsfunktion für Heide-Süd und Kröllwitz sowie für Berufstätige, Studenten 

oder Besucher des Universitätsklinikums oder der Forschungseinrichtungen 

 
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Angebot insbesondere auf kurzfristigen Bedarfsbereich ausgerichtet, 

 vergleichsweise geringe Einzelhandelsdichte sowie geringes städtebauliches Gewicht 

hinsichtlich der Verkaufsfläche, 

 preisorientiertes Angebot 

  

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Lebensmitteldiscounter Netto und NP fungieren als Magnetbetriebe, ergänzt durch 

kleinteiligen Einzelhandelsbesatz, 

 Angebotsduplizierung im Bereich des Betriebstypus Lebensmitteldiscounter, 

 fehlender Lebensmittelvollsortimenter und Drogeriefachmarkt 
 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 vergleichsweise geringe Ausstattung, außerhalb des Zentrums, jedoch hohe Dichte an 

zentrenergänzenden Funktionen durch Unicampus, 

 innerhalb: überwiegend Dienstleistungs- und Gastronomieangebote 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 sehr hohe Frequentierung durch hohe Arbeitsplatzzentralität (Uni-Campus, 

Universitätsklinikum sowie den Technologiepark Weinberg Campus),  

 aufgelockerte, der umgebenden Wohnbebauung angepasste Bebauungsstruktur, 

 durch Verkehrsbelastung mäßige Aufenthaltsqualität, 

 unmittelbar westlich an den NP-Standort angrenzend: untergenutzte Fläche als 

Potenzialfläche, 

 Hubertusplatz mit seiner ÖPNV-Haltestelle als Scharnier zwischen Universitätsklinikum 

und Universitätskomplex  

Erreichbarkeit  innerstädtisch und überörtlich über die Heideallee sowie Brandbergweg optimal für den 

MIV erreichbar, angemessenes Angebot an Stellplätzen, 

 ÖPNV-Anbindung erfolgt über die Haltestelle Heide-Universitätsklinikum mit den 

Straßenbahnlinien 4 und 5 sowie über die Buslinien 34 und 36, 

 fußläufige Erreichbarkeit optimal gegeben  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 deutlicher Zuwachs der Anzahl der Betriebe und der Verkaufsfläche durch Realisierung von 

Planungen rund um den Netto-Lebensmitteldiscounter  

Entwicklungsziele  Die Abgrenzung des Nahversorgungszentrums kann beibehalten werden. 

 Aufwertung des Angebotes (Einzelhandel und zentrenergänzenden Funktionen) 

entsprechend des idealtypischen Ausstattungskataloges für Nahversorgungszentren, 

 Schwerpunkt hierbei: Betriebstypendiversifizierung im Lebensmittelsegment, Aufwertung 

des Nahversorgungsangebotes, 

 Entwicklung der westlich des NP gelegenen Potenzialfläche bspw. durch Ansiedlung eines 

Drogeriefachmarktes oder Umwidmung des Lebensmitteldiscounters in einen 

Vollsortimenter, 

 Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der Verweilmöglichkeiten 

  
 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM HEIDE-NORD (HEIDERINGPASSAGE) 

Räumliche Analyse 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: West 
Stadtteile: Heide Nord/ Blumenau 

  

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil (Stand: 31.12.2018) 

Heide Nord/ Blumenau 

 

5.871 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 - 10 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 15 13 - 2 0,9 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 3.400 3.300 - 100 0,8 % 

Zentrenergänzende Funktionen 16 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 6 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 4 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 1 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 1 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 4 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 

Integration 

Mikroräumliche Integration:  

 städtebaulich integrierte Lage im 1. Wohnkomplex des Stadtviertels Heide-

Nord/Blumenau, 

 Umgebungsnutzung überwiegend Wohnbebauung (Plattenbauten, in der weiteren 

Umgebung Ein- und Mehrfamilienhäuser), Altersheim, Kindergarten, Schule, 

Sportplatz/Sporthalle, 

 im östlichen Bereich (in Geschosswohnungsbau eingebettet) aktuell Potenzialfläche (ggf.: 

Verlagerung des EDEKA-Vollsortimenters)  

Versorgungs- 

funktion 

 Nahversorgungsfunktion Heide-Nord, Blumenau sowie Lettin und Dölau, 

 Versorgungsfunktion somit deutlich über den unmittelbaren Nahbereich hinaus 

(insbesondere im Segment Lebensmittelvollsortimenter, da am Standort der einzige 

Vollsortimenter im nördlichen Bereich des Stadtbezirks West verortet ist), 

 umfängliches Angebot im Bereich Lebensmittel sowie erweiterter Grundbedarf, jedoch 

kein Drogeriemarkt seit der Schließung einer Schlecker-Filiale   
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 für Versorgungsfunktion angemessener Branchenmix mit Fokus auf Nahrungs- und 

Genussmittel sowie erweitertem Grundbedarf, 

 Ladenpassage mit hoher Einzelhandelsdichte, aber vereinzelten Leerständen (insgesamt 

4), 

 Einzelhandelsstandort sowohl auf die fußläufige Versorgung der Bevölkerung als auch auf 

autoorientierte Kunden ausgerichtet (entsprechend des Versorgungsauftrages auch für 

siedlungsräumlich abgesetzte Ortsteile)  

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 EDEKA-Neukauf als Lebensmittelvollsortimenter und Norma als Lebensmitteldiscounter 

(umfängliches Lebensmittelangebot), 

 jedoch: deutlich unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung der beiden 

Lebensmittelmärkte 
 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 breites Angebot an zentrenergänzenden Funktionen, 

 Fokus auf Dienstleistungen und medizinischen Angeboten (Ärztehaus) 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 teilüberdachte Einkaufspassage mit geringer Aufenthaltsqualität, bandförmige 

Anordnung der Geschäfte innerhalb der Passage, bislang Konzentration des Angebotes 

auf Heideringpassage, 

 eher funktionelle Gestaltung, 

 Frequentierung und Einkaufsatmosphäre durch Einkaufspassagen-Charakter vorhanden, 

jedoch geringe Aufenthaltsqualität  

Erreichbarkeit  gute Erreichbarkeit über die K2127, 

 ausreichend Stellplätze für den ruhenden Verkehr (oberirdisch/unterirdisch), 

 ÖPNV-Anbindung über die Bushaltestellen „Heideringpassage‘‘ und „Blumenau‘‘ (Bus 

21+22), 

 fußläufige Erreichbarkeit aus dem Nahbereich optimal gegeben  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 leichter Rückgang der Anzahl der Betriebe (-2), weitgehende Konstanz der 

Verkaufsfläche, 

 strukturprägende Veränderung: Insolvenzbedingter Marktabgang einer Schlecker-

Drogeriefiliale 

Entwicklungsziel  Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebotes (bspw. durch 

Anpassung der deutlich unterdurchschnittlichen Verkaufsflächen der 

Lebensmittelmärkte), 

 In dem Zusammenhang geplant: Verlagerung des Edeka-Supermarktes auf eine 

östlich angrenzende Potenzialfläche am Netzweg; Erweiterung des zentralen 

Versorgungsbereiches um die Vorhabenfläche (s.o. Karte: schraffierte Fläche), 

 Adäquate Nachnutzung der Geschäftsflächen des bestehenden Edeka-Marktes 

bspw. durch einen Lebensmitteldiscounter mit marktadäquater  
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Verkaufsflächendimensionierung (durch Verlagerung des bestehenden 

Lebensmitteldiscounters oder Neuansiedlung), 

 Attraktivitätssteigerung durch Schaffung von Verweilmöglichkeiten sowie durch 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität, 

 Darüber hinaus: Aufwertung des Angebotes (Einzelhandel, zentrenergänzende 

Funktionen, städtebauliche Aspekte) entsprechend des idealtypischen 

Ausstattungskataloges für Nahversorgungszentren 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM AM TREFF 

Räumliche Analyse 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: West 
Stadtteil: Südliche Neustadt 

   

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil (Stand: 31.12.2018) 

Südliche Neustadt  

 

15.512 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 -6 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 14 3 - 11 0,2 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 3.890 360 - 3.530 0,01 % 

Zentrenergänzende Funktionen 5 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 1 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 1 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 0 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 0 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 3 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 

Integration 

Mikroräumliche Integration:  

 optimal in Wohnbebauung eingebettet, 

 Nahbereich überwiegend geprägt durch verdichteten Geschosswohnungsbau 

(Plattenbauten) 
 

Versorgungs- 

funktion 

 durch Umstrukturierungsmaßnahmen: aktuell am Planstandort nur kleinteiliger 

Einzelhandelsbesatz (Apotheke, Kiosk, orient. Lebensmittel) vorhanden, kein größerer 

Magnetbetrieb am Standort verortet, der über den unmittelbaren Nahbereich hinauswirkt 

 
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 Angebot zum Zeitpunkt der Bestandserhebung durch Umstrukturierungsmaßnahmen und 

Planvorhaben deutlich eingeschränkt, dadurch geringe Anzahl an Betrieben und geringe 

Verkaufsflächendimensionierung, 

 auf der bestehenden geringen Verkaufsfläche werden nur Waren des kurzfristigen 

Bedarfs angeboten, 

 rechtliche Anforderung an Nahversorgungszentren werden zurzeit nicht erfüllt  

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 keine Ankerbetriebe vorhanden, 

 jedoch aktuell Planvorhaben im Bau: u. a. ein Vollsortimenter, ein Lebensmitteldiscounter 

sowie ein Drogeriefachmarkt und ein Bekleidungsfachmarkt, 

 es wird somit kurzfristig ein diversifiziertes und vollumfängliches Nahversorgungsangebot 

am Standort vorhanden sein  

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 zentrenergänzende Funktionen überwiegend auf medizinische Angebote sowie 

ladenähnliche Dienstleistungen beschränkt 

 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 z.Z. geringe Aufenthaltsqualität und wenig ansprechende Gestaltung, Gebäude funktional 

gestaltet,  

 fehlende Verweilmöglichkeiten und geringe Aufenthaltsqualität 

 

Erreichbarkeit  der Standort ist für den motorisierten Individualverkehr über die Richard-Paulick-Straße 

gut erreichbar,  

 in Folge der momentanen Baumaßnahmen für die Realisierung des genehmigten 

Vorhabens existieren Parkplatzmöglichkeiten lediglich straßenbegleitend um den 

zentralen Versorgungsbereich, 

 gute ÖPNV-Anbindung durch die Bushaltestelle „Kastanienallee‘‘ sowie Haltestelle  

„Zentrum Neustadt‘‘, 

 optimale fußläufige Erreichbarkeit aus den umliegenden Wohngebieten gegeben  
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 bedingt durch Abrisse für die aktuellen Bauvorhaben deutlicher Rückgang der Anzahl der 

Betriebe und der Verkaufsfläche,  

 strukturprägende Marktabgänge: Aldi-Lebensmitteldiscounter, Pro Cent Fachmarkt und 

Schlecker-Drogeriefiliale. 

Entwicklungsziele  Bestandssituation am Standortbereich erfüllt gegenwärtig nicht die Kriterien eines 

zentralen Versorgungsbereiches.  

 Aufgrund der bereits genehmigten Planvorhaben (u. a. Ansiedlung eines Vollsortimenters, 

eines Lebensmitteldiscounters, eines Drogeriemarkts und eines Bekleidungsgeschäftes) 

werden jedoch kurzfristig die rechtlichen Anforderungen an einen zentralen 

Versorgungsbereich im hinreichenden Maße erfüllt, das Verkaufsflächengewicht wird mit 

rd. 3.700 m² zusätzlicher Verkaufsfläche erheblich gesteigert. 

 Deshalb: Ausweisung des Standortes als Nahversorgungszentrum, damit verbunden 

Entwicklungsempfehlungen. 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Etablierung von Verweilmöglichkeiten. 

 Aufwertung des Angebotes in Bereich der zentrenergänzenden Funktionen entsprechend 

des idealtypischen Ausstattungskataloges für Nahversorgungszentren.  
 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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NAHVERSORGUNGSZENTRUM SAALE-CENTER 

Räumliche Analyse 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: West 
Stadtteil: Südliche Neustadt 

   

Funktionale Analyse Bevölkerungsstruktur  

 

Einwohner im Stadtteil  (Stand: 31.12.2018) 

Südliche Neustadt 

 

15.512 

Relative Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil bis 2027 -6 % 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 20 15 - 5 1,1 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 5.400 4.200 - 1.200 1,1 % 

Zentrenergänzende Funktionen 13 

Ladenähnliche Dienstleistungsbetriebe 5 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 1 

Vergnügungsstätten 0 

Soziale, kirchliche und öffentliche Einrichtungen 0 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 1 

Medizinische und pflegerische Dienstleistungen 6 
  

Städtebauliche Analyse 

   
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Räumliche Analyse 

Räumliche 

Integration 

Mikroräumliche Integration:  

 Standort integriert in Geschosswohnungsbau,  

 östlich städtebauliche Barriere in Form des Rennbahnkreuzes, die nördlich gelegene 

Straße „An der Magistrale‘‘ weist durch die Vierspurigkeit sowie die separate 

Straßenbahntrasse eine deutliche Barrierewirkung auf, jedoch Querungsmöglichkeit durch 

Unterführung  

Versorgungs- 

funktion 

 Angebot umfasst ein Einkaufszentrum mit einem diversifizierten Angebot im kurzfristigen 

Bedarfsbereich (Vollsortimenter, Drogerie- sowie Zoofachmarkt), daneben breites 

Angebot an Fachmärkten (Bekleidungsfachmarkt, Schuhfachmarkt, Spielwarenfachmarkt 

sowie weitere ergänzende Angebote), 

 das Versorgungsgebiet umfasst insbesondere die südliche Neustadt sowie Teilbereiche der 

nördlichen Neustadt    
   

Funktionale Analyse 

Angebots- 

funktion 

 breiter Angebotsmix, der neben einem Vollsortimenter, einem Drogeriefachmarkt und 

einem Zoofachmarkt auch ein Angebot in der mittel- und langfristigen Bedarfsstufe 

umfasst, hier überwiegend filialisierte Fachmärkte, 

 Angebote überwiegend mittelpreisig bis discountorientiert. 
 

Anker-/ 

Magnetbetriebe 

 Edeka, Rossmann, Spiele Max, Zoo & Co, 

 daneben weitere Fachmärkte des mittelfristigen Bedarfs (u. a. Bekleidungs- und 

Schuhfachmarkt) 

 
 

Zentrenergänzende 

Funktionen 

 breiter Mix an zentrenergänzenden Funktionen, Schwerpunkt medizinische Einrichtungen, 

 für ein Einkaufscenter jedoch vergleichsweise geringes gastronomisches Angebot 

 

 
   

Städtebauliche Analyse 

Städtebauliche 

Gestaltung 

 dreigeschossiges Einkaufszentrum, dadurch nicht optimale Laufbeziehungen, im zweiten 

Obergeschoss kein Einzelhandel, nur zentrenergänzende Funktionen sowie Gewerbe, 

 eher funktional geprägte architektonische Gestaltung, bedingt zeitgemäße Gestaltung, 

 Verweilmöglichkeiten innerhalb des Einkaufszentrums, jedoch geringes gastronomisches 

Angebot,  

 außerhalb des Einkaufszentrums geringe Aufenthaltsqualität   

Erreichbarkeit  für motorisierten Individualverkehr gut über den Rennbahnring und großräumig über die 

B 80 und die L159 (An der Magistrale) erreichbar,  

 ausreichend Stellmöglichkeiten ober- als auch unterirdisch,  

 gute ÖPNV-Anbindung durch die Haltestelle „Hyazinthenstraße‘‘ (Tram),  

 fußläufige Anbindung an die südlich angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche optimal 

gegeben, 

 ausreichende fußläufige Anbindung an die nördlichen gelegenen Wohnsiedlungsbereiche 

u.a. Fußgängerunterführung unter der Straße An der Magistrale   
   

Entwicklungsperspektive 

Entwicklungen 

seit 2010 

 Entwicklung der Betriebe seit 2010 deutlich rückläufig (-5), 

 Reduzierung der Verkaufsfläche im Wesentlichen auf Umstrukturierungen zurückzuführen 

Entwicklungsziele  Standortbereich erfüllt die Kriterien an einen zentralen Versorgungsbereich und soll als 

solcher ausgewiesen werden, zugewiesenes Versorgungsgebiet: Östliche Bereiche der 

südlichen Neustadt sowie der nördlichen Neustadt. 

 Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebotes insbesondere im 
kurzfristigen Bedarfsbereich. 

 Im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich weitgehende Bestandssicherung, 

Neuansiedlungen lediglich zur Wiederbelebung von Leerständen und im Rahmen der 

Festsetzungen des Bebauungsplans, ansonsten kein weiterer Verkaufsflächenausbau 

abseits der nahversorgungsrelevanten Sortimente. 

 Stärkung insbesondere des gastronomischen Angebotes im Bereich der zentrenergänzenden 
Funktionen.  

 

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis einer städtebaulichen Analyse Stadt + Handel März 2018 
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Neben den dargestellten zentralen Versorgungsbereichen wird auf Grund der 

Entwicklungsperspektive mit dem Standortbereich Frohe Zukunft, Dessauer 

Straße ein perspektivisches Nahversorgungszentrum ausgewiesen. Auf Grund 

seiner autokundenorientierten, gewerblichen Lage und der zu geringen 

Einzelhandelsausstattung erfüllt der Standortbereich bislang nicht im 

hinreichenden Maße die rechtlichen Anforderungen an einen zentralen 

Versorgungsbereich. Mittel- bis langfristig geplant ist jedoch die gewerbliche 

Bebauung am Standortbereich zurückzubauen und dort Wohnungsbau  zu 

realisieren sowie die Einzelhandelsfunktion zu stärken. Zudem ist angedacht die 

ÖPNV Erreichbarkeit des Standortbereiches z. B. durch eine Verlängerung der 

Straßenbahnlinie erheblich zu verbessern. 

Aus fachgutachterlicher Sicht empfiehlt es sich in diesem Zusammenhang das 

Versorgungsangebot während oder nach erfolgter Realisierung der 

Wohnbebauung auf Grundlage des idealtypischen Ausstattungskataloges 

deutlich aufzuwerten (u. a. Entwicklung eines vollumfänglichen 

Lebensmittelangebotes in Form eines Lebensmittelvollsortimenters, eines 

Lebensmitteldiscounters sowie ergänzender Angebote, vgl. Tabelle 17 bis Tabelle 

20). Vorhabenbedingte mehr als unerhebliche Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche sowie die verbrauchernahe Nahversorgung im Sinne des § 11 

Abs. 3 BauNVO müssen hierbei ausgeschlossen sein. Eine entsprechend 

verträgliche Verkaufsflächendimensionierung ist im Rahmen eines qualifizierten 

Verträglichkeitsgutachtens oder einer Potenzialanalyse herzuleiten.  

Im Falle einer hinreichenden Erfüllung der rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich, hervorzuheben ist hierbei insbesondere eine hinreichende 

Einbettung in Wohnbebauung, wird dem Standortbereich die Funktion eines 

Nahversorgungszentrums zugewiesen. Die konkrete Abgrenzung des 

perspektivischen Nahversorgungszentrums ist der nachfolgenden Abbildung zu 

entnehmen. Das perspektivische Nahversorgungszentrum soll hierbei für die 

wohnende und arbeitende Bevölkerung in Stadtvierteln Frohe Zukunft, Gottfried-

Keller-Siedlung, Tornau, Mötzlich sowie Landrain Versorgungsfunktionen 

übernehmen. 
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Abbildung 31: Abgrenzung potenzielles Nahversorgungszentrum Frohe Zukunft, Dessauer Straße 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale), OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL 

8.4 ZENTRENMODELL 

Im Rahmen der vorliegenden Konzeptfortschreibung werden für die Stadt Halle 

(Saale) mit dem Hauptzentrum, zwei Nebenzentren und elf Nahversorgungs-

zentren insgesamt 14 zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen, der 

Standortbereich Frohe Zukunft, Dessauer Straße erhält zudem den Status eines 

perspektivischen Nahversorgungszentrums. Die 2013/2015/2019 festgelegte 

Zentrenstruktur wird somit fortgeschrieben und um drei Nahversorgungszentren 

sowie einem perspektivischen Nahversorgungszentrum ergänzt.  

Zwei neuausgewiesene zentralen Versorgungsbereiche befinden sich im Bereich 

der Neustadt (vgl. Kapitel 8.3). Im Rahmen der Fortschreibung 2013 wurde im 

Bereich der Neustadt auf eine Ausweisung von Nahversorgungszentren 

verzichtet, da dieser Stadtteil besonders ausgeprägt von 

Bevölkerungsrückgängen sowie Stadtumbaumaßnahmen betroffen war, die 

überwiegend mit einem Rückbau von Wohneinheiten verbunden waren. 

Städtebauliche Zielstellung der Einzelhandels-und Zentrenkonzeption 

2013/2015/2019 war es, den Einzelhandel im Nebenzentrum Halle-Neustadt zu 

konzentrieren und langfristig zu sichern. Seit der damaligen Fortschreibung des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes hat sich die Bevölkerungsentwicklung im 

Bereich Halle-Neustadt stabilisiert und ist nur noch in Teilbereichen rückläufig. Die 

Rückbaumaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus wurden eingestellt, der Fokus 

der städtebaulichen Maßnahmen liegt nun auf Aufwertungsmaßnahmen, in 

Teilbereichen ist die Entwicklung von neuen Wohneinheiten vorgesehen (z. T. als 

erneute Nachverdichtung). Vor diesem Hintergrund und auf Grund der 

demographischen Wandels, der insbesondere auch mit einer Alterung und einer 

damit zusammenhängenden rückläufigen Mobilität der Bevölkerung verbunden 
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ist, wird im Rahmen der vorliegenden Fortschreibung der Fokus in Neustadt - 

neben einer Bestandssicherung und Weiterentwicklung des 

Einzelhandelsangebotes im Nebenzentrum - auch im stärkeren Maße auf die 

Sicherung und Weiterentwicklung der fußläufigen Nahversorgung gelegt. 

Integraler Bestandteil hierbei ist die Neuausweisung der beiden 

Nahversorgungszentren Am Treff und Saale-Center in der Neustadt, in denen im 

Bestand oder in der kurzfristigen Entwicklungsperspektive ein umfängliches 

Nahversorgungsangebot – ergänzt durch weitere Einzelhandels- und 

Dienstleistungsangebote – vorhanden ist, das wesentlich zur Sicherung der 

fußläufigen Versorgung der Bevölkerung beiträgt und sich als städtebauliches 

Schutzgut darstellt. Da das Angebot an den ausgewiesenen 

Nahversorgungszentren jedoch nicht ausreichend ist, die fußläufige 

Nahversorgung im Bereich Neustadt langfristig zu sichern, gilt es darüber hinaus 

das bestehende engmaschige Versorgungsnetz an Lebensmittelmärkten 

langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln (vgl. Ausführungen 

Nahversorgungskonzept). 

Zusammenfassend werden im Rahmen der Fortschreibung der Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeption in Halle (Saale) folgende zentralen Versorgungsbereiche 

ausgewiesen: 

Tabelle 16: Zentrale Versorgungsbereiche für die Stadt Halle (Saale) 

Hauptzentrum  Nebenzentren Nahversorgungszentren 
Perspektivisches 
Nahversorgungszentrum 

Altstadt Neustadt 
Südstadt 
 

Reileck 
Büschdorf 
Silberhöhe 
Ammendorf 
Vogelweide 
Diesterwegstraße 
Beesener Straße 
Heide-Nord 
(Heideringpassage) 
Hubertusplatz 
Am Treff 
Saale-Center 

Frohe Zukunft, Dessauer 
Straße 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

In der nachfolgenden Abbildung werden die Abgrenzung, Hierarchisierung und 

räumliche Verteilung der zentralen Versorgungsbereiche auf gesamtstädtischer 

Ebene dargestellt. 
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Abbildung 32: Zentrenstruktur für die Stadt Halle (Saale) (Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2019) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale), OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL 

Für die zentralen Versorgungsbereiche wurde ein idealtypischer 

Ausstattungskatalog entwickelt, der bei zukünftigen Entwicklungsmaßnahmen 

als Zielkriterium Beachtung finden sollte. Für das Hauptzentrum sind sämtliche 

der nachfolgenden Ausstattungsmerkmale von besonderer Relevanz. Für 

Nebenzentren und Nahversorgungszentren finden sich z. T. nach Zentrentyp zu 

differenzierende Ausstattungsmerkmale im nachfolgenden Katalog wieder. Die 

Ausstattungsmerkmale sind nach unterschiedlichen Aspekten 

(Einzelhandelsausstattung, zentrenergänzende Funktionen, Städtebau/ 

Gestaltung, Erreichbarkeit) eingestuft worden. 

 

Tabelle 17: Idealtypischer Ausstattungskatalog für zentrale Versorgungsbereiche (Einzelhandelsausstattung) 

Einzelhandelsausstattung 
Neben-

zentrum
Nahversorgungs-

zentrum

Marktgängiger Lebensmittelvollsortimenter ■ ■ ■ ■ 

Lebensmitteldiscounter ■ ■ ■ ■ 

Drogeriefachmarkt ■ ■ ■ �

Ergänzende Betriebe des Lebensmittelhandwerks ■ ■ ■ ■ 

Weitere Sortimente der kurzfristigen Bedarfsstufe ■ ■ ■ ■ 

Sortimentsbereiche der mittelfristigen Bedarfsstufe ■ ■ ■ �

Sortimentsbereiche der langfristigen Bedarfsstufe ■ � � �
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; �� = sollte aufweisen; � � = optimale Ausstattung; � � = i. d. R. keine Bedeutung für den Zentrentyp 
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Tabelle 18: Idealtypischer Ausstattungskatalog für zentrale Versorgungsbereiche (zentrenergänzende Funktionen) 

Zentrenergänzende Funktionen 
Neben-

zentrum
Nahversorgungs-

zentrum

Imbissorientierte Gastronomieangebote ■ ■ ■ ■ 

Höherwertige Gastronomieangebote (Café, Restaurant) ■ ■ ■ �

Medizinische Angebote (Arztpraxen und weitere Angebote) ■ ■ ■ ■ 

Banken ■ ■ ■ �

Weitere einzelhandelsnahe Dienstleistungen ■ ■ ■ ■ 

Öffentliche Einrichtungen ■ ■ ■ �

Frei zugängliches W-LAN ■ � � �

Packstation/Post ■ ■ ■ �

Elektro-Tankstelle ■ � ■ �
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; �� = sollte aufweisen; � � = optimale Ausstattung; � � = i. d. R. keine Bedeutung für den Zentrentyp 

 

Tabelle 19: Idealtypischer Ausstattungskatalog für zentrale Versorgungsbereiche (Städtebau/Gestaltung) 

Städtebau/Gestaltung 
Neben-

zentrum
Nahversorgungs-

zentrum

Städtebaulich integrierte Lage ■ ■ ■ ■ 

Ansprechende städtebauliche Gestaltung  ■ ■ ■ ■

Angenehme Aufenthaltsqualität und Einkaufsatmosphäre ■ ■ ■ ■ 

Barrierefreie Gestaltung ■ ■ ■ ■
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; �� = sollte aufweisen; � � = optimale Ausstattung; � � = i. d. R. keine Bedeutung für den Zentrentyp 

 

Tabelle 20: Idealtypischer Ausstattungskatalog für zentrale Versorgungsbereiche (Erreichbarkeit) 

Erreichbarkeit 
Neben-

zentrum
Nahversorgungszentrum

Stellplatzanlagen standortspezifisch bemessen ■ ■ ■ ■ 

ÖPNV-Anbindung (min. Tram oder Bus, regelmäßiger Takt) ■ ■ ■ ■ 

Gute fußläufige Erreichbarkeit ■ ■ ■ ■

Fahrradfreundliche Erreichbarkeit und Stellplatzmöglichkeiten ■ ■ ■ ■ 

Fahrradreparaturstation ■ � ■ �

Gute MIV-Anbindung (Erschließungsstraße 1. Priorität) ■ ■ ■ ■
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; �� = sollte aufweisen; � � = optimale Ausstattung; � � = i. d. R. keine Bedeutung für den Zentrentyp 
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9 Nahversorgungskonzept 
Aufgrund der hohen Bedeutung von Angeboten des täglichen Bedarfs werden 

nachfolgend die Nahversorgungsstrukturen in Halle (Saale) analysiert und darauf 

aufbauend konzeptionelle Empfehlungen in Form von räumlichen 

Steuerungsinstrumenten (Kategorisierung von Nahversorgungsstandorten, 

Qualifizierung unterversorgter Siedlungslagen) sowie allgemeinen und 

stadtbezirksspezifischen Entwicklungszielen erarbeitet. Im Blickpunkt steht 

hierbei, ob und inwieweit die Nahversorgung insbesondere in den Wohngebieten 

flächendeckend gewährleistet werden kann.  

Die Analyse und Bewertung sowie die konzeptionellen Empfehlungen behandeln 

neben den räumlichen Rahmenbedingungen auch quantitative, qualitative und 

absatzwirtschaftliche Aspekte. Eine Differenzierung erfolgt nach den 

Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren. Das 

Nahversorgungskonzept beinhaltet darüber hinaus ein Prüfschema der 

Konzeptkongruenz bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit 

zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment (insb. 

Lebensmittelmärkte). 

9.1 GESAMTSTÄDTISCHE NAHVERSORGUNGSSTRUKTUR 

Halle (Saale) weist insgesamt eine Verkaufsfläche von rd. 109.700 m² in der 

Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel bzw. von rd. 21.800 m² in der 

Warengruppe Drogerie/Parfümerie/Kosmetik/Apotheken41 auf, was einer 

Verkaufsflächenausstattung von rd. 0,45 m² je Einwohner (Nahrungs- und 

Genussmittel) bzw. rd. 0,09 m² je Einwohner (Drogeriewaren) entspricht. Mit 

diesem quantitativen Ausstattungsniveau liegt die Stadt im Bereich der 

Nahrungs- und Genussmittel leicht über dem Bundesdurchschnitt von rd. 0,41 m² 

je Einwohner42, jedoch unter dem Ausstattungsniveau in der gesamten 

Planungsregion Halle von rd. 0,54 m² je Einwohner.43  

Im Bereich der Drogeriewaren liegt der Wert leicht über dem Niveau des 

Bundesdurchschnitts von rd. 0,08 m² je Einwohner44. Dies ist insbesondere darin 

begründet, dass infolge des Strukturwandels im diesem Sortimentsbereich sich 

der Betriebstyp Drogeriefachmarkt v. a. Ober- und Mittelzentren sowie in 

größeren Grundzentren konzentriert. 

Die Zentralität von rd. 106 % im Bereich Nahrungs- und Genussmittel und 

rd. 126 % im Bereich Drogeriewaren verdeutlicht zudem, dass die lokale Kaufkraft 

in diesen Sortimenten gebunden werden kann und darüber hinaus Kaufkraft aus 

dem Umland zufließt. Nachfolgende Tabelle fasst die relevanten 

Rahmenbedingungen zusammen. 

 
41  Die Warengruppe wird in diesem Kapitel aufgrund der Lesbarkeit im Folgenden mit Drogeriewaren abgekürzt. 
42  Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI Retail Institute; Verkaufsflächen strukturprägender Anbieter 

(VKF > 400 m²); inkl. Non-Food-Flächen; ohne reine Getränkemärkte. 
43  Die Planungsregion Halle umfasst den Burgenlandkreis, den Saalekreis, die Stadt Halle sowie den östlichen 

Landkreis Mansfeld-Südharz mit Lutherstadt Eisleben, Stadt Arnstein, Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld, 

Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land und Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra) 
44  Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis laufender Erhebungen. 
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Tabelle 21: Quantitative und qualitative Nahversorgungssituation der Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel 
und Drogeriewaren in Halle (Saale) 

Ausstattungsmerkmal Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren 

Einwohner (inkl. 
Entwicklung bis 2025) 241.333  (prognostizierte Entwicklung bis 2025: +/- 0%) 

Sortimentsspezifische 
Verkaufsfläche 109.700 21.800 

Verkaufsfläche je 
Einwohner* 0,45 0,09 

Sortimentsspezifische 
Zentralität 106 % 126 % 

Verkaufsfläche nach 
Lagebereich 

5% 
HZ 

10 % 
NZ 

13 % 
NVZ 

71 % 
sonst. Lagen 

22 % 
HZ 

15 % 
NZ 

17 % 
NVZ 

46% 
sonst. Lagen 

Betriebstypenmix 
5x Verbrauchermarkt/SB-Warenhaus 
3x großer Supermarkt 
20x  Supermarkt 
60x Lebensmitteldiscounter 
317x sonst. Lebensmittel-Fachgeschäfte 

16x Drogeriefachmarkt 

Verkaufsflächenrelation 
nach Betriebstyp 

47 % Lebensmittelvollsortimenter 
36 % Lebensmitteldiscounter 

31 % Drogeriefachmarkt 
69 % Sonstige Einzelhandelsbetriebe 

Verkaufsfläche je EW 
nach Betriebstyp* 

0,21 m² Lebensmittelvollsortimenter 
0,16 m² Lebensmitteldiscounter 

0,03 m² Drogeriefachmärkte 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; Verkaufsflächenangaben gerundet; 

sonstige Lebensmittelmärkte mit Nahversorgungsfunktion z. B. Biomärkte, ethnische Lebensmittelgeschäfte; *inkl. 

Sortimentsspezifischer Anteil an Aktionswaren, **bezogen auf Gesamtverkaufsfläche 

Insgesamt sind im Stadtgebiet von Halle (Saale) 88 Lebensmittelmärkte über 

400 m² angesiedelt.45 Davon sind 60 Betriebe filialisierte Lebensmitteldiscounter. 

Die Lebensmittelvollsortimenter teilen sich auf in drei große und 20 weitere 

filialisierte Supermärkte sowie fünf Verbrauchermärkte/SB-Warenhäuser. 

Weiterhin befinden sich 317 sonstige Lebensmittel-Fachgeschäfte im Stadtgebiet 

mit einer Gesamtverkaufsfläche von unter 400 m² (z. B. ethnische Supermärkte, 

Bio-Supermärkte). Damit erreichen die gegenüber den Lebensmitteldiscountern 

qualitativ hochwertiger ausgestatteten Super- bzw. Verbrauchermärkte ein 

geringeres Marktgewicht, wodurch der Betriebstypenmix in Halle (Saale) im 

Bereich Nahrungs- und Genussmittel in qualitativer Hinsicht aktuell als 

verbesserungsfähig zu bewerten ist. Gegenüber 2010 ist die Gesamtzahl der 

strukturprägenden Lebensmittelmärkte (G-VKF > 400 m²) stagnierend (+1); 

innerhalb der einzelnen Betriebstypen gab es hierbei jedoch Verschiebungen, wie 

sie teilweise auch im Bundestrend zu beobachten sind: So blieb die Anzahl der 

großformatigen Anbieter SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt und großer 

Supermarkt konstant, während die Anzahl der Lebensmitteldiscounter leicht 

rückläufig ist (-4). Die Anzahl der Supermärkte ist hingegen leicht angestiegen 

(+3). Deutlich erkennbar ist der Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel bei 

den sonstigen kleineren Betrieben mit der Hauptwarengruppe der Nahrungs- und 

Genussmittel (inkl. Lebensmittelhandwerk), hier ging die Gesamtzahl der 

Betriebe von 372 auf 317 zurück, dies entspricht seit 2010 einem Rückgang von rd. 

15 %. 

 
45 Eingeschlossen ist ein Biosupermarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von über 400 m². 
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Zudem befinden sich in Halle (Saale) 16 filialisierte Drogeriefachmärkte, welche 

rd. 31 % der Verkaufsfläche der Warengruppe Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, 

Apotheken vereinnahmen. Gegenüber 2010 hat sich die Anzahl der 

Drogeriefachmärkte in Halle (Saale) mehr als halbiert (2010: 35; 2017: 16), die 

durchschnittliche Gesamtverkaufsfläche ist hingegen im gleichen Zeitraum von 

rd. 330 m² auf rd. 720 m² angestiegen. Die Entwicklung entspricht somit 

weitgehend dem bundesweiten Trend und ist v. a. auf die Schlecker-Insolvenz 

zurückzuführen (vgl. Kap. 4). Mit der rückläufigen Anzahl und der zunehmenden 

Verkaufsflächendimensionierung der Drogeriefachmärkte vergrößert sich auch 

deren Einzugsgebiet. Die Bedeutung des Betriebstypus als Frequenzbringer für 

Standortbereiche wie bspw. zentrale Versorgungsbereiche steigt somit an. Mit 

dreizehn Drogeriefachmärkten ist aktuell die überwiegende Anzahl in zentralen 

Versorgungsbereichen verortet. Ein Umstand der angesichts der 

Frequenzbringerfunktion des Betriebstypus positiv zu werten ist. 

Das Angebot der Drogeriefachmärkte wird u. a. durch Parfümerien und 

Apotheken sowie durch Randsortimente der Lebensmittelmärkte ergänzt.  

9.2 VERSORGUNGSKRITERIEN UND STANDORTTYPEN DER 
NAHVERSORGUNG 

Aufgrund der hohen Bedeutung der Nahversorgung für die Bevölkerung 

(insbesondere im Zuge des demografischen Wandels), ist die Steuerung von 

nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsstrukturen ein wichtiger Teilaspekt des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. Ein effektives, konsistentes, städtebaulich 

zielführendes und gleichzeitig die Markterfordernisse berücksichtigendes 

Nahversorgungskonzept ist allerdings auf ein entsprechend ausdifferenziertes 

Standortmodell angewiesen, das im Folgenden vorgestellt werden soll. Die hier 

definierten Standorttypen der Nahversorgung ergeben sich dabei überwiegend 

aus den jeweiligen Versorgungskriterien. 

9.2.1 Versorgungskriterien der Nahversorgung 

Um die Versorgungsqualität und die räumliche Erreichbarkeit der Angebote zu 

verdeutlichen, wird eine Gehzeit von rd. 10 min bzw. eine fußläufige Entfernung 

von 700 bis 1.000 m als Qualitätskriterium der fußläufigen, wohnungsnahen 

Versorgung angenommen. In der nachfolgenden Analyse der 

Nahversorgungsstruktur sind die Nahbereiche der filialisierten Lebensmittel-

märkte durch Radien von 500 m und 700 m Luftlinie um den Angebotsstandort 

herum gekennzeichnet. Sofern Siedlungsbereiche innerhalb eines solchen Radius 

liegen, kann dort von einer ausreichenden fußläufigen Nahversorgung 

ausgegangen werden. In Gebieten außerhalb dieser gekennzeichneten Bereiche 

ist die räumliche Nahversorgungssituation als nicht optimal zu bewerten. 

Diese generalisierte Luftlinienentfernung entspricht einer Annäherung an die 

realen Bedingungen vor Ort. In Abhängigkeit von der Dichte der Wohnbebauung, 

topografischen Gegebenheiten, städtebaulichen/naturräumlichen Barrieren, dem 

Verlauf der Fußwegenetze sowie dem Wettbewerbsumfeld sollte für die 

einzelfallbezogene Betrachtung ein an den örtlichen Gegebenheiten orientierter 

situativer Nahbereich abgegrenzt werden, der sich an den oben genannten 

Faktoren orientiert. Für Halle (Saale) ist die generalisierte Darstellung der 
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Nahversorgungsradien daher lediglich als erste Einschätzungshilfe zu verstehen. 

So kann z. B. auch die Ausweisung eines deutlich über den wohnungsnahen Bereich 

(rd. 10 min Gehzeit) hinausgehender Nahbereiches in begründeten Ausnahme-

fällen zielführend sein, um bislang und auch zukünftig dauerhaft unterversorgte 

Siedlungslagen (z. B. aufgrund zu geringer Mantelbevölkerung) einzuschließen, 

die im Einzugsbereich des Vorhabenbetriebs liegen. Solche wohnortnahen 

Bereiche umfassen i. d. R. bis zu 10 min Fahrzeit mit dem Fahrrad oder annähernd 

2 km Radfahrdistanz und orientieren sich an der Konkurrenzsituation, den 

siedlungsräumlichen Zusammenhängen sowie städtebaulichen und 

naturräumlichen Barrieren. 

In die Analyse der räumlichen Nahversorgungsstruktur werden alle 

Lebensmittelmärkte mit dem Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel und 

mehr als 400 m² Verkaufsfläche eingestellt, da man ab dieser 

Verkaufsflächengröße davon ausgehen kann, dass ein Sortimentsumfang 

angeboten wird, der ausreichend für eine weitgehende Versorgung mit Waren des 

täglichen Bedarfs ist. Es wird zudem zwischen den Betriebstypen SB-

Warenhaus/Verbrauchermarkt, Supermarkt, Biosupermarkt und Lebensmittel-

discounter unterschieden.  

Weitere konzeptionelle Empfehlungen leiten sich aus den quantitativen und 

qualitativen Versorgungskriterien ab, die u. a. folgende Aspekte berücksichtigen 

können: 

 Verkaufsfläche in m² 

 Verkaufsflächenausstattung (in m² je Einwohner) 

 Lagekategorie (zentraler Versorgungsbereich, räumlich-funktionaler 

Bezug zur Wohnbebauung, autokundenorientierter Standort) 

 Betriebstypenmix 

 Verkaufsflächenrelation nach Betriebstyp  

 Verkaufsflächenausstattung (in m² je Einwohner) nach Betriebstyp 

Auch diese Qualitätskriterien wurden bei der Ausweisung von Standorttypen und 

Entwicklungszielen der Nahversorgung (vgl. Kapitel 9.3) berücksichtigt. So kann 

z. B. ein Lebensmittelvollsortimenter im Standortverbund mit einem 

Lebensmitteldiscounter aufgrund der möglichen Komplettierung bzw. 

Verbesserung des Betriebstypenmixes die Nahversorgungssituation in einem 

Stadtteil verbessern, obwohl er keinen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der 

(rein) räumlichen Nahversorgung liefert.  

Zur Bewertung der Nahversorgungssituation in den Stadtteilen werden die oben 

genannten Versorgungskriterien in Kapitel 9.3 dargestellt. Die zusammen-

fassende Bewertung erfolgt in einer Ampel-Systematik („rote Ampel“ 

symbolisiert erhöhten Handlungsbedarf). 

9.2.2 Standorttypen der Nahversorgung 

Neben den zentralen Versorgungsbereichen werden in Halle (Saale) 

Nahversorgungsstandorte ausgewiesen, die aufgrund ihrer Bedeutung für die 

Nahversorgung zu sichern und ggf. weiterzuentwickeln sind. Dabei handelt es sich 

i. d. R. um Einzelhandelsstandorte von solitären Lebensmittelmärkten und (in 

Ausnahmefällen) um kleinere Einzelhandelsagglomerationen mit z. T. 

ergänzenden kleinteiligen Einzelhandelsbetrieben, die eine strukturell 
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bedeutsame Nahversorgungsfunktion übernehmen. Sie erfüllen jedoch nicht die 

rechtlichen Anforderungen an zentrale Versorgungsbereiche (vgl. Kapitel 8.1). Die 

gezielte Ausweisung solcher Nahversorgungsstandorte und die nähere 

planerische Befassung mit ihnen tragen begünstigend dazu bei, die 

verbrauchernahe Nahversorgung in der Stadt Halle (Saale) dauerhaft zu sichern 

sowie gezielt und nachfragegerecht weiterzuentwickeln. 

Die Prüfung von Nahversorgungsstandorten in diesem Bericht orientiert sich an 

den Bestandsstrukturen der Stadt Halle (Saale). Dabei ist grundsätzlich zwischen 

Nahversorgungsstandorten und besonderen Nahversorgungsstandorten (d. h. 

Nahversorgungsstandorte mit besonderer bzw. herausgehobener 

Nahversorgungsfunktion) zu unterscheiden. Um auch zukünftige, zum Zeitpunkt 

der Konzeptausarbeitung noch nicht absehbare Standortentwicklungen 

bewerten zu können, werden im Folgenden die durch das Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept vorgegebenen Kriterien für (besondere) Nahversorgungs-

standorte aufgeführt. 

KRITERIEN FÜR NAHVERSORGUNGSSTANDORTE 

 Der Standort ist siedlungsräumlich integriert und weist einen eindeutigen funktionalen Bezug 

zur Wohnbebauung auf, d. h. er ist in der Regel von mindestens zwei (besser drei) Seiten von 

Wohnbebauung umgeben und fußläufig erreichbar. 

 Der Standort verfügt i.d.R. über einen ÖPNV-Anschluss. 

 Der Standort trägt wesentlich zur Sicherung und/oder Optimierung der räumlichen 

Nahversorgung bei:  

- Der Nahversorgungsradius des Standortes überschneidet sich nicht mehr als 50 % mit 

den Nahversorgungsradien von Betrieben anderer Standorte (unter Beachtung von 

städtebaulichen und naturräumlichen Barrieren).  

- Besondere Nahversorgungsstandorte weisen zusätzlich zu den oben genannten 

Kriterien mindestens ein weiteres Merkmal auf, das je nach Typ des besonderen 

Nahversorgungsstandortes zu differenzieren ist. 

ZUSÄTZLICHE KRITERIEN FÜR BESONDERE NAHVERSORGUNGSSTANDORTE 

Aufgrund der heterogenen Siedlungsstruktur in Halle (Saale), die sowohl durch stark 

verdichtete Gründerzeit- oder Plattenbauviertel als auch durch eine stark aufgelockerte 

ländlich geprägte Siedlungsstruktur geprägt ist, werden neben den einfachen 

Nahversorgungsstandorten zusätzlich besondere Nahversorgungsstandorttypen definiert, die 

eine herausgehobene Versorgungsfunktion über dem Nahbereich hinaus aufweisen, sich jedoch 

nicht an einem Standortbereich befinden, der in hinreichendem Maße die Kriterien an einen 

zentralen Versorgungsbereich erfüllen: 

 Besonderer Nahversorgungsstandort Typ A: Der Standort hat eine besondere Bedeutung für 

die Versorgung von Siedlungslagen mit räumlichen Nahversorgungsdefiziten, die über den 

wohnungsnahen Bereich (rd. 10 min Gehzeit) des Standortes hinausgehen (bspw. 

Siedlungsausläufer, die zwar über die 10 min. Isochrone hinausreichen, selbst aber nicht das 

Einwohner- bzw. Kaufkraftpotenzial für einen eigenen Lebensmittelmarkt aufweisen). Solche 

wohnortnahen Bereiche sind situativ abzugrenzen, sie umfassen dabei i. d. R. bis zu 10 min 

Fahrzeit mit dem Fahrrad oder annähernd 2 km Radfahrdistanz und orientieren sich an 

siedlungsräumlichen Zusammenhängen, Radwegenetzen sowie städtebaulichen und 

naturräumlichen Barrieren.  
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 Besonderer Nahversorgungsstandort Typ B: Der Standort hat eine besondere Bedeutung für 

die wohnortnahe Versorgung von siedlungsräumlich abgesetzten Ortsteilen (bspw. kleinere 

Ortsteile, die z. B. von Freiflächen umgeben sind und eine unzureichende fußläufige Anbindung 

an die nächstgelegenen Siedlungsbereiche aufweisen), dies gilt insbesondere wenn 

entsprechende Ortsteile auch perspektivisch nicht über ein Einwohnerpotenzial verfügen, dass 

ausreichend für die Ansiedlung eines strukturprägenden Lebensmittelmarktes ist. 

Eine Ausweisung der oben beschriebenen Standorttypen erfolgt in den in Kapitel 

9.3 dargestellten Karten und Entwicklungsempfehlungen. Standorte, die keinem 

der oben beschriebenen Kriterien entsprechen (bspw. weil die Überschneidung des 

Nahversorgungsradius mit denen anderer Lebensmittelmärkte mehr als 50 % 

beträgt) werden hinsichtlich ihrer städtebaulichen Lage als Nahversorger 

(städtebaulich integriert) bzw. als städtebaulich nicht integrierter Standort 

dargestellt. 

9.2.3 Siedlungsbereiche ohne wohnungsnahe Versorgungsstrukturen 

Siedlungsbereiche ohne wohnungsnahe Versorgungsstrukturen (d. h. außerhalb 

der Nahversorgungsradien der Lebensmittelmärkte (s. o.) werden im 

nachfolgenden Nahversorgungskonzept qualifiziert dargestellt. Es wird dabei 

unterschieden zwischen 

 unterversorgten Siedlungsbereichen mit mikroräumlich genügend 

Nachfragepotenzial für die Ansiedlung eines marktgängigen 

Lebensmittelmarktes46, 

 unterversorgten Siedlungsbereichen, die im wohnortnahen Bereich eines 

besonderen Nahversorgungsstandortes liegen und deren 

Kaufkraftpotenzial daher z. T. dem Betrieb an diesem Standort 

zugesprochen werden kann und 

 unterversorgten Siedlungsbereichen, die aufgrund des mikroräumlich nicht 

ausreichenden Nachfragepotenzials nicht durch einen besonderen 

Nahversorgungsstandort versorgt werden. Entsprechende 

Versorgungsfunktionen übernimmt entweder ein zentraler 

Versorgungsbereich oder bspw. ein Lebensmittelmarkt, der auf Grund 

seiner fehlenden städtebaulichen Integration nicht für die Ausweisung 

eines Nahversorgungsstandortes qualifiziert ist. 

9.3 STADTBEZIRKSSPEZIFISCHES NAHVERSORGUNGSKONZEPT 

Das stadtbezirksspezifische Nahversorgungskonzept stellt die 

Nahversorgungssituation in den Stadtbezirken aus quantitativer, qualitativer und 

räumlicher Sicht übersichtlich dar und leitet daraus sowohl die Standorttypen als 

auch die Entwicklungsempfehlungen der Nahversorgung ab. Eine Beschreibung 

der Standorttypen und eine Erläuterung der tabellarischen und kartografischen 

Darstellung ist Kapitel 9.2 zu entnehmen. 

 
46  Für die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters bzw. Supermarktes in einer marktüblichen Dimensionierung 

von mindestens 800 m² bzw. 1.200 m² GVKF wird i. d. R. eine Mantelbevölkerung von 3.500 bis 5.000 

Einwohnern benötigt. 
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Die Warengruppe Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken wird in diesem 

Kapitel aufgrund der Lesbarkeit im Folgenden mit Drogeriewaren abgekürzt. 

Darüber hinaus wird aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-

DSGVO) auf die Nennung von Betriebsnamen in den kartografischen 

Darstellungen grundsätzlich verzichtet. 

9.3.1 Stadtbezirk Mitte 

Der Stadtbezirk Mitte weist eine Verkaufsflächenausstattung der Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel auf (0,33 m² VKF pro Einwohner), die deutlich unter 

dem Bundesdurchschnitt von 0,41 m² je Einwohner liegt. Die niedrige 

Verkaufsflächenausstattung deutet auf Kaufkraftabflüsse insbesondere in die 

umliegenden Stadtbezirke hin. In der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 

ist ein eher vollsortimentiertes Angebot vorzufinden, welches zu über der Hälfte 

in sonstigen Lagen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche des 

Stadtbezirks (Hauptzentrum und anteilig Nahversorgungszentrum Reileck) 

verortet ist (rd. 63 %). Das Nahversorgungsangebot des Hauptzentrums hat sich 

seit der letzten Erstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes mit der 

Ansiedlung von zwei Vollsortimentern am Hallmarkt sowie mit der Ansiedlung 

eines weiteren Vollsortimenters an der unteren Leipziger Straße signifikant 

verbessert. Außerhalb des Hauptzentrums ist in der oberen Leipziger Straße 

aktuell die Wiedereröffnung eines weiteren Vollsortimenters geplant, so dass 

perspektivisch eine weitere Verbesserung der quantitativen 

Verkaufsflächenausstattung zu erwarten ist.  

In der Warengruppe Drogeriewaren ist eine deutlich überdurchschnittliche 

Verkaufsflächenausstattung (rd. 0,14 m² Verkaufsfläche pro Einwohner) 

festzustellen. Durch das Angebot in vier Drogeriefachmärkten ist ein gutes 

Verhältnis zwischen Drogeriefachmärkten und sonstigen Einzelhandelsbetrieben 

in Hinblick auf die Verkaufsflächenrelation zu konstatieren (rd. 48 % in 

Drogeriefachmärkten). Sämtliche Drogeriefachmärkte sind dabei im 

Hauptzentrum verortet, sie tragen damit wesentlich zur Frequentierung des 

Hauptzentrums bei. 

Aufgrund der differenzierten quantitativen Bewertung der Nahversorgungs-

situation im Stadtbezirk Mitte und der zu erwartenden Bevölkerungszuwächse im 

Stadtbezirk sind noch in der Warengruppe der Nahrungs- und Genussmittel 

größere absatzwirtschaftliche Potenziale erkennbar.  
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Tabelle 22: Analyse des Einzelhandels in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren im 
Stadtbezirk Mitte 

Ausstattungsmerkmal Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren 

Absatzwirtschaftliches 
Potenzial ��� ��� 

Einwohner (inkl. 
Bevölkerungsprognose 
2016-2025) 

rd. 46.722 (Bevölkerungsprognose 2016 -2025: +9 %) 

Sortimentsspezifische 
Verkaufsfläche 15.500 m² 6.600 m² 

Verkaufsfläche je 
Einwohner 0,33 m² 0,14 m² 

 Verkaufsfläche nach 
Lagebereich 37 % ZVB 63 % sonstige Lage 73 % ZVB 27 % sonstige Lage 

Betriebstypenmix 6x Lebensmittelsupermarkt 
4x Lebensmitteldiscounter 

4x Drogeriefachmarkt 

Verkaufsflächenrelation 
nach Betriebstyp 

70 % Lebensmittelvollsortimenter 
30 % Lebensmitteldiscounter 

49 % Drogeriefachmarkt 
51 % Sonstige Einzelhandelsbetriebe 

Verkaufsfläche je EW 
nach Betriebstyp* 

0,16 m² Lebensmittelvollsortimenter 
0,07 m² Lebensmitteldiscounter 

0,11 m² Drogeriefachmärkte 

Quantitative 
Nahversorgungssituation   

Qualitative 
Nahversorgungssituation   

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt+ Handel 2018; Verkaufsflächenangaben gerundet; 

Bevölkerungszahlen (Stand 31.12.2018) und Bevölkerungsprognose: Halle (Saale); *bezogen auf Gesamtverkaufsfläche; ■■■= hoher 

Handlungsbedarf, ■■ = mittlerer Handlungsbedarf, ■ = geringer Handlungsbedarf, □ = kein Handlungsbedarf 

Im Stadtbezirk Mitte ist die fußläufige Erreichbarkeit eines Lebensmittelmarktes 

in nahezu allen Bereichen gewährleistet, lediglich für zwei kleine Teilbereiche 

können unterversorgte Siedlungslagen identifiziert werden (vgl. nachfolgende 

Abbildung). Diese weisen jedoch aufgrund des geringen Bevölkerungspotenzials 

kein ausreichendes Ansiedlungspotenzial auf. Neben den Einzelhandelsbetrieben 

in den zentralen Versorgungsbereichen gewährleisten sieben städtebaulich 

integrierte Lebensmittelmärkte die fußläufige Nahversorgung im Stadtbezirk 

Mitte. Sechs von ihnen weisen jedoch Nahbereiche auf, die sich deutlich mit denen 

der anderen Lebensmittelmärkte überschneiden, ihnen wird somit die Funktion 

eines Nahversorgers zugewiesen. Der Standort an der Torstraße erhält hingegen 

aufgrund seiner Lage südlich des zentralen Versorgungsbereiches und des Fehlens 

direkter Wettbewerber im Nahbereich die Funktion eines Nahversorgungs-

standortes.  
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Abbildung 33: Räumliche Nahversorgungsanalyse im Stadtbezirk Mitte 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)  

Aufgrund der begrenzten Ausstattung und der prognostizierten positiven 

Bevölkerungsentwicklung besitzt der Stadtbezirk Mitte absatzwirtschaftliche 

Entwicklungspotenziale im Bereich der Nahrungs- und Genussmittel. Die 

qualitative Nahversorgungsfunktion ist in beiden nahversorgungsrelevanten 

Warengruppen als gut zu bewerten. Auf räumlicher Ebene ergeben sich nur 

geringe Optimierungspotenziale. Insgesamt können für den Stadtbezirk Mitte 

folgende Empfehlungen ausgesprochen werden:  
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ENTWICKLUNGSZIELE UND -EMPFEHLUNGEN 

 Sicherung der guten räumlichen Nahversorgungsituation im Stadtbezirk Mitte. 

 Quantitative Aufwertung des Nahversorgungsangebotes. 

 Diversifizierung des Nahversorgungsangebotes z. B. durch Ansiedlung eines 

Lebensmitteldiscounters. 

 Aufgrund seiner herausgehobenen Bedeutung für die Nahversorgung im Südwesten des 

Stadtbezirks wird folgender Nahversorgungsstandort ausgewiesen: 

- Nahversorgungsstandort Torstraße. 

 Bedarfsgerechte Verkaufsflächenanpassungen in zentralen Versorgungsbereichen und in 

integrierten Lagen sind vorhabenbezogen zu prüfen.  
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9.3.2 Stadtbezirk Nord 

Der Stadtbezirk Nord verfügt gegenüber dem Bundesdurchschnitt über eine 

durchschnittliche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- 

und Genussmittel (0,42 m² VKF je EW). Zusammen mit dem prognostizierten 

Bevölkerungswachstum ergeben sich hieraus moderate 

Verkaufsflächenpotenziale im Lebensmittelsegment. Das Verkaufsflächen-

verhältnis Vollsortimenter zu Lebensmitteldiscounter ist als angemessen zu 

werten, so dass sich hinsichtlich der qualitativen Nahversorgungssituation kein 

akuter Handlungsbedarf ergibt. 

In der Warengruppe der Drogeriewaren ist im Stadtbezirk Nord eine leicht 

unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung festzustellen, rd. 16 % der 

Verkaufsfläche entfällt hierbei auf die beiden Drogeriefachmärkte des 

Stadtbezirks, die im Nahversorgungszentrum Reileck sowie in Trotha verortet 

sind. Die weitere Verkaufsfläche in der Warengruppe entfällt auf das 

Randsortimentsangebot der Lebensmittelmärkte sowie auf kleinteiligen 

Einzelhandelsbesatz. Auf Grund der unterdurchschnittlichen Verkaufsflächen-

ausstattung und der prognostizierten Einwohnerzuwächse sind in der Waren-

gruppe ebenfalls moderate Verkaufsflächenpotenziale vorhanden. 

Tabelle 23: Analyse des Einzelhandels in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren im 
Stadtbezirk Nord 

Ausstattungsmerkmal Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren 

Absatzwirtschaftliches 
Potenzial ��� ��� 

Einwohner (inkl. 
Bevölkerungsprognose 
2016-2025) 

41.347 (Bevölkerungsprognose 2016 -2025: +4 %) 

Sortimentsspezifische 
Verkaufsfläche 17.300 m² 2.600 m² 

Verkaufsfläche je 
Einwohner 0,42 m² 0,06 m² 

Verkaufsfläche nach 
Lagebereich 1 % ZVB 99 % sonstige Lagen 16 % ZVB 84 % sonstige Lagen 

Betriebstypenmix 
1x Verbrauchermarkt/SB-Warenhaus 
1x Großer Supermarkt 
3x Lebensmittelsupermarkt 
9x Lebensmitteldiscounter 
1x Sonstiger Lebensmittelmarkt 

2x Drogeriefachmarkt 

Verkaufsflächenrelation 
nach Betriebstyp 

66 % Lebensmittelvollsortimenter 
34 % Lebensmitteldiscounter 

23 % Drogeriefachmarkt 
77 %  Sonstige Einzelhandelsbetriebe 

Verkaufsfläche je EW 
nach Betriebstyp* 

0,30 m² Lebensmittelvollsortimenter 
0,15 m² Lebensmitteldiscounter 

0,02 m² Drogeriefachmärkte 

Quantitative 
Nahversorgungssituation   

Qualitative 
Nahversorgungssituation   

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt+ Handel 2018; Verkaufsflächenangaben gerundet; 

Bevölkerungszahlen (Stand 31.12.2018) und Bevölkerungsprognose: Halle (Saale); *bezogen auf Gesamtverkaufsfläche; ■■■= hoher 

Handlungsbedarf, ■■ = mittlerer Handlungsbedarf, ■ = geringer Handlungsbedarf, □ = kein Handlungsbedarf 
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In Hinblick auf die räumliche Nahversorgungssituation ist für den Stadtbezirk 

Nord kennzeichnend, dass sich mit dem Nahversorgungszentrum Reileck ein 

zentraler Versorgungsbereich in ihm befindet, der jedoch keinen 

strukturprägenden Lebensmittelmarkt aufweist. Weitere Standortbereiche 

übernehmen im Stadtbezirk zwar wichtige Nahversorgungsfunktionen, erfüllen 

jedoch nicht im hinreichenden Maße die rechtlichen Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich. Der Süden des Stadtbezirkes (Paulusviertel und 

Giebichenstein) ist durch eine gründerzeitliche Bebauung geprägt und weist eine 

verhältnismäßig hohe Bevölkerungsdichte auf. Eine fußläufige Nahversorgung mit 

Lebensmitteln ist hier in weiten Teilen gewährleistet. Lediglich im Westen des 

Stadtteils Giebichenstein ist die fußläufige Nahversorgung als nicht optimal 

einzustufen. Mit 3.200 Einwohnern verfügt der Bereich aktuell über ein 

Bevölkerungspotenzial, das bedingt ausreichend für die Ansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes ist. 

In der nördlich von Giebichenstein gelegenen Ortslage Trotha ist ein 

vergleichsweise dichtes Netz an Lebensmittelmärkten vorhanden, die 

Nahversorgungsradien der Märkte überschneiden sich dabei deutlich, so dass die 

fußläufige Nahversorgung durch mehrere Lebensmittelmärkte gesichert ist.  

In den eher siedlungsräumlich abgesetzten (nord-)östlichen Stadtteilen und 

Stadtvierteln des Stadtbezirks ist hingegen eine fußläufige Nahversorgung mit 

Lebensmitteln in weitläufigen Bereichen nicht gewährleistet (vgl. nachfolgende 

Abbildung). Versorgungsfunktionen für das Stadtviertel Landrain übernimmt ein 

Lebensmitteldiscounter in der Dessauer Straße, der auf Grund dieser 

Versorgungsfunktion als besonderer Nahversorgungsstandort des Typs A 

ausgewiesen wird (vgl. Abbildung 34). Die Lagen der beiden weiteren 

Lebensmitteldiscounter im Stadtviertel Landrain und Frohe Zukunft sind aktuell 

als nicht integriert zu werten, weshalb für diese eine analoge Ausweisung nicht 

möglich ist. Nichtsdestotrotz übernehmen diese Lebensmittelmärkte sowie die 

nächstgelegenen Lebensmittelmärkte (v. a. am Hermes-Areal, vgl. nachfolgende 

Ausführungen) Versorgungsfunktionen für die dargestellten, nicht optimal 

versorgten Ortslagen. 

Mit einer Entwicklung des Standortbereiches Frohe Zukunft, Dessauer Straße zu 

einem Nahversorgungszentrum würde im Zuge der geplanten 

Ansiedlung/Erweiterung von nahversorgungsrelevanten Planvorhaben 

(Supermarkt, Erweiterung Lebensmitteldiscounter sowie ggf. Ansiedlung eines 

Drogeriemarktes) das Nahversorgungsangebot in den Bereichen Frohe Zukunft 

und Gottfried-Keller-Siedlung diversifiziert und deutlich aufgewertet. Auch die 

verbrauchernahe Versorgung in Teilen von Landrain sowie den räumlich 

abgesetzten Ortsteilen Mötzlich und Tornau würde quantitativ und qualitativ 

deutlich aufgewertet.  

Kennzeichnend für den Stadtbezirk ist darüber hinaus das verhältnismäßig hohe 

Verkaufsflächengewicht der städtebaulich nicht integrierten Lagen. Besonders 

hervorzuheben sind hierbei im Industriegebiet Nord der Verbrauchermarkt 

Kaufland und Aldi am Sonderstandort Magdeburger Chaussee/Trothaer Straße, 

sie stehen in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zu den südlich verorteten 

städtebaulich integrierten Lebensmittelmärkten in Trotha.  
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Ebenfalls als städtebaulich nicht integriert ist der Standortbereich Hermes-Areal 

(Am Wasserturm/Thaerviertel) einzustufen. An diesem ist mit einem E-Center-

Verbrauchermarkt, einem Aldi-Lebensmitteldiscounter sowie 

angebotsergänzenden Lebensmittelhandwerkern ein umfängliches 

Lebensmittelangebot verortet, das insbesondere für die nördlich gelegenen, nicht 

optimal versorgten Ortslagen Versorgungsfunktionen übernimmt (s.o.).  

Über das bestehende Angebot hinaus ist gemäß rechtsgültigem Bebauungsplan 

(Bebauungsplan Nr. 75.1 - Dessauer Platz, SB Warenhaus) auf dem Areal 

zusätzlich die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes (bis 150 m G-VKF), eines 

Bekleidungsfachmarktes (bis 250 m² G-VKF) und die Ansiedlung eines 

Zoofachmarktes mit bis zu 1.200 m² G-VKF zulässig.  

Aktuell gibt es Überlegungen, die laut Bebauungsplan zulässigen Nutzungen zu 

ändern, da sich die Verkaufsflächenfestsetzungen in Bezug auf den 

Drogeriemarkt infolge des Strukturwandels in dem Angebotssegment (Schlecker-

Insolvenz) als nicht umsetzbar darstellen. Die Voraussetzungen für solche 

Änderungen wären aus städtischer Sicht, dass die im Bebauungsplan zulässige 

Gesamtverkaufsfläche nicht erhöht wird und dass sich die Änderungen als 

städtebaulich verträglich darstellen (Nachweis durch eine aktuelle und 

qualifizierte Verträglichkeitsanalyse). Eine Änderung des Bebauungsplans Nr. 75. 

1 ist dafür erforderlich. 
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Abbildung 34: Räumliche Nahversorgungsanalyse im Stadtbezirk Nord 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)  

Folgende Entwicklungsempfehlungen ergeben sich somit für den Stadtbezirk 

Nord: 
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ENTWICKLUNGSZIELE UND -EMPFEHLUNGEN 

 Sicherung der Lebensmittelmärkte in städtebaulich integrierten Lagen durch bedarfsgerechte 

Verkaufsflächenanpassungen 

 Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes zur Stärkung des Nahversorgungsangebotes im 

Nahversorgungszentrum Reileck 

 Verbesserung der räumlichen Nahversorgungssituation insbesondere im Nordosten des 

Stadtbezirks  

 Entwicklung eines Nahversorgungszentrums am Standortbereich Frohe Zukunft, Dessauer 

Straße, zwingend notwendig hierfür ist im Vorfeld die Schaffung einer städtebaulich 

integrierten Lage. Diese kann erreicht werden, durch eine Entwicklung von Wohnbebauung im 

unmittelbaren Umfeld des Standortbereiches und die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung. 

 Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Nahversorgung wird folgender besonderer 

Nahversorgungsstandort ausgewiesen: 

- Nahversorgungsstandort Typ A (Landrain, Dessauer Straße) 

 

9.3.3 Stadtbezirk Ost 

Die Einzelhandelsausstattung der Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel 

und Drogeriewaren im Stadtbezirk Ost ist auf quantitativer Ebene als deutlich 

überdurchschnittlich zu werten. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein 

gewichtiger Anteil der Verkaufsfläche am nicht integrierten Sonderstandort 

Leipziger Chaussee (Globus, Aldi) verortet ist, der nur einen geringen Beitrag zur 

fußläufigen Nahversorgung leistet.47 Das absatzwirtschaftliche Verkaufsflächen-

potenzial ist somit auf Grund der hohen Verkaufsflächenausstattung und der 

prognostizierten stagnierenden Bevölkerungszahlen stark begrenzt. Zu 

berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass aus städtebaulicher Sicht die Ansiedlung 

weiterer Lebensmittelmärkte an integrierten Standorten dennoch sinnvoll sein 

kann, wenn sie zu einer Verbesserung der räumlichen Nahversorgungsituation 

beitragen. 

Die Verkaufsflächenaufteilung nach Betriebstypen des Lebensmittel-

einzelhandels weist ein hohes Gewicht auf den vollsortimentierten Angeboten auf, 

86 % dieser Angebote befinden sich jedoch am Sonderstandort Leipziger 

Chaussee.  

Des Weiteren sind im Stadtbezirk fünf Lebensmitteldiscounter verortet, die sich 

alle bis auf den Aldi-Lebensmitteldiscounter am Sonderstandort Leipziger 

Chaussee in städtebaulich integrierter Lage befinden und wesentlich zur 

Sicherstellung der wohnortnahen Nahversorgung beitragen. 

Neben den strukturprägenden Lebensmittelmärkten sind im Stadtbezirk drei 

Drogeriefachmärkte verortet. Die Verkaufsflächenausstattung in der Waren-

gruppe ist insgesamt als überdurchschnittlich zu werten. Insgesamt ergeben sich 

 
47  Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die geplante Verlagerung des SB-Warenhauses Globus an den 

Standortbereich Dieselstraße (Stadtbezirk Süd) voraussichtlich zu einer deutlichen Verringerung der 

Verkaufsflächenausstattung im Stadtbezirk führen wird, da eine vollumfängliche Übernahme der 

zweigeschossigen Verkaufsfläche durch einen Wettbewerber als bedingt wahrscheinlich anzusehen ist. Da die 

Verlagerung noch nicht erfolgt ist und eine Nachnutzung der vorhandenen Geschäftsflächen des SB-

Warenhauses am Sonderstandtort Leipziger Chaussee noch nicht abschließend gesichert ist, wird dieser 

Aspekt im Rahmen der Auswertungen nicht weiter berücksichtigt. 
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rechnerisch für den Stadtbezirk auch in dieser Warengruppe keine größeren 

Verkaufsflächenpotenziale (vgl. nachfolgende Tabelle), weshalb bei 

Neuansiedlungen entsprechender Anbieter im Stadtbezirk ein besonderes 

Augenmerk darauf gelegt werden sollte, inwieweit durch ein entsprechendes 

Planvorhaben eine Verbesserung der räumlichen Nahversorgung erreicht werden 

kann. 

 

Tabelle 24: Analyse des Einzelhandels in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren im 
Stadtbezirk Ost 

Ausstattungsmerkmal Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren 

Absatzwirtschaftliches 
Potenzial ��� ��� 

Einwohner (inkl. 
Bevölkerungsprognose 
2016-2025) 

15.946 (Bevölkerungsprognose 2016 -2025: 0 %) 

Sortimentsspezifische 
Verkaufsfläche 15.980 m² 2.420 m² 

Verkaufsfläche je 
Einwohner 1,00 m² 0,15 m² 

Verkaufsfläche nach 
Lagebereich 9 % ZVB 91 % sonstige Lagen 29 % ZVB 71 % sonstige Lagen 

Betriebstypenmix 
1x Verbrauchermarkt/SB-Warenhaus 
1x Lebensmittelsupermarkt 
5x Lebensmitteldiscounter 

3x Drogeriefachmarkt 

Verkaufsflächenrelation 
nach Betriebstyp 

74 % Lebensmittelvollsortimenter 
26 % Lebensmitteldiscounter 

60% Drogeriefachmarkt 
40 % Sonstige Einzelhandelsbetriebe 

Verkaufsfläche je EW 
nach Betriebstyp* 

0,80 m² Lebensmittelvollsortimenter 
0,23 m² Lebensmitteldiscounter 

0,10 m² Drogeriefachmärkte 

Quantitative 
Nahversorgungssituation   

Qualitative 
Nahversorgungssituation   

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt+ Handel 2018; Verkaufsflächenangaben gerundet; 

Bevölkerungszahlen (Stand 31.12.2018) und Bevölkerungsprognose: Halle (Saale); *bezogen auf Gesamtverkaufsfläche; ■■■= hoher 

Handlungsbedarf, ■■ = mittlerer Handlungsbedarf, ■ = geringer Handlungsbedarf, □ = kein Handlungsbedarf 

Der nordwestliche Bereich des Stadtbezirks (Freiimfelde/Kanenaer Weg,  

Diemitz) weist neben größeren gewerblich geprägten Flächen auch Bereiche mit 

gemischten Bauflächen und Wohnbauflächen auf. Die fußläufige Nahversorgung 

ist für die dort lebende Bevölkerung durch insgesamt drei Lebensmitteldiscounter 

gewährleistet. Die Nahversorgungsradien der Märkte weisen dabei nur 

geringfügige Überschneidungen mit den Nahversorgungsradien anderer Märkte 

auf. Sie erfüllen somit die Kriterien an einen Nahversorgungsstandort (vgl. 

nachfolgende Abbildung). Die qualitative Nahversorgungssituation ist in diesen 

Bereichen jedoch auf Grund eines fehlenden Vollsortimenters als nicht optimal zu 

klassifizieren.  

In Büschdorf konzentriert sich das Nahversorgungsangebot im Wesentlichen auf 

das Nahversorgungszentrum. Das dortige Angebot ist durch einen Supermarkt 

sowie einen Drogeriefachmarkt als diversifiziert einzustufen. Randbereiche des 
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Stadtteils weisen auf Grund der nicht gegebenen fußläufigen Erreichbarkeit eines 

Lebensmittelmarktes keine optimale Nahversorgungssituation auf. Da auch 

zukünftig das Bevölkerungspotenzial in diesen Bereichen nicht für die Ansiedlung 

eines strukturprägenden Lebensmittelmarktes ausreicht, übernimmt das 

Nahversorgungszentrum entsprechende Versorgungsfunktionen.  

Darüber hinaus ist im Norden des Stadtbezirks lediglich im Stadtteil Reideburg 

ein Lebensmitteldiscounter verortet. Der Süden des Stadtteils sowie der 

siedlungsräumlich abgesetzte Stadtteil Dautzsch verfügen über keinen fußläufig 

erreichbaren Lebensmittelmarkt. Auf Grund des begrenzten 

Bevölkerungspotenzials ist dort eine Ansiedlung eines weiteren 

strukturprägenden Lebensmittelmarktes als eher unwahrscheinlich einzustufen. 

Für diese nicht optimal versorgten Bereiche übernehmen das Nahversorgungs-

zentrum Büschdorf sowie die nächstgelegenen Lebensmitteldiscounter(Diemitz, 

Reideburg) in der Funktion eines besonderen Nahversorgungsstandortes des Typs 

B Versorgungsfunktionen (vgl. nachfolgende Abbildung).  

Das nahversorgungsrelevante Angebot im Süden des Stadtbezirks konzentriert 

sich auf die bereits genannten Anbieter im HEP am Sonderstandort Leipziger 

Chaussee (vgl. nachfolgende Abbildung). Bereits die umliegenden Wohnsiedlungs-

bereiche von Kanena/Bruckdorf und dem Stadtviertel Dieselstraße verfügen nicht 

über einen fußläufig erreichbaren Lebensmittelmarkt. 

Da die Bevölkerungspotenziale sich in den einzelnen Bereichen als nicht 

ausreichend für die Ansiedlung eines strukturprägenden Lebensmittelmarktes 

darstellen, ist eine Ansiedlung eines entsprechenden Marktes als eher 

unwahrscheinlich anzusehen. Die Versorgung der dortigen Bevölkerung erfolgt 

somit überwiegend durch die Lebensmittelmärkte am Sonderstandort. 
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Abbildung 35: Räumliche Nahversorgungsanalyse im Stadtbezirk Ost 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)  
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Aus der Analyse ergeben sich folgende Entwicklungsempfehlungen für den 

Stadtbezirk Ost: 

ENTWICKLUNGSZIELE UND -EMPFEHLUNGEN 

 Sicherung der Lebensmittelmärkte an städtebaulich integrierten Lagen durch bedarfsgerechte 

Verkaufsflächenanpassungen und Schutz vor mehr als unerheblichen Auswirklungen bspw. 

durch Ansiedlung/Verkaufsflächenerweiterungen an nicht integrierten Standorten 

 Wenn möglich: Optimierung der räumlichen Nahversorgungssituation 

 Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Nahversorgung werden folgende Nahversorgungs-

standorte ausgewiesen: 

- Zwei Nahversorgungsstandorte (Delitzscher Straße, Fritz-Hoffmann Straße)  

- Zwei besondere Nahversorgungsstandort Typ B (Birkhahnweg, Wiedtkenweg), welche 

zusammen mit dem Nahversorgungszentrum Büschdorf nicht optimal versorgte und z.T. 

siedlungsräumlich abgesetzte Stadtteile und -viertel versorgen. 

 

9.3.4 Stadtbezirk Süd 

Der Stadtbezirk Süd weist in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel mit 

rd. 0,42 m² Verkaufsfläche je Einwohner im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

eine durchschnittliche Verkaufsflächenausstattung auf. Das Verhältnis zwischen 

Lebensmitteldiscountern und Supermärkten stellt sich als discountorientiert dar, 

was insbesondere durch das unterdurchschnittliche Kaufkraftniveau begründet 

ist. Sämtliche strukturprägenden Lebensmittelbetriebe sind dabei entweder in 

einem zentralen Versorgungsbereich oder an einem Standort verortet, der einen 

deutlichen räumlich-funktionalen Bezug zur Wohnbebauung aufweist. Auf Grund 

der durchschnittlichen Verkaufsflächenausstattung und der zu erwartenden 

negativen Bevölkerungsentwicklung ist im Stadtbezirk Süd nur ein geringes 

Ansiedlungspotenzial für Lebensmittelmärkte vorhanden. Die geplante 

Verlagerung des Globus-SB-Warenhauses ist hierbei noch nicht berücksichtigt, da 

sich dieses aktuell im Bau befindet. Mit der Realisierung des Planvorhabens, ist 

von keinem weiteren größeren absatzwirtschaftlichen Verkaufsflächenpotenzial 

auszugehen. Nichtdestotrotz können Neuansiedlungen/ Verkaufsflächen-

erweiterungen von Lebensmittelmärkten im Stadtbezirk sinnvoll sein, wenn damit 

bspw. eine Aufwertung zentraler Versorgungsbereiche oder eine Verbesserung 

der Nahversorgungssituation verbunden ist. 

In der Warengruppe Drogeriewaren ist die stadtbezirkliche 

Verkaufsflächenausstattung mit 0,07 m² je Einwohner als leicht unterdurch-

schnittlich zu klassifizieren. Hierbei ist jedoch positiv hervorzuheben, dass 

sämtliche Drogeriefachmärkte in zentralen Versorgungsbereichen verortet sind. 

Dort erfüllen sie wichtige Frequenzbringerfunktionen.  
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Tabelle 25: Analyse des Einzelhandels in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren im 
Stadtbezirk Süd 

Ausstattungsmerkmal Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren 

Absatzwirtschaftliches 
Potenzial ��� ��� 

Einwohner (inkl. 
Bevölkerungsprognose 
2016-2025) 

67.539 (Bevölkerungsprognose 2016 -2025: -6 %) 

Sortimentsspezifische 
Verkaufsfläche 28.600 m² 4.600 m² 

Verkaufsfläche je 
Einwohner 0,42 m² 0,07 m² 

Verkaufsfläche nach 
Lagebereich 45 % ZVB 55 % sonstige Lagen 61 % ZVB 39 % sonstige Lagen 

Betriebstypenmix 
1x Verbrauchermarkt/SB-Warenhaus 
1x Großer Supermarkt 
6x Lebensmittelsupermarkt 
18x Lebensmitteldiscounter 

3x Drogeriefachmarkt 

Verkaufsflächenrelation 
nach Betriebstyp 

54 % Lebensmittelvollsortimenter 
46 % Lebensmitteldiscounter 

60% Drogeriefachmarkt 
40 % Sonstige Einzelhandelsbetriebe 

Verkaufsfläche je EW 
nach Betriebstyp* 

0,25 m² Lebensmittelvollsortimenter 
0,21 m² Lebensmitteldiscounter 

0,03 m² Drogeriefachmärkte 

Quantitative 
Nahversorgungssituation   

Qualitative 
Nahversorgungssituation   

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt+ Handel 2018; Verkaufsflächenangaben gerundet; 

Bevölkerungszahlen (Stand 31.12.2018) und Bevölkerungsprognose: Stadt Halle (Saale); *bezogen auf Gesamtverkaufsfläche; ■■■= 

hoher Handlungsbedarf, ■■ = mittlerer Handlungsbedarf, ■ = geringer Handlungsbedarf, □ = kein Handlungsbedarf 

Die räumliche Analyse zeigt eine positive Verteilung der Lebensmittelanbieter im 

Stadtbezirk Süd. Die filialisierten Lebensmitteldiscounter und -supermärkte 

befinden sich vollumfänglich in zentralen Versorgungsbereichen oder in Lagen, die 

einen deutlichen Bezug zur Wohnbebauung aufweisen (vgl. nachfolgende 

Abbildung). Eine fußläufige Erreichbarkeit eines Lebensmittelmarktes ist im 

Stadtbezirk weitgehend gewährleistet, lediglich im Südosten ist in 

siedlungsräumlich abgesetzten Wohnsiedlungsbereichen Ammendorfs und in 

Radewell/Osendorf keine umfängliche fußläufige Nahversorgung mit 

Lebensmitteln möglich. Entsprechende Versorgungsfunktionen übernehmen das 

Nahversorgungszentrum Ammendorf und der Standortbereich Regensburger 

Straße, der die Funktion eines Nahversorgungsstandortes des Typs B erfüllt. Die 

weiteren Lebensmittelmärkte außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sind 

auf Grund der teilweise deutlichen Überschneidung der Nahbereichsradien als 

Nahversorger einzustufen (vgl. nachfolgende Abbildung). 

 



 

Nahversorgungskonzept 128 
 

 
Abbildung 36: Räumliche Nahversorgungsanalyse im Stadtbezirk Süd 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)  
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Folgende Empfehlungen werden für den Stadtbezirk Süd formuliert: 

ENTWICKLUNGSZIELE UND -EMPFEHLUNGEN 

 Sicherung der weitgehend optimalen flächendeckenden fußläufigen Erreichbarkeit der 

Lebensmittelmärkte, bedarfsgerechte Verkaufsflächenanpassungen. 

 Moderate qualitative Aufwertung des Nahversorgungsangebotes. 

 Stärkung des Nahversorgungsangebotes im Bereich Drogeriewaren (möglichst Konzentration 

des Betriebstypus auf zentrale Versorgungsbereiche). 

 Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Nahversorgung werden im Stadtbezirk Süd folgende 

besondere Nahversorgungsstandorte ausgewiesen: 

- Besonderer Nahversorgungsstandort Typ A (Kaiserslauterer Straße), welcher Bereiche 

ohne fußläufig erreichbaren Lebensmittelmarkt in Böllberg/Wörmlitz mit versorgt. 

- Besonderer Nahversorgungsstandort Typ B (Regensburger Straße), welcher zusammen mit 

dem Nahversorgungszentrum Ammendorf nicht optimal versorgte und z.T. siedlungs-

räumlich abgesetzte Bereiche Ammendorfs und Radewell/Osendorf versorgt. 

 

9.3.5 Stadtbezirk West 

Der Stadtbezirk West weist eine, dem Halleschen Durchschnitt entsprechende, 

Verkaufsflächenausstattung von rd. 0,47 m² je Einwohner auf. Das Angebot 

besitzt einen signifikanten Überhang an discountorientierten Lebensmittel-

märkten, was insbesondere durch das unterdurchschnittliche Kaufkraftniveau in 

Neustadt begründet ist. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass sämtliche 

strukturprägenden Lebensmittelmärkte sich entweder in einem zentralen 

Versorgungsbereich oder in einer städtebaulich integrierten Lage befinden. Auf 

Grund der durchschnittlichen Verkaufsflächenausstattung und der 

prognostizierten Bevölkerungsverluste bis 2025 sind für den Stadtbezirk im 

Lebensmittelsegment keine größeren Verkaufsflächenpotenziale erkennbar. Bei 

Neuansiedlungen sind somit z. T. höhere Umsatzumverteilungen zu erwarten, 

entsprechende Vorhaben können jedoch dennoch städtebaulich sinnvoll sein, 

wenn sie bspw. zu einer Verbesserung der Nahversorgungssituation oder zur 

Aufwertung eines zentralen Versorgungsbereiches beitragen. 

In der Sortimentsgruppe der Drogeriewaren ist ebenfalls eine weitgehend 

durchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im Stadtbezirk vorhanden, auch in 

dieser Warengruppe sind in der Summe keine größeren Verkaufsflächen-

potenziale vorhanden.  

Durch das Angebot in vier Drogeriefachmärkten ist jedoch ein 

unterdurchschnittliches Verhältnis zwischen Angeboten in Drogeriefachmärkten 

und sonstigen Einzelhandelsbetrieben zu konstatieren (vgl. nachfolgende 

Tabelle), d.h. das Angebot in dieser Warengruppe wird im starken Maße durch das 

Randsortiment in Lebensmittelmärkten geprägt. Dies gilt insbesondere für den 

Norden des Stadtbezirkes, wo kein Drogeriefachmarkt verortet ist. 
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Tabelle 26: Analyse des Einzelhandels in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren im 
Stadtbezirk West 

Ausstattungsmerkmal Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren 

Absatzwirtschaftliches 
Potenzial ��� ��� 

Einwohner (inkl. 
Bevölkerungsprognose 
2016-2025) 

67.779 (Bevölkerungsprognose 2016 -2025: -5 %) 

Sortimentsspezifische 
Verkaufsfläche 32.100 m² 5.600 m² 

Verkaufsfläche je 
Einwohner 0,47 m² 0,08 m² 

Verkaufsfläche nach 
Lagebereich 36 % ZVB 64 % sonstige Lagen 55 % ZVB 45 % sonstige Lagen 

Betriebstypenmix 
2x Verbrauchermarkt/SB-Warenhaus 
5x Lebensmittelsupermarkt 
24x Lebensmitteldiscounter 

4x Drogeriefachmarkt 

Verkaufsflächenrelation 
nach Betriebstyp 

47 % Lebensmittelvollsortimenter 
53 % Lebensmitteldiscounter 

29% Drogeriefachmarkt 
71 % Sonstige Einzelhandelsbetriebe 

Verkaufsfläche je EW 
nach Betriebstyp* 

0,26 m² Lebensmittelvollsortimenter 
0,29 m² Lebensmitteldiscounter 

0,02 m² Drogeriefachmärkte 

Quantitative 
Nahversorgungssituation   

Qualitative 
Nahversorgungssituation   

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung GMA 2017 und Stadt+ Handel 2018; Verkaufsflächenangaben gerundet; 

Bevölkerungszahlen (Stand 31.12.2018) und Bevölkerungsprognose: Halle (Saale); *bezogen auf Gesamtverkaufsfläche; ■■■= hoher 

Handlungsbedarf, ■■ = mittlerer Handlungsbedarf, ■ = geringer Handlungsbedarf, □ = kein Handlungsbedarf 

Die räumliche Nahversorgungsstruktur im Stadtbezirk West spiegelt die 

unterschiedliche Siedlungsstruktur in den einzelnen Stadtteilen deutlich wider. So 

ist der durch Plattenbausiedlungen dichtbesiedelte Stadtteil Neustadt durch ein 

engmaschiges Netz an strukturprägenden Lebensmittelmärkten geprägt, die z. T. 

deutliche Überschneidungen ihrer Nahversorgungsradien aufweisen. Fußläufige 

Erreichbarkeitsdefizite sind nicht erkennbar. Im nördlichen Bereich des 

Stadtbezirks, der durch überwiegend siedlungsräumlich abgesetzte Ortslagen 

und durch eine aufgelockerte Bebauung geprägt ist, sind hingegen in Lettin, 

Teilbereichen Dölaus sowie Nietlebens und in Heide-Süd fußläufige 

Erreichbarkeitsdefizite erkennbar. Die Versorgungsfunktionen werden somit von 

den nächstgelegenen Lebensmittelmärkten übernommen, die sich in zentralen 

Versorgungszentren oder in städtebaulich integrierter Lage befinden und somit 

die Funktion eines besonderen Nahversorgungsstandortes übernehmen (vgl. 

nachfolgende Abbildung). Auffällig ist hierbei, dass trotz eines vergleichsweise 

überdurchschnittlichen Kaufkraftniveaus in den nördlichen Stadtteilen des 

Stadtbezirks West das Angebot deutlich durch Lebensmitteldiscounter geprägt 

ist. Die einzige Ausnahme wird hierbei durch einen Vollsortimenter im 

Nahversorgungszentrum Heide-Nord (Heideringpassage) gebildet. Langfristig 

empfiehlt sich somit eine qualitative Aufwertung des Nahversorgungsangebotes 

(bspw. Umwidmung eines Lebensmitteldiscounters in einen Vollsortimenter) 

vorzunehmen. 
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Abbildung 37: Räumliche Nahversorgungsanalyse im Stadtbezirk West 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: GMA 2017 und Stadt + Handel 2018; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale)  
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Folgende Entwicklungsempfehlungen werden für den Stadtbezirk West 

getroffen: 

ENTWICKLUNGSZIELE UND -EMPFEHLUNGEN 

 Sicherung des insbesondere in der Neustadt engmaschigen Versorgungsnetzes durch 

bedarfsgerechte Verkaufsflächenanpassungen. 

 Moderate qualitative Aufwertung des Nahversorgungsangebotes in Dölau, Heide-Süd und 

Kröllwitz.  

 Qualitative Aufwertung des Drogeriewaren-Angebotes im Norden des Stadtbezirks durch eine 

Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes vorzugsweise in einem der zentralen 

Versorgungsbereiche. 

 Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Nahversorgung werden folgende Nahversorgungs-

standorte ausgewiesen: 

- Vier besondere Nahversorgungsstandorte des Typs A (Blücherstraße, Grasnelkenweg, Lies-

kauer Straße, Neuragoczystraße). 

 Bedarfsgerechte Verkaufsflächenanpassungen an Nahversorgungsstandorten sind vorhaben-

bezogen zu prüfen. 

 

9.4 GESAMTSTÄDTISCHE HANDLUNGSPRIORITÄTEN 

Das zusätzliche Ansiedlungspotenzial für Lebensmittelsortimente in Halle (Saale) 

ist begrenzt. Da mit zunehmendem Überschreiten absatzwirtschaftlicher 

Entwicklungsspielräume gesamtstädtische oder kleinräumige Umsatzum-

verteilungen städtebaulich relevante Größenordnungen erreichen, die wiederum 

mit Betriebsschließungen und trading-down-Effekten einhergehen können, 

sollten die zukünftigen Ansiedlungsbemühungen der Stadt Halle (Saale) aus einer 

nach Handlungsprioritäten abgestuften Strategie bestehen: 

 

EMPFEHLUNGEN ZUR NAHVERSORGUNG IN HALLE (SAALE) 

1. Priorität: Fokus der Nahversorgung auf die zentralen Versorgungsbereiche 

 Sicherung der Lebensmittelmärkte in den zentralen Versorgungsbereichen als wichtige 

Magnetbetriebe 

 Qualitative Weiterentwicklung des Nahversorgungsangebotes in den zentralen Versorgungs-

bereichen 

 Bei hinsichtlich des Einzelhandelsangebotes schwach aufgestellten zentralen Versorgungs-

bereichen: Quantitative Aufwertung des Nahversorgungsangebotes (vgl. Entwicklungs-

empfehlungen zu den einzelnen zentralen Versorgungsbereichen) 

2. Priorität: Sicherung und Weiterentwicklung der verbrauchernahen Versorgung 

 Sicherung und Entwicklung von Standorten in integrierten Lagen zur Weiterentwicklung und 

Verbesserung der verbrauchernahen Versorgung. Hierzu wird ein abgestuftes Standortsystem 

unterhalb der Ebene der zentralen Versorgungsbereiche empfohlen 

 Standorte in nicht integrierter Lage: LEP-konformer Umgang mit Ansiedlungen oder 

Verkaufsflächenerweiterungen von Betrieben mit zentren- und nahversorgungsrelevantem 

Sortiment, d. h. z. B. Nutzungsänderungen in bestehenden Sondergebieten für Einkaufszentren 
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und großflächige Einzelhandelsbetriebe dürfen nicht zulasten von zentralen 

Versorgungsbereichen und der verbrauchernahen Versorgung erfolgen. 

Sonstige Empfehlungen: 

 Grundsätzlich: Neuansiedlungen/Verlagerungen zur Versorgung des Gebietes nur, wenn keine 

negativen Auswirkungen für die zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten sind 

 Qualitative Weiterentwicklung der Nahversorgung im Hinblick auf Betriebstypenmix, 

Andienung, Parkplätze und Service 

Für diese Empfehlungen gelten zugleich das Nahversorgungsprüfschema (siehe 

Kapitel 9.5) und die Steuerungsleitsätze (siehe Kapitel 13.2), die ein ausgewogenes 

Regularium zum Schutz und zur Entwicklung sowohl der zentralen 

Versorgungsbereiche als auch der wohnortnahen Versorgung in der Fläche 

beinhalten. Zudem wird empfohlen, die vorstehenden Entwicklungsziele durch 

entsprechende bauleitplanerische Festsetzungen umzusetzen. Zur möglichen 

Aufnahme von Einzelhandelsvorhaben in zentrale Versorgungsbereiche und die 

damit verbundenen Prüfkriterien vgl. Kapitel 8.3. 

Zur Analyse der stadtentwicklungspolitischen Tragweite der Erweiterung von 

zentralen Versorgungsbereichen sollte stets eine intensive Einzelfallbetrachtung 

erarbeitet werden. In dieser sollten insbesondere die aktuellen und künftig 

möglichen Kundenlaufwege sowie die sonstigen funktionalen, städtebaulichen 

und stadtgestalterischen Bezüge innerhalb des bestehenden zentralen 

Versorgungsbereiches bzw. dessen Erweiterungsbereich thematisiert werden. 

Eine solcherlei vorbereitete und abgewogene räumliche Ausweitung des zentralen 

Versorgungsbereiches sollte vom zuständigen Ratsgremium durch einen 

Beschluss gebilligt werden. 

Auch in den sonstigen Lagen außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches 

sollte stets eine intensive Einzelfallbetrachtung vorgenommen werden. Hierbei 

gilt es stets, die Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die 

Nahversorgungssituation (räumlich/qualitativ/quantitativ) zu prüfen und 

abzuwägen, inwieweit mit dem Planvorhaben eine Verbesserung der 

Ausgangsituation erreicht werden kann. 

9.5 NAHVERSORGUNGSPRÜFSCHEMA 

Aufgrund der hohen Bedeutung von größeren Einzelhandelsbetrieben mit 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten als Kundenmagnet und für die 

Besucherfrequenz in den zentralen Versorgungsbereichen, sollen 

Einzelhandelsvorhaben mit einem nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment 

vorrangig in den zentralen Versorgungsbereichen selbst gesichert und 

weiterentwickelt werden. 

Nachgeordnet soll das integrierte Nahversorgungsangebot außerhalb der 

zentralen Versorgungsbereiche (insbesondere an Nahversorgungsstandorten und 

besonderen Nahversorgungsstandorten) gesichert und bedarfsgerecht 

weiterentwickelt werden. Für diese Vorhaben außerhalb der zentralen 

Versorgungsbereiche ist im Rahmen künftiger Konformitätsprüfungen zum 

Zentren- und Nahversorgungskonzept das folgende Prüfschema anzuwenden 

(vgl. nachfolgende Abbildung). 
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Abbildung 38: Prüfschema der Konzeptkongruenz bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit nahversorgungsrelevantem 
Hauptsortiment 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; *; * z.B. Vorhabenstandort schmiegt sich an einen zentralen Versorgungsbereich an und das Vorhaben 

würde das Angebot eines zentralen Versorgungsbereiches ergänzen; ** Eine konzeptionelle Empfehlung ersetzt keine einzelfallbezogene 

Verträglichkeitsanalyse. 

 

Das Nahversorgungsprüfschema für die Stadt Halle (Saale) dient zur 

Ersteinschätzung von Nahversorgungsvorhaben. Nahversorgungsvorhaben sind 

i. d. R. nur Ansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben, deren 

Verkaufsfläche mindestens zu 90 % aus zentren- und nahversorgungsrelevanten 

Sortimenten besteht. Die Bewertung der einzelnen Prüfroutinen erfolgt in 

Anlehnung an die dargestellte Ampel-Systematik. Eine „grüne Ampel“ zeigt eine 

positive Bewertung an, eine „rote Ampel“ hingegen eine negative Bewertung. Eine 

uneindeutige Bewertung wird durch eine „gelbe Ampel“ dargestellt. Die 

Bewertungskriterien werden im Folgenden näher erläutert. 

Prüfroutine 1: Funktionaler Bezug zur Wohnbebauung  

Der Vorhabenstandort soll überwiegend von Wohnsiedlungsbereichen umgeben 

sein bzw. in einem engen räumlich-funktionalen Zusammenhang zu diesen stehen. 

Dies ist regelmäßig der Fall, wenn der Vorhabenstandort mindestens von zwei 

Seiten (besser drei Seiten oder mehr) von Wohnbebauung umgeben ist. 

Vorhabenstandorte in Gewerbegebieten abseits von Wohnbebauung können 

diesen Bezug nicht aufweisen, demgegenüber kann bei Vorhabenstandorten in 

Gewerbegebieten, die direkt an Wohnbebauung angrenzen, der räumlich-

funktionale Zusammenhang zu der umliegenden Wohnbebauung eingeschränkt 

gegeben sein. In jedem Fall muss eine fußläufige Anbindung an die zugeordneten 

Prüfroutine 1: Funktionaler Bezug zur Wohnbebauung
Weißt der Standort einen räumlich-funktionalen Zusammenhang mit Wohnbebauung auf?

Prüfroutine 2: Funktionsgerechte Dimensionierung
Ist die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Vorhabens im situativen Nahbereich angemessen 
hinsichtlich des jeweiligen Standorttyps?

Kaufkraftabschöpfung
wohnungsnah: 35-50 %
wohnortnah: bis 20 %

Besonderer Nahversorgungsstandort

Typ B
NVS/NV

Kaufkraftabschöpfung
wohnungsnah: 35-50 %
wohnortnah: -

Kaufkraftabschöpfung
wohnungsnah: bis 70 %
wohnortnah: -

Prüfroutine 3: Schutz zentraler Versorgungsbereiche
Liegt eine mehr als unwesentliche (i. d. R. über 10 %) Überschneidung des Nahbereichs des Vorhabens mit 
dem Nahbereich der nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereiche vor?

NEIN
dann direkt weiter zu 

Prüfroutine 4

Prüfroutine 4: Ausschluss ungewollter Agglomerationen
Sind die oben aufgeführten Prüfroutinen auch bei Beachtung der 
Vorprägung des Standortumfeldes positiv zu bewerten?

Typ A

NEIN

TEILWEISE

JA

VIEL HÖHER

LEICHT HÖHER

ANGEMESSEN

DEUTLICH

LEICHT

NEIN

NEIN

TEILWEISE

JA

JA
Liegt Sondersituation*‘ (z. B. keine Flächen im ZVB) vor?

Ansiedlung/Erweiterung wird…

NICHT EMPFOHLEN

BEDINGT EMPFOHLEN**

EMPFOHLEN**

Gesamtbewertung

JA
ggf. Neubewertung

NEIN

EINE „ROTE“ (TEIL-)AMPEL
GILT ALS AUSSCHLUSS-
KRITERIUM!
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Wohnsiedlungsbereiche vorliegen (z. B. Fußwege, Querungshilfen über stark 

befahrene Straßen, keine städtebaulichen oder naturräumlichen Barrieren). 

Ein nur teilweise städtebaulich integrierter Standort (z. B. bei umgebender 

Wohnbebauung an nur zwei Seiten und Lage an stark befahrener Straße ohne 

Querungshilfe) erfährt im Prüfschema eine entsprechende Abwertung („gelbe 

Ampel“). Ein städtebaulich nicht integrierter Standort (z. B. Grüne-Wiese-

Standort) stellt ein Ausschlusskriterium dar („rote Ampel“). 

Prüfroutine 2: Funktionsgerechte Dimensionierung 

Ein wesentlicher Teil des zu erwartenden Vorhabenumsatzes soll aus dem 

jeweiligen Nahbereich abgeschöpft werden können. Dies ist aus 

fachgutachterlicher Sicht i. d. R. gegeben, wenn die Umsatzerwartung je nach 

Standorttyp einen gewissen Anteil der sortimentsspezifischen Kaufkraft im 

situativen Nahbereich nicht überschreitet, da sich der Versorgungseinkauf 

erfahrungsgemäß auch auf andere Einzelhandelsstandorte und Betriebstypen 

verteilen wird. 

Kaufkraftabschöpfung und Standorttyp: Nahversorgungsstandorte und 

integrierte Nahversorger leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung und 

Optimierung der Nahversorgungssituation. Daher ist für 

Nahversorgungsstandorte und Nahversorger i. d. R. eine Kaufkraftabschöpfungs-

quote zwischen 35 und 50 % anzusetzen.48 Bei besonderen Nahversorgungs-

standorten ist die zulässige Kaufkraftabschöpfungsquote je nach Standorttyp 

unterschiedlich: 

 Besonderer Nahversorgungsstandort Typ A: Diese Standorte haben eine 

besondere Bedeutung für die Versorgung von Siedlungslagen mit 

räumlichen Nahversorgungsdefiziten, die über den wohnungsnahen 

Bereich hinausgehen. Während für den wohnungsnahen Bereich eine 

Kaufkraftabschöpfungsquote zwischen 35 und 50 % anzusetzen ist, soll 

für die konzeptionell den jeweiligen Standorten zugeordneten 

wohnortnahen Versorgungsbereiche aufgrund der nicht mehr fußläufigen 

Entfernung und der Nähe zu Wettbewerbsstandorten (inkl. zentrale 

Versorgungsbereiche) eine Kaufkraftabschöpfungsquote von nicht mehr 

als 20 % Berücksichtigung bei der Kongruenzprüfung finden.  

 Besonderer Nahversorgungsstandort Typ B: Diese Standorte haben eine 

besondere Bedeutung für die Versorgung von siedlungsräumlich 

abgesetzten Ortsteilen mit einem Nachfragepotenzial, das nicht 

hinreichend für die Ansiedlung eines eigenen Lebensmittelmarktes ist. 

Aufgrund der Siedlungsstruktur, Wegelängen und/oder unzureichenden 

Fußwegeverbindungen ist es wahrscheinlich, dass die ansässige 

Bevölkerung zu einem höheren Anteil als üblich den vorhandenen 

Lebensmittelmarkt als primäre Versorgungsmöglichkeit nutzt. Somit kann 

eine deutlich höhere Kaufkraftabschöpfungsquote von bis zu 70 % im 

situativen (wohnungsnahen) Nahbereich angesetzt werden.  

 
48  Sonstige integrierte Nahversorger verfügen über eine gegenüber den vorgenannten Standorttypen 

nachrangige Bedeutung für die Nahversorgung. Daher soll bei Kongruenzprüfungen für diese Standorte i. d. R. 

eher der untere Bereich der oben dargestellten Spannweite (rd. 35 %) angesetzt werden. 
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Dieser vergleichsweise hohe Wert soll in diesem Zusammenhang dazu 

dienen, dass in den eher ländlich geprägten Ortsteilen Halles 

Lebensmittelmärkte mit einer markt- und standortgerechten 

Verkaufsflächendimensionierung sich als konzeptkonform darstellen 

können. Entsprechende Lebensmittelmärkte übernehmen die 

Versorgungsfunktionen für mehrere kleinere Ortsteile und dienen somit 

einer möglichst wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung, die 

insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung der 

Gesellschaft an Bedeutung gewinnt. 

Spannweite der Kaufkraftabschöpfung: Die jeweilige Abschöpfung der 

sortimentsspezifischen Kaufkraft im situativen Nahbereich soll abhängig von 

verschiedenen Rahmenbedingungen im Einzelfall abgeleitet werden. Relevante 

Rahmenbedingungen sind hierbei u. a. die Angebotsqualität in Relation zur 

Nachfragesituation, die Optimierung der Standortrahmenbedingungen eines 

Bestandsbetriebes, räumlich unterversorgte Bereiche und siedlungsstrukturelle 

Gegebenheiten. 

Eine Kaufkraftabschöpfungsquote von annähernd 35 % ist in der Regel (aber 

nicht abschließend) plausibel, wenn 

 der Vorhabenstandort in höher verdichteten Siedlungslagen (z. B. 

Geschosswohnungsbau, dichte Reihenhausbebauung) liegt, 

 ein stark ausgeprägtes Wettbewerbsumfeld (d. h. mehrere Wettbewerber 

des gleichen Betriebstyps in räumlicher Nähe) vorherrscht (i.d.R. 

Standortkategorie Nahversorger), 

 die quantitative und qualitative Nahversorgungssituation (z. B. 

Verkaufsflächenausstattung, Betriebstypenmix) als stark 

überdurchschnittlich eingeordnet werden kann und/oder 

 eine deutliche Überschneidung des fußläufigen, situativen Nahbereiches 

mit anderen nahversorgungsrelevanten Betrieben (z. B. an einem 

Kopplungsstandort) vorliegt. 

Eine Kaufkraftabschöpfungsquote von bis zu 50 % ist in der Regel (aber nicht 

abschließend) plausibel, wenn 

 der Vorhabenstandort in deutlich ländlich geprägten und/oder gering 

verdichteten Siedlungslagen (z. B. abgesetzte, dörflich strukturierte 

Ortsteile, Einfamilienhausgebiete) liegt, 

 ein eher schwach ausgeprägtes Wettbewerbsumfeld (d. h. keine oder sehr 

wenige Wettbewerber des gleichen Betriebstyps in räumlicher Nähe) 

vorherrscht (also insbesondere bei Nahversorgungsstandorten), 

 die quantitative und qualitative Nahversorgungssituation (z. B. 

Verkaufsflächenausstattung im Bereich Nahrungs- und Genussmittel, 

Betriebstypenmix) als stark unterdurchschnittlich eingeordnet werden 

kann und/ oder 

 keine oder nur eine unwesentliche Überschneidung des fußläufigen, 

situativen Nahbereiches mit anderen nahversorgungsrelevanten Betrieben 

vorliegt. 
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Abgrenzung des situativen Nahbereichs: Für den situativen Nahbereich wird kein 

fester Radius vorgegeben.49 Der situative Nahbereich ist im Einzelfall unter 

Berücksichtigung der siedlungsräumlichen, wettbewerblichen und topografischen 

Gegebenheiten abzuleiten und soll sich an einer Gehzeit von rd. 10 min orientieren. 

Nahegelegene Wettbewerber und zentrale Versorgungsbereiche können jedoch 

zu einer Reduzierung des situativen Nahbereiches führen. Darüber hinaus können 

fehlende Nahversorgungsangebote und qualitativ hochwertige 

Fußwegeverbindungen auch eine Ausweitung des situativen Nahbereiches 

begründen. Grundsätzlich soll sich der situative Nahbereich an 

siedlungsräumlichen Zusammenhängen sowie städtebaulichen und 

naturräumlichen Barrieren orientieren. Ein deutlich über den wohnungsnahen 

Bereich (rd. 10 min Gehzeit) hinausgehender Nahbereich kann in begründeten 

Ausnahmefällen möglich sein, um bislang und auch zukünftig dauerhaft 

unterversorgte Siedlungslagen (z. B. aufgrund eines zu geringen Bevölkerungs-

potenzials) einzuschließen, die im Einzugsbereich des Vorhabenbetriebs liegen. 

Solche wohnortnahen Bereiche umfassen i. d. R. bis zu 10 min Fahrzeit mit dem 

Fahrrad oder annähernd 2 km Radfahrdistanz und orientieren sich an 

siedlungsräumlichen Zusammenhängen, Radwegenetzen sowie städtebaulichen 

und naturräumlichen Barrieren. Die Versorgung solcher wohnortnaher Bereiche 

ist Betrieben in zentralen Versorgungsbereichen und besonderen 

Nahversorgungsstandorten des Typs A vorbehalten. Der für den Vorhabenbetrieb 

im Rahmen dieser Prüfroutine zugrunde gelegte situative Nahbereich dient auch 

als Bemessungsgrundlage für den Schutz zentraler Versorgungsbereiche (siehe 

Prüfroutine 3). 

Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Dynamik im Einzelhandel 

(u. a. Standortverlagerungen, Betriebserweiterungen, Veränderungen der 

Betriebstypen) ist die empfohlene Kaufkraftabschöpfung somit als Richtwert – 

und nicht als fixer Wert – zu verstehen. Eine geringfügige Überschreitung um bis 

zu 10 %-Punkte wird im Rahmen des Nahversorgungsprüfschemas zwar nicht 

mehr als angemessene, jedoch lediglich als „leicht höhere“ Abschöpfungsquote 

gewertet und erfährt demnach eine entsprechende Abwertung („gelbe Ampel“). 

Eine noch höhere Abschöpfungsquote stellt i. d. R. ein Ausschlusskriterium dar 

(„rote Ampel“). 

Prüfroutine 3: Schutz zentraler Versorgungsbereiche 

Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche darf sich der situative Nahbereich 

(zur Abgrenzung des situativen Nahbereiches siehe Prüfroutine 2) des Vorhabens 

nicht mehr als unwesentlich mit dem Nahbereich der nächstgelegenen zentralen 

Versorgungsbereiche überschneiden. 

Von einer mehr als unwesentlichen Überschneidung ist i. d. R. dann auszugehen, 

wenn es zu einer Überschneidung von mehr als 10 % des situativen Nahbereiches 

des Vorhabens mit dem Nahbereich des zentralen Versorgungsbereiches kommt. 

Als Nahbereich des zentralen Versorgungsbereiches kann vereinfachend eine 

Pufferzone von 500 bis 700 m um die räumliche Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereiches angenommen werden. Der für den Vorhabenbetrieb im 

 
49  Als erster Anhaltswert für eine Abgrenzung des Nahbereichs kann jedoch eine Luftlinienentfernung von 500 

bis 700 m bzw. rd. 1.000 m Fußwegedistanz angenommen werden. Dies entspricht (je nach körperlicher 

Verfassung) in etwa einer Gehzeit von rd. 10 min. 
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Rahmen dieser Prüfroutine zugrunde gelegte situative Nahbereich dient auch als 

Bemessungsgrundlage der Kaufkraftabschöpfungsquote (siehe Prüfroutine 2). 

Der Nahbereich zentraler Versorgungsbereiche lässt sich auch unter 

Berücksichtigung der wettbewerblichen, siedlungsräumlichen und topografischen 

Gegebenheiten abgrenzen (siehe Prüfroutine 2). Gegebenenfalls ist eine 

gutachterliche Unterstützung bei der Bewertung angeraten. 

Eine Überschneidung von bis zu 20 % wird im Rahmen des 

Nahversorgungsprüfschemas zwar nicht mehr als angemessene, jedoch lediglich 

als „leichte“ Überschneidung gewertet und erfährt demnach eine entsprechende 

Abwertung („gelbe Ampel“). Eine noch deutlichere Überschneidung stellt i. d. R. 

ein Ausschlusskriterium dar („rote Ampel“). 

Prüfroutine 4: Ausschluss ungewollter Agglomerationen 

Nahversorgungsvorhaben (Erweiterungen und Neuansiedlungen) sollen einen 

Beitrag zu Verbesserung der flächendeckenden, fußläufigen Nahversorgung 

leisten. Standortagglomerationen (z. B. Standortverbünde aus 

Lebensmittelmarkt und Drogeriefachmarkt oder Lebensmitteldiscounter und 

Supermarkt) sind somit zwar grundsätzlich möglich, aber nicht immer 

wünschenswert, da sie dem Ziel einer möglichst flächendeckenden 

Nahversorgung entgegenstehen. Zudem sollen solche Kopplungsstandorte als 

Alleinstellungsmerkmal primär den zentralen Versorgungsbereichen vorbehalten 

sein. Daher ist bei einer ungewollten Agglomeration mehrerer 

Einzelhandelsbetriebe stets das Nahversorgungsprüfschema (insb. Prüfroutine 2) 

für die gesamte Agglomeration anzuwenden. 

Inwiefern auch andere Standortagglomerationen (z. B. Standortverbünde aus 

Supermarkt und kleinem Getränkemarkt, Supermarkt und Apotheke, 

Lebensmitteldiscounter und kleiner Zoofachmarkt, Lebensmitteldiscounter und 

außen liegender Bäcker) als gewollt oder ungewollt gelten, sollte im Einzelfall 

begründet werden. Tendenziell liegt bei der Mehrzahl der aufgeführten 

Konstellationen ein jeweils unterschiedliches Hauptsortiment (z. B. 

Zoofachmarkt, Apotheke) bzw. eine deutlich untergeordnete (und damit 

konzeptionell weniger relevante) Verkaufsfläche (z. B. Bäcker) vor. Ein 

Getränkemarkt ist darüber hinaus ein Betriebstyp, der die Attraktivität eines 

Vorhabenstandortes im deutlich geringeren Maße steigert, als ein Lebensmittel- 

oder Drogeriefachmarkt.  

Unter einer Agglomeration (ob „gewollt“ oder „ungewollt“) werden grundsätzlich 

mehrere (auch jeweils für sich nicht großflächige) räumlich nah beieinander 

liegende Einzelhandelsbetriebe verstanden, die nicht zwangsläufig im baulich-

funktionalen Zusammenhang, jedoch mindestens im räumlich-funktionalen 

Zusammenhang stehen. Im Gegensatz zu einem Einkaufszentrum, welches im 

Regelfall einen einheitlich geplanten, finanzierten, gebauten und verwalteten 

Gebäudekomplex mit klaren Funktionseinheiten darstellt, ist die Identifizierung 

einer Agglomeration bei Fachmarktzentren deutlich diffiziler. Eindeutige 

Schwellenwerte, ab wann eine Ansammlung von Einzelhandelsbetrieben an einem 

Standortbereich als Agglomeration zu werten ist, existieren nicht. vielmehr ist für 

jeden Standortbereich eine Einzelfallbewertung notwendig. Folgende Kriterien 

können jedoch auf eine Einzelhandelsagglomeration hinweisen: 
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 baulich getrennte, selbstständige Betriebe in enger Nachbarschaft 

zueinander im funktionalen Zusammenhang 

 gemeinsamer Parkplatz oder räumlich getrennter, jedoch benachbarter 

Parkplatz („Umparken lohnt sich nicht“) 

 gegenseitig ergänzende Warensortimente 

 gemeinsamer Firmenwegweiser 

 gemeinsames Konzept oder Kooperation 

 gemeinsame Werbung 

 gemeinsamer Name 

Hierbei ist zu beachten, dass eine baulich vollständige Trennung sowie das Fehlen 

eines gemeinsamen Parkplatzes nicht zwingend gegen das Vorhandensein einer 

Einzelhandelsagglomeration sprechen. Vielmehr sind die räumliche Nähe sowie 

die Anordnung der Betriebe entscheidend. Zur Operationalisierung des Begriffes 

„räumlich nah beieinander“ wird z. B. im Regionalplan für die Region Stuttgart in 

der Fassung von 2002 ein maximaler Luftlinienabstand zwischen den 

Gebäudezugängen von 150 m festgesetzt.50 Dieser Schwellenwert leitet sich 

dabei aus einer Studie zur Wirkung von innerstädtischen Einkaufszentren ab und 

kann somit für das Vorhandensein einer Einzelhandelsagglomeration allenfalls als 

Anhaltswert dienen, da direkte Wegebeziehungen, Querungsmöglichkeiten sowie 

die Attraktivität und Kopplungsaffinität der jeweiligen Einzelhandelsangebote 

eine entscheidende Rolle für die Beurteilung des funktionalen Zusammenhangs 

spielen. 

 

Abbildung 39: Modellhafte Darstellung von möglichen Agglomerationen 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

Für das Vorhandensein einer Einzelhandelsagglomeration ist es darüber hinaus 

auch nicht zwingend erforderlich, dass sich die in Rede stehenden Einheiten auf 

der gleichen Straßenseite befinden. In der Regel sind beide Straßenseiten als 

Einheit der Nachbarschaft von Betrieben zu betrachten. Eine Trennung durch eine 

Straße schließt somit eine Einzelhandelsagglomeration nicht automatisch aus. 

Dies ist jedoch der Fall, wenn die Straße eine echte Erreichbarkeitsbarriere bildet, 

wie z. B. bei einer vielbefahrenen Bundesstraße ohne Querungshilfe oder einer 

Autobahn. 

 
50  Der VGH Baden-Württemberg hat diese Regelung nicht beanstandet (vgl. VGH Baden-Württemberg Urteil 15. 

November 2012 – AZ: 8 S 2525/09. 



 

Nahversorgungskonzept 140 
 

Abschließende Gesamtbewertung 

Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der durchschnittlichen Bewertung der 

einzelnen Prüfroutinen. Bei einer insgesamt positiven Einschätzung („grüne 

Ampel“) ist das Vorhaben als grundsätzlich konform zum Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept zu bewerten. Es wird zusätzlich empfohlen, die Auswirkungen des 

Vorhabens im Rahmen einer einzelfallbezogenen Auswirkungsanalyse zu 

ermitteln, in die das Ergebnis des Prüfschemas mit einfließt. Mehrere nicht 

eindeutige Bewertungen einzelner Prüfroutinen („gelbe Ampeln“) können zu dem 

Gesamtergebnis führen, dass das Vorhaben als bedingt empfohlen i. S. d. 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes einzustufen ist. Eine 

Ansiedlung/Erweiterung sollte in diesem Fall jedoch mit situationsabhängigen 

Empfehlungen (z. B. Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit, leichte 

Reduzierung der Verkaufsfläche) verknüpft werden. Die genauen Auswirkungen 

des Planvorhabens sind zudem im Rahmen einer einzelfallbezogenen 

Verträglichkeitsanalyse zu ermitteln, in die das Ergebnis des Prüfschemas mit 

einfließt. Eine negative Bewertung einer einzelnen Prüfroutine („rote Ampel“) 

führt i.d.R. auch zu einer negativen Gesamteinschätzung des Vorhabens.  

Grundsätzlich sind die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen eines Vorhabens auf 

Basis einer validen und nachvollziehbaren Methodik zu ermitteln und darzustellen. 

Dabei sind für die Berechnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des 

Vorhabens auch realistisch zu erwartende maximale Flächenproduktivitäten zu 

verwenden. 

Neben der Ermittlung potenzieller absatzwirtschaftlicher Auswirkungen 

(Umsatzumverteilungen) ist in diesem Fall v. a. eine städtebaulich begründete 

Analyse und eine städtebauliche Einordnung der absatzwirtschaftlichen 

Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsziele für die 

(untersuchungsrelevanten) zentralen Versorgungsbereiche sowie auf die 

Nahversorgungsstrukturen zu erbringen. Dabei sind auch mögliche 

Strukturverschiebungen in den zentralen Versorgungsbereichen von Bedeutung. 

Die vieldiskutierte 10 %-Schwelle sollte bei der städtebaulichen Einordnung der 

Umsatzumverteilungen vor dem Hintergrund der Bestandsstrukturen kritisch 

gewürdigt werden.51 

 
51  Die 10 %-Schwelle hat sich durch Rechtsprechung herausgebildet und muss im Einzelfall betrachtet werden. 

Ggf. sind höhere Umsatzumverteilungen ohne schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

zulässig, ggf. sind diese Auswirkungen auch bereits bei weniger als 10 Prozent vorhanden. Bei einer 

Vorschädigung eines zentralen Versorgungsbereiches (trading-down-Prozesse, hohe Leerstandsquote) 

können regelmäßig vorhabenbedingte schädliche Auswirkungen bei Umsatzumverteilungen von unter 10 % 

nicht ausgeschlossen werden. 



 

Konzept für Sonderstandorte 141 
 

10 Konzept für Sonderstandorte 
Neben den zentralen Versorgungsbereichen bestehen in Halle (Saale) weitere 

strukturprägende Einzelhandelsagglomerationen mit einem teilweise deutlichen 

Standortgewicht. Dazu zählen Sonderstandorte für großflächigen Einzelhandel 

mit primär nicht zentrenrelevantem und nicht nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment. 

Im folgenden Kapitel wird zunächst erörtert, welche Entwicklungsempfehlungen 

den Sonderstandorten zugunsten einer gewinnbringenden gesamtstädtischen 

Standortbalance zugewiesen werden sollen. Darauf aufbauend werden die 

einzelnen Sonderstandorte analysiert und Aussagen zur funktionalen 

Weiterentwicklung der Standorte getroffen. 

10.1 KONZEPTIONELLE EINORDNUNG VON SONDERSTANDORTEN 

Im Sinne der gesamtstädtischen Standortbalance und der übergeordneten 

Entwicklungszielstellung zur Einzelhandelsentwicklung in Halle (Saale) (vgl. 

Kapitel 7) sind mehrere Zielstellungen mit der Weiterentwicklung der 

Sonderstandorte verbunden. Sonderstandorte sind in der Zielstellung dieses 

Konzeptes grundsätzlich primär als Ansiedlungsbereiche für den großflächigen 

Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment zu verstehen. Sonderstandorten können durch die Stadt Halle 

(Saale) weitere Funktionen zugewiesen werden, wenn dies aus gewichtigen 

städtebaulichen Gründen erforderlich ist und in der Folge keine mehr als 

unerheblichen negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die 

Nahversorgung zu erwarten sind. Sie dienen somit der Ergänzung des 

Einzelhandels in den Zentren, indem sie Einzelhandelsbetriebe aufnehmen, 

 die einen überdurchschnittlichen Flächenverbrauch aufweisen, 

 die in der Innenstadt räumlich schlecht anzusiedeln wären, 

 die Sortimente führen, die den zentralen Versorgungsbereich wie auch die 

flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung nicht 

beeinträchtigen. 

Primär sollten an den Sonderstandorten also die großflächigen 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem und nicht 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment angesiedelt werden. Die gezielte 

Ausweisung von Sonderstandorten und die nähere planerische Befassung mit 

ihnen trägt begünstigend dazu bei, dass 

 Angebotsflächen für geeignete Vorhaben sehr kurzfristig zur Verfügung 

gestellt werden können, weil die realen Flächen dazu frühzeitig vorbereitet 

werden und die örtliche Bauleitplanung diesbezügliche Angebote bereits 

im Vorfeld gestalten kann, 

 ihre Leistungsfähigkeit gezielt optimiert werden kann, z. B. in 

erschließungstechnischen Fragestellungen, 

 sie durch Aufgabenteilung, Spezialisierung, Größe sowie die Bündelungs-

wirkung auch in der überörtlichen Nachfrage als Einkaufsstandort für 

bestimmte Sortimente deutlich wahrgenommen werden, 
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 benachbarte Nutzungsarten durch eine räumlich klare Fassung der 

jeweiligen Sonderstandorte vor einem schleichend unter Druck geratenen 

Bodenpreisgefüge, der von der Einzelhandelsfunktion ausgehen könnte, 

geschützt werden. Dieses wird insbesondere den auf günstige 

Grundstücke und Entwicklungsspielräume angewiesenen sonstigen 

Gewerbe- oder Handwerksbetrieben zugutekommen. 

Eine prioritäre gesamtstädtische Konzentration auf einige wenige, dafür 

leistungsfähige Sonderstandorte ist aus städtebaulicher Sicht sinnvoll, weil eine 

solche Standortbündelung aus Kundensicht attraktivere und damit auch für das 

überörtliche Nachfragepotenzial im oberzentralen Einzugsgebiet interessantere 

Standorte schafft. Die Standortkonzentration kann also zur Sicherung und zum 

Ausbau der Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland beitragen.  

Im Einzelhandelskonzept 2013 wurden insgesamt drei Sonderstandorte 

abgegrenzt, eine Ausweisung weiterer Standorte für den großflächigen 

Einzelhandel mit nicht zentrennrelevantem Hauptsortiment wurde aufgrund der 

rückläufigen Bevölkerungsentwicklung als nicht erforderlich angesehen. 

Vor dem Hintergrund, dass sich die Bevölkerungsentwicklung in Halle (Saale) seit 

der Konzeptfortschreibung 2013 entgegen der damaligen Prognosen stabilisiert 

hat und die Zentralitäten in Halle (Saale), wie in Kap. 5.3 dargelegt, in einzelnen 

nicht zentrenrelevanten Warengruppen für ein Oberzentrum als gering 

einzustufen sind (bspw. Möbel 101 %, Baumarktsortimente 98 %), ergibt sich im 

Vergleich zu 2013 ein Potenzial für weitere Ansiedlungen/ Verkaufsflächen-

erweiterungen in dem Angebotssegment mit nicht zentrenrelevantem 

Hauptsortiment. 

Da die Ansiedlungsmöglichkeiten an den Sonderstandorten des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes 2013 jedoch deutlich begrenzt sind, wurde geprüft, 

inwieweit vorhandene Sonderstandorte erweitert werden können oder weitere 

Standortbereiche sich als Sonderstandorte eignen.  

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013/2015 wurde mit dem 

Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Halle 

(Saale), lfd. Nr. 30 „Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel Dieselstraße“ 

(Beschluss Nr. VI/2019/04740) in der Stadtratssitzung am 27.03.2019 geändert. 

Mit dieser zweiten Änderung wurde dem Standort Dieselstraße die Funktion eines 

„Sonderstandortes SB-Warenhaus“ im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

zugewiesen. 

Im Ergebnis werden in der vorliegenden Fortschreibung insgesamt fünf 

Sonderstandorte im Stadtgebiet ausgewiesen. Der bereits im Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept 2013 ausgewiesene Sonderstandort Leipziger Chaussee wird 

hinsichtlich seiner Abgrenzung erweitert (vgl. nachfolgende Steckbriefe). 

10.2 ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN FÜR DIE SONDERSTANDORTE 
IN HALLE (SAALE) 

Die im Folgenden dargestellten Sonderstandorte sollen im Rahmen der 

Steuerungsleitsätze primär zur Erweiterung oder Neuansiedlung von 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevantem oder nicht 

zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment genutzt werden, sofern 
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ihnen durch die Stadt Halle (Saale) keine weitere Funktion zugewiesen wird. Die 

an den Sonderstandorten genehmigten Verkaufsflächen für zentren- oder 

zentren- und nahversorgungsrelevantem Sortimente genießen Bestandsschutz. 

Sofern städtebauliche Gründe nicht dagegen sprechen bzw. besondere 

städtebaulicher Gründe dafür sprechen (z. B. Nachnutzung, Ersetzung 

zentrenrelevanter und zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente durch 

nicht zentrenrelevante und nicht zentren- und nahversorgungsrelevante 

Sortimente) kann sekundär eine Ansiedlung eines großflächigen 

Einzelhandelsbetriebs mit nicht zentrenrelevantem oder nicht 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment auch außerhalb der ausgewiesenen 

Sonderstandorte erfolgen. Eine Ansiedlung von Einzelhandel in 

neuausgewiesenen und nicht durch den Einzelhandel überprägten Gewerbe-

gebieten ist durch die Bauleitplanung auszuschließen. 

Standortspezifische Analysen und Entwicklungsperspektiven 

Nachfolgend werden die Sonderstandorte mit den wesentlichen Rahmen-

bedingungen sowie spezifischen Entwicklungsempfehlungen dargestellt. 
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Sonderstandort Magdeburger Chaussee/ Trothaer Straße 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Nord 
Stadtteil: Industriegebiet Nord 

Größte Betriebe Kaufland, Aldi, Toom-Baumarkt, Dänisches Bettenlager, Kik, Fressnapf, Polo 
Motorrad Store, Farben Schultze, Heimwerkerbedarf 

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufe Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 25 21 -4 1,5 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 18.970 19.260 +290 5,0 % 

Städtebaulich-funktionale Rahmenbedingungen 

 überwiegend gewerblich geprägte, autokundenorientierte Lage 

(städtebaulich nicht integriert)  

 Im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche für den großflächigen 

Einzelhandel, als gemischte sowie als gewerbliche Baufläche dargestellt 

 der Standort ist geprägt durch großflächigen Einzelhandel 

 Angebotsschwerpunkt: nahversorgungsrelevante und nicht 

zentrenrelevante Sortimente („kein klassischer“ Sonderstandort) 

 zentrenrelevante Sortimente hauptsächlich als Randsortiment, im 

deutlich untergeordneten Umfang auch als Hauptsortiment 

 Marktauftritt der Anbieter z.T. nicht mehr zeitgemäß (bspw. Aldi)  

 das Einzugsgebiet umfasst insbesondere den Stadtbezirk Nord sowie den 

nördlichen Saalekreis 

Strukturprägende Veränderungen seit 2010 

 leicht steigende Verkaufsflächen-Entwicklung 

 keine Veränderung hinsichtlich der strukturprägenden Anbieter  

Empfehlungen/Zielvorstellungen 

 Sicherung und Weiterentwicklung des Standortes für den nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereich  

 restriktiver Umgang mit zentrenrelevanten Randsortimenten (max. 10% der G-VKF) 

 vorhandene Betriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment haben Bestandsschutz 

 restriktiver Umgang mit Neuansiedlungen und wesentlichen Verkaufsflächenerweiterungen von zentren- sowie 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten 

 Festschreibung der zentrenrelevanten Verkaufsfläche auf den genehmigten Bestand (sofern nicht entschädigungspflichtig) 

 Fortschreibung als Sonderstandort für den nicht zentrenrelevanten Einzelhandel 
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Sonderstandort Neustadt 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: West 
Stadtteil: Gewerbegebiet Neustadt 

Größte Betriebe Hammer, SB Boss, PostenFuxx, Mömax 

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufe Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 4 4 0 0,3 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 22.060 14.600 -7.460 3,8 % 

Städtebaulich-funktionale Rahmenbedingungen 

 Überwiegend gewerblich geprägter, autokundenorientierter Standort 

(städtebaulich nicht integriert) 

 klassischer Sonderstandort für den großflächigen nicht zentrenrelevanten 

Einzelhandel 

 Im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche für den großflächigen 

Einzelhandel sowie als gewerbliche Baufläche dargestellt 

 zeitgemäßer Marktauftritt des Hammer und SB-Möbel Boss Marktes, 

Möbelhaus Mömax wurde während des Bearbeitungszeitraum zur 

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes eröffnet 

(ehemaliger Max Bahr) 

 Angebotsschwerpunkt im Bereich Möbel und Baumarktsortimente 

 nahezu ausschließlich Sortimente im nicht zentrenrelevanten Bereich 

 zentrenrelevantes Sortiment nur über die Randsortimente im geringen 

Maße vorhanden  

 Einzugsgebiet insbesondere Stadtbezirk West  

 

Strukturprägende Veränderungen seit 2010 

 Anzahl Betriebe konstant, jedoch aufgrund der Umnutzung des Max Bahr auf das Möbelhaus Mömax Verringerung der 

Verkaufsfläche (Veränderung insbesondere auf einen Wegfall von Außenverkaufsflächen zurückzuführen). 

Empfehlungen/Zielvorstellungen 

 Sicherung und Weiterentwicklung des Standortes für den nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereich (Schwerpunkt Möbel) 

 Keine Ansiedlung von Einzelhandel mit zentrenrelevantem Hauptsortiment 

 Restriktiver Umgang mit zentrenrelevanten Randsortimenten (max. 10% der G-VKF) 

   Fortschreibung als Sonderstandort für den nicht zentrenrelevanten Einzelhandel 
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Sonderstandort Leipziger Chaussee 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Ost 
Stadtteil: Kanena / Bruckdorf 

Größte Betriebe Globus-SB-Warenhaus, Dehner Gartencenter, Multi Polster, Expert, Adler, H&M, 
TTL /TTM, Swiss Sense, Aldi, Rossmann, New Yorker, REDDY Küchen, Deichmann  

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufe Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

 Anzahl der Betriebe 58 55 -3 4 % 

Gesamtverkaufsfläche in m² 33.230 34.400 + 1.170 8,9 % 

Städtebaulich-funktionale Rahmenbedingungen 

 gewerblicher, autokundenorientierter Standort (städtebaulich nicht 

integriert) 

 leistungsfähiger MIV (B 6) und ÖPNV-Anschluss 

 im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche für den großflächigen 

Einzelhandel sowie als Gewerbegebiet ausgewiesen 

 verkaufsflächenstärkster Standort im Stadtbezirk Ost 

 heterogen geprägter Standort (kein „klassischer“ Sonderstandort):  

 Rotes Teilgebiet (siehe Karte): Einkaufscenter Hallescher Einkaufspark 

(HEP) mit Angebotsschwerpunkt nahversorgungsrelevante und 

zentrenrelevante Sortimente, discountorientiertes bis mittelpreisige 

Angebotsqualität mit breiter Angebotsvielfalt und teilweise 

attraktiven Filialisten (u. a. SB-Warenhaus Globus, H&M, Expert) 

 Blaues Teilgebiet: Überwiegend Fachmärkte mit nicht 

zentrenrelevantem Hauptsortiment (z.B. Dehner, Multipolster, REDDY 

Küchen, TTM, Bettenstudio) 

 schraffiertes blaues Teilgebiet: Potenzialfläche  

 das Einzugsgebiet umfasst Bereiche der Stadtbezirke Ost und Süd, es 

erstreckt sich darüber hinaus auch auf die benachbarten Gemeinden 

(südöstliche Ausrichtung in etwa bis zum Ortsteil Gröbers der Gemeinde 

Kabelsketal) 

 

Strukturprägende Veränderungen seit 2010 

 innerhalb des Einkaufszentrums wurden Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt 

 am Standort marktabgängig sind hierbei folgende Betriebe: Dänisches Bettenlager, Baby One, Kik, Xenos, ABC Schuhe und 

Zoo Meißner 

 neu an dem Sonderstandort angesiedelt haben sich die Betriebe H&M, Adler und Swiss Sense 

 Perspektivisch sind im Bereich des Einkaufszentrums weitere Umstrukturierungsmaßnahmen geplant, die sich insbesondere 

aus einer projektierten Verlagerung des SB-Warenhauses Globus (siehe Steckbrief Sonderstandort Dieselstraße) ergeben. 
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Empfehlungen/Zielvorstellungen 

 Blauer Bereich:  

 Positivraum für den nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereich insbesondere für Anbieter der Warengruppen, die 

bislang in Halle (Saale) unterrepräsentiert sind (u.a. Möbel, Baumarkt (Teilgebiete)) 

 Erweiterung des bestehenden Sonderstandortes (Teilbereiche der Potenzialfläche) um weitere Ansiedlungen von 

Betrieben mit nicht zentrenrelevantem und nicht nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment zu ermöglichen. 

 restriktiver Umgang mit zentrenrelevanten Randsortimenten (insgesamt max. 10% der GVKF), einzelsortimentsbezogen 

ggf. deutlich weniger 

 Ausschluss von Einzelhandel mit zentrenrelevantem Hauptsortiment 

 

 Roter Bereich: 

 rechtmäßig genehmigte Verkaufsflächen für zentrenrelevante sowie zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente 

genießen Bestandsschutz 

 zulässig sind Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung der genehmigten Nutzung 

 kann im Einzelfall auch genehmigungsbedürftige bauliche Maßnahmen umfassen, sofern sie der Aufrechterhaltung des 

ausgeübten Eigentums dienen und auf Modernisierung abzielen 

 dabei müssen wesentliche Beeinträchtigungen auf zentrale Versorgungsbereiche sowie die verbrauchernahe Versorgung 

ausgeschlossen werden können 

 darüber hinaus kein Ausbau von Verkaufsflächen mit zentrenrelevanten Sortimenten 

 eine Erweiterung der Gesamtverkaufsfläche soll nur bei gleichzeitiger Reduktion der zentren- bzw. 

nahversorgungsrelevanten Verkaufsfläche vorgenommen werden 

 
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + 
Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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Sonderstandort Dieselstraße 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Süd 
Stadtteil: Damaschkestraße 

Größte Betriebe Fressnapf, Angelfachhandel 

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufe Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe 4 2 -2 < 1 %

Gesamtverkaufsfläche in m² 9.520 1.230 -8.290 < 1 %         

Städtebaulich-funktionale Rahmenbedingungen 

 Der Standort wird im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche für 

großflächigen Einzelhandel dargestellt. Er weist eine Vorprägung durch 

nicht zentrenrelevanten Einzelhandel (zoologischer Bedarf, Angelbedarf, 

ehemaliger Baumarkt) auf, in der Vergangenheit war am Standort zudem 

ein Lebensmitteldiscounter verortet. 

 Das Einzugsgebiet der 2017 erfassten Einzelhandelsbetriebe beschränkte 

sich überwiegend auf den Stadtbezirk Süd sowie angrenzende Bereiche 

des Stadtbezirks Ost. 

 Der Standort Dieselstraße befindet sich innerhalb eines baulich 

verdichteten Siedlungszusammenhangs und gehört zum im 

Zusammenhang bebauten Bereich.  

 Die angrenzenden Nutzungen sind als Mischnutzung zu charakterisieren:  

- nördlich Heizkraftwerk 

- östlich Bahntrasse 

- südlich Kleingartenanlage 

- westlich überwiegend gewerbliche Nutzung 

- nordwestlich und südwestlich Wohnnutzung 

 Die Nutzbarmachung eines brachliegenden Gewerbebestandsstandortes 

entspricht den Zielen der Innenentwicklung und des sparsamen Umgangs 

mit Grund und Boden.  

 Der Standort Dieselstraße verfügt über einen anteiligen fußläufigen 

Einzugsbereich und kann von den angrenzenden Wohngebieten fußläufig 

und/oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Darüber hinaus ist der 

Standort in das Fuß- und Radwegenetz der Stadt Halle (Saale) östlich der 

Saale eingebunden, welches vor allem die nördlichen, östlichen und 

südlichen Stadtteile miteinander verbindet. Von besonderer Bedeutung 

sind dabei die ehemalige Hafenbahntrasse sowie die Radwege entlang der 

Merseburger Straße und der Dieselstraße. Diese sowie die Ottostraße 

65%

35%

Nahrungs- und Genussmittel

sonstiger kurzfristiger Bedarfsbereich

mittelfristiger Bedarfsbereich

langfristiger Bedarfsbereich
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sind in der Radverkehrskonzeption als „Radroutenabschnitte mit guten 

Bedingungen für den Radverkehr“ gekennzeichnet.  

 Der Standort verfügt über eine den örtlichen Gegebenheiten 

angemessene Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr. Eine 

Bushaltestelle, die jeweils im halbstündigen Takt von zwei Buslinien 

angefahren wird, befindet sich direkt vor dem Vorhabengrundstück und 

eine Straßenbahnhaltestelle in einer Entfernung von etwa 450 m, also in 

fußläufiger Entfernung, im Kreuzungsbereich Merseburger 

Straße/Dieselstraße. Im Flächennutzungsplan ist eine Freihaltetrasse für 

eine weitere Straßenbahnverbindung von der Merseburger Straße über 

die Dieselstraße bis zur Leipziger Chaussee enthalten. Die dafür 

notwendigen Querschnitte wurden beim Bau der Brücke Dieselstraße im 

Zusammenhang mit der Erstellung der Haupterschließungsstraße für die 

Gewerbegebiete in Halle Ost (HES) bereits berücksichtigt. 

 Der Standort ist für den Individualverkehr über die Dieselstraße als 

Zubringer zur Europachaussee (Haupterschließungsstraße für die 

Gewerbegebiete in Halle Ost (HES)) leistungsfähig erschlossen. 

 

Strukturprägende Veränderungen seit 2010 

 Marktabgang eines Hela-Baumarktes sowie eines NP-Lebensmitteldiscounters inkl. Kiosk  

 Abriss des ehemaligen Hela-Baumarktes  

 Neuansiedlung eines Fressnapf Zoofachmarktes auf den Geschäftsflächen des früheren NP-Lebensmitteldiscounters 

 

Entwicklungsperspektive 

Ansiedlung eines SB-Warenhauses, dessen Verkaufsfläche auf der Grundlage eines Auswirkungsgutachtens so dimensioniert 

wird, dass im Bereich der nahversorgungsrelevanten sowie zentrenrelevanten Sortimente keine mehr als unerheblichen 

städtebaulich-funktionalen Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind. 

Über die verbindliche Bauleitplanung werden die ermittelten verträglichen Verkaufsflächengrößen sowohl im Kern- als auch im 

Randsortiment festgesetzt. 

 

Der erweiterte Einzugsbereich des SB-Warenhauses umfasst das gesamte Stadtgebiet und geht sogar innerhalb des 

Verflechtungsbereiches des Oberzentrums Halle etwas darüber hinaus. Begünstigt wird dies durch die gute verkehrliche 

Anbindung, die seit der Fertigstellung der Haupterschließungsstraße für die Gewerbegebiete in Halle Ost (HES) nochmals eine 

Verbesserung erfahren hat. Mit der Anbindung der HES an die B 100 ist der Standort Dieselstraße nicht nur für die Einwohner 

aus dem Stadtbezirk Halle-Ost besser und schneller erreichbar, sondern auch für die Einwohner aus den bisher bezüglich 

Ausstattung in der Warengruppe Nahrungsmittel laut Analyseergebnis Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

unterdurchschnittlich ausgestatteten nördlichen und nordöstlichen Stadtbereichen. Auch Einwohner angrenzender Gemeinden 

und Städte im Verflechtungsbereich der Stadt Halle (Saale) können von der besseren Anbindung profitieren. Weitere 

Verbesserungen der verkehrlichen Anbindung sind über eine neue Straße zu den südlichen Stadtbereichen Ammendorf, 

Radewell und Osendorf geplant. 

Darüber hinaus trägt das SB-Warenhaus zur fußläufig erreichbaren Nahversorgung in dem engeren Wohnumfeld bei. 

 
 

Quellen: Daten: Eigene Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt + Handel 
(2018); Text: Stadt Halle (Saale) auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. VI/2019/04740 vom 27.03.2019, Kartengrundlage: Stadt 
Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig bezogen auf Gesamtstadt.  
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Sonderstandort Alter Schlachthof 

 

Lage innerhalb von Halle (Saale) 
Stadtbezirk: Ost 
Stadtteil: Freiimfelde/Kanenaer Straße 

Größte Betriebe keine Einzelhandelsbetriebe vorhanden 

Einzelhandelsstruktur 2010 2017/18 Differenz anteilig* 

Anzahl der Betriebe - - - - 

Gesamtverkaufsfläche in m² - - - -        

Städtebaulich-funktionale Rahmenbedingungen 

 Die angrenzenden Nutzungen sind als Mischnutzung zu charakterisieren:  

- nördlich Berliner Brücke/gemischte Nutzung 

- östlich Straßenbahndepot, straßenbegleitend Wohnnutzung 

- südlich Mischnutzung, Wohnnutzung 

- westlich Bahntrasse mit einer Barrierewirkung 

 Der Standort ist als siedlungsstrukturell integriert und sehr innenstadtnah zu werten, im Süden des Standortbereiches 

sind Bezüge zur Wohnbebauung vorhanden, auf Grund der nicht hinreichenden Einbettung in Wohnbebauung und der 

vergleichsweise geringen Mantelbevölkerung ist eine Ausweisung als zentraler Versorgungsbereich jedoch nicht möglich. 

 Der Standort ist mit dem ÖPNV (Straßenbahn und Bus) zu erreichen und verfügt auch über einen fußläufigen 

Einzugsbereich. Er ist gut in das Fuß- und Radwegenetz eingebunden.  

 Mit der Nachnutzung des ehemaligen Schlachthofareals und seines zum Teil denkmalgeschützten Gebäudebestandes 

wird den Zielen der Innenentwicklung und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprochen. 

 Im Flächennutzungsplan ist der Standort als Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel, Freizeiteinrichtungen, 

Verwaltung und Dienstleistungen dargestellt. Im Norden ist darüber hinaus eine Fläche für Versorgungsanlagen, für die 

Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung Fernwärme dargestellt. 

 

Strukturprägende Veränderungen seit 2010 

 Auf dem rd. 74.400 m² großen Areal befinden sich zahlreiche brachliegende Gebäude eines ehemaligen Schlachthofes, die 

teilweise unter Denkmalschutz stehen (u.a. ehemalige Markthallen, ein Wasserturm, Verwaltungsgebäude).  

 Aktiv genutzt werden nur noch wenige Gebäude durch die Verwaltung der Stadtwerke bzw. der Servicegesellschaft Saale 

e.V., außerdem befinden sich auf dem Gelände eine Erdgastankstelle und eine Jugendverkehrsschule. 

 Eine wesentliche Nutzungsänderung fand seit 2010 nicht statt. 

 

Entwicklungsperspektive 

Der Schlachthof wird als „Sonderstandort“ benannt, stellt aber aufgrund einiger Spezifika eine Sondersituation innerhalb des 

Systems der für Halle empfohlenen Standortkategorisierung dar.  

Abweichend von der für „klassische Sonderstandorte“ verbundenen klaren Zielperspektive, an diesen maßgeblich nicht-

zentrenrelevante Sortimente zu entwickeln, sind für den Schlachthof unterschiedliche Entwicklungszielstellungen und  
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-erfordernisse erkennbar und zu vereinen. Städtebauliches Kernziel der Stadt Halle (Saale) ist es, den langjährigen 

städtebaulichen Missstand auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes zu beseitigen, die denkmalgeschützten Gebäude 

aus dem späten 19. Jahrhundert zu erhalten und einer neuen adäquaten neuen Nutzung zukommen zu lassen. Dieses Ziel ist – 

wie oben bereits skizziert – nicht vordergründig durch die Entwicklung von nicht-zentrenrelevanten Einzelhandelsstrukturen zu 

erreichen. 

Vielmehr ist perspektivisch am Standortbereich Schlachthof eine breite Mischnutzung geplant, die neben einer Entwicklung 

von Einzelhandel auch Nutzungen aus den Bereichen Büro, Dienstleistungen, Gastronomie, Soziales, Sport und Kultur 

beinhalten kann. 

Durch die Entwicklung des "Sondergebiets Alter Schlachthof" ist von einem starken Impuls für die Stadtentwicklung und den 

Stadtbezirk Ost auszugehen. Dadurch werden kernstädtische, hervorragend an den ÖPNV und SPNV angebundene 

Flächenpotentiale für Anbieter erschlossen, die sonst nur auf der „Grünen Wiese“ zu finden sind, womit zukünftige 

Kaufkraftzuflüsse aus dem Umlandbereich generiert werden können, ohne dass eine ausschließliche Kfz-Erschließung im 

Vordergrund stehen muss. Jedoch ist grundsätzlich eine Ausweitung von zentrenrelevanten Einzelhandelsstrukturen 

außerhalb der Innenstadt angesichts der aufgezeigten Entwicklungstrends im Einzelhandel, verbunden mit der klaren 

Prämisse, die Innenstadt als „handelsbezogenen Aushängeschild“ Halles in den Fokus zu rücken, mit größter Sorgfalt zu 

prüfen. Eine Harmonisierung des gutachterlich präferierten Ziels der Innenstadtstärkung mit den aufgezeigten 

städtebaulichen Beweggründen der Stadt Halle für die Entwicklung des ehemaligen Schlachthofs bedarf daher eines 

außerordentlich sensiblen und behutsamen Umgangs mit der Entwicklung von zentrenrelevantem und 

nahversorgungsrelevantem Einzelhandel im Bereich des ehemaligen Schlachthofes. Einzelhandel mit zentrenrelevanten 

Sortimenten sollte daher am Standort nur im auf der Grundlage einer gutachterlichen Untersuchung beruhenden 

verträglichen Umfang realisiert werden. 

Von den zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten Sortimenten dürfen dabei keine negativen Auswirkungen auf die 

Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche bzw. negative Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung der 

Bevölkerung ausgehen. In diesem Kontext ist insbesondere auch die Auswirkung auf die Entwicklungsfähigkeit der Innenstadt 

und weiteren zentralen Versorgungsbereichen mit in den Blick zu nehmen. Dies umfasst auch einen sensiblen und 

zentrenangepassten Umgang mit üblichen „Schwellenwerten“ von Umsatzumverteilungen, der Beachtung von 

Vorschädigungen oder empfohlener Entwicklungen in den ZVB. 

 
 

Quellen: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Junker + Kruse (2010), GMA (2017) und Stadt 
+ Handel (2018); Fotos Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale); Verkaufsflächen gerundet und ohne Leerstand; * anteilig 
bezogen auf Gesamtstadt 
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11 Zentren- und Standortmodell 
Der Hierarchisierung der Zentren wird das Grundprinzip einer funktional 

ausgewogenen Aufgabenteilung zugrunde gelegt. Neben den zentralen 

Versorgungsbereichen werden im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzepts weitere Standorte mit spezifischen Funktionszuweisungen 

ausgewiesen, die eine räumlich ausgewogene Versorgung der Halleschen 

Bevölkerung ermöglichen (vgl. nachfolgende Abbildung): 

 (besondere) Nahversorgungsstandorte und Nahversorger (vgl. Kapitel 9)  

 Sonderstandorte (vgl. Kapitel 10) 

Ergänzt werden diese Standorte durch weitere solitäre Einzellagen in 

städtebaulich integrierten und nicht integrierten Lagen. 

 
Abbildung 40: Standortmodell für die Stadt Halle (Saale) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Halle (Saale), OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; aufgrund der 

Übersichtlichkeit wurde auf eine kartografische Darstellung der (besonderen) Nahversorgungsstandorte verzichtet. 

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Halle (Saale) werden mit 

dem Hauptzentrum Altstadt, den beiden Nebenzentren Neustadt und Südstadt 

und den elf Nahversorgungszentren insgesamt 14 zentrale Versorgungsbereiche 

sowie ein perspektivisches Nahversorgungszentrum ausgewiesen. Neben den 

zentralen Versorgungsbereichen verfügt die Stadt Halle (Saale) über (besondere) 

Nahversorgungsstandorte, die aus dem Bestand heraus nicht als zentraler 

Versorgungsbereich definiert werden, aufgrund ihrer Bedeutung für das 

gesamtstädtische Standortgefüge und die Nahversorgung für die umliegenden 

Wohngebiete aber dennoch als zusätzliche Standortkategorie eingeführt wurden. 

Zudem werden im Zuge der Fortschreibung des Einzelhandels-und 

Zentrenkonzeptes insgesamt fünf Sonderstandorte in Halle (Saale) ausgewiesen. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht das Hallesche Zentren- und 

Standortmodell in der Zielperspektive schematisch. 
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Abbildung 41: Schematische Darstellung des Zentren- und Standortmodells der Stadt Halle (Saale) (Zielperspektive) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 
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12 Sortimentsliste 
Zur Feinsteuerung von Einzelhandelsvorhaben ist die Definition der in Halle 

(Saale) als zentrenrelevant sowie zentren- und nahversorgungsrelevant52 zu 

bewertenden Sortimente in Form einer Sortimentsliste erforderlich. Erst mit 

Vorliegen einer solchen Sortimentsliste kann in der Bauleitplanung oder im 

Baugenehmigungsverfahren im Zusammenspiel mit den Steuerungsleitsätzen 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts festgestellt werden, ob ein geplantes 

Vorhaben oder eine Standortplanung den Zielen und Empfehlungen dieses 

Konzepts entsprechen. Die Sortimentsliste aus dem Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept 2013der Stadt Halle (Saale) soll überprüft und bei Bedarf 

modifiziert werden. Die Sortimentsliste aus dem Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept 2013 wird auf folgende Aspekte hin überprüft: 

 Widerspruchsfreiheit 

 Vollständigkeit 

 Nachvollziehbarkeit/Bestimmtheit 

 Einordnung der einzelnen Sortimente 

12.1 ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZUR METHODISCHEN 
HERLEITUNG EINER SORTIMENTSLISTE 

Bei der Herleitung der Sortimentsliste ist die Einzelhandelsbestandsstruktur von 

Bedeutung, insbesondere hinsichtlich der Verkaufsflächenanteile der Sortimente 

und der Sortimentsschwerpunkte nach städtebaulichen Lagen. Zudem ist es 

erforderlich, die künftigen Entwicklungsoptionen von Branchen und Standorten 

im Zusammenhang mit der Zielperspektive des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzepts zu beachten, um die Sortimente bezüglich ihrer Zentrenrelevanz 

festzulegen. Es können hierbei auch solche Sortimente als zentrenrelevant 

begründet werden, die noch nicht oder nur in geringem Maße in einem zentralen 

Versorgungsbereich vorhanden sind, die aber aufgrund ihrer strategischen 

Bedeutung künftig dort verstärkt angesiedelt werden sollen.53 Bei der Bewertung 

der künftigen Zielperspektive ist allerdings zu beachten, dass die anzustrebende 

Entwicklung realistisch erreichbar sein sollte. 

Bei der Überprüfung der Sortimentsliste ist außerdem zu beachten, dass 

Sortimente nicht nur für sich allein genommen bewertet werden sollten, sondern 

dass sich ihre Zentrenrelevanz oder Nahversorgungsrelevanz teilweise zusätzlich 

aus der Kopplung mit anderen Sortimenten begründet. 

Bei der Einordnung der Sortimente in die Sortimentsliste sind folgende 

Beurteilungskriterien von Belang: 

  

 
52  Im Folgenden wird die Kurzform „nahversorgungsrelevant“ verwendet. 
53  vgl. hierzu den Beschluss 4 BN 33.04 des BVerwG vom 10.11.2004 sowie z. B. die Rechtsprechung des VGH 

Baden-Württemberg, Urteil 3 S 1259/05 vom 30.01.2006. 
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BEURTEILUNGSKRITERIEN FÜR DIE ZENTRENRELEVANZ VON SORTIMENTEN 

Zentrenrelevant sind in der Regel Sortimente, die 

 einen zentralen Versorgungsbereich städtebaulich-funktional im Bestand strukturell prägen, 

 eine hohe Kundenfrequenz in einem zentralen Versorgungsbereich bewirken, 

 einen geringen Flächenanspruch haben und sich in einen Zentrumsbereich räumlich integrieren 

lassen, 

 für einen attraktiven Branchenmix und damit die Attraktivität eines Zentrums notwendig sind, 

 vom Kunden überwiegend auch ohne Pkw transportiert werden können, 

 in einem Zentrum kaum oder noch gar nicht angesiedelt sind, dort aber aufgrund der 

städtebaulichen Zielperspektive künftig stärker ausgebaut werden sollten. 

Nahversorgungsrelevant sind in der Regel Sortimente, die 

 Merkmalen der Zentrenrelevanz entsprechen, 

 zugleich zu einem deutlichen Anteil ihres Bestands auch außerhalb zentraler 

Versorgungsbereiche in städtebaulich integrierten Lagen angesiedelt sind und dort zu einer 

flächendeckenden wohnortnahen Grundversorgung für die Wohnbevölkerung beitragen. 

Nicht zentren- und nicht zentren- und nahversorgungsrelevant sind in der Regel Sortimente, die 

 zentrale Lagen nicht prägen, 

 aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit auch in städtebaulich nicht integrierten Lagen 

angeboten werden bzw. sich nicht für die Ansiedlung in zentralen Lagen eignen. 

Neben den rechtlichen Anforderungen, unter Berücksichtigung der aktuellen 

städtebaulichen Verortung der Verkaufsflächen, den dargestellten 

städtebaulichen Zielstellungen sowie der bewährten Sortimentsliste aus dem 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2013/2015/2019 der Stadt Halle (Saale) 

ergibt sich die folgende Liste zentrenrelevanter bzw. zentren- und 

nahversorgungsrelevanter Sortimente in Halle (Saale) als sog. „Hallesche Liste“. 

Die Aufführung der nicht zentrenrelevanten und nicht nahversorgungsrelevanten 

Sortimente soll zur Verdeutlichung beitragen, welche Sortimente vor dem 

Hintergrund der Zielstellungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der 

Stadt Halle (Saale) als nicht kritisch gesehen werden und ist somit erläuternd, 

jedoch nicht abschließend.  
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12.2 SORTIMENTSLISTE FÜR HALLE (SAALE) 

Im Ergebnis ergibt sich folgende ergibt sich die folgende Liste zentren- bzw. 

nahversorgungsrelevanter Sortimente in Halle (Saale): 

 

Tabelle 27: Sortimentsliste für die Stadt Halle (Saale)  

zentrenrelevante 
Sortimente 

nahversorgungsrelevante 
Sortimente* 

nicht zentrenrelevante 
Sortimente** 

 Bastelzubehör, Künstlerartikel 
 Bekleidung 
 Bücher 
 Elektrogroßgeräte (weiße Ware 

wie Kühlschrank, Herd, 
Waschmaschine) 

 Elektrokleingeräte (elektrische 
Küchen- und Haushaltsgeräte) 

 Glas/Porzellan/Keramik 
 Handarbeitsbedarf/ Kurz-

waren/Meterware/Wolle 
 Haushaltswaren 
 Heimtextilien (Bett-, Haus- und 

Tischwäsche, Gardinen) 
 Hörgeräte 
 Kinderwagen 
 Kunstgewerbe/Bilder/Bilder-

rahmen 
 Lederwaren/Taschen/Koffer/ 

Regenschirme 
 Musikinstrumente und Zubehör 
 Optik, Augenoptik 
 Papier, Bürobedarf, 

Schreibwaren 
 Parfümerie- und 

Kosmetikartikel 
 Sammlerbriefmarken und  

–münzen 
 Sanitätsbedarf 
 Schuhe 
 Spielwaren 
 Sportartikel/-geräte  

(ohne Sportgroßgeräte) 
 Sportbekleidung 
 Sportschuhe 
 Uhren/Schmuck 
 Neue Medien/ 

Unterhaltungselektronik  
 Wohneinrichtungsartikel 

(Wohnaccessoires wie 
Kunstgewerbe, Bilder, 
Bilderrahmen, Kerzenständer) 

 Back- und Fleischwaren 
 Drogeriewaren 
 Getränke 
 Nahrungs- und Genussmittel 
 Pharmazeutische Artikel, 

Reformwaren 
 Schnittblumen 
 Topfpflanzen (Zimmer-

pflanzen)/ Blumentöpfe und 
Vasen (Indoor) 

 Zeitungen/Zeitschriften 

 Angler- und Jagdartikel 
 Baumarktsortimente 
 Bettwaren/Matratzen 
 Boote und Zubehör 
 Campingartikel (ohne 

Bekleidung und Schuhe) 
 Erotikartikel 
 Fahrräder und Zubehör 
 Gartenartikel und –geräte 
 Kfz-, Caravan- und 

Motorradzubehör 
 Lampen, Leuchten, 

Leuchtmittel 
 Möbel 
 Pflanzen/Samen (Beet- und 

Gartenpflanzen) 
 Rollläden/Markisen 
 Sportgroßgeräte 
 Teppiche (Einzelware) 
 Zoologische Artikel, lebende 

Tiere 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; * gleichzeitig auch zentrenrelevant; ** gleichzeitig auch nicht zentren- und nahversorgungsrelevant, 

erläuternd, aber nicht abschließend; 

Gegenüber der Sortimentsliste des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 

2013/2015/2019 der Stadt Halle (Saale) ergeben sich somit folgende Änderungen: 

 Durch die unterschiedlichen Eigenschaften hinsichtlich der 

Zentrenrelevanz erfolgt eine Unterteilung der Sortimente Drogeriewaren 

und Parfümerie- und Kosmetikartikel, wobei Parfümerie- und 

Kosmetikartikel künftig als zentrenrelevant eingeordnet werden. 
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Drogeriewaren werden weiterhin als zentren- und nahversorgungsrelevant 

betrachtet. 

 Aufgrund fehlender Nachvollziehbarkeit/Bestimmtheit wird auf die 

Ausweisung des Sortiments Geschenkartikel verzichtet. Das Sortiment soll 

hierbei vollständig in andere Sortimente subsummiert werden (bspw. 

Nahrungs- und Genussmittel, Wohneinrichtungsartikel oder Glas/ 

Porzellan/Keramik). 

 Aufgrund der zum Teil starken Ausdifferenzierung einzelner 

Sortimentsbereiche in der bestehenden Liste, welche in der Realität kaum 

voneinander abzugrenzen sind, erfolgt die Zusammenfassung der 

Sortimente Bild- und Tonträger, Büromaschinen, Computer und Zubehör, 

Foto, Telekommunikation und Zubehör sowie Unterhaltungselektronik und 

Zubehör zum Sortiment Neue Medien/Unterhaltungselektronik. 

 Durch die zum Teil starke Ausdifferenzierung einzelner Sortimentsbereiche 

in der bestehenden Liste, erfolgt die Zusammenfassung der Sortimente 

Bauelemente, Baustoffe, Bodenbeläge, Teppiche (Auslegware), 

Eisenwaren/Beschläge, Elektroinstallationsmaterial, Farben/Lacke, 

Fliesen, Kamine/Kachelöfen, Maschinen/Werkzeuge, Sanitärartikel, 

Tapeten zum Sortiment Baumarktsortimente. 

Für die kommunale Feinsteuerung empfiehlt es sich, die Sortimente in die 

textlichen Festsetzungen (bzw. Begründungen) der entsprechenden Bauleitpläne 

zu übernehmen sowie in der Begründung zusätzlich dieses Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept als Grundlage der Sortimentsliste zu benennen. 
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13 Steuerungsleitsätze 
Die fortgeschriebenen Steuerungsleitsätze konkretisieren die übergeordneten 

Entwicklungsziele zur künftigen Einzelhandelsentwicklung für alle Arten des 

Einzelhandels und für alle denkbaren Standortkategorien in Halle (Saale) und 

ermöglichen somit eine Steuerung der städtebaulich bestmöglichen 

Einzelhandelsentwicklung in der Zukunft. 

13.1 EINORDNUNG UND BEGRÜNDUNG DER 
STEUERUNGSLEITSÄTZE 

In den vorstehenden Kapiteln erfolgte eine Darstellung von Entwicklungsleitlinien, 

des künftigen Zentren-, Standort- und Nahversorgungskonzepts sowie eine 

Spezifizierung der zentrenrelevanten Sortimente. Für die konkrete 

Zulässigkeitsbewertung von Vorhaben oder die Ausgestaltung von 

Bebauungsplänen fehlt eine Verknüpfung dieser Leistungsbausteine zu einem 

Bewertungsinstrument. Dieses Instrument wird durch die nachfolgenden 

Steuerungsleitsätze zur Verfügung gestellt. 

Die Steuerungsleitsätze stellen ein Regelwerk dar, das transparente, nach-

vollziehbare Zulässigkeitsentscheidungen und bauleitplanerische Abwägungen 

vorbereitet. Sie gewährleisten zudem die notwendige Flexibilität hinsichtlich 

künftig ggf. erforderlicher Einzelfallentscheidungen. Sie dienen dazu, die 

Standortstruktur des Halleschen Einzelhandels insbesondere zugunsten einer 

gesamtstädtisch gewinnbringenden Entwicklung zu sichern und weiter 

auszugestalten. 

Durch die klare Regel-Ausnahme-Struktur mit für alle Beteiligten transparenten 

Standortbewertungen tragen diese Steuerungsleitsätze im Zusammenspiel mit 

der Halleschen Sortimentsliste zu einer im hohen Maße rechtssicheren 

Ausgestaltung von Zulässigkeitsentscheidungen und Bauleitplänen bei. Sie 

garantieren somit Planungs- und Investitionssicherheit sowohl für bestehende 

Einzelhandelsbetriebe als auch für ansiedlungsinteressierte Betreiber noch nicht 

in Halle (Saale) ansässiger Einzelhandelsbetriebe.54 

Die Steuerungsleitsätze sind für Neubau- wie auch Erweiterungsvorhaben des 

Einzelhandels konzipiert. Auf bestehende Einzelhandelsbetriebe, die nicht 

verändert werden, sind sie nicht anzuwenden. Der übliche genehmigungs-

rechtliche Bestandsschutz wird somit gewährleistet. 

  

 
54  Wesentliche Voraussetzung für die gewinnbringende Nutzung der in diesem Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept enthaltenen Leitsätze und Steuerungsempfehlungen ist die politisch gestützte Bekräftigung 

dieser Inhalte, verbunden mit einer konsequenten künftigen Anwendung. Auf diese Weise entfalten die 

Leitsätze und Steuerungsempfehlungen ihre Potenziale für die Rechtssicherheit kommunaler Instrumente, für 

die Investitionssicherheit sowie für die Sicherung und strategische Weiterentwicklung der 

Einzelhandelsstandorte in Halle (Saale), insbesondere des Hauptzentrums Altstadt. 
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13.2 STEUERUNGSLEITSÄTZE FÜR HALLE (SAALE) 

Folgende Steuerungsleitsätze werden für die Stadt Halle (Saale) empfohlen: 

Leitsatz 1: Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment sind 

zukünftig in den zentralen Versorgungsbereichen anzusiedeln. 

 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment sollen 

zukünftig zur Versorgung der Stadt Halle (Saale) und dem Umland 

(oberzentrale Versorgungsfunktion) primär und ohne 

Verkaufsflächenbegrenzung (sofern landesplanerische und städtebauliche 

Gründe nicht entgegenstehen) vor allem auf die Hauptlagen des 

Hauptzentrums Altstadt fokussiert werden (klein- und großflächig). 

 Im Bereich der Nebenlagen/funktionaler Ergänzungsbereich sollen auch 

entsprechende Ansiedlungen vorgenommen werden, sofern im 

Hauptgeschäftsbereich keine Ansiedlungsmöglichkeiten bestehen. 

 In den Nebenzentren ist eine mit dem Hauptzentrum abgestimmte 

Entwicklung des zentrenrelevanten55 Einzelhandels, zur Versorgung der 

jeweiligen Stadtbezirke sowie angrenzender Bereiche, vorzunehmen 

(i. d. R. bis zu 1.500 m² Gesamtverkaufsfläche konzeptkonform).56 

 In den Nahversorgungszentren soll eine zur Ergänzung des 

nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsangebotes abgestimmte 

Entwicklung mit den höherstufigen Zentren vorgenommen werden (i. d. R. 

Betriebe mit zentrenrelevantem57 Hauptsortiment bis zu 800 m² VKF 

konzeptkonform). 

 Bei an zentralen Versorgungsbereichen anschmiegenden Bereichen: 

Prüfung inwieweit eine Aufnahme in einen zentralen Versorgungsbereich 

städtebaulich sinnvoll ist. 

 In den weiteren städtebaulich integrierten Lagen ausnahmsweise zur 

Versorgung des unmittelbaren Nahbereiches (i. d. R. Fachgeschäfte mit 

einer Verkaufsfläche unter 200 m²).45 

 Restriktiver Umgang mit Neuansiedlungen oder Verkaufsflächen-

erweiterungen in städtebaulich nicht integrierten Lagen, Ausnahme: 

Handwerkerprivileg (vgl. Leitsatz IV), Verkaufsflächenerweiterungen von 

Betrieben mit zentrenrelevantem Hauptsortiment sollen möglich sein, 

sofern Verkaufsfläche mit zentrenrelevanten Sortimenten durch nicht 

zentrenrelevante Verkaufsfläche ersetzt wird. 

Die Begrenzung der Ansiedlung bzw. des Ausbaus von Einzelhandelsbetrieben mit 

zentrenrelevantem Hauptsortiment in den weiteren zentralen Versorgungs-

bereichen begründet sich aus dem Schutz des Hauptzentrums Altstadt vor einem 

 
55  Nicht gleichzeitig nahversorgungsrelevant 
56  Die 1.500 m² bzw. 200 m² VKF-Schwellenwerte definieren keinen Anlagetypus gem. BauNVO, sondern stellen 

einen planerischen Anhaltswert dar. Ziel des Schwellenwertes von 1.500 m² Gesamtverkaufsfläche ist es, dass 

in den Nebenzentren keine Fachmärkte mit zentrenrelevantem Hauptsortiment entstehen, die aufgrund ihrer 

VKF-Dimensionierung und der daraus resultierenden Attraktivität ein Einzugsgebietes aufweisen, das deutlich 

über das zugeordnete Versorgungsgebiet des jeweiligen Nebenzentrums  hinausreicht und schädliche 

Auswirkungen auf den Einzelhandelsbestand und dessen Entwicklung im Hauptzentrum auslösen kann. Der 

Schwellenwert leitet sich hierbei aus den Bestandsstrukturen der Nebenzentren ab. So verfügen die größten 

Anbieter mit zentrenrelevantem Hauptsortiment über eine Verkaufsfläche von weniger als 1.500 m², 

Ausnahme bildet ein Bekleidungskaufhaus im Nebenzentrum Neustadt, das eine geringfügig höhere 

Gesamtverkaufsfläche verfügt.  
57  Zentrenrelevant jedoch nicht gleichzeitig nahversorgungsrelevant 
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zu deutlichen Standortgewicht in den hierarchisch nachgeordneten zentralen 

Versorgungsbereichen. Es bleibt jedoch gleichzeitig ein der Bedeutung der 

zentralen Versorgungsbereiche angemessener Entwicklungsrahmen für diese 

erhalten. Im Rahmen der Bauleitplanung ist im Einzelfall der Nachweis zu 

erbringen, dass das geplante Vorhaben vorrangig der Versorgungsfunktion des 

jeweiligen zentralen Versorgungsbereichs dient und keine negativen 

Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Halle (Saale) oder 

Nachbarkommunen resultieren. 

Zusätzlich zu den genannten Regelungen können Einzelhandelsbetriebe mit 

zentrenrelevantem Hauptsortiment auch in den sonstigen städtebaulich 

integrierten Lagen ausnahmsweise in begrenztem Maße und deutlich 

untergeordnet zulässig sein, wenn keine negativen Auswirkungen auf die 

zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten sind. Diese sind i. d. R. dann nicht 

anzunehmen, wenn Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem 

Hauptsortiment eine strukturprägende Größenordnung nicht überschreiten und 

überwiegend das auf die Nahversorgung bezogene Angebot um weitere 

Sortimente punktuell im „engeren Gebiet“ begrenzt ergänzen. Der empfohlene 

Bezug auf die Versorgungsaufgabe des „engeren Gebietes“ zielt darauf, dass an 

dieser Standortkategorie keine Fachmärkte entstehen, die gegenüber einzelnen 

zentralen Versorgungsbereichen zu einem zu großen Gewicht der sonstigen 

städtebaulich integrierten Lagen führen würde. Demzufolge zielt diese Regelung 

auf die Zulässigkeit kleiner Fachgeschäfte mit i. d. R. bis zu 200 m² Verkaufsfläche 

ab, die bereits heute in den sonstigen städtebaulich integrierten Lagen in dieser 

begrenzten Größenordnung vorhanden sind. 

 

Leitsatz 2: Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevantem 

Sortiment sind primär in den zentralen Versorgungsbereichen anzusiedeln. Dabei 

gilt: 

 Aufgrund der hohen Bedeutung von Einzelhandelsbetrieben mit 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment als Kundenmagnet und für 

die Besucherfrequenz in den zentralen Versorgungsbereichen, sollen 

Einzelhandelsvorhaben mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment 

primär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden. Die 

Größe der Verkaufsfläche soll sich dabei an der Versorgungsfunktion des 

zentralen Versorgungsbereiches orientieren. Bei Vorhabenstandorten, die 

sich direkt an zentralen Versorgungsbereichen anschmiegen, sollte eine 

Prüfung erfolgen, inwieweit eine Einbeziehung in den zentralen 

Versorgungsbereich städtebaulich sinnvoll ist. 

 Zur Sicherstellung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung mit 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten soll auch außerhalb der zentralen 

Versorgungsbereiche an integrierten Lagen eine Ansiedlung oder 

Verkaufsflächenerweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit 

nahversorgungsrelevantem Sortiment möglich sein. Hierbei soll der 

jeweilige Vorhabenstandort stets hinsichtlich seiner Versorgungsfunktion 

(Kriterien für besondere Nahversorgungsstandorte, 

Nahversorgungsstandorte, sonstige integrierte Nahversorger) geprüft 

werden. Eine konzeptkonforme Verkaufsflächendimensionierung leitet 
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sich aus dem Nahversorgungsprüfschema ab. Negative Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche oder die verbrauchernahe Nahversorgung 

sind im Rahmen einer einzelfallbezogenen Verträglichkeitsprüfung 

auszuschließen. 

 An städtebaulich nicht integrierten Lagen: LEP-konformer Umgang mit 

Ansiedlungen oder Verkaufsflächenerweiterungen von Betrieben mit 

zentren- und nahversorgungsrelevantem Sortiment, d. h. z. B. Nutzungs-

änderungen in bestehenden Sondergebieten für Einkaufszentren und 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben dürfen nicht zulasten von zentralen 

Versorgungsbereichen und der verbrauchernahen Versorgung erfolgen.   
 Außerhalb von Gewerbegebieten soll ausnahmsweise und deutlich 

nachgeordnet Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment in Form so genannter Nachbarschaftsläden oder 

Convenience-Stores als Ergänzung zur bestehenden Nahversorgungs-

struktur zulässig sein. Dieser wird im Katalog E des Institutes für 

Handelsforschung wie folgt definiert: „Der Convenience-Store 
(Nachbarschaftsladen) ist ein kleinflächiger Einzelhandelsbetrieb 
(Einzelhandel im institutionellen Sinne), der ein begrenztes Sortiment an 
Lebensmitteln sowie gängigen Haushaltswaren zu einem eher hohen 
Preisniveau anbietet. Teilweise können eine Tankstelle und 
Dienstleistungsangebote (z. B. Schnellrestaurant, Reinigung) 
angeschlossen sein. […] In der Bundesrepublik Deutschland sind 
Nachbarschaftsläden kleinflächige Lebensmittel- oder 
Gemischtwarengeschäfte mit wohnungsnahem, frequenzintensivem 
Standort.“ Das Bundesverwaltungsgericht definiert in einem Urteil die als 

betriebstypisch anzusehende Gesamtverkaufsfläche mit bis zu 400 m². 

 Innerhalb von Gewerbe- und Industriegebieten sollen Betriebe mit 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment ausgeschlossen werden, zur 

Versorgung der dort arbeitenden Menschen sollen jedoch ausnahmsweise 

Tankstellenshops und Kioske zulässig sein.  

 

Leitsatz 3: Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment sollte prioritär an den 

Sonderstandorten angesiedelt werden. Eine Ansiedlung von Einzelhandel in 

neuausgewiesenen und nicht durch Einzelhandel überprägten Gewerbegebieten 

ist auszuschließen. 

 Die Verkaufsfläche der zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten 

Randsortimente ist auf max. 10 % der Gesamtverkaufsfläche eines 

Vorhabens zu begrenzen – eine ausdifferenzierte Begrenzung der 

einzelnen Randsortimente ist im konkreten Einzelfall unter 

Berücksichtigung möglicher absatzwirtschaftlicher und städtebaulicher 

Auswirkungen und unter Berücksichtigung der landesplanerischen 

Vorgaben vorzunehmen. 

 Randsortimente treten dabei lediglich zum Hauptsortiment hinzu und 

ergänzen dieses durch solche Waren, die eine gewisse Beziehung und 

Verwandtschaft mit den Waren des Hauptsortiments aufweisen 

(sachliche Zuordnung zum Hauptsortiment). 
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Um Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem und nicht nahversorgung-

srelevantem Hauptsortiment an Sonderstandorten erfolgreich etablieren zu 

können, ist häufig ein Angebot an zentrenrelevanten und/oder zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten notwendig. Die zentrenrelevanten und 

zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente sind in diesen Betrieben nur 

als Randsortimente zulässig, wenn sie auf maximal 10 % der gesamten 

Verkaufsfläche je Betrieb begrenzt sind. Eine ausdifferenzierte Begrenzung der 

zentrenrelevanten und zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente 

sollte im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung möglicher 

absatzwirtschaftlicher und städtebaulicher Auswirkungen und unter 

Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben getroffen werden. 

Zudem soll stets eine deutliche Zuordnung des Randsortimentes zum 

Hauptsortiment gegeben sein (z. B. Wohneinrichtungszubehör als Randsortiment 

in Möbelmärkten, Zooartikel als Randsortiment in Gartenmärkten, 

Berufsbekleidung als Randsortiment in Baumärkten, nicht jedoch Bekleidung 

generell oder Unterhaltungselektronik). Hierdurch werden Vorhaben aus Kunden-

sicht klar definiert und es wird eine Angebotsdiversität jenseits der zentralen 

Versorgungsbereiche vermieden. 

 

Leitsatz 4: Ausnahmsweise auch in nicht integrierten Standorten zulässig: 

Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiterverarbeitenden 

Gewerbebetrieben „Handwerkerprivileg“ 

Verkaufsstätten von landwirtschaftlichen Betrieben, Handwerksbetrieben sowie 

Betrieben des produzierenden und weiterverarbeitenden Gewerbes 

(„Annexhandel) können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die 

Verkaufsfläche 

 dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist, 

 in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

 dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich 

untergeordnet ist sowie eine sortimentsbezogene Zuordnung zum 

Hauptbetrieb besteht und 

 eine Verkaufsflächenobergrenze von max. 800 m² nicht überschreitet. 

Eine Begrenzung der zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten Rand-

sortimente kann im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung möglicher 

absatzwirtschaftlicher und städtebaulicher Auswirkungen und unter Berück-

sichtigung der landesplanerischen Vorgaben getroffen werden. 

Die Zulässigkeit von Verkaufsstellen an landwirtschaftlichen Betrieben bemisst 

sich im Übrigen nach §§ 35 bzw. 201 BauGB. 

 

Durch diese standardisierten Leitsätze werden vorhabenbezogene und 

bauleitplanerische Zulässigkeitsfragen in der Stadt Halle (Saale) künftig effizient 

zu beantworten sein, womit nicht zuletzt auch eine Verfahrensbeschleunigung 

erreicht werden kann. 



 

Schlusswort 163 
 

14 Schlusswort 
Die Stadt Halle (Saale) verfügt hinsichtlich ihrer aktuellen Einzelhandelsstruktur, 

unter Berücksichtigung aktueller Planungen, über eine gute und solide 

Ausgangsbasis für eine Stärkung und Sicherung der vorhandenen 

Einzelhandelsstandorte, insbesondere der zentralen Versorgungsbereiche. 

Während der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes wurden – 

begleitet und konstruktiv unterstützt durch die Verwaltung und Arbeitskreise – 

Entwicklungsziele und -leitlinien erörtert, die es erlauben, stringente Instrumente 

zur bauleitplanerischen und genehmigungsrechtlichen Steuerung der Standorte 

und der künftigen Vorhaben abzuleiten.  

In diesem Bericht werden die notwendigen Instrumente vorgestellt, 

Empfehlungen zu Umsetzungsprioritäten formuliert und ggf. erkennbare 

Handlungsalternativen angesprochen. Durch den Beschluss des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes durch den Stadtrat werden die Empfehlungen für die 

Verwaltung zu einer insbesondere zu berücksichtigenden sonstigen 

städtebaulichen Planung, die also mit hohem Gewicht in die Abwägung 

einzustellen ist (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 und § 9 Abs. 2a Satz 2 BauGB). Zugleich 

entfalten die enthaltenen Instrumente hierdurch ihre größtmögliche Wirkung für 

die Rechtssicherheit der Bauleitplanung und der Genehmigungspraxis. Ebenso 

trägt der Beschluss dazu bei, die Effizienz und Gleichbehandlung der 

Verwaltungsarbeit in Sachen Standortbeurteilungen zu gewährleisten. 

 
Abbildung 42: Einzelhandels- und Zentrenkonzept als Basis für eine aktive Stadtentwicklungspolitik 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Obschon die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts einen 

inhaltlichen Schwerpunkt auf planungsrechtliche Fragestellungen, die Regelungen 

zur Nahversorgung sowie das Sonderstandortkonzept aufweist, kann das 

Konzept auch in anderen Zusammenhängen (Teil-)Beiträge zur Fortentwicklung 

der Handelsstandorte leisten. 

Das Konzept bietet somit Anknüpfungspunkte für neue große wie auch kleinere 

Entwicklungsvorhaben (etwa in den zentralen Versorgungsbereichen), für 
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Detailkonzepte zu einzelnen Standorten und Fragestellungen (etwa dem 

Branchenmix) sowie für prozessbegleitende Maßnahmen zur Standortstärkung.  

Insbesondere kann das Einzelhandels- und Zentrenkonzept erste Erkenntnisse für 

eine aktive Weiterentwicklung des Hauptzentrums bieten, das sich stärker 

gegenüber Konkurrenzstandorten (insbesondere benachbarte Städte und 

Shopping-Center) sowie dem Online-Handel positionieren sollte. Bei der 

Entwicklung einer entsprechenden Zukunftsstrategie für das Hauptzentrum wird 

empfohlen frühzeitig die Bevölkerung, die Händlerschaft, Gewerbetreibende, 

Vereine und die Immobilien-Eigentümer in der Stadt bspw. in Form von 

Werkstattgesprächen und Befragungen zu beteiligen.  

Das Hauptzentrum weist in diesem Zusammenhang durch seinen hohen 

Denkmalbestand eine besondere städtebauliche Attraktivität auf, die 

insbesondere im Zusammenhang mit der Positionierung des Standortes 

gegenüber dem Online-Handel als „Ort des Erlebnisshoppings“ im besonderen 

Maße Chancen bietet. 

Entscheidend ist dabei die weitere Stärkung der Aufenthaltsqualität in 

Kombination mit einer attraktiven Nutzungsmischung aus Einzelhandel, 

öffentlichen und privaten Dienstleistungen, Gastronomie sowie Kultur-, Bildungs- 

und Freizeitangeboten, die es offensiv zu vermarkten gilt und mit der sich das 

Hauptzentrum gegenüber anderen teilweise eher funktionaler gestalteten 

Standorten abgrenzen kann. 

Eine entsprechende Positionierungsstrategie als umsetzungsorientierter 

Folgebaustein zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept sollte eng verknüpft 

werden mit einer bauleitplanerischen Steuerung insbesondere des 

zentrenrelevanten Einzelhandels, um so Fehlentwicklungen außerhalb der 

Zentren zu vermeiden, die negative städtebauliche Auswirkungen auf das 

Hauptzentrum zur Folge haben können. 

Aufgrund der hohen Dynamik im Einzelhandel ist mittelfristig auch weiterhin ein 

Bedarf zur Fortschreibung der einzelhandelsbezogenen Grundlagenermittlung 

und Zielerarbeitung für ein zu aktualisierendes Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept – inkl. einer flächendeckenden Vollerhebung des Einzelhandels – 

zu erkennen. 

Insbesondere die konzeptionellen Bausteine bedürfen einer Erfolgskontrolle und 

ggf. einer laufenden Fortschreibung. Ob ein solcher Bedarf zur Fortschreibung 

erkennbar ist, sollte erfahrungsgemäß alle fünf Jahre bewertet werden. Zudem 

sollte auch bei erheblichen Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen zur 

Steuerung der Einzelhandelsentwicklung geprüft werden, inwieweit eine 

Fortschreibung des Konzepts erfolgen sollte. 
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Glossar 

 

Besonderer Nahversorgungsstandort: 

 Ein Besonderer Nahversorgungsstandort ist ein Nahversor-
gungsstandort (siehe Definition Nahversorgungsstandort), 
der zusätzlich eine besondere Bedeutung für die 
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung aufweist. Es 
wird hierbei zwischen Typ A und Typ B unterschieden:  

Besonderer Nahversorgungsstandort Typ A: Der Standort 
hat eine besondere Bedeutung für die Versorgung von Sied-
lungslagen mit räumlichen Nahversorgungsdefiziten, die 
über den wohnungsnahen Bereich (rd. 10 min Gehzeit) des 
Standortes hinausgehen. Solche wohnortnahen Bereiche 
sind situativ abzugrenzen, sie umfassen dabei i. d. R. bis zu 
10 min Fahrzeit mit dem Fahrrad oder annähernd 2 km 
Radfahrdistanz und orientieren sich an siedlungsräumli-
chen Zusammenhängen, Radwegenetzen sowie städte-
baulichen und naturräumlichen Barrieren.  

 
Besonderer Nahversorgungsstandort Typ B: Der Standort 
hat eine besondere Bedeutung für die wohnortnahe Ver-
sorgung von siedlungsräumlich abgesetzten Ortsteilen 
(Ortsteile, die z. B. von Freiflächen umgeben sind und eine 
unzureichende fußläufige Anbindung an die nächstgelege-
nen Siedlungsbereiche aufweisen), dies gilt insbesondere 
wenn entsprechende Ortsteile auch perspektivisch nicht 
über ein Einwohnerpotenzial verfügen, dass ausreichend 
für die Ansiedlung eines strukturprägenden Lebensmittel-
marktes ist. 

Betriebstyp 

 Eine Gruppe von Handelsbetrieben mit gleichen oder ähnli-
chen Merkmalsausprägungen. Es gibt starke Ähnlichkeiten 
der Betriebe innerhalb einer Betriebsform, während sich 
Betriebsformen in einem oder mehreren Merkmalen deut-
lich voneinander unterscheiden. Um Betriebstypen zu defi-
nieren, wird auf Merkmale zurückgegriffen, die das Erschei-
nungsbild des Handelsbetriebes gegenüber den Abneh-
mern gestalten. Sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel 
werden Betriebsformen unterschieden. Es besteht eine Dy-
namik in den Betriebsformen, d. h. es entstehen neue 
Betriebstypen und alte scheiden aus. In dem Zusammen-
hang wird auch von Formaten und Vertriebsschienen 
gesprochen. Betriebstypen sind z. B. Fachmarkt, 
Supermarkt oder SB-Warenhaus. 

Business-to-Consumer (B2C)  

 Business-to-Consumer bezeichnet im Zusammenhang mit 
Einzelhandel den Verkauf von Waren eines Unternehmens 
an Privatpersonen (kein Großhandel oder anderes 
Unternehmen). 
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Convenience Store/Nachbarschaftsladen 

 Der Convenience-Store (Nachbarschaftsladen) ist gemäß 
Katalog E des Institutes für Handelsforschung „ein kleinflä-
chiger Einzelhandelsbetrieb (Einzelhandel im institutionel-
len Sinne), der ein begrenztes Sortiment an Lebensmitteln 
sowie gängigen Haushaltswaren zu einem eher hohen 
Preisniveau anbietet. Teilweise können eine Tankstelle und 
Dienstleistungsangebote (z. B. Schnellrestaurant, Reini-
gung) angeschlossen sein. […] In der Bundesrepublik 
Deutschland sind Nachbarschaftsläden kleinflächige Le-
bensmittel- oder Gemischtwarengeschäfte mit wohnungs-
nahem, frequenzintensivem Standort.“ 

Einzelhandel 

 Im funktionellen Sinne liegt Einzelhandel vor, wenn Markt-
teilnehmer Güter, die sie i. d. R. nicht selbst be- oder verar-
beiten, von anderen Marktteilnehmern beschaffen und an 
private Haushalte absetzen. 

 Als Einzelhandel im institutionellen Sinne (auch Einzelhan-
delsbetrieb, Einzelhandelsunternehmung, Einzelhandlung) 
werden jene Institutionen bezeichnet, deren wirtschaftliche 
Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend dem Einzelhan-
del im funktionellen Sinne zuzuordnen ist. Ein Betrieb wird 
dem Einzelhandel zugerechnet, wenn die Wertschöpfung 
der Einzelhandelstätigkeit größer ist, als aus sonstigen Tä-
tigkeiten. 

Einzelhandelsrelevante Nachfrage 

 Der Teil der Verbrauchsausgaben privater Haushalte, der 
im Einzelhandel ausgegeben wird. Nicht berücksichtigt 
wird die Nachfrage nach Dienstleistungen. Mit enthalten 
ist jedoch die Kaufkraft, die im Online-Handel ausgegeben 
wird. 

Fabrikladen  

 Herstellereigenes Einzelhandelsgeschäft, i. d. R. mit mini-
mierter Ausstattung und Selbstbedienung, in dem ein Her-
steller im Direktvertrieb z. B. seine Warenüberhänge und 
seine Zweite-Wahl-Ware verkauft. Standort für einen 
Fabrikladen sind entweder ein größerer Raum beim 
Hersteller selbst oder ein verkehrsgünstig gelegener Ver-
kaufsraum in der Nähe. 

Fachgeschäft 

 Spezialisierter und branchengebundener Einzelhandelsbe-
trieb, der sich durch eine große Sortimentstiefe und unter-
schiedliches Preis- und Qualitätsniveau auszeichnet. Die 
Verkaufsfläche liegt meistens deutlich unter 400 m². Ent-
scheidend für die Abgrenzung zu Fachmärkten ist vor allem 
die Service-Orientierung (z. B. Kundendienst und Bera-
tung/Bedienung). 

Factory-Outlet-Center (FOC) 

 Mittel- bis großflächige Ansammlung von Einzelhandelsbe-
trieben, in denen im Direktvertrieb Waren von mehreren 
Herstellungsunternehmen in separaten Ladeneinheiten 
dem Konsumenten zum Verkauf angeboten werden. Neben 
den Markenshops finden sich in FOCs oft gastronomische 
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Angebote im Gebäudekomplex. FOCs liegen meist außer-
halb urbaner Zentren auf der „grünen Wiese“ in verkehrs-
günstiger Lage und in Fabriknähe. 

Hauptzentrum/Hauptgeschäftszentrum (HZ) 

 In der planerischen Praxis der Zentrendefinition ergibt sich 
je nach Größe und Struktur einer Kommune in der Regel ein 
hierarchisch abgestuftes kommunales System zentraler 
Versorgungsbereiche, an dessen Spitze das Hauptzentrum 
steht. Das Hauptzentrum übernimmt eine gesamtstädti-
sche und teilweise überörtliche bzw. regionale 
Versorgungsfunktion in allen Bedarfsbereichen, wobei 
Angebote im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich 
überwiegen (insbesondere ausgewogener Besatz an 
innerstädtischen Leitsortimenten wie Bekleidung und 
Schuhe). Der Einzelhandel ist eine der dominierenden Leit-
nutzungen im Hauptzentrum, zudem besteht ein 
vielfältiges und dichtes Angebot an zentrenergänzenden 
Funktionen (Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe, 
Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote, öffentliche und 
teilöffentliche Einrichtungen, soziale und kirchliche Einrich-
tungen, Angebote aus dem medizinischen Bereich). Neben 
der Angebotsstruktur sind städtebauliche Merkmale wie 
bauliche Dichte, Gestaltung des öffentlichen und privaten 
Raumes für die Definition eines Hauptzentrums relevant.  

Kaufhaus 

 Zentral gelegener großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit 
einem breiten und tiefen Non-Food-Sortiment, der meis-
tens im Wege der Bedienung Waren aus zwei oder mehr 
Branchen anbietet, davon wenigstens eine in tiefer 
Gliederung. Am weitesten verbreitet sind Kaufhäuser mit 
Bekleidung und Textilien oder verwandten Bedarfsrichtun-
gen. Starke Konzentration auf bestimmte Warengruppen. 
Ein Lebensmittelangebot ist meistens nicht vorhanden. Die 
Verkaufsfläche liegt meistens deutlich oberhalb der Groß-
flächigkeitsschwelle von 800 m² 

Kaufkraft 

 Die Geldmenge, die privaten Haushalten innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums zur Verfügung steht. Errechnet 
wird sie aus den Nettoeinnahmen zuzüglich der Entnahme 
aus Ersparnissen und aufgenommener Kredite, abzüglich 
der Bildung von Ersparnissen und der Tilgung von Schulden. 

Kaufkraftniveau 

 Das Kaufkraftniveau gibt Auskunft über das Verhältnis der 
örtlichen Kaufkraft pro Kopf zu der Kaufkraft pro Kopf im 
Bundesdurchschnitt. Sie wird zumeist indexiert (1 = 
Bundesdurchschnitt) oder in Prozent zum Bundesdurch-
schnitt angegeben (100% = Bundesdurchschnitt) 

Lebensmitteldiscounter 

 Lebensmitteldiscounter zeichnen sich durch ein speziali-
siertes Sortiment mit einer niedrigen Artikelzahl aus. 
Weitere Merkmale sind Selbstbedienung, einfache Laden-
ausstattung und aggressive Marketing-Strategien. Die 
Verkaufsflächengröße von modernen Lebensmitteldis-
countern beträgt i.d.R. bis zu 1.500 m². 
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Nahversorger (NV)  

 Ein Nahversorger ist ein strukturprägender Lebensmittel-
markt (Gesamtverkaufsfläche > 400 m²) mit direktem 
räumlich-funktionalen Bezug zur Wohnbebauung (städte-
baulich integriert), sein Nahbereich (modellhaft 500 bis 
700 m Radius) überschneidet sich erheblich mit denen 
anderer Lebensmittelmärkte (keine solitäre Nahversor-
gungfunktion für den überwiegenden Teil des Nahberei-
ches) 

Nahversorgungsstandort (NVS)  

 An einem Nahversorgungsstandort ist mindestens ein 
strukturprägender Lebensmittelmarkt verortet (Gesamt-
verkaufsfläche > 400 m²), der eine solitäre Nahversor-
gungsfunktion für seinen Nahbereich einnimmt, d.h. er 
weist innerhalb eines Nahbereiches (modellhaft 500 bis 
700 m Radius) keine wesentlichen Überschneidungen mit 
den Nahbereichen anderer Lebensmittelmärkte auf. Nah-
versorgungsstandorte müssen dabei stets einen direkten 
räumlich-funktionalen Bezug zur Wohnbebauung aufwei-
sen (städtebaulich integriert). 

Nahversorgungszentrum (NVZ)  

 Ein Nahversorgungszentrum besteht überwiegend aus Ein-
zelhandelsbetrieben mit einem zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimentsangebot (hiervon mindestens 
zwei strukturprägende Einzelhandelsbetriebe mit nahver-
sorgungsrelevantem Hauptsortiment) und aus ergänzen-
den Dienstleistungsbetrieben wie etwa einer Bank, Reini-
gung, Postannahmestelle oder gastronomischen Angebo-
ten. Das Nahversorgungszentrum übernimmt die 
wohnortnahe Grundversorgung der Bevölkerung und muss 
städtebaulich integriert sein. Auch städtebauliche Kriterien 
wie bauliche Dichte oder Gestaltung sind für die Definition 
eines NVZ relevant. 

SB-Warenhaus 

 Einzelhandelsbetrieb (großflächig) mit mindestens 
5.000 m² Verkaufsfläche in häufig peripherer Lage oder in 
Nebenzentren vorzufinden, der Waren überwiegend in 
Selbstbedienung und ohne kostenintensiven Kundendienst 
anbietet. Hohe Werbeaktivität in Dauerniedrigpreis- und 
Sonderangebotspolitik sind typisch. Das Sortiment ist um-
fassend und bietet ein Sortiment des kurz-, mittel- und 
langfristigen Bedarfs von bis zu 100.000 Artikeln. Der Um-
satzschwerpunkt (> 50 %) liegt bei Nahrungsmitteln. Der 
Non-Food-Anteil kommt auf 60 – 75 % bei der Fläche (35 – 
50 % des Umsatzes). 

Solitäre Nahversorgungsstandorte 

 Solitäre Nahversorgungsstandorte weisen aufgrund ihrer 
städtebaulichen und funktionalen Struktur keinen Zen-
trencharakter auf und werden daher nicht als zentrale 
Versorgungsbereiche definiert. Sie besitzen i.d.R. eine 
lokale Bedeutung für die umliegenden Wohngebiete und 
dienen der Versorgung mit Gütern des kurzfristigen 
Bedarfs, ergänzt um ein begrenztes Angebot in den sonsti-
gen Bedarfsbereichen.  
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Sonderstandort (SO) 

 Sonderstandorte liegen außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche in überwiegend autokundenorientierter 
Lage. Sie sind Gebiete, in denen Einzelhandelsbetriebe mit 
nicht zentrenrelevanten und nicht zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten gebündelt werden sollen 
(sofern ihnen keine andere Versorgungsfunktion zugewie-
sen wurde). Sie dienen der Ergänzung der zentralen Versor-
gungsbereiche (insbesondere der Innenstadt), indem sie 
Einzelhandelsbetriebe aufnehmen, die Sortimente führen, 
welche die zentralen Versorgungsbereiche wie auch die 
flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen, einen überdurchschnittlichen 
Flächenverbrauch aufweisen und in den zentralen Versor-
gungsbereichen räumlich schlecht anzusiedeln wären. Son-
derstandorte liefern somit einen Beitrag zur funktionalen 
und gesamtstädtisch gewinnbringenden Aufgabenteilung 
der Einzelhandelsstandorte. 

Sortiment 

 Die Auswahl bzw. Struktur aller angebotenen Artikel eines 
Handelsunternehmens. 

 Unterschieden wird in Kern-, Grund-, und Randsortiment.  

 Das Kernsortiment beinhaltet das eigentliche Sortiment 
z. B. Sanitärprodukte (Badewannen, Duschen, Toiletten) 
beim Sanitärhändler. Die Waren des Kernsortiments sollen 
die Rendite des jeweiligen Händlers sichern. Mit dem Kern-
sortiment wird der Hauptumsatz der jeweiligen Filiale 
gemacht. 

 Das Grundsortiment ist das Sortiment, mit dem der größte 
Umsatz gemacht wird. Kern- und Grundsortiment können 
identisch sein, weichen bei einigen Unternehmen aber 
voneinander ab. Dies wäre der Fall, wenn der 
Sanitärhändler Leuchten ins Sortiment aufnimmt, die 
mehr Umsatz bringen als die Sanitärprodukte. 

 Unter Randsortiment versteht man ein ergänzendes Sorti-
ment in der Angebotsstruktur eines Einzelhandelsunter-
nehmens, das im Vergleich zum Hauptsortiment einen 
deutlich geringeren Verkaufsflächenanteil ausmacht sowie 
einen geringen Umsatz generiert. 

 Die Sortimentstiefe hängt proportional davon ab, wie viele 
Varianten eines Artikels ein Händler anbietet. Die Sorti-
mentsbreite hängt proportional davon ab, wie viele ver-
schiedene Warengruppen ein Händler führt. 

Nebenzentrum (NZ)  

 Ein Nebenzentrum weist ein umfassendes Einzelhandels-
angebot im kurzfristigen Bedarf auf, ergänzt um ein brei-
teres Einzelhandelsangebot im mittel-und langfristigen 
Bedarfsbereich (orientiert an der Stadtbezirksversorgung). 
Zudem wird die Struktur eines Stadtteilzentrums 
idealtypisch durch das Vorhandensein eines breit 
gefächerten Angebots an zentrenergänzenden Funktionen 
(einzelhandelsnahes Dienstleistungs- und Gastronomiean-
gebot sowie kulturelle und öffentliche Einrichtungen) ge-
prägt. Das Nebenzentrum übernimmt die Versorgung der 
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Bevölkerung in den zugeordneten Stadtbezirken/-teilen 
bzw. den umliegenden Wohnsiedlungsbereichen und ist 
städtebaulich integriert. Auch städtebauliche Kriterien wie 
bauliche Dichte oder Gestaltung sind für die Definition 
eines Nebenzentrums relevant.  

 

Städtebaulich integrierte Lage (siL) 

 Als städtebaulich integrierte Lage (auch: sonstige 
integrierte Lage) werden diejenigen Siedlungsbereiche 
bezeichnet, die überwiegend in Wohnbereiche eingebettet 
sind bzw. einen direkten räumlich-funktionalen Bezug zu 
solchen aufweist. Die bauliche Dichte sowie die Dichte der 
Einzelhandelsnutzungen und sonstigen Funktionen reichen 
in dieser Lage nicht aus, diese Lage als zentralen Versor-
gungsbereich einzuordnen.  

Städtebaulich nicht integrierte Lage (niL) 

 Städtebaulich nicht integrierte Lagen unterscheiden sich 
von den sonstigen integrierten Lagen durch einen 
fehlenden/gering ausgeprägten räumlich-funktionalen 
Bezug zu einer Wohnbebauung. Nicht integrierte Lagen 
umfassen demnach alle Siedlungsbereiche außerhalb der 
Zentren und sonstigen integrierten Lagen. I. d. R. trifft die 
Bezeichnung auf Einzelhandelsstandorte in Industrie- oder 
Gewerbegebieten sowie im Außenbereich zu. 

Supermarkt 

 Verkauf des Lebensmittelvollsortiments inkl. Frischfleisch 
sowie Verkauf von Waren des täglichen und kurzfristigen 
Bedarfs. Typisch ist eine Selbstbedienung, häufiger ergänzt 
durch Bedientheken (bspw. Fleisch-, Fisch- und/oder 
Käsetheke). Die Verkaufsflächengröße von modernen 
Lebensmittelsupermärkten beträgt i.d.R. bis zu 2.500 m².  

trading-down-Prozess 

 Ursprünglich die Bezeichnung einer sequentiellen Strate-
giealternative in der Positionierung von Einzelhandelsbe-
trieben. 

 Mit dieser Strategie versuchen z. B. Warenhäuser etablier-
ten Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern auf der 
„grünen Wiese“ Paroli zu bieten. Dies geschieht meistens 
durch den radikalen Abbau von Verkaufspersonal und die 
Ausweitung der Selbstbedienung und Vorwahl anstelle von 
Beratung und Bedienung.  

 Verbreiteter ist der Gebrauch des Begriffes „trading down“ 
im Zusammenhang mit der Beschreibung der 
Entwicklungsdynamik von Einkaufslagen oder ganzen In-
nenstädten. Hier bezeichnet „trading down“ den Trend zum 
Ersatz höherwertiger und -preisiger Anbieter durch 
niedrigpreisige Anbieter bzw. innerhalb bestehender Be-
triebe den Ersatz von höherpreisigen Sortimentsbestand-
teilen durch niedrigpreisige Artikel. Damit verbunden ist die 
Verflachung (oder Banalisierung) des Angebots, des 
Ladenbaus, des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten 
und der Außenwerbung. 
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Umsatz 

 Der Umsatz beschreibt die Absatzmengen eines 
Unternehmens, einer Branche, einer sonstigen Wirt-
schaftseinheit oder eines definierten Standorts innerhalb 
einer bestimmten zeitlichen Periode. Im vorliegenden 
Bericht wird der Umsatz i. d. R. als monetärer Brutto-
Jahresumsatz angegeben. 

Großer Supermarkt/Verbrauchermarkt 

 Einzelhandelsbetrieb mit Lebensmittelvollsortiment sowie 
Ge- und Verbrauchsgütern des kurz- und mittelfristigen 
Bedarfs. Tiefes und breites Sortiment entweder in Allein-
lage oder innerhalb Einzelhandelszentren. Dauerniedrig-
preis- und Sonderangebotspolitik. Großflächig (rd. 2.500 - 
5.000 m²), überwiegend Selbstbedienung.  

Verkaufsfläche 

 In die Verkaufsfläche eines Einzelhandelsbetriebs werden 
grundsätzlich nicht nur die von Kunden betretbaren 
Bereiche mit eingerechnet, sondern auch die Kassenzone, 
Pack- und Entsorgungszonen, Käse-, Fleisch- und Wurst-
theken und ein Windfang. Weitere Räumlichkeiten wie 
Personalbüros, Aufenthalts- und Lagerräume, reine Lager-
flächen und für Kunden nicht sichtbare Bereiche zur 
Vorbereitung der Waren zählen jedoch nicht zur Verkaufs-
fläche. 

Warenhaus 

 Zentral gelegener, großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit 
breitem und tiefem Sortiment aus mehreren Branchen mit 
hohem Servicegrad und mittlerem bis gehobenem 
Preisniveau. Der Schwerpunkt liegt meist auf Bekleidung 
oder Textilien. Daneben werden Lebensmittel und Dienst-
leistungen (Gastronomie, Friseur, Versicherung etc.) 
angeboten. Der Verkauf erfolgt in Bedienung, Vorwahl und 
Selbstbedienung. Die Verkaufsfläche liegt bei mindestens 
3.000 m², der Umsatz der Non-Food-Artikel macht i. d. R. 
mehr als 50 % aus. 

 

Zentraler Versorgungsbereich 

 Zu den zentralen Versorgungsbereichen zählen sämtliche 
städtebaulich-funktionalen Zentren (Hauptzentrum, 
Nebenzentren, Ortsteil- oder Ortsteilzentren, Nahversor-
gungszentren) einer Kommune. Der Begriff ist gleich-
bedeutend mit dem Schutzgut „zentraler Versorgungs-
bereich“ z. B. nach § 34 Abs. 3 BauGB und 
§ 11 Abs. 3 BauNVO und ist damit gesetzlich begründeter 
Gegenstand der Bauleitplanung. 

 

Zentralitätskennziffer 

 Die Zentralität (bzw. Zentralitätskennziffer) einer 
Kommune verdeutlicht das relative Verhältnis zwischen 
den erzielten Umsätzen und der potenziell verfügbaren 
Kaufkraft vor Ort. Sie wird als Quotient dieser beiden 
Werte ermittelt. Ein Wert unter 100 % beinhaltet, dass in 
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der Summe aller Kaufkraftzuflüsse und -abflüsse Einzel-
handelskaufkraft in andere Orte abfließt; ein Wert über 
100 % beschreibt umgekehrt den per Saldo erkennbaren 
Gewinn aus anderen Orten. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

 

B2C Business-to-Consumer 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BGF Bruttogeschossfläche 

BNVS Besonderer 

Nahversorgungsstandort 

BVerfGH

 Bundesverfassungsgeric

htshof 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

Drog Drogeriewaren 

EH Einzelhandel 

EHK Einzelhandelskonzept 

EW Einwohner 

GVKF Gesamtverkaufsfläche 

HZ Hauptzentrum 

LEP Landesentwicklungsplan 

LSA Land Sachsen-Anhalt 

MIV motorisierter 

Individualverkehr 

niL städtebaulich nicht 

integrierte Lage 

NRW Nordrhein-Westfalen 

NuG Nahrungs- und 

Genussmittel 

NVS Nahversorgungsstandort 

NVZ Nahversorgungszentrum 

NZ Nebenzentrum 

ÖPNV öffentlicher 

Personennahverkehr 

OVG Oberverwaltungsgericht 

REHK regionales 

Einzelhandelskonzept 

siL städtebaulich integrierte 

Lage 

SO Sonderstandort 

STZ Stadtteilzentrum 

VG Verwaltungsgericht 

VKF Verkaufsfläche 

ZVB zentraler 

Versorgungsbereich 
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Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale) 
 
 
Abwägung 
             

Inhaltsverzeichnis          Seite 
 
1. Stand des Verfahrens           2 
2. Beschlussvorschläge zur Abwägung         2 
2.1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Fachbereiche     5 

der Stadt, betroffene Nachbargemeinden 
2.2 Öffentlichkeit            34 
2.3 Fraktionen des Stadtrates        112 

1. Stand des Verfahrens 
 
Mit Beschluss Nr. VI/2017/02764 in der Sitzung am 31.05.2017 hat der Stadtrat die Verwal-
tung beauftragt, das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle (Saale) auf der 
Grundlage einer aktuellen Datenbasis fortzuschreiben. 
Das Büro Stadt + Handel aus Dortmund, Niederlassung in Leipzig, wurde mit der Daten-
analyse und der Konzeptfortschreibung beauftragt. Neben aktuellen Daten zum Einzelhan-
delsbestand, die die IHK Halle-Dessau zur Verfügung gestellt hat, wurden durch Stadt + 
Handel auch eigene Erhebungen durchgeführt. 
 
Die Analyseergebnisse wurden am 24.04.2018 im projektbegleitenden Arbeitskreis aus 
Vertretern der Fraktionen des Stadtrates, der IHK, des Einzelhandelsverbandes sowie der 
Interessengemeinschaften der halleschen Einzelhändler sowie am 26.04.2018 im Stadt-
entwicklungsausschuss vorgestellt.  
Der Konzeptentwurf ist ebenfalls zuerst am 09.11.2018 im Arbeitskreis und dann am 
22.11.2018 im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden. 
 
Zu den wesentlichen Konzeptbausteinen gehören: 
 

 das Zentrenkonzept mit der Definition und Abgrenzung der zentralen Versorgungs-
bereiche,  

 das Nahversorgungskonzept, 
 das Sonderstandortkonzept, 
 die Hallesche Sortimentsliste, 
 die Ansiedlungsleitsätze zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in Halle. 

 
Der Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes wurde nach Bekanntmachung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) am 06.02.2019 vom 
11.02.2019 bis zum 01.03.2019 im Technischen Rathaus der Stadtverwaltung Halle, Han-
sering 15, 06108 Halle (Saale), 5. Obergeschoss, öffentlich ausgelegt. 

2. Beschlussvorschläge zur Abwägung 
 
In der Liste der Abwägungsvorschläge werden grundsätzlich aufbereitet: 

 die Inhalte der im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf des Konzeptes eingegange-
nen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange, Fach-
bereiche der Stadt und der betroffenen Nachbargemeinden sowie die Inhalte der Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit  
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 die Beschlussvorschläge zu den einzelnen, in den Stellungnahmen genannten Inhal-
ten sowie die Begründungen/Erläuterungen der Stadt zu den Beschlussvorschlägen  

 
Zur Erläuterung des Umgangs mit den Sachverhalten der Stellungnahmen sind die vier 
verschieden Möglichkeiten in Folge erklärt, unter denen die jeweiligen Sachverhalte 
einzuordnen sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um abwägungsrelevante Be-
lange handelt und diese einer Abwägungsentscheidung des Stadtrates bedürfen (nach-
folgend unter Nummer 1 und 2 aufgeführt und mit „X“ gekennzeichnet) oder ob es sich 
um Sachverhalte handelt, die aus den genannten Gründen nicht abwägungsrelevant 
sind, weil sie bereits berücksichtigt wurden (Nummer 3 und mit „✓“ – bereits in dem zur 
öffentlichen Auslegung beschlossenen Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt – 
gekennzeichnet) oder weil sie nicht Gegenstand dieses BKonzeptes sind (Nummer 4 
und mit „H“ – Hinweis für nachfolgende Projektumsetzung – gekennzeichnet).  
Bei Stellungnahmen ohne Einwände und Hinweise ist „keine Abwägung erforderlich“, 
falls keine Stellungnahme vorliegt, erfolgt der Vermerk: „Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.“ 
 

 
 

Nr. 
 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit 
Begründung/Erläuterung 

 

 
berück- 
sichtigt 
J 
 

N 

 
1. 

  
Wird berücksichtigt.  
Der vorgebrachte Sachverhalt wird 
durch eine Änderung oder Ergänzung 
von Konzeptinhalten ganz oder teilwei-
se berücksichtigt. Auf die Art und Wei-
se und Stelle der vorgeschlagenen 
Berücksichtigung wird in der Begrün-
dung des Beschlussvorschlags hinge-
wiesen. 
 

X  

 
2. 

  
Wird nicht berücksichtigt aus den 
dargelegten Gründen. 
Der vorgebrachte Sachverhalt wird 
nicht berücksichtigt und führt somit 
nicht zur Änderung oder Ergänzung 
von Konzeptinhalten.  
Die maßgeblichen Gründe der Nichtbe-
rücksichtigung sind in der Begründung 
des Beschlussvorschlags dargelegt. 
 

 X 

 
3. 

  
Ist bereits berücksichtigt. 
Der vorgebrachte Sachverhalt führt 
nicht zu Änderungen oder Ergänzungen 
von Konzeptinhalten, weil der jeweilige 
Sachverhalt darin bereits ausreichend 
berücksichtigt ist. 
 

✔  
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Nr. 

 
Inhalt der Stellungnahme 

 
Beschlussvorschlag mit 
Begründung/Erläuterung 

 

 
berück- 
sichtigt 
J 
 

N 

 
4. 

  
Ist nicht Gegenstand dieses Konzep-
tes. 
Der vorgebrachte Sachverhalt ist nicht 
Gegenstand des Konzeptes, sondern 
bezieht sich auf Sachverhalte außer-
halb der konzeptionellen Ebene. Er ist 
inhaltlich nicht relevant oder wider-
sprüchlich für das vorliegende Konzept, 
er ist Sache anderer oder späterer 
Genehmigungs- oder Planverfahren, 
oder dieses Konzept steht einer ent-
sprechenden Realisierung nicht entge-
gen. Die maßgeblichen Gründe sind - 
soweit erforderlich - in der Begründung 
des Beschlussvorschlags dargelegt. 
 

H 
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2.1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Fachbereiche der Stadt, 
betroffene Nachbargemeinden 

 
Es sind keine zusätzlichen Belange dieser Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, Fachbereiche und Gemeinden bekannt, die für die Rechtmäßigkeit der Abwägung 
von Bedeutung sind und entscheidenden Einfluss auf die Weiterbearbeitung haben könn-
ten. 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 
I-1. 

 
Industrie- und Handelskammer  
Halle-Dessau 
 
Stellungnahme vom 08.03.2019 

   

 
I-1.1 

 
… die Industrie- und Handelskammer 
Halle-Dessau hat die ihr zur Verfügung 
gestellten Unterlagen zur Fortschrei-
bung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes der Stadt Halle (Saale) hin-
sichtlich der durch sie zu vertretenden 
Belange geprüft.  
 
Die Industrie- und Handelskammer Hal-
le-Dessau begrüßt die Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes der Stadt Halle (Saale). Das bisher 
gültige Konzept stammt bereits aus dem 
Jahr 2013. Seitdem haben sich zum 
einen einige Änderungen ergeben, zum 
anderen wurde mit dem Stadtentwick-
lungskonzept ISEK eine planerische 
Grundlage für die weitere Stadtentwick-
lung gelegt, die eine Aktualisierung des 
Konzeptes erforderlich werden lassen. 
Zur Sicherung und Stärkung der zentra-
len Versorgungsbereiche ist das Einzel-
handels- und Zentrenkonzept ein we-
sentlicher Baustein. Aus Sicht der IHK 
sollte das Konzept bei anstehenden 
Entscheidungen viel mehr Berücksichti-
gung finden als es in den zurückliegen-
den Jahren der Fall war. Ergänzend zur 
rechtlichen Einordnung von Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepten nach § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB als städtebauli-
chem Entwicklungskonzept mit beson-
derem Abwägungsbelang sollte als 
Empfehlung auf Seite 8 auch die Erstel-
lung eines Bebauungsplans zur gesamt-

 
Wird berücksichtigt. 
Im Konzeptentwurf wird im 
Kapitel 2 „Rechtliche Rahmen-
vorgaben“ ausgeführt, dass 
Einzelhandels- und Zentren-
konzepte auch für die Aufstel-
lung von Innenbereichs-
Bebauungsplänen nach § 9 
Abs. 2a BauGB eine wesentli-
che Abwägungsgrundlage dar-
stellen. Diese Textstelle wird 
um eine Aussage ergänzt (sie-
he Fußnote 2 in dem Kapitel 
2), dass die Möglichkeit der 
Aufstellung eines solchen Be-
bauungsplans zur Einzelhan-
delssteuerung zur Erhaltung 
oder Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche nach § 9 
Abs. 2a BauGB auf Grundlage 
des beschlossenen Konzepts 
besteht. 
 

 
X 
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städtischen Einzelhandelssteuerung 
nach § 9 Abs. 2a BauGB aufgenommen 
werden.  
 
Das vorliegende Konzept bildet eine 
gute Grundlage zur Fortschreibung, die 
jedoch an einigen Stellen noch ge-
schärft werden sollte. Dazu nachfolgen-
de Anregungen und Hinweise: 

 
I-1.2 

 
Zur Verbesserung der Anwenderfreund-
lichkeit des Konzeptes sollte eine ver-
ständliche Kurzfassung mit den wesent-
lichen Inhalten bereitgestellt werden. 
Zudem wäre eine pointierte Herausar-
beitung der Ergebnis-
se/Handlungsempfehlungen des Kon-
zeptes hilfreich. 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Auf der Grundlage des Kon-
zeptes wird eine Kurzfassung 
mit den wesentlichen Inhalten 
erarbeitet.  

 
X 

 

 
I-1.3 

 
Unter den Trends im Einzelhandel (Ka-
pitel 4) wird der Anteil des online-
Handels am Gesamteinzelhandelsum-
satz als kontinuierlich wachsend einge-
schätzt. Leider wird in der anschließen-
den Analyse bzw. der abgeleiteten Kon-
zeption nicht deutlich, ob – und wenn ja 
wie – diese Entwicklung in das Gesamt-
konzept eingeflossen ist. 
 

 
Ist bereits berücksichtigt. 
Der Online-Handel ist neben 
dem Einzelhandel auf der 
„grünen Wiese“ ein weiterer 
Wettbewerber, der vor allem 
mit seinem stets verfügbaren 
Angebot, umfangreichen Pro-
dukt-Vergleichsmöglichkeiten 
und oft günstigeren Preisen 
dem stationären Einzelhandel 
Kunden und damit Umsätze 
entzieht. 
Eine Möglichkeit, sich gegen-
über den Auswirkungen des 
Online-Handels zu behaupten, 
ist u. a., den stationären Ein-
zelhandel selbst und dessen 
Umfeld attraktiv zu erhalten 
bzw. zu gestalten. Das betrifft 
vor allem den Handel in den 
zentralen Versorgungsberei-
chen. Die Analysen in dem 
Konzept haben die Stärken 
und Schwächen der zentralen 
Versorgungsbereiche und der 
Sonderstandorte im Stadtge-
biet herausgearbeitet. Im Kon-
zept werden im Ergebnis u. a. 
Leitsätze und Entwicklungs-
empfehlungen formuliert, die 
zur Weiterentwicklung und 
Stärkung der zentralen Versor-
gungsbereiche bzw. Sonder-
standorte beitragen sollen, 
damit diese sich auch gegen 
die Auswirkungen des Online-

 
✔ 
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Handels behaupten können. 
Als Beispiel sei die konzeptio-
nelle Positionierung im Kapitel 
8 im Konzept bezüglich des 
Hauptzentrums Altstadt ge-
nannt. 
Doch die Maßnahmen zur At-
traktivitätserhaltung und Attrak-
tivitätssteigerung der Altstadt 
reichen weiter zurück, denn 
schon Anfang der 90er Jahre 
wurde die Altstadt als Sanie-
rungsgebiet ausgewiesen, mit 
großem Erfolg.  
Außerdem gibt es verschiede-
nen Konzepte und Pläne, die 
sich mit den unterschiedlichen 
Aspekten der Entwicklung der 
Altstadt/Innenstadt und des 
Handels beschäftigen. Dazu 
gehören neben dem Einzel-
handels- und Zentrenkonzept 
u. a. das ISEK, das Integrierte 
Entwicklungskonzept Altstadt, 
das Integrierte Handlungskon-
zept Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren, der Maßnahmen-
plan von Stadt und Cityge-
meinschaft, das Verkehrspoli-
tische Leitbild und die Ver-
kehrskonzeption Altstadt und 
neuerdings der Stadtmobili-
tätsplan.  
Diese und weitere Konzepte 
und Pläne enthalten Strate-
gien, Ziele und Maßnahmen 
zur Gestaltung, Aufwertung 
oder Stärkung der Innenstadt.  
 

 
I-1.4 

 
Grundsätzliche Fragen sind zum ver-
wendeten Datenmaterial zu klären. Laut 
Konzept wurden die im Auftrag der IHK 
durch die GMA erhobenen Daten für 
den Handelsatlas verwendet. Leider 
können wir das nicht bestätigen; die im 
Konzept enthaltenen Daten entsprechen 
nicht den Daten des IHK-Handelsatlas. 
Die in der Einzelhandelsbestandserhe-
bung 2017 erhobene Gesamtverkaufs-
fläche wird im Konzept mit 388.000 m² 
angegeben. Laut IHK-Zahlen waren es 
2017 nur 364.600 m². Durch diese Dis-
krepanz ergeben sich auch andere Ver-
kaufsflächen je Einwohner sowie abwei-
chende durchschnittliche Betriebsgrö-

 
Wird berücksichtigt. 
Die im Auftrag der IHK für den 
Einzelhandelsatlas erhobenen 
Daten waren nur eine der für 
die Konzeptfortschreibung 
genutzten Datenquellen. Die 
Datenquellen werden im Kon-
zept in der Tabelle 1 Bestand-
serhebung und im Abschnitt 
„Bestandserhebung der Ein-
zelhandelsbetriebe“ genannt. 
In der Tabelle steht unter Be-
standserhebung „Erhebung 
durch GMA, Stadt + Handel“. 
Stadt + Handel hat z. B. er-
gänzend Planvorhaben, die 

 
X 
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ßen. Auch die Angaben zur vorhande-
nen Kaufkraft weichen von den Daten 
der IHK und der GMA, welche von MB-
Research bezogen werden, ab. So be-
trug die Kaufkraftindex für Halle (Saale) 
2018 nur 87,0 und nicht 91,0, wie im 
Konzept für 2017 angegeben.  
 
Die Einzelhandelszentralität wird im 
Konzept mit 113 angegeben. Laut den 
uns zur Verfügung stehenden Daten 
liegt die Einzelhandelszentralität für Hal-
le nur leicht über 100 (2016: 101,9), 
nach aktuellen Berechnungen sogar bei 
einem Wert unter 100. Diese Werte sind 
für ein Oberzentrum deutlich zu niedrig. 
Aus Sicht der IHK ist die Aufklärung 
dieser Daten-Diskrepanz unerlässlich. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnah-
men gegen eine sinkende Zentralität im 
Konzept aufgenommen werden. 
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
muss auf Basis valider Daten eine reale 
Einschätzung der Situation liefern und 
eine darauf fußende Strategie – sowohl 
zur Sicherung der verbrauchernahen 
Nahversorgung, als auch zur Steigerung 
der Attraktivität des Handels- und Erleb-
nisstandortes Halle (Saale) – enthalten.  
 

seit der 2017 für den Einzel-
handelsatlas vorgenommenen 
Bestandserfassung realisiert 
wurden bzw. sich in Realisie-
rung befinden mitberücksich-
tigt. Dazu zählen u. a. der Mö-
belmarkt Mömax am Sonder-
standort Neustadt (in Nut-
zung), das Einkaufszentrum 
Am Treff (im Bau), der Edeka-
Neubau an der Vogelweide (in 
Nutzung) und der Hornbach-
Baumarkt an der Delitzscher 
Straße (in Nutzung). 
Mit diesen und anderen er-
gänzenden Erfassungen sind 
die Abweichungen bei den 
erhobenen Verkaufsflächen zu 
erklären. 
Die Unterschiede bei Kauf-
kraftkennziffer und Zentrali-
tätskennziffer gehen ebenfalls 
auf unterschiedliche Daten-
quellen bzw. die diesen Da-
tenquellen zugrunde liegende 
Methodik der Ermittlung zu-
rück. Junker + Kruse haben 
für das 2013 beschlossene 
Einzelhandels- und Zentren-
konzept Kaufkraftkennziffern 
der BBE Retails Experts 
GmbH & Co. KG Köln ver-
wendet. Die Kaufkraftkennzif-
fer betrug 2010 für Halle 89,5. 
Die Zentralität wurde von Jun-
ker + Kruse auf dieser Basis 
mit 119 % für die Gesamtstadt 
über alle Warengruppengrup-
pen angegeben.  
Stadt + Handel verwendete 
Kaufkraftkennziffern des IFH 
Köln Information, Research 
und Consulting. Für Halle wird 
demnach eine Kaufkraftkenn-
ziffer von ca. 91 angegeben. 
Die sich daraus ergebende 
Zentralität beträgt 111 %.  
Für den Einzelhandelsatlas 
der IHK hat die GMA Daten 
von MB Research verwendet, 
die wiederum zu anderen Er-
gebnissen kommen. Dort wird 
die Kaufkraftkennziffer für 
2017 und 2018 für Halle mit 
82,6 angegeben. 
Das Unternehmen Comfort, 
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das ebenfalls solche Daten 
herausgibt, beziffert die Ein-
zelhandelskaufkraft im „High 
Streets Report 2019“ für Halle 
mit 86,7. Comfort gibt die 
Zentralität der Stadt Halle mit 
99,2 an. Dies entspricht in 
etwa dem Wert von MB Rese-
arch für Halle nach Angaben 
der IHK. 
Alle diese Daten, so unter-
schiedlich sie auch sein mö-
gen, sind valide Daten, die 
allerdings je nach Quelle mit 
einer unterschiedlichen Me-
thodik erhoben werden. 
Die Zentralität wird als Quoti-
ent aus Einzelhandelsumsät-
zen und Einzelhandelsrele-
vanter Kaufkraft (multipliziert 
mit 100) bestimmt. 
Die Umsätze zu bestimmen ist 
problematisch, da hierzu oft 
keine gesicherten Zahlen vor-
liegen und auf Schätzungen 
zurückgegriffen werden muss. 
Auch werden die Auswirkun-
gen des Online-Handels un-
terschiedlich berücksichtigt. 
Für einen Vergleich zwischen 
Städten oder auch unter-
schiedlicher Zeitschnitte in 
einer Stadt sollte man deshalb 
immer die auf gleicher Grund-
lage ermittelten Daten heran-
ziehen.  
Aber unabhängig davon wie 
die Daten erhoben wurden, 
die Tendenz ist in allen Fällen 
eindeutig: bei stagnierender 
Kaufkraft geht die Zentralität 
der Stadt Halle (Saale) zurück, 
was z. T. auf den Online-
Handel zurückzuführen ist, z. 
T. aber auch auf Konkurrenz-
standorte im Umland, die ihre 
Ziele ebenfalls auf Stärkung 
ausrichten. 
Die konzeptionellen Aussagen 
sind aus einem in der Analyse 
fundierten Ergebnis abgeleitet, 
sodass aus den unterschiedli-
chen Kaufkraft-Kennzahlen 
kein Mangel für das Konzept 
entsteht. 
Die Zentralität ist für eine Stadt 
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wie Halle zu gering, was auch 
die Einwenderin bestätigt.  
In Bezug auf die Forderung 
nach etwaigen Maßnahmen 
gegen eine sinkende Zentrali-
tät ist das gesamte Konzept 
auf eine Stärkung der Zentren-
struktur mit besonderem Fokus 
auf das Altstadtzentrum ausge-
richtet. Konkretere, weiterge-
hende Maßnahmen sind auf 
den nachgeordneten Ebenen 
auf Grundlage des Konzepts 
zu ergreifen. 
Insofern besteht die Berück-
sichtigung des Einwandes in 
der Erklärung der unterschied-
lichen Datenstände. 
 

 
I-1.5 

 
Im Rahmen der Strukturanalyse wurden 
die einzelnen Stadtbezirke betrachtet. 
Die Beschreibung der Situation im 
Stadtbezirk Mitte/Altstadt ist aus Sicht 
der IHK zu positiv. Diese wird als eine 
stabile Einzelhandelslandschaft einge-
stuft. Angesichts einer forcierten 
Schrumpfung des Handelsbesatzes von 
den Rändern her (siehe Leerstand im 
oberen Bereich der Leipziger Straße), 
der Mindernutzung bestehender Immo-
bilien (obere Etagen Kaufhof oder C&A) 
sowie vergleichsweise weniger attrakti-
ver Nutzungen (Gameshops in 1A-Lage) 
stellt sich die Situation aus Sicht der IHK 
weniger positiv dar. Eine ermittelte 
Leerstandsquote von 22 Prozent spricht 
nicht für eine vollends attraktive Einzel-
handelslage. Die IHK regt eine konzep-
tionelle Untersetzung zur Attraktivitäts-
steigerung der Innenstadt an. Hierzu 
zählen die Verbesserung des „Einkaufs-
erlebnisses Innenstadt“ durch Master-
pläne für Gastronomie, Dienstleistung, 
Wohnen und Entertainment, eine besse-
re Erreichbarkeit sowie ein Leerstands-
konzept. Ziel des Konzeptes sowie da-
rauf fußender gezielter Maßnahmen 
muss insgesamt auch eine Steigerung 
des qualitativen Angebotes in der 
Hauptlage der Stadt sein. Leider wurde 
auf eine Kundenbefragung zur Ermitt-
lung der Stärken und Schwächen des 
Standortes – wie sie beim bisherigen 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
nutzbringend enthalten war - verzichtet. 

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Die Einschätzung, dass die 
Einzelhandelsentwicklung des 
Stadtbezirks Mitte stabil sei, 
wurde vom Büro Stadt+Handel 
auf der Grundlage der erhobe-
nen Daten vorgenommen. Für 
die Altstadt wurde sogar eine 
entgegen dem Bundestrend 
steigende Zahl von Einzelhan-
delsbetrieben festgestellt. Dass 
die Nutzung dieser Betriebe 
nicht in allen Fällen den Kun-
denansprüchen gerecht wer-
den kann, ist nachvollziehbar. 
Oft bestünde die Alternative 
aber in Leerstand, was ange-
sichts der bereits hohen Leer-
standquote von über 20 % in 
der Altstadt zum Zeitpunkt der 
Erfassung keine tatsächliche 
Alternative wäre. 
Im Konzept wird auch nicht von 
einer „vollends attraktiven Ein-
zelhandelslage“ gesprochen, 
sondern von einer stabilen 
Einzelhandelsentwicklung. 
Dies ist vor allem auch in Rela-
tion zu einer deutlich negative-
ren Entwicklung in anderen 
Städten zu sehen.  
Bezüglich Attraktivitätssteige-
rung bestehen sicher noch 
Spielräume. Diese im Einzel-

 
 

 
X 
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Die IHK regt an, eine solche Kundenbe-
fragung nachzuholen. 
 
[…] 
 
Für den Stadtbezirk Mitte wird die 
Diversifizierung des Nahversorgungs-
angebotes durch Ansiedlung eines Le-
bensmitteldiscounters vorgeschlagen. 
Da an anderer Stelle im Konzept eine 
Discounterlastigkeit des Nahversor-
gungsangebotes festgestellt wird, ver-
wundert diese Aussage. Auch ist nicht 
klar, warum es genau ein Markt sein soll 
und wo sich dieser idealtypisch lokalisie-
ren sollte. 
 

nen zu analysieren, geht über 
die Aufgabenstellung des ge-
samtstädtischen Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept hin-
aus, sondern bleibt speziali-
sierteren Planungen, z. B. ei-
nem Innenstadtkonzept, vor-
behalten. Dies kann dann 
auch Maßnahmen zum Um-
gang mit Leerständen enthal-
ten. 
Im Zusammenhang mit einem 
solchen weitergehenden Kon-
zept ist möglicherweise auch 
eine Kundenbefragung sinn-
voll. Notwendig ist sie für die 
Erarbeitung des gesamtstädti-
schen Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes als städte-
bauliches Entwicklungskon-
zept nicht. Für die aktuelle 
Fortschreibung wurde auf eine 
solche Befragung verzichtet, 
u. a. da die Ergebnisse der für 
das im Jahr 2013 beschlosse-
ne Konzept mit einem erhebli-
chen finanziellen Aufwand 
durchgeführten Befragung bei 
kritischer Analyse im Wesent-
lichen immer noch Bestand 
haben. Hauptpunkte waren 
damals insbesondere die 
Kaufkraftbindung und der 
Kaufkraftabfluss in Halle (Saa-
le), die Konkurrenzstandorte 
des halleschen Einzelhandels,  
aus Sicht der Kunden vermiss-
te Sortimente, die Bewertung 
der Einkaufssituation/ Möglich-
keiten zur Attraktivitätssteige-
rung und die Erreichbarkeit. 
Zumindest aus der vorliegen-
den Einwendung aber auch 
aus den zur Innenstadt geführ-
ten Diskussionen, u. a. im 
Rahmen von Zukunftswerk-
stätten und zum ISEK, ist zu 
entnehmen, dass eine ganze 
Reihe dieser Aspekte immer 
noch zutreffend sind. 
Die vom Gutachter angespro-
chene Discountlastigkeit des 
Lebensmittelangebotes betrifft 
nicht alle Stadtbereiche 
gleichermaßen. Während es 
Stadtgebiete mit einem aus-
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geprägten Angebot an Le-
bensmitteldiscountern gibt, 
sind diese in der Altstadt gar 
nicht vorhanden. Dies zeigt 
ein Blick auf die Abbildung 32 
des Konzeptes mit der Vertei-
lung strukturprägender Le-
bensmittelmärkte im Stadtbe-
zirk Mitte. 
Im Sinne eines ausgewogene-
ren Angebotes empfiehlt der 
Gutachter deshalb die Ansied-
lung eines Lebensmitteldis-
counters an einem geeigneten 
Standort. Ein solcher Discoun-
ter würde dazu beitragen, in 
der Altstadt das Angebot zu 
diversifizieren. Doch ist dies 
keine vordringliche Aufgabe, 
denn die Nahversorgung mit 
Lebensmitteln ist auch ohne 
Discounter in der Altstadt 
durch eine Reihe von neuen 
Märkten, die in den letzten 
Jahren eröffnet wurden, z. B. 
am Hallmarkt und in der 
Leipziger Straße, gesichert.  
Zudem ist der städtische Ein-
fluss auf die Entscheidung, ob 
und welche Unternehmen 
neue Standorte besetzen, be-
grenzt. Hinzu kommen die 
Einschränkungen für solche 
Märkte in der baulich engen 
Altstadt (kaum bis keine Stell-
plätze – für Lebensmitteldis-
counter bisher eher ein Hin-
dernis). Während Unterneh-
men wie Edeka oder Rewe so 
genannte City-Markt-Konzepte 
entwickelt und auch in Halle 
erfolgreich umgesetzt haben, 
war das bisher bei den Disco-
untern in Halle bisher nicht der 
Fall. Die Stadt ist dennoch mit 
Unternehmen im Gespräch. 
 

 
I-1.6 

 
In der Strukturanalyse des Stadtbezir-
kes Nord (Kapitel 6) wird ein deutliches 
Konkurrenzverhältnis zu den unmittelbar 
südlich gelegenen Lebensmittelmärkten, 
die überwiegend in Wohnbebauung ein-
gebettet sind, festgestellt. Leider wird 
nicht erläutert, worin dieses Konkur-
renzverhältnis besteht, wie es sich äu-

 
Ist bereits berücksichtigt. 
Das vorliegende Konzept ana-
lysiert die Einzelhandelsstruk-
tur auf Stadtbezirksebene mit 
der Zielstellung, die künftige 
Entwicklung steuern zu kön-
nen. 
Das Konkurrenzverhältnis, das 

 
✔ 
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ßert und welche Auswirkungen dieses 
hat. 

im Konzeptentwurf genannt 
wird, besteht, wie dort eben-
falls beschrieben, zwischen 
dem Sonderstandort an der 
Magdeburger Chaussee, vor 
allem dem Kaufland-SB-
Warenhaus, und den integrier-
ten Lebensmittelmärkten in 
den südlich angrenzenden und 
von Wohnnutzung geprägten 
Stadtbereichen des Stadtbe-
zirks Nord. Das Konkurrenz-
verhältnis besteht in der Bin-
dung von Einzelhandelskauf-
kraft durch das großflächige 
SB-Warenhaus zu Lasten der 
integrierten kleineren Märkte, 
z. B. Edeka in der Jupiterstra-
ße oder Netto in der Mötzlicher 
Straße. Negative Auswirkun-
gen für die Nahversorgung 
sind aber nicht erkennbar, 
sieht man von der schon einige 
Jahre zurückliegenden Schlie-
ßung des Penny-Marktes in 
der Köthener Straße 13-15 ab, 
die aber auch andere Ursa-
chen haben kann. Wegen der 
immer noch hohenKonzentrati-
on an fußläufig erreichbaren 
strukturprägenden Lebensmit-
telmärkten an integrierten 
Standorten in Trotha blieb die-
se Schließung ohne gravieren-
de Auswirkungen auf die Nah-
versorgung. 
 

 
I-1.7 

 
Im Gegenzug wird in der Analyse zum 
Stadtbezirk Ost keinerlei Konkurrenz-
verhältnis des Halleschen Einkaufsparks 
(HEP) – trotz hohen Verkaufsflächen-
gewichts – zu zentralen Versorgungsbe-
reichen der Stadt konstatiert. Im aktuel-
len Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes der Stadt wird zum Standort HEP 
folgende Einschätzung getroffen (S. 
179): „Der Sonderstandort HEP stellt 
derzeitig einen beträchtlichen Konkur-
renzstandort zu den integrierten halle-
schen Zentren dar.“ Aufgrund der dy-
namischen Entwicklungen im Einzel-
handel können sich derartige Einschät-
zungen ändern. Leider ist im vorliegen-
den Fall objektiv keine Änderung zur 
Situation 2011 feststellbar. Eine fachli-

 
Wird berücksichtigt. 
Die im ursprünglichen Einzel-
handels- und Zentrenkonzept 
dargelegte Konkurrenzsituation 
wird auch im Kapitel 6 im Ab-
schnitt „Einzelhandelsstruktur 
im Stadtbezirk Ost“ der Fort-
schreibung unter Bezugnahme 
auf das Verkaufsflächenge-
wicht des Halleschen Ein-
kaufsparks (HEP) beschrieben. 
Eine abweichende Einschät-
zung vom ursprünglichen Kon-
zept ist nicht erkennbar. Um 
aber deutlicher zu machen, 
dass auch zwischen dem HEP 
und den zentralen Versor-
gungsbereichen, allen voran 

 
X 
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che Begründung fehlt leider vollständig. 
 

das Hauptzentrum, eine Kon-
kurrenzsituation besteht, wird 
eine entsprechende Formulie-
rung gemäß der Einschätzung 
des Gutachters in das Konzept 
aufgenommen. 
 

 
I-1.8 

 
Für den Stadtbezirk West werden ohne 
jegliche Begründung einer bislang unzu-
reichenden Nahversorgungssituation 
zwei weitere Nahversorgungszentren 
(Saale-Center, Am Treff) ausgewiesen. 
Zudem gehören Zielstellungen des Auf-
traggebers („sollen“) systematisch nicht 
in die Analyse der Bestandssituation. 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Der Satz im Analyseteil des 
Konzeptentwurfes mit Verweis 
auf die beiden künftigen Nah-
versorgungszentren Am Treff 
und Saale-Center wird gestri-
chen. Eine Begründung, wes-
halb die beiden Standorte als 
Zentren aufgenommen wer-
den, steht im Kapitel 8.2 des 
Konzeptes. Die beiden Stand-
orte Am Treff und Saale-
Center erfüllen die Vorausset-
zungen für die Ausweisung als 
Nahversorgungszentren. Das 
Saale-Center tut dies bereits 
heute schon, der Standort Treff 
nach Fertigstellung und Ver-
mietung des Neubaus.  
Aufgrund der besonderen 
Struktur Neustadts innerhalb 
des Stadtbezirkes West und 
unter dem Eindruck der Stadt-
umbauthematik wurde in dem 
2013 beschlossenen Einzel-
handels- und Zentrenkonzept 
in Neustadt kein Nahversor-
gungszentrum ausgewiesen, 
auch wenn Standorte zu dem 
Zeitpunkt die erforderlichen 
Ausstattungskriterien aufwie-
sen. Die Gründe für diese Vor-
gehensweise wurden im Kon-
zept von 2013 erläutert. 
Die sich stabilisierende Ent-
wicklung der Neustadt rechtfer-
tigt es aber nun, die geeigne-
ten Standorte als Nahversor-
gungszentren festzulegen und 
so in die Kategorie der auch 
mit Bezug auf das Baurecht 
geschützten zentralen Versor-
gungsbereiche aufzunehmen.  
 

 
X 
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I-1.9 

 
Aus Sicht der IHK sollte der Grundsatz 
„sollen“ zur Einzelhandelssteuerung 
stringenter formuliert werden: „Aufgrund 
der hohen Bedeutung von größeren 
Einzelhandelsbetrieben mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten als Kun-
denmagnet und für die Besucherfre-
quenz in den zentralen Versorgungsbe-
reichen, sind Einzelhandelsvorhaben 
mit einem nahversorgungsrelevantem 
Hauptsortiment grundsätzlich vorrangig 
in den zentralen Versorgungsbereichen 
selbst zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln.“ 
 

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Obwohl mit der Konzeptfort-
schreibung drei neue Nahver-
sorgungszentren festgelegt 
werden sollen, ist die Zahl der 
Nahversorgungszentren bzw. 
der zentralen Versorgungsbe-
reiche insgesamt im Stadtge-
biet im Vergleich zu anderen 
Städten gering. Dies liegt u. a. 
daran, dass die anderen Nah-
versorgungsstandorte die Kri-
terien von Zentren nicht erfül-
len. Dennoch übernehmen 
diese Standorte eine wichtige 
Nahversorgungsfunktion, denn 
nur über die Zentren könnte 
eine nahezu flächendeckende 
Nahversorgung nicht gesichert 
werden. 
Charakteristisch ist für die 
Stadt Halle (Saale), dass die 
Mehrzahl der strukturprägen-
den Lebensmittelbetriebe 
(>400 m² Verkaufsfläche) sich 
in integrierten Lagen, z. T. aber 
auch in nicht integrierten La-
gen, außerhalb der Nahversor-
gungszentren befindet. Vor 
allem die integrierten Standorte 
müssen die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung haben, um 
am Markt zu bestehen. Dies 
soll aber nicht um jeden Preis, 
sondern gemäß den Vorgaben 
des Konzeptes auf einer ver-
träglichen Basis geschehen. 
Der Nachweis der Verträglich-
keit ist auf der Grundlage des 
im bisherigen, aber auch im 
neuen Konzept enthaltenen 
Prüfschemas und erforderli-
chenfalls auch auf der Grund-
lage eines Auswirkungsgutach-
tens zu erbringen. Eine grund-
sätzliche Zulässigkeit der Ent-
wicklung oder Neuansiedlung 
solcher Betriebe vorrangig nur 
in den zentralen Versorgungs-
bereichen würde für die Nah-
versorgung zu kurz greifen und 
könnte dauerhaft die Nahver-
sorgung gefährden, wenn ein 

  
X 
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Betrieb, weil er keinen Entwick-
lungsspielraum mehr be-
kommt, schließt.  
Hinzu kommt, dass die Aussa-
gen des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes zwar Wir-
kung als besonderer Abwä-
gungsbelang auf Ebene der 
Bauleitplanung entfalten, sie 
allerdings keine direkte Wir-
kung auf einzelne Vorhaben 
mit sich bringen. Insofern wird 
mit der durch die Einwenderin 
vorgeschlagenen Formulierung 
keine verbindlichere Steue-
rungswirkung erzielt als mit der 
vorhandenen Formulierung. 
Eine Notwendigkeit zur Ände-
rung der Formulierung besteht 
deshalb nicht. 
 

 
I-1.10 

 
Das Nahversorgungsprüfschema ist 
recht komplex. Die Praxistauglichkeit 
bleibt abzuwarten. Eine Untersetzung 
der angegebenen Prozentgrößen wäre 
zum weiteren Verständnis durchaus 
hilfreich. Zulässige Kaufkraftabschöp-
fungsquoten von bis zu 70 Prozent an 
Nahversorgungsstandorten Typ B er-
scheinen unverhältnismäßig hoch. Im 
Übrigen sollte der Mehrwert einer Diffe-
renzierung in Nahversorgungsstandorte 
Typ A und B stärker herausgestellt wer-
den. Nach dem Nahversorgungskonzept 
(Kapitel 9) soll sich der Nahversor-
gungsradius der Standorte nicht mehr 
als 50 Prozent mit Nahversorgungsbe-
reichen von Betrieben anderer Standor-
te überschneiden. Eine Überschneidung 
von 50 Prozent wird von der IHK zum 
einen als sehr hoch eingeschätzt und 
zum anderen finden sich diese Ansätze 
nicht im Prüfschema wider. Dort wird 
lediglich auf die 10 Prozent-Schwelle 
verwiesen, welche laut den Aussagen 
auf Seite 133 einer kritischen Würdi-
gung zu unterziehen sei. Leider wird 
auch an der Stelle nicht klar, was darun-
ter zu verstehen ist. Die 10-Prozent-
Schwelle hat sich durch Rechtspre-
chung herausgebildet und muss im Ein-
zelfall betrachtet werden. Ggf. sind hö-
here Umsatzumverteilungen ohne 
schädliche Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche zulässig, ggf. sind 

 
Wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wird durch 
eine weitere Untersetzung der 
angegebenen Prozentgrößen 
des Prüfschemas berücksich-
tigt. 
Eine hinreichende Erklärung 
für die Kaufkraftabschöpfungs-
quote von 70 % bei Nahver-
sorgungsstandorten Typ B wird 
im Punkt 9.5 des Konzeptes 
gegeben, wenn von der Be-
deutung der Standorte für die 
Versorgung von siedlungs-
räumlich abgesetzten Ortstei-
len mit einem Nachfragepoten-
zial, das nicht mehr als einen 
strukturprägenden, nahversor-
gungsrelevanten Betrieb recht-
fertigt, die Rede ist. Vor die-
sem Hintergrund ist auch eine 
Kaufkraftabschöpfungsquote 
von 70 % nicht unverhältnis-
mäßig. 
Es ist aber auch sinnvoll, nach 
Typ A und B zu unterscheiden. 
Aufgrund der heterogenen 
Siedlungsstruktur in Halle 
(Saale), die sowohl durch 
stark verdichtete Gründerzeit- 
oder Plattenbauviertel, als 
auch durch eine stark aufgelo-
ckerte ländlich geprägte Sied-
lungsstruktur geprägt ist, wer-

 
X 
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diese Auswirkungen auch bereits bei 
weniger als 10 Prozent vorhanden. 
 

den neben den einfachen 
Nahversorgungsstandorten 
zusätzlich besondere Nahver-
sorgungsstandorttypen defi-
niert, die eine herausgehobe-
ne Versorgungsfunktion über 
dem Nahbereich hinaus auf-
weisen (i.d.R. 1.000 m fußläu-
fig), sich jedoch nicht an ei-
nem Standortbereich befin-
den, der in hinreichendem 
Maße die Kriterien an einen 
zentralen Versorgungsbereich 
erfüllen. Besondere Nahver-
sorgungsstandorte des Typ A 
übernehmen dabei Versor-
gungsfunktionen für Bereiche, 
die sich außerhalb der 
1.000 m-Isochrone, zumeist 
aber in einem zusammenhän-
genden Siedlungskörper mit 
dem Lebensmittelmarkt befin-
den (bspw. Siedlungsausläu-
fer, i.d.R. bis zu 10 min Fahr-
zeit mit dem Fahrrad).  
Besondere Nahversorgungs-
standorte des Typs B versor-
gen darüber hinaus siedlungs-
räumlich abgesetzte kleinere 
Ortsteile, in denen das Ein-
wohnerpotenzial zumeist zu 
gering ist, um perspektivisch 
einen strukturprägenden Le-
bensmittelmarkt anzusiedeln. 
Entsprechende zugeordnete 
Ortsteile können auch weiter 
als 10 min Radfahrdistanz 
vom Nahversorgungsstandort 
entfernt sein. 
Auf Grund der unterschiedli-
chen Versorgungsfunktion der 
beiden Typen ist eine unter-
schiedliche Definition von 
konzeptkonformen Abschöp-
fungsquoten im Rahmen des 
Prüfschemas sachgerecht. 
 
Die Nahversorgungsradien 
von Nahversorgungsstandor-
ten sollen sich nicht mehr als 
50 % mit denen anderer Le-
bensmittelmärkte überschnei-
den, ansonsten sind sie bei 
einer städtebaulich integrier-
ten Lage als Nahversorger zu 
klassifizieren, die überwiegend 
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keine solitäre Versorgungs-
funktion für ihren Nahbereich 
aufweisen. Das 50 %-
Kriterium ist aus fachgut-
achterlicher Sicht angesichts 
der Siedlungsstrukturen von 
Halle (Saale) und seiner teil-
weise hohen Bevölkerungs- 
und Marktdichte als sachge-
recht einzustufen. 
 
Beim Prüfschema wird das 
50 % Überschneidungskriteri-
um indirekt berücksichtigt. So 
wird auch hier eine Differen-
zierung zwischen Nahversor-
gungsstandorttypen vorge-
nommen; zudem wird im Text 
erläutert, dass beim Prüfschritt 
2 (sachgerechte Dimensionie-
rung), bei der Bestimmung 
des Wertes zur angemesse-
nen maximalen Kaufkraft-
abschöpfung im Nahbereich 
(NVS/NV: 35-50 %) das Wett-
bewerbsumfeld eine wesentli-
che Rolle spielt. Die Kategori-
sierung Nahversorgungs-
standort – Nahversorger kann 
hier ein Hinweis sein, welche 
Kaufkraftabschöpfung als an-
gemessen anzusehen ist. 
 
Die kritische Würdigung der 
10 %-Schwelle bezieht sich 
auf die Erläuterung der Ein-
wenderin und wird im Sinne 
der Äußerung im Sachverhalt 
näher erläutert. 
 

 
I-1.11 

 
Im Kapitel 10 werden neben den drei 
bestehenden Sonderstandorten zwei 
weitere benannt. Eine Begründung hier-
für wird leider nicht angegeben, was vor 
dem Hintergrund der Aussagen im aktu-
ellen Konzept der Stadt verwundert: 
„Die Ausweisung zusätzlicher Fach-
marktstandorte ist derzeit nicht erforder-
lich und sollte daher vermieden wer-
den….“ Das Konzept stellt insgesamt 
keine signifikanten Defizite in der Ange-
botssituation nicht zentrenrelevanter 
Sortimente fest. Somit ist ein Bedarf für 
weitere Sonderstandorte nicht erkenn-
bar. Der Standort Dieselstraße ist mit 

 
Wird berücksichtigt. 
Die Prüfung, wieviel Sonder-
standorte die Stadt Halle (Saa-
le) benötigt, war explizit ein 
Auftrag im Zuge der Fort-
schreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes. In der 
Beschlussvorlage zur Fort-
schreibung (VI/2017/02764) 
wurde darauf hingewiesen, 
dass eine Fokussierung auf 
nur drei Standorte offenbar 
nicht ausreicht, denn nicht alle 
ausgewiesenen Agglomerati-
onen/Sonderstandorte sind 

 
X 
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mehreren Beschlüssen des Stadtrates 
untersetzt und der politische Wille somit 
artikuliert. Nach Einschätzung der IHK 
ist aufgrund der Wechselwirkungen je-
doch nach wie vor eine zusammenhän-
gende Betrachtung der Vorhaben Glo-
bus Dieselstraße sowie Verkaufsflä-
chenerweiterung des HEP unbedingt 
vorzunehmen.  
 
Für den Sonderstandort „Schlachthof“ 
ist dem Konzept keine fachliche Be-
gründung zu entnehmen. Eine Unterver-
sorgung der Bevölkerung ist nicht fest-
stellbar. Somit mangelt es an einer fach-
lichen Rechtfertigung für diese Planung. 
 
Weitere Anregungen und Hinweise sei-
tens der IHK bestehen derzeit nicht. Für 
Rückfragen stehen wir gern zur Verfü-
gung. Bitte informieren Sie uns über den 
weiteren Planungsfortgang.  
 
 

hinsichtlich der Anforderungen 
an die Erreichbarkeit mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
optimal, und mit der Schlie-
ßung von Baumärkten im 
Stadtgebiet und im angren-
zenden Umland hatten sich 
zudem neue Spielräume er-
geben. Auf folgende Fragen 
sollte es eine Antwort geben: 

 Ist eine Konzentration 
von Fachmärkten in 
Agglomerationen not-
wendig und sinnvoll?  

 Wie viele und welche 
Fachmarktstandorte 
sind unter Berücksich-
tigung der Ziele der 
Raumordnung und 
Landesplanung, stadt- 
und verkehrsplaneri-
scher Aspekte sowie 
der Anforderungen der 
Unternehmen für nicht 
zentrenrelevante und 
in der Regel großflä-
chige Fachmärkte ge-
eignet? 

Die im 2013 beschlossenen 
Einzelhandels- und Zentren-
konzept verankerte Zielsetzung 
der Sonderstandortkonzeption 
zur begrenzten Ausweisung 
von Fachmarktstandorten für 
nicht zentrenrelevante Sorti-
mente wurde mit der Fort-
schreibung aufgrund der neuen 
Entwicklungen im Halleschen 
Einzelhandel erweitert. Bereits 
bei den damaligen Sonder-
standorten ist bei zwei von drei 
Standorten (Magdeburger 
Chaussee und Leipziger 
Chaussee verfügen im Be-
stand nicht über eine eindeuti-
ge Ausrichtung auf nicht zen-
trenrelevante Sortimente) deut-
lich erkennbar, dass die ur-
sprüngliche Zielstellung über-
holt ist und an die aktuellen 
Entwicklungen angepasst wer-
den muss. Der Hinweis hin-
sichtlich der Begründung der 
Ausweisung der zusätzlichen 
Standorte wird durch eine ent-
sprechende Ergänzung und 
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Präzisierung des Kapitels be-
rücksichtigt, welche auch Be-
zug auf besondere städtebauli-
che Entwicklungsabsichten für 
die Sonderstandorte eingeht. 
Eine Betrachtung der Wech-
selwirkungen des Vorhabens in 
der Dieselstraße mit der Ent-
wicklung des Standortes an 
der Leipziger Chaussee erfolgt 
außerhalb der Erstellung des 
EZK und fließt soweit notwen-
dig zu gegebener Zeit in eine 
Überarbeitung des EZK sowie 
die Bauleitplanung ein. 
Der Hinweis zum Sonder-
standort „Alter Schlachthof“ 
wird durch eine genauere Be-
schreibung der städtebaulichen 
Beweggründe für die Entwick-
lung des Areals berücksichtigt. 
Das in der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes enthaltene Sonder-
standortkonzept schlägt fünf 
Sonderstandorte vor. 
Damit erhöht sich der stan-
dörtliche Ansiedlungsspiel-
raum für in Frage kommende 
Unternehmen. Zudem sind die 
beiden Sonderstandorte in der 
Dieselstraße und am 
Schlachthof deutlich besser 
integriert als die drei Sonder-
standorte an der Magdeburger 
Chaussee, an der Leipziger 
Chaussee und im Gewerbe-
gebiet Neustadt. Gleichzeitig 
können mit der Nachnutzung 
der beiden Standorte auch 
städtebauliche Missstände 
beseitigt werden.  
Zum Sonderstandort 
Schlachthof ist im Steckbrief 
im Konzept unter Entwick-
lungsperspektive angegeben, 
das an dem Standort eine 
Mischnutzung aus Einzelhan-
del, Büro, Dienstleistungen, 
Gastronomie, Soziales, Sport 
und Kultur geplant ist. Bezüg-
lich des Einzelhandels sollen 
im Sonderstandort Schlacht-
hof primär großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe mit nicht 
zentrenrelevantem und nicht 
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nahversorgungsrelevantem 
Hauptsortiment angesiedelt 
werden. Dennoch sind auch 
Betriebe mit zentrenrelevan-
tem und nahversorgungsrele-
vantem Sortiment nicht von 
vornherein ausgeschlossen. 
Allerdings muss deren Ver-
träglichkeit in einer Auswir-
kungsanalyse nachgewiesen 
werden. 
Dem Einwand, dass keine 
Unterversorgung der Bevölke-
rung vorhanden ist, kann nur 
bedingt gefolgt werden, so war 
die Berechnung von absatz-
wirtschaftlichen Entwicklungs-
spielräumen zwar nicht Ge-
genstand des Auftrags, die 
dargelegten aktuellen Zentrali-
täten sind für ein Oberzentrum 
jedoch in einzelnen nicht zen-
trenrelevanten Warengruppen 
als gering anzusehen. So liegt 
bspw. die Zentralität für Möbel 
lediglich bei 101 %, bei Bau-
marktsortimenten ist im Saldo 
sogar ein Kaufkraftabfluss 
feststellbar. Entsprechende 
Entwicklungsempfehlungen 
zur Stärkung der Zentralität 
sind im EZK enthalten, so wird 
bspw. für die Potenzialflächen 
am Standort Leipziger Chaus-
see empfohlen: „Positivraum 
für den nicht zentrenrelevan-
ten Sortimentsbereich insbe-
sondere für Anbieter der Wa-
rengruppen, die bislang in 
Halle (Saale) unterrepräsen-
tiert sind (u.a. Möbel, Bau-
markt (Teilgebiete))“. 

 
I-2. 

 
Regionale Planungsgemeinschaft Halle  
 
Stellungnahme vom 07.03.2019 

   

 
I-2.1 

 
… mit Schreiben vom 07.02.2019 wurde 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Halle (RPG Halle) der Entwurf des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes  der 
Stadt Halle im Zuge der Beteiligung zum 
Entwurf mit der Bitte um Abgleich der 

 
Keine Abwägung erforder-
lich. 
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Ziele und Grundsätze der Regionalpläne 
sowie um Prüfung, ob sich im betreffen-
den Gebiet Ziele der Raumordnung in 
Aufstellung oder Änderung befinden, 
übergeben. Dazu teile ich Ihnen Fol-
gendes mit: 
 
I Rechtsgrundlagen 
Entsprechend § 2 Abs. 4 in Verbindung 
mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) 
vom 23. April 2015 (GVBl. LSA 2015 S. 
170) nimmt die RPG Halle für ihre Mit-
glieder (Burgenlandkreis, Saalekreis, 
Stadt Halle sowie Landkreis Mansfeld-
Südharz mit Lutherstadt Eisleben, Stadt 
Arnstein, Gerbstedt, Hettstedt und 
Mansfeld, Gemeinde Seegebiet Mans-
felder Land und Verbandsgemeinde 
Mansfelder Grund-Helbra) die Aufgabe 
der Regionalplanung wahr. 
Gemäß Nr. 4.1. RdErl. Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr vom 
13.01.2016-44-20002-01 gibt die RPG 
Halle als Träger öffentlicher Belange 
eine Stellungnahme ab. Die Erfordernis-
se der Raumordnung auf der Ebene der 
Regionalplanung ergeben sich für die 
Planungsregion Halle aus dem Regiona-
len Entwicklungsplan (REP) Halle - be-
schlossen von der Regionalversamm-
lung (RV) der RPG Halle am 27.05.2010 
und 26.10.2010, genehmigt durch die 
oberste Landesplanungsbehörde mit 
Bescheiden vom 20.07.2010, 
04.10.2010 und 18.11.2010, öffentlich 
bekannt gemacht am 21.12.2010 und 
den damit in Zusammenhang stehenden 
Aufstellungs-, Änderungs- und Ergän-
zungsverfahren.  
Mit Beschluss-Nr. III/ 07-2012 der RV 
der RPG Halle am 27.03.2012 wurde die 
Anpassung des REP Halle 2010 an die 
Verordnung über den Landesentwick-
lungsplan 2010 des Landes Sachsen-
Anhalt (LEP LSA 2010) vom 11.03.2011 
(veröffentlicht im GVBl. LSA Nr. 6/2011) 
beschlossen. Das Planänderungsverfah-
ren wurde mit der Bekanntgabe der all-
gemeinen Planungsabsicht in den 
Amtsblättern der Zweckverbandsmit-
glieder, für den Burgenlandkreis in den 
Ausgaben der Mitteldeutschen Zeitung 
und im Amtsblatt des Landesverwal-
tungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 5/2012 
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am 15.05.2012 gemäß § 7 Abs. 1 Lan-
desplanungsgesetz Sachsen-Anhalt (in 
Kraft bis 01.07.2015) eingeleitet. Die RV 
der RPG Halle billigte am 29.01.2018 
mit Beschluss IV/03.2018 aufgrund we-
sentlicher Änderungen des ersten Ent-
wurfes nunmehr den zweiten Entwurf 
zur Planänderung des REP 2017 und 
gab diesen für das gesetzlich vorge-
schriebene Verfahren zur öffentlichen 
Beteiligung nach § 10 ROG (Raumord-
nungsgesetz vom 22.12.2008, in der 
geltenden Fassung bis 28.11.2017) in 
Verbindung mit § 7 Abs. 5 LEntwG frei 
(Beschluss IV/04.2018). Die öffentliche 
Beteiligung gemäß § 10 ROG (Raum-
ordnungsgesetz vom 22.12.2008, in der 
geltenden Fassung bis 28.11.2017) 
wurde bereits durchgeführt und die ein-
gegangenen Hinweise und Bedenken 
werden derzeit erfasst und einer Bewer-
tung unterzogen. 
Gemäß Beschluss-Nr. III/04-2014 der 
RV der RPG Halle erfolgt die Fort-
schreibung der  Grundsätze und Ziele 
der Raumordnung des REP Halle ent-
sprechend Kapitel 2: Ziele und Grunds-
ätze zur Entwicklung der Siedlungs-
struktur des LEP LSA 2010 im Sachli-
chen Teilplan „Zentrale Orte, Sicherung 
und Entwicklung der Daseinsvorsorge 
sowie großflächiger Einzelhandel“ für 
die Planungsregion Halle. Das Planver-
fahren wurde mit der Bekanntgabe der 
all-gemeinen Planungsabsicht in den 
Amtsblättern der Zweckverbandsmit-
glieder, für den Burgenlandkreis in den 
Ausgaben der Mitteldeutschen Zeitung 
und im Amtsblatt des Landesverwal-
tungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 6/2014 
am 17.06.2014 gemäß § 7 Abs. 1 Lan-
desplanungsgesetz Sachsen-Anhalt (in 
Kraft bis 01.07.2015) eingeleitet. Die RV 
der RPG Halle billigte am 15.08.2018 
mit Beschluss IV/20-2018 aufgrund we-
sentlicher Änderungen zum zweiten 
Entwurf nunmehr den dritten Entwurf 
des Sachlichen Teilplans. Darüber hin-
aus wurde am 15.08.2018 mit Beschluss 
IV/21-2018 die erneute öffentliche Aus-
legung und Beteiligung gemäß § 9 Abs. 
2 ROG (Raumordnungsgesetz vom 22. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2808) geändert worden ist) beschlos-
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sen. Die öffentliche Auslegung und Be-
teiligung wurde zwischen dem 
05.11.2018 und 10.12.2018 durchge-
führt und die eingegangenen Hinweise 
und Bedenken werden derzeit erfasst 
und einer Bewertung unterzogen. 
Mit den o. g. Entwürfen zur Planände-
rung des REP Halle und des Sachlichen 
Teilplans liegen in Aufstellung befindli-
che Ziele der Raumordnung als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung gemäß 
§ 3 Absatz 1 Nr. 4 ROG (Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Arti-
kel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert 
worden ist") vor. 
Gemäß § 4 Abs. 2 ROG (Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Arti-
kel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert 
worden ist) sind bei sonstigen Entschei-
dungen (hier: Genehmigungsverfahren 
nach BImSchG) öffentlicher Stellen über 
die Zulässigkeit raumbedeutsamer Pla-
nungen und Maßnahmen von Personen 
des Privatrechts die Erfordernisse der 
Raumordnung nach den für diese Ent-
scheidungen geltenden Vorschriften zu 
berücksichtigen. 
 
 

 
I-2.2 

 
II Ausführungen zum Vorhaben 
Antragsgegenstand ist der Entwurf des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
der Stadt Halle, der als städtebauliches 
Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB durch den Stadtrat be-
schlossen und als planungsrechtliches 
Instrument zur Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung im Oberzentrum 
Halle dienen soll. 
Im Kapitel 2.2 Raumordnerische Vorga-
ben wird auf den rechtswirksamen Re-
gionalen Entwicklungsplan Halle 2010 
(REP Halle) eingegangen. Es wird kor-
rekt darauf hingewiesen, dass dieser 
REP aus dem Landesentwicklungsplan 
1999 entwickelt wurde und im An-
schluss daran werden die Textpassagen 
(5.2.6.G, 5.2.7.Z und G) aus diesem 
LEP 1999 zitiert. Diese sind aber mit 
dem Inkrafttreten der Landesentwick-
lungsplans Sachsen-Anhalt 2010 obso-

 
Wird berücksichtigt. 
Die Aussagen aus dem 3. 
Entwurf des Sachlichen Teil-
plans „Zentrale Orte, Siche-
rung und Entwicklung der Da-
seinsvorsorge sowie großflä-
chiger Einzelhandel“ werden 
in den Konzepttext übernom-
men. 
Die redaktionellen Änderun-
gen werden eingearbeitet. 
 
 

 
X 
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let geworden. 
Wie bereits unter I dargestellt, ist die 
Regionale Planungsgemeinschaft dabei, 
die Grundsätze und Ziele der Raumord-
nung des REP Halle entsprechend Kapi-
tel 2: Ziele und Grundsätze zur Entwick-
lung der Siedlungsstruktur des LEP LSA 
2010 mittels des Sachlichen Teilplans 
„Zentrale Orte, Sicherung und Entwick-
lung der Daseinsvorsorge sowie groß-
flächiger Einzelhandel“ für die Planungs-
region Halle fortzuschreiben. Die regio-
nalplanerischen Festlegungen des 3. 
Entwurfs des Sachlichen Teilplans sind 
als in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung zu berücksichtigen. Eine 
fachliche Auseinandersetzung mit dem 
3. Entwurf wird vermisst und ist nachzu-
holen. Danach wird unter Punkt 3.1.2.1 
Zentrale Orte die Festlegung der Stadt 
Halle (Saale) als Oberzentrum aus dem 
LEP LSA 2010 in den Sachlichen Teil-
plan übernommen. Insofern stimmt die 
Regionalplanung den unter Punkt 7.1. 
aufgeführten übergeordneten Entwick-
lungszielstellungen zur Einzelhandels-
entwicklung für Halle (Saale) zu. 
Abschließend werden folgende redakti-
onelle Hinweise gegeben: Auf Seite 19, 
letzter Satz wurde die Entfernungsan-
gabe in m² angegeben. Auf Seite 100 
Punkt 9.1, erster Absatz, wurde die 
räumliche Ausdehnung der Planungsre-
gion Halle nicht erläutert. 
 

 
I-2.3 

 
III Sonstige Hinweise 
 
Der REP Halle 2010 und die o. g. Ent-
würfe der Planänderungen sind unter 
folgendem Link auf der Homepage der 
RPG Halle im Internet eingestellt: 
<http://www.planungsregion-halle.de>. 
In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Möglichkeit der Nutzung des 
Regionalen Informationssystems, eben-
falls unter vorgenannter Internetadresse 
abrufbar, hingewiesen. 
 

 
Keine Abwägung erforder-
lich. 

 

 
I-3. 

 
Stadt Landsberg 
 
Stellungnahme vom 07.03.2019 
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I-3.1 

 
… mit Schreiben vom 07.03.2019 haben 
Sie uns über die o.g. Planung (Stand 
02/2019) informiert und Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 
Es bestehen aus jetziger Sicht keine 
Einwände. 
 

 
Keine Abwägung erforder-
lich. 

 

 
I-4. 

 
Hallesche Verkehrs AG 
 
Stellungnahme vom 09.04.2019 
 

  

 
I-4.1 

 
Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes der Stadt 
Halle (Saale) 
Beteiligung zur Auslegung des 
Entwurfes 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben 
vom 07.02.2019 und die uns überge-
beenn·Planunterlagen. 
 
In der Anlage erhalten Sie unsere Stel-
lungnahme. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung. 
 

 
Keine Abwägung erforder-
lich. 

 

 
I-4.2 

 
S. 8  
2.2 Raumordnerische Regelungen 
 
Vorab des Landesentwicklungsplans 
LSA sind die übergeordneten 
Grundsätze der Raumordnung zu er-
weitern um: 

- Integriertes Verkehrssystem 
- Verlagerung auf umweltverträgli-

che Verkehrsmittel 
 

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
In den einführenden Worten 
zum Kapitel 2.2 werden nicht 
die Grundsätze der Raumord-
nung zitiert, die deshalb auch 
nicht erweitert werden können. 
Es wird lediglich darauf ver-
wiesen, dass im Folgenden die 
für die Entwicklung des Einzel-
handels in Sachsen-Anhalt 
wesentlichen Vorgaben aus 
der Landesplanung und Regi-
onalplanung beschrieben wer-
den.  
 

  
X 

 
I-4.3 

 
S. 8 
Landesentwicklungsplan 
 
Ergänzen um Z 97 bis Z 102 (ÖPNV- 

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Es handelt sich um die Fort-

  
X 
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Gestaltung, siehe Anlage) 
 

schreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes, nicht 
um den Stadtmobilitätsplan. 
Deshalb werden unter der 
Überschrift Landesentwick-
lungsplan Sachsen-Anhalt 
2010 die Ziele und Grundsätze 
zur Ansiedlung großflächiger 
Einzelhandelsvorhaben zu-
sammenfassend dargestellt. 
Im Ziel 48 wird die Notwendig-
keit von qualitativ bedarfsge-
rechten Linienverkehrsangebo-
ten des ÖPNV sowie eines 
Fuß- und Radwegenetzes her-
vorgehoben. 
Die Ziele 97 bis 102 müssen 
deshalb in diesem Zusammen-
hang nicht zitiert werden, zu-
mal sie wesentlich weiter rei-
chen und sich nicht auf das 
Thema Einzelhandel be-
schränken. 
 

 
I-4.4 

 
In S. 8 
Integration: 
ÖPNV-Plan 2020 - 2030, Plan des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
des Landes Sachsen-Anhalt 
3. Aspekte der ÖPNV-Gestaltung in 
Sachsen-Anhalt -Status quo, 
Herausforderungen und Ziele 
https://mlv.sachsen-
an-
halt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_V
erwal-
tung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsar
chiv/OEPNV-Plan_2020_-
_2030_Kabinettsvorlage.pdf 
 
Seite 19 
 
3.4 Umwelt- und klimapolitische 
Aspekte, Energieeffizienz 

- Verkehrsvermeidung 
- Verkehrsverlagerung 
- Verkehrsoptimierung 

 

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Es ist aus der Einwendung 
nicht ersichtlich, was mit den 
genannten Verweisen beab-
sichtigt wird. Eine sachgerech-
te Abwägung ist deshalb nicht 
möglich. 

  
X 

 
I-4.5 

 
In S. 8 
Integration: 
Verkehrspolitische Leitlinien der Stadt 
Halle (Saale) 
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Online
-

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Es ist aus der Einwendung 
nicht ersichtlich, was mit den 
genannten Verweisen beab-

  
X 

https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan_2020_-_2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan_2020_-_2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan_2020_-_2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan_2020_-_2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan_2020_-_2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan_2020_-_2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan_2020_-_2030_Kabinettsvorlage.pdf
http://www.halle.deldelverwalt/
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Ange-
bote/Veroeffentlichungen/?recID=729 
 
Auszug: 
10. Der städtische ÖPNV ist im Um-
weltverbund zu stärken und im Sinne 
der Attraktivitätssteigerung auszubauen. 
Befördert werden sollen die Entwicklung 
einer vollständigen Erschließung der 
Stadt mit einem guten ÖPNV-Angebot 
sowie die Verknüpfung mit anderen 
Verkehrsmitteln (Multimodalität) einschl. 
eines optimalen Park&Ride-Angebotes 
für Pendler. 
 

sichtigt wird. Eine sachgerech-
te Abwägung ist deshalb nicht 
möglich. 
Da es aber offenbar um die 
Bedeutung des ÖPNV geht, sei 
darauf hingewiesen, dass auf 
diese bezüglich der Anbindung 
von Einzelhandelsstandorten 
bereits im Konzept hingewie-
sen wird. Auch in den Kriterien 
für die Ausweisung zentraler 
Versorgungsbereiche wird die 
ÖPNV-Anbindung als wichtiges 
Kriterium genannt. 
Damit wird auch das Ziel 48 im 
LEP LSA beachtet.  
 

 
I-4.6 

 
S.23 
Demographischer Wandel 
 
Erweiterung der Passage: 
„. wenn mit dem Alter die motorisierte 
lndividualmobilität eingeschränkt wird" 
gewinnt der ÖPNV zunehmend an 
Bedeutung 
 
u. a. fehlt eine Betrachtung der 
Gruppe unter 25 Jahren bei „... Indi-
vidualmobilität" 
anders Verkehrsverhalten => höherer 
Anteil Umweltverbund 
 

 
Wird (zum Teil) berücksich-
tigt. 
Eine Ergänzung zur Bedeutung 
des ÖPNV im Fall einge-
schränkter motorisierter Indivi-
dualmobilität wird vorgenom-
men.  
Eine Betrachtung des Mobili-
tätsverhaltens aller Nachfrage-
gruppen des Einzelhandels 
war jedoch nicht das Ziel des 
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes. Dies bleibt Mobili-
tätsstudien, z. B. für ein ge-
samtstädtisches Verkehrskon-
zept, vorbehalten. 
 

 
X 

 

 
I-4.7 

 
S. 29 
5. Gesamtstädtische 
Strukturanalyse 

- verkehrliche Anbindung 
 
Redaktionelle 
Überarbeitung:  
Text Halle (siehe Anla-
ge) 

- ohne EC 
- Überarbeitung Schnellbusse und 

S-Bahnverbindungen 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionellen Änderungen 
werden vorgenommen. 

 
X 

 

 
I-4.8 

 
S. 49 
Einzelhandelsstruktur im Stadtbezirk 
West 
(vor Tabelle 13) 
 
Redaktionelle Überarbeitung: 

 
Wird berücksichtigt. 
Der scheinbare Widerspruch in 
den Aussagen ergibt sich aus 
dem gegenwärtig feststellbaren 
Abweichen der tatsächlichen 
Einwohnerentwicklung (zwi-

 
X 
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- „… wachsende Bevölkerung" 
nicht analog Einwohnerentwicklung/-
prognose S. 36 Rückgang -5% 
 

schen 2010 und 2017/18 leicht 
wachsend) von der Prognose 
(rückläufige Einwohnerzahl). 
Hierzu erfolgt eine Klarstellung 
als Fußnote in dem Kapitel. 
 

 
I-4.9 

 
S. 59 
8.2 übergeordnete Beurteilung 
 
Inhaltliche Ergänzung um: 

- verkehrliche Anbindung, siehe 
Festlegungen S. 57 

 

 
Wird berücksichtigt. 
Bei der Prüfung, ob Standort-
bereiche sich als zentrale Ver-
sorgungsbereiche eignen, 
wurde das Kriterium der ver-
kehrlichen Erreichbarkeit be-
reits berücksichtigt. Die Bewer-
tung der ÖPNV-Erreichbarkeit 
wird in den Tabellen „Bewer-
tung der Nahversorgungszen-
tren gem. Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept 2013/2015 
(Bestand)“ und „Bewertung der 
zu prüfenden Standortbereiche 
(Bestand)“ ergänzt. 
 

 
X 

 

 
I-4.10 

 
S. 66 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, 
Erreichbarkeit 
 
Ergänzung fußläufig um „und Radver-
kehr" 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 
 

 
X 

 

 
I-4.11 

 
S. 73 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, Er-
reichbarkeit 
 
Ergänzung 
Ausbau SPNV vorgesehen, Einbindung 
westlicher Regionalverkehr in S-Bahn 
Strecke 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 

 
X 

 

 
I-4.12 

 
S. 73 
Tabelle: Entwicklung seit 2010 
 
Ergänzung 
Ausbau ÖPNV (Stadtbahnprogramm) 

- Zentralhaltestelle Südstadt 
- Angebotssteigerung 

 

 
Wird berücksichtigt. 
Unter dem Punkt Entwicklun-
gen seit 2010 sind die Entwick-
lungen im Einzelhandel ge-
meint.  
Der Hinweis zum ÖPNV wird 
aber im Punkt Erreichbarkeit 
berücksichtigt. 
 

 
X 
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I-4.13 

 

 
S. 77 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, 
Erreichbarkeit 
 
Löschen: 
„Buslinien" 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 

 
X 

 

 
I-4.14 

 
S. 79 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, Er-
reichbarkeit 
 
Ergänzung 
Ausbau SPNV vorgesehen, Einbin-
dung westlicher Regionalverkehr in S-
Bahn Strecke  
Redaktionelle Änderung: Frequenz-
bringerfunktion S-Bahnhaltestelle 
gering, Tram Bus wesentlich höher!!! 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 

 
X 

 

 
I-4.15 

 
S. 81 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, Er-
reichbarkeit 
 
Redaktionelle Änderung: 

- TRAM und BUS-Haltestelle 
Diesterwegstraße (TRAM Li-
nie 1, BUS Linie 26) 

- Bis 2022 Ausbau ÖPNV vor-
gesehen (Erweiterung um 
Anbindung Pfingstanger mit 
neuer 3. Linie, BUS Linie 23) 

 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 

 
X 

 

 
I-4.16 

 
S. 83 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, 
Erreichbarkeit 
 
Ergänzung um: 

- TRAM-Linie 2 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 

 
X 

 

 
I-4.17 

 
S. 87 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, 
Erreichbarkeit 
 
Ergänzung ÖPNV-Anbindung um Text 

- TRAM 3, 8, 16 BUS 26 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 

 
X 
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I-4.18 

 
S. 91 
Tabelle: Städtebauliche Analyse, Er-
reichbarkeit 
 
Ergänzung ÖPNV-Anbindung über 
die Bushaltestellen „Heideringpassa-
ge" 

- und „Blumenau" BUS 21 + 22 (ca. 
200m Fußweg) 

 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle unter dem 
Punkt Erreichbarkeit vorge-
nommen. 

 
X 

 

 
I-4.19 

 
S. 99 
Tabelle 20 
 
ÖPNV ergänzen 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird in der Tabelle 20 unter 
dem Punkt Erreichbarkeit vor-
genommen. 
 

 
X 

 

 
I-4.20 

 
S. 104 
Kriterien für Nahversorgungsstandorte 
 
Änderung 
Standort verfügt i.d.R. über eine ÖPNV-
Anschluss 
in 
Standort muss über einen optimalen 
ÖPNV- Anschluss verfügen (möglichst 
Knoten) 
 

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Nahversorgungsstandorte dür-
fen nicht mit den Nahversor-
gungszentren verwechselt 
werden. Während für Nahver-
sorgungszentren die ÖPNV-
Anbindung notwendiges Aus-
stattungskriterium ist, ist dies 
für die Nahversorgungsstan-
dorte nur eine, wenn auch 
wünschenswerte, Option. 
Charakteristisch ist für die 
Stadt Halle (Saale), dass die 
Mehrzahl der strukturprägen-
den Lebensmittelbetriebe 
(>400 m² Verkaufsfläche) sich 
in integrierten Lagen außerhalb 
der Nahversorgungszentren 
befindet. Diese Standorte 
übernehmen ergänzend zu den 
Zentren eine wichtige Nahver-
sorgungsfunktion, denn nur 
über die Zentren könnte eine 
nahezu flächendeckende Nah-
versorgung nicht gesichert 
werden. Mehr noch als bei den 
Nahversorgungszentren steht 
bei den Nahversorgungsstan-
dorten die fußläufige Erreich-
barkeit im Mittelpunkt. Die Er-
reichbarkeit mit dem ÖPNV im 
Sinne eines optimalen An-
schlusses kann für alle beste-
henden, über das Stadtgebiet 
verteilten Nahversorgungstan-

 
 

 
X 
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dorte nicht gewährleistet wer-
den. Dies wäre auch durch das 
Verkehrsunternehmen nicht 
leistbar.  
Für neue und unter bauord-
nungsrechtlichen Gesichts-
punkten zulässige Standorte ist 
eine fehlende ÖPNV-
Anbindung kein Ablehnungs-
grund. Das Kriterium wäre also 
auch nicht durchsetzbar. 
 

 
I-4.21 

 
S. 145 
Zentren und Standortmodell 
 
Inhaltliche Ergänzung um 

- verkehrliche Betrachtung (im 
Sinne der Verkehrspolitischen 
Leitlinien der Stadt Halle (Saale) 

„ 

 
Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
In dem Kapitel geht es um die 
Vorstellung des neuen Zen-
tren- und Standortmodells. Es 
ist ausgehend davon nicht er-
kennbar, wo die vorgeschlage-
ne inhaltliche Ergänzung vor-
genommen werden soll. 
 

  
X 

 
I-4.22 

 
S. 159 
Literaturverzeichnis 
 
ÖPNV-Plan 2020 - 2030, Plan des öf-
fentlichen Personennahverkehrs des 
Landes Sachsen-Anhalt 
https://mlv.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli 
tik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_
mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan 2020-
2030_Kabinettsvorlage.pdf 
 
Verkehrspolitische Leitlinien der Stadt 
Halle (Saale) 
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Onlin
e-
Angebo-
te/Veroeffentlichungen/?reclD=729 
 
Inhaltliche Ergänzung 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die redaktionelle Änderung 
wird im Literaturverzeichnis 
vorgenommen, sofern im Kon-
zept aus diesen Unterlagen 
zitiert oder auf diese Unterla-
gen verwiesen wird. 

 
X 

 

https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli%20tik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan%202020-2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli%20tik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan%202020-2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli%20tik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan%202020-2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli%20tik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan%202020-2030_Kabinettsvorlage.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli%20tik_und_Verwaltung/MLV/MLV/aaa_fm_mlv_neu/Newsarchiv/OEPNV-Plan%202020-2030_Kabinettsvorlage.pdf
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/Veroeffentlichungen/?reclD=729
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/Veroeffentlichungen/?reclD=729
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/Veroeffentlichungen/?reclD=729
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/Veroeffentlichungen/?reclD=729
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2.2 Öffentlichkeit 
 
Hinweis: 
Im Folgenden ist aus Datenschutzgründen anstelle des Namens und der Anschrift jeweils 
eine Nummer angegeben. Anhand dieser Nummer sind der Name und die Anschrift aus der 
Namens- und Adressenliste zu ersehen, die der Verfahrensakte – aus Datenschutzgründen 
nicht zur Veröffentlichung freigegeben! – beigefügt ist. 
 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 
II-1. 

 
Bürger 1 
 
Stellungnahme vom 07.02.2019 
 

   

 
II-1.1 

 
… anbei erhalten Sie die Planungen für 
… Grundstücke Dessauer Straße / Wil-
helm-Busch-Straße sowie Reideburger 
Landstraße. 
Für beide Grundstücke liegen schriftli-
che Interessensbekundungen folgender 
Unternehmen vor: KAUFLAND, EDEKA, 
ROSSMANN, DM, KLIER, Fleischerei 
RICHTER, NETTO, NORMA, und LIDL. 
Unsere Planung ist vorbehaltlich der 
baurechtlichen Genehmigungsfähigkeit 
mit/ohne B-Plan somit rein nutzerindi-
ziert.  
In der Anlage zu dieser E-Mail erhalten 
Sie die Planungskonzepte und 
Standortpräsentationen. Hierzu geben 
wir gerne die folgenden ergänzenden 
Informationen: 
 
1. Dessauer Straße / Wilhelm-Busch-
Straße 
 
In unserem Bestand befinden sich ins-
gesamt ca. 75.000 m², einschließlich 
des dort bereits befindlichen PENNY-
Marktes und der Shell-Tankstelle. 
Unsere Vorzugsvariante bei der Planung 
ist die Ansiedelung eines KAUFLAND-
Marktes mit ca. 5.100 m² Verkaufsfläche 
(„VF“). Hierfür liegt seitens KAUFLAND 
ein Mietangebot vor. Der Penny-Markt 
verbleibt im Bestand und wird in umge-
bauter und erweiterter Form in das Kon-
zept integriert. Somit wären nach Fertig-
stellung 6.200 m² VF am Standort reali-
siert. Die Sortimente entsprechen den 

 
Wird zum Teil berücksichtigt.  
Nahversorgungszentren gehö-
ren zusammen mit den Neben-
zentren Neustadt und Südstadt 
und dem Hauptzentrum Alt-
stadt zu den im Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept ausgewie-
senen zentralen Versorgungs-
bereichen. Nach Rechtspre-
chung des Bundesverwal-
tungsgerichts sind zentrale 
Versorgungsbereiche i. S. d. 
§ 34 Abs. 3 BauGB räumlich 
abgrenzbare Bereiche einer 
Stadt, denen aufgrund vorhan-
dener Einzelhandelsnutzungen 
– häufig ergänzt durch diverse 
Dienstleistungs- und Gastro-
nomiebetriebe – eine Versor-
gungsfunktion über den unmit-
telbaren Nahbereich hinaus 
zukommt. 
Zentrale Versorgungsbereiche 
zeichnet darüber hinaus aus, 
dass sie sich in einer integrier-
ten Lage innerhalb des Sied-
lungsgebiets befinden und über 
eine gute verkehrliche Anbin-
dung in das öffentliche Perso-
nennahverkehrsnetz sowie 
eine gute verkehrliche Erreich-
barkeit für sonstige Verkehrs-
träger verfügen. 
Städtebaulich integriert sind die 
beiden Standorte Dessauer 
Straße und Reideburger Land-

 
X 
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für diese Märkte üblichen Sortimenten 
(„Zentren- und nahversorgungsrelevante 
Sortimente“ sowie im kleineren Umfang 
„zentrenrelevante Sortimente“ gem. 
„Hallesche Sortimentsliste“, vgl. Anlage). 
Unsere Alternative, die nur für den Fall 
eines Scheiterns der Gespräche mit 
KAUFLAND zum Tragen käme, sieht ein 
Nahversorgungszentrum mit einem Voll-
sortimenter (ca. 2.200 m² Verkaufsflä-
che), dem umgebauten PENNY-Markt 
(ca. 1.100 m² VF) sowie ergänzenden 
Nutzungen mit weiteren ca. 850 m² VF 
vor. 
Hier ist geplant, „Zentren- und nahver-
sorgungsrelevante Sortimente“ sowie 
„Nicht zentrenrelevante Sortimente“ 
gem. „Hallesche Sortimentsliste“, vgl. 
Anlage, anzubieten. 
 
Die Zuwegung ist sowohl für PKW als 
auch LKW von der Dessauer Straße aus 
sehr gut möglich; es ist nicht geplant, 
verkehrsströme über die Wilhelm-Busch-
Straße zu führen. Diese wird nur für die 
Erschließung der Wohnbauflächen be-
nötigt. 
 
2. Reideburger Landstraße 
 
In unserem Bestand befinden sich an 
diesem Standort ca. 30.000 m², direkt 
zwischen dem TEDOX Ausstattungs-
markt und dem Raiffeisen-Baumarkt 
auch dieser Standort ist bereits mit Han-
delsflächen besetzt und durch die Fer-
tigstellung der HES hervorragend ange-
bunden. 
Unsere Planung sieht hier einen Vollsor-
timenter mit ca. 1.800 m² VF, einen Dis-
counter mit bis zu 1.100 m² VF sowie 
ergänzenden Nutzungen (Drogerie-
markt, etc.) mit ca. 900 m² VF vor. 
Auch hier ist geplant, „Zentren- und 
nahversorgungsrelevante Sortimente“ 
sowie „Nicht zentrenrelevante Sortimen-
te“ gem. „Hallesche Sortimentsliste“, vgl. 
Anlage, anzubieten. 
Die Erschließung soll direkt von der Rei-
deburger Landstraße aus erfolgen. 
 
… wir beantragen die Aufnahme der 
oben genannten Standorterweiterungen 
in das Zentren-Konzept der Stadt Halle 
(Saale). Durch die zu erwartenden Ver-
dichtungen in den Wohngebieten an der 

straße nicht. Eine städtebauli-
che Integration erfordert eine 
Einbettung in Wohnbebauung 
bzw. die Verortung in direktem 
funktionalem Bezug zur Wohn-
bebauung.  
Dies ist an beiden Standorten, 
beide in Gewerbegebieten ge-
legen, nicht gegeben. Im Kon-
zept ist der bestehende Penny-
Markt an dem Standort in der 
Dessauer Straße deshalb als 
nicht integrierter Lebensmittel-
markt enthalten. Außerdem hat 
die ÖPNV-Erschließung an 
beiden Standorten noch Defizi-
te. 
Eine Ausweisung des Standor-
tes Reideburger Landstraße als 
Nahversorgungszentrum in der 
Fortschreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes ist 
deshalb nicht möglich.  
 
Etwas anders sieht es für den 
Standort Dessauer Straße im 
Stadtviertel Frohe Zukunft  aus. 
Hier besteht die Möglichkeit, 
die fehlende städtebauliche 
Integration des Standortes 
durch ergänzenden Woh-
nungsbau auf derzeit brachlie-
genden ehemaligen Gewerbe-
flächen zu beheben. Zwar steht 
diese Fläche dann nicht mehr 
für eine gewerbliche Ansied-
lung zur Verfügung, dafür kann 
an einem nachgefragten 
Wohnstandort eine neue 
Wohnbaufläche auf einer Kon-
versionsfläche angeboten wer-
den. Zudem besteht die Mög-
lichkeit einer Verbesserung der 
ÖPNV-Anbindung des Standor-
tes, z. B. durch die Verlänge-
rung der Straßenbahntrasse 
über die derzeitige Endhalte-
stelle Frohe Zukunft hinaus. 
Da erst diese Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen, um den 
Standort Dessauer Straße als 
Nahversorgungszentrum auf-
zunehmen, wird er in der Fort-
schreibung des Konzeptes als 
„perspektivisches Nahversor-
gungszentrum“ berücksichtigt. 



Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale)/ 
Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf 

 
 

35 
 

Dessauer Straße (auch durch unsere 
eigene Entwicklung des Standortes) und 
ggfs. östlich des HES halten wir eine 
weitere Angebotsschaffung von Han-
delsflächen durchaus für vertretbar und 
sehen der Einschätzung der Fachleute 
erwartungsvoll entgegen. 
 
 
Hinweis: 
Die in der Stellungnahme genannten 
Anlagen sind als Anlage der Abwägung 
beigefügt.  
 

 

 
II-2. Bürger 2 

Stellungnahme vom 11.02.2019 

  

 
II-2.1 

 
… wir verweisen in diesem Zusammen-
hang auf unsere bisherige Stellung-
nahmn zur Problematik der Ansiedlung 
von der Firma Globus an dem neuen 
Standort. Nach den ursprünglichen Vor-
stellungen des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzeptes war dieser Standort nicht 
vorgesehen. Ziel sollte nicht zuletzt eine 
Bewertung der generellen Entwicklung 
der Stadt Halle (Saale) an verschiede-
nen bewerteten Standorten sein. Aus 
unserer Sicht stellt sich damit die Frage, 
ob es sinnvoll ist, vor dem Hintergrund 
einer politisch unbedingt gewollten An-
siedlung, dieses Konzepts infrage zu 
stellen. Wir hätten es befürwortet, wenn 
das Konzept auf einem möglichst weit-
gehenden Konsens der Akteure zu-
nächst abgeschlossen worden wäre, um 
es dann in den politischen Raum zu ge-
ben und dort die Entscheidung dann zu 
treffen. Wir möchten vor dem Hinter-
grund der aktuellen Handelszahlen 
(Rückgang Zentren relevanter Sortimen-
te wie Textil- und Schuhbereich) darauf 
hinweisen, dass hier 1000 m² Verkaufs-
fläche neu entstehen mit Sortimenten, 
die vorwiegend in der Innenstadt ge-
handelt werden. Wir hätten es daher 
auch bevorzugt, wenn diese Thematik 
noch einbezogen worden wäre und ins-
besondere bei der Berechnung der mög-
lichen Flächenausdehnung auch die 
Frage der Relevanz für die (innerstädti-
sche) Kaufkraft des E-Commerce bei 
der Bewertung der Potentiale detaillier-

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Die Ausweisung des Sonder-
standortes Dieselstraße für den 
Umzug des Globus-Marktes, 
auf die der Sachverhalt Bezug 
nimmt, wurde in der Fortschrei-
bung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts entsprechend 
der durch den Stadtrat gefass-
ten Beschlüsse geprüft und 
einbezogen. Im Rahmen der 
Fortschreibung führt dies nicht 
wie im Sachverhalt dargestellt 
dazu, dass das Konzept in Fra-
ge gestellt wird. Die Zielstellung 
der Fortschreibung ist, das be-
stehende Konzept an die aktu-
ellen Entwicklungen und Erfor-
dernisse anzupassen. In die-
sem Zusammenhang ist auch 
der begleitende Arbeitskreis zur 
Fortschreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepts, der 
sich aus Vertretern der Fraktio-
nen des Stadtrates sowie Ver-
tretern des Handels sowie der 
Verbände und weiteren Interes-
senvertretern des Handels zu-
sammensetzt, einzuordnen. Im 
Arbeitskreis wurden das ange-
sprochene Vorhaben und der 
Umgang auf konzeptioneller 
Ebene ausführlich und kontro-
vers diskutiert, um die wesentli-
chen Ergebnisse und Anforde-

  
X 
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ter mitberücksichtigt worden wäre. Hier 
laufen ja gerade Bestrebungen, ent-
sprechende Modelle zu entwickeln, an 
denen auch der Bundesverband von uns 
beteiligt ist. 
 

rungen im Konzept sowie in der 
Bauleitplanung aufzuarbeiten. 
So wurden die sortimentsspezi-
fische Verträglichkeit für den 
Sonderstandort untersucht und 
über die Festsetzung des Be-
bauungsplanes auch vor dem 
Hintergrund der steigenden 
Anforderungen für den Innen-
stadteinzelhandel in Bezug auf 
Online Handel und E-
Commerce so ausgerichtet, 
dass eine Beeinträchtigung des 
Altstadtzentrums ausgeschlos-
sen ist. Insofern kann keine 
weitere Berücksichtigung der im 
Sachverhalt vorgetragenen 
Punkte erfolgen. 
 

 
II-2.2 

 
Abschließend möchten wir noch anmer-
ken, wir hätten es begrüßt, wenn das 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
nicht den Fokus auf planungsbaurechtli-
che Aspekte legen würde, sondern sich 
mit den Perspektiven der verschiedenen 
Einzelhandelsstandorte der Stadt Halle 
(Saale) auseinandersetzen würde und 
den Fokus auch auf Entwicklungspoten-
ziale gelegt hätte. Derartige Konzepte 
sind in anderen mitteldeutschen Städten 
entwickelt worden. Alternativ hat man 
sich in dem Zentrenkonzept auf die Pla-
nungsthemen fokussiert und gleichzeitig 
Akteursgeprächsrunden initiert, um sie 
mit den anderen Themen zu beschäfti-
gen. Dies wäre aus Sicht von uns, und 
wir gehen davon aus, dass wir auch im 
Namen der Händler sprechen, eine sehr 
sinnvolle Herangehensweise gewesen. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Eine Auseinandersetzung mit 
den Perspektiven und Entwick-
lungspotenzialen der Zentren 
und Einzelhandelsstandorte 
erfolgte in ausreichendem Ma-
ße. Die Analyse sowie die kon-
zeptionellen Aussagen gehen 
sowohl im beschlossenen Kon-
zept als auch in der Fortschrei-
bung deutlich über rein pla-
nungsrechtliche Aspekte hin-
aus. Die bauplanungsrechtliche 
Betrachtung samt der zugehöri-
gen konzeptionellen Empfeh-
lungen stellen allerdings einen 
wichtigen Bestandteil wirksamer 
Einzelhandelssteuerung dar. In 
welcher Form eine weiterge-
hende Auseinandersetzung mit 
den Perspektiven der verschie-
denen Einzelhandelsstandorte 
sowie ein Fokus auf Entwick-
lungspotenziale gestaltet wer-
den könnte, legt der Einwender 
weder in der Stellungnahme 
dar, noch ist dies im Rahmen 
des Arbeitskreises, an dem der 
Einwender ebenfalls beteiligt 
war, erfolgt. Im Übrigen diente 
der Arbeitskreis gerade dazu, 
entsprechende Impulse für die 
Fortschreibung des Konzeptes 
aufzugreifen und nicht wie vom 
Einwender behauptet, die Ak-

  
X 
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teure mit anderen Themen zu 
beschäftigen. Aus den genann-
ten Gründen kann der Sachver-
halt nicht berücksichtigt werden. 
 

 
III-3. 

 
Bürger 3 
 
Stellungnahme vom 28.02.2019 
 

  

 
II-3.1 

 
… im Rahmen der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit zum Entwurf der wesentli-
chen Konzeptbausteine der Fortschrei-
bung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes der Stadt Halle (Saale) geben 
wir fristgerecht folgende Anregungen 
und Bedenken. 
Wir haben durch ein renommiertes Gut-
achterbüro das Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept des Büros Stadt und Handel 
auf Plausibilität prüfen lassen.  
 
Die spezielle Aufgabe der im Anhang 
beigefügten gutachterlichen Stellung-
nahme ist es, die Konsequenzen, die 
sich durch die geplante Beschlussfas-
sung des neuen städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts und der Überleitung 
in die Bauleitplanung ergeben, zu analy-
sieren und zu bewerten.  
Der Schwerpunkt der Einschätzungen 
liegt dabei insbesondere auf den strate-
gischen Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung des Einzelhandelsstandorts 
Halle.  
Im Kontext der kompakten Plausibilitäts-
prüfung wird insbesondere dargelegt, 
dass sich einige Ausführungen im Ein-
zelhandelskonzept als fachlich und 
sachlich nicht belastbar erweisen. Auch 
wird ein Ausblick gegeben, welche Risi-
ken sich durch das „Lex Globus“ insge-
samt und speziell auf die wohnortnahe 
Versorgung und die Zentren ergeben. 
 
Der Entwurf zum Einzelhandels-und 
Zentrenkonzept für die Stadt Halle (Saa-
le) weist insgesamt deutlich wider-
sprüchliche Bewertungen und Empfeh-
lungen auf. Insbesondere hinsichtlich 
der angestrebten Einstufung des Stand-
orts an der Dieselstraße als Sonder-
standort für nahversorgungs- und zen-
trenrelevanten Einzelhandel besteht 
Änderungsbedarf. Diese herausgehobe-

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Für die Ausweisung des Son-
derstandortes Dieselstraße für 
den Umzug des Globus-
Marktes wurde im Rahmen der 
Bauleitplanung (Flächennut-
zungsplanänderung Nr. 30 und 
vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan Nr. 177) hinreichend 
gutachterlich belegt, dass keine 
Risiken für die wohnortnahe 
Versorgung und die Zentren 
bestehen. Die Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepts gibt diesbezüglich 
auch keine widersprüchlichen 
Bewertungen und Empfehlun-
gen, sondern ordnet den Son-
derstandort entsprechend sei-
ner besonderen Aspekte in die 
Zielsetzung der Konzeption ein. 
Insofern geht die Ausweisung 
des Sonderstandortes konform 
mit den übrigen Zielstellungen 
und Empfehlungen des Kon-
zepts. Hinsichtlich des durch 
den Einwender angeführten 
„Willen des Gutachters“ sei auf 
die kommunale Planungshoheit 
verwiesen. In diesem Rahmen 
hat das mit der Fortschreibung 
beauftragte Unternehmen über-
geordnete städtebauliche Ziel-
stellungen, welche im Rahmen 
der Bauleitplanverfahren abge-
stimmt wurden, in die Begrün-
dung des Sonderstandortes 
aufgenommen, ohne dass dar-
aus ein Konflikt mit den Leitli-
nien und Zielen des Konzepts 
erwachsen würde oder eine 
geordnete Einzelhandelsent-
wicklung dadurch beeinträchtigt 
würde. 

  
X 
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ne Funktionszuweisung ist aus dem üb-
rigen Zielstellungen und Empfehlungen 
des Konzepts nicht ableitbar und 
scheint zudem auch nicht „Wille des 
Gutachters“, sondern nur dem politi-
schen Mehrheitswillen geschuldet zu 
sein.  
Letztendlich wird dadurch das Einzel-
handels- und Zentrenkonzept entwertet 
und somit eine geordnete Einzelhan-
delsentwicklung argumentativ nicht mehr 
zu gewährleisten sein, da der politische 
bzw. Investorenwille über der Fachex-
pertise steht. 
Wir bitten die beigefügte Expertise mit in 
der Diskussion und Abwägung zur Fort-
schreibung des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzeptes zu berücksichtigen. 
 
 
Hinweis: 
Das in der Stellungnahme genannte 
Plausibilitätsgutachten des Gutachterbü-
ros Dr. Lademann & Partner ist als An-
lage 1 der Abwägung beigefügt. 
 

 
Eine Stellungnahme zum Plau-
sibilitätsgutachten des Gut-
achterbüros Dr. Lademann & 
Partner ist als Anlage 14 der 
Abwägung beigefügt. 

 
II-4. 

 
Bürger 4 
 
Stellungnahme vom 28.02.2019 
 

  

 
II-4.1 … nachfolgende Anmerkungen zum 

o.g. Entwurf der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
der Stadt Halle: 
 

- Expansionsanforderungen Netto 
M-D: Verkaufsfläche von 800 m² 
bis 1.200 m² (S. 21) 

 

 
Wird berücksichtigt. 
Die im Konzeptentwurf be-
schriebenen Expansionsanfor-
derungen werden im Sinne des 
Sachverhalts geprüft und gege-
benenfalls angepasst. 
 
 

 
X 

 

 
II-4.2 

 
- 13.2 Punkt 4 (S. 153): Eine Re-

gulierung der Verkaufsfläche von 
"i.d.R. 800 m²" ist u.E. an dieser 
Stelle nicht zielführend. Um ei-
nen Bestandsmarkt dauerhaft, 
aber auch mit mindestens 
gleichbleibendem und zielfüh-
rend erhöhtem Qualitätsniveau 
zu betreiben, muss ein zukunfts- 
und wettbewerbsfähiges Niveau 
erreicht werden. Dem entspre-
chend werden nunmehr die Re-
gale niedriger erstellt, alles 
überschaubarer und weiträumi-

 
Wird berücksichtigt. 
Die angesprochene Begren-
zung ist nicht als absolute Re-
gulierung der Verkaufsfläche in 
den Nahversorgungszentren, 
sondern als Begrenzung der 
Verkaufsfläche für rein zentren-
relevante Sortimente in den 
Nahversorgungszentren zu ver-
stehen. Einer Erweiterung der 
Verkaufsfläche für nahversor-
gungsrelevante Sortimente ist 
damit nicht ausgeschlossen, 
sodass die im Sachverhalt dar-

 
X 
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ger angeordnet, aber auch die 
Regalgänge- und wege intern 
verbreitert. Man kann sagen, 
dass mit der Neuausrichtung ei-
nes Bestandsmarktes das Ein-
kaufserlebnis- und empfinden 
des Kunden mehr in Vorder-
grund gerückt wird. Diese Neue-
rungen haben daher zur Folge, 
dass man sich auf mehr Fläche 
darstellen muss, ohne dass 
hierbei eine Sortimentserweite-
rung stattfindet. Auch die Um-
setzung jüngster gesetzlicher 
Regelungen, wie etwa die 
Pfandrückgabe und Wiederver-
wendung der Wert- und Rohstof-
fe sowie die Rahmenbedingun-
gen der EnEV sorgen für einen 
erhöhten Flächen- und Raum-
bedarf. 

 
Unter Berücksichtigung der vorgenann-
ten Punkte ist es insbesondere für un-
seren Standort in der Beesener Straße 
erforderlich, welcher als NVZ ausge-
wiesen ist, die Verkaufsfläche nicht zu 
regulieren. 

 

gelegten Entwicklungsperspek-
tiven nicht durch den Leitsatz 1 
eingeschränkt werden. 
Der Einwand wird durch eine 
redaktionelle Klarstellung der 
Formulierung im Leitsatz 1 be-
rücksichtigt. 

 
II-5. Bürger 5 

Stellungnahme vom 28.02.2019 

  

 
II-5.1 

 
… ich wende mich erneut an Sie na-
mens und im Auftrage der …………. Auf 
meine Schriftsätze vom 29.06.2017 und 
04.05.2018 in den Verfahren zur Ände-
rung Nr. 30 des Flächennutzungsplanes 
"Sonderbaufläche großflächiger Einzel-
handel Dieselstraße" und vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan 177 "Sonder-
gebiet SB-Warenhaus Dieselstraße" 
nehme ich Bezug sowie auf die dort ak-
tenkundige Vollmacht. 
 
Der Entwurf des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes (EZK) weist zu dem 
Sonderstandort Dieselstraße schwere 
Mängel auf, insbesondere fehlt ihm eine 
tragfähige städtebauliche Rechtferti-
gung. Deshalb kann nur angeregt wer-
den, an dem EZK vom 30.10.2013 fest-
zuhalten und davon Abstand zu neh-
men, eine Sonderbaufläche großflächi-

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Der vorliegende Entwurf des 
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes ist die Fortschrei-
bung des Konzeptes, das am 
30.10.2013 vom Stadtrat be-
schlossen wurde, und nicht et-
wa eine einzelfallbezogene Än-
derung für ein konkretes Vorha-
ben, wie in der Einwendung 
behauptet wird. Im Konzept von 
2013 war als Empfehlung mit-
gegeben worden, den Fort-
schreibungsbedarf 
erfahrungsgemäß etwa alle 5 
Jahre zu überprüfen. Aus den in 
der Beschlussvorlage zur 
Fortschreibung (Beschluss 
VI/2017/02764) dargelegten 
Gründen hat der Stadtrat die 

  
X 
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ger Einzelhandel Dieselstraße auszu-
weisen. 
 
Zu dem offengelegten Entwurf des EZK 
nehme ich im Einzelnen wie folgt Stel-
lung: 
 

1. 1. Ausgangspunkt der Prüfung ist das 
noch gültige, am 30.10.2013 beschlos-
sene EZK. Von dieser Basis ausgehend 
hatte zu Recht das Ministerium für Lan-
desentwicklung und Verkehr in seiner 
landesplanerischen Stellungnahme vom 
23.04.2018 bezüglich der Bauleitpla-
nung Zielverstöße geltend gemacht. 
 
2. Wenn vor diesem Hintergrund nun 
das EZK hinsichtlich des Standortes 
Dieselstraße wesentlich geändert wird, 
um die Ansiedlung eines SB-
Warenhauses zu ermöglichen, dann 
sind gegen diese Änderung rechtliche 
Bedenken vorzubringen. Bei einem EZK 
handelt es sich um ein städtebauliches 
Entwicklungskonzept im Sinne von § 1 
Abs. 6 S. 2 Nr. 11 BauGB. Eine solche 
Entwicklungsplanung hat die Aufgabe, 
den Rahmen zu setzen für eine den so-
zialen, kultuerellen und wirtschaftlichen 
Erfordernissen dienende städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung des Gemein-
degebiets. 
 
vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 
BauGB, § 1, Rn. 78 
 
Die hauptsächliche Bedeutung eines 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
liegt in der internen Bindungswirkung, 
die gewährleisten soll, dass die einzel-
nen Planungen nicht willkürlich erfolgen, 
sondern gesteuert durch das Konzept. 
Das gilt gerade auch für das EKZ, mit 
dem unter anderem auch das Ziel ver-
folgt wird, zentrale Versorgungsbereiche 
zu erhalten und zu sichern sowie eine 
verbrauchernahe Nahversorgung. Ein 
solches EKZ ist dann auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes und bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes als 
Abwägungsmaterial zu berücksichtigen. 
Deshalb darf ein städtebauliches Ent-
wicklungskonzept selbst nicht willkürlich 
ohne ausreichende städtebauliche 
Gründe geändert werden. 
 

umfängliche Fortschreibung des 
Konzeptes beschlossen. Alle 
wesentlichen Bestandteile des 
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes kamen auf den Prüf-
stand. Dazu gehörte auch das 
Sonderstandortkonzept. Zu be-
rücksichtigen waren zudem alle 
Entwicklungen, die Einfluss auf 
die Einzelhandelssituation in 
Halle haben, dazu gehören z. B. 
auch neue Ansiedlungsvorha-
ben und der Umgang mit ihnen. 
Insofern fand auch das SB-
Warenhaus in der Dieselstraße 
Berücksichtigung, für das der 
Stadtrat im Dezember 2016 den 
Aufstellungsbeschluss für einen 
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan gefasst hat. 
Dass es hier um keine einzel-
fallbezogene Änderung geht, 
belegen die neuen Inhalte des 
fortgeschriebenen Konzeptes, 
die nicht nur auf einen neuen 
Sonderstandort hinauslaufen. 
Ein etwaiger Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren (Flächennutzungs-
planänderung Nr. 30 und vor-
habenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 177), auf die der Sach-
verhalt Bezug nimmt, in Ab-
stimmung mit dem zuständigen 
Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr (MLV) ausge-
räumt werden. Dazu hat nicht 
zuletzt eine ausführliche Aufar-
beitung der städtebaulichen 
Begründung für die Entwicklung 
des Planstandortes beigetra-
gen, welche als Auflage durch 
das MLV gefordert wurde. Die 
städtebaulichen Gründe sind 
ebenfalls der Begründung des 
Sonderstandortes Dieselstraße 
in der Fortschreibung des Ein-
zelhandels- und Zentrenkon-
zepts zu entnehmen, sodass 
entgegen der Darstellung des 
Sachverhaltes in der Einwen-
dung keine willkürliche oder 
unbegründete Ausweisung des 
Sonderstandortes erfolgte. Die 
zugrunde liegende Abwägung 
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3. Zwar ist eine Gemeinde an ein von ihr 
beschlossenes Entwicklungskonzept 
nicht strikt gebunden, sie kann von darin 
formulierten Zielen abweichen, um ver-
änderten Planungsvorstellungen und 
tatsächlichen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Die Tatsache einer Abwei-
chung vom bisherigen Konzept muss 
sich die. Gemeinde allerdings bewusst 
machen und die Abweichungsgründe 
müssen in sich abwägungsfehlerfrei 
sein. 
 
vgl. Battis, a.a.O., Rn. 84 
 
Diese Anforderungen gelten nicht nur, 
wenn in einem Einzelfall von einem EKZ 
abweichend entschieden wird, sondern 
sie gelten genauso, wenn das EKZ 
selbst geändert wird. 
 
4. Ein in sich schlüssiges und dement-
sprechend geeignetes städtebauliches 
Konzept kann auch zur Grundlage der 
Festsetzungen eines Bebauungsplans 
gemacht werden. Das hat das Bundes-
verwaltungsgericht in seiner Rechtspre-
chung gerade auch zur Einzelhandels-
entwicklung in einem gesamten Stadt-
gebiet entschieden. Ein EKZ kann hier 
geeignet sein, die entsprechende Ent-
wicklung nachvollziehbar und wider-
spruchsfrei zu ordnen. 
 
vgl. BVerwG. Urt. v. 26.03. 2009 - 4 C 
21.07 - 
 
Von einer Nachvollziehbarkeit und Wi-
derspruchsfreiheit in diesem Sinne kann 
aber mit Blick auf die hier im Entwurf 
enthaltene Abweichung von dem bishe-
rigen EKZ nicht mehr die Rede sein. 
 
Zu berücksichtigen ist zwar, dass ent-
sprechend den Abwägungsgrundsätzen 
des § 1 Abs. 7 BauGB eine strikte Bin-
dung an die Ergebnisse eines beschlos-
senen städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts nicht besteht. 
 
vgl. Söfker, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, 131. EL Oktober 2018, § 1, Rn. 
175 
 
Vor diesem. Hintergrund hat auch die 

der einzelnen Belange ist um-
fangreich in den angesproche-
nen Bauleitplanverfahren do-
kumentiert, sodass eine sach-
gerechte Abwägung entgegen 
der Behauptung des Sachver-
haltes ebenfalls stattgefunden 
hat. Auch der Einwand, es han-
dele sich um eine Entscheidung 
zur Wahrung von Wettbewerbs-
interessen wird nicht konkret 
belegt. Sowohl in den ange-
sprochenen Bauleitplanverfah-
ren als auch im Sonderstand-
ortkonzept sowie der Begrün-
dung zum Sonderstandort Die-
selstraße werden die stadtent-
wicklungspolitische Bedeutung 
des Globus-Vorhabens und die 
städtebaulichen Gründe für die 
Entwicklung am gewählten 
Standort dargelegt. Dass die 
Ausrichtung der Sonderstandor-
te nicht allein auf die Ermögli-
chung des Globus-Vorhabens 
ausgerichtet ist, zeigt die über-
geordnete Zielstellung des 
Sonderstandortkonzepts zur 
Schaffung und Sicherung von 
Sonderstandorten, welche mit 
einem besonderen Angebot die 
Anziehungskraft des Gesamt-
Einzelhandelsstandortes Halle 
im Sinne der oberzentralen 
Funktionszuweisung positiv 
beeinflussen sollen. Dabei ist 
die Ausweisung eines Sonder-
standortes konzeptionell auch 
für Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten so-
wie zentrenrelevanten Sorti-
menten nicht ausgeschlossen, 
wenn sie einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Au-
ßerdem erfordert eine solche 
Sonderstandortentwicklung wei-
tere städtebauliche Gründe, die 
in die Gesamtabwägung einzu-
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Rechtsprechung bestätigt, dass man 
Möglichkeiten anerkennen muss eines 
Abweichens von bisherigen städtebauli-
chen Konzepten. Wird im Einzelfall 
durch eine Bauleitplanung von einem 
Konzept abgewichen, stellt dies nicht 
ohne Weiteres die Funktion des Konzep-
tes in Frage. 
 
vgl. BVerwG, Urt. v. 27.03.2013 - 4 C 
13.11 -; Urt V. 26.03.2009 - 4 C 21.07 
 
Die Abweichung von einem Konzept 
oder auch dessen Änderung mit Blick 
auf einen Einzelfall müssen aber nach 
Abwägungsgrundsätzen gerechtfertigt 
sein. Daran fehlt es in dem hier vorlie-
genden Fall. 
 
5. Städtebauliche Konzepte sollen vor 
allem die Plausibilität von einzelnen Ent-
scheidungen stützen. Deshalb kommt 
einem EKZ bei der Steuerung der Ein-
zelhandelsentwicklung eine große Be-
deutung zu, wenn der Stadtrat ein sol-
ches Konzept beschließt und damit zur 
Richtschnur für die Verwaltung bestimmt 
hat und somit dann, wenn ein Vorhaben 
in einem Widerspruch zum EKZ steht, 
dahingehend entschieden werden muss, 
dieses Vorhaben nicht zu ermöglichen, 
sondern es zu verhindern. Auch der 
Grundlage des EZK vom 30.10.2013 
war genau eine solche Vorgehensweise 
geboten, nicht aber eine willkürliche Ab-
änderung des Konzeptes ohne tragfähi-
ge städtebauliche Gründe. 
 
6. Gemäß § 1 Abs. 3 haben die Ge-
meinden die Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Eine städtebauliche Erforderlich-
keit in diesem Sinne liegt hier nicht vor. 
Insoweit ist auch zu berücksichtigen, 
dass zwar grundsätzlich die Wahrung 
von Wettbewerbsinteressen nicht die 
Aufgabe einer planenden Gemeinde ist, 
denn gegenüber den Wettbewerbsinte-
ressen verhält sich das Bauplanungs-
recht neutral.  
 
Vgl. BVerwG, Beschl. v. 26.02.1997 - 4 
NB 5.97 
 
Nach dieser Rechtsprechung ist das 

stellen sind. In diesem Sinne 
werden auch die bestehenden 
Standorte Magdeburger Chaus-
see und Leipziger Chaussee 
sowie der zusätzliche Standort 
„Alter Schlachthof“ in ihrer Ent-
wicklungsfähigkeit gesichert. 
Eine Verletzung der Wettbe-
werbsneutralität durch eine un-
begründete Ausnahmeregelung, 
welche nur darauf ausgerichtet 
ist, Globus Nutzen zu bringen, 
ist also nicht vorhanden. 
Zum weiteren Einwand des 
Sachverhaltes, die gutachterli-
che Betrachtung der Auswir-
kungen in den Bauleitplanver-
fahren werde in Zweifel gezo-
gen, zitiert der Sachverhalt le-
diglich bereits im Rahmen der 
Bauleitplanverfahren geäußerte 
allgemeine gutachterliche Ein-
schätzungen, ohne konkrete 
Mängel zu benennen. Das Vor-
haben am Sonderstandort Die-
selstraße wurde im Rahmen der 
bauleitplanerischen Betrachtung 
hinsichtlich der Auswirkungen 
auf die Zentren und wohnortna-
hen Versorgung sowie der städ-
tebaulichen Integration hinrei-
chend gutachterlich (einzelfall-
bezogene Verträglichkeitsprü-
fung) untersucht. Die mit dem 
Vorhaben verbundenen Auswir-
kungen wurden als verträglich 
beurteilt, sodass kein prinzipiel-
les Entgegenstehen gegen die 
Aussagen des Konzepts kon-
statiert werden kann. 
Insbesondere da im Rahmen 
der ausführlichen städtebauli-
chen Begründung der Entwick-
lung des Standortes Dieselstra-
ße sowie des Sonderstandort-
konzepts die Anpassung des 
bisherigen Sonderstandortkon-
zepts nachvollziehbar und ab-
wägungsfehlerfrei begründet 
wurde und sich die beabsichtig-
te städtebauliche Entwicklung 
im Halleschen Einzelhandel in 
die Erfordernisse der Raumord-
nung einfügt, kann die Forde-
rung des Sachverhaltes, von 
einer Ausweisung des Sonder-
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Interesse von Gewerbetreibenden, vor 
Konkurrenz bewahrt zu bleiben grund-
sätzlich auch dann nicht schutzwürdig, 
wenn der Bebauungsplan die Grundlage 
für die Ansiedlung eines Konkurrenten 
im Einzugsbereich der eigenen wirt-
schaftlichen Betätigung, ggf. sogar in 
der unmittelbaren Nachbarschaft, bildet. 
Gleichzeitig hat das Bundesverwal-
tungsgericht aber mit Nachdruck darauf 
hingewiesen, dass "in besonders gela-
gerten Einzelfällen Umstände vorliegen 
(können}, die eine Berücksichtigung 
gerade der privaten Interessen eines 
Einzelbetriebes nahelegen. Ein solcher 
Fall kommt hier deshalb in Betracht, weil 
die Änderung des EKZ betrieben wird 
ausschließlich deshalb, um die Verlage-
rung des Globus auf die Fläche an der 
Dieselstraße zu ermöglichen. Bei einem 
solchen Vorgang ist die notwendige 
Wettbewerbsneutralität nicht mehr ge-
geben. 
 
7. Es ist im Übrigen auch unter Berück-
sichtigung der ergänzenden Ausführun-
gen vom 26.11.2018 zu dem BBE-
Gutachten vom 30.11.2017 erhebliche 
Zweifel anzumelden zu der Annahme; 
mit dem Vorhaben seien schädliche 
Auswirkungen nicht verbunden. Diese 
Zweifel lassen sich auch nicht ausräu-
men mit der Stellungnahme Dr. Acocella 
vom 04.12.2018. Soweit darin dem 
Auswirkungsgutachten der BBE-
Gutachten der BBE bestätigt wird, die 
darin enthaltenen Aussagen seien plau-
sibel. Die Zweifelsfragen, die aufgezeigt 
worden sind, insbesondere durch die 
gutachtlichen Stellungnahmen ecostra 
vom 16.01.2018 und 28.03.2018 und 
bulwiengesa vom 22.03.2018 sind nicht 
ausgeräumt. 
 
In der Bewertung und Kommentierung 
vom 28 03.2018 führt ecostra unter an-
derem aus: 
 
"Zuvor hatte bereits Dr. Lademann & 
Partner (DLP) die BBE- Auswirkungs-
analyse als fachgutachterlich nicht plau-
sibel und als Planungs- und Bewer-
tungsgrundlage im Rahmen der Bauleit-
planung für ungeeignet bewertet... Hier 
ist, aus Sicht von ecostra die Kritik von 
DLP an der BBE-Studie nicht ausge-

standortes Dieselstraße Ab-
stand zu nehmen, nicht berück-
sichtigt werden. 
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räumt und muss weiterhin aufrecht er-
halten bleiben. Die Ergebnisse der 
ecostra-Auswirkungsanalyse sowie die 
dort enthaltenen Kritikpunkte an der 
BBE-Studie behalten somit auch nach 
Vorlage der BBE-Neustudie vollumfäng-
lich ihre Gültigkeit". 
 
In der Stellungnahme bulwiengesa vom 
22.03.2018 heißt es unter anderem aus-
drücklich: 
 
"Das Globus-Vorhaben verstößt gegen 
die im LEP Sachsen-Anhalt formulierten 
Ziele der Raumordnung...Zum anderen 
konnte mit der methodisch fehlerhaften 
Auswirkungsanalyse der BBE kein 
Nachweis der Zentrenverträglichkeit 
weder im Kernsortiment Food I Non-
Food I noch im Sortiment Non-Food II 
erbracht werden. Der umverteilungs-
wirksame Projektumsatz im prospekti-
ven Globus SB-Warenhaus ist allein im 
Kernsortiment aufgrund des methodi-
schen Fehlers um rd. 10 Mio. Euro zu 
niedrig angesetzt...Das Globus-
Vorhaben ist nicht mit den im Einzel-
handels- und Zentrenkonzept der Stadt 
Halle formulierten Entwicklungszielen 
und Leitlinien vereinbar, da ein neuer, 
explizit nicht gewünschter Fachmarkt-
Sonderstandort in nicht integrierter Ge-
werbe- I Industriegebietslage geschaffen 
wurde. Die von der Fa. BBE vorgelegte 
Auswirkungsanalyse ist aufgrund we-
sentlicher methodischer Mängel, Wider-
sprüche und Rechenfehler als Abwä-
gungsgrundlage im Bauleitplanverfahren 
ungeeignet.“ 
 
8. Im Übrigen ist den landesplan-
erischen Stellungnahmen des Mi-
nisteriums für Landesentwicklung und 
Verkehr vom 31.01.2019 und 
01.02.2019 deutlich zu entnehmen, dass 
im Beschluss des Stadtrates vom 
19.12.2018 an einer planerischen Recht-
fertigung des neuen Sonderstandortes 
fehlt. Die notwendige planerische Recht-
fertigung kann aber bei einer objektiven 
Betrachtungsweise nicht erbracht 
werden. 
 
Deshalb rege ich an, an dem EZK vom 
30.10.2013 festzuhalten und davon Ab-
stand zu nehmen, eine Sonderbaufläche 
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großflächiger Einzelhandel Dieselstraße 
auszuweisen. 

 
 

II-6. 
 
Bürger 6 
 
Stellungnahme vom 01.03.2019 
 

  

 
II-6.1 

 
... schildert die Situation in der Ortschaft 
Reideburg: Die Versorgungssituation hat 
sich durch den Wegzug des Penny-
Marktes verschlechtert: Nahrungs- und 
Genussmittel sind seitdem nur noch bei 
Netto erhältlich, sodass eine Wettbew-
erbssituation nicht mehr gegeben ist und 
ein Qualitätsabfall festzustellen ist. 
Ein weiteres Angebot wäre aus Sicht der 
Bevölkerung wünschenswert. 
Vor allem in Bezug auf die ca. 57 Ein-
familienhäuser, die seit 2015 gebaut 
worden sind, ist eine positive Einwoh-
nerentwicklung abzusehen, die durch 
eine entsprechende Versorgungssitua-
tion unterstützt werden sollte. Im Ideal-
fall sollte ein zusätzlicher Standort im 
Bereich des ehemaligen Penny-Marktes 
entstehen. 
 

 
Ist bereits berücksichtigt. 
Die im Sachverhalt wiederge-
gebene Einschätzung der Ver-
sorgungssituation der Ortschaft 
Reideburg entspricht den 
Feststellungen des Gutachters 
in der Beschreibung im Kapitel 
des Konzeptes für den Stadtbe-
zirk Ost. Nach gutachterlicher 
Einschätzung ist allerdings 
momentan trotz der positiven 
Siedlungsentwicklung kein 
ausreichendes Kaufkraftpoten-
zial im Bereich Reideburg 
vorhanden, um einen weiteren 
strukturprägenden Einzelhan-
delsbetrieb anzusiedeln, was 
sich in der Ausweisung des 
bestehenden Standortes als 
Typ-B-Standort äußert. Eine 
weitere Ansiedlung ist aber 
auch nicht ausgeschlossen. Für 
den Fall, dass Entwicklungs-
bestrebungen im Bereich 
Reideburg entstehen, kann über 
das fortgeschriebene Konzept 
eine geordnete Entwicklung 
gesichert werden. 
 

 
✔ 

 

 
II-7. 

 
Bürger 7 
 
Stellungnahme vom 01.03.2019 
 

  

 
II-7.1 

 
… siehe Schreiben vom 01.03.2019 
"Stellungnahme zur öffentlichen Ausle-
gung des Entwurfes der wesentlichen 
Konzeptbausteine der Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes der Stadt Halle (Saale)" nebst Anla-
gen. 
 
… anliegend erhalten Sie die von uns in 
Auftrag gegebenen Stellungnahmen zu 
o. g. Sachverhalt von der Beratungsge-

 
Wird berücksichtigt. 
Die Verkaufsflächenansprüche 
für ALDI-Märkte werden im Sin-
ne des Sachverhalts geprüft 
und sofern erfroderlich an-
gepasst. 
 
Eine Stellungnahme zur Plausi-
bilitätsprüfung des Gutachterbü-
ros Dr. Lademann & Partner ist 
als Anlage 15 der Abwägung 

 
X 
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sellschaft Dr. Lademann & Partner so-
wie von der Anwaltskanzlei SOH mit der 
Bitte um Berücksichtigung. 
Insbesondere die Aufstellung der Ver-
kaufsflächenansprüche von Lebensmit-
telmärkten bedarf einer Änderung. Der 
Verkaufsflächenanspruch wird für ALDI, 
eingestuft als Hard-Discounter, mit 700 - 
1.200 m² beschrieben. 
Jedoch haben wir in unserem Standard-
Konzept bereits einen Verkaufsflächen-
anspruch von 1.267  m². Demzufolge 
müssten für die ALDI-Märkte dem Grun-
de nach der gleiche Verkaufsflächenan-
spruch gelten, wie für die Soft-/Marken-
Discounter -700 - 1.500 m². 
 
 
Hinweis: 
 
Die Stellungnahme der 
Beratungsgesellschaft Dr. Lademann & 
Partner “Plausibilitätsprüfung und 
Konsequenzen für die Nahversorger” ist 
als Anlage 2 der Abwägung beigefügt. 
 

beigefügt. 

 
II-7.2 

 
Anlage1 
Stellungnahme der Anwaltskanzlei 
Schmidt, von der Osten & Huber (SOH) 
vom 27.02.2019 
 
1. Allgemeine Anmerkungen 
 
Auf S. 19 des Einzelhandelskonzeptes 
befindet sich eine Aufstellung der Ver-
kaufsflächenansprüche von Lebensmit-
telmärkten. Dabei wird zwischen Hard-
Discountern (ALDI) und Soft-/Marken-
Discountern (Lidl, Penny, Netto) diffe-
renziert. Als Verkaufsflächenanspruch 
wird dabei für ALDI-Märkte ein Verkaufs-
flächenwert von 700 - 1.200 m² Ver-
kaufsfläche und für Soft-/Marken-
Discounter wie Lidl ein Verkaufsflä-
chenwert von 700 - 1.500 m² Verkaufs-
fläche angenommen. 
 
Diese Differenzierung ist unseres Erach-
tens nicht nachvollziehbar, da bereits 
das aktuelle Standardmarktkonzept der 
Firma ALDI einen Verkaufsflächenwert 
von über 1.200 m² Verkaufsfläche 
(1.267 m²) vorsieht. Unseres Erachtens 
müsste für ALDI-Märkte dem Grunde 
nach der gleiche Verkaufsflächenan-

 
Wird berücksichtigt. 
Die Verkaufsflächenansprüche 
für ALDI-Märkte werden im Sin-
ne des Sachverhalts geprüft 
und sofern erforderlich an-
gepasst. 
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spruch erkannt werden, wie für die Soft-
/Marken-Discounter. 
 

 
II-7.3 

 
2. Konkrete Standorte und ihre Be-
wertung 
 
Nach Prüfung der verschiedenen 
Standortlagen der im Stadtgebiet vor-
handenen ALDI- Märkte sollten die Aus-
führung im Konzeptentwurf zum Stand-
ortbereich Trothaer Straße noch einmal 
hinterfragt werden. Derzeit wird der Be-
reich als Sonderstandort Magdeburger 
Chaussee/Trothaer Straße festgelegt 
(vgl. Einzelhandelskonzept, S. 111, 
136). Hier sollte im Zuge der Entwick-
lungsperspektiven für den Sonderstand-
ort deutlicher klargestellt werden, dass 
hinsichtlich des Lebensmitteleinzelhan-
dels Erweiterungspotentiale für beste-
hende Betriebe bei entsprechendem 
Nachweis der Verträglichkeit bestehen. 
Hintergrund ist hier die hohe Siedlungs-
/Bevölkerungsdichte im Stadtteil Trotha 
und das gleichzeitige Fehlen eines zent-
ralen Versorgungsbereiches im Stadt-
teilgebiet. Die Versorgung der Bevölke-
rung findet mithin ausschließlich durch 
ein dezentral über das gesamte Stadt-
teilgebiet verteiltes Netz von Nahversor-
gungsbetrieben statt. Unseres Erach-
tens würde ein Wegfall der an der 
Trothaer Straße vorhandenen Lebens-
mittelmärkte zu einer deutlichen Ver-
schlechterung der Versorgung der Be-
völkerung führen. Vor diesem Hinter-
grund wäre es wünschenswert, deutli-
cher im Rahmen der Bewertung des 
Sonderstandortes herauszustellen, dass 
bestehende Betriebe mit nahversor-
gungsrelevantem Hauptsortiment insbe-
sondere im Rahmen von Modernisierun-
gen auch erweitert werden können, 
wenn sich hierdurch keine negativen 
Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche und die im Übrigen im 
Stadtteilgebiet vorhandenen Nahversor-
gungsstandorte einstellen. 
 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Die Nahversorgung im Stadtteil 
Trotha ist durch mehrere 
Nahversorgungsstandorte mit 
strukturprägenden Lebensmit-
telmärkten (d. h mit Märkten mit 
mehr als 400 m² Verkaufs-
fläche) gesichert. Hinzu kommt 
das SB-Warenhaus im Sonder-
standort in der Magdeburger 
Chaussee mit allein 5.100 m² 
Verkaufsfläche. Pro Einwohner 
im Stadtteil Trotha steht derzeit 
rund ein Quadratmeter 
Verkaufsfläche, nur ausgehend 
von den strukturprägenden Le-
bensmittelmärkten, zur Ver-
fügung. Das ist mehr als das 
Doppelte des Durchschnittes, 
der den Einwohnern in Halle zur 
Verfügung stehenden 
Verkaufsfläche im Bereich 
Nahrungs- und Genussmittel, 
und selbst der liegt bereits über 
dem Bundesdurchschnitt. Die 
disperse Verteilung der Nahver-
sorgungsbetriebe in Trotha 
sichert zwar die fußläufige 
Nahversorgung, macht aber die 
Ausweisung eines zentralen 
Versorgungsbereiches, der den 
Kriterien entspricht, derzeit un-
möglich.  
Aber ausgehend von dem An-
gebot im Stadtteil Trotha 
würden im Falle eines even-
tuellen Marktaustrittes eines 
Lebensmitteleinzelhandelsbe-
triebes, noch dazu an einem 
nicht integrierten Standort, für 
die Einwohner im woh-
nungsnahen Bereich mehrere 
Alternativen bestehen.  
An der Beurteilung des ALDI-
Marktes ändert auch dessen 
Lage im Sonderstandort Mag-
deburger Chaussee nichts.  
Der Sortimentsschwerpunkt der 
Einzelhandelsbetriebe in 

  
X 



Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale)/ 
Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf 

 
 

48 
 

diesem Sonderstandort soll bei 
nicht zentrenrelevanten Sorti-
menten liegen. Das schließt 
Entwicklungen bestehender 
Betriebe z. B. im Lebenmit-
teleinzelhandel nicht aus, nur 
muss sich diese an den Regeln 
des Nahversorgungskonzeptes 
im Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept und am geltenden 
Planungsrecht messen lassen. 
 

 
II-7.4 

 
3. Ausweisung des Sonderstandortes 
Dieselstraße (SB-Warenhaus) 
 
Städtebaulich nicht nachvollziehbar ist 
Festlegung des Sonderstandortes Die-
selstraße für die Ansiedlung des nah-
versorgungs- und zentrenrelevante Sor-
timente führenden SB- Warenhauses 
Globus. Hierdurch wird in einer nicht 
integrierten Lage nahversorgungs- und 
zentrenrelevanter Einzelhandel zugelas-
sen, wo er nach den grundlegenden 
Leitsätzen des Konzeptentwurfes selbst 
eigentlich überhaupt nicht angesiedelt 
werden soll. Nicht umsonst spricht der 
Gutachter auch von einem Wunsch der 
Stadt zur Ausweisung dieses Standor-
tes, da er selbst fachgutachterlich und 
damit städtebaulich eine solche Auswei-
sung gar nicht rechtfertigen könnte. 
Denn hierfür gibt es weder stichhaltige 
städtebauliche noch raumordnerische 
Gründe. Insofern hatten Sie bereits zu-
vor zurecht im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens angemahnt, dass 
die Bestrebungen zur Entwicklung des 
neuen Globus-Standortes willkürlich und 
nicht akzeptabel sind. 
 
Insofern ist noch einmal hervorzuheben: 
 
Die Schaffung von Baurecht für ein SB-
Warenhaus an diesem Standort verstößt 
offensichtlich gegen die Zielfestlegung Z 
48 des Landesentwicklungsplanes 
Sachsen-Anhalt, da hier insbesondere 
keine städtebaulich integrierte Lage vor-
liegt. Durch die Ausweisung des Son-
derstandortes sollen nun die Vorausset-
zungen für eine jeglichen Zielen nach-
haltiger städtebaulicher Entwicklung 
widersprechende Planung geschaffen 
werden. 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Das Vorhaben am Sonder-
standort Dieselstraße wurde im 
Rahmen der bauleitplaneri-
schen Betrachtung hinsichtlich 
der Auswirkungen auf die Zen-
tren und wohnortnahen Versor-
gung sowie der städtebaulichen 
Integration hinreichend gut-
achterlich (einzelfallbezogene 
Verträglichkeitsprüfung) unter-
sucht. Die mit dem Vorhaben 
verbundenen Auswirkungen 
wurden als verträglich beurteilt, 
sodass kein prinzipielles Entge-
genstehen gegen die Aussagen 
des Konzepts konstatiert wer-
den kann. 
Ein etwaiger Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren (Flächennutzungs-
planänderung Nr. 30 und vor-
habenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 177), auf die der Sach-
verhalt Bezug nimmt, in Ab-
stimmung mit dem zuständigen 
Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr (MLV) ausge-
räumt werden. Dazu hat nicht 
zuletzt eine ausführliche Aufar-
beitung der städtebaulichen 
Begründung für die Entwicklung 
des Planstandortes beigetra-
gen, welche als Auflage durch 
das MLV gefordert wurde. Die 
städtebaulichen Gründe sind 
ebenfalls der Begründung des 
Sonderstandortes Dieselstraße 
in der Fortschreibung des Ein-
zelhandels- und Zentrenkon-
zepts zu entnehmen, sodass 
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Der Standort liegt in einer gewerblich 
geprägten Siedlungsstruktur am Rande 
des Siedlungsbereiches der Stadt Halle, 
der in unmittelbarer Umgebung vor al-
lem durch gewerbliche Nutzungen ge-
prägt ist und im Süden durch einen als 
Außenbereich zu klassifizierenden 
Kleingartenbereich begrenzt wird. Der 
Standort liegt an einem vor allem Auto-
kunden orientierten Standort, der im 
Westen durch die B 91 (Merseburger 
Straße) sowie im Osten durch die Euro-
pachaussee und die Leipziger Chaus-
see (B 6), mithin durch stark befahrene 
Ausfall- und Verbindungsstraßen, ge-
prägt wird. Auch unter Beachtung städ-
tebaulicher und gestalterischer Struktu-
ren weist der Standort eine rein gewerb-
liche Prägung auf, die durch die in eini-
ger Entfernung südöstlich liegende 
Wohnbebauung nicht aufgehoben wird. 
 
Nicht verständlich ist zudem, dass diese 
Planung überhaupt fortgeführt wird, weil 
schon die von der Stadt selbst im Rah-
men des angestrengten Planverfahrens 
beauftragte gutachterliche Untersuchung 
des Büros Acocella Bedenken äußerte. 
 
Zudem wird man die Frage stellen müs-
sen, welche Bedeutung dem neuen Ein-
zelhandelskonzept überhaupt noch zu-
gemessen werden kann, wenn es einen 
Sonderstandort für ein neu zu errichten-
des SB-Warenhaus festlegt und diese 
Ausweisung völlig den selbst im Konzept 
verankerten städtebaulichen Leitlinien 
zur Einzelhandelssteuerung wider-
spricht. 
 

entgegen der Darstellung des 
Sachverhaltes keine willkürliche 
oder unbegründete Ausweisung 
des Sonderstandortes erfolgt. 
Die zugrunde liegende Abwä-
gung der einzelnen Belange ist 
umfangreich in den angespro-
chenen Bauleitplanverfahren 
dokumentiert. Sowohl in den 
angesprochenen Bauleitplan-
verfahren als auch im Sonder-
standortkonzept sowie der Be-
gründung zum Sonderstandort 
Dieselstraße werden die stadt-
entwicklungspolitische Bedeu-
tung des Globus-Vorhabens 
und die städtebaulichen Gründe 
für die Entwicklung am gewähl-
ten Standort dargelegt. Dass 
die Ausrichtung der Sonder-
standorte nicht allein auf die 
Ermöglichung des Globus-
Vorhabens ausgerichtet ist, 
zeigt die übergeordnete Zielstel-
lung des Sonderstandortkon-
zepts zur Schaffung und Siche-
rung von Sonderstandorten, 
welche mit einem besonderen 
Angebot die Anziehungskraft 
des Gesamt-
Einzelhandelsstandortes Halle 
im Sinne der oberzentralen 
Funktionszuweisung positiv 
beeinflussen sollen. Dabei ist 
die Ausweisung eines Sonder-
standortes konzeptionell auch 
für Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten so-
wie zentrenrelevanten Sorti-
menten nicht ausgeschlossen, 
wenn sie einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Au-
ßerdem erfordert eine solche 
Sonderstandortentwicklung wei-
tere städtebauliche Gründe, die 
in die Gesamtabwägung einzu-
stellen sind. 
Insbesondere da im Rahmen 
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der ausführlichen städtebauli-
chen Begründung der Entwick-
lung des Standortes Dieselstra-
ße sowie des Sonderstandort-
konzepts die Anpassung des 
bisherigen Sonderstandortkon-
zepts nachvollziehbar und ab-
wägungsfehlerfrei begründet 
wurde und sich die beabsichtig-
te städtebauliche Entwicklung 
im Halleschen Einzelhandel in 
die Erfordernisse der Raumord-
nung einfügt, kann die Forde-
rung des Sachverhaltes, von 
einer Ausweisung des Sonder-
standortes Dieselstraße Ab-
stand zu nehmen, nicht berück-
sichtigt werden. 
 

 
II-7.5 

 
Zusammenfassend können wir festhal-
ten, dass der Verkaufsflächenwert für 
die Verkaufsflächenansprüche von ALDI 
angepasst und für den Sonderstandort 
Trothaer Straße Entwicklungsspielräu-
me für den bestehenden Lebensmittel-
handel explizit in das Einzelhandelskon-
zept mit aufgenommen werden sollten. 
Darüber hinaus sollte die Festlegung 
des Globus-Standortes noch einmal 
ausgehend von den selbst im Konzept 
niedergelegten Leitlinien zur Einzelhan-
delssteuerung bewertet werden. Dies 
hätte nämlich den sicheren Ausschluss 
der Zulassung eines SB-Warenhauses 
an diesem Standort zur Folge.  
 

 
Keine Abwägung erforderlich. 
Die zusammenfassenden 
Forderungen wurden durch die 
vorangehenden Punkte II-7.2 
bis II-7.4 detailliert abgewogen. 

 

 
II-8. 

 
Bürger 8 
 
Stellungnahme vom 01.03.2019 
 

  

 
II-8.1 

 
… der Autor des Konzepts verweist in 
seinem analytischen Tell unter Pkt. 4 
darauf, dass der Trend für Lebensmit-
teldiscounter zu einen Flächenbedarf 
von mindestens 800 bis 1200 m² VKF 
bei Neuerrichtung geht. Wenn mit dem 
EZK auch an bestehenden Standorten 
gleichzeitig eine erhöhte Qualität in 
Städtebau, Verkaufskultur und damit 
auch eine verbesserte Wettbewerbsfä-
higkeit angestrebt wird, sollte sich dies 
auch in den Steuerungsleitsätzen unter 

 
Wird berücksichtigt. 
Die angesprochene Begren-
zung ist nicht als absolute Re-
gulierung der Verkaufsfläche in 
den Nahversorgungszentren, 
sondern als Begrenzung der 
Verkaufsfläche für rein zentren-
relevante Sortimente in den 
Nahversorgungszentren zu ver-
stehen. Einer Erweiterung der 
Verkaufsfläche für nahversor-
gungsrelevante Sortimente ist 
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13.2 S. 153 widerspiegeln. Eine Be-
grenzung auf 800 m² (Anstrich 4) ist aus 
unserer Sicht zu eng gefasst. Unter Vo-
raussetzung der im letzten Absatz S. 
153 genannten Untersuchungen sollte 
dies regulär möglich sein. Am Standort 
Beesener Straße, eingestuft als Nahver-
sorgungszentrum mit wachsender Be-
deutung, haben sowohl Aldi  als auch 
Netto vor, bei gleichem Sortimentsan-
gebot eine verbesserte architektonische 
Gestaltung, eine alters- und behinder-
tengerechtere Präsentation und deutlich 
verbreiterten Regalaufstellungen, die 
Zielvorgaben des EZK für ihre Standorte 
umzusetzen. Dafür ist eine Verkaufsflä-
chenvergrößerung bis zu 1200 m² erfor-
derlich, da jetzt schon 800 m² vorhan-
den sind. Unter Beachtung der Tatsa-
che, dass Ausnahmen immer nur als 
Einzelfall und nicht in vielfacher Anwen-
dung gewährt werden könne, sollte im 
EZK bereits die unter den angeführten 
Voraussetzungen eine Verkaufsfläche 
von 1200 m² zulässig sein. 
 

dadurch nicht ausgeschlossen, 
sodass die im Sachverhalt dar-
gelegten Entwicklungsperspek-
tiven nicht durch den Leitsatz 1 
eingeschränkt werden. 
Der Einwand wird durch eine 
redaktionelle Klarstellung der 
Formulierung im Leitsatz 1 be-
rücksichtigt. 

 
II-8.2 

 
… die Ausweisung des Standortes Die-
selstraße für einen Globusmarkt mit 
mehr als 2000 m² Verkaufsfläche im 
Lebensmittelsektor widerspricht dem 
Grundsatz von BauGB und BauNVO zur 
Sicherung bestehender Haupt-, Neben 
und Nahversorgungszentren, die hier 
ausdrücklich als städtebauliches 
Schutzgut bezeichnet werden. Im Ent-
wurf des EZK wird unter 10.1 ausdrück-
lich darauf verwiesen, dass Sonderge-
bietsausweisungen nur für großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren-
relevantem und nicht nahversorgungsre-
levantem Hauptsortiment vorzusehen 
sind. Dia geplante Sortimentsausrich-
tung von Globus widerspricht eindeutig 
dieser Maßgabe und stellt aus unserer 
Sicht eine Gefährdung der ausgewiese-
nen Neben- und Nahversorgungszen-
tren im Süden der Stadt dar. Damit wird 
EU-; Bundes - und Landesrecht verletzt. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Der Entwurf der Fortschreibung 
macht deutlich, welche konkre-
ten Anforderungen im Sinne der 
gesamten Steuerungswirkung 
des Konzeptes an alle Sonder-
standorte geknüpft werden. Das 
Sonderstandortkonzept geht 
zwar prinzipiell von einer Aus-
richtung auf nicht zentrenrele-
vante Sortimente aus, schließt 
allerdings auch zentrenrelevan-
te Sortimente am Sonderstand-
ort nicht kategorisch aus, wenn 
der Sonderstandort für Einzel-
handelsbetriebe ausgewiesen 
wird, die einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, die in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Das 
Vorhaben am Sonderstandort 
Dieselstraße erfüllt diese Vo-
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raussetzungen. Insofern werden 
die Sonderstandorte sachge-
recht eingestuft und aus den 
Zielstellungen, Kriterien und 
Entwicklungsempfehlungen des 
übrigen Konzepts abgeleitet. 
Das Vorhaben am Sonder-
standort Dieselstraße wurde im 
Rahmen der bauleitplaneri-
schen Betrachtung hinsichtlich 
der Auswirkungen auf die Zen-
tren und wohnortnahen Versor-
gung sowie der städtebaulichen 
Integration hinreichend gut-
achterlich (einzelfallbezogene 
Verträglichkeitsprüfung) unter-
sucht. Die mit dem Vorhaben 
verbundenen Auswirkungen 
wurden als verträglich beurteilt, 
sodass kein prinzipielles Entge-
genstehen gegen die Aussagen 
des Konzepts konstatiert wer-
den kann. 
Ein etwaiger Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren, auf die der Sachverhalt 
Bezug nimmt, in Abstimmung 
mit dem zuständigen Ministeri-
um für Landesentwicklung und  
Verkehr (MLV) ausgeräumt 
werden. Dazu hat nicht zuletzt 
eine ausführliche Aufarbeitung 
der städtebaulichen Begrün-
dung für die Entwicklung des 
Planstandortes beigetragen, 
welche als Auflage durch das 
MLV gefordert wurde. Die städ-
tebaulichen Gründe sind eben-
falls der Begründung des Son-
derstandortes Dieselstraße in 
der Fortschreibung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzepts 
zu entnehmen, sodass entge-
gen der Darstellung des Sach-
verhaltes keine willkürliche oder 
unbegründete Ausweisung  des 
Sonderstandortes erfolgt. Die 
zugrunde liegende Abwägung 
der einzelnen Belange ist um-
fangreich in den angesproche-
nen Bauleitplanverfahren do-
kumentiert. Sowohl in den an-
gesprochenen Bauleitplanver-
fahren als auch im Sonder-
standortkonzept sowie der Be-
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gründung zum Sonderstandort 
Dieselstraße werden die stadt-
entwicklungspolitische Bedeu-
tung des Globus-Vorhabens 
und die städtebaulichen Gründe 
für die Entwicklung am gewähl-
ten Standort dargelegt. 
Aus den dargelegten Gründen 
kann eine Änderung hinsichtlich 
des Sonderstandortes Diesel-
straße nicht berücksichtigt wer-
den. 
 

 
II-9. 

 
Bürger 9 
 
Stellungnahme vom 28.02.2019 
 

  

 
II-9.1 

 
… bekanntlich vertreten wir die ……., 
und die ……... Die auf uns lautenden 
Vollmachten versichern wir anwaltlich. 
 
Bei der …… handelt es sich um eine 
Beteiligungsgesellschaft der ……….. 
 
Die …… ist Eigentümerin des Grund-
stücks ……….. Das Grundstück ist mit 
einem SB-Warenhaus bebaut, das an 
EDEKA vermietet ist. 
Die ….. ist Eigentümerin des sogenann-
ten Südstadt-Ring Centers am Südstadt-
ring in Halle (Saale). Einer der Anker-
mieter ist die Firma Kaufland, die dort 
ein SB-Warenhaus betreibt 
Namens und mit Vollmacht der …. und 
der …. erheben wir im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 
wesentlichen Konzeptbausteine der 
Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts der Stadt Halle (Saale) 
Einwendungen. Wir beantragen, 
 
dass die Stadt Halle (Saale) von der 
Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts Abstand nimmt 
oder das Konzept entsprechend der 
nachfolgend formulierten Kritikpunk-
te ändert, insbesondere von dem 
„Sonderstandort Dieselstraße" ab-
sieht und keine großflächige Einzel-
handelsnutzung mit zentrenrelevan-
ten Sortimenten am Standort Diesel-
straße gestattet. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Ein etwaiger Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren (Flächennutzungs-
planänderung Nr. 30 und vor-
habenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 177), auf die der Sach-
verhalt Bezug nimmt, in Ab-
stimmung mit dem zuständigen 
Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr (MLV) ausge-
räumt werden. Dazu hat nicht 
zuletzt eine ausführliche Aufar-
beitung der städtebaulichen 
Begründung für die Entwicklung 
des Planstandortes beigetra-
gen, welche als Auflage durch 
das MLV gefordert wurde, um 
eine Vereinbarkeit mit den Zie-
len und Grundsätzen der 
Raumordnung zu erreichen. Die 
Auflagen wurden erfüllt. Die 
städtebaulichen Gründe sind 
ebenfalls der Begründung des 
Sonderstandortes Dieselstraße 
in der Fortschreibung des Ein-
zelhandels- und Zentrenkon-
zepts zu entnehmen, sodass 
entgegen der Darstellung des 
Sachverhaltes keine willkürliche 
oder unbegründete Ausweisung 
des Sonderstandortes erfolgt. 
Die zugrunde liegende Abwä-
gung der einzelnen Belange ist 

  
X 
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Begründung: 
 
Folgende Einwendungen machen wir 
gegen den derzeitigen Entwurf der Fort-
schreibung des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepts der Stadt Halle (Saale) 
geltend: 
 
I. Gegenstand der Einwendungen 
 
Die ….. und die …. wenden sich insbe-
sondere gegen die Ausweisung des 
Standortes Dieselstraße als Sonder-
standort SB-Warenhaus (S. 140 - 142 
des Konzepts). 
 
Die Ausweisung soll es gestatten, dass 
innenstadt- und nahversorgungsrelevan-
te Sortimente (im Schwerpunkt Lebens-
mittel sowie Drogeriemittel) am Sonder-
standort Dieselstraße außerhalb der 
Versorgungszentren und Nahversor-
gungsstandorte der Stadt Halle (Saale) 
angeboten werden dürfen. Durch die 
Ausweisung soll in concreto die Ansied-
lung eines Globus-Marktes ermöglicht 
werden. 
Zugleich wird aber durch die Festlegung 
des Sonderstandortes die Hauptintenti-
on der Fortschreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes der Stadt 
Halle (Saale) unterlaufen, die vorhande-
nen Zentren zu stärken. Durch die 
Schaffung des Sonderstandorts werden 
zentrenrelevante Sortimente noch stär-
ker als bislang außerhalb der bestehen-
den Nahversorgungszentren angesie-
delt. Es wird eine Ausnahme ohne plau-
sible und sachgerechte Ableitung aus 
den Zielstellungen, Kriterien und Ent-
wicklungsempfehlungen des übrigen 
Konzeptentwurfs zugelassen. 
 
Faktisch wird das Konzept ad absur-
dum geführt und eine lex Globus ge-
schaffen. 
 
Dieser Umstand wiegt für die … und die 
… umso schwerer als massive Um- 
satzumverteilungen zu Lasten der be-
stehenden Zentren und Nahversor-
gungsbereiche durch die Ansiedlung 
des Globus an der Dieselstraße zu be-
fürchten sind. Für den Bereich der Süd-
stadt, namentlich das Südstadt-Ring 
Center, sind städtebaulich relevante und 

umfangreich in den angespro-
chenen Bauleitplanverfahren 
dokumentiert, sodass eine 
sachgerechte Abwägung ent-
gegen der Behauptung des 
Sachverhaltes ebenfalls stattge-
funden hat. Auch der Einwand, 
es handele sich um eine Ent-
scheidung, die einzig der An-
siedlung von Globus am Stand-
ort Dieselstraße diene, wird 
nicht konkret belegt, indem et-
wa die im Konzept dargelegte 
städtebauliche Begründung 
widerlegt wird. Stattdessen be-
schränkt sich der Sachverhalt 
darauf, die ausführliche Be-
gründung des Sonderstandortes 
Dieselstraße pauschal abzu-
lehnen, ohne konkrete Gegen-
argumente zu äußern. Sowohl 
in den angesprochenen Bau-
leitplanverfahren als auch im 
Sonderstandortkonzept sowie 
der Begründung zum Sonder-
standort Dieselstraße werden 
die stadtentwicklungspolitische 
Bedeutung des Globus-
Vorhabens und die städtebauli-
chen Gründe für die Entwick-
lung am gewählten Standort 
dargelegt. Dass die Ausrichtung 
der Sonderstandorte nicht allein 
auf die Ermöglichung des Glo-
bus-Vorhabens ausgerichtet ist, 
zeigt die übergeordnete Zielstel-
lung des Sonderstandortkon-
zepts zur Schaffung und Siche-
rung von Sonderstandorten, 
welche mit einem besonderen 
Angebot die Anziehungskraft 
des Gesamt-
Einzelhandelsstandortes Halle 
im Sinne der oberzentralen 
Funktionszuweisung positiv 
beeinflussen sollen. Dabei ist 
die Ausweisung eines Sonder-
standortes konzeptionell auch 
für Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten so-
wie zentrenrelevanten Sorti-
menten nicht ausgeschlossen, 
wenn sie einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
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nicht mehr zulässige Umsatzumvertei-
lungen zwischen 12 % und 15 % zu be-
fürchten. 
 
Das Vorgehen der Stadt Halle (Saale) in 
Bezug auf den Sonderstandort Diesel-
straße erweckt den berechtigten Ein-
druck, dass die gesamte zukünftige 
städteplanerische Ausrichtung der Stadt 
Halle (Saale) systematisch dem Ziel 
untergeordnet wird, einen Globus-Markt 
an der Dieselstraße anzusiedeln. In der 
Fortschreibung für das Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept werden die eigenen 
Ziele unterlaufen, etwaige Beeinträchti-
gungen durch das Vorhaben werden 
ausgeblendet. 
 
Bereits mit Beschluss vom 19.12.2018 
hat der Rat der Stadt Halle (Saale) be-
stimmt, dass der Sonderstandort Diesel-
straße in der Fortschreibung festge-
schrieben werden soll, obwohl  
 

- nichtmals die erforderlichen lan-
desplanerischen Zustimmungen 
für das Vorhaben seitens des 
Ministeriums für Landesentwick-
lung und Verkehr vorlagen, viel-
mehr sich das Ministerium mit 
Schreiben vom 28.04.2018 ge-
gen das Vorhaben gewandt hat, 

 
- erhebliche Widersprüche in den 

Auswirkungsanalysen der Stadt 
vorlagen und 

 
- zum Zeitpunkt des Ratsbe-

schlusses die Konzeption der 
Fortentwicklung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepts noch 
gar nicht abgeschlossen war. 
 

 
Wie vorweg erwähnt kann lediglich von 
einer lex Globus zu Lasten der sonsti-
gen Zentren- und Nahversorgungsstan-
dorte gesprochen werden. 
 
Die vorliegende Einwendungen der …. 
sowie der …. beruhen vorrangig auf: 
 

- Der Plausibilitätsprüfung des 
Entwurfs aus 02/2019 zur Fort-
schreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts für die 

wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Au-
ßerdem erfordert eine solche 
Sonderstandortentwicklung wei-
tere städtebauliche Gründe, die 
in die Gesamtabwägung einzu-
stellen sind. Das Vorhaben am 
Sonderstandort Dieselstraße 
erfüllt diese Voraussetzungen. 
Insofern werden die Sonder-
standorte sachgerecht einge-
stuft und aus den Zielstellun-
gen, Kriterien und Entwick-
lungsempfehlungen des übrigen 
Konzepts abgeleitet. In diesem 
Sinne werden auch die beste-
henden Standorte Magdeburger 
Chaussee und Leipziger 
Chaussee sowie der zusätzliche 
Standort „Alter Schlachthof“ in 
ihrer Entwicklungsfähigkeit ge-
sichert. 
Die leicht unterdurchschnittliche 
Verkaufsflächenausstattung im 
Stadtbezirk Süd bedeutet nicht, 
dass mit Erreichen des Durch-
schnittswertes keinerlei absatz-
wirtschaftliches Verkaufsflä-
chenpotenzial mehr vorhanden 
ist, wie es der Verfasser darzu-
stellen versucht. Zwar stellt der 
Gutachter heraus, dass mit der 
Ansiedlung des Globus-Marktes 
nicht davon auszugehen sei, 
dass weiteres absatzwirtschaft-
liches Verkaufsflächenpotenzial 
bestünde, allerdings erfolgt im 
darauffolgenden Satz auch fol-
gende Einschätzung: „ Nichts-
destotrotz können weitere Plan-
vorhaben im Stadtbezirk sinn-
voll sein, wenn damit bspw. 
eine Aufwertung zentraler Ver-
sorgungsbereiche oder eine 
Verbesserung der Nahversor-
gungssituation verbunden ist.“ 
Insofern geht auch der Gutach-
ter nicht davon aus, dass mit 
der Ansiedlung des Globus-
Marktes sämtliche Entwicklung 
im Stadtbezirk zum Erliegen 
kommt. 
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Stadt Halle (Saale) der Dr. La-
demann & Partner Gesellschaft 
für Unternehmens- und Kommu-
nalberatung mbH vom 
25.02.2019, überreicht als 
Anlage 1 

 
- der Stellungnahme zur Plausibili-

tät der Ausführungen von Dr. 
Acocella und der BBE aus 
Nov./Dez. 2018 der Dr. Lade-
mann & Partner Gesellschaft für 
Unternehmens- und Kommunal-
beratung mbH vom 25.02.2019, 
überreicht als 
Anlage 2, 

 
- Einschätzung zur Stellungnahme 

des Ministeriums für Landesent-
wicklung und Verkehr des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Referat 24) 
der Dr. Lademann & Partner Ge-
sellschaft für Unternehmens- und 
Kommunalberatung mbH vom 
28.02.2019, überreicht als 
Anlage 3, 

 
- der Kurzbewertung der jüngsten 

Stellungnahmen der BBE und 
des Büros Dr. Acocella sowie zur 
Entwurfsfassung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepts, er-
stellt von der ecostra GmbH vom 
21.02.2019, überreicht als 
Anlage 4,  

 
- den diesseitigen Einwendungen 

gegen den Bebauungsplanent-
wurf Nr. 177 Sondergebiet SB-
Warenhaus Dieselstraße" der 
Stadt Halle (Saale) vom 
03.05.2018, überreicht als 
Anlage 5, 

 
- der gutachterlichen Einschätzung 

zur geplanten Verlagerung vom 
Globus in Halle (Saale), Plausibi-
litätsprüfung der BBE-
Auswirkungsanalyse in Verbin-
dung mit der Stellungnahme von 
Dr. Acocella (November 2017), 
der Dr. Lademann & Partner Ge-
sellschaft für Unternehmens- und 
Kommunalberatung mbH vom 
April 2018, überreicht als  

Die Ansiedlung des Globus-
Marktes als Verstoß gegen eine 
Zielaussage, welche sich strikt 
auf die Abgrenzung des Neben-
zentrums Südstadt bezieht, 
darzustellen, entbehrt jeglicher 
Grundlage. Die Zielaussage ist 
expressis verbis auf die restrik-
tive Handhabung von Ansied-
lungen im Zentrum formuliert. 
Dass darüber hinaus keine Be-
einträchtigung vorliegt, ist hin-
reichend gutachterlich belegt 
worden. 
Das Vorhaben am Sonder-
standort Dieselstraße wurde im 
Rahmen der bauleitplaneri-
schen Betrachtung hinsichtlich 
der Auswirkungen auf die Zen-
tren und wohnortnahen Versor-
gung sowie der städtebaulichen 
Integration hinreichend gut-
achterlich (einzelfallbezogene 
Verträglichkeitsprüfung) unter-
sucht. Die mit dem Vorhaben 
verbundenen Auswirkungen 
wurden als verträglich beurteilt, 
sodass kein prinzipielles Entge-
genstehen gegen die Aussagen 
des Konzepts konstatiert wer-
den kann. 
Die Einwände gegen die Aus-
wirkungsanalyse wie auch de-
ren Methodik wurden im Rah-
men der angesprochenen Bau-
leitplanverfahren abschließend, 
sachgerecht und hinreichend 
abgewogen und entkräftet. In-
sofern bestehen entgegen der 
Darstellung des Sachverhaltes 
keine maßgeblichen Beein-
trächtigungen auf die Zentren 
oder die Nahversorgung durch 
das Vorhaben. Die etwaigen 
Beeinträchtigungen wurden 
umfassend begutachtet und in 
die Abwägung eingestellt. Auf 
dieser Grundlage war auch eine 
abschließende konzeptionelle 
Beurteilung durch die Fort-
schreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts möglich. 
Wäre für die Bewertung der 
Beeinträchtigungen weiteres 
Material notwendig gewesen 
oder hätte es in den vorliegen-



Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale)/ 
Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf 

 
 

57 
 

Anlage 6. 
 

- der Bewertung und Kommentie-
rung der aktualisierten BBE-
Auswirkungsanalyse sowie der 
Plausibilitätsprüfung  von Dr. A-
cocella im Rahmen der geplan-
ten Verlagerung des Globus SB-
Warenhaus in der Stadt Halle 
(Saale) der ecostra GmbH vom  
28.03.2018, überreicht als 
Anlage 7 

 
- und der Auswirkungsanalyse zu 

den städtebaulichen und raum-
ordnerischen Auswirkungen der 
geplanten Neuschaffung von ca. 
9.170 m² Verkaufsfläche durch 
die Verlagerung des Globus SB-
Warenhaus von der Leipziger 
Chaussee (HEP) in die Diesel-
straße/Ecke Zeppelinstraße in 
Halle/Saale der ecostra GmbH 
vom 16.01.2018, überreicht als 
Anlage 8 

 
Die genannten Anlagen machen wir um-
fänglich zum Gegenstand unserer Ein-
wendungen. Wir verweisen insbesonde-
re auf die gutachterlichen Stellungnah-
men von Dr. Lademann und Partner 
sowie der ecostra GmbH von Februar 
2019. 
 
Hinweis: Die in der Stellungnahme ge-
nannten Anlagen 1 bis 8 sind als Anla-
gen 3 bis 10 der Abwägung beigefügt. 
 
II. Erhebliche Widersprüche zu den 
Zielen und der Systematik des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzepts der 
Stadt Halle (Saale) 
 
Die Festlegung des Sonderstandorts 
Dieselstraße steht im massiven Wider-
spruch zu der Systematik und den Zie-
len der Fortschreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepts der Stadt 
Halle (Saale). Folgende Aspekte sind 
auf Grundlage der oben genannten An-
lagen hervorzuheben: 
 

 Die Stadt Halle stellt in ihrem 
Konzept u. a. auf Seite 126 
selbst fest, dass zusätzliche An-
siedlungspontenziale für Le-

den Unterlagen erkennbare 
Mängel gegeben, hätte die zu-
ständige oberste Landesent-
wicklungsbehörde (MLV) ent-
sprechend Unterlagen nachge-
fordert oder die Mängel in der 
erneuten landesplanerischen 
Stellungnahme vom 31.01. bzw. 
01.02.2019 benannt. Stattdes-
sen erfolgte eine klare Positio-
nierung, welche Auflagen für die 
Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung zu erfüllen seien, 
von denen sich keine auf die 
gutachterlichen Unterlagen be-
zog. Der allgemeine Hinweis 
zur Wirkung der landesplaneri-
schen Stellungnahme, auf den 
im Sachverhalt Bezug genom-
men wird, ändert nichts an die-
ser Tatsache. Die im Sachver-
halt angesprochenen Stellung-
nahmen zu den Gutachten der 
BBE sowie Dr. Acocella, welche 
dem Verfasser übermittelt wur-
den, haben keine neuen gut-
achterlichen Erkenntnisse oder 
Anpassungen für die Bauleit-
planverfahren oder das Einzel-
handels- und Zentrenkonzept 
hervorgebracht, sondern dienen 
überwiegend der Erläuterung 
der bisherigen gutachterlichen 
Leistungen sowie der zugrunde 
liegenden Annahmen und Be-
rechnungen und präzisieren nur 
nachgeordnet einige Formulie-
rungen und Berechnungser-
gebnisse, welche allerdings 
allesamt keine maßgebliche 
Wirkung auf die analysierten 
Auswirkungen entfalten und 
somit nicht materiell wirksam 
werden. Insofern besteht auf 
dieser Grundlage kein Anpas-
sungserfordernis, weder für das 
Einzelhandels- und Zentren-
konzept, noch für die Bauleit-
planungen. Dementsprechend 
erschließt sich auch nicht die 
Notwendigkeit der im Sachver-
halt zum Ausdruck gebrachten 
Erwartung einer erneuten Betei-
ligung. Im Übrigen ist die Frage 
des Beteiligungserfordernisses 
in den Bauleitplanverfahren 
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bensmittelsortimente in Halle 
(Saale) begrenzt seien. Mit dem 
zunehmendem Überschreiten 
absatzwirtschaftlicher Entwick-
lungsspielräume könnten städte-
baulich relevante Größenord-
nungen erreicht werden, die wie-
derum mit Betriebsschließungen 
und Trading-Down-Effekten ein-
hergehen könnten. 
 
Die Stadt Halle (Saale) hat damit 
auch festgestellt, dass derzeit 
kein signifikanter Handlungsbe-
darf für zusätzliche Einzelhan-
delsnutzungen besteht. Ein deut-
liches Überschreiten der Ansied-
lungsmöglichkeiten in der Zu-
kunft nicht nur unwesentliche 
städtebauliche Auswirkungen 
zum Nachteil der bestehenden 
Zentren induzieren. 
 
Obwohl die Stadt Halle (Saale) 
jedoch bei zusätzlichen Einzel-
handelsansiedlungen, insbeson-
dere außerhalb der bestehenden 
Zentren- und Nahversorgungs-
standorte, berechtigterweise er-
hebliche Umsatzumverteilungen 
zum Nachteil der bestehenden 
Zentren und Nahversorgungs-
standorte befürchtet, will sie mit 
dem Sonderstandort Dieselstra-
ße eine neue Einzelhandelsan-
siedlung außerhalb der Zentren 
und der der Nahversorgungs-
standorte zulassen, die erhebli-
che nachteilige Umsatzumvertei-
lungen befürchten lässt (vgl. Sei-
te 3 der Plausibilitätsprüfung von 
Dr. Lademann & Partner, Anlage 
1). 

 
 Ebenso liegt ein Widerspruch zu 

den im Konzept dargestellten 
„Leitlinien" der zukünftigen Ein-
zelhandelsentwicklung vor. 
 
Ab Seite 50 stellt das Konzept 
Entwicklungsziele als Leitlinien 
dar. Zu den Zielen gehören 
 
o der Erhalt und die Stärkung 

der oberzentralen Funktion 
der Stadt Halle (Saale) - Ziel 

nicht Gegenstand der vorlie-
genden Abwägung, da diese für 
die Fortschreibung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzepts 
fungiert. Ebenso ist die ange-
sprochene Alternativenprüfung 
des Globus-Standortes nicht 
Aufgabe der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes. Da eine hinreichen-
de Begründung für die Siche-
rung einer städtebaulich geord-
neten Entwicklung im Rahmen 
des Konzeptes erfolgt ist, entfal-
tet der Einwand auch keine 
Wirkung auf das Konzept. Wie 
vorangehend dargelegt, über-
nimmt das Konzept also entge-
gen der pauschalen Behaup-
tung des Sachverhaltes die ihm 
zugedachte steuernde Funktion 
im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB. An die Vereinbarkeit 
zukünftiger Vorhaben werden 
dieselben Anforderungen ge-
setzt, wie an das zur Diskussion 
stehende. Dass diese Anforder-
ungen gerade für Sonder-
standorte eine besonders hohe 
Schwelle setzen, lässt sich an 
Umfang und Inhalt der Begrün-
dung zum Sonderstandort Die-
selstraße nachvollziehen. 
Das Nahversorgungsprüfsche-
ma ist insbesondere auf Nah-
versorgungsstandorte und be-
sondere Nahversorgungsstand-
orte anzuwenden, für die Be-
wertung des vorliegenden Son-
derstandortes bildet es keine 
hinreichende Bewertungsgrund-
lage, sodass die weiteren Aus-
führungen zu den Prüfroutinen 
fehl gehen. 
 
Insbesondere da im Rahmen 
der ausführlichen städtebauli-
chen Begründung der Entwick-
lung des Standortes Dieselstra-
ße sowie des Sonderstandort-
konzepts die Anpassung des 
bisherigen Sonderstandortkon-
zepts nachvollziehbar und ab-
wägungsfehlerfrei begründet 
wurde und sich die beabsichtig-
te städtebauliche Entwicklung 
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1 
 

o die Stärkung und die Weiter-
entwicklung des Hauptzent-
rums Altstadt - Ziel 2 
 

o die Sicherung und Weiter-
entwicklung der Nebenzen-
tren, namentlich der Südstadt 
- Ziel 3 
 

o die Sicherung und Weiter-
entwicklung der verbraucher-
nahen Versorgung sowie - 
Ziel 4 
 

o die Ergänzung des Angebots 
durch Sonderstandorte für 
den nicht zentrenrelevanten 
Einzelhandel - Ziel 5 
 
 

Auch zu den Leitlinien steht das 
Globus-Vorhaben an der Diesel-
straße in einem nicht ausräumba-
ren Widerspruch. 
Der Standort Dieselstraße führt zu 
erheblichen Umsatzumverteilun-
gen zu Lasten der vorhandenen 
Zentren- und Nahversorgungs-
standorte, namentlich zu Lasten 
der Südstadt, die angeblich laut 
Ziel 3 gestärkt werden sollen (Sei-
te 5 der Plausibilitätsprüfung Dr. 
Lademann & Partner, Anlage 1). 
Zudem sollen laut Ziel 5 nur Son-
derstandorte für den nicht zen-
trenrelevanten Einzelhandel ge-
schaffen werden (vgl. Seite 4 f. 
der Plausibilitätsprüfung von Dr. 
Lademann & Partner, Anlage 1). 
Mit dem Standort Dieselstraße 
soll aber ein Sonderstandort mit 
zentrenrelevanten Einzelhandel 
geschaffen werden. 
 
Mit Blick auf Ziel 3 ist weiter da-
rauf hinzuweisen, dass nach den 
Ausführungen auf S. 73 des Kon-
zepts der Bereich der Südstadt, 
wo das Südstadt-Ring Center 
liegt, hinsichtlich seiner Funktion 
geschützt werden solle. Es gelte 
ein restriktiver Umgang mit weite-
ren Ansiedlungen von Einzelhan-

im Halleschen Einzelhandel in 
die Erfordernisse der Raumord-
nung einfügt, kann die Forde-
rung des Sachverhaltes, von 
einer Ausweisung des Sonder-
standortes Dieselstraße Ab-
stand zu nehmen, nicht berück-
sichtigt werden. 
 
Stellungnahmen zu den Anla-
gen 3 bis 10 sind als Anlagen 
16 bis 23 der Abwägung beige-
fügt. 
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delsbetrieben im westlichen Be-
reich des Nebenzentrums, um 
Funktionsverluste des Einkaufs-
zentrums zu vermeiden. 
 
Auch wenn sich der Standort Die-
selstraße nicht in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Nebenzent-
rum Südstadt befindet, so führt 
der Sonderstandort Dieselstraße 
doch von seiner Größe und seiner 
Ausstrahlungswirkung zu deutlich 
negativen Wirkungen auf den 
Standort „Südstadt" (vgl. vgl. Seite 
6 f. der Plausibilitätsprüfung von 
Dr. Lademann & Partner, Anlage 
1), die es eigentlich zu vermeiden 
gilt. 
 
Dieser methodische Widerspruch 
wiegt umso schwerer als später 
im Konzept festgestellt wird (S. 
118), dass nach der Realisierung 
des Globus-Marktes keine signifi-
kanten Entwicklungsmöglichkeiten 
im nahversorgungsrelevanten Be-
darfsbereich für den Stadtbezirk 
Süd verbleiben (vgl. Seite 8 f. der 
Plausibilitätsprüfung von Dr. La-
demann & Partner, Anlage 1). 
 
Die Ansiedlung des Globus-
Marktes an der Dieselstraße wi-
derspricht mithin den Leitlinien 
und Zielen des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts. Das ge-
samte Konzept verliert dadurch 
seine Belastbarkeit und Schlüs-
sigkeit durch die Ausnahme der 
lex Globus. 

 
 Die vorab formulierten Leitlinien 

und Ausführungen zu den ein-
zelnen Standorten münden in der 
Formulierung von Entwicklungs-
zielen und Empfehlungen auf 
den Seiten 124 ff. 
 
Erste Priorität sei es demnach, 
Lebensmittelmärkte in den zent-
ralen Versorgungsbereichen 
als wichtige Magnetbetriebe zu 
sichern und das Nahversor-
gungsangebot in den zentralen 
Versorgungsbereichen qualitativ 
weiterzuentwickeln. 
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Zweite Priorität sei die Sicherung 
und Weiterentwicklung der ver-
brauchernahen Versorgung. Be-
züglich Standorten in nicht inte-
grierter Lage wird festgehalten, 
dass die Ansiedlung und Ver-
kaufsflächenerweiterung von Be-
trieben mit zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten 
nicht zu Lasten von zentralen 
Versorgungsbereichen und 
der verbrauchernahen Versor-
gung verfolgt werden dürfte 
(vgl. Seite 10 f. der Plausibilitäts-
prüfung von Dr. Lademann & 
Partner, Anlage 1). 
 
Für Vorhaben außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche 
sei im Rahmen künftiger Kon-
formitätsprüfungen zum Zentren- 
und Nahversorgungskonzept ein 
Prüfungsschema anzuwenden in 
Anlehnung an eine „Ampel-
Systematik''. Stünde eine Ampel 
auf Rot, läge ein Ausschlusskri-
terium vor. 
 
Die Prüfroutinen sind: 

 
o Prüfroutine 1: Funktionaler 

Bezug zur Wohnbebauung 
o Prüfroutine 2: Funktionsge-

rechte Dimensionierung 
o Prüfroutine 3: Schutz zentra-

ler Versorgungsbereiche 
o Prüfroutine 4: Ausschluss un-

gewollter Agglomerationen 
 

Wie sich aus der Stellungnah-
men von Dr. Lademann & Part-
ner (Anlage 1,Seite 10 f., Anlage 
3, S. 4) ergibt, erfüllt der Stand-
ort Dieselstraße mit dem Glo-
bus- Markt keine der Anforde-
rungen des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts. 
Drei von vier Ampeln stehen auf 
Rot, eine Ampel steht auf Gelb. 

 
Das Globus-Vorhaben ist nach 
dem eigenen Prüfschema des 
Konzepts nicht mit diesem 
vereinbar. 
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Die Stadt Halle (Saale) weist 
auch hier selbst nach, dass der 
Standort Dieselstraße mit den 
eigenen städtebaulichen Zielen 
nicht vereinbar ist. 
 
Außer dass der Standort Globus 
in jeglicher Weise im Wider-
spruch zu den eigenen städte-
baulichen Vorstellungen der 
Stadt Halle (Saale) steht, verliert 
das Einzelhandels- und Zentren-
konzept damit jegliche Relevanz 
für die zukünftige städtebauliche 
Entwicklung der Stadt Halle 
(Saale), sofern diese lex Globus 
zugelassen wird. 
 
Es stellt sich die Frage: Wie soll 
sich die Stadt Halle (Saale) in 
Bezug auf ähnliche Einzelhan-
delsvorhaben außerhalb der be-
stehenden Zentren- und Nah-
versorgungsstandorte in Zukunft 
wehren? Kann sich die Stadt auf 
das Einzelhandels- und Zentren-
konzept zum Schutz ihrer Zen-
tren berufen, wenn sich die Stadt 
nichtmals selbst an ihre eigenen 
Maßstäbe und Konzepte hält? 
 
Die Antwort lautet: Glaubhaft 
und ernsthaft kann sich die Stadt 
Halle (Saale) gegen anderweiti-
ge entsprechende Vorhaben 
nicht wehren. Sie gibt den 
Schutz ihrer Zentren auf Jahre 
auf. 

 
 Auf den Seiten 134 ff. wird die 

Konzeption der Sonderstandorte 
dargestellt. 
 
Sonderstandorte sind demnach 
entsprechend Ziel 5 der Leitlinien 
grundsätzlich als Ansiedlungsbe-
reiche für den großflächigen Ein-
zelhandel mit nicht-
zentrenrelevanten und nicht-
nahversorgungsrelevantem 
Hauptsortiment zu verstehen. Ei-
ne Ausnahme soll gelten, wenn 
die Stadt Halle (Saale) ihnen ei-
ne andere Funktion zuordnet. 
 
Jedoch fehlt es in dem Konzept 
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zum einen an einer Erläuterung, 
welche städteplanerischen An-
forderungen an die zugeordnete 
Funktion gestellt werden, zum 
anderen liegt eine uneinheitliche 
Einstufung der bestehenden und 
künftigen Sonderstandorte vor, 
sollen doch eigentlich nur Son-
derstandorte mit nichtzentrenre-
levanten Sortimenten zugelassen 
werden (Ziel 5). 
 
Auch hier können die Zielen des 
Konzepts und der konkreten Wil-
le, den Sonderstandort Diesel-
straße zu gestatten, nicht in Ein-
klang gebracht werden. Die Gut-
achter von Dr. Lademann & 
Partner sprechen von einem 
Sonderstandort „der aus dem 
Hut gezaubert" wird (vgl. Plausi-
bilitätsprüfung Dr. Lademann 
Partner, Anlage 1, Seite 12; Stel-
lungnahme ecostra, Anlage 4, S. 
4). 
 
Dabei ist auch anzumerken, dass 
die die Stadt Halle in dem Kon-
zept zwar ausführt (S. 141), es 
seien alternative Standorte für 
den Globus-Markt geprüft wor-
den, es habe aber keinen alter-
nativen Standort gegeben. Wie 
und nach welchen Maßstäben 
die Prüfung erfolgt sein soll, wird 
jedoch ebenso wenig erläutert 
wie die Frage, welche Standorte 
alternativ in Betracht gekommen 
sind. Auch wird nichtmals im An-
satz die Frage gestellt, ob der 
Globus-Markt aus städteplaneri-
scher Sicht auf den Bestands-
standort HEP hätte verwiesen 
werden könnte. 

 
 Letztlich werden ab Seite 152 zur 

Konkretisierung der übergeord-
neten Entwicklungsziele Steue-
rungsleitsätze aufgestellt. 
 
Leitsatz 1 lautet, dass Einzel-
handelsbetriebe mit zentrenrele-
vanten Hauptsortimenten zukünf-
tig in den zentralen Versor-
gungsbereichen anzusiedeln 
sind. Es sei ein restriktiver Um-
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gang mit Neuansiedlungen oder 
Verkaufsflächenerweiterungen in 
städtebaulich nicht integrierten 
Lagen geboten. 
 
Leitsatz 2 lautet, dass Einzel-
handelsbetriebe mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten 
primär in den zentralen Versor-
gungsbereichen anzusiedeln 
sind. 
 
Auch diesen Leitsätzen wider-
spricht der Sonderstandort Die-
selstraße, ebenso wie der ge-
samten Systematik und Ausrich-
tung des Zentren- und Einzel-
handelskonzepts der Stadt Halle 
(Saale). Es erfolgt gerade keine 
Ansiedlung in einem zentralen 
Versorgungsbereich; auch ist der 
Umgang mit der Ansiedlung des 
Globus-Marktes in keiner Weise 
restriktiv, werden alle Ziele und 
Maßstäbe des Konzepts doch 
über Bord geworfen (vgl. vgl. 
Seite 15 ff. der Plausibilitätsprü-
fung von Dr. Lademann & Part-
ner, Anlage 1). 

 
 In einer Gesamtschau kann nur 

das Fazit gezogen werden, dass 
die von der Stadt Halle (Saale) 
angestrebten Ziele des Einzel-
handels- und Zentrenkonzepts 
nicht erreicht werden können, so-
lange das Konzept zugleich ei-
nen Sonderstandort Dieselstraße 
zulässt. 
 
Der Sonderstandort Dieselstraße 
steht in einem nicht auflösbaren 
Widerspruch zu den sonstigen 
Zielen und Grundsätzen des 
Konzepts. 
 
Aufgrund seiner Widersprüch-
lichkeit verliert das Konzept in 
seiner jetzigen Gestalt jegliche 
Relevanz als belastbare städte-
bauliche Grundlage im Sinne des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. 
 
Die Stadt Halle (Saale) spricht 
davon, Zentren zu stärken, tat-
sächlich schwächt sie die Zen-
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tren. 
 
Der Stadt wird es auf Grundlage 
des Konzepts nicht möglich sein, 
sich gegen spätere Vorhaben 
des großflächigen Einzelhandels 
außerhalb der Zentren ernsthaft 
unter Berufung auf das Einzel-
handels- und Zentrenkonzepts 
zur Wehr zu setzen, ohne dass 
sich der betroffene Vorhabenträ-
ger nicht berechtigterweise auf 
das Verhalten der Stadt zum 
Sonderstandort Dieselstraße be-
rufen kann. 
 
Die gesamte zukünftige städte-
bauliche Ausrichtung der Stadt 
Halle (Saale) fällt dem kurzfristi-
gen Ziel zum Opfer, zugunsten 
eines einzelnen Investors eine 
großflächige Einzelhandelsan-
siedlung zu ermöglichen, da die-
ser aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen einen neuen Standort 
für seinen Globus-Markt 
wünscht. 

 
III. Verträglichkeit des Vorhabens an 
der Dieselstraße 
 
Auf Seite 142 des Entwurfs für die Fort-
schreibung des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepts führt die Stadt Halle aus, 
dass ein Bauleitplanverfahren (Ände-
rung des Flächennutzungsplans lfd. Nr. 
30 „Sonderbaufläche großflächiger Ein-
zelhandel Dieselstraße") und die Auf-
stellung eines vorhabenbezogenen  Be-
bauungsplans Nr. 177 „Sondergebiet 
SB-Warenhaus Dieselstraße" eingeleitet 
worden seien, um das Globus-Vorhaben 
zu realisieren. 
 
Im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens sei 
durch die BBE-Handelsberatung unter-
sucht worden, inwieweit im Realisie-
rungsfall durch das Planverfahren mehr 
als unerhebliche Auswirkungen auf zent-
rale Versorgungsbereiche oder auf die 
verbrauchernahe Versorgung zu erwar-
ten seien. Das Gutachten sei zu dem 
Ergebnis gekommen, dass durch die 
vom Betreiber geplante Verkaufsflä-
chengröße insgesamt als auch im Be-
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reich der nahversorgungsrelevanten 
Sortimente sowie zentrenrelevanten 
Sortimente keine mehr als unerhebli-
chen städtebaulich funktionalen Auswir-
kungen im Sinne des § 11Abs. 3 BauN-
VO zu erwarten seien. Die Verträglich-
keitsuntersuchung sei zusätzlich im 
städtischen Auftrag durch das Büro Dr. 
Acocella geprüft und bestätigt worden, 
so der Entwurf. 
 
1. Diesseitige Stellungnahme und 
Plausibiltätsprüfungen 
 
Die Stadt Halle lässt unerwähnt, dass 
die Bauleitplanverfahren als solche (vgl. 
die diesseitige Stellungnahme vom 
03.05.2018, Anlage 5) sowie die Ver-
träglichkeitsanalysen im Besonderen 
unter massiven methodischen Mängeln 
leiden. 
 
Die …. und die …. haben u. a. in ihrem 
Schreiben vom 03.05.2018 auf die er-
heblichen Defizite hingewiesen (Anlage 
5). Weiterhin haben sie hierzu die oben 
genannten Gutachten von Dr. Lade-
mann und Partner sowie seitens der 
ecostra GmbH frühzeitig überreicht, An-
lagen 6 - 8. Wir verweisen umfänglich 
auf die genannten Gutachten. 
 
Städtebaulich relevante, nachteilige 
Umsatzumverteilungen von deutlich 
mehr als 10 %, insbesondere zu Lasten 
der Hallenser Südstadt und dem Süd-
stadt-Ring Center, sind demnach gerade 
nicht auszuschließen. 
 
Dabei ist bestätigend zu berücksichti-
gen, dass die Stadt Halle (Saale) in ih-
rem Entwurf für die Fortsetzung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 
selbst geschrieben hat, dass bei zusätz-
lichen Einzelhandelsvorhaben, insbe-
sondere außerhalb der Zentren, signifi-
kante und gesamtstädtisch relevante 
Umsatzumverteilungswirkungen zu be-
fürchten seien (vgl. Konzept, S. 126, 
Plausibilitätsprüfung Dr. Lademann, An-
lage 1, Seite 2 f.). 
 

2. 2. Stellungnahme des Ministeriums 
für Landesentwicklung und Verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt (Referat 
24) 
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Weiterhin bleibt in dem Konzept uner-
wähnt, dass auch das Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt (Referat 24) zu 
dem vorhaben bezogenen Bebauungs-
plan Nr. 177 und dem Sondergebiet 
Dieselstraße der Stadt Halle (Saale) mit 
Schreiben vom 27 .04.2018 vorläufig 
mitgeteilt hat, dass das Vorhaben nicht 
mit der Raumordnung vereinbar sei. 
 
Außer dass das Vorhaben aus raumord-
nerischer Sicht gegen das Integrations-
gebot gemäß Ziel Z 48 Nr. 2 LEP LSA 
2010 verstoße, liege auch ein Verstoß 
gegen das Beeinträchtigungsverbot ge-
mäß Z 48 Nr. 3 LEP-LSA 2010 vor. 
 
Wie das Ministerium zutreffend auf Seite 
6 seiner Stellungnahme vom 28.04.2018 
ausgeführt hat, sei eine Beeinträchti-
gung der zentralen Versorgungsberei-
che zu befürchten, wenn für einzelne 
Sortimente die 10 %-Schwelle über-
schritten werde. Das Ministerium stellt 
nachfolgend u. a. unter Verweis auf das 
derzeitige Gutachten von Dr. Acocella 
fest, dass für das Südstadtzentrum eine 
Umsatzumverteilung von 11 % zu be-
fürchten sei. Wesentliche städtebauliche 
Auswirkungen könnten nicht ausge-
schlossen werden. 
 
Weiterhin erklärte das Ministerium, dass 
insbesondere der bestehende Kaufland-
Lebensmittelmarkt im Einkaufszentrum 
am Südstadtring unmittelbar betroffen 
wäre. Ein wichtiger Magnetbetrieb könn-
te geschädigt werden oder müsste sogar 
schließen. 
 
Es fehlten insgesamt belastbare Aussa-
gen zu den Umsatzumverteilungen. Es 
drängte sich daher die Vermutung auf, 
dass sowohl das Nebenzentrum Süd-
stadt als auch das Nahversorgungszent-
rum Vogelweide in erheblicher Weise 
beeinträchtigt würden. 
 
Die in dem Entwurf für die Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzepts ge-
nannten Gutachten führten also gerade 
nicht zu der Annahme, dass das Vorha-
ben verträglich sei. Das Gegenteil ist der 
Fall. 
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3. 3. Zwischenzeitliche Überarbeitung 

der Gutachten 
 
Die Stadt Halle hat zwischenzeitlich bei 
der BBE sowie bei Dr. Acocella weitere 
Anpassungen ihrer Gutachten bzw. der 
Plausibilitätsprüfung angefordert und 
erstellen lassen. Die BBE und Dr. A-
cocella haben im November/Dezember 
2018 angepasste Gutachten bzw. eine 
angepasste Plausibilitätsprüfung einge-
reicht. 
 
Nach einer langwierigen Korrespondenz 
mit der Stadt Halle (Saale) war die Stadt 
Halle (Saale) bereit, der TLG und der 
WCM die Gutachten zu überreichen. Am 
13.02.2019 sind die Gutachten bei uns 
eingegangen. 
 
Das Ministerium für Landesentwicklung 
für Verkehr hat ebenfalls die Gutachten 
erhalten und geprüft. Zwar hat das Mi-
nisterium nach erster Durchsicht mitge-
teilt, das Vorhaben dürfte auf Grundlage 
der neuen Gutachten voraussichtlich 
keine städtebaulich erheblichen Beein-
trächtigungen hervorrufen (S. 8 der Stel-
lungnahme vom 31.01.2019, eingegan-
gen bei der Stadt Halle am 07.02.2019). 
 
Außer dass die Stellungnahme aber 
weitere erhebliche Anforderungen an 
den Sonderstandort gestellt  hat, die 
nicht erfüllt sind (z. B. die planerische 
Rechtfertigung des Standortes), hat das 
Ministerium auch hier erklärt, dass seine 
Stellungnahme keinen Genehmigungs- 
und Zulassungsverfahren vorgreife und 
keine Zustimmung oder Gestattung dar-
stelle. 
 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass 
die Einwendungen, die im Rahmen der 
bisher erfolgten öffentlichen Beteili-
gungsverfahren eigegangen sind, dem 
Schreiben der Stadt Halle an das Minis-
terium nicht beigefügt waren. Damit 
konnte das Ministerium keine umfas-
sende Abwägung vornehmen. Dies gilt 
umso mehr, als zu den überarbeiteten 
Gutachten von BBE und Dr. Acocella 
noch nichtmals die Öffentlichkeitsbeteili-
gung bislang erfolgt ist (vgl. Stellung-
nahme von Dr. Lademann & Partner, 
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Anlage 3 s. 1f.) 
 
4. Neue diesseitige Plausibiltätsprü-
fungen 
 
Die … und die … haben währenddessen 
bei der Dr. Lademann & Partner Gesell-
schaft für Unternehmens- und Kommu-
nalberatung mbH eine neue Plausibilä-
tsprüfung eingeholt, Anlage 2. Darüber 
hinaus hat ….. für die ecostra GmbH 
eine vorläufige erste Stellungnahme zu 
den neuen Gutachten von BBE und Dr. 
Acocella abgegeben, Anlage 4. 
 
Auf die genannten Anlagen verweisen 
wir nochmals und machen sie umfäng-
lich zum Gegenstand unserer Einwen-
dungen. 
 
Zusammengefasst kann festgehalten 
werden, dass die überarbeiteten Fas-
sungen des Gutachtens der BBE sowie 
der Plausibilitätsprüfung von Dr. Acocel-
la die methodischen Bedenken gegen 
die Gutachten nicht ausräumen (vgl. S. 
3 der Stellungnahme ecostra - Anlage 
4). 
 
Wie sich aus den diesseitigen Gutachten 
ergibt, sind Umsatzumverteilungen von 
deutlich mehr als 10 % zu befürchten, 
insbesondere in Bezug auf die Südstadt 
und das Südstadt-Ring Center. Die 
diesseitigen Prüfungen weisen nach, 
dass die BBE die Auswirkungen des 
Vorhabens an der Dieselstraße zu Las-
ten des Bestandseinzelhandels deutlich 
unterschätzt hat 
 
Bereits im „moderate case" sind Um-
satzumverteilungen von 11 % bis 12 % 
(BBE 10 %) zu befürchten, im Rahmen 
des erforderlichen „worst case" sind 
nochmals deutlich höhere Umsatzum-
verteilungen anzunehmen (vgl. Seite 10 
ff. der Stellungnahme von Dr. Lademann 
& Partner vom 25.02.2019, Anlage 2; 
Anlage 3, S. 5). 
 
Nach summarischer Prüfung kann das 
Vorhaben nicht als verträglich im Sinne 
des Ziels 48 Nr. 3 LEP-LSA gelten. 
 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass 
eine zusätzliche umfängliche Stellung-
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nahme derzeit von der ecostra GmbH 
erstellt wird. 
 
U. a. aufgrund der wesentlichen Ände-
rungen der Gutachten von BBE und Dr. 
Acocella gehen wir davon aus, dass im 
Planverfahren für die Änderung des Flä-
chennutzungsplans und des Bebau-
ungsplans Nr. 177 erneute öffentliche 
Offenlagen erforderlich sind und erfol-
gen werden.  
 
Im Rahmen der Offenlagen werden die 
… und die … ihre Stellungnahmen 
ebenfalls umfänglich einreichen. 
 
IV. Verstoß gegen das Integrations-
gebot 
 
Wie wir bereits in unserem Schreiben 
vom 03.05.2018 dargestellt haben, ver-
stößt das Vorhaben auch gegen das 
Integrationsgebot gemäß Ziel Z 48 Nr. 2 
des Landesentwicklungsplans des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Wir verweisen auf 
die Ausführungen auf Seite 18 ff. unse-
rer Stellungnahme vom 03.05.2018. 
Anlage 5. 
 
Nach Ziel Z 48 Nr. 2 des Landesentwick-
lungsplans sind großflächige Einzelhan-
delsprojekte nur in städtebaulich inte-
grierten Lagen zu errichten. Eine städte-
baulich integrierte Lage liegt vor, wenn 
der Standort im engen räumlichen und 
funktionalem Zusammenhang mit den 
zentralen Versorgungsbereichen (in 
Form der Innenstadt) oder einem Nah-
versorgungszentrum steht.  
 
Wie die Stadt Halle (Saale) selbst auf S. 
141 darstellt und wie es das Ministerium 
mit Schreiben vom 28.04.2018 zutref-
fend festgestellt hat, liegt der Standort 
Dieselstraße nicht in einer städtebaulich 
integrierten Lage. Der Standort ent-
spricht insbesondere weder im Bestand 
noch in der kurz- und mittelfristigen Ent-
wicklungsperspektive dem Kriterium 
eines zentralen Versorgungsbereichs. 
Es handelt sich um einen losgelösten, 
gerade nicht integrierten Standort. (vgl. 
Stellungnahme von Dr. Lademann und 
Partner vom 28.02.2019, Anlage 3, S. 2 
f.). 
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Auch die Zuweisung der Funktion „Son-
derstandort" ändert nichts an der Bewer-
tung. Nach der Definition der städtebau-
lich integrierten Lage kommt es für de-
ren Annahme auf die tatsächlichen Ver-
hältnisse vor Ort an. Vorliegend fehlt es 
weiterhin an einem engen räumlichen 
funktionalen Zusammenhang mit den 
zentralen Versorgungsbereichen der 
Stadt Halle (Saale). 
 
In diesem Kontext ist darüber hinaus 
darauf hinzuweisen, dass auch das Mi-
nisterium für Landesentwicklung und 
Verkehr mit Schreiben vom 01.02.2019 
nochmals bekräftigt hat, dass der 
Standort auf Grundlage der vorliegen-
den Unterlagen nicht als integrierter 
Standort zu bewerten sei. Die Stadt Hal-
le (Saale) müsste - zumindest - den 
Sonderstandort planerisch rechtfertigen 
können. Die Stadt müsste darstellen, 
welche Versorgungsfunktion das Plan-
gebiet und der Sonderstandort „Diesel-
straße" zukünftig im Gesamtfüge der 
städtischen Einzelhandelsentwicklung 
übernehmen werde. Eine reine Be-
schlussfassung - wie vorliegend - der 
Sonderstandort Dieselstraße solle ge- 
schaffen werden, da der Investor den 
bisherigen Standort verlassen wolle, 
reiche gerade nicht aus! 
 
Zu der planerischen Rechtfertigung ge-
hörte nicht nur die Darstellung der fuß-
läufigen Erreichbarkeit, sondern es 
könnte auch auf sonstige Entwicklungs-
perspektiven der Stadt Halle (Saale) 
verwiesen werden, z. B. neue Wohnge-
biete, so das Ministerium. 
 
Auf den Punkt gebracht: Die Stadt Halle 
(Saale) soll schlüssig darstellen, wie der 
Standort Dieselstraße zumindest in der 
Zukunft zu einem städtebaulich integrier-
ten Standort entwickelt werden kann. 
Nichtmals in Ansätzen gelingt diese er-
forderliche planerische Rechtfertigung 
aber der Stadt in dem Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept (vgl. Stellungnahme 
von Dr. Lademann und Partner vom 
28.02.2019, Anlage 3, S. 3). 
 
Mithin kann auch im Einklang mit den 
Ausführungen des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Verkehr festgestellt 
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werden, dass es sich bei dem Sonder-
standort Dieselstraße nicht um einen 
integrierten Standort handelt. Also ver-
stößt der Standort gegen das Integrati-
onsgebot des Ziels Z 48 Nr. 2 LEP-LSA. 
 
Es bleibt dabei: Der gesamte Entwurf 
des Einzelhandels- und Zentrenkon-
zepts wurde dem Ziel unterworfen, den 
Wunsch der Globus-Ansiedlung zu erfül-
len. Dafür stellt die Stadt Halle (Saale) 
ihr gesamtes städtebauliches Konzept in 
Frage, gefährdet die bestehenden Zen-
tren, nimmt massive negative Beein-
trächtigungen zu Lasten der bestehen-
den Zentren in Kauf und stellt sich in 
Widerspruch zu den raumordnerischen 
Zielen des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
 
Hinweis: 
 
Die in der Stellungnahme genannten 
Anlagen 1 bis 8 sind als Anlagen 3 bis 
10 der Abwägung beigefügt. 
 

 
II-10. 

 
Bürger 10 
 
Stellungnahme vom 01.03.2019 
 

  

 
II-10.1 

 
… wir zeigen an, dass uns die …… mit 
der Wahrnehmung ihrer Interessen be-
auftragt und Vollmacht erteilt hat. 
 
Namens und im Auftrag unserer Man-
dantin bringen wir folgende Anregungen 
und Bedenken zum Entwurf der wesent-
lichen Konzept- bausteine der Fort-
schreibung des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepts der Stadt Halle (Saale) vor: 
 
I. Sonderstandort Leipziger Chaussee 
 
1. Unsere Mandantin ist ……… des Ein-
kaufszentrums Hallescher Einkaufspark 
(kurz HEP genannt) an der Leipziger 
Chaussee in Halle (Saale). 
 
Das Einkaufszentrum wurde im Mai 
1995 baurechtlich genehmigt. Die ge-
nehmigte Verkaufsfläche liegt bei 
28.400 m². Davon entfallen auf zentren-
relevante Sortimente 26.500 m². Die 
Eröffnung des Einkaufszentrums erfolg-

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Eine Bewertung, inwiefern eine 
kommunale Satzung wie ein 
Bebauungsplan gültig ist, 
obliegt weder einzelnen Ei-
gentümern oder Nutzern, noch 
der gutachterlichen Leistung im 
Rahmen der Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzeptes. Das vorliegende 
Konzept hat sich nach der gel-
tenden Rechtslage zu richten 
und unter Berücksichtigung aller 
Belange und Standpunkte die 
Aufgabe, die Einzelhan-
delsentwicklung im gesamtstäd-
tischen Kontext städtebaulich 
geordnet zu steuern. 
Die mit dem Sonderstandort 
verbundenen Zielaussagen, 
welche unter Berücksichtigung 
der bestehenden 
Genehmigungslage nach 

  
X 
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te im Juni 1995. 
 
Das Einkaufszentrum befindet sich in 
einem rund 300 m langen und 18 m ho-
hen Gebäude. Auf drei Geschosse ver-
teilt existiert eine vermietbare Fläche 
von rund 40.400 m². Davon werden der-
zeit etwa 23.250 m² als Verkaufsfläche 
genutzt. Daneben existieren genehmigte 
Verkaufsflächen, die derzeit leer stehen. 
Dies gilt insbesondere für das Oberge-
schoss. Dort existieren u.a. drei große 
Ladeneinheiten mit 892 m², 1.034 m² 
und 1.180 m² Verkaufsfläche, für die 
baurechtlich eine Einzelhandelsnutzung 
mit zentrenrelevanten Sortimenten ge-
nehmigt ist, die derzeit jedoch leer ste-
hen. 
 
Für das Einkaufszentrum existiert der 
Bebauungsplan Nr. 24 vom Juli 2006. Er 
setzt ein Sondergebiet nach § 11 Abs. 3 
BauNVO fest. Nach Nr. 1.0 der Textli-
chen Festsetzungen sind dort „großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe im Sinne 
von § 11 (3) Abs. 1, 2, 3 BauNVO" zu-
lässig. Nach Nr. 2.0 der Textlichen Fest-
setzungen ist die Verkaufsfläche im 
Sondergebiet auf maximal 26.000 m² 
begrenzt. Bis zu einer maximalen Ober-
grenze von 18.300 m² ist der Verkauf 
von innenstadtrelevanten Sortimenten 
zulässig. Dieser Bebauungsplan ist un-
wirksam, weil es für die dort getroffene 
baugebietsbezogene Verkaufsflächen-
obergrenze an einer Rechtsgrundlage 
fehlt (siehe dazu BVerwGE, 131, 86 Rn. 
14 ff.). 
 
Für den Standort wird das Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
24 1. Änderung betrieben. Ziel des Be-
bauungsplanverfahrens ist es, die Fest-
setzungen zur Größe der Verkaufsfläche 
dem genehmigten Bestand anzupassen. 
Dazu sollte die Gesamtverkaufsfläche 
nach einem Entwurf des Bebauungspla-
nes auf 28.400 m² erhöht werden. Da-
von sollen 24.500 m² Verkaufsfläche auf 
zentrenrelevante Sortimente entfallen. 
Dies sollte der Bestandssicherung des 
Standortes dienen. Zu einem Ausle-
gungsbeschluss durch den Stadtrat ist 
es nicht gekommen, nachdem der Pla-
nungsausschuss zweimal eine Empfeh-
lung zum Auslegungsbeschluss mehr-

Bereichen unterteilt sind, sehen 
eine an den aktuellen Entwick-
lungen und Erfordernissen an-
gepasste Steuerung im Sinne 
der städtebaulichen Ordnung 
vor. Wie der Sachverhalt 
richtigerweise darlegt, ist der 
Bestandsschutz der Nutzungen 
auf Grundlage der bestehenden 
Baugenehmigung (roter Bereich 
im Konzept) nicht in Frage zu 
stellen. Dem entsprechen die 
ersten vier Punkte der für das 
Einkaufszentrum (roter Bereich) 
formulierten Empfehlung-
en/Zielvorstellungen des 
Sonderstandortes. Insofern 
findet keine Infragestellung des 
genehmigten Bestandes durch 
die Fortschreibung des 
Konzepts statt. Die Zielvorgabe 
konkreter Verkaufsflächen-
werte, wie es der Sachverhalt 
fordert, geht über die Rege-
lungstiefe des Konzeptes 
hinaus. Um konkrete Zahlen zu 
rechtfertigen, bedarf es einer 
gutachterlichen Verträglichkeit-
suntersuchung auf nach-
geordneter Ebene, welche auch 
vom Stadtrat anerkannt wird. 
Aufgrund der im Sachverhalt 
beschriebenen zweimaligen 
Ablehnung des Entwurfes der 1. 
Änderung des Bebauungsplans 
ist eine Übernahme als Zielvor-
stellung auch nicht realistisch, 
da eine Umsetzung nicht hinrei-
chend realistisch wäre. Daher 
kann eine Verankerung der 
angeführten Verkaufsflächen-
werte im Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept nicht 
berücksichtigt werden. Der 
Forderung des Sachverhalts 
eine einheitliche Regelung hin-
sichtlich Zulässigkeit zen-
trenrelevanter Sortimente zu 
schaffen und von der Forderung 
Abstand zu nehmen, das seine 
Erweiterung der 
Gesamtverkaufsfläche nur bei 
gleichzeitiger Reduktion der 
zentren- bzw. nahversorgungs-
relevanten Verkaufsfläche er-
folgen soll, kann ebenfalls nicht 
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heitlich abgelehnt hat. 
 

1. 2. In der Fortschreibung wird der 
Standort als „rotes Teilgebiet“ des Son-
derstandortes Leipziger Chaussee be-
zeichnet. Nach der Kurzbeschreibung 
liegt der Angebotsschwerpunkt bei nah-
versorgungsrelevanten und zentrenrele-
vanten Sortimenten. Es wird ein dis-
countorientiertes mittelpreisiges Ange-
bot mit breiter Angebotsvielfalt und teil-
weise attraktiven Filialisten konstatiert. 
 
Dem Sonderstandort „Leipziger Chaus-
see" wird noch ein blaues Teilgebiet mit 
Fachmärkten mit nicht zentrenrelevan-
ten Hauptsortimenten zugeordnet. Wei-
ter wird ein „schraffiertes blaues Teilge-
biet" als „Potenzialfläche" ausgewiesen. 
Dabei handelt es sich um die südwest-
lich an das HEP Einkaufszentrum an-
schließende Grundstück, das derzeit 
ungenutzt ist. 
 
Für den „roten Bereich" des HEP Ein-
kaufszentrums werden folgende Emp-
fehlungen/Zielvorstellungen gegeben: 
 
„Festgestellt wird, dass rechtmäßig ge-
nehmigte Nutzungen Bestandsschutz 
genießen. Maßnahmen zur Sicherung 
und Erhaltung der genehmigten Nutzung 
sollen zulässig sein. Dies so// im Einzel-
fall genehmigungsbedürftige bauliche 
Maßnahmen umfassen, sofern sie der 
Aufrechterhaltung des ausgeübten Ei-
gentums dienen und auf Modernisierung 
abzielen. Beeinträchtigungen auf zentra-
le Versorgungsbereiche sowie Ver-
brauch einer Nahversorgung sollen aus-
geschlossen werden.“ 
 
Weiter wird als Zielvorstellung angege-
ben, dass kein Ausbau von Verkaufsflä-
chen mit zentrenrelevanten Sortimenten 
erfolgen soll. Eine Erweiterung der Ge-
samtverkaufsfläche soll nur bei gleich-
zeitiger Reduktion der zentren- bzw. 
nahversorgungsrelevanten Verkaufsflä-
che vorgenommen werden. 
 
3. Wir regen an, diese Zielsetzungen zu 
ändern. 
a) Dies gilt zunächst für den Bestand 
des HEP Einkaufszentrums. Dass 

berücksichtigt werden. Ein im 
Sachverhalt unterstellter Wer-
tungswiderspruch liegt nicht vor. 
Der Einwender geht fehl in der 
Annahme, bei der 
Gesamtverkaufsfläche handele 
es sich um die Bestandsfläche. 
Aus der Logik der vorange-
henden Punkte wird deutlich, 
dass die genehmigte 
Gesamtverkaufsfläche gemeint 
sein muss. Insofern besteht, 
legt man die Angaben des 
Sachverhalts zugrunde, 
mindestens ein Entwicklungs-
potenzial von 3.250 m² 
Verkaufsfläche für zentrenrele-
vante Sortimente und weitere 
1.900 m² für nichtzentrenrele-
vante Sortimente im Rahmen 
der bestehenden Genehmigung 
(rote Fläche). Folgt man dem 
Vorschlag der anliegenden 
Grundrisse, würde dies eine 
Gesamtverkaufsflächener-
weiterung von geschätzt 
mindestens 10.000 m² bedeu-
ten. Eine solche Erweiterung ist 
nicht über die bestehende 
Genehmigungslage abgedeckt 
und aus gutachterlicher Sicht in 
Hinblick auf die Schutzziele 
gegenüber den Zentren, vor 
allem dem Altstadtzentrum nicht 
vertretbar. Dabei ist zu 
beachten, dass auf rund 25.000 
m² Mietfläche von ca. 17.000 
bis 18.000 m² Verkaufsfläche 
auszugehen ist. Demgegenüber 
stehen signifikant höhere 
Verkaufsflächenansprüche 
sowie die klare Präferenz zu 
Standorten mit mindestens 
zweigeschossiger Bauweise für 
die Neuansiedlung von 
marktgängigen Vollsortiment-
Möbelhäusern. Aus städtebauli-
cher Sicht entfalten zen-
trenrelevante Sortimente als 
Randsortiment eines Möbel-
hauses in engen räumlichen 
Verbund im Einkaufscenter an-
dere Wirkung als in einem sep-
araten Standort auf einer bena-
chbarten Fläche. Vor dem Hin-
tergrund der Auswirkungen des 
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rechtmäßig genehmigte Nutzungen Be-
standsschutz genießen, ist eine Selbst-
verständlichkeit. Daraus werden für das 
Einzelhandelskonzept die falschen 
Schlüsse gezogen. Offenbar wird davon 
ausgegangen, dass die Verkaufsfläche 
für zentrenrelevante Sortimente auf den 
aktuell vorhandenen Bestand be-
schränkt ist. Dies trifft nicht zu. 
 
Ausgangspunkt ist die Baugenehmi-
gung vom Mai 1995 mit einer geneh-
migten Verkaufsfläche von 28.400 m² 
und zentrenrelevanten Sortimenten mit 
26.500 m². Der von der Baugenehmi-
gung vermittelte Bestandsschutz gilt 
auch fort, wenn die Nutzung vorüberge-
hend nicht ausgeübt wird. Die Bauge-
nehmigung behält auch in diesem Fall 
ihre Legalisierungswirkung. Anders liegt 
es nur dann, wenn ein ausdrücklicher 
oder konkludenter Verzicht erklärt wird. 
Er liegt jedoch in einer bloßen Nut-
zungsunterbrechung auch dann nicht, 
wenn sie längere Zeit andauert (OVG 
Koblenz, NVwZ-RR 2013, 672; 
BayVGH, NVwZ 2003, 726; VGH 
Mannheim, B.v. 22.07.2016 - 8 S 
969/16 -, juris Rn. 14). Darüber hinaus 
sind auch Änderungen im Sortiment 
möglich. Dies gilt dann, wenn sich die 
Änderung des Sortiments innerhalb der 
Variationsbreite der bereits genehmig-
ten Nutzung hält und deshalb bau- pla-
nungsrechtlich irrelevant ist (BVerwG, 
NVwZ 1991, 264). Dies ist auch bei ei-
nem Übergang von einem genehmigten 
zentrenrelevanten Sortiment zu einem 
anderen zentrenrelevanten Sortiment 
der Fall. 
 
Der genehmigte Bestand des HEP Ein-
kaufszentrums lässt sich deshalb nicht 
mehr in Frage stellen. Dementspre-
chend sollte er auch im Rahmen der 
Zielvorstellungen des Einzelhandels-
konzepts gesichert werden. Wir regen 
deshalb an, entsprechend den Zielset-
zungen des Verfahrens um die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 24 als 
Empfehlung eine Bestandssicherung 
des „roten Bereiches" mit einer Ver-
kaufsfläche von 28.400 m², davon 
24.500 m² zentrenrelevante Sortimente 
vorzugeben. 
 

Sonderstandortes auf die Zen-
tren der Stadt Halle (Saale) 
entspricht die Differenzierung 
zwischen dem bestehenden 
Einkaufscenter und den bena-
chbarten Flächen einer Steuer-
ung im Sinne einer städtebau-
lich geordneten Entwicklung. 
Aus den dargelegten Gründen 
werden die im Sachverhalt 
vorgetragenen Forderungen 
nicht berücksichtigt. 
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b) Nicht gerechtfertigt ist weiter die 
Empfehlung, eine Erweiterung der Ver-
kaufsfläche nur bei gleichzeitiger Redu-
zierung der zentren- bzw. nahversor-
gungsrelevanten Verkaufsfläche zuzu-
lassen. 
 
Dies ist nicht vereinbar mit den Empfeh-
lungen, die für den unmittelbar an-
schließenden „Potenzialbereich" gege-
ben werden. Er wird als „Positivraum für 
den nicht zentrenrelevanten Sortiments-
bereich" ausgewiesen, insbesondere für 
Anbieter der Warengruppen, die in Halle 
unterrepräsentiert sind. Dazu werden 
Möbel und Baumarkt gezählt. Gleichzeit 
wird ein „restriktiver Umgang" mit zen-
trenrelevanten Randsortimenten (insge-
samt maximal 10 % der Gesamtver-
kaufsfläche) empfohlen. 
 
Dies bedeutet, dass im „Potenzialbe-
reich" Einzelhandelsgroßprojekte mit 
nicht zentrenrelvanten Sortimenten an-
gesiedelt werden sollen und dabei 
gleichzeitig zentrenrelevante Randsor-
timente auf 10% der Gesamtverkaufs-
fläche für unproblematisch gehalten 
werden. Geht man von einer Ansiedlung 
eines Möbelhauses mit einer Gesamt-
verkaufsfläche von 30.000 m² aus, wä-
ren damit zusätzlich 3.000 m² Verkaufs-
fläche für zentrenrelevante Randsorti-
mente verbunden. Darin liegt ein Wer-
tungswiderspruch zu der Empfehlung für 
das HEP Einkaufszentrum. Dort wird die 
Erweiterung der Gesamtverkaufsfläche 
um nicht zentrenrelevante Sortimente in 
Möbel nur ohne zusätzliche zentrenrele-
vante Randsortimente empfohlen. Dar-
über hinaus soll dort das zentrenrele-
vante Sortiment in gleichem Umfang 
reduziert werden, wie zusätzliche nicht 
zentrenrelevante Sortimente verwirklicht 
werden. Auf dem benachbarten Grund-
stück soll also die Ansiedlung mit zu-
sätzlichen zentrenrelevanten Randsor-
timenten zulässig sein, während auf 
dem Grundstück unserer Mandantin als 
„Gegenleistung" die Reduzierung des 
zentren- bzw. nahversorgungsrelevan-
ten Sortiments verlangt wird. Städtebau-
lich lässt sich diese unterschiedliche 
Bewertung nicht rechtfertigen. 
 
c) Tatsächlich könnte im HEP auch ein 
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großes Möbelhaus untergebracht wer-
den. Dafür könnten Teile der Flächen 
des heutigen Globus-SB Warenhauses 
genutzt werden. Möglich wäre ein Zu-
gang im EG über den die Verkaufsflä-
chen im 1. und 2. OG erreicht würden. 
Einen entsprechenden Konzeptentwurf 
fügen wir als Anl. 1 bei. Auch die Ver-
wirklichung dieses Konzepts führt zu 
einer Vergrößerung der Gesamtver-
kaufsfläche des HEP. Die Fläche für 
zentrenrelevante Sortimente kann je-
doch nicht im gleichen Umfang reduziert 
werden. 
 
Wir regen deshalb an, die zusätzliche 
Verwirklichung nicht zentrenrelevanter 
Sortimente auch im „roten Bereich" un-
ter denselben Voraussetzungen zuzu-
lassen wie im „blauen Bereich". 
 
 
Hinweis: 
 
Die der Stellungnahme als Anlage bei-
gefügten drei Grundrisse mit der Einord-
nung eines Möbelhauses über drei Ge-
schosse und der Perspektivansicht des 
HEP sind als Anlage 11 der Abwägung 
beigefügt. 
 
 
 
 

 
II-10.2 

 
II. Sonderstandort Dieselstraße 
 
1. Eine besondere Funktion kommt dem 
Sonderstandort Dieselstraße zu. 
 
Im Einzelhandelskonzept wird als Ziel-
stellung hervorgehoben, dass Sonder-
standorte grundsätzlich als Ansied-
lungsbereiche für den großflächigen 
Einzelhandel mit nicht zentrenrelevan-
tem und nicht nahversorgungsrelevan-
tem Hauptsortiment zu verstehen sind. 
Es handelt sich um Standorte außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche. 
Anders liegt es beim Sonderstandort 
Dieselstraße. Er soll die Funktion eines 
„Sonderstandortes SB- Warenhaus" 
erhalten. Außerhalb eines zentralen 
Versorgungsbereichs soll ein Globus 
SB-Warenhaus mit rund 10.000 m² nah-

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Ein etwaiger Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren, auf die der Sachverhalt 
Bezug nimmt, in Abstimmung 
mit dem zuständigen Ministeri-
um für Landesentwicklung und  
Verkehr (MLV) ausgeräumt 
werden. Dazu hat nicht zuletzt 
eine ausführliche Aufarbeitung 
der städtebaulichen Begrün-
dung für die Entwicklung des 
Planstandortes beigetragen, 
welche als Auflage durch das 
MLV gefordert wurde, um eine 
Vereinbarkeit mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raum-
ordnung zu erreichen. Die Auf-
lagen wurden erfüllt. Die städ-

  
X 
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versorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten angesiedelt werden. 
 
2. Ein Sonderstandort mit dieser Funkti-
on verstößt gegen höherrangiges Recht, 
insbesondere gegen Ziel Z 48 LEP 
Sachsen-Anhalt 2010. 
 
Nach Ziel Z 48 LEP Sachsen-Anhalt 
2010 sind Einkaufszentren und großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe städtebau-
lich zu integrieren. Nach Ziel Z 49 sind 
Erweiterungen bestehender Sonderge-
biete für Einkaufszentren und großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe auf städte-
baulich integrierte Standorte zu be-
schränken. Nach Ziel Z 50 dürfen Nut-
zungsänderungen in bestehenden Son-
dergebieten für Einkaufszentren und 
großflächige Einzelhandelsbetriebe an 
nicht städtebaulich integrierten Standor-
ten nicht zu Lasten von innenstadtrele-
vanten Sortimenten an innerstädtischen 
Standorten erfolgen. Aus diesen Zielen 
der Raumordnung folgt das Integrati-
onsgebot. Einkaufszentren und großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe sind da-
nach nur an integrierten Standorten zu-
lässig. Dies gilt insbesondere für solche 
Einzelhandelsbetriebe, die innenstadtre-
levante Sortimente führen. 
 
In der Begründung dieser Ziele der 
Raumordnung im LEP Sachsen-Anhalt 
2010 heißt es, die Entstehung von groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben, über-
wiegend am Rand von Gemeinden, ge-
fährde in zunehmendem Maße die Ent-
wicklung der Innenstadtbereiche der 
Ober- und Mittelzentren. Raumordneri-
sches Ziel sei es, die hohe Lebensquali-
tät und Anziehungskraft der Innenstädte 
und der Orts-zentren zu erhalten, für die 
das Land in den letzten Jahren beträcht-
liche Finanzmittel im Rahmen der Städ-
tebauförderung eingesetzt habe. Dies 
erfordere eine umfassende, überörtliche 
und koordinierende Steuerung der 
Standorte für großflächige Einzelhan-
delsprojekte. Dabei sei es Ziel, den 
Handel in den Zentren zu stärken, eine 
ausgewogene Einzelhandelsstruktur 
und eine verbrauchernahe Versorgung 
in den Regelungen sicherzustellen. Die 
Bündelung von Versorgungseinrichtun-
gen in einer gestuften Zentrenstruktur 

tebaulichen Gründe sind eben-
falls der Begründung des Son-
derstandortes Dieselstraße in 
der Fortschreibung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzepts 
zu entnehmen, sodass entge-
gen der Darstellung des Sach-
verhaltes keine beliebige Aus-
weisung des Sonderstandortes 
erfolgt. 
Das Vorhaben am Sonder-
standort Dieselstraße wurde im 
Rahmen der bauleitplaneri-
schen Betrachtung hinsichtlich 
der Auswirkungen auf die Zen-
tren und wohnortnahen Versor-
gung sowie der städtebaulichen 
Integration hinreichend gut-
achterlich (einzelfallbezogene 
Verträglichkeitsprüfung) unter-
sucht. Die mit dem Vorhaben 
verbundenen Auswirkungen 
wurden als verträglich beurteilt, 
sodass kein prinzipielles Entge-
genstehen gegen die Aussagen 
des Konzepts konstatiert wer-
den kann. 
Das Vorhaben verstößt auch 
nicht gegen das Ziel 52 des 
LEP LSA, denn abgesehen 
davon, dass sich dieses Ziel auf 
Einzelhandelsbetriebe, die 
ausschließlich der Grundver-
sorgung der Einwohner dienen, 
bezieht, wird wie bereits aus-
geführt das Beeinträch-
tigungsverbot nicht verletzt, 
auch nicht im Hinblick auf die 
zentralen Versorgungsbereiche 
und die wohnortnahe Ver-
sorgung der Bevölkerung an-
derer Gemeinden oder deren 
Ortskerne. 
Im Sonderstandortkonzept so-
wie der Begründung zum Son-
derstandort Dieselstraße wer-
den die stadtentwicklungspoliti-
sche Bedeutung des Globus-
Vorhabens und die städtebauli-
chen Gründe für die Entwick-
lung am gewählten Standort 
dargelegt. Die Entwicklung des 
Standortes an der Dieselstraße 
entspricht der übergeordneten 
Zielstellung des Sonderstand-
ortkonzepts zur Schaffung und 
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sei Ausdruck des planerischen Leitbilds 
der zentralen Orte. 
 
Die Begründung zeigt, dass unter inte-
grierten Standorten im Sinne von Ziel Z 
48 und 49 Standorte in zentralen Ver-
sorgungsbereichen zu verstehen sind. 
Gerade ihre Anziehungskraft soll ge-
stärkt werden. Einzelhandelsgroßbetrie-
be am Rand von Gemeinden sollen da-
gegen vermieden werden, weil sie die 
Entwicklung der Innenstadtbereiche ge-
fährden. Städtebaulich integriert im Sin-
ne der Ziele Z 48 und 49 LEP Sachsen-
Anhalt 2010 sind deshalb nur Standorte 
in zentralen Versorgungsbereichen. 
 
Bestätigt wird dies durch das von der 
Stadt Halle eingeholte Gutachten des 
Büros Dr. Donato Acocella. Dort werden 
die typischen Merkmale städtebaulich 
integrierter Lagen hervorgehoben, so-
fern es sich nicht um zen-trale Versor-
gungsbereiche handelt. Sie werden wie 
folgt beschrieben: 
 

- Lage innerhalb eines baulich 
verdichteten Siedlungszusam-
menhangs mit wesentlichen 
Wohnanteilen, 

 
- anteiliger fußläufiger Einzugsbe-

reich, 
 

- Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr,  

 
- Einbindung in das Fuß- und 

Radwegenetz. 
 
Das Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass der Standort diesen Kriterien 
nicht entspricht. Es soll sich um einen 
„teilintegrierten" Standort handeln, der 
aufgrund seiner Nachbarschaftsnutzun-
gen und der nicht gegebenen unmittel-
baren Zuordnung zu einem Wohnbe-
reich nicht eindeutig die Kriterien eines 
integrierten Standorts erfüllt. Dement-
sprechend wird festgestellt, dass auch 
das Integrationsgebot „tendenziell" nicht 
eingehalten ist. 
 
Im Gutachten Dr. Acocella wird weiter 
auf die nur gering ausgeprägte Nahver-

Sicherung von Sonderstandor-
ten, welche mit einem besonde-
ren Angebot die Anziehungs-
kraft des Gesamt-
Einzelhandelsstandortes Halle 
im Sinne der oberzentralen 
Funktionszuweisung positiv 
beeinflussen sollen. Dabei ist 
die Ausweisung eines Sonder-
standortes konzeptionell auch 
für Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten so-
wie zentrenrelevanten Sorti-
menten nicht ausgeschlossen, 
wenn sie einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Au-
ßerdem erfordert eine solche 
Sonderstandortentwicklung wei-
tere städtebauliche Gründe, die 
in die Gesamtabwägung einzu-
stellen sind. Das Vorhaben am 
Sonderstandort Dieselstraße 
erfüllt diese Voraussetzungen. 
Insofern werden die Sonder-
standorte sachgerecht einge-
stuft und aus den Zielstellun-
gen, Kriterien und Entwick-
lungsempfehlungen des übrigen 
Konzepts abgeleitet. In diesem 
Sinne werden auch die beste-
henden Standorte Magdeburger 
Chaussee und Leipziger 
Chaussee sowie der zusätzliche 
Standort „Alter Schlachthof“ in 
ihrer Entwicklungsfähigkeit ge-
sichert. 
Die Einwände gegen die Aus-
wirkungsanalyse wie auch de-
ren Methodik wurden im Rah-
men der angesprochenen Bau-
leitplanverfahren abschließend, 
sachgerecht und hinreichend 
abgewogen und entkräftet. In-
sofern bestehen entgegen der 
Darstellung des Sachverhaltes 
keine maßgeblichen Beein-
trächtigungen auf die Zentren 
oder die Nahversorgung durch 
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sorgungsfunktion des Standorts hinge-
wiesen. Die Einwohnerzahlen im fußläu-
figen Umfeld sind gering, wenn auch 
bestehende städtebauliche Zäsuren wie 
Bahnanlagen und mehrspurige Straße 
berücksichtigt werden, die die fußläufige 
Erreichbarkeit einschränken. Im Gutach-
ten Dr. Acocella wird festgestellt, dass 
dem prognostizierten Umsatz aus dem 
Bereich Food/ Lebensmittel von € 37,5 
Mio. nur ein Kaufkraftvolumen von € 5,0 
Mio. im fußläufigen Umfeld gegenüber-
steht. Von einer Nahversorgungsfunkti-
on wird demgegenüber nach dem Be-
richt der Arbeitsgruppe „Strukturwandel 
im Lebensmitteleinzelhandel in § 11 
Abs. 3 BauNVO" ausgegangen, wenn 
der voraussichtliche Gesamtumsatz des 
Vorhabens 35% der relevanten Kaufkraft 
der Bevölkerung im fußläufigen Ein-
zugsbereich nicht übersteigt. Gemessen 
an diesem Wert ist die Nahversorgungs-
funktion des geplanten Vorhabens au-
ßerordentlich schwach ausgeprägt. Für 
das vorhandene Wohnumfeld ist es 
überdimensioniert. Ein Umfeld mit we-
sentlichen Wohnanteilen und einem hin-
reichenden anteiligen fußläufigen Ein-
zugsbereich, der eine integrierte Lage 
außerhalbeines zentralen Versorgungs-
bereichs kennzeichnen könnte, ist des-
halb nicht gegeben. 
 
Die Aussagen im Gutachten Dr. Acocel-
la zum Integrationsgebot sind wider-
sprüchlich. Das Integrationsgebot ist 
entweder eingehalten oder es wird da-
gegen verstoßen. Es kann nicht nur „ein 
bisschen" eingehalten sein. Die Formu-
lierung im Gutachten Dr. Acocella ist 
offenbar der Zielsetzung der Stadt Halle 
als Auftraggeber geschuldet. Ihr kann 
gleichwohl nichts Anderes entnommen 
werden, als dass der Standort Diesel-
straße kein integrierter Standort im Sin-
ne von Ziel Z 48 LEP Sachsen-Anhalt 
2010 ist. 
 
Die in der „Entwicklungsperspektive" 
geschilderten Gründe für die Auswei-
sung des „Sonderstandortes SB-
Warenhaus" rechtfertigen eine Abwei-
chung vom Integrationsgebot nicht. Bei 
ihm handelt es sich um ein verbindliches 
Ziel der Raumordnung, das keiner Ab-
wägung auf der Ebene der Bauleitpla-

das Vorhaben. Die etwaigen 
Beeinträchtigungen wurden 
umfassend begutachtet und in 
die Abwägung eingestellt. Auf 
dieser Grundlage war auch eine 
abschließende konzeptionelle 
Beurteilung durch die Fort-
schreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts möglich. 
Wäre für die Bewertung der 
Beeinträchtigungen weiteres 
Material notwendig gewesen 
oder hätte es in den vorliegen-
den Unterlagen erkennbare 
Mängel gegeben, hätte die zu-
ständige oberste Landesent-
wicklungsbehörde (MLV) ent-
sprechend Unterlagen nachge-
fordert oder die Mängel in der 
erneuten landesplanerischen 
Stellungnahme vom 31.01. bzw. 
01.02.2019 benannt. Stattdes-
sen erfolgte eine klare Positio-
nierung, welche Auflagen für die 
Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung zu erfüllen seien, 
von denen sich keine auf die 
gutachterlichen Unterlagen be-
zog. 
Insbesondere da wie vorange-
hend dargestellt das Integrati-
onsgebot sowie das Beeinträch-
tigungsverbot nicht verletzt 
werden, kann die Forderung 
des Sachverhaltes, den Son-
derstandort Dieselstraße in der 
vorliegenden Form zu streichen 
und auf nicht zentrenrelevante 
Sortimente festzuschreiben, 
nicht berücksichtigt werden. 
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nung zugänglich ist. Die im Verhältnis 
zum bisherigen Standort geringere Ent-
fernung zu verdichteten Wohngebieten, 
die Entwicklung einer brachliegenden 
Gewerbefläche, die mit der hauseigenen 
Produktion verbundenen Immissionen 
sowie die völlig untergeordnete „Nah-
versorgungsfunktion" des Standorts ma-
chen ihn nicht zu einem städtebaulich 
integrierten zentralen Versorgungsbe-
reich. Mit diesen Argumenten lässt sich 
jeder beliebige Standort als „Sonder-
standort SB-Warenhaus“ ausweisen. Sie 
sind mehr oder weniger beliebig. Dies 
gilt insbesondere für das Argument der 
Standortanforderung des Betreibers 
wegen der mit der Produktion von 
Fleisch- und Backwaren verbundenen 
Immissionen. Die Produktion findet oh-
nehin nur in handwerklichem Umfang 
statt. Die damit verbundenen Immissio-
nen verlangen deshalb keinen „wohnge-
bietsfernen" nicht integrierten Standort. 
 
3. Der „Sonderstandort SB-Warenhaus" 
im Bereich Dieselstraße verstößt auch 
gegen Ziel Z 52 LEP Sachsen-Anhalt 
2010. 
 
a) Danach darf die Ausweisung von 
Sondergebieten für großflächige Einzel-
handelsbetriebe, die ausschließlich der 
Grundversorgung der Einwohner die-
nen, keine schädlichen Wirkungen, ins-
besondere auf die zentralen Versor-
gungsbereiche und die wohnortnahe 
Versorgung der Bevölkerung anderer 
Gemeinden oder deren Ortskerne er-
warten lassen. Außerdem darf nach Ziel 
48 eine verbrauchernahe Versorgung 
der Bevölkerung nicht gefährdet wer-
den. Die Planung verstößt auch gegen 
das darin zum Ausdruck gekommene 
Beeinträchtigungsverbot. 
 
b) Diesen Zielen der Raumordnung ent-
spricht die Planung mit einem Globus 
SB-Warenhaus am Standort Dieselstra-
ße nicht. 
 
Die ursprüngliche Analyse der BBE 
wurde durch das Gutachten Dr. Acocella 
überprüft. Er hat damals darauf hinge-
wiesen, dass geringe Änderungen bei 
den prozentualen Auswirkungen gegen-
über dem HEP Einkaufszentrum zu ei-
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ner deutlichen Zunahme der Auswirkun-
gen auf zentrale Versorgungsbereiche 
führen können. Beispielhaft hat er auf 
das Nebenzentrum Südstadt hingewie-
sen. Dafür hat er eine bei- spielhafte 
Berechnung angestellt, die zu einer pro-
zentualen Umverteilung für das Sorti-
ment Food/Non Food I von 11 % geführt 
hat. Für diesen Fall ging er von einem 
Verstoß gegen das Beeinträchtigungs-
verbot aus. 
 
Die BBE hat ihre Berechnungen darauf-
hin in der Stellungnahme vom 
30.11.2017 modifiziert. Danach kommt 
sie bei einer Verringerung der absatz-
wirtschaftlichen Auswirkungen gegen-
über dem fiktiven SB-Warenhaus im 
HEP um 10 % für das Nebenzentrum 
Südstadt zu einer Umsatzumverteilung 
in einer Größenordnung von 10,1 %. 
Damit ist die Schwelle des Beeinträchti-
gungsverbotes für den Regelfall über-
schritten. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn ein Magnetbetrieb in einem zent-
ralen Versorgungsbereich von einem 
Umsatzverlust in dieser Größenordnung 
betroffen wird. Auch bei bislang „stabi-
len" Verhältnissen ist damit nicht mehr 
die Gewähr eines Fortbestandes des 
Magnetbetriebes gegeben. Schon dar-
aus folgt, dass die Planung auch gegen 
das Beeinträchtigungsverbot verstößt. 
 
Unabhängig davon bilden weder die 
Analyse der BBE noch die von Dr. A-
cocella vorgegebene Änderung den rea-
litätsnahen worst-case ab. Die Analyse 
der BBE beruht auf der sehr optimisti-
schen Annahme, dass Globus den am 
Standort HEP erzielten Umsatz nahezu 
vollständig an den Standort Dieselstra-
ße mitnimmt. Im Bereich des Sortiments 
Food I Non Food I soll ein Umsatz von 
ca. € 30 Mio. mit an den Standort Die-
selstraße genommen werden. Die BBE 
geht weiter davon aus, dass auf der 
genehmigten Verkaufsfläche für das 
Globus-SB Warenhaus HEP nur € 10 
Mio. im Sortiment Food/Non Food I ge-
bunden werden kann. Daraus ermittelt 
die BBE eine künftige realistische Ver-
kaufsfläche für dieses Sortiment im HEP 
von 2.500 bis 3.000 m². Einem realitäts-
nahen worst-case entspricht diese An-
nahme nicht. Ausgangspunkt ist, dass 
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im HEP eine Verkaufsfläche für ein SB-
Warenhaus mit einer Fläche von rund 
10.000 m² genehmigt ist. Diese Fläche 
kann jederzeit mit einem anderen leis-
tungsfähigen Betreiber wieder belegt 
werden. Selbst wenn man für Lebens-
mittel künftig nur von einer Verkaufsflä-
che von 3.000 m² innerhalb eines leis-
tungsfähigen SB Warenhauses ausgeht, 
ist die dafür von der BBE angesetzte 
Flächenproduktivität von € 3.500/m² 
deutlich zu niedrig. Dies zeigt etwa der 
Hahn Retail Report 2017, der durch-
schnittliche Flächenproduktivitäten typi-
scher Anbieter im Lebensmittelsektor 
wiedergibt. Sie reichen von € 4.020 für 
Rewe Verbrauchermärkte über € 4.530 
für E-Center bis € 4.930/m² für Kaufland 
Märkte. Der Ansatz der BBE mit € 
3.500/m² ist danach kein realitätsnaher 
worst-case. Anzusetzen ist vielmehr 
mindestens eine Flächenproduktivität 
von € 5.000/m², da die Flächenprodukti-
vitäten aus dem Hahn Retail Report 
durchschnittliche Werte über die gesam-
te Verkaufsfläche unter Einschluss des 
Non Food II Sortiments darstellen. Bei 
diesem Ansatz ergibt sich ein im HEP 
gebundener Umsatz von € 15 Mio. Die 
Umverteilungswirkungen gegenüber 
dem HEP sind deshalb bei Ansatz eines 
realitätsnahen worst case nicht nur um 
10 %, sondern um 50 % zu vermindern. 
Folge davon ist, dass der umvertei-
lungsrelevante Umsatz des Globus-SB 
Warenhauses am Standort Dieselstraße 
gegenüber anderen Standorten deutlich 
zunimmt. Diese führt zur entsprechend 
höheren Umverteilungsquoten, die ins-
besondere gegenüber dem Nebenzent-
rum Südstadt deutlich über 10 % liegen 
werden. Ein Verstoß gegen das Beein-
trächtigungsverbot liegt danach auf der 
Hand. 
 
Wir regen daher an, den „Sonderstand-
ort SB-Warenhaus“ aus der Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzepts zu 
streichen und für den Bereich Diesel-
straße einen „normalen" Sonderstandort 
für die Ansiedlung von Einzelhandels-
großprojekten mit nicht zentrenrelevan-
ten Hauptsortimenten auszuweisen. 
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II-11. 

 
Bürger 11 
 
Stellungnahme vom 01.03.2019 
 

  

 
II-11.1 

 
… im Auftrag der …. nehmen wir zu der 
Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts für die Stadt Halle 
(Saale) im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung Stellung. Unsere Mandantin 
betreibt auf dem Grundstück … einen 
Nahversorgungsmarkt, der rund 400 m 
vom geplanten Sonderstandort Diesel-
straße" entfernt ist. 
Die Ausweisung des „Sonderstandortes 
Dieselstraße" für die Ansiedlung eines 
Globus SB-Warenhauses widerspricht 
den in der Fortschreibung des Konzep-
tes festgelegten Leitlinien für die künfti-
ge Einzelhandelsentwicklung. Darüber 
hinaus widerspricht sie auch den raum-
ordnerischen Regelungen des Landes 
Sachsen-Anhalt. Die Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
kann in dieser Form nicht als verbindli-
ches städtebauliches Entwicklungskon-
zept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Bauge-
setzbuch beschlossen werden. Eine 
darauf gestützte bauleitplanerische Ab-
wägung wäre fehlerhaft. 
 
1. Durch die Ausweisung des „Sonder-
standortes Dieselstraße" wird die ver-
brauchernahe Versorgung gefährdet. Als 
erstes Entwicklungsziel nennt die Fort-
schreibung des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept auf Seite 50 die Sicherung 
und Stärkung der Einzelhandelszentrali-
tät unter Gewährleistung der Ziele Stär-
kung und Weiterentwicklung der Altstadt 
sowie der verbrauchernahen Versor-
gung (siehe Seite 50, 1. Ziel). 
 
Die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung wird durch den „Sonder-
standort Dieselstraße", an dem ein Le-
bensmittelmarkt mit zentrenrelevantem 
Kernsortiment auf einer Verkaufsfläche 
von rund 9.320 m² entstehen soll, ge-
fährdet. In fußläufiger Entfernung zu 
dem Standort befinden sich gegenwärtig 
vier Nahversorger. Westlich des Vorha-
bens liegt in ca. 500 m Entfernung der 
Einzelhandelsbetrieb unserer Auftrag-
geberin. In lediglich 120 m Entfernung 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Ein etwaiger Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren (Flächennutzungs-
planänderung Nr. 30 und Auf-
stellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 177) 
in Abstimmung mit dem zustän-
digen Ministerium für Landes-
entwicklung und Verkehr (MLV) 
ausgeräumt werden. Dazu hat 
nicht zuletzt eine ausführliche 
Aufarbeitung der städtebauli-
chen Begründung für die Ent-
wicklung des Planstandortes 
beigetragen, welche als Auflage 
durch das MLV gefordert wurde, 
um eine Vereinbarkeit mit den 
Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung (vor allem des 
Integrationsgebotes sowie des 
Beeinträchtigungsverbotes) zu 
erreichen. Die Auflagen wurden 
erfüllt. Die städtebaulichen 
Gründe sind ebenfalls der Be-
gründung des Sonderstandortes 
Dieselstraße in der Fortschrei-
bung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts zu entneh-
men. 
Das Vorhaben am Sonder-
standort Dieselstraße wurde im 
Rahmen der bauleitplaneri-
schen Betrachtung hinsichtlich 
der Auswirkungen auf die Zen-
tren und wohnortnahen Versor-
gung sowie der städtebaulichen 
Integration hinreichend gut-
achterlich (einzelfallbezogene 
Verträglichkeitsprüfung) unter-
sucht. Die mit dem Vorhaben 
verbundenen Auswirkungen 
wurden als verträglich beurteilt, 
sodass kein prinzipielles Entge-
genstehen gegen die Aussagen 
des Konzepts konstatiert wer-
den kann. Die Einwände gegen 
die Auswirkungsanalyse wie 

  
X 
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befindet sich nordwestlich ein Netto-
Markt. Ein Rewe-Markt befindet sich in 
ca. 800 m Entfernung an der Damasch-
ke Straße und ein NP-Markt in ca. 1 km 
Entfernung an der Merseburger Straße. 
 
Negative Auswirkungen auf die Versor-
gung der Bevölkerung im Einzugsbe-
reich sind zu befürchten, da der Sonder-
standort die Nahversorger in der unmit-
telbaren Umgebung gefährdet. Negative 
Auswirkungen können sich dadurch er-
geben, dass durch Kaufkraftumleitung 
anderen wohnungsnahen Einzelhan-
delsbetrieben die Existenzgrundlage 
entzogen wird und dadurch dort eine 
Unterversorgung der nichtmotorisierten 
Bevölkerung eintritt, zum Beispiel durch 
eine Beeinträchtigung des für die be-
darfsgerechte und flächendeckende 
Warenversorgung der Bevölkerung im 
Nahbereich notwendigen engmaschigen 
Netzes von Einzelhandelsbetrieben (vgl. 
BVerwG, 03.02.1984 - 4 C 54.80 zu § 
34 Abs. 3 BauGB). Auf Seite 142 der 
Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts wird auf das Gutachten 
der BBE Handelsberatung von August 
2017 Bezug genommen, das im Zu-
sammenhang mit dem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 177 „Sonder-
gebiet SB Warenhaus Dieselstraße" 
gefertigt wurde. Von dem Vorhaben an 
der Dieselstraße seien nach diesem 
Gutachten keine mehr als unerheblichen 
städtebaulich-funktionalen Auswirkun-
gen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 
zu erwarten. Dieses Verträglichkeitsgut-
achten sei zusätzlich im städtischen 
Auftrag durch das Büro Dr. Acocella 
Stadt- und Regionalentwicklung geprüft 
und bestätigt worden. 
 
Das Gutachten der BBE Handelsbera-
tung kommt zu dem Ergebnis, dass die 
jeweiligen Versorgungsfunktionen der 
umliegenden Bereiche nicht nachhaltig 
beeinträchtigt würden, obwohl es für die 
beiden nächstgelegenen Lebensmittel-
märkte (Netto und Lidl) Umsatzumlen-
kungen von über 10 % prognostiziert. 
 
Umsatzumlenkungen von über 10 %, je 
nach Einzelfall auch schon niedrigere, 
lassen schädliche Auswirkungen auf die 
Versorgungsfunktion befürchten (vgl. 

auch deren Methodik wurden im 
Rahmen der angesprochenen 
Bauleitplanverfahren abschlie-
ßend, sachgerecht und hinrei-
chend abgewogen und entkräf-
tet. Insofern bestehen entgegen 
der Darstellung des Sachverhal-
tes keine maßgeblichen Beein-
trächtigungen auf die Zentren 
oder die Nahversorgung durch 
das Vorhaben. Die etwaigen 
Beeinträchtigungen wurden 
umfassend begutachtet und in 
die Abwägung eingestellt. Auf 
dieser Grundlage war auch eine 
abschließende konzeptionelle 
Beurteilung durch die Fort-
schreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts möglich, 
die eine Gefährung der Nahver-
sorgungssituation ausschließt. 
Die Fragestellung der Integrati-
on wurde ebenfalls hinreichend 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren geklärt. Der Standort 
weist einen ausreichenden 
räumlich-funktionalen Bezug zur 
umgebenden Wohnbebauung 
und insbesondere einen ausrei-
chenden fußläufigen Einzugs-
bereich auf, um nicht gegen das 
Integrationsgebot zu verstoßen. 
 
Im Sonderstandortkonzept so-
wie der Begründung zum Son-
derstandort Dieselstraße wer-
den die stadtentwicklungspoliti-
sche Bedeutung des Globus-
Vorhabens und die städtebauli-
chen Gründe für die Entwick-
lung am gewählten Standort 
dargelegt. Die Entwicklung des 
Standortes an der Dieselstraße 
entspricht der übergeordneten 
Zielstellung des Sonderstand-
ortkonzepts zur Schaffung und 
Sicherung von Sonderstandor-
ten, welche mit einem besonde-
ren Angebot die Anziehungs-
kraft des Gesamt-
Einzelhandelsstandortes Halle 
im Sinne der oberzentralen 
Funktionszuweisung positiv 
beeinflussen sollen. Dabei ist 
die Ausweisung eines Sonder-
standortes konzeptionell nicht 
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BVerwG, 22.12.2009 - 4 B 25/09; 
BayVGH, 14.04.2011 - 2 BV 10.297; 
OVG Bautzen, 13.05.2014 - 1 A 432/10; 
OVG Münster, 05.09.1997 - 7 A 
2902/93; 06.06.2005 - 10 D 155/04.NE; 
OVG Koblenz, 08.01.1999 - 8 B 
12650/98; 25.04.2001 - 8 A 11441/00; 
06.05.2009 - 1 C 10970/08; 15.11.2010 
- 1 C 10320/09; OVG Schleswig, 
22.04.2010 – 1 KN 19.09). Im Ergebnis 
kommt das Gutachten zwar zu einer 
wesentlich geringeren Umsatzumlen-
kung, dies resultiert aber daraus, dass 
alle prognostizierten Umsatzumlenkun-
gen verrechnet werden. Dabei werden 
Versorgungsbereiche berücksichtigt, die 
sich in einer Entfernung von bis zu 10 
km vom Vorhabenstandort befinden. 
 
Das Plausibilitätsgutachten der Dr. A-
cocella Stadt- und Regionalentwicklung 
vom 27.11.2017 bestätigt dies nicht, 
sondern kritisiert die Berechnung der 
Umsatzumlenkungen. Nach eigenen 
Berechnungen kommt das Gutachten zu 
weitaus höheren Umsatzumlenkungen 
auch für weiter entfernte Versorgungs-
zentren. 
 
Darüber hinaus sind nach der Recht-
sprechung bei neu hinzukommender 
Verkaufsfläche von über 2/3 des Be-
stands städtebauliche Auswirkungen zu 
besorgen (BVerwG, 11.10.2007 - 4 C 
7/07: 75 %, OVG Münster, 01.07.2009 - 
10 A 02350/07: 72 %; VG Düsseldorf, 
02.04.2011 - 11 K 7330/09: 68 %). Der 
Verkaufsflächenvergleich zeigt, dass 
das geplante Vorhaben an dem „Son-
derstandort Dieselstraße" mit einer Ver-
kaufsfläche von rund 9.320 m² die be-
stehende Verkaufsfläche im unmittelba-
ren Umfeld um 900 % übersteigen wird. 
 
Aufgrund eines mehr als neun Mal grö-
ßeren Wettbewerbers in fußläufiger Ent-
fernung wird den übrigen Nahversorgern 
die Existenzgrundlage entzogen. Auch 
etablierte Unternehmen müssen Filialen 
aufgrund von Unwirtschaftlichkeit 
schließen. Damit wider- spricht die Aus-
weisung des „Sonderstandortes Diesel-
straße" der Stärkung und Weiterentwick-
lung der verbrauchernahen Versorgung. 
 
2. Die Ausweisung des „Sonderstandor-

auf nichtzentrenrelevante Sor-
timente beschränkt, sondern 
auch für Einzelhandelsbetriebe 
mit nahversorgungsrelevanten 
sowie zentrenrelevanten Sorti-
menten nicht ausgeschlossen, 
wenn sie einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Au-
ßerdem erfordert eine solche 
Sonderstandortentwicklung wei-
tere städtebauliche Gründe, die 
in die Gesamtabwägung einzu-
stellen sind. Das Vorhaben am 
Sonderstandort Dieselstraße 
erfüllt diese Voraussetzungen. 
Insofern werden die Sonder-
standorte sachgerecht einge-
stuft und aus den Zielstellun-
gen, Kriterien und Entwick-
lungsempfehlungen des übrigen 
Konzepts abgeleitet. In diesem 
Sinne werden auch die beste-
henden Standorte Magdeburger 
Chaussee und Leipziger 
Chaussee sowie der zusätzliche 
Standort „Alter Schlachthof“ in 
ihrer Entwicklungsfähigkeit ge-
sichert. Dieser Umstand wird 
durch die Äußerungen des 
Sachverhalts unzulässig ver-
kürzt. 
Ebenso lässt der Sachverhalt 
die ÖPNV-Erschließung durch 
die knapp 500 m entfernte 
Straßenbahnhaltestelle an der 
Merseburger Straße gänzlich 
unberücksichtigt, um den Ein-
druck einer unzureichenden 
verkehrlichen Erschließung zu 
erwecken.  
Insbesondere da wie vorange-
hend dargestellt das Integrati-
onsgebot sowie das Beeinträch-
tigungsverbot nicht verletzt 
werden, die Erschließung des 
Standort auch durch den ÖPNV 
gesichert ist und somit kein 
Verstoß gegen die Ziele der 
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tes Dieselstraße" widerspricht dem Ent-
wicklungs- ziel, städtebaulich integrierte 
Standorte zu sichern, zu stärken und zu 
ergänzen (siehe Seite 50, 4. Ziel). 
 
Bei dem Sonderstandort Dieselstraße 
handelt es sich um einen städtebaulich 
nicht integrierten Standort. Städtebau-
lich integrierte Lagen stehen in einem 
engen räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang mit den zentralen Versor-
gungsbereichen im Sinne des § 2 Abs. 2 
und § 9 Abs. 2 a BauGB. Die Fort-
schreibung des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzeptes gibt auf Seite 140 an, 
dass der Standort nicht in die Wohnbe-
bauung ein- gebettet ist und aufgrund 
dessen keine Ausweisung als zentraler 
Versorgungsbereich erfolgen kann. 
Städtebaulich integrierte Lagen verfügen 
über ein vielfältiges und dichtes Angebot 
an Versorgungs- und Dienstleistungs-
einrichtungen, haben einen wesentli-
chen fußläufigen Einzugsbereich und 
sind in das ÖPNV-Netz eingebunden. 
Entsprechend ihrer unterschiedlichen 
Versorgungsfunktion können sowohl 
Innenstädte bzw. deren Ortsmitten als 
Hauptzentren sowie Stadtteilzentren als 
Nebenzentren das Kriterium der „städ-
tebaulich integrierten Lage" erfüllen 
(OVG Lüneburg, 17.05.2013 -1 ME 
56/13). 
 
Städtebaulich nicht integrierte Lagen 
zeichnen sich durch einen fehlenden 
bzw. gering ausgeprägten räumlich 
funktionalen Bezug zu einer Wohnbe-
bauung aus. Nicht integrierte Lagen 
umfassen demnach alle Siedlungsberei-
che außerhalb der Zentren und sonsti-
ger integrierter Lagen. In der Regel 
handelt es sich hierbei um Standorte in 
Gewerbe- und Industriegebieten oder 
sonstige autokundenorientierte „Grüne-
Wiese-Standorte". 
 
Westlich und nördlich des Sonderstan-
dortes befinden sich ausschließlich ge-
werbliche Nutzungen. Nördlich des 
Grundstücks auf der anderen Seite der 
Dieselstraße befinden sich das Heiz-
kraftwerk „Halle Dieselstraße" sowie ein 
Kfz-Händler und eine Kfz-Werkstatt. 
Nordwestlich befindet sich ebenfalls auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite 

Raumordnung vorliegt, können 
die Einwände des Sachverhalts 
nicht berücksichtigt werden. 
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der Dieselstraße ein Netto-
Lebensmitteldiscounter und daran in 
westlicher Richtung anschließend mehr-
geschossige Wohnbebauung. Südlich 
des Standortes liegt eine Kleingartenan-
lage. Östlich des Vorhabengrundstücks 
grenzen eine Bahnanlage und die Euro-
pachaussee an, die eine deutliche städ-
tebauliche Zäsur bilden. 
 
Der Sonderstandort ist mangels Nähe 
zu signifikanter Wohnbebauung keinem 
Wohnsiedlungsbereich zugeordnet. Die 
sehr hohe Stellplatzzahl, geplant sind 
900, ist darüber hinaus ein Indiz für die 
Orientierung auf Autokunden. Der „Son-
derstandort Dieselstraße" ist daher ohne 
Bezug zu einem Wohnsiedlungsbereich 
als reiner autokundenorientierter „Grü-
ne-Wiese-Standort" städtebaulich nicht 
integriert. 
 
3. Die Ausweisung des „Sonderstandor-
tes Dieselstraße" spricht auch gegen 
das Ziel, dass an ausgewiesenen Son-
derstandorten prioritär nicht zentrenrele-
vanter Einzelhandel angesiedelt werden 
soll und zentrenrelevante Sortimente 
restriktiv gehandhabt werden sollen 
(siehe Seite 50, 5. Ziel). 
 
Das Globus Warenhaus wird in seinem 
Kernsortiment nahversorgungsrelevante 
Sortimente sowie zentrenrelevante 
Randsortimente führen und soll eine 
Nahversorgungsfunklion haben. Es soll 
ein völlig neuer Standort mit über 
9.000 m² Verkaufsfläche entstehen, an-
statt die anderen Nahversorger in der 
näheren Umgebung und das Nahver-
sorgungszentrum Vogelweide, das 1.3 
km entfernt liegt, zu stärken. Eine rest-
riktive Handhabung liegt hier nicht vor. 
 
4. Der „Sonderstandort Dieselstraße" 
widerspricht auch den raumordneri-
schen Bestimmungen des Landes 
Sachsen-Anhalt und der Region Halle 
(Saale). 
Sowohl im Landesentwicklungsplan 
Sachsen-Anhalt 2010 (vgl. hier Z48) als 
auch im Regionalen Entwicklungsplan 
für die Planungsregion Halle von 2010 
(vgl. hier 5.2.7. G) wird festgelegt, dass 
die in Sondergebieten entstehenden 
Projekte mit Ihrem Einzugsbereich den 
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Verflechtungsbereich des zentralen Or-
tes nicht wesentlich überschreiten sol-
len, städtebaulich integriert werden sol-
len, eine verbrauchernahe Versorgung 
nicht gefährden sollen, mit qualitativ 
bedarfsgerechten Linienverkehrsange-
boten des ÖPNV sowie mit Fuß- und 
Radwegenetzen erschlossen sein oder 
gleichzeitig erschlossen werden sollen 
und es durch auftretende Personen-
kraftwagen- und Lastwagenverkehre zu 
keinen unverträglichen Belastungen in 
angrenzenden Siedlungs-, Naherho-
lungs- und Naturschutzgebieten führen 
soll. 
Wie bereits unter Punkt 1 und Punkt 2 
erläutert, gefährdet die Ausweisung des 
„Sonderstandortes Dieselstraße' die 
verbrauchemahe Versorgung und ist 
städtebaulich nicht integriert. 
 
Die Erschließung mit bedarfsgerechten 
Linienverkehrsangeboten des ÖPNV ist 
nicht gegeben. Es befindet sich zwar 
eine Bushaltestelle direkt vor dem Son-
derstandort, diese wird aber nur im 
halbstündlichen Takt bedient. Für ein SB 
Warenhaus mit über 9.000 m• Verkaufs-
fläche und einem Einzugsgebiet über 
die Stadtgrenze von Halle (Saale) hin-
aus; ist dies keine bedarfsgerechte An-
bindung an den ÖPNV. 
 
Es sind unverträgliche Belastungen 
durch den zusätzlich auftretenden Ver-
kehr zu befürchten. Bei einer Stellplatz-
anlage mit 900 Stellplätzen und einem 
Einzugsgebiet über das Stadtgebiet von 
Halle (Saale) hinaus, ist mit einer signifi-
kanten Zunahme des Individualverkehrs 
auf der Dieselstraße und den umliegen-
den Straßen zu rechnen. 
 

 
II-12. 

 
Bürger 12 
 
Stellungnahme vom 
01.03.2019 
 

  

 
II-12.1 

 
… auch im Namen unserer selbständi-
gen … -Einzelhändler mit ihren zahlrei-
chen Beschäftigten und ihrem Beitrag 
zur Sicherung der Nahversorgung im 
Stadtgebiet Halle nehmen wir im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Eine Einstufung des Hermes-
Areals als zentraler Ver-
sorgungsbereich ist aufgrund 
der mangelnden Integration des 

  
X 
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Entwurf der Fortschreibung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzeptes der 
Stadt Halle (Saale) wie folgt zu den 
wichtigsten Punkten fristgerecht Stel-
lung: 
 
1. Einzelhandelsstruktur im Stadtbezirk 

Nord, S. 44: 
 
Warum wird der Zentrenrelevanz des 
Hermesareals keine Beachtung ge-
schenkt? Aufgrund der Herleitungen 
von Versorgungsdefiziten in verschie-
denen Warengruppen auf S. 110 ff. und 
unter Berücksichtigung der geplanten 
Entwicklungsziele auf dem Hermesareal 
auf S. 112 wäre eine Ausweisung des 
Hermesareals als ZVB, mindestens als 
Sonderstandort angemessen, wenn 
nicht sogar zwingend notwendig. 
 
 

Standortes, wie aus der Bewer-
tungsmatrix im Konzept 
hervorgeht, nicht möglich. 
Daran ändert weder die 
aufgezeigte Entwicklungsper-
spektive, noch die Tatsache, 
dass das Hermes-Areal Ver-
sorgungsfunktionen für die 
nördlich gelegenen, nicht opti-
mal versorgten Ortslagen über-
nimmt, etwas. 
Für die Ausweisung als 
Sonderstandort liegen ebenfalls 
keine hinreichenden Gründe 
vor. Primär sollen die Sonder-
standorte für nicht zentrenrele-
vante und nicht nahver-
sorgungsrelevante Sortimente 
festgelegt werden. Nur bei 
Vorliegen weiterer 
Voraussetzungen und einer 
hinreichenden städtebaulichen 
Begründung für die 
Standortentwicklung sieht das 
Sonderstandortkonzept die 
Möglichkeit vor, dass die Stadt 
Halle (Saale) Sonderstandorte 
mit weiteren Funktionen 
zuweist. Dazu müssen die 
Sonderstandorte Einzelhan-
delsbetriebe aufnehmen, die 
einen überdurchschnittlichen 
Flächenverbrauch aufweisen, 
die in der Innenstadt räumlich 
schlecht anzusiedeln wären und 
die Sortimente führen, die den 
zentralen Versorgungsbereich 
wie auch die flächendeckende 
Nahversorgungsstruktur in ihrer 
Entwicklung nicht beeinträchti-
gen. Ein überdurchschnittlicher 
Flächenbedarf ist für die Einzel-
handelsbetriebe im Hermes-
Areal nur bedingt gegeben, 
selbst wenn sie als Agglomera-
tion betrachtet werden. Eine 
räumliche Ansiedlung in der 
Innenstadt der Einzelhandels-
betriebe ist ebenfalls nicht 
hinreichend problematisch. Die 
dritte Anforderung des Nicht-
vorliegens von Beein-
trächtigungen zentraler Ver-
sorgungsbereiche sowie der 
Nahversorgung kann durch eine 
gutachterliche Verträglichkeit-
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suntersuchung nachgewiesen 
werden. Diese Untersuchung 
sowie deren Anforderungen ist 
unabhängig von der Auswei-
sung als Sonderstandort. Auf-
grund der Tatsache, dass es 
sich beim Hermes-Areal um 
einen bestehenden Standort 
handelt, der verbindlich über 
einen Bebauungsplan entwick-
elt ist und weiterentwickelt 
werden soll, sind auch städte-
bauliche Gründe, die eine Aus-
weisung als Sonderstandort als 
Voraussetzung für die weitere 
bauleitplanerische Tätigkeit 
erfordern, nicht gegeben. Inso-
fern liegen weder die 
Voraussetzungen für die Aus-
weisung als Sonderstandort vor, 
noch würde es einen Unter-
schied für die städtebauliche 
Entwicklung oder die Einzel-
handelsentwicklung nach sich 
ziehen, wiese die Stadt Halle 
(Saale) das Hermes-Areal als 
Sonderstandort aus. 
Da die Voraussetzungen für 
eine Ausweisung als zentraler 
Versorgungsbereich oder 
Sonderstandort wie vorange-
hend erläutert nicht gegeben 
sind, wird die Forderung des 
Sachverhalts nicht 
berücksichtigt. 
 

 
II-12.2 

 
2. NVZ Silberhöhe, S. 78 -79: 
 
Wir bitten um kritische Prüfung der 
räumlichen Abgrenzung des Nahver-
sorgungszentrums hinsichtlich des be-
schriebenen Entwicklungsziels der Si-
cherung eines leistungsfähigen Einzel-
handels- und Dienstleistungsangebotes 
und der damit verbundenen und not-
wendigen Verortung von Potenzialflä-
chen. 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Für das Nahver-
sorgungszentrum Silberhöhe 
wird eine Potenzialfläche west-
lich der Wilhelm-von-Klewiz-
Straße vorgesehen. 
 

 
X 

 

 
II-12.3 

 
 Sonderstandort „Dieselstraße", S. 

140 - 142: 
 
Hierzu verweisen wir auf das Ihnen se-
parat zugegangene Schreiben unseres 

 
Wird berücksichtigt. 
Das Schreiben des Rechtsan-
waltes Dr. Schröder vom 
28.02.2019 ist unter Punkt II-5 
dieser Abwägung behandelt. 

 
X 
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Rechtsanwaltes Herrn Dr. Schröder vom 
28.02.2019 im Rahme der Öffentlich-
keitsbeteiligung. 
 
 

Die einzelnen Sachverhalte 
werden dort vollständig zur 
Kenntnis genommen und 
abgewogen. 

 
II-12.4 

 
3. Sonderstandort „Alter Schlachthof", 

S. 143-144: 
 
Die Aufnahme des „Alten Schlachthofs" 
als potenzieller Sonderstandort ist nicht 
nachvollziehbar und seiner Herleitung 
nicht konsistent. Des Weiteren ist der 
Standort nicht als integriert, sondern als 
verkehrsorientiert zu definieren. Unter 
Beachtung der Größe des Planareals 
mit rd. 74.000 m² ist näher zu spezifizie-
ren, was unter der Aussage "...es soll 
primär großflächiger Einzelhandel mit 
nicht zentrenrelevantem und nicht nah-
versorgungsrelevantem Hauptsortiment 
angesiedelt werden." Der Gutachter 
widerspricht sich hier in seinen weiteren 
Ausführungen, indem er später im Text 
ausführt „...eine Ansiedlung von nah-
versorgungsrelavantem Einzelhandel 
für die wohnortnahe Versorgung ..." ist 
denkbar. Das Einwohnerpotenzial zur 
Aufnahme eines Betriebs zum Angebot 
nahversorgungsrelevanter Sortimente 
ist bei einer Einwohnerzahl von ca. 
3.000 im Umkreis von ca. 700 m nicht 
gegeben. Insbesondere da die Nahver-
sorgung bereits Nahversorger an der 
Fritz-Hoffmann-Straße (600 m entfernt) 
und an der Delitzscher Straße (ca. 700 
m entfernt) gesichert ist. Der durch den 
Gutachter gewählte Ausdruck „primär" 
in der Einführung zur Entwicklungsper-
spektive des Sonderstandortes ist rela-
tiv und muss quantitativ zwingend enger 
definiert werden. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Das in der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes enthaltene Sonder-
standortkonzept schlägt fünf 
Sonderstandorte vor. 
Damit erhöht sich der standört-
liche Ansiedlungsspielraum für 
in Frage kommende Unterneh-
men. Zudem sind die beiden 
Sonderstandorte in der Die-
selstraße und am Schlachthof 
deutlich besser integriert als die 
drei Sonderstandorte an der 
Magdeburger Chaussee, an der 
Leipziger Chaussee und im 
Gewerbegebiet Neustadt. Die 
Ortslage Diemitz und das 
Wohnquartier Freimfelde liegen 
unmittelbar benachbart und der 
Standort ist mit dem ÖPNV 
(Straßenbahn) hervorragend 
erschlossen. Dies wird in dem 
Steckbrief zum Sonderstandort 
dargelegt. Gleichzeitig können 
mit der Nutzung der beiden 
Standorte auch städtebauliche 
Missstände beseitigt werden. 
Der im Sachverhalt vorgebrach-
te Einwand, die Aufnahme des 
Sonderstandortes “Alter 
Schlachthof” sei nicht nachvoll-
ziehbar, trifft deshalb nicht zu. 
Aufgrund der im Konzept 
verankerten Schutzziele für die 
Zentren und die Nahversorgung 
sollen am Sonderstandort “Alter 
Schlachthof” primär Einzelhan-
delsbetriebe mit nicht zen-
trenrelevantem und nicht 
nahversorgungsrelevantem 
Hauptsortiment zulässig sein. 
Da das denkmalschutzrechtlich 
bedeutende Areal aktuell einen 
gewichtigen städtebaulichen 
Missstand darstellt, besteht an 
dieser Stelle eine besondere 
Relevanz für die städtebauliche 
Entwicklung des Areals. Die 

  
X 
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Behebung der städtebaulichen 
Missstandssituation ist in be-
sonderem Maße auf ein trag-
fähiges Nutzungskonzept an-
gewiesen, welches unter Um-
ständen nur durch einen bes-
timmten Anteil zentren- und 
nahversorgungsrelevanter Sor-
timente erreicht werden kann. 
Da zum aktuellen Zeitpunkt 
noch keine hinreichend 
gesicherten Erkenntnisse über 
die Möglichkeiten der 
Standortentwicklung vorliegen, 
Orientierungsgespräche mit 
dem Eigentümer hinsichtlich der 
Standortentwicklung aber 
bereits stattgefunden haben, 
wird für die Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepts eine klare Pri-
orisierung der Ansiedlung nicht 
zentrenrelevanter und nicht 
nahversorgungsrelevanter 
Hauptsortimente vorgesehen. In 
Abstimmung mit dem Ei-
gentümer wird im Rahmen einer 
Verträglichkeitsuntersuchung 
eine detaillierte Betrachtung zu 
den Möglichkeiten und Quan-
titäten der Verortung von zen-
tren- und nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten angestellt, 
um schädliche Auswirkungen 
auf die Zentren oder die 
Nahversorgungssituation 
auszuschließen. In diese Unter-
suchung werden ebenfalls die 
Bedeutung der beiden im Sach-
verhalt angesprochenen Einzel-
handelsstandorte sowie das 
Einwohnerpotenzial eingestellt. 
Da die Ziele des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes über 
diesen Weg gesichert werden 
und eine städtebaulich 
geordnete Entwicklung er-
möglicht wird, kann der Ein-
wand nicht berücksichtigt 
werden. 
 

 
II-13. 

 
Bürger 13 
 
Stellungnahme vom 27.02.2019 
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II-13.1 

 
… der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
31.Mai 2017 die Stadtverwaltung beauf-
tragt, das Einzelhandels- und Zentren 
Konzept (nachfolgend EZK abgekürzt) 
aufgrund einer aktuellen Datenbasis 
fortzuschreiben, um die zentralen Ver-
sorgungsbereiche, insbesondere, die 
Innenstadt und die Stadtteilzentren, hin-
sichtlich ihrer Qualität als Handelsstand-
ort und Erlebnisraum zu stärken. Das 
definierte Hauptziel ist die Stärkung des 
Hauptzentrums, der Einkaufsinnenstadt 
von Halle. 
 
Leider werden diese Zielsetzungen bei 
der aktuell entwickelten Überarbeitung 
mehr als unzureichend berücksichtigt. 
 
Es wurden derzeitige und zukünftige 
Umsatzverlagerungen in den Online-
handel, sowie daraus folgende rückläu-
fige Umsätze und Verkaufsflächen im 
stationären Einzelhandel viel zu unzu-
reichend berücksichtigt.  
 
[…] 
 
Zusätzlich möchten wir uns auf das 
Schreiben des Handelsverbandes Sach-
sen Anhalts vom 11.02.2019 beziehen. 
In dessen Schreiben, wie auch schon in 
den Arbeitskreisen zur Erarbeitung des 
vorliegenden Entwurfes wurde von den 
Anwesenden mehrfach angesprochen, 
dass im vorliegenden Konzept, die der-
zeitigen und zukünftigen Auswirkungen 
des Onlinehandels auf innerstädtische 
Kaufkraft und die Folgen daraus unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
Auf Seite 50 des Entwurfs des EZK 
werden als Ziele die Stärkung und Wei-
terentwicklung der Altstadt sowie ver-
brauchernahen Funktionen benannt. 
Leider finden sich im Konzeptentwurf 
nur allgemeingültige Aussagen, die für 
alle Kommunen gelten, jedoch keine 
konkreten Vorschläge für die Stadt Hal-
le (Saale). 
 

 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Eine konzeptionelle Positionie-
rung bezüglich des Hauptzen-
trums Altstadt erfolgt unter 
Punkt 8 im Zentrenkonzept. 
Weitergehende Aussagen und 
Maßnahmen sind auf nachge-
ordneter Ebene vorzunehmen. 
Das Konzept gibt entgegen der 
Darstellung in der Einwendung 
konkrete Handlungsleitsätze 
und Prüfschemen vor, die aus 
der Strukturanalyse sowie dem 
Zentrenkonzept abgeleitet und 
im Fall einer potenziellen An-
siedlung eines Einzelhandels-
betriebes anzuwenden sind und 
bleibt insofern nicht auf der 
Ebene allgemeingültiger Aus-
sagen, die auch für andere 
Städte zutreffen könnten, ste-
hen. 
 

  
X 

 
II-13.2 

 
Wir weisen in Bezug auf die im EZK 
Entwurf benutzten Kennzahlen in Bezug 
auf Einzelhandelszentralität und Kauf-

 
Wird berücksichtigt. 
Die Unterschiede bei Kauf-
kraftkennziffer und Zentralitäts-
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kraft darauf hin, dass wie bereits im ers-
ten Workshop ausgiebig diskutiert, die 
vorgestellten Kennzahlen nicht den uns 
vorliegenden Kennzahlen von IB Rese-
arch / Market Research bzw. des Han-
delsatlasses der IHK Halle entsprechen 
und mit einer Kaufkraft von 88% sowie 
Zentralität von 98,1% deutlich geringer 
sind als die im EZK Entwurf angenom-
menen Daten. 
 

kennziffer gehen auf unter-
schiedliche Datenquellen bzw. 
die diesen Datenquellen zu-
grunde liegende Methodik der 
Ermittlung zurück. Darauf hatte 
das Gutachterbüro Stadt + 
Handel bereits in der Arbeits-
kreissitzung im April 2018 hin-
gewiesen. Junker + Kruse ha-
ben für das 2013 beschlossene 
Einzelhandels- und Zentren-
konzept Kaufkraftkennziffern 
der BBE Retails Experts GmbH 
& Co. KG Köln verwendet. Die 
Kaufkraftkennziffer betrug 2010 
für Halle 89,5. Die Zentralität 
wurde von Junker + Kruse auf 
dieser Basis mit 119 % für die 
Gesamtstadt über alle Waren-
gruppengruppen angegeben.  
Stadt + Handel verwendete 
Kaufkraftkennziffern des IFH 
Köln Information, Research 
und Consulting. Für Halle wird 
demnach für 2010 und 2018 
eine Kaufkraftkennziffer von 
rund 91 angegeben. Die sich 
daraus ergebende Zentralität 
betrug für Halle 2018 111 %.  
Für den Einzelhandelsatlas der 
IHK hat die GMA Daten von 
MB Research verwendet, die 
zu anderen Ergebnissen kom-
men. Dort wird die Kaufkraft-
kennziffer für 2017 und 2018 
für Halle mit 82,6 angegeben. 
Das Unternehmen Comfort, 
das ebenfalls solche Daten 
herausgibt, beziffert die Einzel-
handelskaufkraft im aktuellen 
„High Streets Report 2019“ für 
Halle mit 86,7. Comfort gibt die 
Zentralität der Stadt Halle mit 
99,2 an. Dies entspricht in etwa 
dem Wert von MB Research für 
Halle nach Angaben der IHK. 
Alle diese Daten sind valide 
Daten, die allerdings je nach 
Quelle mit einer unterschiedli-
chen Methodik erhoben werden 
und sich deshalb unterschei-
den. 
Für einen Vergleich zwischen 
Städten oder auch unterschied-
licher Zeitschnitte in einer Stadt 
sollte man deshalb immer die 
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auf gleicher Grundlage ermittel-
ten Daten heranziehen.  
Aber unabhängig davon wie die 
Daten erhoben wurden, die 
Tendenz, die sich aus diesen 
Daten ableiten lässt, ist in allen 
Fällen eindeutig: bei stagnie-
render Kaufkraft geht die Zent-
ralität der Stadt Halle (Saale) 
zurück, was z. T. auf den Onli-
ne-Handel zurückzuführen ist, 
z. T. aber auch auf die Wirkung 
von Konkurrenzstandorten. 
Die Zentralität ist für eine Stadt 
wie Halle zu gering. 
Zu den verwendeten Daten und 
den Datenquellen wird in das 
Konzept eine Erläuterung ein-
gefügt.  
 

 
II-13.3 

 
Trotz Feststellung (lt. EZK Entwurf 
S.31), dass Halle (Saale) bereits jetzt 
schon mit 1,62 m² Verkaufsfläche je 
Einwohner bei (vgl. Bundesdurchschnitt 
1,5 m²) deutlich über dem Schnitt liegt, 
wird in dem vorliegenden Konzeptent-
wurf trotz Kaufkraft von 91% Feststel-
lung (lt. EZK Entwurf S.35) vom Bun-
desdurchschnitt und rückläufiger Ein-
zelhandelszentralität von -6 Prozent-
punkten (lt. EZK Entwurf S.40) die Emp-
fehlung gegeben, einen weiteren Son-
derstandort in der Dieselstraße mit 
9900m² Verkaufsfläche zu eröffnen, für 
den Zentren-relevante Sortimente we-
der limitiert noch ausgeschlossen wer-
den. 
 
Auf S.135 des Entwurfes des EZK wird 
darauf hingewiesen, dass an den Son-
derstandorten lediglich nicht Zentren 
relevante bzw. nahversorgungsrelevante 
Hauptsortimente erschlossen werden. 
Wir weisen hier daraufhin, dass die 
Erschließung des Sonderstandortes 
Dieselstraße ohne Ausschluss Zen-
tren relevanter Sortimente genau ent-
gegen dieser Empfehlung des Kon-
zeptes steht und somit ein Wider-
spruch in sich darstellt. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Das Vorhaben am Sonder-
standort Dieselstraße wurde im 
Rahmen der bauleitplaneri-
schen Betrachtung hinsichtlich 
der Auswirkungen auf die Zen-
tren und die wohnortnahe Ver-
sorgung hinreichend gutachter-
lich (einzelfallbezogene Verträg-
lichkeitsprüfung) untersucht. Die 
mit dem Vorhaben verbundenen 
Auswirkungen wurden als ver-
träglich beurteilt, sodass kein 
prinzipielles Entgegenstehen 
gegen die Aussagen des Kon-
zepts konstatiert werden kann. 
Die Ausweisung des Sonder-
standortes Dieselstraße für den 
Umzug des Globus-Marktes, 
auf die der Sachverhalt Bezug 
nimmt, wurde in der Fortschrei-
bung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts entsprechend 
der durch den Stadtrat gefass-
ten Beschlüsse geprüft und 
einbezogen. Im Rahmen der 
Fortschreibung führt dies nicht 
wie im Sachverhalt dargestellt 
dazu, dass das Konzept in Fra-
ge gestellt wird. Die Zielstellung 
der Fortschreibung ist, das be-
stehende Konzept an die aktu-
ellen Entwicklungen und Erfor-
dernisse anzupassen. In die-

  
X 
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sem Zusammenhang ist auch 
der begleitende Arbeitskreis zur 
Fortschreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepts, der 
sich aus Vertretern der Fraktio-
nen des Stadtrates sowie Ver-
tretern des Handels sowie der 
Verbände und weiteren Interes-
senvertretern des Handels zu-
sammensetzte, einzuordnen. Im 
Arbeitskreis wurden das ange-
sprochene Vorhaben und der 
Umgang auf konzeptioneller 
Ebene ausführlich und kontro-
vers diskutiert, um die wesentli-
chen Ergebnisse und Anforde-
rungen im Konzept sowie in der 
Bauleitplanung aufzuarbeiten. 
So wurden die sortimentsspezi-
fische Verträglichkeit für den 
Sonderstandort untersucht und 
über die Festsetzung des Be-
bauungsplanes auch vor dem 
Hintergrund der steigenden 
Anforderungen für den Innen-
stadteinzelhandel in Bezug auf 
Online Handel und E-
Commerce so ausgerichtet, 
dass eine Beeinträchtigung des 
Altstadtzentrums ausgeschlos-
sen ist. Eine Limitierung der 
zentrenrelevanten Sortimente 
erfolgt entgegen der Darstellung 
des Sachverhaltes im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan 
durch die textlichen Festset-
zungen. 
Sowohl in den angesprochenen 
Bauleitplanverfahren als auch 
im Sonderstandortkonzept so-
wie der Begründung zum Son-
derstandort Dieselstraße wer-
den die stadtentwicklungspoliti-
sche Bedeutung des Globus-
Vorhabens und die städtebauli-
chen Gründe für die Entwick-
lung am gewählten Standort 
dargelegt. Dass die Ausrichtung 
der Sonderstandorte nicht ab-
schließend auf nichtzentrenre-
levante Sortimente ausgerichtet 
ist, zeigt die übergeordnete 
Zielstellung des Sonderstand-
ortkonzepts zur Schaffung und 
Sicherung von Sonderstandor-
ten, welche mit einem besonde-
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ren Angebot die Anziehungs-
kraft des Gesamt-
Einzelhandelsstandortes Halle 
im Sinne der oberzentralen 
Funktionszuweisung positiv 
beeinflussen sollen. Dabei ist 
die Ausweisung eines Sonder-
standortes konzeptionell auch 
für Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten so-
wie zentrenrelevanten Sorti-
menten nicht ausgeschlossen, 
wenn sie einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Au-
ßerdem erfordert eine solche 
Sonderstandortentwicklung wei-
tere städtebauliche Gründe, die 
in die Gesamtabwägung einzu-
stellen sind. Die Voraussetzun-
gen sind für den Sonderstandort 
Dieselstraße nachweislich er-
füllt. 
Insofern kann keine Berücksich-
tigung der im Sachverhalt vor-
getragenen Punkte erfolgen. 
 

 
II-13.4 

 
Wir möchten auf Städte wie Chemnitz 
oder Erfurt verweisen, die die strategi-
sche Dimension entweder im Konzept 
oder durch das Aufsetzen von Arbeits-
kreisen von Akteuren berücksichtigten. 
Wir schlagen Ihnen deshalb ähnliche 
Vorgehensweise vor, um eine Verödung 
unserer Zentren zu verhindern und auch 
in Zukunft die Versorgung der Bevölke-
rung in allen Bereichen der Stadt adä-
quat zu ermöglichen. 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Eine Empfehlung für eine an die 
Konzeptfortschreibung an-
schließende strategische 
Herangehensweise über 
weitere Maßnahmenkonzepte, 
Arbeitskreise o.ä. wird im 
Schlusswort ergänzt. 

 
X 

 

 
II-14. 

 
Bürger 14 
 
Stellungnahme vom 28.02.2019 
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II-14.1 

 
… für die Firma ….. möchten wir zur 
Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saa-
le), Entwurf Stand Februar 2019 wie 
folgt Stellung nehmen: 
 
1. Ausgangslage der Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zentrenkon-
zeptes der Stadt Halle (Saale) 
Die Stadt Halle (Saale) plant die Verla-
gerung des Globus SB-Warenhauses 
von dem Standort HEP - Hallescher 
Einkaufsmarkt in die Dieselstraße an 
die Stelle eines ehemaligen Baumark-
tes. Geplant ist eine Gesamt-
Verkaufsfläche von 9.260 m² für das 
SB-Warenhaus und zusätzlich 600 m² 
Verkaufsfläche für Konzessionäre sowie 
900 m² Fläche für sonstige konsumna-
he Nutzungen. Die Verkaufsfläche des 
SB-Warenhauses soll aufgeteilt werden 
in ca. 5.020 m² Food-Sortiment und 
4.240 m² Non-Food-Sortiment. 
 
Für das Vorhaben soll der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan Nr. 177 „Son-
dergebiet SB- Warenhaus. Dieselstra-
ße" beschlossen werden. 
Zu dem Bebauungsplanverfahren ver-
weisen wir auf unsere Stellungnahme 
vom 02.05.2018 samt Anlagen und be-
kräftigen die dortigen Aussagen zur 
Verletzung, der landesplanerischen Zie-
le des Beeinträchtigungsverbotes und 
des Integrationsgebotes auch in Bezug 
auf die Fortschreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes. 
 
Seitens der Stadt Halle (Saale) wurde 
eine landesplanerische Stellungnahme 
vom 27.04.2018 für den Bebauungs-
plan Nr. 177 „Sondergebiet SB-
Warenhaus Dieselstraße" eingeholt. 
Diese landesplanerische Stellungnah-
me kommt zu dem Ergebnis, dass das 
Vorhaben gegen die Ziele des Landes-
entwicklungsplans. für das Land Sach-
sen-Anhalt (LEP-LSA 2010) verstößt. 
 
Konkret wird gegen das Ziel Z 48 Nr. 3, 
Beeinträchtigungsverbot, verstoßen, da 
das Vorhaben zu unverträglichen Um-
satzverschiebungen im Stadtgebiet und 
zu Lasten des Hauptzentrums der In-

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Ein etwaiger Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren (Flächennutzungs-
planänderung Nr. 30 und Auf-
stellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 177), 
auf die der Sachverhalt Bezug 
nimmt, in Abstimmung mit dem 
zuständigen Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr 
(MLV) ausgeräumt werden. 
Dazu hat nicht zuletzt eine aus-
führliche Aufarbeitung der städ-
tebaulichen Begründung für die 
Entwicklung des Planstandortes 
beigetragen, welche als Auflage 
durch das MLV gefordert wurde, 
um eine Vereinbarkeit mit den 
Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung zu erreichen. Die 
Auflagen wurden erfüllt. Die 
städtebaulichen Gründe sind 
ebenfalls der Begründung des 
Sonderstandortes Dieselstraße 
in der Fortschreibung des Ein-
zelhandels- und Zentrenkon-
zepts zu entnehmen, sodass 
entgegen der Darstellung des 
Sachverhaltes keine städtebau-
lich unbegründete Ausweisung 
des Sonderstandortes erfolgt. 
Die zugrunde liegende Abwä-
gung der einzelnen Belange ist 
umfangreich in den angespro-
chenen Bauleitplanverfahren 
dokumentiert, sodass eine 
sachgerechte Abwägung eben-
falls stattgefunden hat. Auch 
der Einwand, es handele sich 
um eine Entscheidung, die ein-
zig der Ansiedlung von Globus 
am Standort Dieselstraße die-
ne, wird nicht konkret belegt. 
Sowohl in den angesprochenen 
Bauleitplanverfahren als auch 
im Sonderstandortkonzept so-
wie der Begründung zum Son-
derstandort Dieselstraße wer-
den die stadtentwicklungspoliti-
sche Bedeutung des Globus-
Vorhabens und die städtebauli-
chen Gründe für die Entwick-

  
X 



Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale)/ 
Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf 

 
 

100 
 

nenstadt und zu Lasten der schützens-
werten Nebenzentren führt. 
 
Insbesondere wird die für das vorge-
schädigte Nebenzentrum Südstadt rele-
vante 10%- Umsatzverteilungs-
Schwelle weit überschritten. Das Gut-
achten von Dr. Lademann & Partner 
vom April 2018 zeigt, dass der Umsatz-
rückgang beim Nebenzentrum Südstadt 
insgesamt bei ca. 22 % liegt, beim sys-
temgleichen Wettbewerber Kaufland bei 
über 15%. Bei diesem Umsatzrückgang 
ist ein wirtschaftlicher Betrieb nicht 
mehr darstellbar, zumal das Südstadt-
Center bereits jetzt erhebliche struktu-
relle Defizite hat. Das Objekt ist kompli-
ziert anfahrbar, der Ankermieter ist nur 
über weite Wege im 1. OG erreichbar. 
Das Center hat bereits jetzt mit Leer-
stand zu kämpfen. Der Leerstand ist 
verdeckt und damit für Kunden nicht 
unmittelbar sichtbar. Das Angebotsni-
veau hat sich in den letzten Jahren im-
mer weiter verschlechtert. Nachnutzun-
gen erfolgen im unteren Preissegment. 
Es bleibt festzustellen, dass das Objekt 
von einer massiven Vorschädigung ge-
prägt ist. 
 
Die erneute landesplanerische Stel-
lungnahme vom 31.01.2019, vgl. Anla-
ge 1, geht auf Seite 8, 2. Absatz davon 
aus, dass keine Vorschädigung des 
Südstadtcenters vorliegt: 
Zitat: „Nach Aussagen der Stadt und 
der Gutachter liegen signifikante Vor-
schädigungen des Nebenzentrums 
Südstadt weder im funktionalen noch im 
städtebaulich-architektonischen Sinne 
vor." 
Noch den oben dargestellten tatsächli-
chen Verhältnissen ist genau das Ge-
genteil der Fall. Es liegen ganz offen-
sichtlich signifikante Vorschädigungen 
des Nebenzentrums Südstadt im funkti-
onalen und auch im städtebaulich-
architektonischen Sinne vor. Anders 
formuliert: das Südstadtcenter ent-
spricht funktional und städtebaulich-
architektonisch nicht mehr den Anforde-
rungen an eine moderne Handelsim-
mobilie. 
Nach dem prognostizierten Umsatz-
Rückgang werden wir uns mit einer 
Schließung des Kaufland-Marktes und 

lung am gewählten Standort 
dargelegt. Dass die Ausrichtung 
der Sonderstandorte nicht allein 
auf die Ermöglichung des Glo-
bus-Vorhabens ausgerichtet ist, 
zeigt die übergeordnete Zielstel-
lung des Sonderstandortkon-
zepts zur Schaffung und Siche-
rung von Sonderstandorten, 
welche mit einem besonderen 
Angebot die Anziehungskraft 
des Gesamt-
Einzelhandelsstandortes Halle 
im Sinne der oberzentralen 
Funktionszuweisung positiv 
beeinflussen sollen. Dabei ist 
die Ausweisung eines Sonder-
standortes konzeptionell auch 
für Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten so-
wie zentrenrelevanten Sorti-
menten nicht ausgeschlossen, 
wenn sie einen überdurch-
schnittlichen Flächenbedarf 
aufweisen, in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln 
wären und die Sortimente füh-
ren, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flä-
chendeckende Nahversor-
gungsstruktur in ihrer Entwick-
lung nicht beeinträchtigen. Au-
ßerdem erfordert eine solche 
Sonderstandortentwicklung wei-
tere städtebauliche Gründe, die 
in die Gesamtabwägung einzu-
stellen sind. Das Vorhaben am 
Sonderstandort Dieselstraße 
erfüllt diese Voraussetzungen. 
Insofern werden die Sonder-
standorte sachgerecht einge-
stuft und aus den Zielstellun-
gen, Kriterien und Entwick-
lungsempfehlungen des übrigen 
Konzepts abgeleitet. Das Son-
derstandortkonzept bietet eine 
klare Perspektive für die Ent-
wicklung bestehender Standorte 
sowie Areale, die einen beson-
deren Beitrag im stadtentwick-
lungspolitischen Sinne leisten 
können und für eine Einzelhan-
delsnutzung in Frage kommen. 
In diesem Sinne werden auch 
die bestehenden Standorte 
Magdeburger Chaussee und 
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damit des Ankermieters des Centers 
auseinandersetzen müssen. 
Im Ergebnis wird durch die Ansiedlung 
des Globus-Marktes das schützenswer-
te Nebenzentrum Südstadt in seiner 
Versorgungsfunktion nicht nur gestört, 
sondern die Funktion wird komplett zer-
stört. 
Gerade dies zu vermeiden ist Aufgabe 
der Stadtplanung. Der Handlungsauf-
trag zum Schutz des Nebenzentrums ist 
der unmittelbare Handlungsauftrag aus 
dem Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept. Die Schutzwürdigkeit des Neben-
zentrums Südstadt ist auch durch die 
Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes nochmals überprüft 
und bestätigt worden. Auch die Lan-
desplanung hat die Aufgabe die Funkti-
onsfähigkeit des Nebenzentrums Süd-
stadt zu erhalten. 
 
Konkret ist das Ziel Z 48 Nr. 2, das In-
tegrationsgebot, verletzt. Es fehlt 
schlicht an der Einbettung des Standor-
tes in Wohnbebauung. Östlich des 
Standortes befinden sich Bahngleise, 
die Europachaussee und Wälder als 
natürliche Zäsuren. Südlich des Grund-
stücks befinden sich Kleingärten. West-
lich ein Fress- napf-Tierbedarf und wei-
tere Gewerbe-Nutzungen zB. Auto-
werkstatt, Autohaus usw. Nördlich des 
Grundstücks befinden sich ein Heiz-
kraftwerk, ein Netto-Markt und ein Au-
tohandel. Die nächstgelegene Wohn-
bebauung nord-westlich ist mehr als 
200 Meter entfernt. Diese Wohnbebau-
ung ist durch die vierspurige Diesel-
straße. als klare Zäsur vom rein ge-
werblich genutzten Gebiet südlich der 
Dieselstraße getrennt. 
 
Aufgrund dieser landesplanerischen 
Stellungnahme vom 27.04.2018 wurde 
unter anderem das Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept der Stadt Halle (Saale) 
fortgeschrieben. 
Zudem erfolgte eine Anpassung des 
Auswirkungsgutachtens der BBE Han-
delsberatung aufgrund von Hinweisen 
des Büros Dr. Donato Acocella. 
 
Die angepassten Unterlagen wurden 
am 06.12.2018 erneut an das Ministeri-

Leipziger Chaussee sowie der 
zusätzliche Standort „Alter 
Schlachthof“ in ihrer Entwick-
lungsfähigkeit gesichert. Ginge 
es lediglich um die Ergänzung 
eines Sonderstandortes für die 
Nutzung des Globus-Marktes, 
hätte das Konzept nicht in Gän-
ze fortgeschrieben werden 
müssen, sondern nur das be-
stehende Konzept punktuell 
ergänzt werden müssen. Eine 
Zeitspanne von fünf Jahren 
zwischen erstmaliger Erstellung 
und Fortschreibung einer Ein-
zelhandels- und Zentrenkon-
zepts ist in der Praxis nicht un-
gewöhnlich und angesichts der 
aktuell hohen Dynamik der Ein-
zelhandelsentwicklung notwen-
dig, um den gesetzgeberischen 
Anforderungen an solche Kon-
zepte nachzukommen. Der 
Vorwurf, dass für den Standort 
Magdeburger Chaussee nicht 
dieselben Entwicklungsspiel-
räume geschaffen werden, wie 
für den Sonderstandort Diesel-
straße, muss vor dem Hinter-
grund der unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen betrach-
tet werden. Der Sonderstandort 
Magdeburger Chaussee unter-
scheidet sich hinsichtlich des 
Verkaufsflächengewichts und 
dem faktisch nicht vorhandenen 
fußläufigen Einzugsbereich 
grundsätzlich von dem an der 
Dieselstraße. Deshalb weicht 
auch die Bewertung der mögli-
chen Entwicklungsperspektive 
ab. Der Stadt Halle (Saale) ist 
keine hinreichende Grundlage 
für eine städtebauliche Bewer-
tung potenzieller Entwicklungs-
vorhaben, geschweige denn für 
die damit verbundenen städte-
baulichen Gründe für den 
Standort Magdeburger Chaus-
see bekannt. 
Die Aussage des Konzeptent-
wurfs. dass der Standort nicht in 
Wohnbebauung eingebettet ist, 
ist nicht gleichzusetzen mit der 
Aussage, der Standort sei nicht 
integriert. Ein Entgegenstehen 
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um für Landesentwicklung und Verkehr 
versandt, worauf mit dem 31.01.2019 
eine erneute landesplanerische Stel-
lungnahme erfolgte, siehe Anlage zu 
diesem Schreiben Anlage 1 - erneute 
landesplanerischen Stellungnahme 
vom 31.01.2019.  
 
Wir nehmen ausdrücklich Bezug auf die 
erneute landesplanerische Stellung-
nahme vom 31.01.2019, insofern wei-
terhin das Ziel der städtebaulichen In-
tegration nicht erreicht ist. Auch durch 
die vorliegende Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
wird das Ziel nicht erreicht. 
 
Entgegen der landesplanerischen Stel-
lungnahme vom 31.01.2019 sind wir 
auch weiterhin davon überzeugt, dass 
das Ziel des Beeinträchtigungsverbotes 
verletzt ist. Die Aussagen des Gutach-
tens BBE, samt Ergänzungen, sowie 
die Aussagen des zweiten Gutachtens 
Dr. Acocella sind inhaltlich fehlerhaft 
und werden den tatsächlichen Verhält-
nissen der zu erwartenden Umsatzver-
teilung vor dem Hintergrund des Bevöl-
kerungsrückgangs im Süden der Stadt 
Halle (Saale) nicht gerecht. Vgl. dazu 
im Einzelnen die Ergänzung die weitere 
Stellungnahme des Gutachterbüros Dr. 
Lademann & Partner, Anlage 2 - Stel-
lungnahme des Gutachterbüros Dr. 
Lademann & Partner vom 26.02.2019. 
 
Die Ergebnisse der weiteren Untersu-
chung des Büros Dr, Lademann & Part-
ner lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: 
 
a. Das Gutachten der BBE berücksich-
tigt nicht die dramatischen  Einwohner- 
und damit Kaufkraftverluste, die bis zum 
Jahr 2025 für den Bezirk Süd zu erwar-
ten sind. 
b. Unter diesen Rahmenbedingungen 
erhöhen sich die Umverteilungsquoten 
deutlich. 
c. Es werden nur für drei Sortiments-
obergruppen (Food, Non-Food 1 und 
Non-Food II) Berechnungen angestellt. 
Es erfolgt daher keine Berücksichtigung 
einzelner Sortimente wie bspw. Beklei-
dung. Die Umsatzrückgänge werden 

des Integrationsgebotes konnte 
im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren in Abstimmung mit der 
zuständigen Behörde ausge-
räumt werden. 
Die leicht unterdurchschnittliche 
Verkaufsflächenausstattung im 
Stadtbezirk Süd, aus der 
scheinbar ein vermeintlicher 
Verkaufsflächenbedarf von ca. 
2000 m² (siehe S. 3 in Anlage 
13 – Stellungnahme Dr. Lade-
mann vom 28.02.2019) abgelei-
tet wird, bedeutet nicht, dass 
mit Erreichen des Durch-
schnittswertes keinerlei absatz-
wirtschaftliches Verkaufsflä-
chenpotenzial mehr vorhanden 
ist, wie es der Verfasser darzu-
stellen versucht. Zwar stellt der 
Gutachter (Stadt+Handel) her-
aus, dass mit der Ansiedlung 
des Globus-Marktes nicht da-
von auszugehen sei, dass wei-
teres absatzwirtschaftliches 
Verkaufsflächenpotenzial be-
stünde, allerdings erfolgt im 
darauffolgenden Satz auch fol-
gende relativierende Einschät-
zung: „ Nichtsdestotrotz können 
weitere Planvorhaben im Stadt-
bezirk sinnvoll sein, wenn damit 
bspw. eine Aufwertung zentraler 
Versorgungsbereiche oder eine 
Verbesserung der Nahversor-
gungssituation verbunden ist.“ 
Insofern geht auch der Gutach-
ter nicht davon aus, dass mit 
der Ansiedlung des Globus-
Marktes sämtliche Entwicklung 
im Stadtbezirk zum Erliegen 
kommt. 
Dass keine maßgeblichen Be-
einträchtigungen vorliegen, ist 
hinreichend gutachterlich belegt 
worden. Das Vorhaben am 
Sonderstandort Dieselstraße 
wurde im Rahmen der bauleit-
planerischen Betrachtung hin-
sichtlich der Auswirkungen auf 
die Zentren und wohnortnahen 
Versorgung sowie der städte-
baulichen Integration hinrei-
chend gutachterlich (einzelfall-
bezogene Verträglichkeitsprü-
fung) untersucht. Die mit dem 
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damit in einzelnen Branchen tat- säch-
lich deutlich höher ausfallen. 
d. Es erfolgt keine ausgewogene städ-
tebauliche (und versorgungsstrukturel-
le) Bewertung. Eine pauschale Ein-
schätzung, dass (starke) Filialisten ge-
nerell keine defizitären Märkte schlie-
ßen, ist nicht korrekt. Es erfolgen immer 
(in diesem Fall sowohl bei dem Kauf-
land im NZ Südstadt .als auch den Le-
bensmitteldiscountern Lidl und Netto in 
unmittelbarer Nähe) einzelbetriebliche 
Entscheidungen. 
e. Insbesondere die einzelfallspezifi-
sche städtebauliche Bewertung von 
Zentren unter Würdigung der Gesamt-
umstände die auf die Stabilität und die 
Funktionsfähigkeit des Nebenzentrums 
Südstadt abstellen (v.a. Einwohner-
entwicklung, Wettbewerbsverschärfung) 
fehlt vollständig. 
f. Das Rechenwerk der BBE hat einen 
rechnerischen „Kniff" vorgenommen, 
der zu sehr geringen Umverteilungs-
quoten in der Zone 1 kommt. 
 
Die Verträglichkeit der Globus-
Ansiedlung können die Gutachter BBE 
und Dr. Acocella nur dann darstellen, 
wenn der Standort HEP nicht durch ei-
nen Lebensmittelhändler nachgenutzt 
wird. Hier kann seitens der Gutachter 
nicht spekuliert werden, ob sich ein Le-
bensmittelhändler ansiedelt und wel-
chen Umsatz dieser Händler dann 
macht. Hier muss für ein glaubhaftes 
Worst-Case Szenario die durch den 
Bebauungsplan des HEP-Standortes 
zulässige Verkaufsfläche eines SB-
Warenhauses angenommen werden, 
also ca. 10.000 m² Verkaufsfläche. Wird 
eine entsprechende Nachnutzung der 
10.000 m² Verkaufsfläche im Gutachten 
angesetzt, so liegen die Umsatzvertei-
lungen zu·Lasten der geschützten 
Standorte weit über 10%. 
Die Nachnutzung des HEP .kann nur 
dann als ausgeschlossen gelten, wenn 
die Stadt den Bebauungsplan des HEP 
ändert und eine Nachnutzung eines Le-
bensmittel-Ankermieters ausschließt. 
Dies ist bisher nicht erfolgt. 
 
2. Bewertung des Entwurfes der 
Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes der Stadt Hal-

Vorhaben verbundenen Auswir-
kungen wurden als verträglich 
beurteilt, sodass kein prinzipiel-
les Entgegenstehen gegen die 
Aussagen des Konzepts kon-
statiert werden kann. 
Die Einwände gegen die Aus-
wirkungsanalyse wie auch de-
ren Methodik wurden im Rah-
men der angesprochenen Bau-
leitplanverfahren abschließend, 
sachgerecht und hinreichend 
abgewogen und entkräftet. In-
sofern bestehen entgegen der 
Darstellung des Sachverhaltes 
keine maßgeblichen Beein-
trächtigungen auf die Zentren 
oder die Nahversorgung durch 
das Vorhaben. In der erneuten 
landesplanerischen Stellung-
nahme vom 31.01. bzw. 
01.02.2019 erfolgte eine klare 
Positionierung, welche Auflagen 
für die Vereinbarkeit mit den 
Zielen der Raumordnung zu 
erfüllen seien, von denen sich 
keine auf die gutachterlichen 
Unterlagen bezog. Die ange-
sprochene mutmaßliche Vor-
schädigung des Südstadt-
Centers wurde ebenfalls im 
Rahmen der gutachterlichen 
Betrachtung entsprechend der 
Bestandssituation bewertet und 
in den gutachterlichen Analysen 
berücksichtigt und führte in den 
Bauleitplanverfahren nicht zu 
einem Anpassungsbedürfnis. 
Der Bevölkerungsrückgang be-
trifft alle Handelsbetriebe in 
Halle. Somit kann aus diesem 
Fakt keine pauschale Vorschä-
digung von einzelnen Versor-
gungsbereichen oder Betrieben 
abgeleitet werden. 
Zudem hat auch in der Phase 
des Bevölkerungsrückgangs 
sowohl die Zahl der Betriebe 
des Lebensmitteleinzelhandels, 
vor allem aber auch die Ver-
kaufsfläche zugenommen. Die 
Nichtberücksichtigung der noch 
moderat negativen Bevölke-
rungsprognose ist in der Aus-
wirkungsanalyse vertretbar, 
zumal in der aktuellen Prognose 
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le (Saale) 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat 
mit deutlichem Mehrheits-Beschluss am 
30.10.2013 ein Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept als städtebauliches Ent-
wicklungskonzept gem. § 1 Abs. 6 
Nr.11 BauGB beschlossen. 
Das Vertrauen der Investoren in die 
Verlässlichkeit der städtischen Ent-
scheidungen zu stärken ist eine Kern-
Funktion der Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepte. Diese durch den Stadtrat 
beschlossenen Konzepte sind die pla-
nerische Grundlage für das entschei-
dende Planungs-Instrument der Stadt, 
den Bebauungsplan, und damit die 
Kerngrundlage für die Planungen der 
Investoren. 
Die Einhaltung eines solchen Konzep-
tes spiegelt die Glaubwürdigkeit der 
städtebaulichen Ordnung einer Kom-
mune wieder. Jegliche Abweichung von 
diesem Konzept erschüttert das Ver-
trauen der wirtschaftlichen Akteure in 
die Zuverlässigkeit der städtischen Ent-
scheidungen. Jeder Verstoß gegen das 
geltende Konzept erzeugt zudem eine 
negative Vorbildwirkung. 
 
Nun wird das Konzept schon nach nur 5 
Jahren wieder geändert. 
 
Die Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle 
(Saale) hat offensichtlich nur ein Ziel, 
die planungsrechtlichen Grundlagen für 
die Neuansiedlung des Globus-Marktes 
zu schaffen. Alle anderen genannten 
Ziele, Stärkung·der Innenstadt und 
Stärkung der Nahversorgung usw. sind 
nur vorgeschoben, denn diese Ziele 
waren schon mit dem Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept von 2013 erreicht. 
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept vom 30.10.2013 bewertet den 
Standort Diesel- straße als nicht inte-
grierten Standort. Der Standort ist kein 
ausgewiesener zentraler Versorgungs-
bereich oder ein sonst schützenswerter 
Standort. Das Konzept weist diesen 
Standort auch nicht als Potentialfläche 
aus. Das Einzelhandels- und Zentren-
konzept in Ausführung der Ziele der 
Landesplanung sieht wiederum vor, 
dass ein SB-Warenhaus nur in einem 

des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes ein Bevölke-
rungszuwachs für die Stadt Hal-
le (Saale) insgesamt und für 
den Stadtteil Südwest ein signi-
fikant geringerer Bevölkerungs-
rückgang bis 2025 prognosti-
ziert werden. 
Ebenso wurde eine Nachver-
mietung der gesamten durch 
Globus im HEP genutzten Flä-
che in die worst-case-
Betrachtung der Gutachten in 
den Bauleitplanverfahren ein-
gestellt. 
Die im Sachverhalt angespro-
chenen Stellungnahmen zu den 
Gutachten der BBE sowie Dr. 
Acocella, welche dem Verfasser 
übermittelt wurden, haben keine 
neuen gutachterlichen Erkennt-
nisse oder Anpassungen für die 
Bauleitplanverfahren oder das 
Einzelhandels- und Zentren-
konzept hervorgebracht, son-
dern dienen überwiegend der 
Erläuterung der bisherigen gut-
achterlichen Leistungen sowie 
der zugrunde liegenden An-
nahmen und Berechnungen und 
präzisieren nur nachgeordnet 
einige Formulierungen und Be-
rechnungsergebnisse, welche 
allerdings allesamt keine maß-
gebliche Wirkung auf die analy-
sierten Auswirkungen entfalten 
und somit nicht materiell wirk-
sam werden. Insofern besteht 
auf dieser Grundlage kein An-
passungserfordernis, weder für 
das Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept, noch für die Bau-
leitplanungen. 
Die angesprochene Alterna-
tivenprüfung des Globus-
Standortes ist nicht Aufgabe der 
Fortschreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes. Da 
eine hinreichende Begründung 
für die Sicherung einer städte-
baulich geordneten Entwicklung 
im Rahmen des Konzeptes er-
folgt ist, entfaltet der Einwand 
auch keine Wirkung auf das 
Konzept. 
An die Vereinbarkeit zukünftiger 
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zentralen Versorgungsbereich angesie-
delt werden kann. 
 
Der Entwurf der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
vom Februar 2019 bewertet den Stand-
ort Dieselstraße weiterhin eindeutig als 
nicht integriert und daher auch nicht 
geeignet ein zentraler Versorgungsbe-
reich oder ein sonst schützenswerter 
Standort zu sein, vgl. Entwurf Seite 140 
des Entwurfs der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes·der Stadt Halle (Saale) 
 
Zitat: „Der Standort ist nicht in Wohn-
bebauung eingebettet. Aufgrund des-
sen erfolgt keine Ausweisung als zent-
raler Versorgungsbereich." 
 
Der Ersteller der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
verweigert eine städtebauliche Begrün-
dung zur Rechtfertigung des neuen 
Standortes. Es erfolgt lediglich ein Ver-
weis auf einen Stadtratsbeschluss, der 
die Ansiedlung des Globus-Marktes an 
diesem Standort vorsieht. ' 
 
Diese sieht die Landesplanung genau-
so, vgl. Seite 7 der erneute landespla-
nerischen Stellungnahme vom 
31.01.2019, Zitat: 
 
„Insofern gilt, dass nur aus einem 
schlüssigen planerischen Konzept eine 
Vereinbarkeit mit dem Integrationsgebot 
festgestellt werden kann Eine alleinige 
Beschlussfassung des Stadtrates über 
die Aufnahme des Standortes Diesel-
straße als Sonderstandort in das Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept zur 
Sicherung eines Konkurrenzbetriebes 
reicht dafür nicht aus. Nötig ist darüber 
hinaus eine planerische Rechtferti-
gung." 
 
Diese planerische Rechtfertigung fehlt 
hier, da nur wirtschaftliche Gründe für 
die Neuansiedlung benannt werden 
können. 
 
Wenn der Gutachter zur Begründung 
der Ansiedlung des Globus-Marktes auf 
den Wunsch der Stadt und die Stadt 
wiederum auf das Gutachten verweist, 

Vorhaben werden dieselben 
Anforderungen gesetzt, wie an 
das zur Diskussion stehende. 
Dass diese Anforderungen 
gerade für Sonderstandorte 
eine besonders hohe Schwelle 
setzen, lässt sich an Umfang 
und Inhalt der Begründung zum 
Sonderstandort Dieselstraße 
nachvollziehen. 
Insofern ist mit der konzeptio-
nellen Einordnung der Sonder-
standorte bei objektiver Be-
trachtung auch kein Vertrau-
ensverlust verbunden. 
 
Insbesondere da im Rahmen 
der ausführlichen städtebauli-
chen Begründung der Entwick-
lung des Standortes Dieselstra-
ße sowie des Sonderstandort-
konzepts die Anpassung des 
bisherigen Sonderstandortkon-
zepts nachvollziehbar und ab-
wägungsfehlerfrei begründet 
wurde und sich die beabsichtig-
te städtebauliche Entwicklung 
im Halleschen Einzelhandel in 
die Erfordernisse der Raumord-
nung einfügt, kann die Forde-
rung des Sachverhaltes, von 
einer Ausweisung des Sonder-
standortes Dieselstraße Ab-
stand zu nehmen, nicht berück-
sichtigt werden. 
 
Eine Stellungnahme zur gut-
achterlichen Kurzeinschätzung 
zu landesplanerischen Stel-
lungnahmen vom 31.01.2019 u. 
01.02.2019 des Gutachterbüros 
Dr. Lademann & Partner vom 
28.02.2019 ist als Anlage 24 
der Abwägung beigefügt. 
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bleibt im einvernehmlichen Zirkel-
schluss eine inhaltliche und eine städ-
tebauliche Begründung auf der Strecke. 
 
Im Ergebnis bleibt weiterhin die Fest-
stellung, dass es keine städtebaulichen 
Gründe für die Verlagerung des Globus-
Marktes gibt, sondern nur wirtschaftli-
che Gründe. Hier bleibt die Forderung 
der Landesplanung durch die ergän-
zenden Gutachten und Stellungnahmen 
weiterhin unerfüllt. 
 
Das Ziel der Einhaltung des Integrati-
onsgebotes lässt sich auch nicht 
dadurch erreichen, dass die fußläufige 
Verbindung von weit entfernter Wohn-
bebauung verbessert wird, zb. durch 
Ausbau von Fuß- und Radwegen. Auch 
eine verbesserte verkehrliche Erschlie-
ßung durch die Ost-Tangente der Euro-
pachaussee und den Anschluss der 
Dieselstraße kann die geforderte Ein-
bettung des Standortes in ein Wohn-
bau-Umfeld nicht ersetzen. Eine ver- 
besserte verkehrliche Erschließung 
bringt die Auto-Kunden schneller an ihr 
Ziel. Aber die erforderlichen Wohnge-
biete entstehen dadurch im Umfeld des 
Standortes nicht. 
 
Die erneute landesplanerische Stel-
lungnahme vom 31.01.2019, vgl. Anla-
ge 1, auf Seite 7 unten legt die Hürden 
für eine Integration eindeutig fest. Es 
geht um die Ausweisung neuer Wohn-
gebiete im unmittelbaren fußläufigen 
Umfeld des Standortes. 
Die südlich des Standortes gelegene 
Kleingartenanlage müsste zu einem 
Wohngebiet umgewandelt werden. Die 
westlich des Standortes gelegenen 
Gewerbeflächen müssten zu Wohnbau-
flächen umgewandelt werden und auch 
das nördlich des Standortes gelegene 
Kraftwerk müsste zu Wohnbauflächen 
umgewandelt werden. Es darf bezwei-
felt werden, dass die Stadt Halle (Saa-
le) diese Schritte unternehmen wird. 
 
Im Ergebnis ist festzuhalten: der Stan-
dortes ist aktuell nicht integriert und 
wird es auch zu- künftig nicht sein. 
 
Allein aus diesem Grund ist die Fort-
schreibung des Einzelhandels- und 
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Zentrenkonzeptes fehlerhaft und kann 
nicht beschlossen werden. 
 
3. Gründe für die Neuansiedlung Glo-
bus - Bewertung 
Die Gründe für den Globus-Neubau 
sind ausschließlich die privatnützigen 
Interessen des Betreibers an einer Um-
satzsteigerung durch eine moderne 
eingeschossige Verkaufsfläche mit aus-
reichend ebenerdigen Stellplätzen. Die 
Grundstücke am neuen Standort stehen 
im Eigentum der Fa. Globus, sodass 
Mietzahlungen an Dritte eingespart 
werden. 
Weitere Argumente des Betreibers sind 
die Reduzierung des Non-Food-
Angebotes. bei Schaffung von Arbeits-
plätzen, insbesondere durch die eigene 
Bäckerei und Fleischerei und dass die-
se Vorhaben im HEP nicht umsetzbar 
wären. 
 
a. keine alternativen Entwicklungsflä-
chen 
Das Argument mangelnder Flächenver-
fügbarkeit wird angeführt, ohne das an-
dere Flächen überhaupt geprüft wur-
den. 
Auch kleinere Flächen in integrierten 
Lagen kommen für eine Neuansiedlung 
in Betracht, soweit eine mehrgeschos-
sige Betreibung mit Parken unter dem 
Objekt oder auf dem Objekt seitens der 
Stadtplanung vom Betreiber eingefor-
dert wird. 
Ob und inwieweit eine Prüfung alterna-
tiver Flächen für eine Neuansiedlung 
erfolgt ist, ist nicht bekannt. Wenn es 
hierzu Unterlagen gäbe, so wären diese 
aus Gründen der Transparenz mit ver-
öffentlich worden, sodass wir davon 
ausgehen, dass es keine Prüfung von 
Al- ternativ-Flächen gab. 
 
b Nachnutzung eines Bestandsstandor-
tes 
Auch die Nachnutzung eines Bestands-
standortes zum sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden ist ein wirtschaftli-
ches Argument. Es gibt keine integrier-
ten Lagen, die unbebaut sind. Jede 
Nachnutzung hat die Aufarbeitung eines 
Bestandsstandortes zur Grundlage, un-
abhängig davon ob die Fläche vorher 
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durch eine Fabrik, einen Schlachthof 
oder durch ein Einzelhandels-Objekt 
genutzt wurde. 
Die Aufarbeitung eines städtebaulichen 
Missstandes ist begrüßenswert, kann 
aber eine Neuansiedlung an einem 
nicht-integrierten Standort nicht recht-
fertigen. Auch hier besteht die Gefahr 
der negativen Vorbildwirkung. 
 
c. Globus droht mit Weggang aus Halle 
(Saale) 
Es spricht nichts gegen das Ziel der 
Stadt Halle (Saale) den Betriebstyp 
Globus im Ober-zentrum halten zu wol-
len. Aber die Standortwahl sollte aus 
planerischen Gesichtspunkten geregelt 
werden, nicht aufgrund von Drohgebär-
den eines Betreibers. 
 
d. Die Dieselstraße ist ein besserer 
Standort als das HEP 
Auch das Argument, dass der Standort 
Dieselstraße eine Verbesserung zum 
Bestands- standort HEP darstellt, kann 
keine Neuansiedlung in einer nicht inte-
grierten Lage rechtfertigen. Im Gegen-
teil wäre jetzt die Chance gegeben den 
Globus für die nächsten 20-30 Jahre an 
eine integrierte Lage zu bringen, statt 
eine nicht-integrierte Lage für die Zu-
kunft zu zementieren. 
 
e. Globus als produzierender Händler 
mit vielen Immissionen darf nicht zu nah 
an der Wohnbevölkerung liegen 
Schwer nachvollziehbar sind die neuer-
lichen Versuche den Standort für ein 
SB-Warenhaus zu rechtfertigen, indem 
auf die erhöhten Immissionen verwie-
sen wird im Rahmen des Wandels vom 
SB-Warenhaus zum produzierenden 
Händler, vgl. erneute landesplaneri-
schen Stellungnahme vom 31.01.2019, 
Seite 7.  
 
Wir verstehen den Ansatz so, dass je 
lauter ein Handelsstandort ist, dieser 
weiter entfernt von Wohnbebauung lie-
gen darf, um die umgebende Wohnbe-
bauung zu schonen. Mit dem Argument 
wären Ansiedlungen auf der „grünen 
Wiese" wieder möglich. 
 
4. Fazit 
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Die Verstöße gegen die Ziele der Lan-
desplanung, Beeinträchtigungsverbot 
und Integrati-onsgebot bleiben weiterhin 
bestehen. . 
Der Verstoß gegen geltendes Recht 
aus rein wirtschaftlichen Gründen kann 
weder im Sinne der Stadt, des Wettbe-
werbs, der Investoren, der beteiligten 
Behörden und sonstiger Betroffener 
sein. Die Gefahr der negativen Vorbild-
wirkung ist offensichtlich. Die Aushöh-
lung der Regelungen des Landesent-
wicklungsplans führt mittel- und langfris-
tig ins städteplanerische Chaos. 
 
Aus diesem Grund kann die Fortschrei-
bung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes der Stadt Halle (Saale), Ent-
wurf Stand Februar 2019 nicht be-
schlossen werden. 
 
 
Hinweis: 
 
Die in der Stellungnahme genannte An-
lage 1, die landesplanerische Stellung-
nahme zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 177 vom 31.01.2019, 
ist als Anlage 12 der Abwägung beige-
fügt. 
 
Die in der Stellungnahme genannte An-
lage 2, Gutachterliche Kurzeinschätzung 
zu landesplanerischen Stellungnahmen 
vom 31.01.2019 u. 01.02.2019 durch 
das Büro Dr. Lademann & Partner vom 
28.02.2019 ist als Anlage 13 der Abwä-
gung beigefügt. 
 

 
II-15. 

 
Bürger 15 
 
Anregungen vom 09.11.2018 
 

  

 
II-15.1 

 
Zum Stadtteilzentrum Südstadt: 
Eine klare Formulierung hinsichtlich der 
Begrenzung der zentrenrelevanten Sor-
timente im Stadtteilzentrum Süd ist 
wünschenswert, die Formulierung „sen-
sibler Umgang“ wird hinsichtlich der 
Wirksamkeit hinterfragt. 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Die durch den Einwender an-
gesprochene Formulierung 
wird angepasst und eindeutig 
erläutert. 
 

 
X 
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II-15.2 

 
Zum Standortbereich Dieselstraße für 
die Ansiedlung eines Globus SB-
Warenhauses: 
Eine Aufnahme als Sonderstandort in 
das Konzept wird abgelehnt, es wird 
auf die Gefahr von maßgeblichen Kauf-
kraftabflüssen im Bereich der zentren-
relevanten Sortimente vom Zentrum 
Altstadt an den Standort Dieselstraße 
sowie auf eine zusätzliche Belastung 
durch die Belegung der frei werdenden 
Flächen im HEP mit zentrenrelevanten 
Sortimenten verwiesen. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Die Ausweisung des Sonder-
standortes Dieselstraße für ein 
SB-Warenhaus wurde im 
Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept hinreichend be-
gründet. Der Nachweis, dass 
keine schädlichen Kaufkraft-
umverteilungen durch das ge-
plante Vorhaben hervorgerufen 
warden, erfolgte im Rahmen der 
Bauleitplanverfahren. Da der 
Einwender keine weiteren 
Gründe hinsichtlich der 
Ablehnung hervorbringt, findet 
keine Berücksichtigung statt. 
 

  
X 

 
II-15.3 

 
Zur Halleschen Sortimentsliste: 
Als Änderung wird im Sinne einer fahr-
radfreundlichen Ausrichtung der Innen-
stadt eine Aufnahme des Sortimentes 
Fahrräder und technisches Zubehör in 
die zentrenrelevanten Sortimente vor-
geschlagen. 
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
Die Zuordnung des Sortiments 
Fahrräder und Zubehör als zen-
trenrelevantes Sortiment wurde 
im Rahmen des Bearbeitungs-
prozesses zur Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzeptes geprüft. Durch 
die Zuordnung als zentrenrele-
vantes Sortiment wären künftig 
entsprechende Anbieter nur in 
zentralen Versorgungs-
bereichen zulässig. Bestehende 
Betriebe in zentralen Ver-
sorgungsbereichen hätten zwar 
Bestandsschutz, doch Erweiter-
ungen bestehender Betriebe 
außerhalb zentraler Ver-
sorgungsbereiche oder Neuan-
siedlungen wären dann nicht 
mehr vereinbar mit den Zielstel-
lungen des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes. 
Gegenwärtig befinden sich nur 
20 % der Verkaufsfläche des 
Sortiments Fahrräder und 
Zubehör innerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche. Das Sor-
timent ist damit für keinen zen-
tralen Versorgungsbereich prä-
gend. Betriebe außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche, 
durchaus auch in innerstäd-
tischen Lagen, würden dadurch 
in ihrer Entwicklungsmöglichkeit 

  
X 



Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale)/ 
Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf 

 
 

111 
 

  

eingeschränkt.  
Fahrräder und Zubehör sollen 
als nicht zentrenrelevantes Sor-
timent in der Halleschen Sorti-
mentsliste bleiben. Fahrrad-
händler müssen dadurch nicht 
zwingend in zentrale Ver-
sorgungsbereiche gelenkt 
werden. Größere Fahrrad-
Fachmärkte und Erweiterungen 
kleinerer Betriebe wären damit 
auch außerhalb zentraler Ver-
sorgungsbereiche konzeptkon-
form. Durch die Erweiterungen 
können sie sich z. B. gegenüber 
großen regionalen Konkureren-
ten besser marktgerecht 
aufstellen. 
Mit den aufgeführten Begrün-
dungen wird dem Ände-
rungsvorschlag nicht gefolgt. 
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2.3 Fraktionen des Stadtrates 

lfd. Nr. 
Stellungnahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 
III-1. 

 
CDU/FDP-Fraktion 
 
Stellungnahme vom 
11.03.2019 
 

 
 

  

 
III-1.1 

 
Die CDU/FDP-Fraktion be-
grüßt grundsätzlich den vor-
liegenden Entwurf der Fort-
schreibung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes 
der Stadt Halle (Saale), bittet 
aber um Beachtung / Beant-
wortung nachfolgender Aspek-
te / Fragen, welche sich aus 
dem vorliegenden Entwurf 
ergeben: 
 

 
Die Stellungnahme der CDU/FDP-
Fraktion enthält keine abwä-
gungsrelevanten Hinweise zum 
Konzept, sondern vielmehr Fra-
gen, die sich aus den Festlegun-
gen des Konzeptes ergeben. 
Deshalb kann eine Abwägung im 
eigentlichen Sinn nicht vorge-
nommen werden. Die gestellten 
Fragen werden nachfolgend be-
antwortet. 

  

 
III-1.2 

 
5 Gesamtstädtische Struk-
turanalyse 
5.1 Siedlungs- und Ver-
kehrsinfrastruktur 
 
S. 29 Verkehrliche Anbin-
dung 
Aussage: „Innerstädtisch 
besteht eine Anbindung an 
das Straßenbahn- und Busli-
niennetz…„ 
 
Frage: Wie bewertet die Stadt 
die verkehrliche Anbindung 
der Innenstadt für den MIV, 
wo sieht sie Handlungsbe-
darf? 
 

 
Antwort: 
Der Stadtrat hat am 26.09.2018 
den Stadtmobilitätsplan beschlos-
sen (Beschluss Nr. 
VI/2018/03827). 
Darin werden die Verkehrspoliti-
schen Leitlinien zitiert, die schon 
2016 vom Stadtrat beschlossen 
wurden (28.09.2016, Beschluss 
Nr. VI/2016/01895). Ein wesentli-
cher Punkt darin ist die Beibehal-
tung einer autoarmen bzw. ver-
kehrsarmen Altstadt. Diese Stra-
tegie berücksichtigt grundsätzlich 
die gute Erreichbarkeit der Innen-
stadt mit der Straßenbahn und 
dem Fahrrad. 
Mit den in der Innenstadt beste-
henden Parkhäusern, Tiefgaragen 
und Parkplätzen wurde zudem die 
Grundlage geschaffen, ein den 
heutigen Anforderungen entspre-
chendes Angebot für Gäste und 
Besucher zu etablieren. 
Inwieweit weiterer Handlungsbe-
darf besteht, wird stetig evaluiert. 
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III-1.3 

 
5.2 Gesamtstädtische An-
gebotssituation 
 
S. 35 Kaufkraftniveau 
Aussage: Im Vergleich zum 
Jahr 2010 weist das Jahr 
2017 dasselbe Kaufkraftni-
veau aus 
 
Frage: wie wird dieser Um-
stand bei seit 2013 wachsen-
der Einwohnerzahl (S. 36) 
bewertet? 
 

 
Antwort: 
Der Kaufkraftindex (auch: Kauf-
kraftzahl oder Kaufkraftkennziffer) 
einer Region (Bundesland, Bezirk, 
Gemeinde, Postleitzahlgebiet und 
so fort) gibt das Kaufkraftniveau 
dieser jeweiligen Region pro Ein-
wohner oder Haushalt im Ver-
gleich zum nationalen Durch-
schnitt an. 
Somit ist für das Kaufkraftniveau 
nicht die Zahl der Einwohner ent-
scheidend, sondern deren Ein-
kommenssituation. Der Einwoh-
nerzuwachs der Stadt Halle geht 
offenbar auf den Zuzug überwie-
gend weniger einkommensstarker 
Personen zurück, weshalb das 
Kaufkraftniveau gegenüber 2013 
trotz gestiegener Einwohnerzahl 
nicht gestiegen ist. 
 

  

 
III-1.4 

 
6 Stadtbezirksspezifische 
Strukturanalyse 
 
Einzelhandelsstruktur 
Stadtbezirk Mitte 
 
Stadtbezirk Mitte 
 
S. 42 Aussage: „stabile Ein-
zelhandelslage“  
 
Frage: Die Angebotssituation 
weist qualitativ deutlich Po-
tenzial nach oben auf. Inzwi-
schen finden sich in der 1A-
Lage untere Leipziger Straße 
vermehrt Handy-Läden oder 
auch Gameshops. Was beab-
sichtigt die Stadt um die At-
traktivität der Handelslage zu 
steigern und die Qualität der 
Angebote zu verbessern? 
 

 
Antwort: 
Die Aussage im Konzeptentwurf 
lautet, dass die Einzelhandelsent-
wicklung im Stadtbezirk Mitte als 
stabil einzustufen ist.  
Auf die Frage, was die Stadt be-
absichtigt, um die Attraktivität der 
Handelslage zu steigern, kann das 
Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept nur erste Anregungen geben.  
Als Positionierungsstrategie zu 
Fragen der Weiterentwicklung der 
Innenstadt empfiehlt der Gutachter 
umsetzungsorientierte Folgebau-
steine. Dies könnte aus seiner 
Sicht z. B ein Innenstadtkonzept 
sein.  
In den vergangenen Jahren hatte 
die Stadtverwaltung sich bereits an 
ExWoSt- Forschungsprojekten und 
Projekten des Deutschen Semi-
nars für Städtebau und Wirtschaft 
(DSSW) beteiligt, die sich mit den 
gleichen Fragestellungen speziell 
für die Innenstädte beschäftigten. 
Die daraus folgenden Empfehlun-
gen betreffen vor allem die Gestal-
tung des öffentlichen Raums, die 
Organisation von Veranstaltungen 
usw. Hingegen sind die Hand-
lungsmöglichkeiten der Stadt, was 
die Qualität des Einzelhandelsan-
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gebotes selbst betrifft, gering. Ein 
direkter Einfluss auf die Vermie-
tung kann z. B. kaum genommen 
werden, da die überwiegende Zahl 
der Gebäude mit Ladengeschäften 
sich in Privatbesitz befindet. Ver-
mietungsentscheidungen werden 
also vom Eigentümer oder vom 
beauftragten Makler getroffen. Die 
Handlungsmöglichkeiten der Stadt 
konzentrieren sich vor allem auf 
den öffentlichen Raum und die 
intensive Betreuung der ansässi-
gen Händler und Immobilienei-
gentümer durch einen eigens für 
diese Aufgabe etablierten Innen-
stadtmanager (im DLZ Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung 
(DLZWWD)). Dazu gehört u. a. die 
Optimierung der Aufenthaltsquali-
tät, z. B. durch Spielangebote für 
Kinder, wie sie an der unteren 
Leipziger Straße und auf dem 
Markt auch temporär installiert 
wurden. Seit Januar 2018 wird 
intensiv nach einem gemeinsa-
men von Stadt und Citygemein-
schaft (CG) erarbeiteten Maß-
nahmenplan gearbeitet, der Ziel-
stellungen, Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten für die einzelnen 
Teilbereiche definiert und fortlau-
fend konsequent umgesetzt wird. 
In Zukunftswerkstätten wird die 
weitere Aufwertung des halleschen 
Marktplatzes, insbesondere des-
sen Begrünung, diskutiert. 
Ein wesentlicher Aspekt ist die 
Organisation von Veranstaltungen, 
wie spezielle Märkte und andere 
Events, um damit Kunden in die 
Stadt zu ziehen. In dem Bereich 
Veranstaltungsorganisation wie 
Weihnachtsmarkt, Töpfermarkt 
oder Lichterfest engagieren sich 
Stadt und City-Gemeinschaft. 
 

 
III-1.5 

 
Obere Leipziger Straße 
 
S. 42 Aussage: „moderat 
rückläufige Betriebszahlen“ 
 
Frage: wie soll dem konkret 
und nachhaltig entgegenge-
steuert werden – wie kann auf 

 
Antwort: 
Die Eigentumsstruktur der Immobi-
lien in der Innenstadt erschwert die 
Möglichkeiten, z. B. mittels Leer-
standsmanagements, gegen den 
insbesondere in den Nebenlagen 
zunehmend auftretenden Leer-
stand vorzugehen. Die obere 
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den Leerstand endlich wir-
kungsvoll reagiert werden? 
 

Leipziger Straße bildet seit ge-
raumer Zeit einen Schwerpunkt 
im Rahmen der Umsetzung des 
schon genannten Maßnahmen-
planes. Bereits im Jahr 2016 er-
stellten Junker & Kruse im Auftrag 
der Stadt einer Potenzialanalyse 
mit Handlungsvorschlägen, die in 
den Maßnahmenplan einflossen. 
2017 wurde in einem leer stehen-
den Ladenlokal das Projekt 
„Schöner Laden“ eröffnet und 
dient seither als Anlaufpunkt für 
Händler und Bürger, aber auch 
als Ausstellungs- und Veranstal-
tungsort sowie Beratungsraum. 
Von den daraus erwachsenden 
Möglichkeiten wird rege Gebrauch 
gemacht und insbesondere Aus-
stellungen ziehen regelmäßig 
eine wachsende Besucherzahl an. 
Die Situation bezüglich Ordnung 
und Sicherheit hat sich seit Ein-
richtung des Ladens durch ge-
meinsame Maßnahmen des 
Dienstleistungszentrums Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung der Stadt Halle (Saale) 
(DLZWWD) und des Fachberei-
ches Sicherheit deutlich verbes-
sert. Auch der Leerstand hat sich 
inzwischen reduziert, weitere La-
dengeschäfte befinden sich im 
Umbau.  
 

 
III-1.6 

 
Einzelhandelsstruktur 
Stadtbezirk Ost 
 
S. 45 Aussage: im Süden des 
Stadtbezirks nur geringes Ein-
zelhandelsangebot 
 
Frage: Verfolgt die Stadt hier 
konkrete Pläne, das Einzel-
handelsangebot zu verbes-
sern?, welche? 
 

 
Antwort: 
Die Aussage im Konzept, dass es 
im Süden des Stadtbezirks Ost 
nur ein geringes Einzelhandels-
angebot gibt, bezieht sich auf die 
Ortslagen Kanena und Bruckdorf, 
die aufgrund des geringen Bevöl-
kerungspotenzials selbst nicht 
über Einzelhandelseinrichtungen 
im nennenswerten Umfang verfü-
gen. In unmittelbarer Nachbar-
schaft zu diesen Ortslagen befin-
det sich aber der Sonderstandort 
Leipziger Chaussee mit dem Ein-
kaufszentrum Hallescher Ein-
kaufspark (HEP) und seinem brei-
ten Angebot an zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Sortimen-
ten sowie weiteren Betrieben mit 
überwiegend nicht zentrenrelevan-
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ten Sortimenten. Durch die ge-
nannten Einrichtungen wird die 
Versorgung auch der Einwohner 
der Ortslagen im Süden des 
Stadtbezirks Ost sichergestellt. 
Für die genannten Ortslagen ver-
folgt die Stadt aus den genannten 
Gründen keine konkreten Ansied-
lungspläne. 
 

 
III-1.7 

 
Einzelhandelsstruktur 
Stadtbezirk Süd 
 
S. 47 Aussage: in siedlungs-
räumlich abgesetzten Stadt-
vierteln (Radewell, Osendorf) 
kein Anbieter für Lebensmittel 
- 
 
Frage: welche Konsequenzen 
zieht die Stadt hieraus? 
 

 
Antwort: 
Im Kapitel 9.3.4 zum Stadtbezirk 
Süd schätzt der Gutachter ein, 
dass in den siedlungsräumlich 
abgesetzten Wohnsiedlungsberei-
chen Ammendorfs sowie in Rade-
well/Osendorf keine umfängliche 
fußläufige Nahversorgung mit Le-
bensmitteln möglich sein wird. 
Zurückzuführen ist das auch auf 
das begrenzte Bevölkerungspo-
tenzial, wodurch die Ansiedlung 
eines strukturprägenden Lebens-
mittelmarktes als eher unwahr-
scheinlich einzustufen ist. In der 
Regel benötigt ein größerer Le-
bensmittelbetrieb (diese haben 
heutzutage meist weitaus mehr als 
800 m² Verkaufsfläche) rund 3.500 
bis 5.000 Einwohner im näheren 
Einzugsbereich. Dies wird in den 
Ortslagen Radewell und Osendorf 
(zusammen rund 1.700 Einwoh-
ner) bei weitem nicht erreicht. 
Mit dem Nahversorgungszentrum 
(NVZ) in Ammendorf hat die Stadt 
reagiert und bietet eine Versor-
gungsmöglichkeit in einer räumli-
chen Nähe (relativ schnell erreich-
bar mit ÖPNV und MIV) zu den 
genannten Ortslagen an, wenn 
auch nicht in fußläufig erreichbarer 
Nähe. Ergänzt wird das Angebot 
des NVZ Ammendorf durch den 
bereits bestehenden Nahversor-
gungsstandort (NVS) in der Re-
gensburger Straße (Netto-Markt).  
 

  

 
III-1.8 

 
Einzelhandelsstruktur 
Stadtbezirk West 
 
S. 49 Aussage: „im Vergleich 
zu 2010 rückläufige Betriebs-
zahlen und Verkaufsflächen  

 
Antwort: 
Im Analyseteil des Konzeptes 
steht zur Einzelhandelsstruktur im 
Stadtbezirk West, dass ein erheb-
licher Anteil des Verkaufsflächen-
rückgangs auf den Marktabgang 
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Frage: welche Auswirkungen 
auf städtisches Handeln erge-
ben sich hieraus, Konsequen-
zen? 
 

des Max-Bahr-Baumarktes im 
Gewerbegebiet Neustadt zurück-
zuführen ist. Das Gebäude wird 
mittlerweile durch den Möbelmarkt 
Mömax nachgenutzt, so dass rund 
7.000 m² Verkaufsfläche wieder 
hinzugekommen sind. Schwan-
kungen bei der Verkaufsflächen-
ausstattung wird es immer geben. 
Problematisch wäre nur ein dauer-
hafter Rückgang an Verkaufsflä-
che, der aber noch nicht festge-
stellt werden konnte. Auswirkun-
gen auf das städtische Handeln 
ergeben sich vor allem dann, wenn 
die verbrauchernahe Versorgung 
der Bevölkerung durch Verkaufs-
flächenrückgänge oder die Aufga-
be von Standorten in Frage ge-
stellt wäre. 
 

 
III-1.9 

 
7 Leitlinien für die künftige 
Einzelhandelsentwicklung 
7.1 übergeordnete Entwick-
lungszielstellungen 
 
S. 51 wie soll Umsetzung er-
folgen, wie sollen die Ziele 
erreicht werden? 
 

 
Antwort: 
Eine wesentliche Voraussetzung, 
um die im Konzept verankerten 
Entwicklungsziele zu erreichen, ist 
die konsequente Anwendung des 
Konzeptes und der darin enthalte-
nen Regelungen. 
Es gilt den Schutz der zentralen 
Versorgungsbereiche auch mit den 
Mitteln der Bauleitplanung zu ge-
währleisten. Auf der Grundlage 
von Auswirkungsanalysen werden 
die zulässigen, verträglichen Flä-
chen und Sortimente in Bebau-
ungsplänen festgesetzt. Investitio-
nen sollten vor allem in die im 
Konzept genannten Ansiedlungs-
schwerpunkte, also die zentralen 
Versorgungsbereiche und Sonder-
standorte, gelenkt werden, ggf. 
wiederum mit den Mitteln der Bau-
leitplanung.  
Zur Steuerung gehört aber auch 
die Zurückweisung von Vorhaben 
an nicht geeigneten Standorten 
bzw. wenn diese schädliche Aus-
wirkungen auf die zentralen Ver-
sorgungsbereiche und die Nahver-
sorgung haben (Nachweis erfor-
derlich). 
Wichtig ist zudem die städtebauli-
che Aufwertung und Ausstattung 
der zentralen Versorgungsberei-
che, sollten diese noch nicht den 
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im Konzeptentwurf definierten An-
forderungen genügen. 
 

 
III-1.10 

 
S. 51 Aussage: Multifunktio-
nalität Hauptzentrum (Altstadt) 
Erhöhung der Aufenthaltsqua-
lität  
 
Frage: wie gedenkt die Stadt 
hier tätig zu werden? 
 

 
Antwort: 
Die Stadt ist bereits seit langem 
tätig, um die Aufenthaltsqualität 
des Hauptzentrums zu verbessern. 
Die Altstadt wurde schon Anfang 
der 90er Jahre als Sanierungsge-
biet ausgewiesen, mit großem 
Erfolg. Die wichtigen Einkaufsstra-
ßen wurden saniert (aktuell gerade 
die Große Steinstraße). Der 
Marktplatz wurde aufwendig um-
gestaltet. Doch es gibt neue Ge-
danken, die die Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität im Hauptzen-
trum betreffen und sich z. B. auf 
eine Begrünung des Marktplatzes 
und die Gestaltung des Wochen-
marktes beziehen. Spielmöglich-
keiten wurden in der Leipziger 
Straße und auf dem Markt ange-
legt. Regelmäßig finden Events 
statt, die aus der Region Besucher 
in die Stadt ziehen. 
Mit dem Verfügungsfond „Aktives 
Stadtzentrum Halle (Saale)“ wer-
den bürgerschaftliche Projekte zur 
Gestaltung der Innenstadt unter-
stützt. 
 

  

 
III-1.11 

 
S. 51 Aussage: Die Altstadt 
soll sich auch weiterhin ver-
stärkt als multifunktionaler und 
multikontextueller Erlebnisort 
etablieren und sich stärker 
gegenüber Leipzig, Konkur-
renzstandorten … positionie-
ren, hierbei ist eine integrierte 
Gesamtstrategie in Bezug auf 
Handel…, Mobilität etc. not-
wendig.  
 
Frage: Welche Konsequenzen 
werden aus dieser Erkenntnis 
gezogen? 
 

 
Antwort: 
Es wird auf die Antworten im Punkt 
III-1.2 und im Punkt III-1.10 ver-
wiesen. 

  

 
III-1.12 

 
S. 52 Aussage: Entwicklung 
eines Umsetzungsinstrumen-
tariums, um mit der Verfol-
gung eines Zieles nicht die 
Umsetzung eines anderen 

 
Antwort: 
Das im Konzept genannte Umset-
zungsinstrumentarium ist bereits 
vorhanden. Es handelt sich um 
die verschiedenen Konzepte und 
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Zieles zu gefährden  
 
Frage: bis wann / unter Betei-
ligung welcher Akteure soll 
dies geschehen? Was ist kon-
kret geplant?  
 

Pläne, die sich mit den unter-
schiedlichen Aspekten der Ent-
wicklung der Altstadt/ Innenstadt 
und des Handels beschäftigen. 
Dazu gehören neben dem Einzel-
handels- und Zentrenkonzept u. 
a. das ISEK, das Integrierte Ent-
wicklungskonzept Altstadt, das 
Integrierte Handlungskonzept 
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, 
der Maßnahmenplan von Stadt 
und Citygemeinschaft, das Ver-
kehrspolitische Leitbild, die Ver-
kehrskonzeption Altstadt und der 
Stadtmobilitätsplan.  
Diese und weitere Konzepte und 
Pläne enthalten Strategien, Ziele 
und Maßnahmen zur Gestaltung, 
Aufwertung oder Stärkung der 
Innenstadt.  
 

 
III-1.13 

 
8 Zentrenkonzept 
8.1 planungsrechtliche Ein-
ordnung von zentralen Ver-
sorgungsbereichen 
 
Festlegungskriterien für 
zentrale Versorgungsberei-
che  
 
Sonstige Aspekte 
 
S. 57 Aussage: „verkehrliche 
Erreichbarkeit für sonstige 
Verkehrsträger“ 
 
Frage: welche Voraussetzun-
gen sind bereits gegeben, 
welche Voraussetzungen 
müssen geschaffen werden? 
Inwieweit herrscht Hand-
lungsbedarf? 
 

 
Antwort: 
Im Konzept werden im Kapietl 8 
die Kriterien genannt, die für die 
Festlegung von Standorten als 
zentraler Versorgungsbereich aus-
schlaggebend sind. Ein Kriterium 
ist dabei die verkehrliche Einbin-
dung in das öffentliche Personen-
nahverkehrsnetz, die verkehrliche 
Erreichbarkeit für sonstige Ver-
kehrsträger, vorhandene bedeu-
tende Verkehrsanlagen wie etwa 
Busbahnhöfe und Stellplatzanla-
gen. 
Im Großen und Ganzen wurden 
die Standorte zentraler Versor-
gungsbereiche so ausgewählt, 
dass sie diesen Kriterien entspre-
chen. Das gilt in jedem Fall für das 
Hauptzentrum und die beiden Ne-
benzentren Neustadt und Süd-
stadt. Insbesondere bei den klei-
neren Nahversorgungszentren 
treffen nicht immer alle Kriterien 
zu. Darauf wird im Kapitel 8.3 
Zentrale Versorgungsbereiche 
eingegangen, vor allem in den 
Steckbriefen zu den einzelnen 
zentralen Versorgungsbereichen. 
In diesen Steckbriefen wird auch 
der Handlungsbedarf für die Zen-
tren genannt. 
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III-1.14 

 
8.3 zentrale Versorgungsbe-
reiche 
 
S. 67 Aussage: Die Leipziger 
Straße wird hier u.a. als Er-
gänzungsbereich zum Haupt-
zentrum Altstadt bezeichnet. 
In den Ergänzungsbereichen 
sollen Angebote angesiedelt 
werden, die u. a. mangels 
Flächen im Hauptzentrum 
nicht angesiedelt werden kön-
nen. 
 
Frage: Angesichts dessen, 
dass die unbefriedigende 
Entwicklung (von EDEKA als 
Lebensmittelanbieter abgese-
hen) in der oberen Leipziger 
Straße seit Jahren anhält, 
ergibt sich die Frage, wie die-
se Ansiedlungen bewerkstel-
ligt werden sollen? Gleiches 
trifft in differenzierter Form u. 
E. auch auf die anderen ge-
nannten Ergänzungsbereiche 
zu. Welche Strategie verfolgt 
die Stadt?  
 

 
Antwort: 
Die Frage beruht offenbar auf ei-
nem Missverständnis. Im 2013 
beschlossenen Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept wurden die von 
der Altstadt ausgehenden Straßen 
wie die obere Leipziger Straße, 
der Steinweg, die Geiststraße und 
die Steinstraße ab dem Curie-
Platz als „Ergänzungsbereiche“ 
bezeichnet.  
Das Büro Stadt + Handel kommt 
jedoch in der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkon-
zeptes zu einer anderen Einschät-
zung. Im aktuellen Konzept legt 
der Gutachter im Kapitel 8.3 zum 
Hauptzentrum Altstadt dar, dass 
Ergänzungsbereiche eigentlich 
dafür da sein sollen, Ansiedlun-
gen, die der Altstadt vorbehalten 
sind, aus Gründen der dort man-
gelnden Flächenverfügbarkeit auf-
zunehmen. Diese Funktion haben 
die oben genannten Straßen aber 
nicht.  
Die Funktion dieser Straßen wurde 
und wird vielmehr in der Quartiers-
versorgung gesehen. In diese 
Richtung entwickelt sich auch die 
Sortimentsstruktur, was insbeson-
dere für die obere Leipziger Straße 
aufgrund der Historie seitens vieler 
Einwohner als unbefriedigend an-
gesehen wird. Aber auch die obere 
Leipziger Straße gehört nicht mehr 
zum zentralen Versorgungsbereich 
Hauptzentrum Altstadt. Das hat 
der Stadtrat bereits mit dem Kon-
zept im Jahr 2013 beschlossen. 
Insofern ist die Bezeichnung „Er-
gänzungsbereich“ für diese Stra-
ßen nicht korrekt. Die genannten 
und weitere Straßen der Innen-
stadt sollen deshalb ihrer Ausstat-
tung und Funktion als Quartiers-
versorger entsprechend künftig in 
Anlehnung an die Bezeichnung in 
der Erhaltungssatzung Nr. 7 der 
Stadt Halle (Saale) als „Innerstäd-
tische Quartiersgeschäftsstraßen“ 
im Einzelhandels- und Zentren-
konzept berücksichtigt werden. Sie 
haben damit aber nicht den Status 
eines zentralen Versorgungsbe-
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reichs. 
 

 
III-1.15 

 
Nebenzentrum Neustadt 
 
S. 69 Funktionale Analyse 
Aussage: Anzahl der Betriebe 
in 2010 – 82 in 2017 – 72 – 
worin sieht die Stadt die Ursa-
chen für den Negativtrend  
 
Frage: wie kann dem entge-
gengewirkt werden? 
 

 
Antwort: 
Der Rückgang der Anzahl der Be-
triebe bei gleichbleibender oder 
sogar steigender Verkaufsfläche 
ist ein schon länger anhaltender 
bundesweiter Trend. Das Konzept 
enthält dazu im Kapitel 4.1 unter 
den Stichworten „Filialisie-
rung/Konzentration“ und „Wandel 
der Betriebsformen“ Aussagen. 
Vor allem die kleineren inhaberge-
führten Fachgeschäfte schließen, 
während die Filialbetriebe ihre 
Verkaufsfläche vergrößern. 
Es ist Kommunen kaum möglich, 
dem Trend nicht entgegenwirken. 
Hilfreich können aber trotzdem 
Unterstützungen bei der Unter-
nehmensnachfolge oder bei Neu-
gründungen (z. B. KMU-
Förderung) sein. Hier sind Bund 
und Land gefordert. 
 

  

 
III-1.16 

 
S. 70 Entwicklungsziele –  
Aussage: Stärkung der Kopp-
lungsbeziehungen zwischen 
Neustadt-Centrum und Neu-
städter Passage 
 
Frage: nach der Umsetzung / 
Steuerung (z. B. Stärkung der 
Kopplungsbeziehungen / Er-
höhung der Aufenthaltsqualität 
durch Sanierung der Hoch-
hausscheiben) – welche ande-
ren, kurzfristig zu realisieren-
de Möglichkeiten sieht die 
Stadt? 
 

 
Antwort: 
Die Stadt hat in den vergangenen 
Jahren bereits einiges in die Auf-
wertung des öffentlichen Raums 
im Zentrum Neustadt, vor allem in 
der Neustädter Passage, inves-
tiert. Mit der förmlichen Festlegung 
des Stadtteilzentrums Neustadt als 
Sanierungsgebiet im Jahr 2017 
wurden zudem Sanierungsziele 
beschlossen, zu denen u. a. ge-
hört: 
„Qualifizierung des Zentrums 
Neustadt als funktions- und nut-
zungsgemischtes Stadtteilzent-
rum mit Ausstrahlungskraft“  

o Vernetzung der Angebote 
des Neustadt Centrums und 
der Neustädter Passage, 
sowie mit Einrichtungen der 
Kultur, der Bildung und der 
Freizeit. 

o Ausschluss von kernge-
bietsrelevanten Vergnü-
gungsstätten (Spielhallen, 
Wettbüros) zur Verhinde-
rung von Trading-down-
Effekten. 

o Stärkung der Abendnutzun-
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gen durch gezielte Ansied-
lung von Gastronomie und 
Freizeitnutzungen. 

o Verbesserung der Zugäng-
lichkeit von Norden und Sü-
den durch private und öf-
fentliche Investitionen. 

o Erhalt des umfassenden 
Einzelhandelsangebotes 
sowie die Weiterentwicklung 
des Dienstleistungsangebo-
tes. 

o Einbindung der Einzelhänd-
ler, Gewerbetreibenden, Ei-
gentümer und Anwohner in 
den Prozess der Zentrums-
entwicklung.  

o Stärkung der Nutzungsmi-
schung durch aktives Flä-
chenmanagement 

o Ansiedelung von Geschäf-
ten, Gewerbe und Dienst-
leistungen in den unteren 
sechs bis sieben Geschos-
sen der Hochhausscheiben 
zur Belebung und Attraktivi-
tätssteigerung der Passage. 
Diese horizontale Nut-
zungsgliederung nutzt in 
besonderer Weise die Vor-
züge der Hochhäuser für 
Nutzungen mit unterschied-
lichen Standortanforderun-
gen. 

Im April 2019 bestätigte der Stadt-
rat die Aussagen und Ziele des 
Strukturkonzeptes für das Stadt-
teilzentrum Neustadt als Konkreti-
sierung der Sanierungsziele für 
das Sanierungsgebiet Nr. 3 
„Stadtteilzentrum Neustadt“. Mit 
dem Strukturkonzept werden die 
weiteren erforderlichen Planungs-
schritte sowie die Weiterentwick-
lung und Konkretisierung der Sa-
nierungsziele festgelegt. Es ist die 
Grundlage des städtischen Han-
delns, aber auch eine Orientierung 
für das Handeln der privaten Im-
mobilieneigentümer. Um die Ziele 
des Strukturkonzeptes zu sichern 
und den Prozess der Umgestal-
tung und Neubebauung zu steu-
ern, soll ein Bebaugsplan aufge-
stellt werden. 
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III-1.17 

 
Nebenzentrum Südstadt 
 
S. 73 Städtebauliche Analy-
se / städtebauliche Gestal-
tung 
Aussage: ... geringe Aufent-
haltsqualität  
 
Frage: worin sieht die Stadt 
die Ursache / welche Konse-
quenzen werden gezogen? 
 

 
Antwort: 
Das Nebenzentrum Südstadt und 
insbesondere dessen Schwer-
punktbereich, das Südstadt-Center 
(auch Kaufland-Center), entspricht 
nicht mehr den heutigen Ansprü-
chen der Kunden an attraktives 
Einkaufen. 
Die Stadt selbst hat nur geringe 
bis gar keine Möglichkeiten, eine 
Verbesserung der Aufenthaltsqua-
lität in dem Nebenzentrum zu er-
reichen. Dies liegt in der Verant-
wortung der Eigentümer und der 
Einzelhandelsunternehmen in dem 
Center. Erste Schritte wurden 
auch schon unternommen. So hat 
z. B. der Ankermieter Kaufland 
seine Warenpräsentation moderni-
siert. 
 

  

 
III-1.18 

 
Nachversorgungszentrum 
Reileck 
 
S. 75 Städtebauliche Analy-
se 
 
Erreichbarkeit 
Aussage 
.Parkmöglichkeiten nur 
straßenbegleitend entlang 
der Hauptstraße  
.keine großflächigen Park-
möglichkeiten vorhanden 
 
Frage: Wie kann diesem Um-
stand ohne Beeinträchtigung 
(bzw. sogar zur Entlastung) 
der angrenzenden Wohnge-
biete durch Parksuchverkehr, 
auch angesichts des geplan-
ten Ansiedlung eines Le-
bensmittelmarktes im Bereich 
des Gravo-Druck-Geländes, 
sowie der vorgesehenen Ent-
wicklung der Baulücke (Ent-
wicklungsziele S. 75) im Be-
reich Bernburger Straße / 
Mühlweg, wirksam begegnet 
werden? 
 

 
Antwort: 
Die örtlichen Voraussetzungen im 
Nahversorgungszentrum Reileck 
lassen die Schaffung von Park-
möglichkeiten im größeren Um-
fang im öffentlichen Raum nicht 
zu.  
Mit der Entwicklung der Gravo-
Druck-Fläche mit z. B. einem grö-
ßeren Nahversorgungsmarkt und 
weiteren Einrichtungen müssen 
die erforderlichen Stellplätze dafür 
auf dem Grundstück nachgewie-
sen werden. 

  

 
III-1.19 

 
Nachversorgungszentrum 
Büschdorf 

 
Antwort: 
Die Stadt hat nur geringe bis gar 
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S. 77 Städtebauliche Analy-
se 
Aussage: geringe Aufent-
haltsqualität / fehlende Ver-
weilmöglichkeiten  
 
Frage: wie (Entwicklungsziel) 
kann dem abgeholfen wer-
den? 
 

keine Möglichkeiten, eine Verbes-
serung der Aufenthaltsqualität im 
Nahversorgungszentrum Büsch-
dorf zu erreichen, da es keine öf-
fentlichen Flächen im Bereich des 
Nahversorgungszentrums gibt. 
Gefragt sind also die Eigentümer 
der Grundstücke und die Einzel-
handelsunternehmen.  
In der Regel handeln diese spätes-
tens dann, wenn die Kunden be-
züglich der Aufenthaltsqualität zu 
der gleichen Einschätzung kom-
men wie die gutachterliche Aussa-
ge im Konzeptentwurf und auf-
grund dessen dem Nahversor-
gungszentrum fernbleiben. 
 

 
III-1.20 

 
Nahversorgungszentrum 
Silberhöhe 
S. 79 Aussage: geringe Auf-
enthaltsqualität / fehlende 
Verweilmöglichkeiten 
  
Frage: wie (Entwicklungsziel) 
kann dem abgeholfen wer-
den? 
 

 
Antwort: 
Im Unterschied zu anderen Zen-
tren hat die Stadt hier Einfluss-
möglichkeiten, da sie Eigentümer 
von Flächen im Nahversorgungs-
zentrum ist. Das Büro Consilium 
erarbeitete im Auftrag der Stadt 
eine umfangreiche Analyse mit 
diversen Handlungsempfehlun-
gen, die mit Händlern und An-
wohnern im Herbst 2018 beraten 
und aktuell mit Hilfe einer inter-
disziplinären Arbeitsgruppe kon-
zentriert umgesetzt werden. So 
gibt es bereits erste Ansätze, den 
öffentlichen Raum im Zentrum und 
damit das Zentrum insgesamt auf-
zuwerten. Dazu gehören neben 
der Gestaltung der Freiflächen 
durch Graffitikunst und saisonale 
Außendekoration z. B. auch die 
Einordnung von Spielmöglichkei-
ten und die Durchführung vielfälti-
ger Veranstaltungen im öffentli-
chen Raum. 
 

  

 
III-1.21 

 
Nahversorgungszentrum 
Diesterwegstraße  
 
S. 81 Funktionale Analyse 
Aussage: Anker- / Magnetbe-
triebe – Edeka als einziger 
Ankerbetrieb  
 
Frage: Ansiedlung weiterer 
Ankerbetriebe geplant? 

 
Antwort: 
Die Stadt befürwortet die Ansied-
lung mindestens eines weiteren 
Magnetbetriebes (z. B. Lebensmit-
telmarkt, Drogeriemarkt) in dem 
Nahversorgungszentrum Diester-
wegstraße, kann aber selbst nur 
sehr eingeschränkt darauf hinwir-
ken. Es gab in der Vergangenheit 
bereits Planungen Privater dazu. 
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 Mittlerweile gab es aber Eigentü-
merwechsel. Aktuell sind keine 
konkreten Planungen bekannt. 
 

 
III-1.22 

 
S. 81 Städtebauliche Analy-
se 
Städtebauliche Gestaltung  
Aussage: „geringe Aufent-
haltsqualität und Einkaufsat-
mosphäre durch wenig an-
sprechende Gestaltung“ 
 
Frage: Verbesserung geplant 
/ wie (Entwicklungsziele)? 
 

 
Antwort: 
Die Mängel an der Aufenthaltsqua-
lität des Zentrums Diesterwegstra-
ße wurden zuletzt bereits im ISEK 
Halle (Saale) 2025 thematisiert 
(siehe dort im Stadtumbaukonzept 
Südstadt). Die Defizite im öffentli-
chen Raum sind eng mit dem Ge-
bäudebestand verknüpft und des-
halb planerisch im Zusammen-
hang mit der baulichen Entwick-
lung des Zentrums zu betrachten. 
Die aus der DDR-Zeit stammen-
den Gebäude sind unsaniert bzw. 
teilsaniert, es gibt Leerstand. Eine 
komplette Erneuerung des Zen-
trums ist notwendig. Hier sind die 
Immobilieneigentümer in der 
Pflicht. 
Kleinere Maßnahmen wie eine 
barrierefreie Zuwegung an der 
Diesterwegstraße, also im öffentli-
chern Raum, konnten durch die 
Stadt mit Stadtumbaumitteln um-
gesetzt werden. 
 

  

 
III-1.23 

 
Erreichbarkeit 
Aussage: Parkmöglichkeiten 
nur straßenbegleitend, keine 
großzügig dimensionierten 
Stellplatzangebote 
 
Frage: Verbesserung der Si-
tuation möglich? (nicht in Ent-
wicklungszielen erfasst?!) 
 

 
Antwort: 
Das Zentrum Diesterwegstraße 
wurde fast ausschließlich für die 
fußläufige Nahversorgung aus den 
südlich angrenzenden Wohnquar-
tieren konzipiert und gebaut. Stell-
plätze für private Pkw spielten in 
dem Zusammenhang damals 
kaum eine Rolle. Verbesserungen 
können diesbezüglich nur im Zu-
sammenhang mit der baulichen 
Erneuerung des Zentrums insge-
samt erreicht werden.  
 

  

 
III-1.24 

 
S. 81 Entwicklungsperspek-
tive 
Aussage: „deutlicher Rück-
gang der Betriebe und Ver-
kaufsflächen“ –  
Frage: wie kann gegenge-
steuert / die Entwicklung um-
gekehrt werden? 

 
Antwort: 
Das geeignete Mittel, dem weite-
ren so genannten Trading Down 
des Zentrums Diesterwegstraße 
entgegenzuwirken, ist die bauliche 
Erneuerung und Aufwertung des 
Zentrums. 
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III-1.25 
 
S. 83 Entwicklungsziele 
Aussage: „Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität und Verbesse-
rung der Einkaufsatmosphäre“ 
sowie 
„Ansiedlung weiterer Magnet-
betriebe“ 
 
Frage: wie sollen die Zielstel-
lungen erreicht werden / in 
welchem Zeitraum? 
 

 
Antwort: 
Mit dem Neubau des EDEKA-
Marktes an der Vogelweide wurde 
ein wichtiger Schritt zur Aufwer-
tung des Zentrums getan. Die Ver-
kaufsfläche wurde vergrößert, die 
Warenpräsentation an die heuti-
gen Erwartungen angepasst, das 
unmittelbare Umfeld wurde gestal-
tet. Wichtig wäre die Ansiedlung 
eines weiteren Magnetbetriebes. 
Der Platz dafür ist aber nicht vor-
handen.  
 

  

 
III-1.26 

 
S. 85 Angebotsfunktion:  
Aussage: „Anforderungen an 
ein Nahversorgungszentrum 
werden aktuell nicht erfüllt“ 
 
Frage: welche Maßnahmen 
werden ergriffen, um das zu 
ändern? 
 

 
Antwort: 
Die Aussage im Konzept bezieht 
sich auf den Zustand des Nahver-
sorgungszentrums Ammendorf 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung. 
Auf der Grundlage des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 
112.1 entstanden seitedem aber 
auf dem Gelände des ehemaligen 
Straßenbahndepots an der Merse-
burger Straße ein großflächiger 
Lebensmittelmarkt und ein Droge-
riefachmarkt. Ein drittes Gebäude 
kann weitere Nutzungen aufneh-
men. Auf diese Entwicklung wird 
unter „Entwicklungsperspektive“ in 
dem Steckbrief zum Zentrum Am-
mendorf im Kapitel 8.3 des Kon-
zeptes hingewiesen. 
Mit diesen Ansiedlungen erfüllt der 
Standort alle wesentlichen Krite-
rien eines Nahversorgungszen-
trums. 
 

  

 
III-1.27 

 
S. 85 Entwicklungsziele 
Aussage: 
„. Stärkung Kopplungsbezie-
hungen… 
Weiterentwicklung des Ange-
bots des Nahversorgungs-
zentrums 
 
Frage: durch welche Maß-
nahmen sollen diese Ziele 
erreicht werden? 
 

 
Antwort: 
Die Besonderheit des Nahversor-
gungszentrums Ammendorf ist, 
dass es sich sowohl auf der Ost-
seite als auch auf der Westseite 
der Merseburger Straße erstreckt. 
Durch die unterschiedliche Ange-
botsstruktur (Lebensmittelvollsor-
timenter und Drogeriemarkt einer-
seits, Lebensmitteldiscounter und 
Textilfachmarkt andererseits) er-
gänzen sich die beiden Bereiche 
trotz der räumlichen Trennung 
durch die Merseburger Straße.  
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Der Lebensmitteldiscounter hat 
seine Absicht signalisiert, seinen 
Markt an das neue Unterneh-
menskonzept an dem Standort 
baulich anzupassen. Damit kann 
die Attraktivität des Standortes 
gesichert werden. Zu beachten 
sind dabei die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 112. 
 

 
III-1.28 

 
Nahversorgungszentrum 
Beesener Straße 
 
S. 87 Entwicklungsziele 
Aussage: „Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität“ 
 
Frage: wie kann das erreicht 
werden? 
 

 
Antwort: 
Die Einflussnahme der Stadt ist 
auch hier begrenzt, da sich die 
öffentlichen Flächen auf den Stra-
ßenraum und die Hafenbahntrasse 
beschränken. Somit liegt die Ver-
antwortung zur Aufwertung dieses 
neuen Nahversorgungszentrums 
im Bestand bei den Immobilienei-
gentümern und Einzelhandelsun-
ternehmen.  
Der Stadt ist bekannt, dass es 
Bestrebungen der ansässigen Le-
bensmitteldiscounter gibt, sich 
baulich an die jeweiligen neuen 
Unternehmenskonzepte anzupas-
sen. In der Regel ist das mit einer 
Vergrößerung der Verkaufsfläche 
verbunden. Zu prüfen ist, ob dies 
im Rahmen des § 34 BauGB mög-
lich ist oder ob es eines Bebau-
ungsplans bedarf. Im letzteren Fall 
kann die Stadt über Festsetzun-
gen, z. B. zur Begrünung von 
Stellplätzen, Einfluss auf die Ge-
staltung nehmen. 
 

  

 
III-1.29 

 
Nahversorgungszentrum 
Hubertusplatz 
 
S. 89 Entwicklungsziele 
Aussage: „Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität und der Ver-
weilmöglichkeiten“ 
 
Frage: durch welche Maß-
nahmen soll das erreicht wer-
den? 
 

 
Antwort: 
Wie bei den meisten anderen 
Nahversorgungszentren auch sind 
beim Nahversorgungszentrum 
Hubertusplatz die Einflussmöglich-
keiten der Stadt auf die Aufent-
haltsqualität auf Maßnahmen im 
öffentlichen Raum beschränkt. Mit 
der Umgestaltung der Haltestelle 
Hubertusplatz und mit dem Neu-
bau des Geschäftsgebäudes (u. a. 
Bäcker) am Hubertusplatz wurden 
in den letzten Jahren schon deutli-
che Verbesserungen erreicht. 
Wichtiger für die Attraktivität des 
Nahversorgungszentrums ist die 
Aufwertung des Angebotes ent-
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sprechend des idealtypischen 
Ausstattungskataloges für Nahver-
sorgungszentren. Ein wichtiger 
Schritt hierbei wäre die Ansiedlung 
eines Lebensmittelvollsortimenters 
angesichts des bisher von Disco-
untern dominierten Angebotes. 
Hierzu gibt es Gespräche mit ei-
nem Unternehmen. Auch die An-
siedlung eines Drogeriemarktes 
wäre bei Verfügbarkeit einer Flä-
che wünschenswert. 
 

 
III-1.30 

 
Nahversorgungszentrum 
Heide-Nord 
 
S. 91 / 92 Entwicklungsziele 
Aussage: „Verlagerung des 
EDEKA-Supermarktes auf 
eine östlich gelegene Potenzi-
alfläche“ 
 
Frage: für wann ist die Verla-
gerung geplant? Wie soll eine 
funktionale Verknüpfung mit 
der bestehenden Einkaufs-
passage hergestellt werden? 
 

 
Antwort: 
Einen konkreten Zeitplan für eine 
Verlagerung des Lebensmittelvoll-
versorgers auf die Nachbarfläche 
gibt es noch nicht. Letztlich ist dies 
von der Unternehmensentschei-
dung abhängig. Auch ist die Verla-
gerung verbunden mit einem Neu-
bau nur eine mögliche Option für 
die Verbesserung der Angebotssi-
tuation. 
In ersten planerischen Überlegun-
gen im FB 61 wurden Möglichkei-
ten der funktionalen Verknüpfung 
des neuen Standortes mit der be-
stehenden Einkaufspassage ge-
prüft. Doch ist eine Lösung abhän-
gig von dem dann konkreten Vor-
haben. 
 

  

 
III.1.31 

 
Aussage: „Attraktivitätsstei-
gerung durch Schaffung von 
Verweilmöglichkeiten sowie 
Verbesserung der Aufent-
haltsqualität“ 
 
Frage: welche Maßnahmen 
plant hier die Stadt? 
 

 
Antwort: 
Das Nahversorgungszentrum Hei-
de-Nord wird durch die Mitte der 
90er Jahre errichtete Heidering-
passage und das noch aus DDR-
Zeiten stammende Gebäude des 
EDEKA-Marktes geprägt. Beide 
bedürfen der Sanierung bzw. ggf. 
auch der baulichen Erneuerung. In 
dem Zusammenhang muss das 
Umfeld an die heutigen Kunden-
erwartungen hinsichtlich Aufent-
haltsqualität angepasst werden. 
Letztlich gehört dazu auch die 
Verbesserung des Stellplatzange-
botes, damit das Zentrum seiner 
Versorgungsfunktion für das nord-
westliche Stadtgebiet noch besser 
gerecht werden kann. Maßnahmen 
zur Umfeldaufwertung enthält be-
reits das Stadtumbaukonzept für 
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Heide-Nord im ISEK Halle (Saale) 
2025. 
 

 
III-1.32 

 
Nahversorgungszentrum 
Am Treff 
 
S. 93 Funktionale Analyse 
Aussage: Anzahl der Betriebe 
2010–14, 2017– 3; Verkaufs-
fläche 2010 – 3.890 m², 2017– 
360 m² 
 
Frage: Worin sieht die Stadt 
die Gründe für diesen Rück-
gang? Welche Maßnahmen 
werden ergriffen, um diese 
Entwicklung umzukehren? 
 

 
Antwort: 
Der Rückgang der Verkaufsfläche 
ist im Wesentlichen auf den Abriss 
des alten Einkaufszentrums am 
Treff zurückzuführen. 
Mit dem derzeit im Bau befindli-
chen neuen Einkaufszentrum an 
gleicher Stelle und etwa gleicher 
Verkaufsflächengröße wird ein für 
ein Nahversorgungszentrum erfor-
derliches Angebot bereitgestellt 
werden. 
 

  

 
III-1.33 

 
S. 94 Funktionale Analyse 
Anker- / Magnetbetriebe 
Aussage: „keine Ankerbetrie-
be vorhanden“ 
 
Frage: Bis wann ist die, in den 
Entwicklungszielen, beschrie-
bene Ansiedlung eines Voll-
sortimenters zu rechnen? Wie 
sollen Aufenthaltsqualität und 
Verweilmöglichkeiten geschaf-
fen bzw. verbessert werden? 
 

 
Antwort: 
Mit dem derzeit im Bau befindli-
chen neuen Einkaufszentrum an 
gleicher Stelle und etwa gleicher 
Verkaufsflächengröße wird ein für 
ein Nahversorgungszentrum erfor-
derliches neues Angebot bereitge-
stellt werden. Dazu gehören nach 
den Angaben des Vorhabenträ-
gers ein Lebensmittelvollsortimen-
ter und ein Discounter. Es ist da-
von auszugehen, dass das neu 
gebaute Nahversorgungszentrum 
Am Treff den heutigen Anforde-
rungen an Aufenthaltsqualität etc. 
genügen wird. Eine genaue Anga-
be dazu, wann das Zentrum eröff-
nen soll, gibt es derzeit nicht. Es 
gab bauliche Verzögerungen. 
 

  

 
III-1.34 

 
Nahversorgungszentrum 
Saale-Center 
 
S. 95 Funktionale Analyse 
Aussage: Rückgang der Be-
triebe und der Verkaufsfläche 
 
Frage: worin sieht die Stadt 
die Gründe für diese Entwick-
lung, welche Maßnahmen 
werden ergriffen, um diese 

 
Antwort: 
Der stationäre Einzelhandel befin-
det sich generell in einer Krise, vor 
allem ausgelöst durch den stetig 
an Marktanteilen gewinnenden 
Online-Handel. Hinzu kommen je 
nach Standort örtliche Besonder-
heiten, die ausschlaggebend sein 
können für den Rückgang der An-
zahl von Betrieben und Verkaufs-
flächen. Das können eine ungüns-
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Entwicklung umzukehren? 
 

tige Lage des Zentrums, ein gerin-
ges Kaufkraftpotenzial der im Um-
feld lebenden Einwohner, eine sich 
verschärfende Wettbewerbssitua-
tion oder auch baulich bedingte 
Gründe sein. Oft ist es eine Mi-
schung aus mehreren Gründen. 
Festzustellen ist im Saale-Center, 
dass insbesondere im Oberge-
schoss des Einkaufszentrums der 
Leerstand zugenommen hat. In 
mehrgeschossigen Einkaufsmärk-
ten werden die Obergeschosse für 
den Einzelhandel von den Kunden 
oft schlechter angenommen. Das 
gilt auch für Einzelhandelsbetriebe 
im Hauptzentrum. 
Begegnen kann man dem u. a., in 
dem in den Obergeschossen an-
dere als Einzelhandelsnutzungen 
etabliert werden, um Leerstände 
zu vermeiden.  
 

 
III-1.35 

 
S. 96 Entwicklungsziele 
Aussage:  „… Neuansiedlung 
lediglich zur Wiederbelebung 
von Leerständen…“ 
 
Frage: welche Maßnahmen 
sind hier geplant? Wie soll die 
Umsetzung erfolgen? 
 

 
Antwort: 
Die Akquise neuer Mieter im Saa-
le-Center, um die Leerstände zu 
füllen, liegt zuallererst in Verant-
wortung des Centereigentümers 
bzw. des Centermanagements. 
Die Stadt kann hier höchstens 
unterstützend Anfragen vermitteln, 
wenn es welche gibt.  
Das Ziel orientiert jedoch eher 
darauf zu betonen, dass im Fall 
von zu erteilenden Baugenehmi-
gungen, z. B. zu Nutzungsände-
rungen, sollten diese genehmi-
gungspflichtig sein, sich diese im 
Rahmen der Festsetzungen des 
Bebauungsplans bewegen müs-
sen. 
 

  

 
III-1.36 

 
9 Nahversorgungskonzept 
9.3 Stadtbezirksspezifisches 
Nahversorgungskonzept 
9.3.1 Stadtbezirk Mitte 
 
Frage: Wann wird die hier 
beschriebene Wiedereröff-
nung eines Vollsortimenters in 
der oberen Leipziger Straße 
erfolgen? Mit welcher Ver-
kaufsfläche? 
 

 
Antwort: 
Ein konkretes Datum zur Wieder-
eröffnung des Lebensmittelmark-
tes in der oberen Leipziger Straße 
am Riebeckplatz ist nicht bekannt. 
Der Stadt liegen Angaben vor 
nach denen die Eröffnung im Jahr 
2020 sein soll. 
Die maximal zulässige Verkaufs-
flächengröße regelt der Bebau-
ungsplan Nr. 169. Zulässig sind 
demnach maximal 800 m² Ver-
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kaufsfläche. Die genehmigte Ver-
kaufsfläche liegt nur geringfügig 
darunter. 
 

 
III-1.37 

 
S. 109 Entwicklungsziele 
und -Empfehlungen 
Frage: Wie und wo genau soll 
die quantitative Aufwertung 
des Nahversorgungsangebo-
tes erfolgen? 
 

 
Antwort: 
Für die quantitative Aufwertung 
des Nahversorgungsangebotes im 
Stadtbezirk Mitte gibt es verschie-
dene Möglichkeiten:  

- die Erweiterung bestehen-
der Betriebe, dies ge-
schieht z. B. aktuell an der 
Krausenstraße mit dem 
größeren Ersatzneubau 
des Lebensmittel-
vollsortimenters,  

- und der Neubau von Be-
trieben bzw. die Neueröff-
nung im Ergebnis einer 
Nutzungsänderung eines 
Nahversorgungsbetriebes 
(konkrete Planungen gibt 
es für einen Markt in der 
Großen Ulrichstraße). 

Die Stadt selbst ist besonders inte-
ressiert an einer Ansiedlung im 
ehemaligen Gravo-Druck-Areal, 
um das Nahversorgungszentrum 
Reileck zu stärken, wenn man dies 
noch zum Stadtbezirk Mitte rech-
net, denn es liegt genau im 
Grenzbereich zum Stadtbezirk 
Nord. 
Ausgehend von der Verteilung der 
Betriebe, die in der Abbildung 32 
des Konzeptes zu sehen ist, be-
stünde ggf. noch Bedarf im Stadt-
viertel Südliche Innenstadt des 
Stadtbezirks Mitte. Für den nicht 
durch die Radien der fußläufigen 
Erreichbarkeit um die bestehenden 
Betriebe abgedeckten Bereich hat 
das mit der Konzeptfortschreibung 
beauftragte Büro zwar einen „un-
terversorgten“ Bereich gekenn-
zeichnet, ihn jedoch gleichzeitig 
als mit geringem Potenzial für eine 
Ansiedlung charakterisiert.  
Ein Standort für eine mögliche 
Neuansiedlung ist nicht genannt. 
Ansiedlungsanfragen liegen nicht 
vor. 
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III-1.38 

 
9.3.2 Stadtbezirk Nord 
 
S. 111 
Frage: Wie kann die Nahver-
sorgung, insbesondere mit 
Lebensmitteln, in den sied-
lungsräumlich abgesetzten 
Stadtteilen verbessert wer-
den? 
 

 
Antwort: 
Für die Absicherung der fußläufi-
gen Nahversorgung in den sied-
lungsräumig abgesetzten Stadttei-
len des Stadtbezirks Nord wird es 
in absehbarere Zeit keine befriedi-
gende Lösung geben. Hier beste-
hen ähnliche Probleme wie im 
ländlichen Raum in Sachsen-
Anhalt. Lösungen werden dadurch 
erschwert, dass die Ortslagen nur 
über wenige hundert Einwohner 
verfügen, zu wenige, um einen 
stationären Betrieb mit seinen heu-
tigen Ansprüchen wirtschaftlich 
tragfähig werden zu lassen. Diese 
Betriebe benötigen in der Regel 
zwischen 3.500 und 5.000 Ein-
wohner im engeren Einzugsbe-
reich. 
In kleinere Ortslagen ohne einen 
stationären Lebensmittelbetrieb 
zur Nahversorgung übernehmen 
gelegentlich mobile Händler eine 
gewisse Grundversorgung. Das 
Land Sachsen-Anhalt unterstützt 
auch kreative Ideen wie den soge-
nannten Dorfgemeinschaftsladen, 
nur setzt dieser voraus, dass sich 
engagierte Einwohner finden, die 
dieses Modell mit Leben erfüllen.  
Wichtiger und für Halle ausschlag-
gebend ist die Anbindung der Orts-
lagen über den ÖPNV an vorhan-
dene, leistungsfähige Nahversor-
gungsstandorte und Nahversor-
gungszentren. Im Unterschied zum 
ländlichen Raum ist die Taktfolge 
der ÖPNV-Anbindung im halle-
schen Stadtgebiet deutlich besser. 
Für die Ortslage Seeben ist Trotha 
mit seinen vielen unterschiedlichen 
Lebensmittelbetrieben der Nah-
versorgungsstandort. Für Mötzlich 
und Tornau sind es die Penny-
Märkte in der Dessauer Straße, 
aber auch das E-Center im Her-
mes-Areal, das allerdings etwas 
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weiter entfernt liegt. 
Die noch berufstätigen und in der 
Regel mobileren Einwohner in den 
genannten Ortslagen fahren diese 
und andere Standorte mit dem 
Pkw an. 
Eine Verbesserung für die Ortsla-
gen im Nordosten der Stadt wird 
von der Entwicklung des Standor-
tes um den Penny-Markt an der 
Dessauer Straße zu einem Nah-
versorgungszentrum erwartet. Vo-
rassetzung dafür ist die städtebau-
liche Integration des Standortes 
durch ergänzenden Wohnungsbau 
und die Verbesserung der ÖPNV-
Anbindung, z. B. durch die Verlän-
gerung der Straßenbahnanbin-
dung über die derzeitige Endhalte-
stelle hinaus. Die Stadt hat den 
Standort deshalb vorsorglich als 
„potenzielles Nahversorgungszen-
trum“ ins Konzept aufgenommen. 
 

 
III-1.39 

 
S. 114 Entwicklungsziele 
und –Empfehlungen 
 
Frage: wie und bis wann ge-
nau soll die Nahversorgungsi-
tuation insbesondere im 
Nordosten des Stadtbezirks 
verbessert werden? 
 

 
Antwort: 
Die Frage „bis wann“ die Nahver-
sorgungsituation insbesondere im 
Nordosten des Stadtbezirks ver-
bessert werden soll, kann noch 
nicht beantwortet werden. 
Als Möglichkeit käme im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des 
Bereichs um den Penny-Markt an 
der Dessauer Straße zu einem 
Nahversorgungszentrum die An-
siedlung eines Lebensmittelmark-
tes mit einem Vollsortiment und 
ggf. weiterer ergänzender Nutzun-
gen in Frage. Dazu müssen die 
notwendigen Voraussetzungen 
geschaffen sein (Einbindung in 
Wohnungnutzung, bessere ÖPNV-
Anbindung). 
 

  

 
III-1.40 

 
9.3.3 Stadtbezirk Ost 
 
S. 116  
 
Frage: Wie kann der Um-
stand, dass sowohl im Süden 
des Stadtteiles sowie im sied-
lungsräumlich abgesetzten 
Stadtteil Dautzsch, kein fuß-
läufig erreichbarer Lebensmit-

 
Antwort: 
Hierzu sei auf die gutachterliche 
Aussage im Konzept verwiesen, 
dass auf Grund des begrenzten 
Bevölkerungspotenzials in den 
genannten Stadtbereichen des 
Stadtbezirks Ost die Ansiedlung 
eines strukturprägenden Lebens-
mittelmarktes als eher unwahr-
scheinlich einzustufen ist. Für die-
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telmarkt vorhanden ist zeitnah 
verbessert werden? 
 

se nicht optimal versorgten Berei-
che übernehmen das Nahversor-
gungszentrum Büschdorf sowie 
die nächstgelegenen Lebensmit-
teldiscounter in Diemitz und Rei-
deburg Versorgungsfunktionen. 
Das nahversorgungsrelevante 
Angebot für die südlichen Bereiche 
des Stadtbezirks Halle-Ost kon-
zentriert sich auf den Sonder-
standort Leipziger Chaussee und 
dort insbesondere auf den HEP.  
Nicht auszuschließen ist, dass 
durch weitere größere Wohnungs-
bauvorhaben in Halle-Ost und den 
dadurch zu erwartenden Einwoh-
nerzuwachs die bisher eher unter-
versorgten Bereiche auch für ei-
nen größeren Lebensmittelmarkt 
interessant werden. 
Als Alternativen kämen für die 
Ortslagen ebenfalls die für die 
siedlungsräumlich abgesetzten 
Ortslagen im Stadtbezirk Halle-
Nord genannten Möglichkeiten mit 
mobilen Händlern und ggf. Dorf-
gemeinschaftsläden in Frage. 
 

 
III-1.41 

 
S. 118 Entwicklungsziele 
und –Empfehlungen 
 
Frage: Wie soll die Optimie-
rung der räumlichen Nahver-
sorgungssituation genau er-
folgen? 
 

 
Antwort: 
Im Konzept steht als Entwick-
lungsziel die Optimierung der örtli-
chen Nahversorgung, wenn die 
Möglichkeit besteht.  
Als eine Möglichkeit käme ggf. die 
Ansiedlung eines Lebensmittel-
marktes mit einem Vollsortiment 
an einem mit dem ÖPNV aus den 
siedlungsräumlich abgesetzten 
Ortslagen gut erreichbaren und 
den anderen Kriterien und Zielset-
zungen des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes sowie den Zie-
len der Raumordnung entspre-
chenden Standort in Frage. Dieser 
muss integriert sein.  
Wie der Abbildung 34 im Konzept 
zu entnehmen ist, käme z. B. ein 
geeigneter integrierter Standort im 
Stadtviertel Dautzsch in Betracht. 
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III-1.42 

 
9.3.4 Stadtbezirk Süd 
 
S. 118 
Aussage: „Nichtdestotrotz 
können weitere Planvorhaben 
im Stadtbezirk sinnvoll sein, 
wenn damit eine Aufwertung 
zentraler Versorgungsberei-
che …“ 
 
Frage: Sind solcher Art Plan-
vorhaben bereits bekannt, 
wenn ja, um welche Vorhaben 
handelt es sich und welche 
Versorgungsbereiche sind 
betroffen? 
 

 
Antwort: 
Verwiesen wird auf die Aussagen 
zur Entwicklung der beiden Nah-
versorgungszentren Diesterweg-
straße und Vogelweide verwiesen.  
Neubauvorhaben sind darüber 
hinaus nicht bekannt. Es gibt aber 
Planungen und zum Teil bereits 
Genehmigungen für Erweiterun-
gen bestehender Märkte, z. B. an 
der Damaschkestraße, an der 
Merseburger Straße/Ecke Diesel-
straße, im neuen Nahversor-
gungszentrum Beesener Straße 
und im Nahversorgungszentrum 
Silberhöhe. 
Die Unternehmen sind ständig 
dabei, Standorte von Lebensmit-
telmärkten zu optimieren, so dass 
auch künftig mit neuen Standorten 
oder Erweiterungen an bestehen-
den Standorten gerechnet werden 
muss. 
 

  

 
III-1.43 

 
S. 119 
Aussage: „Lediglich im Süd-
osten ist in siedlungsräumlich 
abgesetzten Wohnsiedlungs-
bereichen Ammendorf und 
Radewell / Osendorf keine 
umfängliche fußläufige Nach-
versorgung mit Lebensmitteln 
möglich.“ 
 
Frage: Wie kann diesem Um-
stand begegnet werden? 
 

 
Antwort: 
Auf Grund des begrenzten Bevöl-
kerungspotenzials insbesondere in 
den Ortslagen Radewell und  
Osendorf ist die Ansiedlung eines 
strukturprägenden Lebensmittel-
marktes als eher unwahrscheinlich 
einzustufen.  
Mit dem Nahversorgungszentrum 
in Ammendorf hat die Stadt rea-
giert und bietet eine Versor-
gungsmöglichkeit in einer räumli-
chen Nähe zu den genannten 
Ortslagen an, wenn auch nicht in 
fußläufig erreichbarer Nähe. Er-
gänzt wird das Angebot des NVZ 
Ammendorf durch den bereits be-
stehenden Nahversorgungsstand-
ort in der Regensburger Straße.  
Als Alternativen kämen für die 
Ortslagen ebenfalls die für die 
siedlungsräumlich abgesetzten 
Ortslagen im Stadtbezirk Halle-
Nord und Halle-Ost genannten 
Möglichkeiten mit mobilen Versor-
gungsangeboten und ggf. Dorfge-
meinschaftsläden in Frage. 
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III-1.44 

 
Stadtbezirk West 
 
S. 123 
Aussage: „Im nördlichen Be-
reich des Stadtbezirks, der 
durch überwiegend siedlungs-
räumlich abgesetzte Ortslagen 
und durch eine aufgelockerte 
Bebauung geprägt ist, sind 
hingegen in Lettin, Teilberei-
chen Dölaus sowie Nietlebens 
und in Heide-Süd fußläufige 
Erreichbarkeitsdefizite er-
kennbar.“ 
 
Frage: Was plant die Stadt, 
um die erwähnten Defizite 
abzustellen? 
 

 
Antwort: 
Auf Grund des begrenzten Bevöl-
kerungspotenzials der überwie-
gend siedlungsräumlich abgesetz-
te Ortslagen Im nördlichen Be-
reich des Stadtbezirks West ist die 
Ansiedlung eines strukturprägen-
den Lebensmittelmarktes eher 
schwierig.  
Der Gutachter sieht für die Gar-
tenstadt Nietleben und die Ortsla-
ge Lettin nur ein geringes Potenzi-
al für eine solche Ansiedlung (sie-
he Abbildung 36 des Konzeptes). 
Für diese Ortslagen übernehmen 
die benachbarten zentralen Ver-
sorgungsbereiche und Nahversor-
gungsstandorte die Versorgungs-
funktion. Für Lettin sind dies das 
Nahversorgungszentrum Heide-
Nord und der Nahversorgungs-
standort im II. WK in Heide Nord.  
Der der Gartenstadt Nietleben am 
nächsten gelegene strukturprä-
gende (also größere, mehr als 
400 m² VKF) Lebensmittelmarkt 
befindet sich in der Halleschen 
Straße. 
Als Alternativen kämen ggf. die 
bereits genannten Möglichkeiten 
mit mobilen Versorgungsangebo-
ten oder ggf. Dorfgemeinschafts-
läden in Frage. 
 

  

 
III-1.45 

 
S. 125 
Entwicklungsziele /-
Empfehlungen 
Aussage: „Moderate qualitati-
ve Aufwertung des Nahver-
sorgungsangebotes in Dölau, 
Heide-Süd und Kröllwitz.“ 
 
Frage: Wie genau soll das 
erfolgen? Wie verhält es sich 
hier mit den Bereichen Lettin 
und Nietleben? 
 

 
Antwort: 
Der Gutachter hatte in seiner Ana-
lyse festgestellt, dass trotz eines 
vergleichsweise überdurchschnitt-
lichen Kaufkraftniveaus in den 
nördlichen Stadtteilen des Stadt-
bezirks Nord das Angebot durch 
Lebensmitteldiscounter geprägt ist.  
Um die empfohlene moderate, 
qualitative Aufwertung zu errei-
chen, wäre die Umwandlung von 
vorhandenen Lebensmitteldis-
countern in Lebensmittelvollver-
sorger eine Lösung (geschehen z. 
B. in der Hettstedter Straße in 
Neustadt, Penny in REWE). Eine 
weitere Möglichkeit besteht in der 
Ergänzung des Angebotes um 
einen Lebensmittelvollversorger. 
Dabei sind die im Einzelhandels- 

  



Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale)/ 
Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf 

 
 

137 
 

und Zentrenkonzept und dem dort 
enthaltenen Nahversorgungskon-
zept formulierten Ansiedlungs-
grundsätze für solche Betriebe zu 
beachten.  
Für das Nahversorgungszentrum 
Hubertusplatz gibt es Pläne, das 
Angebot um einen solchen Voll-
versorger zu erweitern, was dann 
auch den Einwohnern von Heide-
Süd zu Gute käme. 
Für die Ortslage Lettin, aber auch 
für die Gartenstadt Nietleben gilt, 
was bereits zu den siedlungsräum-
lich abgesetzten Ortslagen im 
Nordosten, Osten und Süden von 
Halle gesagt wurde. Auf Grund 
des begrenzten Bevölkerungspo-
tenzials ist die Ansiedlung von 
strukturprägenden Lebensmittel-
märkten schwierig. Auch der Gut-
achter sieht für die Gartenstadt 
Nietleben und die Ortslage Lettin 
nur ein geringes Potenzial für eine 
Ansiedlung (siehe Abbildung 36 im 
Konzept). Für diese Ortslagen 
übernehmen die benachbarten 
zentralen Versorgungsbereiche 
und Nahversorgungsstandorte die 
Versorgungsfunktion. Für Lettin 
sind dies das Nahversorgungs-
zentrum Heideringpassage und 
der Nahversorgungsstandort im II. 
Wohnkomplex in Heide Nord.  
Der der Gartenstadt Nietleben am 
nächsten gelegene strukturprä-
gende (also größere, mehr als 400 
m² VKF) Lebensmittelmarkt befin-
det sich in der Halleschen Straße. 
Als Alternativen kämen ggf. die 
bereits genannten Möglichkeiten 
mit mobilen Versorgungsangebo-
ten oder ggf. Dorfgemeinschafts-
läden in Frage. 
 

 
III-1.46 

 
10 Konzept für Sonder-
standorte 
10.1 Konzeptionelle Einord-
nung von Sonderstandorten 
 
S. 135 
Aussage: „Eine prioritäre ge-
samtstädtische Konzentration 
auf einige wenige, dafür leis-
tungsfähige Sonderstandorte 

 
Antwort: 
Die Prüfung, wieviel Sonderstand-
orte die Stadt Halle (Saale) benö-
tigt, war explizit ein Auftrag im Zu-
ge der Fortschreibung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzeptes. In 
der Beschlussvorlage zur Fort-
schreibung (VI/2017/02764) hatte 
die Stadt darauf hingewiesen, 
dass eine Fokussierung auf nur 
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ist aus städtebaulicher Sicht 
sinnvoll, weil eine solche 
Standortbündelung aus Kun-
densicht attraktivere und da-
mit auch für das überörtliche 
Nachfragepotenzial im ober-
zentralen Einzugsgebiet inte-
ressantere Standorte schafft.“ 
 
Frage: Aus welchen Gründen 
werden zusätzlich zu den zwei 
bestehenden Sonderstandor-
ten zwei weitere ausgewie-
sen? Was plant die Stadt am 
Standort Schlachthof genau? 
 

drei Standorte offenbar nicht aus-
reicht, denn nicht alle ausgewie-
senen Agglomeratio-
nen/Sonderstandorte sind hin-
sichtlich der Anforderungen an die 
Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln optimal, und mit 
der Schließung von Baumärkten 
im Stadtgebiet und im angren-
zenden Umland hatten sich zu-
dem neue Spielräume ergeben. 
Auf folgende Fragen sollte es eine 
Antwort geben: 

 Ist eine Konzentration von 
Fachmärkten in Agglome-
rationen notwendig und 
sinnvoll?  

 Wie viele und welche 
Fachmarktstandorte sind 
unter Berücksichtigung der 
Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung, stadt- 
und verkehrsplanerischer 
Aspekte sowie der Anfor-
derungen der Unterneh-
men für nicht zentrenrele-
vante und in der Regel 
großflächige Fachmärkte 
geeignet? 

Das in der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkon-
zeptes enthaltene Sonderstand-
ortkonzept schlägt fünf Sonder-
standorte vor. 
Damit erhöht sich der standörtli-
che Ansiedlungsspielraum für die 
in Frage kommenden Unterneh-
men. Zudem sind die beiden Son-
derstandorte in der Dieselstraße 
und am Schlachthof deutlich bes-
ser integriert als die drei Sonder-
standorte an der Magdeburger 
Chaussee, an der Leipziger 
Chaussee und im Gewerbegebiet 
Neustadt. Gleichzeitig können mit 
der Nutzung der beiden Standorte 
auch städtebauliche Missstände 
beseitigt werden.  
Zum Sonderstandort Schlachthof 
ist im Steckbrief im Konzept unter 
Entwicklungsperspektive angege-
ben, das an dem Standort eine 
Mischnutzung aus Einzelhandel, 
Büro, Dienstleistungen, Gastro-
nomie, Soziales, Sport und Kultur 
geplant ist. Bezüglich des Einzel-
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handels sollen im Sonderstandort 
Schlachthof primär großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht 
zentrenrelevantem und nicht nah-
versorgungsrelevantem Hauptsor-
timent angesiedelt werden. Den-
noch sind auch Betriebe mit zen-
trenrelevantem und nahversor-
gungsrelevantem Sortiment nicht 
von vornherein ausgeschlossen. 
Allerdings muss deren Verträg-
lichkeit in einer Auswirkungsana-
lyse nachgewiesen werden. 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: 
Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Halle (Saale) – 
Entwurf 02/2019, Kompakte Plausibilitätsprüfung, Verfasser: Dr. Lademann & Partner, 
Hamburg, 26.02.2019 
 
Anlage 2: 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Halle (Saale) – Entwurf 02/2019, Plausibi-
litätsprüfung und Konsequenzen für die Nahversorgung, Verfasser: Dr. Lademann & Part-
ner, Hamburg, 01.03.2019 
 
Anlage 3: 
Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Halle (Saale) , 
Plausibilitätsprüfung des Entwurfs aus 02/2019, Verfasser: Dr. Lademann & Partner, Ham-
burg, 25.02.2019 
 
Anlage 4: 
Zur geplanten Verlagerung von Globus in Halle (Saale), Stellungnahme zur Plausibilität der 
Ausführungen von Dr. Acocella und der BBE aus Nov./Dez. 2018, Verfasser: Dr. Lade-
mann & Partner, Hamburg, 25.02.2019 
 
Anlage 5: 
Zur beabsichtigten Verlagerung von Globus in Halle (Saale), Gutachterliche Stellungnahme 
zur landesplanerischen Stellungnahme vom 31.01.2019/01.02.2019, Verfasser: Dr. Lade-
mann & Partner, Hamburg, 28.02.2019 
 
Anlage 6: 
Halle an der Saale, Ansiedlung Globus SBW Dieselstraße; ecostra-Kurzbewertung der 
jüngsten Stellungnahmen der BBE und des Büros Acocella sowie zur Entwurfsfassung des 
neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts des Büros Stadt+Handel, Verfasser: ecostra, 
Wiesbaden, 21.02.2019 
 
Anlage 7: 
Stadt Halle (Saale, Einwendungen gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30, „Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel, Dieselstra-
ße“, Verfasser: Eversheds Sutherland (Germany LLP), Düsseldorf, 03.05.2018 
 
Anlage 8: 
Gutachterliche Einschätzung zur geplanten Verlagerung von Globus in Halle (Saale), Plau-
sibilitätsprüfung der BBE-Auswirkungsanalyse i.V.m. der Stellungnahme von Dr. Acocella 
(November 2017), Verfasser: Dr. Lademann & Partner, Hamburg, April 2018 
 
Anlage 9: 
Bewertung und Kommentierung der aktualisierten BBE-Auswirkungsanalyse sowie der 
Plausibilitätsprüfung von Dr. Acocella im Rahmen der geplanten Verlagerung des Globus 
SB-Warenhauses in der Stadt Halle/Saale, Verfasser: ecostra, Wiesbaden, 28.03.2018 
 
Anlage 10: 
Auswirkungsanalyse zu den städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen der ge-
planten Neuschaffung von ca. 9.170 m² Verkaufsfläche durch die Verlagerung des Globus 
SB-Warenhauses von der Leipziger Chaussee (HEP Hallescher Einkaufspark) in die Die-
selstraße / Ecke Zeppelinstraße in Halle/Saale (kreisfreie Großstadt), im Folgenden: Aus-
wirkungsanalyse, Verfasser: ecostra, Wiesbaden, 16.01.2018 
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Anlage 11: 
Grundrisse und Perspektive Hallescher Einkaufspark, Projekt HEP 2.0, Verfasser: CMde, 
ohne Datum 
 
Anlage 12: 
Raumbedeutsame Planung der Stadt Halle (Saale), Hier: Landesplanerische Stellungnah-
me, Verfasser: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-
Anhalt, Magdeburg, 31.01.2019 
 
Anlage 13: 
Zur beabsichtigten Verlagerung von Globus in Halle (Saale), Gutachterliche Kurzeinschät-
zung zu landesplanerischen Stellungnahmen vom 31.01.2019 u. 01.02.2019, Verfasser: 
Dr. Lademann & Partner, Hamburg, 28.02.2019 
 
Anlage 14: 
Stellungnahme zur „Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt 
Halle (Saale) - Entwurf 02/2019, Kompakte Plausibilitätsprüfung – Endbericht“ 
von Dr. Lademann & Partner vom 26.02.2019 
 
Anlage 15: 
Stellungnahme zu „Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Halle (Saale) - Entwurf 
02/2019 / Plausibilitätsprüfung und Konsequenzen für die Nahversorgung – Endbericht von 
Dr. Lademann & Partner vom 01.03.2019 
 
Anlage 16: 
Stellungnahme zu „Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt 
Halle (Saale) - Plausibilitätsprüfung des Entwurfs aus 02/2019 - Endbericht 
von Dr. Lademann & Partner vom 25.02.2019 
 
Anlage 17: 
Stellungnahme zu „Zur geplanten Verlagerung von Globus in Halle (Saale) - Stellungnah-
me zur Plausibilität der Ausführungen von Dr. Acocella und der BBE aus Nov./Dez. 2018 – 
Endbericht“ von Dr. Lademann & Partner vom 25.02.2019 
 
Anlage 18: 
Stellungnahme zu „Zur beabsichtigten Verlagerung von Globus in Halle (Saale) - Gut-
achterliche Stellungnahme zur landesplanerischen Stellungnahme vom 
31.01.2019/01.02.2019“ von Dr. Lademann & Partner vom 28.02.2019 
 
Anlage 19: 
Stellungnahme zu „Halle an der Saale, Ansiedlung Globus SBW Dieselstraße; ecostra-
Kurzbewertung der jüngsten Stellungnahmen der BBE und des Büros Acocella sowie zur 
Entwurfsfassung des neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts des Büros Stadt+Handel“ 
von ecostra vom 21.02.2019 
 
Anlage 20: 
Stellungnahme zu „Stadt Halle (Saale) / Einwendungen gegen die Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30, „Sonderbaufläche Großflächiger Einzel-
handel, Dieselstraße“ vom 03.05.2018 
 
Anlage 21: 
Stellungnahme zu „Gutachterliche Einschätzung zur geplanten Verlagerung von Globus in 
Halle (Saale) / Plausibilitätsprüfung der BBE-Auswirkungsanalyse i.V.m. der Stellungnah-
me von Dr. Acocella (November 2017)“ von Dr. Lademann & Partner vom April 2018 
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Anlage 22: 
Stellungnahme zu „Bewertung und Kommentierung der aktualisierten BBE-
Auswirkungsanalyse sowie der Plausibilitätsprüfung von Dr. Acocella im Rahmen der ge-
planten Verlagerung des Globus SB-Warenhauses in der Stadt Halle/Saale“ von ecostra 
vom 28. März 2018 
 
Anlage 23: 
Stellungnahme zu „Auswirkungsanalyse zu den städtebaulichen und raumordnerischen 
Auswirkungen der geplanten Neuschaffung von ca. 9.170 m² Verkaufsfläche durch die Ver-
lagerung des Globus SB-Warenhauses von der Leipziger Chaussee (HEP Hallescher Ein-
kaufspark) in die Dieselstraße/Ecke Zeppelinstraße in Halle/Saale (kreisfreie Großstadt)“ 
von ecostra vom 16. Januar 2018 
 
Anlage 24: 
Stellungnahme zu „Zur beabsichtigten Verlagerung von Globus in Halle (Saale) - Gut-
achterliche Kurzeinschätzung zu landesplanerischen Stellungnahmen vom 31.01.2019 u. 
01.02.2019“ von Dr. Lademann & Partner vom 28.02.2019 
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Anlage 14 zur Abwägung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
 
 
 
Stellungnahme zur „Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die 
Stadt Halle (Saale) - Entwurf 02/2019, Kompakte Plausibilitätsprüfung – Endbericht“ 
von Dr. Lademann & Partner vom 26.02.2019 
 
 
Zu 2 Zur Bestandssituation des nahversorgungsrelevanten Einzelhandels: 
Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße wurde im Rahmen der bauleitplanerischen 
Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung sowie der städ-
tebaulichen Integration hinreichend gutachterlich untersucht. Die mit dem Vorhaben verbun-
denen Auswirkungen wurden als verträglich beurteilt, sodass kein prinzipielles Entgegenste-
hen gegen die Aussagen des Konzepts konstatiert werden kann. 
 
Zu 3 Zu den Leitlinien für die künftige Einzelhandelsentwicklung: 
Im Rahmen der bauleitplanerischen Betrachtung wurde ebenfalls gutachterlich belegt, dass 
keine wesentlich negativen Auswirkungen auf andere Zentren und die verbrauchernahe Ver-
sorgung mit dem Vorhaben verbunden sind. Das Sonderstandortkonzept geht zwar prinzipiell 
von einer Ausrichtung auf nicht zentrenrelevante Sortimente aus, schließt allerdings auch 
zentrenrelevante Sortimente am Sonderstandort nicht kategorisch aus, wenn der Sonder-
standort für Einzelhandelsbetriebe ausgewiesen wird, die einen überdurchschnittlichen Flä-
chenbedarf aufweisen, die in der Innenstadt räumlich schlecht anzusiedeln wären und die 
Sortimente führen, die den zentralen Versorgungsbereich wie auch die flächendeckende 
Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung nicht beeinträchtigen. Das Vorhaben am Son-
derstandort Dieselstraße erfüllt diese Voraussetzungen. 
 
Zu 4 Zum Zentrenkonzept: 
Der Verfasser behauptet, das Hinzutreten der Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmit-
tel am Sonderstandort Dieselstraße verstärke das Ungleichgewicht der Verkaufsfläche für 
Nahrungs- und Genussmittel innerhalb und außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche, 
ohne eine Erklärung dafür zu liefern, inwiefern die bestehende Verteilung negative Auswir-
kungen entfaltet oder inwiefern das Hinzutreten weiterer Verkaufsfläche konkret dazu bei-
trägt. Die pauschale Behauptung wird mit einer weiteren Behauptung gestützt, nämlich der, 
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dass Entwicklungsziele des mit rd. 1,3 km am nächsten gelegenen Nahversorgungszentrums 
(NVZ Vogelweide) durch die Ansiedlung des Globus-Marktes unerreichbar würden. In der 
Argumentation wird zum einen nicht berücksichtigt, dass der für die Nahversorgung relevan-
te Einzugsbereich des NVZ Vogelweide nicht so weit reicht, als dass hier maßgebliche Aus-
wirkungen zu erwarten wären. Dies wird auch im Rahmen der Auswirkungsanalyse der Bau-
leitplanverfahren gestützt. Zum andern wird vernachlässigt, dass ein Großteil der Kaufkraft 
des Globus-Standortes aus der Mitnahme vom bisherigen Standort generiert wird. Es kann 
also nicht davon die Rede sein, dass das Vorhaben in der Dieselstraße die Entwicklung an-
derer Zentren maßgeblich beeinträchtigt oder einschränkt. Das Beeinträchtigungsverbot wird 
nicht verletzt. 
 
Zu 5 Zum stadtbezirksspezifischen Nahversorgungskonzept: 
Die leicht unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im Stadtbezirk Süd bedeutet 
nicht, dass mit Erreichen des Durchschnittswertes keinerlei absatzwirtschaftliches Verkaufs-
flächenpotenzial mehr vorhanden ist, wie es der Verfasser versucht darzustellen. Zwar stellt 
der Gutachter heraus, dass mit der Ansiedlung des Globus-Marktes nicht davon auszugehen 
sei, dass weiteres absatzwirtschaftliches Verkaufsflächenpotenzial bestünde, allerdings er-
folgt im darauffolgenden Satz auch folgende Einschätzung: „Nichtsdestotrotz können weitere 
Planvorhaben im Stadtbezirk sinnvoll sein, wenn damit bspw. eine Aufwertung zentraler Ver-
sorgungsbereiche oder eine Verbesserung der Nahversorgungssituation verbunden ist.“ In-
sofern geht auch der Gutachter nicht davon aus, dass mit der Ansiedlung des Globus-
Marktes sämtliche Entwicklung im Stadtbezirk zum Erliegen kommt. 
Es handelt sich hier auch um einen statistischen Effekt. Der Globus Markt hat ein stadtweites 
Einzugsgebiet, wird aber statistisch neu dem Stadtbezirk Süd zugerechnet. Bisher gehörte 
der Globus Markt im HEP zum Stadtbezirk Ost. In der Analyse für das 2013 beschlossene 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept wurde festgestellt, dass der Stadtbezirk Ost für die dorti-
ge Bevölkerung mit rd. 1 m²/EW die größte einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung 
im Bereich Nahrungs- und Genussmittel aufwies. Die übrigen Stadtbezirke lagen mit 0,37-
0,46 m²/EW im Bereich des gesamtstädtischen Durchschnitts. Diese hohe Verkaufsflächen-
ausstattung war aber kein Hinderungsgrund für die Neuansiedlung des REWE-Marktes zur 
Entwicklung des Nahversorgungszentrums Büschdorf im Stadtbezirk Ost.  
 
Zu 6 Zu den gesamtstädtischen Handlungsprioritäten der Nahversorgungsentwicklung: 
Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße wurde im Rahmen der bauleitplanerischen 
Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung sowie der städ-
tebaulichen Integration hinreichend gutachterlich untersucht. Die mit dem Vorhaben verbun-
denen Auswirkungen wurden als verträglich beurteilt, sodass kein prinzipielles Entgegenste-
hen gegen die Aussagen des Konzepts konstatiert werden kann. 
Das Nahversorgungsprüfschema ist insbesondere auf Nahversorgungsstandorte und beson-
dere Nahversorgungsstandorte anzuwenden, für die Bewertung des vorliegenden Sonder-
standortes bildet es keine hinreichende Bewertungsgrundlage, sodass die weiteren Ausfüh-
rungen zu den Prüfroutinen fehl gehen. 
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Zu 7 Zum Konzept für Sonderstandorte: 
Der Verfasser erkennt richtigerweise, dass mit den beiden Sonderstandorten Magdeburger 
Chaussee und Leipziger Chaussee zwei Standorte mit umfassendem nahversorgungs- und 
zentrenrelevantem Angebot bestehen, die zur oberzentralen Funktionswahrnehmung beitra-
gen. Mit dem vorgesehenen Sonderstandortkonzept der Fortschreibung ist allerdings keiner-
lei Beschränkung für bestehende Betriebe in Sonderstandorten vorgesehen. Deren zulässige 
Verkaufsflächen wird ohnehin über Bebauungspläne geregelt. Die Formulierung im Konzept 
wird zum besseren Verständnis im Endbericht redaktionell angepasst. Bereits der Entwurf 
der Fortschreibung macht allerdings deutlich, welche konkreten Anforderungen im Sinne der 
gesamten Steuerungswirkung des Konzeptes an alle Sonderstandorte geknüpft werden. Das 
Sonderstandortkonzept geht zwar prinzipiell von einer Ausrichtung auf nicht zentrenrelevante 
Sortimente aus, schließt allerdings auch zentrenrelevante Sortimente am Sonderstandort 
nicht kategorisch aus, wenn der Sonderstandort für Einzelhandelsbetriebe ausgewiesen 
wird, die einen überdurchschnittlichen Flächenbedarf aufweisen, die in der Innenstadt räum-
lich schlecht anzusiedeln wären und die Sortimente führen, die den zentralen Versorgungs-
bereich wie auch die flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung nicht be-
einträchtigen. Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße erfüllt diese Voraussetzungen. 
Hinsichtlich der Vermutung des Verfassers, das Gutachterbüro Stadt + Handel trage die Ein-
ordnung zum Standort Dieselstraße nicht mit, bleibt es seitens des Verfassers bei einer blo-
ßen Mutmaßung. Vielmehr hat Stadt + Handel die übergeordnete städtebauliche Zielstellun-
gen, welche im Rahmen der Bauleitplanverfahren seitens der Stadt Halls (Saale) mit den zu-
ständigen Behörden abgestimmt wurden, also nicht durch das Gutachterbüro formuliert wur-
den, in die Begründung des Sonderstandortes aufgenommen, ohne dass daraus ein Konflikt 
mit den Leitlinien und Zielen des Konzepts erwachsen würde oder eine geordnete Einzel-
handelsentwicklung dadurch beeinträchtigt würde. Dass die Ausweisung des Sonderstand-
orts Dieselstraße nicht maßgeblich zulasten anderer schützenswerter zentraler Versor-
gungsbereiche, der Nahversorgungssituation oder der übrigen Sonderstandorte geht, wurde 
vorangehend hinreichend dargelegt und wird auch durch die Behauptung des Verfassers 
nicht hinreichend belegt. 
 
Zu 8 Zu den Steuerungsleitsätzen der künftigen Einzelhandelsentwicklung: 
Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße wurde im Rahmen der bauleitplanerischen 
Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Zentren und wohnortnahen Versorgung 
sowie der städtebaulichen Integration hinreichend gutachterlich (einzelfallbezogene Verträg-
lichkeitsprüfung) untersucht. Die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen wurden als 
verträglich beurteilt, sodass kein prinzipielles Entgegenstehen gegen die Aussagen des Kon-
zepts konstatiert werden kann. Von einem zentrenrelevanten Hauptsortiment (im Unter-
schied zum zentren- und nahversorgungsrelevanten) kann bei Globus nicht ausgegangen 
werden. Ebenso ist wie vorangehend bereits dargestellt eine Bewertung über das Nahver-
sorgungsprüfschema für den Sonderstandort nicht zweckdienlich. 
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Anlage 15 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 
 
 
Stellungnahme zu „Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Halle (Saale) - 

Entwurf 02/2019 / Plausibilitätsprüfung und Konsequenzen für die Nahversorgung – 

Endbericht von Dr. Lademann & Partner vom 01.03.2019 
 
 
Zu 2 Zu den Leitlinien für die künftige Einzelhandelsentwicklung: 
Das Sonderstandortkonzept geht zwar prinzipiell von einer Ausrichtung auf nicht zentrenre-
levante Sortimente aus, schließt allerdings auch zentrenrelevante Sortimente am Sonder-
standort nicht kategorisch aus, wenn der Sonderstandort für Einzelhandelsbetriebe ausge-
wiesen wird, die einen überdurchschnittlichen Flächenbedarf aufweisen, die in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln wären und die Sortimente führen, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung 
nicht beeinträchtigen. Die in der Plausibilitätsprüfung übernommene Abbildung 25 des Kon-
zeptentwurfs stellt die wichtigsten Aspekte der Entwicklungsziele schlagwortartig dar, eine 
nähere Erläuterung zu den einzelnen Zielen ist den folgenden Seiten zu entnehmen. 
 
Zu 3 Zum stadtbezirksspezifischen Nahversorgungskonzept: 
Bezüglich der Situation des Marktes im Hermes-Areal wird auf die laufende bauleitplaneri-
sche Bearbeitung des Bebauungsplanes verwiesen. Da durch die Anpassung der Satzung 
verbindliche Regelungen für eine geordnete Entwicklung geschaffen werden, bedarf es kei-
ner Anpassung des Konzeptes. 
Der Netto-Markt in der Köthener Straße weist gegenüber dem Aldi-Markt in der Trothaer 
Straße einen deutlich stärkeren Bezug zur Wohnbebauung auf. Die Entfernung zur nächsten 
Wohnbebauung beträgt entgegen der Behauptung des Gutachtens mit ca. 70 m weniger als 
die Hälfte der Entfernung des Aldi-Marktes zur nächsten Wohnbebauung. Vor allem die 
Wohnnutzung um die Hans-Dittmar-Straße / Uranusstraße befindet sich im situativen Nah-
einzugsbereich des Netto-Marktes, während der Aldi-Markt keine direkte Anbindung an einen 
Einzugsbereich aufweist. Die angesprochene Trennung durch die Bahngleise wirkt dabei in 
der Örtlichkeit deutlich weniger als die deutliche funktionale Sperrwirkung des gewerblichen 
Bestands um den Aldi-Markt. Deshalb ist keine Anpassung der Einordnung notwendig. 
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Zu 4 Zu den gesamtstädtischen Prioritäten der Nahversorgungsentwicklung (Prüfschema): 
Das Nahversorgungsprüfschema stellt wie im Konzept beschrieben eine allgemeine Orientie-
rung für die Ansiedlung oder Erweiterung von Einzelhandelsvorhaben außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche dar. Eine Prüfung anhand des vorliegenden Schemas kann also keine 
abschließende Entscheidung über die Verträglichkeit zum Ergebnis haben, sondern dient ei-
ner Orientierung, ob ein Vorhaben realistischer Weise am beabsichtigten Standort kompati-
bel sein kann oder nicht bzw. welche Einzelfaktoren ggf. angepasst werden können, um eine 
Kompatibilität zu gewährleisten. Eine einzelfallbezogene Verträglichkeitsanalyse wird das 
Prüfschema jedoch in keinem Fall ersetzen. 
Unter dieser Voraussetzung sind auch die in der Plausibilitätsprüfung durchgeführten Bei-
spieldurchläufe mit den von Dr. Lademann & Partner zugrunde gelegten Annahmen einzu-
ordnen. Eine pauschale Abgrenzung des situativen Nahbereichs für Prüfroutine 2 über die 
1.000 m-Isochrone ist explizit nicht im Konzept vorgesehen, sodass allein diese vereinfachte 
Annahme zu einer maßgeblichen Verzerrung des Ergebnisses führen kann. Ebenfalls nicht 
berücksichtigt scheint die Möglichkeit der geringfügigen Überschreitung der Abschöpfungs-
quote (als leichte Erhöhung / gelbe Ampel). Des Weiteren muss die funktionsgerechte Di-
mensionierung gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Marktbesetzungswettbewerbs ge-
sehen werden. Die angesetzten Abschöpfungsquoten sollen dazu beitragen, dass gerade in 
Bereichen mit relativ geringem Nachfragepotenzial keine überdimensionierten Märkte ent-
stehen, die im Falle eines möglichen Strukturwandels reihenweise städtebauliche Missstän-
de verursachen. In diesem Zusammenhang trägt auch die pauschale Annahme einer Flä-
chenproduktivität von rd. 5500 € je qm Verkaufsfläche gerade für die Standorte mit ohnehin 
relativ geringem Nachfragepotenzial als ungeeignet für eine Bewertung. Stadt + Handel weist 
darauf hin, dass die realistisch zu erwartenden maximalen Flächenproduktivitäten zu ver-
wenden sind. Eine pauschale Festlegung aus einer Annahme heraus ist insofern ungeeignet 
für das vorliegende Prüfschema und ist in der Lage, zu maßgeblichen Verzerrungen des Er-
gebnisses zu führen. Gleiches gilt für die pauschale Festlegung des Nahbereiches in Prüf-
routine 3 mit 700 m. Die in der Plausibilitätsprüfung vorgenommene Bewertung der Prüfrou-
tine 4: Ausschluss ungewollter Agglomerationen für den Standort in der Dölauer Straße er-
scheint fragwürdig. Dr. Lademann & Partner kritisiert eine willkürliche Ansetzung eines 150 
m-Luftlinienabstandes. Im Konzept wird dieser allerdings explizit als Anhaltswert neben einer 
Reihe weiterer Faktoren, welche auch durch Dr. Lademann & Partner zutreffend als nicht 
gegeben eingeordnet werden, bezeichnet. Die durch Dr. Lademann & Partner daraus abge-
leitete Einschätzung ‚teilweise erfüllt (Ampel auf orange)‘ ist nicht nachvollziehbar und dient 
in Verbindung mit der geäußerten Kritik scheinbar dem Zweck, die Anwendbarkeit der Prüf-
routine und damit des Prüfschemas in Frage zu stellen. 
Insofern sind die Einschätzungen der Plausibilitätsprüfung nicht fundiert genug, um die Wir-
kungsweise des Prüfschemas hinreichend zu bewerten. Hinzu kommt die Tatsache, dass mit 
dem Prüfschema keine abschließende Entscheidung über die Verträglichkeit getroffen wer-
den soll, sodass der notwendige Nachweis der Verträglichkeit nach wie vor nur unter Zuhil-
fenahme des Ergebnisses des Prüfschemas erfolgt. In diesem Rahmen darf es für eine ge-
ordnete Einzelhandelsentwicklung allerdings ebenfalls eine Option sein, einen bestehenden 
Markt im status quo (bzw. mit nur geringfügigen Erweiterungsmöglichkeiten) zu belassen, 
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wenn nicht genügend wohnungsnahe Bevölkerung für ein entsprechendes Nachfragepoten-
zial vorhanden ist. 
Die Forderungen einer Ausweisung des Standortes an der Kaiserslauterer Straße als beson-
deren Nahversorgungsstandort Typ A ist trotz des vorliegenden Grenzfalles nachvollziehbar, 
sodass eine entsprechende Anpassung im Konzept vorgenommen wird. 
Eine Aussage zum Umfang von Erweiterungen/Neuansiedlungen für Standorte in Zentren ist 
entgegen der Behauptung von Dr. Lademann & Partner in Leitsatz 2 enthalten, wo es heißt: 
„Aufgrund der hohen Bedeutung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevantem 
Hauptsortiment als Kundenmagnet und für die Besucherfrequenz in den zentralen Versor-
gungsbereichen, sollen Einzelhandelsvorhaben mit nahversorgungsrelevantem Hauptsorti-
ment primär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden. Die Größe der 
Verkaufsfläche soll sich dabei an der Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsberei-
ches orientieren.“ 
In Hinblick auf die Nahversorgungsfunktion hat der geplante Globus-Standort im Vergleich zu 
den beiden Aldi-Standorten in den Sonderstandorten einen deutlich positiveren Einfluss. Das 
bloße Vorhandensein der beiden Märkte an den Sonderstandorten rechtfertigt keinen An-
spruch auf Erweiterung, zumal der Beitrag für die Nahversorgung verschwindend gering wä-
re. Mit Blick auf die weiteren positiven städtebaulichen und stadtentwicklungsrelevanten Ef-
fekte der Globus-Ansiedlung am Sonderstandort Dieselstraße hat sich die Stadt Halle (Saa-
le) klar für die Ausweisung des Sonderstandortes ausgesprochen. 
 
Zu 5 Zum Konzept für Sonderstandorte: 
Der Verfasser erkennt richtigerweise, dass mit den beiden Sonderstandorten Magdeburger 
Chaussee und Leipziger Chaussee zwei Standorte mit umfassendem nahversorgungs- und 
zentrenrelevantem Angebot bestehen, die zur oberzentralen Funktionswahrnehmung beitra-
gen. Mit dem vorgesehenen Sonderstandortkonzept der Fortschreibung ist allerdings keiner-
lei Beschränkung für bestehende Sonderstandorte vorgesehen. Die Formulierung wird zum 
besseren Verständnis im Endbericht redaktionell angepasst. Bereits der Entwurf der Fort-
schreibung macht allerdings deutlich, welche konkreten Anforderungen im Sinne der gesam-
ten Steuerungswirkung des Konzeptes an alle Sonderstandorte geknüpft werden. Das Son-
derstandortkonzept geht zwar prinzipiell von einer Ausrichtung auf nicht zentrenrelevante 
Sortimente aus, schließt allerdings auch zentrenrelevante Sortimente am Sonderstandort 
nicht kategorisch aus, wenn der Sonderstandort für Einzelhandelsbetriebe ausgewiesen 
wird, die einen überdurchschnittlichen Flächenbedarf aufweisen, die in der Innenstadt räum-
lich schlecht anzusiedeln wären und die Sortimente führen, die den zentralen Versorgungs-
bereich wie auch die flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung nicht be-
einträchtigen. Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße erfüllt diese Voraussetzungen. 
Insofern werden die Sonderstandorte sachgerecht eingestuft und aus den Zielstellungen, Kri-
terien und Entwicklungsempfehlungen des übrigen Konzepts abgeleitet. Hinsichtlich der 
Vermutung des Verfassers, das Gutachterbüro Stadt + Handel trage die Einordnung zum 
Standort Dieselstraße nicht mit, bleibt es seitens des Verfassers bei einer bloßen Mutma-
ßung. Vielmehr hat Stadt + Handel die übergeordnete städtebauliche Zielstellungen, welche 
im Rahmen der Bauleitplanverfahren seitens der Stadt Halls (Saale) mit den zuständigen 
Behörden abgestimmt wurden, also nicht durch das Gutachterbüro formuliert wurden, in die 
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Begründung des Sonderstandortes aufgenommen, ohne dass daraus ein Konflikt mit den 
Leitlinien und Zielen des Konzepts erwachsen würde oder eine geordnete Einzelhandelsent-
wicklung dadurch beeinträchtigt würde. Dass die Ausweisung des Sonderstandorts Diesel-
straße nicht maßgeblich zulasten anderer schützenswerter zentraler Versorgungsbereiche 
oder der Nahversorgungssituation geht, wurde auf Ebene der Bauleitplanung hinreichend 
gutachterlich nachgewiesen und wird auch durch die Behauptung des Verfassers nicht hin-
reichend belegt. 
Eine Übertragung von Entwicklungsempfehlungen zwischen den einzelnen Sonderstandor-
ten kann nicht zielführend sein, da die Ausgangslage und damit die für die städtebaulich re-
levanten Auswirkungen an den verschiedenen Sonderstandorten maßgeblich voneinander 
abweichen und eine Fortschreibung der Nutzungen an einem bestehenden Standort ohne 
Betrachtung der damit verbundenen Auswirkungen im Gegensatz zu einer Ansiedlung auf 
einer Brachfläche unter gutachterlicher Begleitung das Risiko einer Fehlentwicklung birgt. In-
sofern also keine in der Gesamtabwägung hinreichende städtebauliche Begründung für eine 
Ausweitung zentren- oder nahversorgungsrelevanter Sortimente an den bestehenden Son-
derstandorten vorliegt und die damit verbundenen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen nicht 
als verträglich eingestuft wurden, bleibt die Entwicklungsperspektive für die vorhandenen 
Sonderstandorte prinzipiell bestehen. 
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Anlage 16 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 

 

 

Stellungnahme zu „Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die 

Stadt Halle (Saale) - Plausibilitätsprüfung des Entwurfs aus 02/2019 - Endbericht 

von Dr. Lademann & Partner vom 25.02.2019 

 

 

Zu 2 Zur Angebotssituation des nahversorgungsrelevanten Einzelhandels in der Stadt Hal-

le (Saale): 

Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße wurde im Rahmen der bauleitplanerischen 

Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung sowie der städ-

tebaulichen Integration hinreichend gutachterlich untersucht. Die mit dem Vorhaben verbun-

denen Auswirkungen wurden als verträglich beurteilt, sodass kein prinzipielles Entgegenste-

hen gegen die Aussagen des Konzepts konstatiert werden kann. 

 

Zu 3 Zu den Leitlinien für die künftige Einzelhandelsentwicklung: 

Im Rahmen der bauleitplanerischen Betrachtung wurde ebenfalls gutachterlich belegt, dass 

keine wesentlich negativen Auswirkungen auf andere Zentren und die verbrauchernahe Ver-

sorgung mit dem Vorhaben verbunden sind. Das Sonderstandortkonzept geht zwar prinzipiell 

von einer Ausrichtung auf nicht zentrenrelevante Sortimente aus, schließt allerdings auch 

zentrenrelevante Sortimente am Sonderstandort nicht kategorisch aus, wenn der Sonder-

standort für Einzelhandelsbetriebe ausgewiesen wird, die einen überdurchschnittlichen Flä-

chenbedarf aufweisen, die in der Innenstadt räumlich schlecht anzusiedeln wären und die 

Sortimente führen, die den zentralen Versorgungsbereich wie auch die flächendeckende 

Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung nicht beeinträchtigen. Das Vorhaben am Son-

derstandort Dieselstraße erfüllt diese Voraussetzungen. 

 

Zu 4 Zum Zentrenkonzept: 

Der Verfasser behauptet, das Hinzutreten der Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmit-

tel am Sonderstandort Dieselstraße verstärke das Ungleichgewicht der Verkaufsfläche für 

Nahrungs- und Genussmittel innerhalb und außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche, 

ohne eine Erklärung dafür zu liefern, inwiefern die bestehende Verteilung negative Auswir-

kungen entfaltet oder inwiefern das Hinzutreten weiterer Verkaufsfläche konkret dazu bei-
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trägt. Die pauschale Behauptung wird mit einer weiteren Behauptung gestützt, nämlich der, 

dass Entwicklungsziele des mit knapp 3 km Entfernung nächstgelegenen höherrangigen 

Zentrums (Nebenzentrum Südstadt) sowie des mit rd. 1,3 km am nächsten gelegenen Nah-

versorgungszentrums (NVZ Vogelweide) durch die Ansiedlung des Globus-Marktes uner-

reichbar würden. In der Argumentation wird zum einen nicht berücksichtigt, dass der für die 

Nahversorgung relevante Einzugsbereich des NVZ Vogelweide nicht so weit reicht, als dass 

hier maßgebliche Auswirkungen zu erwarten wären. Die Einschränkung der Entwicklungsfä-

higkeit des Südstadtzentrums sei auf die Größe und Ausstrahlungswirkung des Globus-

Standortes zurückzuführen. Das zitierte Entwicklungsziel richtet sich jedoch expressis verbis 

auf Ansiedlungen innerhalb des Zentrums hinsichtlich des restriktiven Umgangs. Im Weiteren 

muss der einzelfallbezogene Nachweis genügen, dass keine maßgeblichen negativen Aus-

wirkungen zu erwarten sind. Dies wird auch im Rahmen der Auswirkungsanalyse der Bau-

leitplanverfahren gestützt. Zum andern wird vernachlässigt, dass ein Großteil der Kaufkraft 

des Globus-Standortes aus der Mitnahme vom bisherigen Standort generiert wird. Es kann 

also nicht davon die Rede sein, dass das Vorhaben in der Dieselstraße die Entwicklung an-

derer Zentren maßgeblich beeinträchtigt oder einschränkt. 

 

Zu 5 Zum stadtbezirksspezifischen Nahversorgungskonzept: 

Die leicht unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im Stadtbezirk Süd bedeutet 

nicht, dass mit Erreichen des Durchschnittswertes keinerlei absatzwirtschaftliches Verkaufs-

flächenpotenzial mehr vorhanden ist, wie es der Verfasser versucht darzustellen. Zwar stellt 

der Gutachter heraus, dass mit der Ansiedlung des Globus-Marktes nicht davon auszugehen 

sei, dass weiteres absatzwirtschaftliches Verkaufsflächenpotenzial bestünde, allerdings er-

folgt im darauffolgenden Satz auch folgende Einschätzung: „ Nichtsdestotrotz können weite-

re Planvorhaben im Stadtbezirk sinnvoll sein, wenn damit bspw. eine Aufwertung zentraler 

Versorgungsbereiche oder eine Verbesserung der Nahversorgungssituation verbunden ist.“ 

Insofern geht auch der Gutachter nicht davon aus, dass mit der Ansiedlung des Globus-

Marktes sämtliche Entwicklung im Stadtbezirk zum Erliegen kommt. 

 

Zu 6 Zu den gesamtstädtischen Handlungsprioritäten der Nahversorgungsentwicklung: 

Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße wurde im Rahmen der bauleitplanerischen 

Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung sowie der städ-

tebaulichen Integration hinreichend gutachterlich untersucht. Die mit dem Vorhaben verbun-

denen Auswirkungen wurden als verträglich beurteilt, sodass kein prinzipielles Entgegenste-

hen gegen die Aussagen des Konzepts konstatiert werden kann. 

Das Nahversorgungsprüfschema ist insbesondere auf Nahversorgungsstandorte und beson-

dere Nahversorgungsstandorte anzuwenden, für die Bewertung des vorliegenden Sonder-

standortes bildet es keine hinreichende Bewertungsgrundlage, sodass die weiteren Ausfüh-

rungen zu den Prüfroutinen fehl gehen. 

 

Zu 7 Zum Konzept für Sonderstandorte: 

Der Verfasser erkennt richtigerweise, dass mit den beiden Sonderstandorten Magdeburger 

Chaussee und Leipziger Chaussee zwei Standorte mit umfassendem nahversorgungs- und 

zentrenrelevantem Angebot bestehen, die zur oberzentralen Funktionswahrnehmung beitra-
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gen. Mit dem vorgesehenen Sonderstandortkonzept der Fortschreibung ist allerdings keiner-

lei Beschränkung für bestehende Sonderstandorte vorgesehen. Die Formulierung wird zum 

besseren Verständnis im Endbericht redaktionell angepasst. Bereits der Entwurf der Fort-

schreibung macht allerdings deutlich, welche konkreten Anforderungen im Sinne der gesam-

ten Steuerungswirkung des Konzeptes an alle Sonderstandorte geknüpft werden. Das Son-

derstandortkonzept geht zwar prinzipiell von einer Ausrichtung auf nicht zentrenrelevante 

Sortimente aus, schließt allerdings auch zentrenrelevante Sortimente am Sonderstandort 

nicht kategorisch aus, wenn der Sonderstandort für Einzelhandelsbetriebe ausgewiesen 

wird, die einen überdurchschnittlichen Flächenbedarf aufweisen, die in der Innenstadt räum-

lich schlecht anzusiedeln wären und die Sortimente führen, die den zentralen Versorgungs-

bereich wie auch die flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung nicht be-

einträchtigen. Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße erfüllt diese Voraussetzungen. 

Hinsichtlich der Vermutung des Verfassers, das Gutachterbüro Stadt + Handel trage die Ein-

ordnung zum Standort Dieselstraße nicht mit, bleibt es seitens des Verfassers bei einer blo-

ßen Mutmaßung. Vielmehr hat Stadt + Handel die übergeordnete städtebauliche Zielstellun-

gen, welche im Rahmen der Bauleitplanverfahren seitens der Stadt Halls (Saale) mit den zu-

ständigen Behörden abgestimmt wurden, also nicht durch das Gutachterbüro formuliert wur-

den, in die Begründung des Sonderstandortes aufgenommen, ohne dass daraus ein Konflikt 

mit den Leitlinien und Zielen des Konzepts erwachsen würde oder eine geordnete Einzel-

handelsentwicklung dadurch beeinträchtigt würde. Dass die Ausweisung des Sonderstand-

orts Dieselstraße nicht maßgeblich zulasten anderer schützenswerter zentraler Versor-

gungsbereiche, der Nahversorgungssituation oder der übrigen Sonderstandorte geht, wurde 

vorangehend hinreichend dargelegt und wird auch durch die Behauptung des Verfassers 

nicht hinreichend belegt. 

 

Zu 8 Zu den Steuerungsleitsätzen der künftigen Einzelhandelsentwicklung: 

Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße wurde im Rahmen der bauleitplanerischen 

Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Zentren und wohnortnahen Versorgung 

sowie der städtebaulichen Integration hinreichend gutachterlich (einzelfallbezogene Verträg-

lichkeitsprüfung) untersucht. Die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen wurden als 

verträglich beurteilt, sodass kein prinzipielles Entgegenstehen gegen die Aussagen des Kon-

zepts konstatiert werden kann. Von einem zentrenrelevanten Hauptsortiment (im Unter-

scheid zum zentren- und nahversorgungsrelevanten) kann bei Globus nicht ausgegangen 

werden. Ebenso ist wie vorangehend bereits dargestellt eine Bewertung über das Nahver-

sorgungsprüfschema für den Sonderstandort nicht zweckdienlich. 
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Anlage 17 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 
 
 
Stellungnahme zu „Zur geplanten Verlagerung von Globus in Halle (Saale) - Stellung-

nahme zur Plausibilität der Ausführungen von Dr. Acocella und der BBE aus Nov./Dez. 

2018 – Endbericht“ von Dr. Lademann & Partner vom 25.02.2019 

 
 
Die vorliegende Anlage bezieht sich nicht auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept als 
Gegenstand dieser Abwägung, sondern auf Abwägungsmaterial der Bauleitplanverfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30, sowie des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 177. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren erfolgte eine 
abschließende und sachgerechte Abwägung aller Belange. Im Zuge der Abwägung sind die 
gutachterlichen Aussagen in der Auswirkungsanalyse der BBE durch ein von der Stadt be-
auftragtes Gutachten von Dr. Acocella plausibilisiert und in dieser Form durch die zuständige 
oberste Landesentwicklungsbehörde (MLV) anerkannt worden. 
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Anlage 18 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 

 

 

Stellungnahme zu „Zur beabsichtigten Verlagerung von Globus in Halle (Saale) - Gut-

achterliche Stellungnahme zur landesplanerischen Stellungnahme vom 

31.01.2019/01.02.2019“ von Dr. Lademann & Partner vom 28.02.2019 

 

 

Die als Anlage 3 gekennzeichnete Stellungnahme der Dr. Lademann & Partner Gesellschaft 

für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH vom 28. Februar 2019 ist im Original per 

Kurier mit Eingangsstempel vom 04. März 2019 bei der Stadtverwaltung Halle (Saale) einge-

gangen. Die oben bezeichnete Anlage besteht aus den Seiten 1 von 5, 3 von 5 und 5 von 5. 

Eine vollständige inhaltliche Beurteilung und Auseinandersetzung ist in der vorliegenden 

Form nicht möglich, da offensichtlich zumindest die Seiten 2 von 5 und 4 von 5 fehlen. 

Für die auf den verbleibenden Seiten geäußerten Fragmente der Stellungnahme kann im 

möglichen Sinnzusammenhang bestenfalls auf die Abwägung zu Punkt II-9.1 verwiesen 

werden. 
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Anlage 19 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 
 
 
Stellungnahme zu „Halle an der Saale, Ansiedlung Globus SBW Dieselstraße; ecostra-

Kurzbewertung der jüngsten Stellungnahmen der BBE und des Büros Acocella sowie 

zur Entwurfsfassung des neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts des Büros 

Stadt+Handel“ von ecostra vom 21.02.2019 

 
 
Zu Plausibilisierung der ergänzenden BBE-Stellungnahme vom 26.11.2018 
und Plausibilisierung der Acocella-Stellungnahme vom 04.12.2018: 
Die vorliegenden Passagen der Anlage beziehen sich nicht auf das Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept, Gegenstand dieser Abwägung, sondern auf Abwägungsmaterial der Bauleit-
planverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30 
sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 177. Im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren erfolgte eine abschließende und sachgerechte Abwägung aller Belange. Im Zuge der 
Abwägung sind die gutachterlichen Aussagen in der Auswirkungsanalyse der BBE durch ein 
von der Stadt beauftragtes Gutachten von Dr. Acocella plausibilisiert und in dieser Form 
durch die zuständige oberste Landesentwicklungsbehörde (MLV) anerkannt worden. 
 
Zu Plausibilisierung der Entwurfsfassung der Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts durch Stadt+Handel vom 07.02.2019: 
Der Entwurf der Fortschreibung macht deutlich, welche konkreten Anforderungen im Sinne 
der gesamten Steuerungswirkung des Konzeptes an alle Sonderstandorte geknüpft werden. 
Das Sonderstandortkonzept geht zwar prinzipiell von einer Ausrichtung auf nicht zentrenre-
levante Sortimente aus, schließt allerdings auch zentrenrelevante Sortimente am Sonder-
standort nicht kategorisch aus, wenn der Sonderstandort für Einzelhandelsbetriebe ausge-
wiesen wird, die einen überdurchschnittlichen Flächenbedarf aufweisen, die in der Innenstadt 
räumlich schlecht anzusiedeln wären und die Sortimente führen, die den zentralen Versor-
gungsbereich wie auch die flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung 
nicht beeinträchtigen. Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße erfüllt diese Voraus-
setzungen. Hinzu kommt die Notwendigkeit in der Gesamtabwägung entsprechend gewichti-
ge städtebaulicher Gründe für die beabsichtigte Entwicklung aufzuzeigen. Die Formulierung 
wird zum besseren Verständnis im Endbericht redaktionell angepasst. Die städtebauliche 

 
 

 

 



2 

 

Begründung wurde ausführlich in der Begründung des Sonderstandortes ausgeführt. Inso-
fern bestehen entgegen der Darstellung des Sachverhaltes klare Anforderungen, die nicht zu 
einer Aufweichung des Konzeptes führen. Über die formulierten Anforderungen kann sich 
auch die durch den Verfasser herangezogene „Stimmung der Tagespolitik“ nicht hinwegset-
zen, sodass die Zuweisung weiterer Funktionen zu einem Sonderstandort eben nicht dazu 
führt, dass Vertriebsformen, Sortimente und Verkaufsflächengrößen ohne Verträglichkeits-
nachweis und städtebauliche Notwendigkeit an einem beliebigen Sonderstandort positioniert 
werden. Hinsichtlich der Kritik des Verfassers, das Gutachterbüro Stadt + Handel lasse die 
Einordnung des Sonderstandortes Dieselstraße unkommentiert, während zu den anderen 
Standorten eine konkrete Einschätzung erfolge, wird darauf verwiesen, dass Stadt + Handel 
die übergeordnete städtebauliche Zielstellungen, welche im Rahmen der Bauleitplanverfah-
ren seitens der Stadt Halls (Saale) mit den zuständigen Behörden abgestimmt wurden, also 
nicht durch das Gutachterbüro formuliert wurden, in die Begründung des Sonderstandortes 
aufgenommen hat, ohne dass daraus ein Konflikt mit den Leitlinien und Zielen des Konzepts 
erwachsen würde oder eine geordnete Einzelhandelsentwicklung dadurch beeinträchtigt 
würde. 
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Anlage 20 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
 
 
 
Stellungnahme zu „Stadt Halle (Saale) / Einwendungen gegen die Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30, „Sonderbaufläche Großflächi-
ger Einzelhandel, Dieselstraße“ vom 03.05.2018 
 
 
Die vorliegende Anlage bezieht sich nicht auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept als 
Gegenstand dieser Abwägung, sondern auf Abwägungsmaterial der Bauleitplanverfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30 sowie des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 177. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren erfolgte eine 
abschließende und sachgerechte Abwägung aller Belange. Im Zuge der Abwägung sind die 
gutachterlichen Aussagen in der Auswirkungsanalyse der BBE durch ein von der Stadt be-
auftragtes Gutachten von Dr. Acocella plausibilisiert und in dieser Form durch die zuständige 
oberste Landesentwicklungsbehörde (MLV) anerkannt worden. 
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Anlage 21 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 
 
 
Stellungnahme zu „Gutachterliche Einschätzung zur geplanten Verlagerung von Glo-

bus in Halle (Saale) / Plausibilitätsprüfung der BBE-Auswirkungsanalyse i.V.m. der 

Stellungnahme von Dr. Acocella (November 2017)“ von Dr. Lademann & Partner vom 

April 2018 

 
 
Die vorliegende Anlage bezieht sich nicht auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept als 
Gegenstand dieser Abwägung, sondern auf Abwägungsmaterial der Bauleitplanverfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30 sowie des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 177. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren erfolgte eine 
abschließende und sachgerechte Abwägung aller Belange. Im Zuge der Abwägung sind die 
gutachterlichen Aussagen in der Auswirkungsanalyse der BBE durch ein von der Stadt be-
auftragtes Gutachten von Dr. Acocella plausibilisiert und in dieser Form durch die zuständige 
oberste Landesentwicklungsbehörde (MLV) anerkannt worden. 
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Anlage 22 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 
 
 
Stellungnahme zu „Bewertung und Kommentierung der aktualisierten BBE-

Auswirkungsanalyse sowie der Plausibilitätsprüfung von Dr. Acocella im Rahmen der 

geplanten Verlagerung des Globus SB-Warenhauses in der Stadt Halle/Saale“ von 

ecostra vom 28. März 2018 

 
 
Die vorliegende Anlage bezieht sich nicht auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept als 
Gegenstand dieser Abwägung, sondern auf Abwägungsmaterial der Bauleitplanverfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30 sowie des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 177. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren erfolgte eine 
abschließende und sachgerechte Abwägung aller Belange. Im Zuge der Abwägung sind die 
gutachterlichen Aussagen in der Auswirkungsanalyse der BBE durch ein von der Stadt be-
auftragtes Gutachten von Dr. Acocella plausibilisiert und in dieser Form durch die zuständige 
oberste Landesentwicklungsbehörde (MLV) anerkannt worden. 
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Anlage 23 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 
 
 
Stellungnahme zu „Auswirkungsanalyse zu den städtebaulichen und raumordneri-

schen Auswirkungen der geplanten Neuschaffung von ca. 9.170 m² Verkaufsfläche 

durch die Verlagerung des Globus SB-Warenhauses von der Leipziger Chaussee (HEP 

Hallescher Einkaufspark) in die Dieselstraße/Ecke Zeppelinstraße in Halle/Saale (kreis-

freie Großstadt)“ von ecostra vom 16. Januar 2018 

 
 
Die vorliegende Anlage bezieht sich nicht auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept als 
Gegenstand dieser Abwägung, sondern auf Abwägungsmaterial der Bauleitplanverfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30 sowie des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 177. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren erfolgte eine 
abschließende und sachgerechte Abwägung aller Belange. Im Zuge der Abwägung sind die 
gutachterlichen Aussagen in der Auswirkungsanalyse der BBE durch ein von der Stadt be-
auftragtes Gutachten von Dr. Acocella plausibilisiert und in dieser Form durch die zuständige 
oberste Landesentwicklungsbehörde (MLV) anerkannt worden. 
 

 
 

 

 



 

Q:\0_Fachbereichsleitung\6_Stadtratsarbeit\7_Texte_für_Session\03_WA_Einzelhandelskonzept\Abw_Anlage-
24_Stellungnahme_zu_Buerger14_Anlage2.docx 

 

 Fachbereich: Planen                                                                                                                             
 Ansprechpartner: Herr Eiden 

 Telefon: 0345 221-4867 

 Telefax: 0345 221-6277 
 Internet: www.halle.de      
 E-Mail: andreas.eiden@halle.de  
 
 Halle, 14.06.2019 

 
 
 

Anlage 24 zur Abwägung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

 
 
 
Stellungnahme zu „Zur beabsichtigten Verlagerung von Globus in Halle (Saale) - Gut-

achterliche Kurzeinschätzung zu landesplanerischen Stellungnahmen vom 31.01.2019 

u. 01.02.2019“ von Dr. Lademann & Partner vom 28.02.2019 

 
 
Die vorliegende Anlage bezieht sich nur in Teilen auf das Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept als Gegenstand dieser Abwägung, sondern vowiegend auf Abwägungsmaterial der 
Bauleitplanverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. 
Nr. 30 sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 177. Im Rahmen der Bauleit-
planverfahren erfolgte eine abschließende und sachgerechte Abwägung aller Belange. Im 
Zuge der Abwägung sind die gutachterlichen Aussagen in der Auswirkungsanalyse der BBE 
durch ein von der Stadt beauftragtes Gutachten von Dr. Acocella plausibilisiert und in dieser 
Form durch die zuständige oberste Landesentwicklungsbehörde (MLV) anerkannt worden. 
Das Vorhaben am Sonderstandort Dieselstraße wurde im Rahmen der bauleitplanerischen 
Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung sowie der städ-
tebaulichen Integration hinreichend gutachterlich untersucht. Die mit dem Vorhaben verbun-
denen Auswirkungen wurden als verträglich beurteilt, sodass kein prinzipielles Entgegenste-
hen gegen die Aussagen des Konzepts konstatiert werden kann. 
Das Nahversorgungsprüfschema ist insbesondere auf Nahversorgungsstandorte und beson-
dere Nahversorgungsstandorte anzuwenden, für die Bewertung des vorliegenden Sonder-
standortes bildet es keine hinreichende Bewertungsgrundlage, sodass die weiteren Ausfüh-
rungen zu den Prüfroutinen fehl gehen. 
 

 
 

 

 


